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Promnlgationsdekret

Kanton Luzern,

Y_

Wie Prada.. und (exeoßee Naeh

des KantonsZ-Lußein;

In Abänderung des Krtminal- und Polizei.

firafgefeßbu es_ vom 18. Hornung 1827;

Auf den extent und Vorfchlag Unterer Gefeßa

gebungskommxffion. und 'auf das darüber ein:

geholte Gutachten des Kleenen Ratbes

Haben verotdnet und vetordnen demnach:

Z. 1. Die hier nachfolgende ertte Abtheittmg

des Strafgefetzbuches, das Krtmumlfirafgefeg

enthaltend, "ei zum Gefeß erhoben. . -

8. 2. Diefe Abtheitnng des Straf efeßbuches

fou fofort pom Tage der erfolgten y romulga

tion an. 1m ganzen Kanton an Kraft treten,

nnd von allen betreffenden Gertchtsjtellexx tn

Ausübung ebracht werden,

8. 3. Aue?) auf jene Verdeeehen, die voe dee

romulgatton des-gegenwart( en Getetzbuches

egan en worden find. aber fies noch meht bene*

theilt nden, fo!! fich dejfen_ Wlrkurjg erfirecken,

wenn nach demfelben auf eme gelmdere Stone

t.
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?lo bmw denfrühexn -Gefeßettjzu erkennen fein

vlc . ' “ '

z. 4. Das Kximtnalfiraf efeH vorn.18.- Hor

nung 1827 ifl [Neem-tt aufge oben.

Z. 5. Gegenwärttges Gefeß mit deffen Kund

machun und Vollziehung der Kleine Rath be

auftrag tft, foll denxfelbery mit dem Siegel des

Großen Rathes verfehen, in Urfchrtft zugefiellt

und eme_ glecchartcge Ausfertigung ins Staats

archiv medergelegt werden.

Alfo verordnet in unterer Rnthsfißung,

Luzekm den 12. März 1836.

Wir Schultheiß und_ Kleiner Rath

-des Kantons Luzern

Befchtießen:

Vorftehendes öom Großen ,Rathe unter'm 12.

2

Mär Z836 erlaffene Promulgationsdekret des .
Krimzcnnlfirafgefeyes foll mit dem Gefeße felhfi

durch den Druck im Llmtsblatte und durch Nte

derlegung eines Exemplares auf die Kanzlexen

lätmntlicher*Gemeindekätoe zu Zedermanns Em

ficbt bekannt gemathtwerden. -

Alfo befchlnifen in xmferer Rathsfißung„

Luzern 16. März 1836.

" » - Der Schultheiß:

_ S ch w-y ße r.

- Namens des Kleinen Nathes;

" Der erfic Staatsfchreiber:

* - C. S-xeg-wart-Müller.
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Yflgeueiner Theil.- -

f .

_f4 7*- -*).'Ti**el. -* '

Von Verbrechen undStrafenül-er

F Ä haupKx _» ,F *

Z. 1. (l. Von den Verbrechen. 2K. Verbre

chen als Gegenfiand des (Fjcfeßbucbes.) Wer fich

einer Handlung oder Llnterlafinng fchuldig macht,

welche in egenwärtigem (Hefeßbuclye mit Strafe

Ledrehht ix?,- der begeht ein Kriminalver

te en. -

?lndere firafbare Handlungen find als Poli

zetver eben in ecnem hefonderx! Polizeificaf

gefeH-bu e verzmchnet. .

s. 3, (n. Ausdehnung des Gefeßbucbes.) Nach

den Botfchrtften dccfcs Gefcßbuches werden be

urthetlt: '

a) Alle auf dem _Gebiete des Kantons Lu ern

von Zn- und Ausländern verübten ee

brechen. /
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b) Gemeine Verbrechen) welche von Luzerneri.

[chen Angehörigen außer dem Gebiete diefes

Kantons begangen werden. Ifi das Straf

gefeß des Staats, wo das Verbrechen vet

ubt wurde, ertoiefenermaßen milder, als

das hiefige, fo kommt diefe Milde dem Ver

brecher zu Statten.

o. Gemeine Verbrechen, welche von Perfonen,

die nicht AngehöriYe _des Kantons Luzern

find, außer dem ebiete defielben, jedoch

gegen den Kanton oder deffen Angehörige

verübt worden. Hat ein Fremder, welcher

dem Strafrichter des hiefigen Kantons an

heimfälltf theils in, theils außer dem Kan

ton Verbrechen be augen, fo ifi er für alle

in der Eidgenoffen chaft verübten Verbrechen

nach Vorfchrjft des gegenwärtigen Gefeßes

.:-. »Mu befirafen, fiir die außer der Eidgenoffen

“ chaft begangenen Verbrechen aber nur als

dann, wenn-durch diefelben die Eid enof

fenfchaft, der hiefige Kanton oder nge

vorige _defielben ver eßt wurden.

Vorbehalten find Ausnahmen, die durch völ

kerrechtli e Grundfäße, Staatsverträge oder be

Fondere ebereinkunft fefigefetzt werden.

s. 3. (ll. Von den Strafen.) Die gegen Kri

tninalverbreclyen anzuwendenden Strafen find:

1) Todesfirafe,

2) Kettenfirafe.

3 Zuchthausfirqfe.

4 Einfperrungsfirafe,

S Landesverweefung.

k
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6. Körperliche Züchtigung.

7) Geldfirafe.

8. 4. (s, Todesfirafe.) Die Todesfirafe

wird vollzogen durch Enthanptung tnittelfi des

Fallbeils auf öffentlichem Richtplaße.

Derfenige, der wegen Mord zum Tode ver

urtheilt wurde, wird niit einem reihen Hemde

bekleidet auf den Richtplafz geführt. * '

Der Leichnam eines Hingericizteten wird in

der Stille beerdigt. Derfelbe foll zu diefem Be

hnfe feiner Familie, wenn fie es begehrt, aus

geliefert werden.

Z. 5. (1). Kettenfirafe. 1. Befchreibung der

felben, Die Kettenfirnfe beiteht darin, daß

a) D e: Sträfltnge bei Tag und Nacht Ketten

und einen eifernen Halsring mit einem

Schnabel tragen. *

b) Sie follen durch hefondere Kleidun und

Kappe ausgezeichnet, und ihre Kop aare

efchoren fein. _ ' * **

o) ie werden mit Springketten oder je zwei

und zwei aneinander gefchloffem zu fchwerer

öffentlicher Arbeit ausgefiihrt.

n) Außer der Arbeitszeit werden die Sträflinge

in [einer eigenen Gefangenfchaft wohl ver

* wa r .

e) ZhreNahrun befieht in warmer Suppe
oder in Gemiigfe und in Brod und Waffen

i") Als Lager haben fie einen Strohfack oder

Spreuerfack rnit wollener Decke. _

x) Geld dürfen fie während ihrer Strafzeit

nicht befi en. ** , __ _

|1) Die Be immungen über die Moglichket?
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eines Erwerbes für diefelbenhxwährend der

Dauer der Straizeih und iiber die Ver

waltung des Erworbenen bleiben befonderii

Gefeßen und Verordnungen vorbehalten.

i) .Unterredungen mit andernPerfonen, außer'

'mit den mit ihrer Bewachung. und Befor

ung Beauftragten, find ihnen unter wich

iger urfachen weqen. nach e-*ctheilter Be

willigung der Auifichtsbehörde der Straf

ßnittatt. in Gegenwart eines Auffehers ge

a e .

Z. 6. (2. Dauer der Kettenftrafe.) Die Ket

'ienfirafe darf nicht unter fiinf Jahren, kann aber

bis auf Lebenszeit erkannt werden.

I. 7. (3. Mit der Kettenftrafe verbundene öf
fen liche Ausflellung.) Mit der Kettenfirafe ifii

immer eine vor der Abführung in die *Str-af

axifialt zu vollziehende halbftijndige bis einfiiin

dige öffentliche Ausftellung an einem Marktage

verbunden.

Z, 8. (t). Zuchthausfirafe. 1. Befchreibnng der

Zelben.) Die Znchthausftraie befieht darm,

aß _ _ _

a) Die dazu Verurtheilten obne Feffeln im

Zuchthaufe verwahrt werden. ,

1.)* Ihre Kleidung in ganz von rohem Ztvilch.

o Ihre Nahrung und ihr Lager find wie die

der Kettenfiraflinge, _

t!) Sie werden zu angemeffenen Arbeiten im

?nnern des Siraihaufes oder auch ofient

ich angehalten. f' .

e) Geld durfen fie wahrendnhrer Strai eit

nicht befihen, dagegen bezieht fich die e
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' ttimmung» des Z. 5 litt. n auch auf Zucht

hausflraflmge. 7 f

t") Uuterredungen mit andern Perfonen find

ihnen nur unter den im s. 5 nic. i an

geführten Befcfyränfilngen gefiattet.

Z. 9.. (2. Dauer derfelben.) Die Dauer der

Zuchthausitrafe ifi mindefiens-drei Monata

höchfiens zehn Jahre, die Fälle des Artikels.

* 81 litt. a und l1 ausgenommen.

"Z, 10. (Abfonderilng in gewiffen Fällen.) Dec

Richter kann im Urtheil befiimmen, daß em zur

Zuchthausfirafe Verurtheilterwegen femer Jugend

odecxaus andernGrun-den abgefondert gehalten

werden foll.

Z. 11. (1). Eiufpexrungsfieafe. 1*. Befchreihuxxa

derielben.) Die Ecnfperrungsficafe befiehc

darm:

u) Daß der Verurtheilte tn einer öffentlichen

Slrafanfialt verwahrt wii-d.

b) Znfoferne er die Kofien zu befireiten. vermag

fieht ihn! frei„ eine angemeffene, jedoch unif

fige ?Nahrung zu beziehen. Sonfi erhält ec

,- die gewohnliche Gefangenkofi.

o) Er kann beliebige Kleidung tra en.

ei) Er hat die ihm angewiefene Ar eit- im I11-,

nern der* Strafanfialt zu verrichten. Falls

aber fein Verniogen ausreicht-h die Kofien

feines Unterhalts zu befirei-tenz fo wird ihm

die Auswahl der Befchäftigung iiberlaffen.

. fo wie er auch begehren kaum einzeln i11

3.; ein. Gemach- eingefchloflen zu werden, _

e) Ihm ift von Zeit zu Zeit dor-Zufpruch "ec

net Verwandten und Freunde gefiattct.



....8

wozu es aber jedesmal einer Bewilligung

der Auffilbtsbehdrde bedarf. x

ß. 12. (2. VerfGärfung derfelben.) Zn allen

allen. wo der Richter EinfperruWsfirafe ver

ängt. kann er fie bis. auf zwölf ocheu durch

aften verfchärfen, _wo dann dem Sträfling nichts

als Waffer und Brod und je am z1veitcu Tage

eine warme Steppe abgereicht wlrd. Bei diefer

gefchärften Einfperrung darf "kein Befuch ftatf

haben, und der dazu Vernrthetlte werd abgefon

dert in ein Gemaeh einaefcbloffen.

s. 13. (3. Dauer der Einfperrungsfira fe.) Die

Dauer der Cinfperrung *tft miridefiens drei Mo

nate und hoehftens zwei Jahre.

s. 14. ([4). (Hemeinfehaftl. Befiimmungen für

die Kettenz. Zuchthaus- und Crnfperrungsfirafe.

[1. Zumeffeu der Unterhaltnngstofteu in den

Strafanftaltenä) Der Züchter wird in dem ur

theil befiinrmen, daß der zu Kettenz Zuchthaus

oder Einfperrungsftrafe Verurtheilte die Kofien

feines Unterhalts während der Strafbauer aus

feinem Vermögen zu beftreiten habe. wenn der

felbe Vermögen befiht, und die Leiftung . ohne

feiner Familie das *Nothwendige zu entziehen,

eben kann. ' -

ß. 15. (2. Befiinurlung der Dauer der unbe

ftimmt gedrohten Fretheitsfirafen.) Wenn in die

fetu Gefehbuche irgend eine Frejheitsftrafe, ohne

Beftimmung ihrer Dauer angedroht werd , fo

tft es dem *rmeffen des Richters überlaffen, die

Strafe innerhalb der in den Artikeln 6, 9 und

13 befiimmteu Grenzen zuzumeffen.

8. 16. (Berechnung der Freeheetsftrafen.) Bei



„_
~

a*

g.

„H“

den Freiheitsfirafen wird ein Tag zu vier und

zwanzig Stunden, eine Woche zu fieben Tagen, -

ein Monat zu dreißig Tagen, ein Jahr aber

nach dem Kalender und die Strafzeit vom Tage

des Eintritts 111 den Strafort gerechnet.

s. 17. (4. Reglemente! über die Strafanflal

ten.)_ Die genauerer Vorfchriften iiber die innere

Einrichtnirg der Strafanfialten fiir die verfcbie

denen Arten der Freiheitsfirafem fo wie über

die Behandlung) BefchäftYung und Abfonderung

der Sträflinge, über die iseiplfn und liber die

Art, wie durch religlöfeu Unterricht auf die

Befferung der Sträflinge zu lvirken ifi, bleiben

den Reglemente? fiir diefe Strafanftalren über

lafien, welche aber von den in den vorhergehen

den Artikeln enthaltenen Befiinrmungen nicht ab

weichen dürfen.

s. 18. (klLandesverweifung.) DieLandes

verweifuirg, welche nur egen Nichtkantons

angehörige anwendbar ifi„ efieht entweder in

Verweifung aus dem Kanton oder aus der gan

zen Eid enofienfclpaft. Verbrecher jedoch, die

keine S weizer find; follen nicht anders, als

aus der ganzen Schweiz verbannt werden.

Die Dauer derfelben kann aufLebenslang oder

auf befiimmte Zeit, nie aber auf weniger als

vier Jahre richterlich fefigefetzt werden.

Mit der Landesverweifung kann jeweilen eine

vorher ehendeEinfperrung zu Wafier und Brod

bis au zwölf Wochen verbunden werden. „

8. 19. (E. Körperliche Züwtigung.) Die for_

perliche Züchtigrxng beliebt in Ruthenfirei

chen auf den entblößten Rücken und zwar m
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einem gefchloffenen Raume und unter Aufficht

der Polizei.- Die Anzahl der Streiche ifi in

dem Uetheil zu befiimmety jedoch tollen fie die

Zahl von hundert nicht iiberfieigen.

Z. 20.*(ll."Geldftrafe.) Die Geidfirafe befieht

in einer zu Handen des Staates zu-eelegenden

Summe Geldes. * * _

In keinem Falle jedoeh kann dce Einziehung

(Konfiskation) der Güter des Verurtheilten aus

gefprochen werden. .

s. 21. (lll. Von den-Folgen eines-Kriminal

ftrafurcheils. [21. ZnAnfehun_ der burgerlicden.

Eheenfähigkeitä) Die efetzli e Folge eines 1e

den Kriminalfirafurthei s itt der Verlufi der bür

gerlichen_Ehtenf.ihigkeit„ bis zur Wiedereinfetzun

oder Rehabilitation (Me. ])(.)„ welcher Vertu?

mit fich fiihrt: .

n. Die Entfeßung von allen bekteidenden _Eh

ßenfiellen, Aemtern und öffentlichen Bedien

ungen.

d. Den Verlufi-der Stimm- und Wahlfähigkeit

und des Rechts in Gemeindeverfammlungen

zu erfctieinen. _

o. Die Unwürdigkeit file das„ Vaterland die

Waffen 3u- traqen. - 1.-- - ,

cl, Die Unfähigkeit ein Zeugniß abzulegen.

e. Die Unfähigkeit als Sachwalter in öffentli

chen Gefchiiiten aufzutreten.

k. Die Unfähigkeit, beftellter Vormund ode-c

Kurator zu tem. .

Der Verlufi der bürgerlichen Ehrenfähigkeit..

und namentlich die Entfeßung von einem all
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fällig bekleidenden Amt oder Dient? ivitd in

dem Llrthei) befondees ausgedrückt. „

s. 22. (k. -Zn Anfehung des Vermogens.)

Federn, der zu Ketten-, Zuchtherus- oder Em

perrunqs afe verurtheiltwird, in die eigene Ver

walcun eines Vermogensxwaiyrend der 'Dauer

feiner trafzeit, ent ogen. Es wird 'ihm nach

efeßlicher Form ein - ormund gefeßß der feine

?Ziffer zu beforgen und zu verwalten hat.

Nach vollendete! Strafzeit wird dem Verur

theilten fein Vermögen wieder zitgeitelltt und der

Vormund hat ihm über feine Verwaltung nach

gefeßlfcher Vorfcbtift Recynun? abzulegen.

s. ?Z- UR Stellung* unter efondere Polizei

aufficht.) ls olge der Strafe wird in den durch

das Gefetz be imtnten Fällen die Stellung un

ter die befondere Potizeiaufficbt durch, das Ur

tyeil verhän t. *.

Diefelbe ?oil nittyt unter feclys Monaten und

niibt iiber vier Jahre feftgefeßt iverden. '

Diefe befondere *polizeiaufficht fuhrt mit fieh

daß der derfelben ltnteritellte jeden Olugenblicj

bereit fein muß, der *polizeibehocde iiber' fein

Thun Rechenfcltaft abzulegen, _ j' "

Der Kleine Rath als oberfie Polizeibehorde

kann' von einem unter die befondere Polizei

aufficht gefeßtenIndividuum-f, nacbdcm es dee

Strafe nusgehalten hat, Bnrgfchaft fiir gute

Aufführung fordern, und fetzt die Große der

Bürgfwaftsfumme feft. ' _ _

Begeht der unter die befondere Polczecauifitbk

Gefiellte während der Dauer derfelbeneine fitaf

bare That, fox-,muß der Burge die Burgfclyafts
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fumme erlegen, aus welcher zuerfi det gefiiftete

Schaden vergüteh dann die qllenfalfi eGeldftrafe

und die Kofien des Verfahrens beza lt werden,

Stellt der Verurtheilte dlefe Burgfäyaft nicht,

fo hat der Kleine Rath das Recht, zuverocd

nen, daß das Individuum fich von einem e

wiifen Otte entfernef odeeficb an einem e

fiimmten ,Orte befiändig anfbalte. *

Werd diefem Befehle kein Gehorfam geleifiet,

fo iteht dem Kleinen Rathe das Recht zu, den

Veruttheclten verhaften und während eines Zeit

raums, der fich bis zum Ablauf der für den

Zuftand der befondern Auffieht beflimmten Zeit

erfirecken kann, _in Vekhaft halten zculaifen.

Z. 24._ (t). Bekanntmachung der Strafurtheile.)

Alle Krxminalfirafurtheile werden öffentlich be

kannt _gen-caclyt.- :.

Diefen-xgen, wodurch Kettenfirafe oder mehr

als achtxahrige Zuchthausfirafe verhängt wird,

werden gedruckt, und tn allen Gemeinden an

den gewohnten Octen-angefchlagen. *

Die-ubrigen Krimcnalfentenzen werden ab

fclyriftlccb fowohl andas Wohnort des Verbre

chers als an die Gemeinde des Örts„ wo diefer

das Vecbrechen begangen hat, vetfendet, und

dort angefchlagen. Doch kann das Geticht den

Druck auch diefex Sentenzen verocdnen.

Z 25 (lc). Pcivatrechtliche Folgen der Straf.

urtheile.) Die Strafe hebt die privatrechtliciyen -

Folgen eines' Verbrechens nicht*a_1jf„ odet ändert

nichts an dem Rechte derjenigen, welche durch

das Verbrexhen befchädiget werden find, und

welchen dafur Entfchadcgungen von dem Verbre

cher oder aus feiner Hinteclaifenfchaft gebührt.
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8. 26. (k. Folgen in Beziehun auf die Fa
milie.) Da die Verbrechen nur pezrfötilich find)

fo drückt die Strafe des Berbreehers , und was

er immer für entehrendeit Verurtheililngen un

terworfen fein mag, feiner Familie keine Schande

auf. Die Ehre derjenigen, die ibm angehören,

ifi keineswegls dadurch bcfleekt, und fie können, wie

vorhin [zu a en Würden und Aemtern gelangen.

ll. T i--t e__l.

Von „de_m,Vorfaße_ und von der Fabr

läffrgkett.

Z. 27. (l. Vorfatz.) Zu einem Kriminalver

brechen wird Vorfafxz erfordert. _

8. 78. (4. Begri defielbett.) Vorfaß ift der

Entfchluß ,zur Zlegehnng einer Handlun .

8. 29. (B. Ausmittelnng deffelben.) ei einer

dem Strafgefetze äußerlich zuwider laufenden

Handlung hat der Richter unter forgfältiger Er

wagung aller, umfiände zu beurtheilen, ob fie

mit Vorfaß oder aus bloßer Fahrläßigkeit be

gangen worden.

N30. (ll. Fahrläffigkeit.) Wer aus Jahrläf

Zgkett, das heißt, nicht mit Olbficht, aber aus

angel an Aufmerkfamkeit) eine verbotene Hand

lung begeht, tft mit einer korrekttonellen Strafe nach

Anleitung des olizeifirafgefeßbuches zu bele en.

I. 31. (Fort efznng.) Als Fahrlcißigkeit i es

indeffen nicht zu betrachten, ,fondern als abficht

liche _Uebelthatf wenn der eingetretene rechts

widrige Erfolg einer Handlung von dem Thater

als moglich vorausgefehen wurde, er aber die
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That verübte, indem es ihm gleichgültig war,

ob diefer oder ein anderer Erfolg eintrete.

I. Z2. ([l_l. Entfcheidungsbehorde über Borfaß

oder Jahrläffi kein) Die Entfcheidung, ob hin

fichtli einer Zrafbaren Handlung, Vorfaß oder

lYiahrlcjftixzkeit vorhanden) und demnach die Kand

ung kriminell oder 'korrektionell zu beftrafen

[ei, erfolgt jedenfalls nach gepflogener unter

fnchung, durch die keimi-nalefchterlaye Behörde.

[ll. Titel.

Von derVollendun ienddemVerfuche

der Ver reihen.

7J. -33. -(l. »Vollendun eines Verbrechens.)

Ein Verbrechen ifi als do len d et zu betrachten,

fobald alles vorliegf, was das Geieß zu dem

Begriffe-des Lterbreciyens erfordert. Gehört dazu

eine gewiffe Wirkung-der Thatxfb tft das Vet

brechen nicht eher vollendetx als bis diefe Wir.

kun eintritt. - ' - _ - *

- enn die_ verbreclyerifclpe Hatidlu-ng von der

Vefcizaffenhert war, daß fie, nach ihrer Natur

zur Hervorbringung des Erfolgs geniigte, fo i

auch anzunehniexy daß er' Erfolg aus-ihr ent

fianden fer, wenn nicht das Ge entheil durchdie

UnterfuchuZg gewiß ,oder febr wa rfcheinlich wird.

. 34.(l[. erfuch eines Verbrechens.) DerV _e e

f uch eines Verbrechens i| vorhanden, wenn eine

erfon in der Abficht, daifelbe zu begehem eine

ußere Handlung vorgenommen hat, welche we

nigfiens* fchon als ein Anfang der Ausfüh

e u n g des beabfichtigtenVerbrechens anzufehen in.
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NY. 35, (s. Naher oder beendigter Verfiicly.)

Z zu einem Verbrechen ein befiimmter Erfolg

erforderlich. fo wird gegen denrenigen. deralles

gethan hat was von feiner. Seite zur Vollen

dung des heabficlytigten Verbrechens nothwendig

war, ohne daß jedvchder Erfolgeingetreten tft,

vorbehaltlich befondere Strafbefiimmu-ngen fur

gewifie Fälle, auf zwei Drittheile der anf-das

vollendete Verbrechen gefeßten Strafe erkennt.

Z. 36. (b. Eutfernter_ oder' nicht -beendig-ter

Verfueh.) Wenn der Thaler feinerfeits noch nicht

alles gethan-hat, was zur Vollendung des Ver

brechens gehört, mag zn dem Begriffe deffelben

ein befiimmter Erfolg erforderlich fein oder nicht

fo ifi nach» der *grbßern oder geringern Entfer

-nnng des Verfurhs von der Beendigung, mit

Rückficht auf die Urfache der unfreiwillig nnter

'bliebenen Beendjgnngh auf einen Zivölftheil bis

auf einen Drittheil derjenigen Strafe zu erken

nen, welche in dtefem Falle das vollendete Ver

brechen zu treffen hätte.

s. 37. ((7. Zufamnientreffen eines vollendeten

Verbrechens und eines Verfnchs.) Enthält .der

Verfuih felbfi fchon ein anderes vollendetes Ver

brechenh als das beabfiehtigte, fo ifi die Vor

fährift des Artikels 83 anguivenden.

Z. 38. ?n Verfuchtmit untanglichen Mitteln.

Die Stra e des Verfuchs wird nicht ausgefchlo -

fen, wenn diefer mißlungen ifi„ tveilans Irr

thnm und Verwechslung anfiatt des beabfiw

tigten tang-lichem ein nntaugiirhes Mitte-l, oder

weil das iauglliche in unzureichender oder un

zweckmaßiger rt angewendet lvorden.
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Wenn aber der Vekfuch wegen völli er Un

tauglichl-*eit der ans Einfalt fiir taugli erach

teten angewandten Mittel rnißliltgen mußte, fo

ifi derfelbe bloß korrektionell zu beftrafen.

8. 39. (k). Straflofe Verfumshandluitgen.)

Der Verfucfy .iii ftraflos, wenn die Bollfiihrung

der That trirht aus Zufall oder wegen äußerer*

Hinderniife unterbltebem fondern der Handelnde

freiwillig von dem Unternehmen abgefiandeir

ifi. und daß diefes gefchehen fei, durch äußere

Handlungen an den Ta gelegt hat. Sollte aber
die Verfuchshatrblung fgchon an fich irgend eine

andere uebertretlmg enthalten, fo tritt die da

durch verwirfte Strafe ein.

Würde die Unternehmung mit Theilnehnrern

be onnen„ welehe fie vollenden, *fo ifi der Zu

rü tretende fiir die Vollendung fo weit verant

wortlich, als' man annehmen kann, daß feine

frühere Thätcgkeit die der iibrigen verurfaclyte

oder heförderte.

s, 40. b', Befondere Befiimmung.) Wo der

firafbare i erfuch eine-härtere Ahudung, als die

in diefem Titel bezeichnete, nbthig macht. da wird

folches bei dem einzelnen Verbrechen benimmt.

rn. Titel,

Bon den Urhehern eines Verbrechens,

von der Beihijlfe und der Be

g ii n ft i g u n g.

Z. 41. (Einleitung.) Sämmtliche Theilnehmer'

an_ einem Verbrechen fotoohl U kh e b e r als G e.,

bulfen und Beg' nftcger, find flrafbar. x,- L;

B

.
4
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Z. 42, (l. Urheber. 11. ueberhaupt. 1. Be.,

, iff.) Wer durch Rath und That die Hauvtur-e.

*. ?che eines' Verbrechens ift. heißt Urheber);

f ihn trifit die volle Strafe. die durch das Ver

brechen verwirkt tft.

Z. 43. 2. Arten der Urheber.) Als Urheber

eines Ver rechens follen beliraft werden:

1. Derjeni e, welcher das Verbrechen durch

ei ene andlung oder unterlaffung unmit

te bar bewirkt. ,

2. Wer dem Vollbringer b ei Ausführung, in_

der Abficht. daß das ausgeiibte Verbrechen

entftehe„ eine folche Hiilfe geleiftet hat. ohne

welehe die That unter den vorhandenen Um

ftänden nicht hätte ausgefiihrt werden können.

1-3, Alle diejenigen, welche Andere zu Begehung

4( des Verbrechens vorfählich bewogen

,*7 haben_(-2lnfiifter). :-.

Dahin gehort in der Regel: wer abfichtlicl]

dureh befiimmte und umfiändliche Nathserthei

lung, durch Auftrag. durch Gaben oder Ver

fprechen eines Lohns, durch vorfähliclye Erregung

oder Benutzung-eines Zrrthums, einer Leiden

fchaft, einer Gemüthsbelvegrmg oder durch Ver

fiihrung den Vollbringer der That zur Aus

.fuhrnng benimmt hat.

s, 44. (13, Znsbefondere. 1. Verbrechen von

Korporationen.) Wenn die Wahrheit oder Ge

fammtheit der Mitglieder einer Gemeinde oder

Koryoratlon ein Verbrechen begangen hat, fo

fallen nur die fchuldigen Eingelnext, nicht die

gefellfclyaftliche Vereinigung fel fi) als der firqf-z

_are Theil angefehen werden.

I



Z. 45. (2, Komplot-t.) Wenn zwei oder meh

rere zur Begehung ecner ftrafbaren That fich

verabredet, und zur Ausführung fich gegenfef

tigen Belfiand zunefagt haben; desgleichen, wenn

Demand einer folchen Verabredung noch nachher

eigetreten tft. fo ifi jeder Theilnehmer, welcher

vor oder bei der That auf irgend eine Weife

dazu mitgewirkt hat, als ein Miturheber des

vollendeten Verbrechens oder deffen Verfuchs

zu betrachten. 4,: 7

F. 46. (3. Bande.) Die vorhergehende Be'

ftimmung wider das Komplett ift auf B ande n

anzuwenden, worunter folche Lterbindicngen ver

fianden werden, welche zur Veriibung 1neh-cerer,

einzeln noch unbefiimmter, Verbrecheneiner ge

wiffen Gattung eingegangen find.

Z. 47. (ll. Gehijlfen. Begriff) Wer die Aus

fiihrung-des von einem_ andern fch o n befehle f

f-enen Verbrechens wrffentlrct) und vorfaß

l--iciz befbrdert„ ift Gehulfe, infoferne er nicht

nach 'der' in *Artikel 43 Numr-ner 2 gegebenen

Beftimmurtg dem Miturheber gleich zieht.

8. 48. (n. Hauptgehijlfen..1, Arten derfelben.)

Als (Hehülfen dee hbhern Grades oder Haupt

gehülfeu find in der Regel zu betrachten, die

renigen) lvelcbe -

1. 'außer dem alle des Art. 43 dem Haupt

verbrecher 1*? er Am Mittel oder Gelegen

heit der Austührirng Belehrung ertheilt ha

ben, ivelelier zufolge das-Verbrewen werk

*lich verübt worden -iit.

2. diejenigen, welche *dernfelben die unmittel
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bar .Mr Vollbrin ung der That felbft dienen

den - ittel und.- erkzeuge verfchafft haben.

I. diejenigen“. welche in dem Zeitpunkte_ der

Ausführung bei der Vollbringung Beiftand

_qeleiftet havenh entweder durch unmittelbare

Theilnahnce an der Haupthandlung felbfi

oder durch Wacheftehen, Kundfchaftgeben,

oder auf irgend eine andere Weife.

4. Beamte und Angeftellte. welehe. _durch ihr

Anif zur Entdeckung Anzeigeh Verhinderung,

Unterfumung oder Beftrafung von Ueber

tretnngen verpflichtet, den Thatern vor oder

in der Zeit der Vollfiihricng die Unterlaf

fung der Erfüllung ihrer Llnitspflicht ver

fprochemnnd diefes Lierfprechenerfijllthaben.

F). diejeni en, welche die in ihrer väterliehen

Gewa t'oder unter ihrer Aufficht ftehenden

Perfonem wenn fie es konnten, ohne fie

der ,Obrigkeit anzuzeigen , an der Ausfüh

rung des von_ ihnen beabfichtigten Verbre

chens nicht hinderten, und an den Vol-thei

len ode-r dem Erfolge deffelben auf irgend

eine Art Theil nahmen. _f -

F. 49. .(2. Strafe „der Hauptgehulfen.) Die

S-trafede-r Hauptgehulfen befteht in der Hälfte

*bis drei Viertheilen der auf das Verbrechen ge

-feßten Strafe.

Z. 50. (13. Nebengehülfen. 1. Arten derfelben.)

?ils (Hehijlfen des geringern Grades oder

*Nebengehiilfen find in der Regel zu betrachten:

1. Diejenigen, welche dem Thäter nur unbe

fiimmten und beiläufigen Rath ertheilthaben._

2. Wer demurheber folche Drittel oder Werk.
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_. . zeuge berfihafffthat, die zu Neben

? .. handlungen der wirklich vollbrachten That,

_, oder zu Unternehmungen nach der That

dienen follten. . .

3. Diejenigen, welche vor dem Zeiipunkte der

Vollhringung der That eine nicht unter dem

“ vorhergehenden Arc_ 48 Nr. t. 2 begriffene

F, Diilfe oder Förderung geleifiet haben.

'4. ie ini 'Artikel 48 Nr; 4 genannten Beam

[7 ten oder Angefiellteir, welche ohne verab

i. redetes Einoerfiändniß durch Unterlaffun

' der Erfüllung ihrer Amtspflicht wiffentli

die Vollfiihrung des Verbrechens befördern.

5. Die im Artikel 48 Nr. -Jxbenannten Per

' fonen, wenn fie an den Vortheilen oder

dem Erfolge des Verbrechens keinen Theil

enommen haben. _

6. ieienigen; welche vor der That mit dem

Thaler iiber die ihm nach der Tha' zu lei

ftende Hiilfe oder Verheimlichung der That

ch verabredet haben. Wenn 'jedoch aus

de-ii Unifiänden erhellet, daß der Thiiter ohne

folche Zufage das Verbrechen nicht verübt

haben ivijrde h fo werden fie den Gehiilfen

des höhern Grades beigezählt.

Z. 51. (2. Strafe der Olebengehülfen.) Die

Strafe der Nebengehiilfen befieht in einem Neun

theil bis zur Hälfte der auf das Verbrechen ge

feßten Strafe, je nach Maßgabe des genomme

nen Antheils. _f _ ,

4,8. 52. (lll. Begunitiger. n. Be riff.) Wer

nach vollendetem*_Verbrechen'„ o_ ne vorher

gkgangenes Einverfiandnifi, dem Thciter wiffent
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lich in Beziehung auf die begangene uebertre

tung beföcderlich iii, indem er z, B. die dur

das Verbrechen gewonnenen Sachen bei fi'

aufnimmt, braucht oder andern .verkauft, oder

dem Thater behiilflicl) iii, um ihn der drohenden

Strafe zu ent iehen; macht fich, „infofern er eine

folche Unterfthung nicht fchon vor Vollendung

?Örlßthat zugeagt hac„ der Begiinftignng

u .
Eheggattety_ Verwandte in auf und abfieigen.

der Linie und Gefchwifieruedbcl) find nicht zii

befirafen, wenn fie dem mit ihnen verheirathe.

ten oderverwandteu Thciter Zur Flucht behiilf

lich find, oder ihn bei fich ver eigen.

Z. 53, (Fortfeßung.) ,Als ?Zegijnfilgung ifi

auch zu betrachten, wenn öffentliche Beamte oder

Bedienfiete der ihnen obliegenden Dienfipflicht

zuwider die Anzeige begangeiier Verbrechen ab

fichtlcch unterlaffen. _ , 7 h -

ß. 54. ,(13. Strafe der Begiinftiger.) Die Strafe

der Begiinitigung kann, 'nach Maaßgabe des

Untheils, von einem Zivblftheil bis* zu einem

'Drittheil der auf das .Verbrechen efetzien Strafe

benimmt werden. Bei _der dießfä i en Ausmitt

lung hat der Richter in der Rege die' Begün

ftigung, welche auf Sicherung der durch das

Verbrechen_ gewonnenen Vortheile gerichtet _ift,

vor derieni en„ welche bloß Sicherung derPer

fon des ue elthäters zum Zweck hat, insbefon

dere aber die Begiinfiigung, welche als Gewerbe

betrieben wird, mit fchwererer Strafezu belegen.

S. 55. l7. Gemeinfchaftliche Befiimmungen

über die heiliiahme. x1.. Zurechnung der Qua
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lifikation.) Wenn von _ mehrer-n Theilnehmern

_eines Verbrechens der eine in einem befondern,

per fönlichen oder Pflichtberhiiltniffe

Vini Befchädigten fteht, welches Verhaltniß das

erbrechen zu einem qualifizirten macht, fo kann

nur egen diefen Theilnehmer die Strafe desqualiffizirten Verbrechens ansgefproclyen werden,

wenn gleich auch den andern diefes Verhältniß

bekannt war. Wenn hingegen jemand als Be'

giinfiiger oder Hehler erft nach dollbrachter That

an einem Verbrechen Theil nimmt, welches durch

feine befo ndere Befchaffenhect (wie z. B. _Ein

bruch, Einfteigen) u, f. w.) zu einem qualifi

?Zizrten wird, fo fallt er nur dann nicht unter die

efiimmung des qualifizirten Verbrechens, info

'ferne er bei der Begijnftigllllg von der Quali

fikation des Verbrechens nichts wußte.

I. 56. (LF. Schadenerfaß von Seite der Theil

nehmer.) Mehrere Piitfchuldige haften insge

Fammt (folidarifm) fiir den Schadenerfaß;

die Vertheilung des Erfaßes' unter ihnen: foll

aber nach dem Grad der Theilnahme und der

Schuld eines jeden an der ftrafbaren Handlung

benimmt werden. F '

_ Z. 57. (t). Ausgezeichnete Beitrafung der Theil

nahme.) Wo die Theilnahme an Verbrechen eine

härtere Ahndnng, als die in diefein Titel bezeich

nete, nöthig macht, da_ wird folches bei den ein

zelnen Verbrechen benimmt.
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:Lk: i-.Tcten .

Von der Zurechnung zur Strafe.. "

Z. 58. (BYZurechnung. n. Jin Allgemeinen.)

um gegen eine Perfon wegen einer Haudlun

eine Strafe zu erkennen „:- wird erfordert, da

diefer Perfon die Handlung. zur Schuld zuge

rechnet werden kann. -

[9. 59. (b. Zm ?zefondei-n. 1, Bei der Jugend.)

Kindern vor zuruckgelegtem zehnten Jahre kann

eine .mit Strafe bedrohte-Handlung nicht zuge

rechnet werden. 'Jedoch ift esSnciye der Poli

zeibehökde in -folchen Fallen hausfiche Züchtigung

und Ergreifung von Vorfichtsmaßregeln für die

Zukunft zu veranftalten, und nöthigenfalis bei

des zu beaufiichtigen. -

s. 60: (Fortfcßung.) Wenn eine erfon,

.welcheUiber zkhmaber. noch nicht vo e acht

ehn Jahre .a „tft, eme durch das Kriminalge

?eh-verbotene Handlung begangen hat, fo foll

das Keiminalgericbt bei der Euddeurtheilung,

nachdem es gefunden hat. daß die That wirklich

be augen-lvukde. die *Frage entfcheiden: ob die

_at nach-Maß abe der obwaltenden umfiiinde.
mit oder ohne hzinlängliche Unterfcheidungskraft

begangen worden fei. -

Entfcheidet das Kriminalgerichtt" der An e

fehul-digte *habe die That ohne hinlaugliche n

terfcheedun-gskraft hegangen, fo wird er von der

Kriminalfirafe frei gefpcochen, aber dem korrek

*tionellen Richter zur Beftrafung_ zugewiefen

Entfcheidet hingegen das Kriminalgetxfli' t, de*

Ungefchuldigte habe die Thai mit binlauslWk
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unterfcheidungskraft verübt. fo tritt die brbenti

liche Strafe ein. _

8. 61. (2. Bei gänzlichem Mangel derBer

Tlunftthätigkeit.) Denienigen, welche eine Hand

un' begangen haben , in einem Zuftandez wo

e es Gebrauches ihrer Vernunft nicht mächtig

area, kann diefe That nicht zugerechnet werden.

1. Zene, welehe an Raferei (Manie). allge

meinem oder befonderm Wahnfinn oder' iiber

haupt an einer . Geifieszerriittung leiden,

durch welche der Vernnnftgebrauci) aufge

* hoben wird. g

1K. Solche, die aus Blödfinn völlig außer' Stande

waren, die Folgen ihrer Handlungen richtig

zufbheurtheilen, oder deren Strafbarkeit ein

, u e en,

b* erfonen, welche wegen Altersfchwäche den

. Gebrauch ihres Verftandes verloren haben.

4. Diejenigen, welche die That vollbracht ha

ben in einer unverfchuldeten Verwirrun

der Sinne oder des Verfiandes, worin e

fich ihrer Handlung oder deren Strafbar

keit nicht bewußt waren * dahin gehört auch

eine erwiefen nnderfchuldeie, volle Berau

__ fchung oder Trunkenheit.

Die 8nd Ziffer 1, 2 und 3 bezeichneten Per

fonen wenn fie eine an fich ftraibare Hand

_lun_ egangen haben, follen nach Maßgabe der

Um cinde und Verhältnifle, entweder ihren Fa

milien zur' angemeffenen Beforgung und Ver

wahrung übergeben_ oder durch " obrigkeitliZe

Verfiigung fiir die Zukunft unfchadlich gema t

werden. _ Zi.“ . . ,
ui'. *- ,
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-Z. 62. (Bel Beichtankungl der' Bernunftthä

tigkeit.) Wenn aus allen mftänden klar und

unzweifelhaft hervorgeht. daß durch die im Art.

61 genannten Zufiande die Vernunftthätigkeit

zwar nicht gan ansgefihloffen. jedoch in fo ho

hem Grade we entlich gefiört und gemindert ifi,

daß aus. diefem Grunde die Bedingung zur An

wendern der' vollen. int Gefeße befiimmten

Strafe Zinwegfällt, fo tft auf eine geringere als

die gefesliclpe Strafe zu erkennen, und zwar

kann im Ve-hältniffe des Grades der erwiefe

nen Störung der Zurechnungsfähigkeit die Strafe

bis auf einen Viertheil gemildert werden.

Z. 63. (3. Bei Unwiffenheit und Irrthum.)

Unwiffenheit des Gefeßes fchließt die Zurech

nung nicht aus.

Wer in Zrrthum oder Unwiffenheit in An

fehun von Thatfachen ftund , welcher Irrthum

ein erbrechen 'in der betrefienden Handlung

nicht erkennen ließ, der ift firaflos. Hat er te

doch die Handlung mit Vernachläßigun_ der

fihuldigen Vorficht und möglichen Bele rung

unternommen. fo kann fie ihm zur Fahrläffig

keit zugerechnet werden. -

ß. 64. (Bei irriger Meinung.) Die Zurech

uungwird durch bie Meinung. dasjenige. was

die welehe unter Strafe verbieten, fei nach dem

Gewiffen oder Religion oder nach der Befchaf

fenheit des Endzwe>s oder des Beweggrunds

erlaubt, nicht ausgefchloffen. _

s. 65. (53 Bei mangelnder Freiheit.). Hand

lungen, zu welchen ,Jemand durch unwiderfieh
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_liche Gewalt genöthigt worden. find denfelben

nicht Zuzurecfpnen; * -

Z. '6. (Fortfetzung.) Der bloße Befehl zur

Be ehung einer ftrafbaren Handlung macht den

Vo bringer nieht-ftraflos. _ N

, Wenn aber ein Staatsbeamter oder eine of

fentliche Behörde innerhalb der Grenzen ihres

Gefclniftskreifes in der gefeßlicl) vorgefchriebenen

Form ihren untergebenen Beamten, Dienern

oder untergeordneten Behörden eine folrheHand

lung befohleu hat". tuelche bloß als ?Mißbrauch

oder Ueberfmreitung der Amtspflirht firafbar iii'.

_fo wird nur der befehlende Theil verantwort

lich. nicht der gehorchende.

Y. 67. (Bei der Nothlvehr. n, Bedingungen

der Nothioehr.) Wer einen uurechtmäßigen ?ln

griff auf feine Perfon oder Güter, zu deffen

Abwendung die Aufforderung obrigkeitlicher Hiilfe

unmöglich , oder die gegenwärtige unzureichend

tft, durch eigenxnachtige Gewalt von fich abzu

wehren furht. tft wegen den Folgen der in fol

-eher Nothwehr .vorgenommenen Handlungen,

wofern die gefefzlichen Grenzen dabei nicht iiber

'fctrritten worden, keiner Strafe unterworfen.

Der Fallder Jtothwehr muß erwiefen oder aus

den Umftanden, der Perfonen, der Zeit und des

Otis mit Grund zu fchliefien fein.

ß. 68. Wer einem Andermder fich in erlaub

Fer Notbwchl" befindet. mit thätliclyer Hiilfe bei

fieht, hat alle Rechte der Nothwehr, wie der

Angegriffene felbft. '

8- 09. (be Grenzen der Nothwehe.) Die Aus

übung' der Utothwehr darf nicht weiter getrie

l
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ben, auch kein gefährlicheres Vettheidigungs

'mittel gebraucht werden, als, unter den_ vorhan

denen umfiäuden, zur Abwehrung des Angriffs

nothwendig iii. _ _

s. 70. Hat der Angegriffene die Grenzen der

Nothtvehr überfchrittenh fo ifi nach den Umfiän

'den zu beurthe-tett, ob ihm diefe Ueberfchreitung

zur Fahrliißigkeit oder zum rechtswidrigen Vor

fatze anzurechnen und ob er demnach kriminell

oder korrektionell zu befirafen fer.

Z. 71. (0. Olnzeige ausgeübter Nothwehr.)

Wer in der Nothwehr einen andern verwundet

oder -getödtet hat„ ift fchuldig. den Vorfall der

nächften Obri_ keit fchleuirigfi anzuzeigen. Hat er

*diefes unterla eu, fo ifi er, wenn gleich nachher

der gefährliche Olngrifi' des Rudern erwiefen,

oder fehrwahrfcheinlich gemacht wird, dennoch

korrektionellzu beitrafen. .

Z. 72. (ll. Etctfcheidicngsbehörde iiber die Zu

rechnung.) Die Frage, ob und wie weit aus

_den in egenwärtigem Titel angegebenen Griin

den die urectpnung einer an fich ftrafbaren Hand

lung aufgehoben iuerde, und in Folge deffen die

Strafe oder unterfuchung und Strafe wegfalle,

ifi fiets von kompetenter richterlicher Behörde zu

entfcheiden. In den geeigneten 'Fällen-tft zuvor

em Gutachten von Sachverftandigeu einzuholen.

Wil-v. Z_- _447 *

_ ..*
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:'- Titel.

Von der *Zumeffung der Strafe, d'en

Schärfungs- und Mclderungsgrun

e und den Strafverwandlungen.d

H. 73. (l. Zumeffnng der Strafe. x1. ueber

?aupmc-FKLZUE usigfi-der tStircgzfe innerhcßllet

r dur a ee e 1mm en renzen, a

dßr Richter _Riickficht zu nehmen, theils auf die

Gefahrlichkeit der verdrecherifcben Handlun en

anfch. theils auf die (Hefahrlichkeit des da ei

see-exe“ eefexxeexiesne*nuexxeweläiee

runde.) _ 'it Oiiickfichtauf die_ Gefährlich

Yeitder 'verbreclyerifctien Handlung an

fich,_fieigt die Strafbarkeitz- - _

a) fe- großer der durch diefelbe bewirkte oder

|1 ÄÜYÜZHMRZJYZLÖÜL-x diefer fich erfireekt*

o: js fchwierig-Kecrh es war, 'Ich gxgen dZs Vßer:

r en u lien daere, au auer
den? allz des F45) als' Erfchwerun sgrund

ange ehen werden foll, wenn ein-Werbee

chendvon mehrern Theilnehmern begangen

wur e. *

s. 75. (Fortfe nn .) Zn Rückficht auf die Ge.
ährlichkeitdYskgSetfeZwidrigenWillene

ei :'* eigt die 'Strafbar '

a) je zahlreichere und wichtigere Beweggründe

fiir die Beobachtung _des Gefelzes vorhan

den_ waren, je manmgzfzachere und größere

Pflichten von dem erbreayer verletzt

wurden, und ie mehr derfelbe im Stande



'i479 ...

:3-1-3 FZ», diefekYeweggriinde und Pflichten deut

_ _i zu er nen

b) je gröfiere Beharrlichkeit, Verivegenheit, Lift

. bZZZotrDZFÖZLÖng und Vollbringungder That

o) ?e meh!? Posheittoder Graufamke-it der Thä

er a ei verrie h -

a) _ie mehr derfelbe zeigte, daß ihm die Ver

Wungnvßiii ?Verbrechen zur Gewohnheit ge

77a) fznshrteer* die Unterfuchung durch Lügen

i") wenn er *loeieinem von Mehrern began

enen, Verbrechen zuerfi die verbrecherifche

erbiiidung veranlaßte und zu Sta nde

brachte. (Anftifter) oder den Plan zu Aus

führung des Verbrechens" oder" die Voll

bringnng felbfi leitete (Radelsfuhrer.) f

dlß.S'7tk';.fe(Z, Milißerungsgrunde.) Dagegen ifi

e a zu min ern:

a) ie mehr der Verbrecher wegen Man el 'an

Unterricht oder aus natürlicher S wache

des Verfrandes verhindert warx den vollen

wnfan der Gefährlichkeit und Strafivür

digkeit ?einer Handlung" einzufehen;

l1) ieD mßhr er ?durch bVelriuhrtingXßZeffehl Ü?

* ro un , o er ü er any dur eine -
Ban_ igkegitcüion eilnem andern, od?? ?Zieh durch

rii ende rmut) oder andere o zu em

) Verbrechen verleitet ivkilirizezt.fl ß d

o wenn er in einer *ufä ig en- an enen _un

,- an fich zu entfchuldigenden großen Gemutys

'“' bewegung, oder
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.lJ in einem /hoheri Grade . von völlig unver

fchuldeter Trunkenheit gehandelt hat;

o) wenn aus feinem Benehmen bei oder nach der

, That auf einen noch geringern Grad von

Verdorbenheit gefchloffen werden kann.

k) Flnntadelhafter fein bisheriger Lebenswan.,

e war.

s, 77, (Fortfeßung.) Aus den im vorftehen»

den Artikel (ltjct. e) befiiinmten Urfachen wird

die Strafe insbefondere gemindert;

e) wenn der Thäter Gelegenheit hatte, einen

größer-n Schaden zu fiiften, und - nicht

zufälliger Urfachenwegen, fondern aus ei

enem freien Antriebe auf einen geringem

(h befcbränkte; -_

b) wenn ei-„feine Mitthiiter von Veriirfachung

eines großem Schadens ab chalten hat;

o) wenn er die Folgen der firafbaren That zn

verhindern oder -

(i) den fchon' verurfachten Schaden vor Ent

de>ung der That aus freiem Antriebe zu

vergiiten bemüht war-z _

e) wenn er fich felbit dem Gerichte angegeben;

f) wenn er im Anf-auge der llnterfuelyung und

ohne noch' uberfuhr zu fein fein Verbre

chen umftcindlicb und wahr bekannt hat; „

(z) wenn er unbekannte Verbrecher entdeckt,

_oder aus eige ein Antriebe zu deren Er

_ rgifiiiig Mitte und Gelegenheit. gegeben

a. » .

"_" S. 78. (ll, Umfang und Grenzen des richter

lichen -Ermeffens. 44. lleberhaupt.) Aus keiner

der vorbemerkten' einzelnen Urfachen (Art. 75.
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bis 77) ifi das Gericht befugt, von der gefeßli.

chen Strafe felbfiabzugehen, die edrohte Strafart

zu verändern oder die gefehlich eftimmte Dauer

derfelben u verkürzen oder zu verlängern, fon

dern es if? nur ermächtigtx nach Erwägung der

oben angegebenen* Schärfungs- oder *Milde

rungsgründe, die im Gefeh, nach ihrer hömften

und nredrigfien Stufe, beftimttite Strafe des Ver

brechens innerhalb diefer Grenzen zu umeffen.

s. 79. -kj. Znsbefondere. 1. Bei ufammen.

fiuß von 'ilderungsgrijndenH Wenn aber„w e

gen Menge und Wichtigkeit zufammen

t-reffender mildernder Umfiände, -felbft

der geringfte Grad der gefetzlimen Strafe, nach

vernrinftigem richterlichen Ermeffen) mit dem

Grade der Strafbarkeit des befondern Falles in

keinem Verhältniffe ftehen wiirde, fo kann das

Gericht fiatt des geringfien Grades der gefeh

lichen Strafe auf das gleiche Maß der nächft

»fiehenden Strafart erkennen.- Soll-te diefe nächfl

fiehende Strafart kein fo hohes Maß -gefiatten,

fo wird das höchfie Maß dcrfelben angewendet.

Ein folches Urtheil muß-aber jedesmal durch

.genaue Anfiihrnng der eingetretenen außeror

dentlichen Umftände gerechtfertigt tverden.

H. 80, (2. Bei langwierigen! Unterfuclyungs

derhaft.) Der unterfuchungsverhaft, welcher

ohne Verfchnlden des Angeklagten verlängert

wurde, hat zwar an fich auf die Strafe keinen

Einfluß, vielmehr foll diefelbe, ohne Rücklicht

auf diefen Umftand, durch das Urtbeil beftinnnt,

dann aber der unverfchuldet ausgeftandene Ver

haft auf angemeffene Weile :von der Strafe ab
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zogen. und darüber die nöthige Befiimmung

in das Urtheil aufgenommen werden.

-Z. 81. (lll. Strafverwandlung.) Strafver

wandlungen geftattet das Gefeh außer dem im

79 erwähnten Falle nur in nachfiehenden

.a en:

ei.) Hat eine Weibsperfon Kettenfirafe durch

das von ihr verilbte Verbrechen verwicktz

fo foll dafur Zuchthausfirafe von gleichzei

tiger Dauer ausgefprochen werden. Es foll

aber die Verurtheilte durch einen eiferneu

Halsring, niit einem Schnabel verfehen,

ausgezeichnet werden. Die öffentliche Aus

fiellung unterbleibt.

b) Die gleiche Strafverwandlung foll fiattfin

o)

ö)

den bei Mannsperfonen, die noch nicht volle

zwanzig Jahre alt find, oder auch bei fol

lcyheln, die volle fiebenzig Jahre zurückgelegt

a en.

Treffen mehrere verfchiedenartige Freiheitsq

firafen, z. B; Kettenfirafe und Zuchthaus

zufaminen, fo wird nur auf die härtefte

Strafart mit angemeifener Erhöhung er

kannt. Als Pkaßftab ift hiebei befiiinniß daß

ein Jahr Zuchthaus zu acht Monaten Ket

tenflrafe, und ein Jahr Einfperrung zu neun

Monaten Zuchthaus oder fechs Monaten

Kettenfirafe berechnet wird.

Wenn bei Freiheitsftrafen in Folge eines

Zufammenfluffes von Verbrechen oder we

gen Rijekfall-(fiehe d'en folgenden_ Titel) das

riefen-lich befiimmte hochfie Maß einer Straf

art nberfiiegen werden mußte. fo if? auf
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:die näehfifolgende höhere Strafart mit Ver_

'minderung der -Daner zu erkennen. Als

Maßftab der Verminderung dient der oben

angegebene, dergeftalt. das z. B. an die

Stelle von zwol Jahren Zuchthaus, acht

Jahre Kettenfirafef und an die Stelle von

drei Jahren Einfperruug »zivei Jahre und

drei Monate Zuchthaifs. gefetzt wird.

e) Wenn wegen Verfuch- oder Theilnahme an

* Verbrechen nicht die volle Strafe in Anwen

dung zu bringen iii.“ fondern nur ein Theil

g derfelben, die* 'Strafe aberihrer Natur ge

_miiß fich nicht theilen läßt, was nament ich

bei der Todesftrafe der Fall tft, fo findet

eine Verwandlung in die_ zunächfi fiehende

'Strafart ikati. Als Oltaßfiab. wird bei der,

Tbdesftrafe vier und zwanzigjährige Ketten

ftrafe angenommen. '

Würde* dledurch den' Verfuch oder die

-Theilnahme vet-wirkte Strafe 'unter dem

Flint-num, welches fiir_ eine Strafart gefeh

,lich feftgefeßt iii, bleiben, fo kommt die zn

:nächfl ftehende mildere Strafart, unter ver

hältnißmiißiger Erhöhung nach dem oben

angfgebenen Piaßfia ezzur Anwendung“.

W de aber :dergefialt die Strafe unter

drei Monate Einfperrung' hinunterfinkem

fo ifi der Fehlbare-dem fkorrektionellen Rich

ter znr Veftrafung zu überweifen.

t) Wenn ein Nichtkantonsangehöriger, Ketten-

Zuchthaus- oder Einfverrungsfirafe nach dem

Gefeße verwirkt hat, fo wird dem richter

:lichen _Ermeffen liberlafien, diefe ,Strafen

8
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ganz oder einen Theil derfelben tn Landes

verweifung. mit welcher körperliche Züch

tigung verbunden werden kann. zu ver

wandeln.

?) Geldftrafen follen im Falle der Unvermö

.genheit von dem Richter in eine Zuchthaus

oder Einfperrlmgsfirafe .umgeändert wer

den. nnd zwar nach dem Maßftabe. daß

an die Stelle von hundert Fran-ken Geld

firafe eine einmonatliche Zuchihausfirafe oder

eine fechsmonatliche Einfperrungsftrafe ge

*_ letzt wird.

n71!, Titel.

*Von dem Zufammen-f-lueffe mehrerer

Verbrechen und dem Riickfalle. -

Z. 82. (l. Zufammenfluß der Verbrechen.

n. ltebcrhauvt.) Wenn mehrere. noch nicht

beitrafte Verbrechen .des gleichen Thaters fo

zufammentreffen, daß dariiber von dem nam

lichen Gerichte und durch_ dasfelbe Urthecl zu

erkennen tft. fo entfteht ein Ztnfamtnenfluß

von Verbrechen. -

s. 83. (13. Znsbefondere. -1. *Ideale Konkur

renz.) Hat Jemand eine That begangen. die

mehrere Verbrechen iin fich begreift. fo wird das

fchwerfie Verbrechen mit der vollen Strafe. je

des der andern hingegen mit einem Vrertheile

der gefehliclyen Strafe belegt.

F. 84. (Reale-Konkurrenz.) Wenn mehrere

Verbrechen von einem und demfelben Verbrecher

in verfunedenen Zeiten verubt wurden, ohne



*daß er dafiir abgefiraft worden, fo miiffen ihm

die fämmtlich verwirkten Strafen vereinigt zu

erkannt werden. , x f

Kömmt neben einem Kriminalverbreclyen ein

Polizeivergehen, fiir welches Einer zu beftrafen

wäre, in Borfchein, fo fteht es im Ermeffen

des Kriminalriclyters. je nach den Umfiänden.

*dasfelbe als einen Erfrhwerungsgrund zu be

trachten. oder deffen Unterfuchung und Beftra

fung in ein befonderes Verfahren zu verweifen.

Z; 85. (3. Fortgefehtes Verbrechen.) Sind

mehrere ftrafbare Handlungen derfelben Art ent

weder nur als fortfchreitende ?tirsfiihruir eines

und desfelben verbrecherifcheu Entfchlu es an

zufehen. oder in Beziehung auf das nämliche

andauernde Berhältniß begangen, oder nur als

/Veflandtheile und Stufen einer und derfelben

That zu betrachten, fo werden alle znfammen

nur als ein einziges Verbrechen angefehenz es

iii jedoch wegen diefer Fortfetzung die or

,dcgntlficlye Strafe um einen Sechstheil zu ver

ar en.

Z, 86. (Befondere Beftimmnng bei _dem Ein

treten der Todesfirafe.) Hat der Thater durch

eines der zufammentreffenden Verbrechen die

Todesftrafe verwirrt, fo werden durch die To

desftrafe alle außerdem von ihm verwirkten Stra

en aufgehoben.

S.87'. (lcRiickfall. rmBegriff.) Wer. nachdem

er die Strafe eines friihern Kriminalverbreclyens

ganz oder dochNam Theil erlitten hat, fich nachbec

wieder eines riminalverbrechens der_ gleiche!!

Art fchuldig macht, befindet fich im Nuckfalle.

t'

M -- -7
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Es macht dabei keinen Unterfchied, ob der

rückfällige Verbrecher wegen des fruher-n Ver

brechens im hiefigen Kanton oder auswarts be

firaft worden. *

Die Gleichartigkeit der Verbrechen in

Beziehung auf den Rückfall iii nach der dadurch

an den' Tag gelegten rechtswidrigen -Gefin

nung und Neigung unter Berückfrchtigung

der bewiefenen Art der verbrecherlfchen Tha tlg

keit und der Natur de.s verletzten Rechts zu

beurtheilen. So z. B. find Todtung und Ver

wundung, Raub und Diebfiahl, Diebfiahl und» -

Unterfchlagung u. f. w. gleichartige Verbrechen.

s. 88. (b. Strafe des Rcickfa (s.) Der im

?tiicLfall befindliche Verbrecher wird beftraft. wie

o g :

d.) Bei dem erften Rückfall wird die durchdas

neue Verbrechen verwirkte Strafe _um einen

Viertheil verfchärft; *

b) Vet dem zlveiten Rückfalle wird die ver

wirkte Strafe um die Hälfte verfchiirft;

o) Bei dem dritten Rückfall wird die verwirkte

Strafe verdoppelt; ,

b) Bei dem vierten Rückfall wird dieStrafe

'- „verdreifacht, bei dem fünften vervierfacht,

:und in diefem Verhältniß bei jedem fernern

Rückfalle die* Strafe gefteigert;

H. 89. Fortfexzung.) Die in diefem Titel ent

haltenen 'eftincmungenrkominen in allen Fällen

nicht zur Anwendung." in welchen das Gefeß

den Zufammrnfluß oder-den Rückfall mit einer

befonderlc* Strafe belegt. '
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nur. T i' t_e 1'.

Von Erlöfchung der Strafbarkeit.

z Z. 90. (1. Durch den Tod.) Der Tod des

Verbrechers tilgt dcffen Strafe. Fiir Geldfirafe

jedoch. ivelclye noch tvä-hrend_ feines Lebens durch

rechtskräftiges Urtheil uber ihn verhängt worden,

haftet fein Vermogen auch nach feinem Tode.

Z. 91. (ll. Durch Vericihrung. n. Begriff.)

Durch Verjährung erlifcht die Strafbarkeit wenn

der Thäter vom Tage des begangenen Verbre

chens an zu rechnen, in der im nachftehenden

Artikel beftimmten Zeit nicht in Unterfuchung

gezogen worden iii: _ _

_ s. 92. (li. Veriahrungsfrifien.) Die zurVer

iclhrung von Verbrechen erforderlichen Zeiträume

nd. »

o.) Bei Verbrechen, ivorauf Todesftrafe gefeßt'

ifi.- vier und zwanzi ahre;

1:) Bei Verbrechen, we che mit Kettenfirafe be

droht find, achtzehn Jahre; __

o) Bei den übrigen Verbrechen zwolf Jah-re.

, Bei allen Gattungen des Mordes findet keine

Veriährung fiatt. f_

F. 93. (0. 'Bedingungen der Veriahrung.)

Die Verjährung ,kömint aber nur demjenigen

Verbrecher zu fiatten, der

a) bon dem Verbrechen keinen Nutzen mehr

in Fanden;

b) au , infoweit.es die Natur des Verbrechens

zugiebt, nach feinen Kräften Ltßiedererftitki

tung geleifietz- x .
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"o) fich nicht durch die Flucht der Unterfuchung.

entzogen, und

a) in der zur Verjährung befiimmten Zeit kein?

Verbrechen mehr begangen hat.-Z. 94. (l). Unterbrechung der Verxahriing.)

Nach einmal an gehobener Unterfuwung rend nach*

erfolgter Verurtheilung findet keine Verxahriing

mehr fiatt.

1.x. T i t e l.

Von der Wiedereinfelzung der Verur

theilten in die bürgerlichen Ehren.

(Rehabilitation.)

Z. 95. (l. Be riff.) Der zur Ketienfirafe Ver

urtheilte kann ich zehn Jahre nach ausgeftan

dener Strafe oder erhaltener Vegnadigung, und

jeder zu einer andern Krinlinalftrafe Verurtheilie:

kann fich fiinf Jahre nach ausgehaltener Strafe

oder nach erhaltener Begnadigung um die Wie

dereiiifehung in die bürgerlichen Ehren (Reha

bilitation) ewerben.

8. 96. (ll. Bedingungen der Rehabilitation.)

Um die Rehabilitation erhalten* zu können, muß

der Verurtheilte dem -Appellationsgericlyte

a) geniigende Zeugniife feines'Wohlverhaliens„

11) den Beweis, dai? der Erfaß des durch das

Verbrechen zugefügten Schadens fiatt .ge

funden habe, vorlegen.

Z. 97. (ill. Verfahren.) Das Appellations

gericht wird diefe Akten forgfältig prüfen. und

nöthigen Falls weitere Erkundigungen einziehen.

Hierauf _wird es erkennen: ob dem Gefuche

um Rehabilitation zu entfprechen fei oder nicht.
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5". 98. (Yzortfeßung.) Wird dem Gefuche ent.

fprochen, o wird ein Vernrtheilten eine ur*

kunde iiber feine Wiedereinfetzung in die blit

gerlichen Ehren, wodurch die im' Art; 21 be*

zeiclydneten Zolfigelö' des Strafuriheils aufgehoben

wer enf z e .

H. 99. (MF Wiederholung des Gefucbs.) Wirt'

hingZgen dem Gefuctie 'nicht entfprochem fo kann

der erurtheilte nach einem abermaligen Ablauf

von drei Jahren dasfelbe erneuern.

A. Tine l,

Von der Be-gnadigung.

Z. 100. (laOrdentliclje Begnadtgung.) Wer

zur Kettenz Zuchthaus- oderEinfperrungsfirafe

zum erfien Mal verurtheilt-ifi, dem bleibt die

Hoffnung, nach Ablauf von zwei Drittheilen

der gegen ihn erkannten* Strafe auf dem Wege

der Gnade durch den Großen Rath Nachlaß

oder mildernde Umwandlung der iibrigen Strafe

zu erhalten, wenn derfelbe während iener Zeit

ununterbrochen Arbeitfanikeit bewiefeu, wegen.

Bosheit oderUngehorfam nicht zweimalZ in Folge

Erkauniniß der Auffichtsbehörde, _geziichttget cour

de, und fich iiberhaupt fo betragen hat, daß man

von ihm eine Befferung feiner* Gemüthsart er

warten kann.

Wer zum zweitenmal' wegen Verbrechen fich

verurtheilt' befindet“, kann, unter obigen Bedin

gungen, erfl nach Ablauf von drei Viertheilen

der Strafzeit der. Wahlthat des Nachlaifes oder*
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dermilbernden umwandlunDtheilhaftig toerbenx

und der zum dritten Male. erurtheilte ift ganz

davon ausgefchloffen. '

Een zu lebenslängliayer Kettenfirafe Verur

theilter ka '
nn erfi nach Ablauf von *wanzig Jah;

ren auf Nachlaß oder mildernde_ ncwandlung

s. 101. Den imFolge des vorhergehenden

Paragraphs einzurerchenden Bittfckzriften, lvelche_

unmittelbar an den Großen Rath zu richten

find„ miiffe
n die Straffentenz und das Verhal

tungszeugniß desjenigem um deffen

Begnadigung tiachgefucht third, letzteres ausgefiellt von,

der Auffichtsbehörde der Strafanftaltx bei

fiinf itgliedern zu) tvelche diefelben zu priifen

und ihre gutfindenden Anträge zn hinterbringen

hat, worauf der Große Rath in der Regel mit

telfi geheimer Abfiimmung Übefx diefe lntrcige

entfcheidet. .Jedoch kann der Große Rath auch

die ofiene Abfiimmung befchließen. _ g

Z. 102. (ll. Außerordentliche Vegnadtgung.)

Der Große Rath behalt fich vor, m ganzaußer

ordentlichen Fällen, von dem _

_rechte auch dann, wenn die Strafe .licht theil

weife ausgehalten ifi, Gebrauch zu machen. g

s. 103. Wenn ein folches *außer-ordentliches

Begnadigungsgefuch, dem die Straffentenz bei

Zulegen ifi, an den" Großen Rath gelangt. fo

Vegnadrgungs- '
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weißt er dasfelbe an eine Komniiffion von fie

ben Mitgliedern zur Vorunterfucbnug. _

Findet die Kommiffion, nachdem fie von

dein Urthei( Kenntniß genommen) das Gcfuch

nicht fofort veriverflich. fondern zu näherer Un

terfuchung geeignet, fo holt diefelbe von dem

Gerichte. welches. das Strafurtheil erließ, einen

Bericht zu den Akten ein.

Ju beiden Fällen hinterbringt fie einen An

trag an den Großen Rath.

F. 104. Der Große Rath wird allvorderft die

Frage erörtern und entfcheidem _ob ein ganz

außerordentlicher Fall vorhanden fei oder nicht.

Wird diefe Frage bejahend entfcizieden, fo wird

ohne weitere Diskuffion in geheimer Abftim

mung befchloffen, ob Begnadigung fiatt. haben

folie oder nicht. z

s. 105. Wenn ausgefprochen worden, daß

'eine Vegnadigung ftatt haben folie, fo tvird

nach den fallenden Anträgen entfchiedeit, ob

diefe Gnade fich auf gänzlichen Nachlaß der

*Strafe erftrecken oder bloß in einer inildernden

Umwandlung derfelben und welcher beftehen foll.

Die Begnadigung hebt die privatrechtiichen

Folgen eines., Verbrechens nie auf.

Z. 106. Ein einmal geßelltes und abgefchla

genes außerordentliches Begnadigungsgefuch,

und eben fo ein zweimal gefielltes und abge

fchlageues ordentliches Begnadigungsgefuch kann

nicht wiederholt werden.

K. 107. (lil. Bei Todesfirafen insbefondere.)

Wenn die Todesftrafe gegen einen Verbrecher

verhängt worden. und derfelbe Begnadigung
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nachfniht, fo ift der Große Rath fogleiih *zu ver

fammeln und nach Anleitung der vorhergehen

den JJ; 102., 103, 104 und 1' 5 zu verfahren.

Zweiter Abfchiri-tt..

Befonderer Theil.

]. Titel.

Von den Verbrechen wider den verfaf

fungsmäßigen Vofiand und die Selbfir

fiiindigkeit des Staates.

Hochverrath.

Z. 108. (l. Hochverrathz n“. Be riff.) Des“
Hochverraths- macht fich fchuldig: g

1.) Wer es unternimmt, die befiehende Staats

verfaffun des Kantons_ Luzern oder der
fchweizerifzchen Eidgenoffenfcthaft* durch ge

waltfame Mittel zu ändern, es fei durch

Aufftand im Volk, oder durch Meuterei

anregung unter den Truppen oder durch

Befiellung inlä-ndifcher oder ausländifcher

Mannfwaft, welche zu folcher Abficht ge

braucht* werden foll.

2) Wer auf rechtswidrige Weile das eidgenöf.

fifche Vaterland oder einen Theil desfelben

einem fremden Staate' einzuderleiben oder

zu unterwerfen oder. eine Losreißung. eines
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Theils des Kantons Luzern von dem Kan

tonalverbande zu bewir en fucht. _

3) Wer den Zufammentritt einer der hochfien

Staatsbehörden, d. i. des Großen Raths,

des Kleinen Raths oder des Appellations

erichts. gewaltthätig zn verhindern oder

'e aufzulöfen fucht. oder einen Angriff

wider die perfönliche Sicherheit und Frei

heit derfelben unternimmt.

Z. 109. Das Verbrechen des Hochverraths tft

als vollendet zu betrachten, fobald der Verbre

cher alles gethan hat, was von feiner Seite

efchehen mußte, um die von ihm beabfichtigte

Zßirkun hervorzubrin en.

Z. 11 . (13. Strafe. Die Strafe des Hoch

verraths ifi fiinfzehnjährige bis lebenslcingliclye

Kettenftrafe. Wenn bei Ausfiihrnn .diefes Ver

brechens ein Menfch das Leben ver irrt. fo tritt

Todesftrafe ein.

Landesverrath.

s. 111. (ll. Landesverrath, 21. Begriff.) Des

Landesverraths _macht fich fchuldig: wer ohne die

int s. 108 bezeichneten Zwecke zu haben. durch

eine der nach enannten Handlungen das eidge

noffifche Vaterland oder einen Theil desfelben,

fo viel an ihm liegt. in Gefahr feht. in die

(Sewaltoder Abhängigkeit einer fremden Macht

zu gerathen. namlich:

1) Wer mitfremden Mächten oder ihren Agen

,ten in Einverfiändniß fteht. und* Entwürfe

-nrmt ihnen zuceinem unternehmen gegen das
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Vaterland gemacht. oderihnen die Mittel an

_ ezeigthatxczenKrieggegendasfelbezuführen.

2) er ein Einverfiändniß mit dem Feind

unterhält. um ihm den Einmarfch zu "er

leichtern; ihm Städte. Zeitungen. Paffe

öder andere Bertheidigungspofien. Maga

zine oder Zeughäufer zu iiberliefern. oder

ihm Hijlfe-an Leuten. Geld. Lebensmitteln

oder _Waffen und Lliunition zu verfchaffen.

oder auf was immer für 'eine Art es fel'.

feine Fortfchritte zu begünftigen.

3) Wer die Waffen löider das Vaterland tragt.

4) Derfenige. welcher diplomatifaee. militäri

fche oder andere Staatsgeheiruniffe. die ihm

von Amtswegen anvertraut find. mit Ber

lehrmg der Pflicht der Geheimhaltung. oder

irgend eineihm im Gehei-m aufgetragene

Unterhandlung. Ausführung oder Unter

nehmung verrätherrfcher Weife den Agen

ten einer fremden Macht oder im Falle ei

nes Krieges. dem Feinde entdeckt.

5) Wer die Staatsgrenzen abfichtlich verrückt

oder ungewiß macht. _

s. 112. (l1. Strafe.) Die Strafe des Lan

desverraths iii, ie nachdem er fchädliclye Folgen,

gehabt hat oder nicht. Kettenfirafe von fiinf

bis auf zwanzig Jahre. -

Z. 113. (Gemeinfchaftl. Beftimmungen. 1'.)

Aufforderung zu dergleichen Verbrechen.) Wer

zu einer hoch- oder landesverrätherifchen Hunde

lung mündlich in einer Berfammlung oder vor

einer Bolksmenge oder fchrtftlich durch Verbrei

tung gedruckter Auffähe. deutlich und benimmt'



..45__

*aufgefordert hat, foll. wenn diefe Aufforderung

das Verbrechen zur Folge hatte, als deffen Ur

heber befiraft, außerdem aber mit der Strafe

des Verfuchs belegt werden.

Z. 114. (2. Straflofigkeit bei gefchehcner

Selbftanzeige.) Jeder Theilnehmer einer hoch

oder .laudesverrätherifchen Unternehniun , wel

cher zu einer Zeit, wo die Gefahr no abge

wendet werden kann, der Obrigkeit deutliche

Anzeige davon macht, und feine Mitfchuldigen

,angibt, bleibt ftraflos. ,

Zn _Hinficht der Häupter der Verfchivörung

hat die Selbftanzeige, unter obigen Voraus

fehungen, nur Strafncilderung zur Folge.

Gewaltihätigleit a'. Unterbehörden. '

F. 115. Wer gewaltfam eine ordentlicher Weite

zu ammenberufene Geineindsverfacnnclung oder

.eine untergeordnete verfafficngstuiißige Verwal

Ztungs- oder richterliche Behorde anflbfet oder

ihren Zicfammeictritt gewaltthiitig verhindert,

wird mit Einfherrungs- oder Zuchthausftrafe bis

_auf zwei Jahre belegt.

9- n. Titel.

*ZF-t

Von Verbrechen gegen den der Obrig-Ü

.keit fchuldigen Gehorfam.

Auffian-d. . .e

Z. 116. (21. Begriff.) *Wenn fichmehrere Per- '

fonen zufamrnenrotten. um fich der Vollziehung -z

eines (Hefehes oder eines Befehls der Obrigkeit
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shätlich zu -widerfefzen, oder mit_ -vereinter Ge

walt etwas von einer Staatsbehorde zii erzwin

enh oder auf irgend eine Weile die öffentliche

?ruhe zu ftören, fo machen fie fich des Verbre

chens des Auffiandes fchuldig. z

s. 117. (13. Pflicht der o entlichen Beamten

bei einem Aufftande.) Jeder öffentliche Beamte.

Gemeindsvorgefehte und Staatspolizeidiener ifi

bei ,feiner Verantwortlichkeit verpflichtet, die in

einem Auffiande begriffenen Perfonen mit lauter

Stimme im Namen des Gefehes und der Obrig

keit zur Nuhe und zum Auseinandergehen auf

zufordern.

Z. 118. (t). Strafe.) Legt fich auf diefe Anf»

-forderung der Auffiand fogleich, fo find die

*Anftifter und *Riidelsf-uhrer und die thcitigfien

Theilnehiner von dem Polczeirichter niit einer

korrektionellen Strafe zu belegen; wobei jedoch

die Strafen fiir Verlehungen anderer Rechte,

.die fich dabei zugetragen haben mogen, aus

drücklich vorbehalten find.

Aufruhr.

s. 119. (n. Begriff.) Legt fich der Auffiand

auf die Aufforderung zur Ruhe nicht fo daß

es nothig ivird, zu Herftellung der Ruhe und

Ordnung Hiilfe herbei zu holen und Gewalt zu

gebrauchen, fo ifi der Auffiand als Aufruhr,

und Jeder. der an demfelben noch ferner Theil

ninimth als ?Ilitfchuldiger an ufehen.

191). (l). Strafe. 1. er Anftifter oder

RYdelsführer.) Die Anfiifter oder Riidelsfiihrer

,einestilnfeuhrs find, wenn dabei kein wirklicher

a
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Saiaden verurfacht werden mit Zuchthaus von

Zwei bis fechs Jahren, und wenn ?Jemand da

ei fein Leben verloren oder an einem Leibe

oder feinen Gütern bedeutenden Schaden erlit

ten, mit Kettenftrafe bis .auf Zeh-n Jahre -zu be

firafeii. .

8- 121» (2. Der Theilnehmer.) Die Theil

-nehmer an dem Aufruhr find, je nach dem Grade

ihres Verfchuldens, init Zuchthaiis oder Einfper

rung bis auf zwei' Jahre oder, 1e nach Ermef

fen des Richters, mit einer Geldftrafe von hun

dert bis achthunde-ct Franken zu belegen.

s. 122. (3, Beim Zufammenfluß mit einem

andern Verbrechen.) Wenn ein -Anfiifter oder

ein Theilnehmer des -Aufruhrs fich dabei noch

ceines andern Verbrechens fchuldig tnacht. -fo ift

-derfelbe_ neben der Strafe des Aufruhrs noch

mit derjenigen .Strafe zu belegen, mit welcher

.das Gefelz diefes Ver-brechen bedroht,

8. 123. (4. Beim Tragen .von Waffen dabei.)

.Als Erfcbwerungsgrund-beidemVerbreclhen des

*Aufruhrs ifi vorzüglich das Tragen von Waffen

zu berückficljiigen.

unter Waffen werden hier und *an andern

Stellen vieles Gefehbuclyes alle Schießgewehre,

Mneidenden, fiechenden oder zerquetfchenderi

afihinen, Werkzeu e oder Geräthe verftanden.

Tafchenmeffer, Ta chenfctheeren, einfache Sto

lfe, werden nur infoferne als Waffen anÖefe

hen, *als Gebraua) davon zum Morden ,_ er

.vunden oder Schlagen gemacht werden .ifa
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Widerftand gegen die Obrigkeit.

Z. 124. (a. Begriff.) Wer den Befehlen und

Anordnungen der Obrigkeit gewaltfanc fich wi

derfeizt; wer eine obrigkeitliche Perfon durch

Gewalt oder gefährliche Drohungen zu einer

Amtshandlung zu nöthigen , oder davon abzu

-halten fuchenz wer eine obrigkeitliche Perfon

während der Ausübung ihres Amts ihätlicl)

mißhnndelt, wer an derfelben wegen einer Amts

handlung auf thätiiclye oder gewaltfciine Weile

Rache zu nehmen fucht, der ift„ vorausgefetzt,

daß diefe, Handlungen nicht das Llierkmal des

Anfruhrs an fich traZenh des ewaltfarnen Wi

derftands gegen die brigkeit ?chuldig

Z. 125. (lt. Strafe.) Die Strafe diefes Ver

brechensbefteht: ._

a. in fo fernthätliche Mißhandlungen der be

treffenden Perfon ftatt hatte, oder die Wi

derfe ung mit Waffen gefchah, in. Zucht_

haus rafe von ein' bis acht Jahren, und

in fchivereren Fällen in Ketteuftrafe von,

gleicher Dauer. “

b. Jnfofern die in dem vorhergehenden [jet. a.

enthaltenen erfchwerenden llmftände nicht

' ein-tretenh in Einfrierruug bis auf ein Jahr

oder Geldfirafe, von hundert bis auf vier

hundert Franken.

Wenn aberdie gewaltfatcie Widerfetzung ge

gen ,die Obrigkeit ein fihwereres Verbrechen

enthalt', z. B. eine gefährliche Verivundung oder '

gar eine-Tödtung, fo .kommt die Strafe des*

lehtern, zedoch gefchärftx in Anwendung, '
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Z. 126. (Fortfehung.) Wer-fich' der Voll iez

hung einer Verfiigung der Obrigkeit in der* er»

fon ihrer unterbedienten oder der dazu abge

ordneten Mannfchaft mit Gewalt_ ividerfelßt, 1|_

ebenfo zu beftrafen, als_ ware, die Gewat

mittelbar gegen die obrigkeitliche Perfon felbft

gerichtet gewefen. z:

' Z. 127. (Aufforderung zu Auffiand, Aufruhr

oder Widerfiand.) Wer zu- eine1n'92_lnffian,d„

Aufruhr oder zum Widerfiand gegen die Obrig

keit mündlich vor_einer verfammelten Volks

me e, oder frhriftlich durch Verbreitung ge

hru ter oder ungedruckter Auffähe befiimmt und

deutlich aufgefordert hat; wer, in" der Abfichf

_einenAufruhr zu verurfamen, aberglaubifche Pros

phezeiungen- oder falfclye Nachrichten, die eine

folche Zufammenrottung zu veranlafien geeig

net find, verbreitet hat, der full, wenn das

Verbrechen erfolgte, als deffen Anfiiftet, außer-z

dem aber mit Einfrerrung befiraft werden. '

_ Befreiungeines Gefangenen.

ß. 1W- (4.,Durch_ dritte Perfonen.) Wer ei?

.- nen Gefangenein _es lei vor oder nach der Be?

irtheilung aus der Gewalt _der Obrigkeit be.

ireit, ber-full *f '

t) Wenn es auf gewqltfame Art. durch

llebermannung der" Bewachung oder _durch

Etbrewung deeGefangn1ffes„ gefchehem vorz

ausgefelzt, daß die Handlung kein icbwereg

res Verbrechen enthalt, init Znchthaus bis

anf fechs Jahre bettraft werden. .

t

U111 _
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'2) Gefchah die *Befreiun ohne-angewendete

Gewalt.- fo tft auf Ein perruiig bis auf ein

Jahr zu erkennen. e ,_ ,

Bei Zumeffung diefer Strafen 'tft vorzuglich

auf den Grad der angewendeten Gewalt oder

Lift und auf die Schwere des Verbrechens. we

gen deffen der Befreite verhaftet war, ,zu achten.

6. 129. (lt. Durch Gefangenwärter u. dgl.)

Diejenigen, welchen dieBeioachung oder Ver

wahrung-eines Gefangenen aufgetragen_ ift, wenn

fie deffen Entweichung vorfcihlich _bewirken oder

dazu Hijlfe leifien. follen gleich deniemgeu, welche

die Befreinn eines Gefangenen auf gewaltfame

Art bewirkt abemgemaß dem vorhergehenden

Artikel Nr. 1 befiraft werden.

Z. 130. (0. Bei Anlaß eines Aufitandes.)

Die Befreiung von-Gefangenen bei Anlaß ei.

nes Auffiandes oder Aufruhrs und mit Bezie

hung .auf denfelben iiteinit-Kettenftrafe zu .be

legen.

Rückkehr-eines Verwiefeneu.

g, 131. _(7. Rückkehr eines Verwiefenene)

Wer 'durch-ein Strafurtheil aus dem- Lande ver

wiefen worden tft, und unter was immer für

einem Vorwande-oor abgelaiefenerVerbannungs

zeit freiwillig dahin zuriicftehrt, wird beider

erften .Vetretunq zur'. korperlichen- -Zitchtigung,

und im Wiederholungsfalle zu funf- .bis zehn

iähriger Kettenftrafe verurtheilt. Nach iiberfiati

dener-Strafe wird er ieweilen vonneuem aus

. dem Lande gefchafft -

.Das Gericht. .wenn-es eine .LandesverweifuW
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Wi .Wi- uß den V trtheilten_ rnit den „l

* "enZ-Yihali Rimini maihin, welche feine R >

.tnjqti fit!? klebt? ' „ '

,. nr.- Titel.

Von den gemeingefährlichen Ver

brechen.

Gemeiiigkefiihrliclye Vergiftung.

9.432, Wer Brunnen öffentlich verkäufliche

Waaren und iiberhaupt olche Sachen, wodurch

eine_ unbefiiinmte Menfchenzahl. Leben ,oder Ge

fundheit verlieren kannz boshafteuWe-ife ver

giftet. follmitzivölfjähriger bis lebensliin licher

Kettenfirafe, _und wenn ein Menfch dadurgf fein

Leben_ verloren, oder einen *wefentlichen Nach

theil an der Gefundheii erlitten hat, mit dem

Tod-.Abefiraft werden. .

z Brandfiiftung. ._

8. 133. (i1. Begriff.) Wer vorfätzlich frem

des Eigenthum. oder fein Eigenthum. mit Ge

fahr für die Perfonen oder das Eigenthuni An

derer, oder in betrijglicher Abficht, in Brand

feßtz-machtfch des Verbrechens der Brandftif

tung fcbuldig. _ . . ,f .4

, _Dasfelbh 1| fiir vollendet anznfehen, _foha-ld

die Flmnme-,an ,dem in Brand zu feßenden Ge

gen ande wirklich ausgebrochen iii.

Z. 7134., (B. Strafe.) Wen-n der Brand er

regt wurde an bewohnten Gebäuden oder andern

Llufent altsorten von Menfwen oder an folchen

Sigi _ nden. welche menfchlichen Wohnungen
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und Aufenthaltsorten nahe find, und diefen das

Feuer mittheilen konnten. alfo mit Gefahr für

die Perfon Anderer verbunden tft. und da

bei ein Menfch durch den Brand wirklich das

Leben verloren hat. oder gefährlich befchädiget

worden ifi, fo wird die Brandftiftung mit dem_

Tode befiraft.

s. 135. Wenn eine Brandftiftung unter den

im vorhergehenden Paragraph bezeichneten Um

Yanden began en worden. jedoch ohne daß da

ei ein Menfcii das Leben uerloren hat. oder

efährlich befchädtgt worden tft, hingegen einer

?er nachfolgenden [lmficinde eintritt:

a. wenn-das Feuer u einer Zeit. wo -die Be

wohner der 'betre enden Gebäude gewöhn

lich int Schlafe liegen. oder unter befon

3-? dern, :die Rettung der Menfchen oder die_

Löfchung des Feuers erfchwerenden und dem

Thäter bekannten Untftänden erregt wurde;

b. wenn _der Brand erregt worden an Orten,

wo eine große Anzahl von Menfclyen der

Gefahr der Befchädizzung ausgefeht tvurdez

o) wenn der Verbrecher in Städten oder Dor

fern' an verfchiedenen Orten Brand gelegt

hat. und das Feuer wenigfiens an einem

Orte ausgebrochen tft; -

c1) wenn die BrandftiftuW begangen wurde,

bei Aufruhr. Feuer-, affer- oder Kriegs

not - *7 .
e) wenn der Brand an Gebäuden gelegt wur

de. in lvelchen Pnlvervorräthe verwahrt

werden oder an Orten, in deren Nähe fich

folche Vorrähe befinden. vorausgefeßth daß

der Thater hievon Kenntniß hatte;
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t") wenn der Brand-gelegt wurde. damit un

ter deffen Begunftigung Mord. Raub,

Diebftahl oder ein anderes fchweres Ber

brechen von dem Braudftifter felbft. oder

einem andern begangen* werden möge;

g) wenn der Verbrecher fazon vorher mehrere *

Brandfiiftungen tieriibt hat. oder fchon ein

zißal wegen Brandftiftuug beftraft worden

7 ."

_fo wird der Brandfiifter mit zivanzigfähriger

bis lebenslang-licher Kettenfi-rafe und in fehr

fchweren Fällen mit der Todesftrafe belegt.

s. 136. ( ortfehung.) Eine zwar mit Gefahr

für die Per on Anderer. iedoch ohne einen der

luden zwei vorftehenden Artikeln aufgezählten

befchwerenden Umftände begangene Brandftif

tung foll mit Kettenftrafe von zehn bis zwanzig

-Zahren belegt werden. bei deren Zumeffung vor

züglich auf den aus den ,Umfiänden zu beurthei

enden Grad der Gefährlichkeit und auf die

Größe :des daraus entfiandenen Schadens zu

achten 1|. _

Z. 137. (Fortfefzun .) _Wer ohne Gefahr fiir

Menfctyen und deren - ohnun en, eine Brand

fiiftung an dem Eigenthume nderer oder an

'feinem Eigenthume begeht. “aus welcher ein

Schaden von wenigfiens vierhundert Franken

*entfianden in. wird mit fünf bis fünfzehnjähri

ger Kettenfirafe belegt." t*

s. 138. Eine Brandftiftung, welche unter kei
nencder vorhergehenden Artikel fällt. wird mit

Zuclhthausfirafe b s auf acht Jahre belegt.



...54..-..

Ueberfchwemmung.

s. 139. Wer, um eine Ueberfchwemmung zu

verurfachen, Damme, Teiche. Schleuifengoder

andere Wafferwerke durchfticht oder befcbadigt)

foll' nach den Beftimmungen iiberBrandf-tiftung

befirafi -werden. ' g ' .

l7. T-i t e l.

Von den Verbrechen egen öffentli

che Treue und G auben.

Münzfälfchung.

s. 140. (.4. Begriff.) Wer die im Kanton

Lu ern als Geld umlaufende inn- oder auslän

dif e Münze verfcilfcht oder unbefugte-r Weife

nachmachß ift der Münzfälfchung fchuldi .

s. 141. (b, Strafe. 1, der Verfertigung "al

fcher MÖinzen.) Der Verfertiger falfcher Mun

zen wir : , * .
1) wenn der Gefammtbetrag der verfertigten*

falfchen Münze unter achtgig Schweizer

franken fich-beläuft) mit zwe is achtiiihri

ger Zuchihausfirafe) . _

2) wenn der Gefammtbetrag der verfertigten

falfchen Münzeiiber achtzigFranken beträgt..

mit fünf bis zehnjähriger Ketcenftrafe belegt.

Bei Zumeffung der Strafe ift darauf zu fe

hen ob die Geldfiückegeprägt oder blos ge

goffgn oder auf eine andere, denfelhen nicht

das taufchende Anfehen von Geprägten verfchaf

tende Weife dei-fertigt wurden.
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s; 142.' (2. Der Verfälfchung richter Münzenßn

Wer den innern Werth ächter Münzen durch

Befchneidung oder andere Mittel verringert;

wer unäctiten oder vecrufenen Metallftiicken oder

geringem Münzforteci den» äußern Anfchein

iichter- oder gültiger oder-höherer-Münzen gibt,

und folche. auf die eine oder andere Art ver

fälfchte Stücke in Umlauf fetzth, der wird mit

Zuchthaus bis-zu-vier Jahren beftraft.

s. 143. (3. Der Verbreit-nn falfcher Mün

zemim Einvcrftändniß mit Falf nciinzern.) Wer*

nach vollbrachter-Oliunzfcilfchung inc Einverficind

niß mit einem Münzfcilfmer unächte- oder ber

fcilfchte Münze angenommen hat. um fie ini

Publikum zu verbreiten, hatebenfalls-die Strafe

der Munzfälfchung herwirtt. z

s. 144. (4. Geringere Miinzvergehen.) Gerin

gere Münzvergeheu find korrektiociell zu befirafen,

8. 145. (0. Konfiskation.) Neben derStrafe

hat bei Münzverbrechen Konfiskatiou aller zur

Verübung derfelben gebrauchten ZZerkzeuge. in(

wie der uniichten, verfcilfchten oder verrufenen

Münzem welche fich inc Befitze eines Schuldi

gen befinden, fiatt.

Fälfchung öffentlicher Urkunden.

s. 146, Wer Staats- oder öffentliche Kreditspa

piece, oder 1m Staate als öffentliche Urkunden,

geltende Schriften nachahrnt oder verfälfchh foll

nach Maßgabe der Wichtigkeit der-Urkunde oder den

Großedeß bezweckten oder verurfachteccScbadens

und mit Rückficlytdarauf, ob und welcher Gebrauch

von dem berfälfcizten Akte bereits gemacht wil-lden'
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Fel. mii einjähriger, Zu thausfirafe bis WW

zehniähriger Kettenfirafe elegt w rden.

_ 8. 147. Die gleiche Strafe tri t auch denje

ni en, welchervon einer falfchen oder verfälfalten
öfigentlWen Urkunde wiffentlich Gebrauch macht.

s. 148,_ -(]I.. Ausnahmswelfe.) Bei Verfäl

fehlen' von Päffen, Wanderbüchern und folxhexi

vmili en 'Befcheinigungen, die nur zur polizei

licherAusweifnnMefiimmt find„ oder durch deren

Benlrßung keine chte Driiter oder des Staats?

Hermogens verleht werden können, fo wie bei

_dem Gebinurb Folcher verfälWter Schriften, kann

Ber. Richier einekorrektionelle Sirafe eintreten

a en. - - , : ._ .

x 3. 149F (Gebrauch falfclxer Siegel oder 'Stem

_Hel dabei.) Wenn bei einer Verfälfckzung der

Gebrauch falfcher Sie el oder_ Sxernpel hinzu?

Xoxxn-?ß- fo lol! heerau _als Verfcharfungsgrund

Ruck icht genommen-werden.

Zälfchuug öffentlicher Siegel und

j 4 * S t e m p e l. .

. s. 150. (z, Zn rechtmwriger* Abfichl.) Wer

in rechtswidriger Abficht_ das Amtsfiegel einer_

öffentlichen Behörde oder obrigkeitliclye Stempel

_für fich oder 'einen andern verfertigt oder ver?

fertigen läßt; wer ein folches ächtes oder narh

'gemaeßtes Siegel oder 'Stempel -lviifentlich tn

_unerlanbien Befiß nimmt, foll mit Einfperrun s

firafe belegt werdenz vorbehalten, daß er ?ich

nichtJduraz den-Gebrauch folcher Siegel oder

Sieinpeyeines -niit härterer Strafe bedrohten

Verbrechens fchuldig (gemacht hat; . .. -
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F

'k-Welki- Muk/Wswjdrjse Wlxficidi.) Wer

Me recbtswid ßrYbfiZht„ babe? ?ließe UYteag

.- W4 te1,.origei_ie,1eodafKÖjeiköel-:vetfexigt- ode: an_ einen andYrZn

als .qiydm _ *beauftrggende Obrigkeit abliefert,

unterliegt e ner. koreektioneilen Strafe. ;

x n* * -*, *- . - _ , .

FalfchesZeugni-ß, Piei-neidnnd falfche

4W A-nklage. - ,

nix-MZ. ( aifches Zeugniß.) Wer als Zeuge

öde-r Sathvet andtgec, -in der Abficht zu fchaden,

einen Vortheil zu erlangen, oder die Entdeckun

_oder dewBeweis eines Verbrechens oder eine

Vergehens-zu verhindern, gerichtlich ein falfclyes

eugniß ablegt, und die Ausfage, bevor' fie eine

it ung hatx nicht aus eigenem Antrieb; wider

kun, wird, fo wie dee boshafte Verleiter zu

diefem Verbrechen, je nach der Wichtigkeit der“

Sache YmitZuclpthausfirafe bis auf fechs ahre,

bder init Kettenftrafe von gleichcrDauer eiegt.

'Wird die Ausfage, ehe fie eine Wirkung hatz'

aus eigenem Antriebe widerrufen , fo mit eine

Lorrektionefle» Strafe ein. _ ' .c

E. 153. (Meineid.) Wird ein abgeiegtes fat.“

fches Zeugniß durch einen falfchen Eid bekräftigh

fo wird-die Strafe verdoppelt. .

Wird die befchworne Ausfa e, ehe fie eine

Wirkung hatte, aus eigenem_ * ntriebe wider

rufem fo tritt eine koreektionefle Strafe ein.

s. 154. (Falfche Anklage.) Wer einen un

fchuldigen; mit dem Vewußtfeiu *der Unfchuld

desfelben, bei der Obrtgfeit einer itrafbaren

Handlung befchuldiget, »und dadurch eine unite
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?uchung egen ihn veranlaßt.- der con, als fur-

cher K äger oder Angebcer:

1) Wenn es fiat um ein Kriminalverbrechen

handelt, mit Zncbthausftrafe, und wenn es

ch um ein tddeswiirdiges“ Verbrechen han

delt, mikKette-nfirafe belegt;

T). Wenn es fich um ein Polizeivergehenghan

delt, kbrrek-tionell beftraft werden.

8. 155. Wenn in Kriminalfällen in Folge*

eines falfchen Zeugniffes -oder einer falfchen An

klage eine Strafe iiber-einen Unfchuldigen aus

gefprochen und vollzogen worden, fo wird die

von dem Unfchuldigen erlittene Strafe an dem

falfchen Zeugen, Kläger oder Angeber eben

falls vollzogen, vorausgefetztx daß diefe Strafe

härter ift, als die in demÜArt. 152, 153 und

154 angebrachte. 4

s.. 15 . (Unbedachtes Zeugniß und: Eid.) Wer *'

aus Mangel der pflichtmäßigen Befonnenheit*

nnd Ueberlegung ein unrichtiges Zeugniß vor

Gericht ablegt oder fogar eidlich. erhärtet, wird

kiorrektionell befiraft. ,

Z. 157. (Eidbruch.) Wer die- Erfüllung einer

gültigen Verbindlichkeit durch einen vor Gericht

oder einer andern öffentlichen Behörde abgeleg

ten Eid angelobt hat„ die eidliche Zufage aber»

bricht.. wird korrektionell- befiraft.

17.. T i-t e l.

Von den Verbrechen gegen die

Religion;

e. 158. (l. Gottesläfterung.). Wer abfiihtlich



und mit Bedacht _Gott läftert. und dadurch öf

fentliches Aergerniß erregt, ift mit Zuchthaus

ftrafe bis auf fechs Jahre zu belegen. 7

Z. 159. (ll. Heiligthuinsentweihiing.) Die

Heiligthumsentweihifng wird mitZuchthaus- oder

mit Keftenfirafe bis auf' zehn Jahre belegt.,

Als Heiligthumsentweihung wird erklärt: rede

aus Haß o er Verachtung der Iieligion an kon

fekrirten Hofiien oder an Gefäßen . in welchen

folche wirklich aufbewahrt find. veriibte That

lichkeit. -

7]. T i t e l.

_Von den Verbrechen gegen die

_ Sittlichkeit.

Blutfchande. -

Z. 160. (A. Begriff. Der Beifchlaf zivifcheiiVer

wandten in auf- und abftei ender Linie und zwi

fchen Gefchwiftern, oderHa gefchwifterxi. mit Be

wußtfein ihrer Verwandtfclhaft, begrundeii das

Verbrechen der Vlutfchande, -

S.161. (13. Strafe.) Das-Verbrechen der Blut'

fchande wird folgendermaßen beftraft: _ .

1) Eltern oder Großeltern, welche wiffentlich

mit ihren _Kindern oder Enkeln den Bei

fchlcif pollziehen, follen mit Zuchthansfirafe

von vier bis acht Jahren belegt werden.

Mannbare Kinder oder Enkel aber, wel

che fich zu dem Verbrechen mit Wille-n her'

f eben. follen mit zwei- bis fechsiahriger

Öugthausfirafe belegt werden.

2) e chwifter find wegen diefes Verbrechens



1.1i. eitii bis vierjährigen' Zucht-haus zu be.

, -ftrafen. - - h

unzucht gegen die Natur'. f

S. 162. Unnatiirliche Befriedigung -des Ge

fclpleühistriebs mit einer. FPerfon des nämliche

Gefchlewts oder mit Thi-.ren ift mit Hinbli

aufbßfiktlf) mit ein- bis fechsjährigem Znchthaus

-u e aen.:z Bei Entlaffung ift der Sträfling auf wenig

fiens gleich lange Zeit_ , als er verurtheilt war,

unter polizeiliche Auffieht zu fiellen.

Vigamie oder Dohpelehei

Z. *163.' Ein Ehegatte ,' welcher noch beifort

dauernder gültiger Ehe eine neue fcbließt, folk

mit ein- bis vierjährigem Zuchthaufe, und falls

er der Perfon, mit welcher die neiieFZhe ge_

fchloffen worden, feinen Eheftand verhehlt. mi

drei-bis fechsjährigem Zuchthaufe befiraft werden,

Sind beide Theile fchon verheirathet. fo foll

jeder. wenn er vom Ehefiande des andern _uni

terriehtet ewefen, niit zwei- bis fünfjähriger

Zuchthaus rafe belegt werden. *

Eine ledige Perfon, welche fich mit einer ani

dernf die noch in gültiger Che lebt, verheirathet,

|4 infofern ihr diefes_ Verhältnis bekannt war,

niit fecbsmonatlicher bis einjähriger Einfperrung

zu beftrafen. „

Verführung zur Unzucht.

9. 164. Eltern, kpflegieelternk Vormiinder

Behrmeiiier. Religious. und Schullehrer. weicht
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ihre Kinder. Pfleglinge. Zöglinge und Uitter

gebenen zur Unzucht verleiten. und folche mit

ihnen begehem_ oder Jemand zur Unzucht iiber

laffen. follen, m fofern fie fich dadurch nicht ei

nes der obbenannten fchwerern Verbrechens

fchuldig gemacht haben. mit Znchthaus bisauf

echs _Jahre befiraft werden.

Mit dergleichen Strafe find zu belegen An

eftellte bei Straf- und andern Gefangenanftal

Nen, fo wie tyolizeidiener. hinfictytlich der ihrer

Aujfichi anvertrauten Perfonen.

Geringere Sittlichkeitsvergehen.

s. 165. Geringere Sittliclykeitsvergehen._als

die in den vorhergehenden Artikeln diefes-Titels

bezeichneten. werden korrektionell beftraftx

71!. Ti t el.

Voir den Verbrechen gegen das Leben

_ Anderer. ' .

8.166. (1_.'Tödtun . 21. ueberhaupt) Wer

.einen Andern widerre tlich des_ Lebens beraubt,

macht fich der„Tödtnn fchuldig. .

s. 167. Um eine Be chadigitng oderVerwun

dung in rechtlicher 'Hinficht fiir tödtlich zu_

alten, wird mehr nicht, als die Gewißheiter

ordert, daß diefelbe als tvirkende urfacheden

Tod des Verletzten hervorgebracht habe. _

Es hat mithin auf die 'rechtliche Beurtheilung

der Tödtliclykeit der Verlehung keinen Ein

uß. ob eine folche Verlehu in andern Fällen

utch Hiilfe der Kunft etwa Won geheilt worked
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feiz ob ihr tödtlicher Erfolg in _dem vorliegen

den Falle durch zeitige zweckmaffige Hitlfe habe

verhindert werden können; ob die Verletzung

unmittelbar oder nur durch andere. jedoch durch

fie felbfi in Wirkfamkeit gefeßte Zioifctyenurfa

chen den Tod bewirkt habe; ob endlich diefelbe

allgemein todtlicl) fei. oder nur wegen der eigen

thimilicloeu Leibesbefchaffenheit des Getödeten

den Tod hervorgebracht habe. .

» s. 16.8. Wenn jedoch auf die einem Menfmen

rechtswidrig zugefügte Verletzung zwar' deffen

Tod ilachgefo gt. iedoch die Gewifiheit oder hohe

Wahrfcheinlich eit begründet ifi. entweder:

1) daß derfelbe-an einer zur Zeit der Berle

ung fchou vorhandenen. durch die Ver

ung felbft nicht erft in Wirkfamkeit ge

fe ten Urfache geftorben. oder _

2) daß die zugefügte Befchädigung. welche ihrer

Befchaffenheit nach den Tod nicht bewirkt

haben .würde. durch eine fpäter hinzuge

tretene Urfache. wie z. B. pofitiv fcbädliche

Arzneien. verderbliche chirurgifche Behand

lung u. dglZ erfi tödtlich geworden fel.

dann ift der Thäter nicht nach den Gefehen wi

der die Tödtung. fondern nach den Gefehen-über

Körperverleßung zu befirafen.

„Bloße Muthmaffxmgen über die möglicheNicht

Zodtlichkect der Verletzung reichen aber hiezu nicht

in.
.(- ..S- :i-c- „n

* “ " M v t d;

h.. 169._ (lNZnsbefondere. a. Begriff.) Wer

die von ihm veriibte Todtimg mit Vor edachj
. . , ,
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d

l

-eine geringfügige Miß

'

'befchloffen. -oder.mit Ueberle un „ausgeführthat. ifi des Mordesffchuldig. g g

Z. 170. (b. :Strafe.) Der Mord wird mit

dem Tode-.beitkq-ik.

Z. 171. (Giftmord insbefondere.) .Bei dem

Morde durch Gift-zieht fchon der vollendete

Vecfuch desBerbrechens die .Todesfirafe nach fich.

_ T o d f ch lag.

Z. 172. (n. Begriff.) Werohne Vorbedacht.

in der Hitzecdes Affekts. den .Entfwluß. einen

andern zu-tödten. faßt und-ausführt. fo wie.

wer mit Vorbedacht. jedoch nicht mit dem Ent

fchluß zu tödten. foudern in anderer feiudfeliger

Abficht. einen Menfchen dergcfialt verleßt. daß

der Tod des Befchädigten daraus erfolgt. macht

fich des :Todfchlags -fchuldig.

Z. 173. (d. Strafe.) .Die Strafe-des Tod

-fchlages betteht in zehn: bis *zwanzigjähriger Ket

*tenFtF-ate. . -» „ -

l -Z, 174. (Fortfeßicngßß-Zfi aber .der Todfchlag

w rend -der Begehung- eines, andern Verbre

checks... oder um die durch Verbrechen ewon

treuen Sachen oder die Perlen des Thiersin

Sicherheit .giebt-ingen. *beruht worden. -fo-ifi

auf »TodesfiÖgcfe zu erkennen. , _

-F. 175. - enn hingegen bei „einerTödtung

unzweideutig xfil() ergiebt. »daß :der Thaler nur

' * handlung verii-hen wollte.

unde-daraus wider feinen Willen der Tod er

folgte. fo-ift Zuchthausfiraie- biisaufmcht .IWW

_zu .verhfjvgem - ,



.-64
K

Z. 176. -Das- lelche tft der Fall, wenn der

Todfchlag die Fo ge ecnergewaltthcitigen, au.

genblicklicl) vorangegangenen Anreißung tft, ohne

daß iedoch dieThat als rechtmcifxige Tödtung

angefehen werden kann. - -

- s. l17.__(Z_o*dtnng aus Fahrläffi keii.)_'We_r

den Tod-eines Menfchen durch ahrlaffigkeit

verurfacht hat„ wird korrektionell beftraft.

s. 178. (Tödtung in Raufhändeln.) Ifi in

einem Raufhandel oder einer Schlägerei Ze

mand getbdtet worden, fo ift: > ' z

1) Jeder Theiluehmer, welcher dem' Entleibte'

eine tödtliche Verletzun- beigebracht

hatz in fofern die Handlung 'nicht als'_Mord

an efehen werden kann, als Todfchlager zu

beffrafen ' ' - '

'IJ-Finden fich an dem Entleibten theils tödt

liche„ theils nicht tödtliche Verletzungen, fo

find die Urheber der letztern nach den Ge

feßen wider Körperverletzung gn firafen.

_Hat es in diefem Falle nicht zur Gewihheit

Gbr-acht werden können. wer die todtlichen

- erlefzungen zu “efügt habe, fo follen die

jenigenTheilne mer, von welchen es her

efiellt ift , daß fie keine derfelben zugefügt

abenh nach Verhältniß der außerdem noch

befundenen geringem Vet-le ungen, die nb-x

* rigen aber mit der- Strae dcr-fchwc-rekg

Korperberkehicng nach Anleitung des Z., 19 '

befiraft werden. » . '

3) Waren die von verfchiedenen Peilnehncern

beigebrachten Yerlehun en nicht einzeln

fondern nur durch ihr Zu aminentreffen tobt
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lich, fo"k_ann war keiner des Todfchlags,

aber alle we! e an den Getödteten _Hand

gelegthaben, "ollen der fchweren Korper

verleßung flhltldig erkannt und mit der im

Z. 196 angedrohten Strafe belegt werden,

wobei_- fo vie( möglich, 'auf den Grad der

* Mitwlrkun Riiekficlyt-zu nehmen tft.

In allen Fä en,_ wo hie-lach die Strafe der

Körperverletzung eintriith ift der erfolgte Tod

als ein Erfchwerungsgrund zu betrachten.

Kindesmord.

s. 179. (a. Begriff.) Eine Mutter, welche

ihr uneheliches, neugebornes 4*) Kind durch rechts

widrige Handlungen oder Unterlafiitngext ab

fichtlilh tödtet. ,oder an ihrem unehelichen Kinde

noch ehe fie daffelbe vollkommen zur Welt geboren

während der Geburt felbfi tödtliche Mißhand

lungen in mörderifcher Abficht vorgenommen'

hat, macht fich des Verbrechens des Kindes

mordes fihuloig.- - -

Z, 180. (b- Strafe.) Hat ,die Kindesmörderin

fchon vor dem Eintritt der Entbindun deu

Entfchluß zur nachherigen Tödtung ihrer indes

efaßt, uud- zu Folge diefes vorbedachten Ent

?chlnfies die That verübt, fo ift fie mit dem

Tode ll befirafen. Außer diefem Falle tritt

die S afe des Todtfchlages (s. 173) ein. *

Zft mit Gewißheit oder großer Wahrfchein

lichkeit aus emacht, daß das lebend geborne

Kindnicht ebensfähig war- fo find die nach

*) Dekret vom 22. Hornung 1-839,



oocuehenden Beitimmungen verwirrten Strafen

auf die Hälfte herabzufeßen. ' _

s. 181. (Fortfeßuizg.) Wenn ermittelt iftz

daß das Kind lebendig gewefen, und daß fein

Tod durch Befchädigungen oder lebensgefährli

che Unterlaflungen verurfachf worden, allein die

mörderifche Llbficht ?er Yiiditterlsiiclyt augen???

men wer en ann, oi iee: e zu ers- i

zehniäyriger Zucbthausfitafe“ , zu verurtheilen,

wenn fie ihre Schwangerfchafk und Niederkunft.

oder auch nur letztere abfichtlicly verheimlicht

hat. und nicht aus der Unterfuchung befondere

Gründe der Wabrfcheinlichkeit fich ergeben, _daß

deffen ungeachtet der Tod des Kindes ohne ihre

Abficht entftanden fei. c __ __ _

s. 182. (Fortfeßung.) Zfi" die' morderifche Ab*

ficht und die lebensgefahrliche Behandlung des

Kindes bewiefem das Leben desfelben aber nicht'

zur vollfiändigen (Heivißheit.,fondern nur bis

*ur Wahrfcheinliclykeit ausgemittelt, fo in .die

*Mutter ebenfalls zu fechs- bis zehniahriger'

Zuchthausfirafe u verurtheilen.

Z. 183. (Fort?elziing.-)_ Wenn das Leben des*

Kindes vollkommen gewiß. xedo-ch daß Befeha

digungen oder lebensgefahrliche Unterlaffungen

die _Utfame feines Todes feien.» bloß zur Wahr

fcheinliclykeit ebracbt. _auch die Mutter einer

tnörderiichen bficht nicht gefländig oder ,tiber

wiefen ifi foll diefelbe zu drei- bis fecbsxähri

gem Zuchthaufe verurtheilt werden, wenn* fie'

ihre Schwangerfclyaft und Niederkunft, oder auch

*nur letztere adfichtliclp verheimlichet hat, und nicht ,

aus der unterfuchung- befondere- aktenmäßige



umfiande fich ergeben, ivelche fie gegen den 0er

dacht abfichtlicher Tödtung entfchnldigen.

s. 18-4. (Fortleiznng.) 3| das Leben des Kin

des auch daß baffelbe feines naturlichen Todes ge

ftorben, nur bis zur Wahrfclyeinlictykeit ausge

rnittelt. _und die Mutter des böfen Vorfahes

nicht aeftandig oder iiberiviefen, fo ift fie, wenn

die Schwangerfchaft und Jiiederknnft, oder auch

nur lehteee verheimlichet hat, zu ein- bis drei

jähriger Zuclythausfirafe u verurtheilen. wenn

nicht befondere aktenmäiige Uniftcinde diefelbe

wider den Verdacht einer abfichtlichcn Tödtung

entfchuldigen,

„h“. 185. (Fortfehungf.) Wenn bewiefen ifi,

daß eine Perfon heim ch geboren habe, jedoch

das Kind nicht vorgefunden ivird, und die Klint

ter entweder fich beharrlich weigert, anzugeben,

wo fie das Kind hingebraäjt habe, oder wenn

fie durch abficlytliche Veranfialticngeu den .Körper

vertilgt oder auf andere Weife die ordnungs

mäßige Unterfuchun der Sachverftirndigen iiber

den Zuftand der ieibesfrcicht verhindert nnd

vereitelt hat, und keine der in den vorhergehen

den* Artikeln (179>184) enthaltenen Strafve

fiimmungen ihre Anwendung finden fo ivird fie

mit zwei- bis zehnjähriger Zuchthansfirafe belegt.

Z, 186. erheimlichung der -Schwangerfchaft

und Nieder unft. n. BegrifiX) Eine nicht in der

Ehe lebende Weibsperfon, welche niederkonimt,

ohne die Anzeige ihrer Schivanqerfchaft bei Be

hörde gemacht zu habenh macht fich der Ver

heimlichung der Schwangerfchaft, und

wenn fie weder einen Arzt, noch eine Hebamme,
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noch ehrbare und unverdächtige Zeugen zur Nie

derkiinft beruft, ohne die Unterlaffnng rechtfer

tigen zu können derVerheimlichung der

Niederknnft ichnldig.

Eine Weibsperfon, welche im fiebenien Mo

nat ihrer Schwangerfchaft heimlich geborenh und

bis dahin ihre Schwangerfchaft verheimlicht hat,

ifi mit der Einrede nicht zu hören, daß fie we

gen unvermiitheter Ueberrafchung durch die Nie

derkunft keine Hiilfc habe erlangen konnen.

8. 187. (b. Strafe.) Verheinilichung der

Schwangerfchaft und Jtiederfunft an fich wenn

nicht der_ Begriff eines fchwerern Verbrechens

?inrfAnwendung kommt, ifi koirektionell zu be

ra en.

Abtreibung der Leibesfrucht.

Z. 188. (n. Von Seite der Mutter oder mit

deren Einwilligung.) Wenn eine Mnttem wel

che mit einem unzeitigen oder todten Kinde nie

dergekomxnen tft, zuvor äußere oder innere Mit

tel„ die eine zu frühzeitige Entbindiin oder den

Tod der rucht im Miitterleibe bew rken kon

nen, in re tswidrigem Vorfaße angewendet hat,_

fo iii fie des Verbrechens der Abtreibung der

Leibesfrucht fchuldig und mit Zuchthans bis auf -

fechs Jahre zn befirafen. _ '

Gleiche. Strafe trifft denjenigen, welcher folche

Mittel bei einer Schwangern mit deren Einwil

ligung angewendet hat. _

Z. e89, ([1. Ohne oder wider der Mutter

Einwilligung. Wenn Jemand noider den Wil

len einer Wei specfon, die mit einem unzeitigen
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oder todten Kinde niedergekommen) zuvor ab

treibende Mittel in rechtswidrigem Vorlage bei

derfelben angewendet hat) fo tft ein folcher:

a) wenn hieraus der Tod der Mutter entftan

den ifi) ohne daß folchen der Thciter beab

fichtiget hat) niit Kettenfirafe) nicht unter

fünfzehn Jahren z

b) wenn die ?Nutteriu Lebensgefahr gefeßt'

oder 'ein dauernder Nachtheil an ihrer ZGe

fundheit verurfacht worden) mit Kettenftrafe

bis. auf fünfzehn Jahre.

o) in den iibrigen Fällen mit Zuchthaus zu

befirafenz

F. 190. Bei Zumeffung der im h, 188 und

189 bezeichneten Strafen follen diefelben vor

züglich dann erhöht werden) wenn die Abtrei

ungsniittel durch den Vater des Kindes ange

wendet werden.

* Ausfeizung hiilflofer Perfonen.

Z. 191. (n. Begriff.) Eltern) welche ihr Kind)

das wegen iu endlichen Alters) Krankheit) Ge

brechlichkeit) ich felbft zu helfen) uuverinögend

ifi) von fich entfernen und in hiilflofen Zuftand

verfeßen) ebenfo andere Perfoneu) welche an

Kindern) Kranken und Gibrechlichen) fiir deren

Verpflegung fie verbunden find) eine folche

Handlun egehen) find der Auslegung fchuldi .

Z. 192. (13. Strafe. 1. Bei großer Gefahr.

War die Gefahr fiir-den Ausgefeßten fo groß)

daß deffen Rettung nur durch einen außkkyk

deutlichen Zufall erfolgen konnte) folglich hl??

aus offenbar erhellt) daß durch folche Austellung
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der Tod des Ynsgefeßten beahficlptiget war, fo

foll, bei tvirklrch erfolgtem Tode, die Strafe des

vollbrachten Morde-j, bei erfol ter Rettung aber

durch zufällige anßerocdentli e Untfiände die

Strafe des verfnchten Mordes verhängt werden.

F„ 193. (2, Be! geringer Gefahr.) Gefehah

dre Ansfeßung anf eme dem Leben_ nnd der Ge

fundheit des Ansgefehten zroar nicht ungefähr

*liclyer Art, jedoch dergeftalt, an einen! folcben

Otte und nnter folehen Umftänden, daß defien

baldige Rettung, wenn nicht mit Gewißheit,

don) mit Wahrfctzeinlichkeit voransznfehen war,

fo findet: ,

1) Wenn _er das Leben verloren hat, Ketten

flrafe bis anf acht Jahre x

2),Wenn er befcvadlget worden ifi; Zuchthaus

bis anf acht Jahre;

3) Wenn er irnverfehrt gerettet worden ifi,

Zuchthans bis an!" vier Jahre ftatt.

I. 194. (3. Be( keiner Gefahr.) War keine

Gefahr für das Leben oder Gefundheit des_ Ans

gefetzten vorhanden, fo ifi: _

M) wenn ,er das Leben dennoch verloren hat„

Znchthaixs bis anf zwei Jahre; - * *

b) wenn er an feinem Zeörver oder an feiner

, Gefundhcit Schaden gelitten, Znchthaus bis_

auf einZabr;

a) wenn 'er nnverfeört gerettet worden„ eine

korrektconeile_ Otrafe zu verhängeir. “ '
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"[1]. T_ i te l,

Von den Verbrechen gegendieGefund

heit Anderer.

Körperverletzung.

ß. 195," (11. ueberhaupt.) Wer ohne die Ab»

ficht zu todten. jedoch mit rechtswidrigem Bor

fahe'. einen andern durch gewaltfamen! An riff.

thätliche Mißhandlung. Berwnndung. BerleZung

_oder auf andere Weife an_ feinem Korper oder

an feiner Gefundheit befchadiget.. ift des Ber

lZZecl-Zxns der vorfahlichen Körperverletzung

u ig.

Gefchah die Kör-per-verleßun in der Abficht»

zu tödten. fo ifi neben der vo. endeten Berlefz

ung der Verfuci) einer Tödtun-g vorhanden und

es kommt die Vorfrhriftxdes Artikels (83) in.

Anwendung. n _

So weit die_ Große der Befchädigung auf die*

Strafe von _Einfluß ift) finden bei der- Körper

verletzung die oben bei Z. 167 und 168 aufge

fiellten Beftiinmungen ihre analoge Anwendung.

s. 196. (k. Einzelne Arte-n der Körperver

letzung. t. Ausgezeichnete Korperverlehungen.)

Wenn der Verletzte durch die Befchadigung zu»

feinen Beruisarbeiten vollig unbrauchbar e

macht worden. und keine gegründete Wa r.

fcheiulichkeit zu feiner Wederherftellung vorhan

n. oder wenn der Verletzte des Gebrauchs der *de

Sprache. des Gefichts. des Gehörs. oder des»

Gebrauchs beider Arme. Hände oder Fuße be

raubt oder zur Forthflan_ ung des Gefcblechts un

fähig gemacht worden i . oder. wenn die Miße
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. ?andklvuntcz Wahigfinu olhegteigetähnliihe ?Hemüths

ran ei u o egea a un eine e.gründetefztHoFiifugng_ [zur fWZiet-dzbib-trz)erftellucijiyg vgor

handen i' - o o au u aus ni t unter

vier Jahren bis auf fünfzehujiihrige Kettenftrafe

erkOciugtNoeZtÖenZfß. ) W k . d

'. . . or e ung. enn *war einer er
im lhorherge-Zendedgi :haragraph beözeiclyneten Fälle

voran-eni.ieo:

a) dem Verlehten Kine ghreißig Tag- clgderlcin

ger dauernde ran eit verur a t oder

derfelbe auf dreißig Tage oder länger zu

feinen Berufsarbeiten untuchtig geworden ift.

11) wenn er fur 'immer an einem Theile feines

.Körpers verfiiimmeihverunftaltet oder des

Gehdrauchfg- eines feiner Glieder beraubt

wor en i . ' *

o) wenn die Verletzung einen bleibenden Nach

theil an der Gefundheit zur Folge hat.

LoÖiftJinh diefen ?Fallen auf Zuchtha-us bis auf

e s a re zu er enuen.

Z. 198. (Fortfetzung.) Eine vorfützlicbe .Kör

perverlehiing. welche Lebensgefahr nach fich ge

xxxozgfeg; hat. tft. ohne Rückficht auf-die (Hi-Ye der

e Cd* dd* "n e ode "r ere _ci-eierder FZraWMtZ-Lnitccbe? Znkborhxrglhhöenden Ar

tikel befiimmten Strafe zu belegen. „

z K. 109. (Jortfeßuug.) Ebenfo ifi jede votfaß

liche Korperverleßung an Verwandten in auf

fleigender Linie mit gleicher Strafe zu belegen.

Z. 200. - (2. Einfache Kbrperverletzuugen.)

. Vorfäßliche Körperverletzungen.. die keine der

vorbefchriebenen Eigerifchaften an -fich tragen

werden korrekiionell' beftraft. . *
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Eben fo find alle. welche durch bloße Fahr

läßigkeit einem Andern eine Körperverlehccng

zufügen. korreitionell zu beftrafen. *

s. 201. F. Körperverlefzicng in Nanfhäindeln.)

abeu be einem Raufhandel mehrere an den

erwundeten Hand angelegt. fo if::

1) Wenn die zugefügten Verletzungen nur durch

ihr Zufaminentreffen den eingetretenen Er

folg hervorgebracht haben. feder. tvelchee

eine Verlepung zugefügt hat. als Urheber

dcefes Erfolgs u beftrafen. _

2) Wenn es gewi ifi. daß nur die eine oder

die andere der zugefügten Verletzungen die

fen Erfolg bewirkt haben. feder. welcher

eine diefer Verlehungen zugefügt hat. als

Urheber des eingetretenen Erfolgs zu be

firafen.

Hat es im Falle Nr. 2 nicht zur Gewifiheit

gebracht werden können. von wem diefe Ver

etzungen zugefügt worden find. fo follen diefe

nigen von welchen es hergeftelltifi. daß fie keine

derfelben zugefügt haben. nach Veehciltniß der

außerdem noch befundenen geringen Verletzun

gen. die iibrigen aber ftatt der auf den einge

tretenen Erfolg fgefehteic Strafe mit der Halfte

decfelben belegt werden. '

s. 202. (Fortfefzun .) Diejenigen. welche we

en des in einer S lägerei gefchehenen Toot

chlages nach dem Artikel 178 N. 2 und 3 des

Verbrechens der fchweren Verwundung fchuldig

erklärt werden. find zu der im Z. 191i_ bezeich

neten Strafe zu verurtheilen. z

Z. 203. (0. Erfchweruugs- und Milderungs
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gründe bei .KtörHerve-cleZungen.) Innerhalb der

durch die vorhergehenden von der Körperverle

ung handelnden Artitelfeftgefetzten Gränzen,

at der Richter bei Abrneffung der Strafe theils

die allgemeinen Eefchwerun sf- und Ptilderungsy

gründe zu beritckfichtigem Wells insbefondere

n. *Die Strafe zu erhöhen,

o) wenn Steine, Stöcke und der-gleichenh vor

züglich aber, wenn lebensgefährliche Waffen,

wie Meffer, Feuergewehre u. f. w. gebraucht_

tvnrjdenz

b) wenn Gift an ewendet wurde.;

o) wenn die Ver eßung in verabredeter Ver

bindung mehrerer oder vermittelft Auflau

ernsd, vorzüglich zur Nachtzeit, zugefugt

wur e;

1]) wenn die Verletzung leicht noch gefährltcbere

Folgen, als die wirklich eingetretenen, hätte

haben können;

e) wenn fie an*- erfonen beruht. fourdeh denen.

der Thaler efondere Achtung oder Schuß

flbuldig war; '

f'. wenn die Llbficht des Thiiters auf eine noch

fchwerere Verlehung als die Zugefügte gee,

richtet war. -

k. Die Strafe zu mildern.

a) wenn gegen den Thiiter unmittelbar vor

der Verletzung abfictytliclye- Reizung, vot

ziiglich durch, Thätliclykeit, fiath hatte *

k) wenn, die Verleßnng als Folge einer bloßen
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ueberfcbreitxing des dem Verleßer zufiehen

den Züchtigun srechts erfcheintz

o) wenn mit Si erheit angenommen werden

Ham.; daß die* Abficht des Thäters auf eine

o_ fchwere Verletzung. als wirklich erfolgte.

nicht gerichtet war. -

Zweikampf.

Z. 204. Wer. aus was immer fiir einer ur

facbe Jemanden zum Streite herausfordern mit

Wa en. und wer auf eine folche Herausforde

rung fich zum Streife fiellt. der wird befiraft:

_() Mit Einfperrun nicht 'nnter drei Monaten.

wenn bei dem ?Zweikampf keine oder eine

unbedeutende Verwundung erfolgt iftz

2) Mit Einfperrung von _iechs Monaten bis

?wei Jahren. wenn dabei ein Theil bedeu

end verwundet wordenz _ _

3) Mit Zucvihaus. wenn ein Theil getödiei
worden ift. ' “ ' i

Z. 205. Diejenigen. welche bei dem Zwei,

kampfe als Zeugen oder Seknndanten fi-d ge

fiellt haben find korreitionell zu beftrafen.

3. 206. Wenn fich die fireitenden Theile und

ihre Sekundanten _oder 'Zeugen zur Ausführung

Lines im biefi en Kanton verahredeteii Zwei

ampfs außer and-es begeben. ' ,nd denfelben

auf fremdem Boden vollbringen. o follen nichts

deftoweniger Alle nach Vorfchrift diefes Gefeßes

bebandeliund beitraft- werden.

s, 207. Korrettionell zu befiraien find: ,

) diejenigen. _welche z? Zweikampie heraus

uefeiyett eye! *die . erquiloiye-nuq qua-x
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nommen haben, wenn derfelbe nicht zu

Stande gekommen tft;

2) diejenigen, welche dem Herausgeforderten,

der den Zweikampf abgelehnt hat, Verach

tung gedroht oder bezeigt haben.

ne. Titel.

Von den Verbrechen gegen die Fret

_ heitAnderer.

Menfch-enraub.

i8. 208. (n, Begriff.) [Wer fich ohne Recht

eines Ulienfchen wider feinen Willendurch Ge

walt oder Lin, oder vor deffen zurück elegtem

fiinfzehnten Jahre auch mit. feinem W (len, je.

doch ohne Einwilligung* der Eltern oder Vor

miinder, dergeftalt bemcichtigt, daß folcher dem

Schuhe des Staates. oder derjenigen„ welche

ihn in rechtmäßiger Gewalt haben) entzogen

wird„ der ifi des Menfclyenraubes fchuldig.

s. 209. (lt. Strafe.) Als erfier Grad die

fes Verbrechens ifi zu betrachten:

o) wenn der Geraubte in entfernte Weltgegen

den geführt wurde h uin dort ansgefeht zu

werden, oder als Sklave oder Leibeigener

zu dienen. _

b) wenn er zum Schiff- oder Kriegsdienfie ei

nes auswärtigen Staates genöthiget, oder

als Kolonift in entfernte Weltgegenden ge

* fiihrt, oder wenn derRaub von Bettlern,

Ganklern u. dgl. an Kindern verübt wiirde,

uni diefe n ihrem Gewerbe zu gebrauchen.

In folchen allen ift auf Kettenfirafe bis auf

wanzig Jahre zu erkennen.
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s. 210. (Fortfeßung.) Den zwettetrGrad

diefes Verbrechens bi den die iibrigen alle des

felben, welche nicht unter die im Z. 20 bezeich

neten gehören.

Die Strafe diefes Grades ift Zuchthaus bis

auf zehn Jahre. -

s. 211, (-0. Nlickfichten bei der Strafbeitim?

mung.) Bei Zunieffung diefer Strafe tft auf

die Abficht des Thaterc?, auf das Alter des Ge

raubten„ auf die Große der Gefahr oder des

Nachtheils, welchem derfelbe ausgefeizt oder un

terworfen war, fo wie auf die Dauer der Frei

heitsberaubung Rückfiwt zu nehmen. -

Entführung.

ß. 2,12. (Begriff) Wer fich einer Perfon

ohne ihren Wi en durch Gewalt„ Lift oder

Betrug bemäctytigt, und diefelbeh uni fie zutun

zucht u mißbranclhen, oder zur Ehe zu bewegen

oder e zu folchem Zivecke einem Andern zu über

liefern, mit fich hinioe führt, oder in feiner Ge

walt uriick hält; eben o wer eine Perfon unter

achtzehn_ Jahren, obfchon mit deren Einwilli

Ying, jedoch ohne Einwilligung derer, deren

chuiz fie anvertraut iii, in der obbemeldeten

Abficht hinwegführt oder in feiner Gewalt zu

rückhälß_ wird wegen Entführung zu ein- bis

dreixähriger Zuchthausfirafe, und wenn er feine

Ybfreht erreicht hat, zu_ vier- bis achtjtihriger

Zuchtha-usfi-rafe verurtheilt., 7, _

S7213, (Fortfeßiing.) Die Entfuhrung feiner

Weibsperfon uber achtzehn Jahre mit ihrem

Willen, jedoch ohne Einwilligung ihrer Eltern



) oder Vormitnder oder ihres Ehemanne) tdi-co

korrektionell beftraft.

Widerrechtliches Gefangenhalten.

s. 214. (.4. Begriff.) Wer rechtswidriger Weife

etnenMenfchen durch Einfpertilng oder aufandere

Art feiner perfonliclyen Freiheit beraubt)_ifi„ab

gefehen davon) daß zugleich der Begriff eines

noch fehwerern Verbrechens zur Anwendung

kommen kann) der widerrechtlichen Gefan

genhaltirng fchuldig.- "

s. 215. (lt. Strafe.) Widerrechtliches Gefan

geuhalten wird befiraft wie folgt:

1) wenn die Freiheitsberaubung nicht iiber acht

Ta e dauerte) _fo tritt Einfperrung_ oder

' Zu thausffirafe bis auf zwei Jahre ein;

Z)_wenn fie uber acht Tage dauerte) Zuchthaus

von zwei bis vier' Jahren;

3) wenn fie' iiber einen Monat dauerte) Zucht

haus von_vier bis acht Jahren;

4) wenn fie iiber ein Jahr dauerte) Ketten

- ftrafe vowfunfbcs zehn Jahren;

5) wenn fie uber drei Jahre dauerte) Ketten

firafe von ehn bis zwanzig Jahren. .

I. 216. ((1. uckfichten, bei der Strafbeftim

mung.) Bei Zumeffung diefer Strafe ift) außer

dem Zwecke der Gefangenhaltung) der Behand

lung) die der Gefangene während derfelben er

fuhr) dem perfönliäfen Verhältniffe) in welchem

er zu dem Thäter fieht u. f. w.) vorzüglich auch

der Umfiand als Erfchwerungsgrund zii berück

fichtigen) wenn die Gefangenhaltung eineriwe

ientlichen nachtheiligen Einfluß auf die kochen
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liche" oder geiftige Entwicklung des Gefangenen

ausubte.

N öt h i g u n g. .

_ Z. 217. Wer_ ohne Recht durch Gewalt oder

Drohungen eine Perfon wider ihren Willen zu

einem Thnnxunterlaffen oder Dnlden nöthiget.

der wird, _fofern das Unternehmen nicht_ eine

xchwerere Rechklverleßnng enthält, kotrektionell

e ,firaft

N ü“ f h z il [ih fe

Z. 218. .-1.- Veg-riff.) Wer eineWeibsperfon

durch kötpe liche Gewalt oder äefiihrliche Oro-

ehung zur Gefiattung des B' chlafes- zwingß

oder durch arglifii e Betäubung ihrer' Sinne

außer Stand der bwehrte?? und in diefem

fiande den Veifchlaf rnit i vollziehß macht

eh der Nothzuwt fchuldig.

- * Das Verbrechen ifi fiir vollendet' zu* halten,

?obatldfldie Vereinigung der' Gefchlechtstheile er

o g i . h

6. 2193 (1).- Strafe.) Das' Verbrechen der

Nothzuazk wird beftraftx' -

4-1) Wenn die enöthig-te Yerfon durch die That

an ihrer efundheit edeutenden Nachtheil

“erlitten hath oder die Nothzucht' an einer

Pecfon' unter fünfzehn* Jahren began en

worden' tft, mit Kettenfirafe von acht is

_h wolf Jahren'. * _

2) *p enn diefes nicht der Fall i|„_aber die

__ enothzljchtigte _Perfon hinficlytlich rhrer Ge

_ 4 xhtsehre eines' uten Leutnundes genoß.

- fünf bis* achtja tiger Kettenfirafk.
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3) Wenn keiner diefer erfchwerenden Umfiände

vorhanden ifi. mit Zuchthaus von vier bis

* acht Jahren.

Schandung.

s." 220. (31. Begriff.) Das Verbrechen der

Schandung begeht: ' ' '

a) wer. außer dem im 8. 218 bezeichneten Falle.

eine wahnfinnsixge. blödfinnige oder in ein ein

Zufiande von ewußtlofigkeit fich befindende

Frauens erfon zum Beifchlafe mißbraucht*

b) wer dur vorge -piegeltegTrauung oder dur

einen andern Betrug eine Weihsperfon in

einen folchen Jrrthum verfe t. worin fie

fich_ zu dem geftatteten Beif lafe fiir ver

pflichtet halten mußte; o

o) wer ein Madchen _unter funfzehn Jahren

felbft mit deffen Willen mißbraucht. „x

Z. 221. (t). Strafe.) Die Strafe diefes Bei-NZZ'

hrechens ift Zuchthaus von zwei bis acht'

Jahren.

*.7*- *

- A. T i t e l.

Von den Berbrechenxgeegen das Eigen. .

thum Anderer.durch aubxhrpreffung.

Diebfiahl. Unterfchlagung und Sch -

d ig u n g. *

N a u b. .

6- 222. (s. Begriff.) Wer um fich fremden

beweglichen Eigenthiims zu bemächtigen. eine

Perfon mit Gewalt auge riffen oder angefallen.

oder folche Drohungen ge raucht hat. welche mit
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einer_ für das Leben oder die Gefundheit gegen

wärtigen Gefahr verbunden find. der ift. wenn

er feine Abficht auch nicht erreicht haben follte.

des Raubes fchuldig.

Z. 223. Zfi erwiefen. daß Jemand nicht um

einer Entwendung willen. fondern im Zorn.

aus Rache oder andern dergleichen Urfachen.

eine Perfon durch Gewalt in wehrlofen Zuftand

efeßt hat. und aus nun erft entftandener hab

?üchtiger Abficht diefen Zuftand derfelben zu ei

ner Entwendung ihrer Sachen benutzte. fo ift

die That nicht als Raub. fondern als Zufam

menfluß einer thätlichen Ntißhandlung oder Kör

perverletzung und eines Diebftahls zu beftrafen.

Z. 224. Wer auf einen bloßen Diebfiahl aus

egangen ift. und erü bei gefundenern Wider

fiande fich. um die Entweudung auszuführen.

oder um fich in dem Vefih der entwendeten

Sache zu behaupten. mitgebrachter oder aufge

fundener Waffen zur Schreckung oder Mißhaud

lung bedient. oder an eine folche Perfon ge

waltthiitig Hand angelegt hat. tft gleich einem

Räuber zu befirafen.

Z. 225. (t3. Strafe.) Die Strafe des Randes

ifi Kettenfirafe bis -auf fünfzehn Jahre.

Zn befonders geringfügigen Fällen kann Zucht

hausfirafe bis auf zehn Jahre verhängt werden.

Z. 226. (f). Erfchiverunisgrüude.) Wegen je

dem der nachfolgenden Um ände wird die Strafe

des Raubes um zwei Jahre erhöht: _

1) wenn der Räuber in eine Wohnung einge

brochen. ein_ efiiegen oder in eine Behau

fung zur Na tzeit eingedrungen;



7,2) wenn derfelbe durch Masken, Schwarzen

des Gefichts, falfchen Bart u. dgl. fich un

-kenntlich zu maihen gefucht hat;

3) wenn er zur Ausübung *des Randes fich

,_ mit Waffen *verfehen hat;

*4) wenn der Raub auf offener Lnndflraße be

gangenz

5) wenn derfelhe von Mehrern verübt wurde.

Z. 227. (Fdrtfeßung.) Der Raub wird mit

zwanzigiähriger bis lebenslänglWer Keitenfirafe

be gt: wenn dabei eine Perfon, um ihr die

* Entdeckung verborgener“Habfeligkeiten -abzupref

"fen, gepeinigei worden ift.

s. 228. Der Raub wird 'mit dem Tode be

xijraft, wenn_ dabei Jemand getödtet oder der e

_.fialt verwundet oder verleßi 1*ourde,_ daßderfe be

'dadurch bleibenden Nachtheil an 'feinem Korper

vder feiner Gefundheit erhalten hat. _

„s, 229. Ebenfalls mit dem Tode befiraflwird

der Anführer bei einem von einer Bande be

gangenen Raube.

"' -Erprefifung.

E. 230. (N. Ve ri-ff.) Wer in -derVlbficht,

fiel) oder einem titten einen “rechtswidrigen

Vortheil zu verfchnffen, Jemanden durch Tyät

'lichkeiten oder Drohungen nöthigth eine Urkunde

' auszuliefern, zu nnterfchrciben oder auszufiellen,

.lvelche _die Erwerbnng von Rechten oder Til

-gung von 'Verbindlichkeiten zum Inhalt hat,

&xi-der zu einer andern das Vermögen beeinträch

_tigendenHandlnng oder UnterlaJung zwinglx,

*ergeht das Verbrechen der .Erpreuung
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NZZ F31. (13. Strafe.) Zft eine folche Erpref.

..xxx-Mittelft thätlicher Mißhandlung oder mit

Lz:x,>-_*_._rohu11g :von Leib oder Leben verübt

ordeui fo 1| fie nach den hievor enthalte

»Beftimmungen tiber den Raub zu be

afenz * ,

aber die Erpreffltng nur durch Erregung

x urchtflvor kunftigen Mißhandlungen

' .x d efchadigungen oder durch Bedrohung

h g *Denuntiatcom Verlauindung, Ablegung

, _ er Nichtablegung _eines Zen nifles oder

49'.- dnrch dergleichen beanitigende! udringlich

keiten gefehehem fo foll der Schuldige je

 l( . nu

--e

. -. nach der Wilhti keit der Sache, mit in

fperrutig oder uchthaus beftraft werden,

Dieb fiahl.

eg. 232 (n. ,Ueberhaupt,) Wer wiffentlicl) eine

Finde bewegliche Sache, ohne Einwilligung des

_rerechtigtem .jedoch ohne (Hewaltthätigkett an

einer Perfom in feinen Befiß nimmt, um fich

,ZefßlYeb-lreclytswidrig zuzueignen, begeht einen

ie a . ., .

Der Diebfiahl ift vollendet, fobald der Dieb

die Sache von ihrer Stelle hinweg zu fich ge

nommen, oder fonft in feine Gewalt gebracht hat.

8,233, Es macht feinen Uelterfchied, ob der Dieb

die Sache für fich behalten, ,oder einem Dritten,

Way unentgeltlich, iiberlaffen zu wollen beab

ti te. e.Z'.g234'_. Auch_ *Tan gemeinfclyaftliwen Sachen.

Fo, wie an _einer noch* nicht angetretenen oder
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un-getheilten Erbfchaft. kann ein Diebfiahl be

gangen werden. Bei Schädling des Betrages

fi jedoch nur der den iibrigen _etheili ten gu

gehörende oder auffallende Theil in nfch ag

zu brin en.

Z. 23 . (n. Diehfiahlals Kriminalverbrewen.)

Der Diebfiahl wird zum Kriminalverbreclyen:

a) Lediglich durch den Betrag des Gefiohlenen

(einfacherDiebfiahl). ' -

kb) Durch die Befchaffenheit der That und die

fie begleitenden Umftände. mit oder ohne

Riickficht auf einen Betrag (qualifizirter

Diedftahl).

Z. 236. (1. Einfacher Diebftahl. a. Begriff.)

Lediglich durch den Betrag wird der Diebfiahl

zum Krimin alverbreclyen:

a) Wenn das. was in einem Male entwendet

worden ifi. die Summe von zwanzig Schwei

zerfranken überfieigt. oder _auch .

b) wenn diefe Summe von zwanzig-Schwei

zerfranken in mehrern noch unbeftraften

Diebftiihlen iiherfchritten wird;

s) wenn der Betrag eines Diebfiahls. ufam

mengerechnei mit dem Betrag eines ereits

friiher befiraften Diebfiahls. die Summe

von zwanzig Franken iiberfiei t. _

I. 237. (b. Strafe.)' Die StraIe des einfa

chen Diebfiahls iii: . *

a) Wenn der Werth des Entwendeten hundert

Franken nicht ilberfieigt. Zuchthausftrafe

von drei Monaten bis ein Jahr;

b) wenn der Werth des Entwendeten über

hundert Franken aber nicht über vierhundert
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l bis fecbs Jahren;

o) wenn der Werth iiberrierhundert Franken

fieigt, fechs- bis zehniahrige Zuchthaicsftrafe,

ct) wenn der Werth iiber laufend Franken

figzigt, Kettenfirafe von fiinf bis zehn Jahren.

S. 2 . (LQualifizirter Diebftahl. a. Begriff.)

4 Durch die Befchafienheit *der That und die fie

begleitenden umficinde wird der Diebfiahl zum

Verbrechen.

l. Ohne Riickficlyt auf einen Betrag:

a) Wenn der Dieb mit Waffen verfehen war;

h) wenn er tnittelfi Einfteigens oder Eindrin

gens in ein Gebäude anf einem andern,

als dem gewöhnlichen Wege oder vermit

telft gewaltfamen Erbrechens eines Gebäu

des oder der darin befindlichen Bchältniffe,

oder vermittelfi Anwendung von Dietrichen,

Sperrhacken oder falfchen Schlnffeln gefchah.

Unter falfchen Schlciffeln werden nachge

machte, fo wie auch andere nicht fiir das

?treffende Schloß befiimmte Schliiffel ver

- anden.

Wenn bei dem Einfieigen oder Einbrechen

ein Diebfiahl auch nicht vollzogen wurde,

fo wird doch die Handlung des Einfteigens

oder Einbrechens als der nächfte Verfuch

des Diebfiahls betrachtet. fofern der Thäter

nicht durch Beweife oder vorhandene Um

fiände von dem Verdachte fich reinigen kann.

o) Wenn der Diebfiahl während einer Feuers

bru-nfi, Waffernoth oder eines andern ge

meinen oder dem Beftohlenen insbefondere
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- ziZgeitoßenen Bedrängniifes verübt wurde.

1]. Kit Riickfiwt auf einen Betrag, wenn

nämlich derfelbe fechs Schweizerfranken iiber

fteigt, und wennx „

a) Aus einer Kirche Gerathfchaften, die zum

ÖHottesdienft beitimmt find, entwendet wor

e . . .,n- .

_ b) wenn bei Nachtzeit uneingefammelte Feldz.

Baum- oder Gartenfrijchte gefiohlen werden„

o) wenn Vieh ab der _Weide, Bienenfiöcke,

Bänmeh Ackergeräthe auf dem elde, Bleiche

fiijcke, Waaren auf öffentli en Straßen,

ab Poft-h Boten- oder andern Wagen oder

Frachtfchiffem ferner Waaren oder Effekten

die im Kauf- oder Pofthaus niedergelegt

find, geitohlen werden

(I) wenn fich Jemand indiebifcher Abficht iik

eine fremde Wohnung oder in andere-Ge

bäude oder anfioßende eingefchloffene Pltiße

einfchleiclyt, und dafelbitzur Nachzeit_ _oder

wenn er die Nacht darin abwartet, einen

Diebftahl verübt. l

Als Nachtwird angefehen, was eine-Stunde

nach Sonnenuntergang* oder eine Stunde

vor Sonnenaufgang gefchehen tft. , '

e) Wenn der Diebfiahl-an Waaren, die an

ahr- oder Wocdenmärkten zum Verkauf

ausgeftellt find, verübt wird. Die an einem

und demfelben Markte bei verfchiedenen

Kramladen vertibten Diebfiähle werden zu

fammengerechnet. ' -

j) Wenn der Diebfiahl-in öffentlichen WirthU,

Gaß- oder Schenkhaufern verubt wird; h



-- "87" -

fizirten Diebftahls ift

x) wenn-Jemand-aueYMitleid in einem Haufez_

Nachtherberge_ erhalt) und dafelbfi - einen

Diebftahl verübt; “ .
l1) endlich wenn ein Diebftahl von Dienftboten

oderLehrlingen an ihrer Dienftherrfchaft oder-

von Gewerdsleuten und Taglöhnern an ih

ren Meiftern oder denjenigen, die fie zur

Arbeit gedun en haben) oderumgekehrt von

le _tern an er ern begangen wird. *

8. 2' 9. (h. Strafe.) ie Strafe des quali:

u.) Wenn er den Werthvon zwanzig Franken

nicht iiberfieigt) Zuchthaus von drei Mona

ten vis ein Jahr;
KEY-wenn er den-Werthvon- zwanzig Franken)

aber nicht denjenigen von hundert Franken

iiberfieigt) Zuchthaus- von ein bis zwei Jah

ren; -
e) wenn er den Werth von hundert Franken.

aber nicht denjenigen von vierhundert Fran

ZnHüberfteigt) Ziichthaus, von zwei bis acht

a ren; -
it) wenn; er- den Werth _von vierhundert Fran

ken uberfteigt) achtjcihrige Zuchthausfirafe

bis zivolfjährige Kettenftrafe.

8. 240.- (Erfchwerungsgrunde.) Wenn meh

rere der iin-Artikel 238 bezeichneten Qualifika

' 4

tionen zufamlnent-ceffen) oder" wenn das Ver

brechen 'in Gefellfclyaft eines oder mehrerer Diebs

genoffen verübt werden) fo wird der Richter

daraufals Verfclfiiriungsgrund Riickfichtn ehmen

Z. 241. (Zufammenfluß von zDiebftählen.)

reifen mehrere einzelne qualifiziree oder nieh
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rere einzelne einfache Kriminaldiebfiähle zufam

men, fo tft der Betrag derfelben zufammen zu

rechnenZ und darnach die Strafe zu beitimmen.

Es ifi jedoch die wiederholte Veriibung bei Zu

mefiung der Strafe als Erfchwerungsgrund zu

berückfichtigen.

Niemals follen indeffen qualifizirte Diebfiähle

mit einfachen zufammengerechnet werden.

J. 242, (Berechnung des Betrugs eines Dieb

fiahls.) Be! Berechnung des Betrages des Dieb

ftahls behufs der Ausmittlung der Strafe ifl

der gemeine Werth, welchen die entwendete

Sache zur Zeit der Entwendung hatte zu Grunde

zulegen. Wo es fich um bloßen Lierfuch han

delt, foll beriickficlttiget werden„ wie bedeutend

der Betrag nach den äußern Umfiänden und

der Abficht des Diebes ungefähr hätte fein mö

gen im Falle das Verbrechen vollendet worden

ware.

S. 243. (G. Diebftahl als Polxzecver eben.)

Dtebfiahle, welche weder durch ihren etrag,

noch durch die fie begleitenden Umftcinde zum

Öflterfbreclyen fich eignen, werden korrektionell be

rat,

Z. 144. (b, Diebftcihle in gemeinfchaftlicher

Haushaltung.) Diebfia_hle„ welche zwifchen Ehe

gatten„ Eltern und Ktnderm Gefchwiftern, fo

lange fie in gemeinfchaftliwer Haushaltung le

ben, verubt werden ,' konnen nur auf Anzeige,

und Verlangen des Befchadigten oder des Haup

tes der Fanulie unterfucht und befiraft werden.

Es iii fodann jenes Verhältniß bei Zumeffung

der Strafe als Niilderungsgrnnd zu betrachten.



_89..

unterfchlagung older Veruntreuung.

s, 245. (x1. Begriff.) Der Unterfchlagung

oder Veruntreuung macht fich fchuldiY wer eine

fremde bewe liche Sache in feinem efitze oder

Gewahrfam at. und in der Abficht. fie dem

Eäigenthümer zu entziehen. diefelbe für fich be

h ',-, gaiizpder zum Theil verbraucht oder an

And. , *- ußert*

 

ef?

„D" - t'. zu entziehen. ifi ge en denjeni

gen fen anzunehmen. wel er

F1' r Zurückforderung Berechtigten den

e oder Gesvahrfam abläu neff. oder die

f": - ean dent man e ei ten e immungs' nicht abgibt; g z g

2) ohne bereite Mittel zum Erfaße die Ber

g: rbxgiichung oder Veräußerung vorgenommen.

auf erfolgte Zicrückforderung die Her

* *Wfchafiung der Sache oder die vollkom

Zufriedenfiellung des Berechtigten nicht

., leich bewirkt hat.»

Z. 24 . (Fortfehung.) Wer eine Sache findet.

von der er vernünftiger Weife nicht annehmen

konnte. daß der Ei enthümer- fie aufgegeben ha

be. macht fich_ der nterfchlagung fchuldig. wenn

er. um fich :diefelbe zuzueignen . entweder dem

eh rue-wenden Eigenthümer oder Verlierer fei

nen Fund verfchweigt. oder es unterliißt. inner

alb acht Tagen die Obrigkeit oder das Publi

m davon in Kenntniß zu_fe en. ,

Z. 247. (b. Strafe.) Die_ nterfchlagung ift

in der Regel den von dem einfachen Diebttahle

eltenden. in den Art. 236 und 237 enthaltenen

eftimmungen unterworfen, Bet Anwendung
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der Strafe des Diebftahls auf das Verbrechen

der Uuterfchlagung foll jedoch

Milderungsg

Entfremdung durch Uuterfchici ung und nicht

durch Diebfiahl gefchah. und die em Mild-erungs

grunde vorzüglich auf die Beftrafung der Un

terfchlagung der gefundenen Sachen Einfluß

eingeräumt werden.

Z. 248. (Fortfehung.) Wider öffentliche Boten.

Frachtfahrer. Schiffer. Bevollmächtigte. Verwal

ter. thriuatrechuungsführer. Depofitarien. Vor

münder. Kuratoren. Dienftboten. ift hingegen ._

falls fie die ihnen anvertrauten* Sachen unter

fchla eu. die Strafe des gualifizirten Diebfighls

(Z. 2 9) anzuiven-den.

Z. 249. (Reinigung.) Eine linterfchlagung.

welche den "erth von zwanzig Franken nicht

überfiei t. tft korrektionell zu beftrafen,
Z. 25g0. Die Veftiinmungen der ZZ. 241 bis

und mit 244 finden auch bei der llnterfchlagung

ihre Anwendung. '

Vöswillige Eigenthumsbefchädigung.

Z. 251. (4. ueberhaupt. 1. BegÖiff.) Wer frem

des Eigenthum aus Vosheit. uthwilleu oder

Rache zerftört oder befchädigt. macht fich. fofern ,

die Handlung nicht in ein fchwereres Verbre

chen übergeht. der böswil-li-gen Eigen

thumsbefchädigung fchuldig. f

7 Z. 202. (2. Strafe.) Die Strafe der böswil

ligen Eigenthtimsbefchädigling ift: *

9911921111 die Schädigung '

hundertFranken betragt. Einfperrungs- oder

Zuchthausfirafe bis auf fechs Monate;

der Umftand als

rund betrachtet werden. daß die .

zwei und dreißig bis -
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b) wenn die Schädigung über hunde-m aber

nicht über vierhltndert Franken beträgt, Ein

fperrungs- _oder Zuchthausfirafe von fechs

Monaten bis zwei Jahre*

o) wenn die Schädigung über vier hundert

ranken, aber nicht-uber taufend Franken

eigt, zlvei bis [cwsjcihrige Zucbthausflrafez

a) wenn die Sehädxgmrg über taufend Franken

ßeig-n fechsiahrige Znchthausftrafe bis feihs

xahrige Kettenftrafe.

An die Stelle der Einfperrungs- oder Zucht

hausfirafe kann eine (Heldfirafe vom doppelten

Betrage der Befchcidigtttig gefehlt werden.

Böswillige Ejgenthulns efchädigungen, welche

nicht zwei und dreißig Franken betragen, wer

den korrektionell beftraft. 7

Z. -253. ([3,. Znsbefondere. Vernichtung von

Schriften.) Wer lviderrechtlich einem andern zu»

ZhdrigeEigenthnnistitel, Scheine, Wcchfelbriefeh

uittungem Schriften oder Akten vernichtet,

foll zur Zuchthausitrafe bis auf acht Jahre ver

urtheilt lverdenh vorbehalten, daß ihn nicht [ane

Z. 245 eine fiärkere Strafe treffe.

x1. :r itek.

Von demBetruge. __

VomBetruge iiberhaupt. -- '

K. 254. (l. Begriff des Betrugs iiberhaupt.)

Jede ?um Nachtheil der Rechte eines Andern

abfichtich übernommene Tänfwung, fie mag

durch Erzeugung einesZrrthums oder durch
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unerlaubte Vorenthaltung oder Unterdrückung

der Wahrheit gefchehen, ifi Betrug.

Auch derjenige, welcher von fremdennBeiruge

wifffßntliay Gebrauch macht. ifi als Betruger an

u e en.z h. 255. (Bollendun des Betrugs.) Der Be

tru ift, infoferne ni t bei den einzelnen Arten
deffgelben abweichende Beitimmun en gemacht

find, als vollendet zu betrachten, obald die in

betrll licher Abficht vorgenommene täufchende

Hand ung beendigt tft. Aufywirklich verurfach

ten Schaden kommt es dabei nicht au,

Von dem BetrugefzumNaclytheil frem

der Vermögensrechte.

s. 256. (rt. Betrug als Kriminalverbrellyen.)

Der Betrug zum Nachtheil fremder Vermögens

rechte wird zum Kriminalverbrechen:

e.) durch den Betra (einfacher Betrug);

d) durch die Befchaßenheit der That (qualifi

x- zirter BetruEcx). .

8, 207, (1. infaclyer Betrug. a. Begriff.)

Durch den Betrag wird der Betrug zum Ver

brechen, wenn der beabfichtigte oder erhafchte

Vortheil den Werth von fünfzig Franken liber- '

ifie t.

?at fich einer mehrerer betrligerifcher Hand

lun en fchuldig gemachtN fur die er noch nicht

ift eftraft worden, fo wird der Werth zufam

mengerechnet.

Z. 258. (b. Strafe.)_Der einfache Betrug tft

niit_der Strafe. des einfachen Diebftahls auf

die im I. -337 feftgefetzte Weile zu belegen. wo
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hei der Richter neben dem Grade der von dem

Betrüger angewendeten Lili. darauf Rückficht

zu nehmen hat. ob und wie weit der bezweckte

Schaden ivirklicl) eingetreten ift.

So lange die auszumeffende Strafe zwei

Jahre Zuchthaus nicht iibe-cfieigt. kann auf eine

Geldftrafe erkannt werden. die fiir jeden Monat

Zuchthaus auf hundert Franken fefizufetzen in.

s. 259. (2. Qualifizirter Betrug. a. Begriff.)

Ohne Rückiicht auf den obYdachten Betrag

von fünfzig Franken wird der etrng als qua

lifizirter Betrug zum Verbrechen:

o.) wenn Jemand Privaturknnden. als: Tefia

mente. Schuldfweine. Wechfel. Kreditbriefe.

Quiitungen. Handelsbücher n. dgl. fälfriy

lich auf fremden Namen ausfiellt oder ver

fertiget. betrüglich nachahmt. an einer der

gleichen gültigen Urkunde betrüglicl; etwas

verändert. zufeßt. auslöfcht. oder auch von

einer folchen Urkunde wiffentlich Gebrauch

macht.

i.) Wenn Gränzfteine. Marchen oder andere

öffentliche Bezeichnungen von Rechten in

betrüglicloer Abficht weggerciuint oder ver

rückt werden.

e) Wer abbezahlte Glilt- oder andere Hypo

* ?hßktarinfirumente widerrechtlich in Umlauf

e .

a) Wenn der Thaler fchon zweimal wegen

Betrug iii geftraft worden.

o) Wenn Jemand des betrüglichen Banquetokfs

fich fchuldig macht.
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. 260. (. oxtfeßung., Betrüglicher Banqueeott

,inYdefodece. Als betrüglicher Banquecott if!

es anzufehen: f . - _

a) wenn der tn Konkurs Gexathene feine Rech

nungs- oder Handelsbüchec auf die Sekte

efchafft hat, oder wenn die vorgelegten

licher falfche ode! betrügerifche Einträge

enthalten; . _

b):wenn er in den letzten fechs Monaten vor

Einftellung feine: Zahlungen beträchtliche

Summen an -Geld oder Waaren eingenom

men hat, nnd deren Verwendung nicht nach

zuweifen im Stande cfi; -

o) wenn er irgend etwas an Geld, geldswer

then Sachenh Papieren, oder an Aktivfoc.

derungen verheimlicht oder auf die Seite

gefchafft hat;

(l) wenn ec erdichtete Anfptacben aufgefiellt,

, unrichtige Scbuldbekenntniffe oder Quittun

_Z-en ausgefiellt odec_ überhaupt feine Gläu

tger durch falfche oder vetkleidete Gefchäfte

a oder Vetträge verkürzt hat;

o)-wenn er das1enige„ was et an Geld, elds

werthen Sachen oder Papieren in olge

eines befondern Auftrages pdec eines De.

pofitums von einem Andern erhalten hat,

Bm Nachthell des Vollmachtgehers oder

eponenten für fich verwendet hat;

t") !venn_er im Bemufstfein feiner Zahlungs

unfähigkeit vor feiner Znfolvenzerklärung

einen feiner Gläubiger auf Unkofien der

iibrigen durch 'Hypothekarverfchreibtlngen,

Ueberlaffnng von Waaren an Zahlungs
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fiatt oder auf irgend eine Weife begün"

ftigt hat.

g g, 261. (v, Strafe.) Die Strafe des qualifi

/irten Betrugs lit die des qualifizirten Dieb

ahls, nach den Abftufungen„ welche der s. 239

*iefiießt-_

Z. 2b2. '(lj. Betrug als Polizeivergehen.)

Der Betrug an fremden Vermögensrechten, der

weder durch den Betrag, noch durch die Be

fctyaffenheit der That zum Verbrechen fich eignet,

fo wie der leichtfinnige Banquerott, werden mit

einer korrektionellen Strafe belegt.

S. 263. (Beriuft der Berufsart wegen Betrug.)

„Mit der gegen einen Betrug zum Otachtheil

*Fremder Vermögensrechte auszufprechenden Stra

fe kann der Verluft einer Berufsart, infofern

diefelbe zur Begehung des Betrugs mißbraucljt

wurde. verbunden werden.

s. 264. Die Beftimniungen der ZF. 241 bis

-und mit 244 gelten auch fiir den Betrug zum

Nachthcil fremder Vermiigensrechte.

Von dem Betruge-zum Nachtheil-e

fremder Rechte anderer Art.

Z. 265. (ei. Amtsanmafiung.) Wer “fich die

Ausübung eines ihm nicht übertragenen öffent

lichen Amtes betrüglich anmaßt, foll, falls diefe

Handlung -iiicht ein anderes fchwereres Verbre

chen enthält: 3.:. 7

a) mit einjähriger Einfperrung bis

zweijührigemZuclythaufe beitraffwer

den, lvenn zes in der Abficht gefcheheu (|7

:den Staat oder Einzelne zu »befchcidigenx
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b) außer dkiefem Falle mit Einfperrung bis auf

k!!! a f.

s. 266. (13. Unterdrückung des amilienfian.

des.) Wer mit rechtswidrigem Vor aße den Fa

milienftand eines Menfwen verändert oder un

terdrückt, full, infofern nicht der Begriff eines

fchwerern zu befirafenden Verbrechens zur An

wendung kömmh unter befonderer Berücfficlyti

ung der Gefährlichkeit-der Mittel und des Zwe

es fo wie des verurfawten Schadens, mit

Einfperrung oder mit Zuchthaus bejtraft werden.

8. 267. (0. Anmaßung des Familienitandes.)

Wer ficb felbft oder einem Andern in rechtswi

driger Abficht die Rechte des Fantilienfiandes

in einer fremden Fannlie beilegt, foll mitEin

fperrung oder unter erfchwerettden Umfiänden,

defonders we en der Größe des bewirkten oder

bezwekten S adens oder Gewinnes mit Zucht

haus befiraft werden.

xll. Titel.

Von den befondern Verbrechen der

öffentlichen Beamten.

Mißbrauch der Amtsgewalt.

Z, 268, Wenn ein öffentlicher Beamter oder

Angefiellter irgend eine willkürliche und entwe

der die individuelle Freiheit oder die fiaatsbür

gerlichen NecHte eines oder mehrerer Bürger, oder

die Verfaffung verle , ende Handlung befohlen oder

verrichtet hat, fo oll er, wenn die Handlun

'liebt in ein fcbwereres Verbrechen ijbergeht, m

(mts- oder Dienfientfeßung befiraft werden.
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Z. 269 Wenn der Betreffende beweish *daß er

in Sachen, die zum Maehtkreife feiner Obern

gehören, und in deren Hinficht felbi en Gehor

fam gelcifiet werden mußte„ auf i ren Befehl

gehandelt hat, fo tft er von der Strafe befreit,

und follen die Oberm die den Befehl gegeben

haben, damit belegt werden.

87 270. 'Wenn eine obrigkeitlielye Perfon oder

ein offentlccher Beamter, oder ein Ober- oder

ilnterbefehlshaber von Truppen ohne rechtmäßige

Urfache Gewaltthäti_ keiten gegen Perfonen aus

übt, oder ausüben aßß fo fo(_l er nach Befchaf

fenheit und Schwere feiner Gewaltthätigteiten,

mit Amts- ode-r Dienfientfetzung, oder mit Ein

fperrung oder Zuchthaus befiraft werden , vor

behalten, daß die Handlung tiicht _in ,ein frhwe

reres Verbrechen übergehey

S.271. Riehterh “Polizei- oderandere Obrigkeiten,

welche die ihnen anvertraute Gewalt ntißbrau

chem daß fie wiffentlich einen llnfchuldigen dem

Unterfu-chungsprozeffe unterwerfen, find mit Amts

oder Dcenftentfehung zu beftrafen, zugleich aber

nach den Untfiänden 'entweder mit der Strafe

der falfclyen Denuntiation (Z. 154), oder der

Felder-rechtlichen Gefangenhaltung (H. 215) zu

e egen, * "

Z. 272. Der Betreute, dem die Unterfuchung

gegen einen verhafteten AngefchuldZgxten obliegt,

und der die Sache pfltehtwidriger eife länger

als ,einen Monatlang völlig hat ruhen laffen,

-foll mit_2ln1ts- oder Dienfien-tfehuticgz, und nebfi

dem ,nut der Strafe unbefugter e-faugknyq!?

_lung belegt werde n.. '

7
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Z. 273. Die Beftimmungen über unbefugte

Gefaugenhaltung (8. 214-216 finden ihre An

wendung auch auf Beamte und Bedieuftete.

welche einen Verhafteteu in dem Gefänguiß.

oder einen Sträfling in dem Straforte wider

recbtlicl) zurückhalten.

J. 274. Ein öffentlicher Beamter. welcher. um

einen unerlaubten Vortheil zu erpreffen. mit

irgend einem durch feine Amtsgewalt zu bewir- -

fenden Otachtheile droht. foll mit der Strafe

der Erpreffung (s. 231) belegt werden.

o F ä if ch u n g.

Z. 275. Oeffentltche Beamte. welche Urkunden.

Akten oder andere zu ihrem Amte gehörige Schrif

ten verfälfchemoder fonfi fich einer Verfälfchung

oder eines Betrugs in anrtlichen Verhandlungen

fchnldig machen. find nach Maßgabe der .Wich- -

tigkeit des begangenen Verbrechens.-neb_en_der

Amtsentfeßung mit füri-f- bis -füiifzehiuahriger

Kettenfirafe zu belegen.

Beruntreuun g.

Z. 276. Wenn ein Beamter .öffentliche Gelder." '

welche er eiuzuziehen oder zu verwalten hat,

fich zueignet. in feinen Nutzen verwendet. un.

terfchlägt oder. fiatt fie in der Kaffe zu h_aben.

verbraucht. fo ift er mit Zuchthausfirafe bis auf

fechs Jahre. und wenn die Summe achthundert

ranken überfieigt. mit Kettenftrafe von fünf

is zehn Jahren zu belegen. .

s. 277. Der nämlichen Strafe unterlie tder

icuige. welcher Geld. Effekten. Aktenfiii e oder
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andete Schßciften, welche ihxn verniöge feines

Amxes anvertrant worden, fich zneignet, unter

fchlagt odet zern-ichtec_ :NF -

Z. 278. Es kommt in beiden vorhergehenden

,Fällen nicht in Betracbtnng„ ob die Zneignnng

in der Abficht und Hofinung der einfiigen Wie

deterfiaiiung efchehen iii oder nicht. 1*

Wenn jedoc? gewiß iii, daß der Beamte ohne

die Wficlyt, das Anvertrante zu deruntkeuen,

und ohne Gefahr für den Staat oder einen

Privaten, auch ohne dabei einen Betrug zu

begehem die ihm anvertrauten (szeldee oder

Effekten zu feinem ?yrivatvortheile bennßte, fo

ifi er nebfl der Amtsentfeßnng bloß mit einer

Geldfi-cafe von ein bis achthnildexc Franken zu

Belegen.

7** Be-fiexleiunei- - .-5-- -

. Z.._,'279. :Wenn ein Mitglied irgend einer Be*

WW, oder ein öffentlicher Beamtet bei Dienfl.,

verleihungen. - Wahlen oder bei Enifeheidu genJ

übexöfienflicfxe oder *yrivaian elegenheiten ?eine

Stimmeveffauff, oder Ge." enke mit ef- oder.

qnmitFeWE-XFS c oder nach der Amts (xidlung

»nimmt 'odeii ?ich iiberhaupt Vortheixe in Be?,

ziehung aüffeine' Amtsvexbindiichjeitgeben oder

„eiheniäßx- habe* -nun das Gef enk die“

NL :teßxiixlung der „Blnxtsverbindliäi eitJznm.

Wieck.,- ex Fei es angenommen wiirden, F, x

d e-Umtsvetbiudliäeu witkliehza e_ rfülleii -.-;-.

ein fqlchec fofl nebfi Entfeßung von feinemAmfe“

um die Summe vpn hundert bis zwolfhundedj

Franken befixaft wexden. . .„
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Wer eine in Amt und Pflicht fiehende öffent

liche Perfon_ dergefialt befiicht, oder zu befiechen

fucht, vecfallt, nebfi dem Verlnfi des beabfich.

tigten Vortheils, in die gleiche Geldfirafe.

Verletzung des Pofigeheimniffes.

Z. 280. Wenn ein Pofibeamter einen der

?oft anvertrauten Brief nntecfchlägt, oder durch

röffnung desfelben das Geheimniß verletzt, fo

wird ein folcher nebfi Entfehung von [einem

Unite um die Summe von hundert bis vier

hundert Franken beftraft.

Im Falle aus der Verleßung des Geheim

nifles ein Schaden erwächst, wird mit der

Geldftrafe eine Einfperrungs- oder Zuchthaus

firafe von ein bis zwei Jahren verbunden.

Widerfpenfiigkeit gegen Vorgefehte.

I. 281. Der öffentliche Beamte„ welcher die

von feinem Obern ihm ithertra ene Vollziehung

eines Gefeßes, einer obrt keitli en Verordnung

oder eines richterlichen h pruclpes ausWider.

feßlicbkeit verwei ert oder verhindert, wird nebfi

Entlehung .von einem Ymte, mit einer Geld

Ztrlcifet von ein hundert bis taufend Frgnken

e e . -*-- -ird dadurch dem Staate oder einer Privat

perfon ein Schaden zugefügt, fo tritt_ an die

Stelle der Geldftrafa ie nach der Größe des

Sihadenß .Einfperrungs- oder ,Zuchthausfttafln

cite..

i.;
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Promulgatiousdekret .-.

dee zweiten Abtheilung des *LF-t

Strafgefelzbuches

für den

Kanton Luzern.

“.

Wic Präfident und Großer Rath

des Kantons Luzern; *

In Abänderung des Kriminal- und Polizei

firafgefe bnches _vom 18. Hornung 1827;

Auf en Bericht und Vorfchlag unferer Ge

feßgebungskommiffiom und auf das darüber

eingeholte Gutachten des Kleinen Rathesz

H a b e n

verordnet und ve rordnen demnach:

ß. 1. Die hier nachfolgende zweite Abthei

lung des Straf efelzbncloesh das *yolizeiftrafge

feß enthaltend„ ?ei zum Grieß erhoben.

5. 2. Diele Abtheilung des Strafgefelzbuches

foll mit dem 1. Maimonat nächfikiinftig im gan

zen Kanton in Kraft treten, und von allen be

treffenden Gerichtsftellen in Ausübung gebracht

werden.

S. I. Auch aufZene Vergehen, die vor dem

oben beftimmten eitpunkte began en worden

find, _aber nach dem Eintreten deffel en ur un

terfuchnng gezogen werden, foll fich die irkung

diefes Gefehes erftrecken, wenn nach demfelben

auf eine gelindere Strafe, als nach den ftuykfu

Gefeßen zu erkennen fein wird.
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Z, 4. Alle -Jndividuen. welche ge enwärtig.

'feies' dnrch .Kriminal- oder durch olizeiftraf

urtheil zur Eingrenzungsftrafe fich verurtheilt

befinden. follen diefe Strafe nach Borfchrift

des Artikels 7 des nachfolgenden Polizeiftrafge

fehes ausZuhaltenzhaben.

Z. 5. > asPolizeittrafgefeh vom 18. Hornung

182i ifi mit dem Eintritt des obgedachtcn 1.

Maimonat aufgehoben. M*

Z. 6. Gegenwärtiges Gefeß. mit deffen Kund

machung nnd Vollziehung der Kleine Rath be

auftragt iii. foll demfelben mit dem Siegel des

Großen Rathes verfehen. in llrfchrift zugeflellt."

und eine gleichartige Ausfertigung ins taats

archiv niedergelegt werden. -

Alfo verordnet in unferer Rathsfilzung.

Luzern den 23. März 1836.

Wir Schultheiß und Kleiner Rath

des Kantons Luzern

z Befchließen:

Vorftehendes vom Großen Rathe am 23.

März 1836 erlaffene Promulgationsdekret des

Polizeiflrafgefetzes foll mit dem Gefetze felbf-t

durch das Amtsblatt und durch Jklederlegung*

eines Creinplars auf die Kanzleien fäinmtlichec

Gemeinderäthe zu Zedermanns Einficht öffent

lich bekannt gemacht werden'.

Alfo befchlofien in Unfecee Rathsfißung.

Luzern.. den 30 März 1836.

Der Schultheiß:

S ch w y ß e r.

Namensdes Kleinen Rnthes;

C. Siegwart-Müller.
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, ' Zweite Ubtheilung.

P o l i zeift r afggegße-ßalsu-ch,

- Enfter Abfchnitt, . >

' _ - Allgemeine Befiimmungm.

s. t. (l. Be riF der oli-eivergehen.) .Hand
kungen oder' tiznterlaifuYgeiir welche in dicfenr

Gefetzbuche unter Strafe verboten find, find

Polizciver ehen„ -

Z. 2. (Fort eßung.) Was über Kriminalver

brechen in dem aligemeinen Theile des Krimi?

nalqefeßbnches verordnet ifi, findet auch _bei

Pojizeivergehen Anwendung, wo nicht durch

ausdrückliche Erklärung oder durch den Zufani

menhang der* gefeßiichen Befiimmu-ngen eine

Ausnahme begründet iii. _ ,

Z. 3. (ll. Strafen der Polizeivergehen.) Die

Legen Polizecvergehext anzuwendenden Straien

ud: '

1 Arbeitshausfirafe. . _xh2. Gefängnißitrafe. ' _."

_ *3 .Kantonsverwetfiu-ng.

*' 4_ Gemeindeeingrenzung.

5) Korper-liche Züchtigung. T'
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6) Geldfirafe. _h _

7) Verlufi des Gewerbes.

8) Amtsentfeßung.

9) Sufyenfion vom Amte.

10 Snhftpenfton voin Aktivbürgere

re e. _ ,

11) Konfiskation vonWaaren, Zeile

fchaften. oder Geräthen in ge

. wiffen ällen, „

s.- 4. (1. ,Ar eitshausftrafe.) Die Arbeits

hausfirafe befteht darin, ,daß der dazu Verur

theilte in_ einer Strafanfialt aufbewahrt, und

zu angemeffenen Arbeiten ini Innern derfelben'

oder auch _öffentlich angehalten wird. Seine

Nghrnicg befteht in warmer ,Suppe oder Ge

mufe. und in Brod und Waffer. __ ,

s. 5. (2. Gefangnißfirafe.) Die Gefangniß

firafeyxbefteht darin, daß der Verurtheilte in ei

nem offentlichen Verhaftsorie in einem Gemache

eingefchloffen wird. Er kann fich mit zuliiffigen

Arbeiten befchäftigen. _

. Znfoferne er' die Kofien zii beftreiten verma ,

lo fteht ihm frei. eine angemeffene, jedoch m _-_

ßigeNahrnng zu beziehen. Sonft erhält er die

gewöhnliche (Hefan enkoft. die' er aber auch zu

ezahlen" fchnldig i . ,

Die Gefängnißfirafe kann in allen Fällen'. wo

fie ausgefprochen third, nach dem Ertneffeit des

Richters. bis auf fechs Wochen durch Fat-en

verfchärft werden, und dann dent Verurtheilten

nichts als Waffer und Btod und je am zweiten

Tage eine irarme Suppe abgereicht wird.

_ ie Gefängnißfirafe kann nicht länger als

auf drei Monate verhängt werden.
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Müßte fie wegen Zufammenfluß oder Wie

derholung von Vergehen auf län ere Zeif aus

Zefprochen werden, fo wird an tre Stelle Ar

eitshausfirafe mit Ermäßigung bis auf die

Hälfte gefeßt, fo daß zwei Tage Gefängniß mit

einem Tage' Arbeitshaus ausgeglichen werden.

Z. 67 (3. Verweifirng aus dem Kanton.) Die

Verweifung aus dent Kanton, welche' nur gegen

Nichtkantonsangehbrige anwendbar ifi, befieht in

dem Verbot, den Boden des Kantons zu betreten.

Diefelbe wird auf zwei bis zehn Jahre aus

gefprochen. _

Mit der Verweifung kann vorhergehendes

Gefängnis, mit Fafien verfchärft, bis auf feeds

Wochen verbunden werden.

s. 7. (4. Eingrenzung.) Die Strafe der Ein

renzung befieht darin, daß der hiezu Verur

heilte die Grenzen feinerGemeinde nicht iiber

frhreiten darf, k _

In der Regel ifi der Fehlbare in feine Hei

maths- und Pfarrgemeinde einzugrenzen. Wenn

er aber felbft, oder der (Hatte, oder der Vater

deffelben in einer andern Gemeinde auf Eigen

thum wohnt, fo kann er von dem Gerichte in

diefe ein egrenzt iverden. -

Die ingrenzungsfirafe fiihrt mit fich:

o) daß der Verurtheilte durch einen Landjäger

in "eine Heiinaihsgemeinde abgefiihrh und

allda dem Gemeindeammann zur Aufficht

übergeben wird,

b) Sodann ifi der Sträfling fchuldig, fich_ von

dem Gemeindeammann feiner Gemeindß

fo oft es von diefem verlangt wird, jeden



fully wöchentlich* wenigfiens einmal, zu fiel?

len , wovon der Gemeindeammann in fei

nem» Protokolle Vormerkung. zu nehmen

hat. Unierläßt der Sträflmgdie Stellung

nnd ifi feine Gegenwart nichd ansgemiitelh.

fo foll der Gemeindeammann dem Statt

lfoalkeramte davon Anzeige machen , welches-

tsgleich dpolizeiliehe Auffnclyung veranfial

l1 wir .

o) Ferner ifi (hin „ wiihrend der Dauer feiner*

,9 .Strafzeiß aller Befnch von Wirths- nnd*

' Scbenkhainfern gänzlich verboten.

al) Sein Name foll nebenhin in allen Wirths- _

nnd Srlxnkhäufern des Gerichtbezirks mii

Bezeichnung des Bergehensz und unter An

gabe anf wie lange er eingegrenzt und fiir

welehe Zeie ihm der Befnct) der Wirtbs

und Schenkhäufer nnterlagt worden ifi, auf'

eine fchwarze Tafel eingefchrieben werdenh.

die in der ewolynlicben Wirthsfinbe zu 'Ie

dermanns inficht anfgehangen bleiben foll.

e) Der Eingegrrenzie ifi während der Dauer*

der Eingrenzung in: der Ausübung feines*

*Ak-tivbiirgerrechis eiangeftellt, f

F. 8_7 (5. Körperliche Znchtignng.) Die Strafe*

der korperlichen 'Ziicbtignng befieht bei dem.

männlichen Gefchlecizte in Stockfireichenz bei.

dem wei-blieben Gefehlemte bei Ziingliingen nn

ter zwanzig Zahrenh bei Greifen iiber iebenzig:

ahren„ fo wie endlich bei Schwächlingen nnd

mit Gebrechen Behafteten, in' Rnihenfireichem

Sie darf die Zahl von fiinf und zwanzig Strei

ehen nieht iiberfieigen und wird nicht ofßentlich

vollzogen.



Diefe Strafe ift nur ge en- Diebe, die fchon
friiher abgeftraft worden frgnd und gegen Land

fir-jeher anzuwenden. »n

N9. (6. Geldfirafe.) Die Geldfirafe befteht

in einer zu Handen des Staates zu erlegenden

Summe. ew

(Umwandlun derfelben bei Unvermögenden.)

Die Geldfirafe ?dll von dem Richter in Gefäng

nißftrafe umgewandelt werden, wenn ihm be

kannt ifi, daß der Geldbetrag entweder gar

nicht, oder nicht ohne merklichen Nachtheil der

?Familie des Verurtheilten belgetrieben werden

ann.

Wo der Richter iiber diefe Verhältniffe im

Zweifel ift, wird er im Urthetle befiimmen, daß

im Falle der Unvermö enheit Etefcingnißfirafe

an die Stelle der Geld rafe zu treten habe.

Bei diefer Umwandlung follen zwei Franken

dem eintägigen Gefängniß gleich gerechnet werden.

_ Da, wo das Gefefz neben der (Hefiingnißfirafe

eine angemeifene Gelbitrafe oder um ekehrt fe t,

nziro der obige Mahftab von zwei ?ranken e.

rucfficlytiget. :mn-- :.',_,i

Wenn bei der Umwandlung mehr als zwan

zig Tage Gefangnißfirafe angewendet werden

mußte, fo_ wird an ihre Stelle Arbeitshausftrafe

mit Ermaßigung bis auf die Halfte gefeßt.

8. 10. (7. Verlurft des Gewerbes.) Vcrlnrfi

des Gewerbes findet in den gefetzliil) bezeichneten

Fällen auf beflimmte eit oder für immer ftatt.

8. 11, (8. Anrtsent efzung.) Die Amtsentfeß

ung zieht den Verlurft des Amtes oder offent

lichen Dienfiesznach fich, und mit derfelben ifl e
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Unfähigkeit zu neuer Bekleidung von Aemtern

oder öffentlichen Bedienftungen fiir eine durch

das llrthei( zu beftimmende Zeit von zwei bis

zehn Jahren verbunden.

ß. 12. (9. Sufpenfion vom Anne.) Sufpen

fion von einem Amte oder öffentlichen Dienft

tft ftets mit Entziehung des Gehaltes und der'

Dienfteinkiinfte verknüpft. Sie kann höchftens

auf ein Jahr erkannt werden.

8. 13. (10. Sufpenfion im Aktivbijrgerrecht.)

Die Snfpenfion im Aktivdiirgerreehte befieht

darin, daß der mit diefer Strafe Belegte von

dem Genuffe und der Ausübung aller dem Kan

tonsbijrger zufiehenden politifclyen Rechte aus

gefchloffen und nnfähi iftF eine öffentliche Stelle

oder Bedienftung zu ekleiden.

Sie wird von zwei bis auf zehn Jahre

verhängt. _ _

Z. 14. (11. Konfiskation.) Die Konfiskation

einzelner Sachen kommt nur in den ,gefehlich

befiimmten Fällen mit Befchränkung auf ie vom

Gefefze bezeichneten Gegenfiände zur Anwendung.

5*. 15. (Verbindung von Freiheits- und Geld

ffrafen.) Zn allen Fällen, in welchen diefes Ge

fefzbuch neben Freiheitsftrafen auch Geldbuße

androht, bleibt es dem Richter iiberlaffeil, nach

Maß abe der U-mftände, entweder bloß Frei

heits rafe:.-oder bloß Geldbuße oder beide ver

eint anzuwenden. fo jedoch, daß dabei immer

die lan fie Dauer der angedrohten Freiheits

ftrafe als der höchfie Grad der zu erkennenden

Strafe betra tet wird.

Z. 16. (Be ondere Beftimmung hinfictitlich der
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Niihtkantonsangehörigen.) Wenn ein Nichtkan

tonsangehöriger wegjn irgend einem *polizei

vergehen fchwererer rt beflraft wird. derge

fialt. daß ihn eine Geldftrafe von mehr als

fünfzigßßranken_ oder Gefängniß von mehr als

zwei - octzen trifft. fo kann das Gericht. je nach

Ermeffen der Umitände. mit der Strafe die

Verweifung aus dem Kanton verbinden. oder

auch an die Stelle der ganzen »Strafe oder el

nes Theils derfelben die Verwecfung feßen.

s. 17. (lil. Folgen der Strafe. 1. Polizei

_aufficht.) Als Folge der Strafe wird in den

durch das Gefeß beftimmten Fällen die Stel

lung unter die befondere Polizeiaufficljt durch -

das Urtheil verhängt.

S. 18. (2. Bekanntmachung des Urtheils.)

Das Gericht kann die öffentliche Bekanntmachung

einer Polizeifiraffentenz verordnen.

-Z, 19. (3. Nichtentehrung.) Die Strafe eines

Xolizeivergehens. wenn fie tiberftauden tft. hat

onft keine weitere Wirkung und fiihrt keine

Entehrung mit fich. _ z _

(Schadeuerfah.) Jedoch_ hebt fie privatrechtli

e Folgen und die Verpflichtung zum Schaden

erfatz nicht auf. , _ r*:

ß. 20. ([7. Vorfaß und Fahrlaßigkeit.) Eine

wider das Gefeß laufende Handlung oder lin

terlaffung wird zum *liolizeivergehen nur. wo

fie dem Vorfaße oder der Fahrltißigkeii des

Thäters kann beigemeifen werden (Nichtzurech

nniög). Zn Fällen (fiehe Kriminalfiraf elevbW

Z, ) wo *eine That oder unterla ung ans

günzlichem Abgang der urtheilskraft od?! fiel?!
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Wa-hl nicht zum Kriminalverbrechen kann ange

rechnet werden, hat auch keine Zurechnung zum

Polizeivergehen fiatt. * *

Z. 21.47. Strafbare andlungen minderjäh

riger Perfonen.) Die rafharen Handlungen

von Minderjährigen bis nach Vollendung des

zehnten Jahres werden denfelben nicht zugerech

net, und find der häuslichen Züchtigung und

polizeilichen Vorforge überlaffen. (Siehe Kri

minalftrafgefeßbnch Z. 59), _

Gegen eine Perfou, die uber zehn aber noch

nicht volle achtzehn Jahre alt ifi, in Betreff

tvelcher das Kriminalgericht (fiehe Kriminalz

firafgefe buch Z._-()0) entfchieden hat 7 daß _bet

der dur fie verubten That nicht hinlanglcche

Unterfcheiduitgskraft obgewaltet habe, foll ein

wöchentliche bis dreimonatltme Getängnißfirafe

verhangt werden. 48. 22. (lil. Beftrafung in Folgelleberweijfilng

des Kriminalgericlpts wegen geringer Schuld

barkeit.) In den Fällen, wo das Kriminalge

richt einen Jehlbaren, darum, weil die über ihn

noch zu -verhängende Strafe unter dreimonatli

che Einfpecrin1g hinunterfinken wiirde, dem kor

rektionellen Richter überweist (fiehe Z. 81. litt, e..

desKrinrinalfirafgefehb.) wird diefer vierze n

tägige Gefängnißftcaie bis zweimonatliche r

beitshausfirafe vechängen.

F. 23. (till. Befirafung des Verfuchs mit un

tauglichen Mitteln.) Zn den Fällen wo der Ver

fuch eines .Kriminalverbrechens wegen völliger

untauglichkeit der aus Einfalt für tauglich er

qcbieten, »angewandten Mittel mtßlingen mußte,
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rmid _deßwegen nur eine .korrektionelle Strafe

-eintritt (fiehe Z. ZZ--des Kriminalgefexzb.) wird

ebenfalls vierzehntagige Gefängniftrafe bis

zweimona-tliche Arbei-tshausftrafe verhängt.

s. 24. (All. Von der Zunieffung.) Bei der

Zumeffunfg der Strafe innerhalb der durch das .

Gelee be mrnten Grenzen hat d_er Richter Rück

rficht zu nehmen, .auf die vorhandenen Schär

cfungs- und Milderungsgründe. (s. 74 u. 78 des

Kriminalftrafgefeßbuches.)

Wo die ftrafbare Handlung aus Fahrläßigkeit

entfprungen ifl, wird der Richter Iiüekfichtgneh

men,ob eine grobe oder geringe Fahrläßigfeit

vorhanden war. f _

Z. 25. (Fortfeizun ) Hinfichtlich_ der Vollen

dun und dem 8er uche von Polizeivergehen,

der rheberfcbaft und-Theilnahme daran, dem

Zufammenflnß mehrererVergehen und dem Rück

-fafl gelten die in dein Kriminalgefetzbuche über

diefe Materie!! “aufgeftellten Grundfahe.

s. 26. (1x. Von der Verjährung.) Wenn ein

olizeivergehen vom Tage der Verübung des

elben an zn rechnen inner zwei Jahren nicht

eingeklagt oder fonft in Unteifuaiung ezogen

-worden ifth fo erlöfclht die Strafbarkeit de elben_:

a) wenn der Thäter aus der Uebertretung kei

nen Nußen mehr in Handen; '

t.) wenn er, infoweit es die Natur der Ueber

tretunggugibt, Wiedererftattung geleifietz

o) fich nicht durch die Flucht der iinreciuchung

entzogen, und '

e!) feitdem-ketnes Vergehens 'Wieder fkbuWS

gemacht hat.
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Z. 27. (x. Von der Begnadigung.) Hinficht

[ich der Begnadigung von folchen, welchewegen

Polizeidergehen verurtheilt find, gelten die glei

_chen Beftjrnmungem welche im Krinunalgefeß

buche über die Begnadigung aufgeftellt find.

.Zweiter Ahfcbteitt.

Von den verfchiedenen Polizeivergehen.

l, T i t e l_.

Von den Vergehungen gegen die

Staatsgewalten.

s. 28. (Uebertretung von Landesgefe en und

obri, kettl. Verordnungen überhaupt.) er ge.

gen audesgefeße und odrigkeitliche Verordnnny

_ en „- auf deren Uebertretnng keine hefiimmten

trafen ansgefeht findf fich verfehlt, foll mit

einer Geldflra-fe von vier bis. hundert Franken

oder Gefängniß von einem Tag bis einem Mo

nate gebüßt werden. '

Zn die gleiche Strafe verfällt, _wer einem

Befehle, den* eine Behörde oder ein Beamter

der Regierung "im amtlichen Wirkungskreife er

laßt, nichtFolge [einer, ohne deffen Aufhebung

durch Verantwortun bei derferlatfenden oder

ZnZchtlof/en Falls hd ern Behind-e, erwjrkt zu

a e

HKD). (Begünittgung eines Entwichenen.) Wer

Einem_ der .aus der Haft oderStrafe entwichexf

*fl- w-jtfcntlich zur Fluch: ever-zur Becher-nix
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chung vor der nachfplirenden Obrigkeit. thätige

Hülfe oder Vorfchub leifiet. fei es durch Abnah

me von Banden. durch verfchafiten Kleider

wechfel oder durch was immer fur Mittel. foll

einer Geldbuße von wanzig bis zweihundert

Franken oder einer Sefängnißftrafe von fiinf

bis vierzig Tage unterliegen.

Ehegatten jedoch. Verwandte in auf: und ab

fieigender Linie und Gefchwifter find von diefer

Strafbeftimmung ausgenommen.

s. 30. (Uebertretung der Kantonsverweifung

oder der Gemeindeeingrenzung.) Wer durch

poli eirichterliches Urtheil aus dem Kanton ver

wie en oder in feine Gemeinde eingegrenzt ift.

und diefer ihm auferlegten Strafe nicht Lilith:

lebt. foll beim erften Betreten mit Gefcingniß.

durch Fafien verfcharft. auf ein bis vier Wo

chen. beim ?weiten Betreten rnit Arbeitshaus

firafe bis au zwei Monate .belegt werden.

Bei der dritten Ueberiretung wird der Fehl

bare dem Polizeigercchte itberwiefen und mit

zweijähriger Arbeitshausfirate belegt.

Z. 31, (NachläßZgkeit von Gefangenauffehern.)

Laffen öfientliciie ' nffeher. Gefaugenwarter und

dgl. die ihnen anvertrauten Perfonen aus Nach

laßigkeit oder llnachtfamkeit entweichen. fo fol

ten die Schuldigen niitGefängnißftrafe bis auf

drei Monate belegt werden. womit Dienitent

fetzung verbunden werden kann. f

I. 2*. (Zuchtigung wegen Entweiclfnng.) Es

ift der betreffenden Auffichtsbehorde uberlaffen.

folche. die aus der Haft oder Strafe dukfb _vex

übie Gewalt an Gefangenwarteru. Pollteldle

8
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nern u. f. w.- entwtchen find, oder die -Entwei

chung gewaltfam verfucht habenh - infoferne -

diefe Handlun en -nicht tn ein Verbrechen iiber

gehen - bei i rer Befreiung auf diefen Verfu

chen, oder nach Wiederergreifung der Gefliicly

teten, mit körperlicher ZiichFiLgun (Z. 8) oder

mit achttägigem :Zafien bei -ZalYer und Brod

zu belegen. _ _ '

F. 33. Züchtigun wegenungebuhrlichem Be.

tragen.) as Glei e findet gegen folche fiatt.

die während der Strafzufiigung oder vor Ent

laifung aus der Strafe fich ein :un e-bührltches

Vetra en B! Schulden kommen la en. _

s. Z . ( *efirafung der Theilnahme an einem

fogleich gedamm-ten ?lit-fruhr.) Die Atifiifter„

Radelsfijhrer .und *thatigfien Theilnehmer eines

LluffiandeZH der .auf obrigkeitliche Aufforderung

him fogletcH fich gele t hat, (K. 118 des Krimi
nalfira gefetZbuGes) *gftnd mit Arbeitshausftrafe

bis auf fechs Monate zu belegen. _ _

s, 35. (Aufreizung.) Wer fchrifiltch oder

mündlich zum Ungehorfam wider die befiehen

den Gefeße oder wider die Obrigkeit aufforder-t

oder anretzt, oder -faifche zu Veunruhigcing der

Bürger und Störung des bfientliclyen Bertran

ens geeignete Nachrichten oder Gerüchte aus

ftreut, wer zur Verletzung der Gefetze und Ver

ordnungen des Staats :unter dem Borwande

der Religion aufiordert, wird -- fofern die

Handlung nicht in ein .fchwereres Verbrechen

übergeht - mit Gefängnißftrafe bis auf drei

Monate belegt. _ _ _

s. 36. (Fortfeßung.) -Religtonsdiener oder
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andeee Beamte, welche in der Ausübung ihres

Unite-s und 'in öffentlicher Verfammlnng folche

im vorhergehenden Paragraphen bezeichneten

aufregenden Reden halten find nebfl obiger

Strafe ihres Amtes zu entt/eßen,

Z. 37. (Verletzung obri' keitl. Siegel.) Ub

fichtliche Verletzun oder A reißung obrigkeitli

cher oder rtchterli er Siegel tft mit vierzehn

tägigem Gefängnih bis fechsmonatlicher Arbeits

hansjtrafe zu belegen. _ _

s. 3b. (Falfchwerbunq.) Jeder, der, _ohne

durch ein obrigkeitliches Patent dazu ermachti

get zu fein, im Kanton zum Kriegsdienfte für

irgend eine Macht anwirbt, tft alsJalfchwerber

mit Arbeitshaus- oder Gefängnißftrafe von einem

bis drei Monate oder mit einer Geldftrafe von

einhundert bis achthundert Franken zu belegen.

s. 39. (Unbefugte Genterbsausiibnng.) Wer

ein Gewerbe, zu deffen Ausübung obrtgkeitliclpe

Berechtigung erfordert wird, ohne diefe Berech

tigun erha ten zu habenh betreibt; wer in der

Ausü ung eines Gewerbes/ wozu er befugt iii,

die Grenzen feinerBefugniß ijberfchreiteß wird

mit einer Geldftrafe von zlvanzig bis einhundert

Franken belegt. .7

s. 40. (Unerlaubte Selbfthiilfe.) Wer außer

den im Gefefz ausgenommenen Fällen, hr eine

vermeinte oder wirkliche Rechtsverletzung fich

felbft Recht fchafft, oder einen vermeinten oder

wirklichen Rechtsanfprucl) eigenmächtig inxVolle

ug fetzt, ift je nach llmfiänden, mit einer Geln

Bcqfe von acht bis hundert Franken* oder mit

Gefängniß bis auf einen Monat, wenn aber
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hiebei die Perfon eines andern gewal-tthiitig

überfallen worden ifi, mit .vier- bis ze-bniagigem

Gefiingniß bis dreimdnatlichem Arbeitshaus zu

befirafen. ,

Z, 41. (unterlaffene Anzeige der Nothwehr.)

Wer in der Nothwehr einen andern verwundet

oder getödtet hat, und den Vorfall der nächften

Obrigkeit nicht fchleunigft anzeigt (fiehe Krimi

nalfirafgefehb. 8. 71) wird niit einer Gelditrafe

von zwanzig bishundert Franken oder einer

angemeffenen Gefangnißfirafe belegt.

Z. 42. (unterlaffung der Anzeige von Geburts

und Sterbefällen.) Diejenigenh welchen die An

eige von Geburten und Todesfälle-n an Ve

börden obliegt ' und diefe Anzeige unterlaifen,

find mit vier bis achtzig Franken zu befirafen.

s. 43. (Nachlabige Führung der burgerlichen

Regifter.) Dieienigen, welche mit der Führung

der Regifier des bürgerlichen Standes beauf

tragt find, wenn fie diefe Fuhrungzunterlaffen,

vernachläßigen, hiebei die vorgefchriebenen For

men niciyt beobachten, und diefe Regifter ge en

Verfchleppun und Mißbrauch nicht forgfä tig

verwahren, ind mit einer Geldftrafe von zwan

' bis vierhundert Franken zu belegen, womit

ie nach Umftcinden Entfernung vom Anlte ver

bunden werden kann.

s. 44. (Betrug bei Wahlen.) Wer bei Wah

len irgend einen Betrug treibt, LLahlZettel ver

fälfclht, fich-mehrerer derfelben bedient u. f. w.

foll mit einhundert bis vierhnndert Franken

Geldftrafe. oder mit Arbeitshaus von einem bis

drei Monate belegt werden. Mit der Strafe

i
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ifi Einftellung im Aktivbiirgerrecht auf zwei bis

fechs Jahre zieverbinden. _

Macht fich ein Stimmenzcilfler oder fonfi ein

Mitglied des Bureau der Bcrfammlung einer

folchen Handlung fchuldig, fo ift die Strafe zu

.(1. ee ung ei a en. ee ung

verZdopiZelixB fi ch b W hl ) B fi ch

bei Wahlen tft mit einer Geldftrafe von fiinfzi

bis zweihundert Franken und Einftellung im A -

tivbürgerrecht auf ein bis drciJahre zu belegen.

s. 46, (Tumult bei Blirgerverfammlungen.)

Wer Bürgerverfammlutigen durch Lärm, Ge

fchrei oder Tumult ftört, tft mit einer Geldftrafe

von achtbis zwanzig Franken, und in fchwerern

Fällen mit Einftellnng des Aktivbiirgerrechts

auf zwei bis vier Jahre zu belegen.

ll. Titel.

Bon den Vergehungen wider die Ehre

des Staats.

s. 47. (Befchimpfutig der oberften Behörden.)

Wer Schmiihungen. Verlaumdungen, Befehim

pfungen" oder Bedrohungen der oberften Kan

tonsbehorden. oder ihrer Handlungen - -

fchehen fieunilndlich, fchriftlich oder bildlich (fich

erlaubt, wird mit 14tiigigem Gefcingntß bis drei

monatliwer Arbeitshausftrafe und in fchwerern

Fällen mit Arbeitshausfirafe von drei Monaten

bis auf zwei Jahre belegt.

Mit der Strafe kann die Sufpenfiou im Ak

tivburgerrecht auf zwei bis zehn Jahre verbun

den werden. i- -_.

_ ,-_..*i
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Z. 48. (Befchimpfun untergeordneter Behöre

den.) Schmähungen. erlciumdungen. Befchim

'pfungen oder Bedrohungen unterer Behörden

oder ihrer Handlungen werden mit der Hälfte

diefer Strafe oder mit einer Geldbuße von zwan

zig bis zweihundert Franken belegt.

Z. 49. (Beleidigung der Amtsehre.) Wer ei

nen Beamten wührend der ?lintsausübung oder

inZBezug auf das Amtsverhältniß mit herab

würdigenden Worten oder Handlungen verun

glimpft. der foll wegen Beleidigung der Amts

ehre mit vierzehntiigigetn Gefüngniß bis drei

'monatlicher Arbeitshausfirafe oder mit einer

Geldbuße bis auf zweihundert Franken beftraft

werden. z.

Mit diefer Strafe kann nach Umftänden die

Abbitte verbunden werden.

Z, 50. (Beleidigungen von Wachen und obrig

(keitl. Dienern.) Wer Wachen oder obrigkeitliwe

Diener auf ihren Pölten oder in- ihren Dienft

verrichtungen durch befclyimpfende Worte oder

Handlungen beleidiget. foll mit Gefängniß oder'

Arbeitshaus bis' auf fechs Wochen oder mit ei

nerdGeldbuße bis auf hundert Franken befiraft

wer en,

_ Wenn hiebei Thätlichkelten veriibt werden. fo

ifi die Strafe zu verdoppeln. z

Z. 51. (Drohungen gegen Behörden und ihre

Diener.) Zn die im erften Abfaiz des vorher

ehenden Paragraphs bezeichnete Strafe vers

_ällt ebenfalls. wer gegen eine Behörde oder

ihre Amtsdiener wegen einer ausgeübten oder

auszuiibenden Pflicht oder Amtshandlung Drei

hungen ausftößt.
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Z. 52.. (Abreißen oder Befudlun obrigkeitl.

Wappen, Verordnungen 2e.) Wer- apven oder

andere Abzeichen des Staats; wer Mandate„

Verordnungen, oder andere zur öffentlichen Be

kanntmachung angefchlagene. von der Obrigkeit

unterfertigte: Urkunden hinwegnimmt, zerreißt,

befudelt oder verunfialtet; wird mit Gefängniß

bis auf vier-Wochen oder mit einer Geldbuße

bis auf achtzig Franken befiraft.

Der gleichen Strafe unterliegt. wer die Zei

chen der obrigkeitlichen Würde verunglimpft.

lll.. Ti t“ e f..

Von den Vergehun en e en- öffent
liche Treue uZd G-ixatxiben.

8. 53. (Einwechfeln undWieber-ausgeben fal

fcherrder verrufener Münzen.)- Das ohne Ein

verficindniß mit Münzfälfchertr, jedoch aus ge

wiunfuchtiger A/bficht'. fiattfindende abfichtlcche

Einwechfeln und Wiederausgeben von unachten

oder falfrhen oder verrufenen ?Iiünzen wird mit

Urbeitshausfirafe von drei Monaten bis zu ei

nem Jahre, oder bei mildernden Umftänden mit

?efängniß bis auf drei Monate oder einer Geld

rafe is auf zweihundert Franken belegt.

S". 54, (Ausgehen zufälli, _erhaltener falfcljer

Munzen.) Das wiffentliche i-ederausgeben von

zerfällt an Zahlung empfangenen unächten 'oder

verfäl chten Münzen wird mit Gefängmßbls zu

einem -Ptonat oder mit Geldbuße von oder bis

hundert Franken hefirait.
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8. 55. (VerfertigunÖ und_ Ablieferung von

Münzftempeln.) Das erfertigen und Llbliefern

von ?Nünzftempeln oder andern Münzwertzeu

gen an irgend Jemanden, ohne obrigkeitlichen

Aufira h fedoch ohne Einverfitandniß mit einem

Münz cilfclyer, wird mit Gefangniß bis auf drei

Monate befiraft: '

er (ee-i-ire-ee ?ihrer-ei :niedr
nernun er a. e eaug

oder Gebrauch von Pciifen. Wanderbüclyern und

iolclien 'amtlichen Befcheinigungen. die nur zur

polizeilichen Ausweifung- beitimint find, oder

durch deren Benußung keine Rechte Dritter oder

des Staatsvermögens verletzt werden könnenh

der Fall dem korrektionellen Richter anheimfciüt

(Z. 1ie8 'des Kriininalftrafgefeßbuches)4 tritt vier

zehntagige Gefangnißftrafe bis dreimonatliche

Yrbeitshausfirafe ein. _ 7 .

I. 57. (Verfertigung obrigkei-tl. Siegel [oder

Stempel.) Wer ohne rechtswidrige_ Abficht. aber

ohne Auftrag der gehmigen Obrigkeit!, obrig

keitliche Siegel oder Stempel verfertiaet oder

an einen Andern als an die ihn beauftragende

Obrigkeit abliefert (G151 des Kriminalftraf

.efetzbuclyesx wird mit Gefängniß bis auf_ einen

onat oder mit einer Geld ufie von zehn bis

hundert Franken beftraft. _

I. 58-. (Widerrufenes falfches Zeugniß.) Wer

iiilh“*eieeii liifüibzitftßg"iaibiliinäiiiffibe

derruft (Z. 152 des Kriininßlftraf efetzb.), wird

mit Gefangnißfirafe bis auf feihs - ochen belegt.

Jft die widerrufene Ausfage mit einem Erde

d
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bekräftiget worden, fo wird die Strafe ver

doppelt. _ , _

8. 65. (Falfclye Anklage auf ein Polizeiber

gehen.) Wer einen Unfchuldigen, mit dem Be

wußtfein der Unfchuld deffelben, bei der Obrig

keit eines Polizeiver ehens befchuldiget, und da

durch eine Unterfu ung veranlaßt (Z. 154 des

Kriminalfirafgefe buchs), der foll felbfi mit der

Strafe, mit wel er jenes Vergehen bedroht ifi„

belegt werden.

Z. 60. (Unbedachtfamer Eid.) Wer aus Man

qel der pflichtmäßigen Befonnenheit und Ueber

jegung ein unrichtiges Zeugnis vor Gericht ab

legt, oder fogar eidlich behärtet, 'bird mit Ge

fängniß_ bis auf einen Monat befiraft (s. 156

des Kriminalftrafgefehbuches).

s. 61. (Eidesbruch.) Wer die Erfüllung einer -

gültigen Verbindlichkeit durch einen vor Gericht

oder einer andern öffentlichen Behörde abgeleg

ten Eid angelobt hat„ die eidliche Zufage aber

bricht (8. 157 des .KriniinalfirafgefehbY wird

mit vierzehntagigem (Hefiingniß bis dreimonat

licher Arbeitshausftrafe oder mit einer Geldbuße

von vierzig bis auf dreihundert Franken befiraft.

h. 62, (Falfche Angaben bei' amtlichen Ein

vernehmungen.) Wer bei Vernehmnngen, wel

che eine Obrigkeit von Amtswegen mit ihm vor

nimmt oder bei AnzeZgen an fie wiffentlich fal

fche Thatfaiizen oder erhältniffe angibt„ wird

mit Gefängnis bis auf wei Wochen oder einer

Geldftrafe von acht bis iunfzig Franken befiraft.
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[l7. Titel.

Von den Berg-chungen_ gegen Leben.

Leib und Freiheit.

Z. 63. (Tödtung aus Fahrliißi keit.) Wer'

durch eine Handlun oder Unterla ung. zwar'

nicht mit Vorfatz. a er doch aus Nach äßigkeit.

unvorfichti keit oder Unanfniertfamkeit. den Tod

eines Men chen verurfacht hat (F, 177 des Kri

rninalftrafizefetxbuches). foll fe nach dem Grade

der Schuld mit Gefcingiciß bis auf drei Monate*

beftraft ioerden. .

Z. 6-1. (Körperveilehiing ans Fahrläßigkeit.)

Jede Körperverlehicng aus Fahrlcißigkeit. die.

ivenn fie init *Mariah begangen wäre. _wegen

Große der Befchadiguicg. nach Vorfchrift des*

Kriminalftrafgefetzbuches zum Verbrechen fich

eignete. unterliecf. je nach dem Grade der

Schuld und der "efehcidigung einer Gefängniß

ftrafe von zwei' Wochen bis zwei Monate oder*

einer angemeffenen Geldfirafe. '

Geringere Körperverletznngen-aus Fahrläßig

keit find mit einer Geldftrafe bis aiif zwanzig

Franken zn belegen. “ -

Z. 66. (Vorfähliche Körperverleßung.) Vorfah

liche Köroerberlefzungen . die jedoch weder durch

die Befchaffenheit der That. noch durch die Größe

der Befchädigung in- die Kategorie der Krimi

nalverbrechen fallen. fing-je nach Maßgabe des

Schadens und der unterlanfenen umftiinde -

mit achttägigenc Gefiingniß bis dreimonatlichetii

Urbeitshaufe oder mit-einer angemeffenen Geld

firafe zu belegen.
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s. (i6. (Fortfefzung.) Schlägereien, körperli

che Mrßhandlun en und Gewaltthätcgkeiten jeder

Art, die jedoch eine Leibesbefchädigung mit fich

fiihrem find„ nach Bewandtniß der umfiände,

mit einer Geldbuße von acht bis achtzig Fran

ken oder einer angemeffenen Gefängnißftrafe

zu ziichtigen.

Z. v7. (Voshaftes Werfen.) Alles boshafte

Werfen gegen Perfonen, fer es, um fie zu ver

letzen oder zu befudeln. foll, wenn auch die Ab

ficht des Wurfes verfehlt wurde, mit vier bis

'zwanzig Franken Strafe gebiißt werden.

Z, 6_ . (Herausforderung zum Zweikampf.)

Bei Herausforderungen zum Ziveikampfe, wo

dann aber derfelbe nicht zu Stande gekommen

ift, folleu diejenigen, welche zum Zweikampfe

herausgefordert, oder die Herausforderung an

genommen haben, mit Gefängniß von acht Ta.:

gen bis einen Monat belegt werden.

Mit der leichen Strafe werden die Sekun

danten und Zeugen eines Zweikampfes belegt,

In' die gleiche Strafe endlich oder in eine

angemeffene Geldbuße verfallen diejenigen, wel

che dem Herausgeforderteu, der den Ziveikampf

abgelehnt hat, Verachtung gedroht oder bezeigt

haben. '

s. 69. (Verletzung .des Hansrechts.) Wer in

eines andern Wohnung tviderrechtlich an Per

fonen oder Habfeligkeiten .Gewalt ausiibtf oder

den Bewohner durch ungebiihrliches Benehmen

beunruhiget oder beläfti et, macht fich der Ver

leßung des HausrechtsZhuldigK _ _

-Zm Falle wirklicher Gewaltthatigkeit an Per
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fonen oder Sachen wird der Thätetiy fofern die

That nicht in ein anderes fchwererers Vergehen

oder Verbrechen iibergehß mit vierzehntägigem

Gefängniß bis dreimonatliclyer Arbeitshausftrafe

oder einer angemeffenen Geldftrafe belegt.

In fchwerern Fällen kann Arbeitsbausfirafe

von drei Monaten bis ein Jahr verhängt werden.

Im Falle, wo keine Gewaltthcitigkeit ausge

übt wird, fondern nur ein ungebuhrliches Beneh

men fiatt finden tritt Gefängnißfirafe bis auf

einen Monat oder angemeffene Geldflrafe ein.

(Fortfeßung.) Jeder Beamte, der außer den

im Gefefze beftimmten Fällen und ohne die von

diefem vorgefchriebenen Formalitäten in die

Wohnung eines Bürgers eindringt foll mit ei

ner Geld uße von zehn bis hundertiti nfzig Fran

ken befiraft werden.

8. 70. (Fortfetzung.) Wer ohne Recht durch

Gewalt oder Drohungen eine Perfon wider ih

ren Willen zu einem Thunh Unterlaffen oder

Dulden nöthiget, der wird, fofern das Unter

nehmen nicht eine fchwerere Rechtsverletzung

enthält (Z. 217 des Krimtnalfirafgefeßesx mit

Gefängniß bis zu einem Monate oder mit ei

ner angemeffenen Geldbuße beftrait.

H. 71, (Gewaltthätigkeit.) Auf gleiche Weife

wird jede unbefugte Gewaltthätigkeit an Sachen,

die eine Perfon in ihrem Befiße hat, geahndet,

Z. 72. (Verheimliclyung der Schwangerfchaft

und Niederknnft.) Die unverehelichte Weibs

perfon, ivelche ihre Schwan erfchaft verheimli
chet (s. 18b des Kriminalfiraizgefehbuchs), wird
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mit Gefängniß bis auf zwei Wochen oder einer

angemeffenen Geldbuße, und dieienige, 'welche

ihre Niederkunft verheimlichet. mit Gefängniß

bis auf einen Monat oder einer angemeffenen

Geldbuße beftraft.

Wurde beides, Schwangerfchaft und Nieder

kunft verheimliclyet, fo tritt Gefängnißfirafe von

einem bisfzwei Monate, oder einjährige Ein

grenzungs rafe ein.

3. 73. (Ungefahrliclye Llusfehung.) Wenn eine

hilflofe Perfon ohne Gefahr fur Leben oder Ge

fundheit ausgefeht und unverfehrt erhalten wird

(g. 1941jtt."e. des Kriminalfirafgefelzes), fo

wird der Thaler mit vierzehntägiger Gefängniß

firafe bis dreimonatliwer Arbeitshausftrafe belegt.

s, 74. (Verträgen von Kindern.) Das Ver

tragen der Kinder in auswärtige Findelhiiufer

ifi verboten, und es follen diejenigen Perfonen,

welche Kinder zur Veriragnng in auswärtige

Findelhäufer übernehmen, fo wie diejenigen,

welche dergeftalt Kinder übergeben, mit einer

Geldfirafe von zweihundert bis achthundert Fran

ken oder mit einer Arbeitshausiirafe von drei

bis fechs Monate belegt werden.

8. 75. (Verwahrlofung hilflofer Perfonen.)

Wer ihm angehbrige oder anvertraute Kinder,

kranke, gebrechliche, blbdfinnige oder andere

Perfonen diefer Art, welche fich felbft zu leiten

und u helfen unvermö end find, in Beziehung

auf (hab, Aufficht, t erpflegungz oder _farztli

chen Beiftand verwahrlost, wird niit Gefangniß

bis auf drei' Monate oder mit einer angemeifc

nen Geldftrafe belegt.
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s. 76. (Mit Entführung einer Weibsperfon

über achtzehn Jahre.) Wer eine Weibsherfon

iiber achtzehn Jahre, mit ihrem Willen, iedoch

ohne Einwilligung ihrer Eltern oder Vormun

der oder ihres Ehemanns. entführt. wird mit

einem bis drei Monate 7Gefängnifz beftraft.

r. Titel.

Vergehungen wider die Ehre.

Z. 77. (l. Verläumdung. a. Begriff.) Wer

einem Andern bei dritten Perfonen Handlun

gen, welche ftrafbar find, oder die demjenigen,

dem fie zur Luft fallen, den guten Namen oder

das zu einem Berufe nothwendige Vertrauen

feiner _Mitbürger 'entziehen können. mijndlich,

fchriftlich oder durch bildliche Darftellung an

dichtet, macht fich der Verlänmdung fchuldig.

Als Berläumder ifi auch anzufehen, .wer eine

folche Handlung dergeftalt vornimmt, daß ein

Angerer falfchlich als deren Urheber dargeftellt

wir . ' ' - '

Z. 78. (Strafe.) Die Strafe der Verlcium.

n * *du gift. z _

» a) infofern fie den Vorwurf eines Kriminal

verbrechens enthält, Gefängniß von einem

bis drei Monateh oder eine angtemeffene
i 7Geldbuße. Zn den fchwerften Fa en kann

auf Arbeitshausftrafe bis auf zwei Jahre

erkennt werden; -

b) in den iibrigen Fällen ift dte"Strafe der

Berleumdung 'Gefängniß' von drei Tagen

bis zwei Monate oder angemeffene Geldbuße.
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Anf Verlangen des Verleumdeten ifi das Straf

:urtheil anf Koflen .des Berleumdecs öffentlich

bekannt zu machen.

Y. 79. (Zurechnung.) Bei' Zurechnnn der

Strafe wegen Berlenmdungen hat der ichtet

insbefondere den Inhalt der Verleumdung , die

*Vefchafienheitder Per-fon des Verleumdeten und “

*das Verhältniß des Verleumders zu decfelben,

den Umfiand, ob die Berliiumdnng zur Kenntni-ß

von mehr oder weniger 'perfonen gelangte, od

,fie bloß mündlich geäußert, odey auf eine blei

.bende Weife ausgedrückt wurdez endlich den

Schaden, welchen der Berlänmdeie erlitt, zu

berijckffchtigen.

Z. 80. (Pcozeffualifche Voefchkift.) Eine Un

iecfuchung wegen Verläumdnng wird nur auf

die Klage .der vekläumdeten Perfon hin vorge

nommen, oder auch ihres Ehemanns oder Box

mundes, fecnets der Eltern wegen ihrer min

derjähri n Kinder; der Erben, nach dem To

.de des i erlänmdeten- fei es wegen Verlämn

,dnngen_, die .erfi nach feinem Tode odec folckyen,

die noch wiihrend feines Lebens fiatt hatten,

Znfoferne bei den ieiztern nicht erwicfeniFK daß

fie noch zne Kenntniß des Erblaifers gelangten,

»und von ihm die Klage abfichtlich unterlaifen

wurde.

s. (ll, Beleidigung. n. Begriff.) Einer

Beleidigung (Znjurie) macht fich fchuldig:

a) Wee fich Aeußernngen, die wie im . 77

bezeichneiem eclauhth infofertie die elben

nicht als wiffentliche Vocbringen einen Un
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wahrheit. fondern als unbe-fonnenes Ver

breiten ungegrundeter Gerüchte erfcheinen.

b) Wer unbefugter Weife Thcitliwkeiten egen

einen Andern begeht, die jedixch nicht o be

deutend find, um als Korperverlefzung

fchwerer befiraft zu' werden. ,

0) Wer einen Andern lafiert, fchmaht, befchimpft

überhaupt durch Worte oder Schrift oder

bildliche Darftellung .oder Gebehrden die

Ehre eines Andern widerrecbtlich angreift.

s. 82. (b. Strafe.) Die Strafe der Beleidi

gung ifi Gefängniß bis auf fechs Wochen oder

eine angemeffene Geldfirafe.

Bei ZuntefiunÖz der Strafehat der Richter

auf die im Z. 7 fur die _Verlaumdung insbe

fondere an_ eführten umficinde Rfickfichtzu neh

men. Au Verlangen des Beleidigten tft das

Strafurthei( auf Koften des Beleidigers öfient

lich bekannt zu machen. e _

Z. 83. (Prozeffualifche Vorfchrift.) Die Be

fiimntung des s. 80 gilt auch fur das Verge

hen der Beleidigung.

Die Regierungen jedoch anderer Kantone

oder fremder Staaten können ihre Befaiwerden

iiber Verletzungen der Ehre, die fie innerhalb

der hiefigen Botmäßigkeit erlitten, dein Kleinen

Rathe anzeigen, welcher diefelben, auf Zufiche

rung des Gegenrewts, von Amtes wegen ver

"folgeißlaffen kann.

_ . (Einrede der Wahrheit.) Kann der der

Verläuncdung oder Ehrenbeleidigung Befchul

digte-_die Wahrheit des gemachten Vorwurfes

vollfiandig beweifen, foift er_ von der Strafe frei.
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War jedoch der Beleidiger zu der beleidigen

den Aeußerung nach feinem Verhäitniffe entwe

der überhaupt nicht, oder wenigftens nicht an

dem Orte oder zu der Zeit, oder zu der von

ihm gebrauchten Art des Ausdruckes oder der

Bekanntmachung berechtiget, fi

das Ehrenkränkende fchon in der Form enthal

ten ift, fo findet Strafe fiatc, aber in verrin

gertem Maße. _

h. 85, (Retorfion bei Ehrenangriffen.) Wer

eine durch Ehrenangriff ihm zugefügte Beleidi

gung erwiedert, iii. nach Verhältniß des in die

,er Erwiederung liegenden Angriffs auf die Ehre

des Beleidigers, ebenfalls_ zu ftrafen. Jedoch

ifi in Anfehung feiner die vorausgegangene

Anreiziing als befonderer Strafmilderuugsgrund

zu betrachten.

Z. 86.

Auch iii der Beklagte in “einemfolchen Falle,

wenn demfelben wenigitens Unvorfiifhtigkeit zur

Luft gele t werden kann., zur Uebernahme der

Prozeßko en zu verfallen. _

s. 87. (Widerruf und Abbitte.) Wer fich el

ner Verlüumdung oder Jnjuiie fibnldig machi

kann, neben der verwirkten Strafe, nach Um

9
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fiänden zum Widerrufe oder zur Abbitte ange

halten werden. _

Zn Fällem wo nicht auf Widerruf oder Ab

-bitte erkennt wird, foll iedestnal die Ehre des

Verletzten dirrch richterliche Erklarung im Urtheil

verwahrt, und dieBeleidi ung aufgehoben werden.

s. 88, (Fortfetzung.) erweigert ein zum Wi

derruf oder zur Abbitte Verfallter beharrlich, die

felbe 'zu leiften, fo wird er-von dem Richter ,fo

lange injdie Gefangenfchaft gelegt, bis er die

felbe leifiet.

lil. T 'i t *e L.

Vergehen gegen das Eigenthum durch

Diebftahl.

8. 89. (Diebfiahl. Strafe.) Einfache Dieb

fiähle, die weder durch den JLerth oderBetrag

des Entwendeten, noch durch einen im Krimi'

nalftrafgefeßbuche bezeichneten qualifizirenden

Umfiand„ zum Kri-min-alverhrechen fich eignen

(fiehe 8, 243 des Kritnenalftrafgefe es), find >

je nach den in Vorfchein tretenden ilderungs
e oder Schärfungsgriin-den, entweder

, a) mit einwochentiichem Gefiingniß bis drei

. monatlicheni ylrbeitshaufe, - *

- b) oder mit einjähri er Eingrenzung, - -

e) ?tderf mit körper icher Ziichtigung zu be

» ra en. - -

Wenn ein Diebflahl- unter einem im Z. 238

. Nr. ll. des Kriminnlfirafgefeßbuclyes ausgedrück

.ten qualifizirenden Umftunde verübt worden,

ohne daß jedoch der Werth oder Betrag deffeu
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was entwendet wurde. fechs Franken ijberfteigt.

und darum der Diebfiahl nicht zum Kriminal

verbrechen fich eignet. fo wird der Jiichter den

qualifi irenden Uinftand als Verfehärfungsgrund

beriick ichtigen.

Z. 90. (Stillfielliiicg iin Aktivbiirgerreclht.) Bei

dem Diehftahl ift init der berge-dachten Strafe

Stillftellu-ng im Aktivbiirgerrecht von zweien

bis fechs Jahre zu verbinden,

Z. 91. (Holz- und Friichtenfrevel.) Geringfü

gige Entwendungen von Bauin- und Feldfriich

ten. die einem Andern geboren. ain Orte felbfi.

fo wie geringfügige Wald- und Holzfrevel. die

weder dem gefiifteten Schaden. noch dem Wer

the nach einen Franken betragen. werden mit

einer Buße von zwei bis zwanzig Franken oder

angemeifener Gefängnißfirafe belegt.

Z. 92. (Erwerbung von geftohlenem Gut.)

Wer geftohlenes Gut. das ihm ans der Natur

der unterlaufenen Umfiände. odcr wie immer

als folches kennbar war. durch Kauf. Tanfch

oder auf andere Weife an fich gebracht. in der

Abficht. fich felbes zuzueignen. foll icebft Hei-aus

gabe der an fich gebrachten Sachen. den Dop

pelwerth _derfelben als Strafe erlcgen. oder ver

hältnißmcißige Gefängnißftrafe leid-en. Zfi aber

ein folcher als eigentlicher Begiinfiiger und

?einer des Diebftahls anznfehen. fo treten die

efiimmungen 'des Z. 54 des Kciminalftrafge

'fetzbuches ein.
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l7ll. Titel.

Vergehungen gegen das Wtgenthums

undzandere Rechte dur*cl7 Betrug

" und Untreue.

s. 93. (Betrug.) Der Betrug, der weder durch

den Betrag nochdurch die Befchaffenheit der

Tha-t zum Kriminalverbrechen-fich eignet, (Z,

262 des Krtminalftrafgefefzes) ift entweder_

d.) mit einwochentlichem Gefängmß bis dreimo

natltchem Arbeitshaus; '

D) oder mit einer Geldbuße, die _dem doppel

ten Betrage gleich fein foll, den der Thater

durch den Betrug/fich zugewendet oder zu

-zuwenden gefncht hat; f' _

e) oder mit. dem. Verlurfie des Akttvburger

rechts auf vier bis acht Jahre zu beftrafen.

5. 94. (ueberfchreitung der Tarordnung und

Gebrauch von uniichtem Maaß und Gewicht.)

Gegen Bäcker, Müller, Fleifcher, iiberhaupt alle

diejenigem die in Hinfichc ihres Gewerbes be

-fitnnnten Vorfchriften unterworfen_ find , wenn

,fie entweder einen höhern “Preis fur ihre Waa

:eren fordern, als durch ,die Taxordnrtng* erlaubt

xifi, oder fonfi durch Unachtheit-_iix Maaßh Ge

.wicht oder Eigenfchaft “die dießfalligen Vorfchrif

,ten übe treten, foll eine Geldbußez die dem drei

fachen: etrage des Betrugs gleich tft„ oder eine

diefem Verhaltnifie in der Dauer-entfprechende

Gefiingnißftrafe verhängt werden. Nie aber foll

die Geldbuße unter fechs Franken, oderdte Ge

fangnißftrafe unter die Dauer von drei Tagen

herabfinken.
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c

Zft Jemand bereits zweimal eines folchen

Ver ehens wegen geahndet worden, fo kann

der ichter bei der dritten Befirafun über* den

felben Einfkellung des Gewerbes au? beftimmte

Zeit oder für immer verhängen.

Z, 95. (Andere betrügl. Handlungen.) Wegen

Befchaffenheit der betrüglichen Handlung an und

für fich. auch ohne erfolgten Schaden, fällt in

Strafe: .

a) (Gebrauch von nicht gefichtetem Maaß oder

Gewicht.) Wer von einem nicht nach Vor

fchrift gefichteteni Maaße oder Gewicht, in

Ausübung eines GewerbesGebraucb macht.

k) (Verfälfchung von Waaren und Lebens

mittelnJ-Wer Fälfchung oder betrügliche

Veränderungen an Waaren, Lebensmitteln,

Getränken oder was immer für Ge enftün

den in der Abficht verübt, um im aufch,

Handel oder irgend einem Verkehr die Rech

te eines Rindern zu benachtheiligen.

o) (Berheimlicbitng von Waareiq krankem

Vieh ic.) Wer vor denen, die zur Schau

7*' oder zur Unterfucbung irgend einer Sache

befugt nnd-beauftragt find„ Lebensmittel,

Waaren, krankes Vieh oder was immer für

Gegenftände verheimlichet.

ü) (Scbaßgr-äberei, Geifterbefchlvürung.) Wer

Schaßgraberei, Geifterbefchwbrungen und

ahnliche abergläubifche Sachen treibt.

Der Thäter einer diefer Handlungen foll. -

je nach Maßgabe der daraus für die _Rechte

eines Andern entftandenen Gefahr - mit zwei

bis zweihundert Franken Geldbuße oder einer

angemeffenen Gefängnißfirafe belegt werden.

-*7-.......-:



- 134-

Eine unterfchlagung oder Vernntceuung,

Z 96. (ilnterfchlagung oder Veruntreuung.)

welche

'den Betrag von zwanzig zranken nicht uber

fteigt (Z. 249 d. Kriminalge ehb.) ifi_ entweder:

a) mit einwochentlichem Gefängniß bis drei

nionailicbeni Arbeitshaus ,
b) mit einer Geldbuße vom doppelten Betrage

mündet, Kuratoren, Dienitboten. der_

fihlagung fich fchutdig machen, fo wird die

Strafe verdoppelt.Z. 98. (Leichtfinnigef Bankerott.) ,Des leicht

finniger Vanterottes (Z. 262 des Kriminalftraf

-gefeßbuches) macht fich fchuldig:
a) wer an den Konkurs geräthund ohne be

trii erifche Abficht die zu feinem Gefchäfte
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e) wer gewagte Unternehmen fo weit iiber fein

Vermögen getrieben hath daß deten Miß

[ingen feinen .Fail bewirken 1nußte: und

daraus auch feine Zahlungsunfähigkeit ent

fianden ifiz _

ei) wer dureh lekchtfinnigen Lebenswandeh durch

iihectriebeiten, das heißt: mit feinen Ein

künften in keinem Be-ehalkniß ftehenden Auf

wand, durch Spiel, Schwelgerei n. f. w.

fick außer Zahinngsfiand verfeßt hat.

Der leichifinnige Banker-oft wird mit einem

hi? dfcei Monate Gefangniß oder Arbeitshaus

e rat.

Z. 99. (Verkehr mit Perfonen, die nicht ei

genen Rechtes find.) Wet mit einem Menfwen,

von dem ihm bekannt* fein kannh daß ec nicht

_ frei über das Seinige verfügen kann, ohne Vot

wiffen und Einwilligung derjenigen, deren Ge

walt detfelhe untergehen ift„ ein ihm nachthei

liges Gefchäfi eingehiß wird mit Geld bis auf

zweihundert Ftanken oder Gefängniß bis auf

acht Wochen hefiraft. k

Z, 100. (Witchee. a. Begriff.) Des Wuehcrs

macht fich fchnldig: ,g f

a) wer fich eine geoßeee Summe verfchreiben

läßt, als vorgefireekt wird;

b) wer höhere als landesiivliche Zinfen fich

von feinem Schuldner* verfveechen läßt;

o) wen nm das Gefeß zu mngehen, neben

dem erlaubten Zins fich von dem Schuld

ner noch andere Voreheile irgend einer Art

ausbedingt und annimmt;

a) wer bei einem Darlehen Waaren oder an
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dere Sachen ftatt haaren Geldes ibt, und

eine ftärkere Summe _dafür an etzt, als

diefelben zur Zeit des-gefchloffenen Kon.

traks, auf's höchfie gerechnet. werth waren;

o) wer den Schuldner verpflichtet, ihm bei Ent

richtung der Zinfe oder bei Abbezahlung

des KapitalsWaaren oder andere Sachen,

fiatt banken Geldes, unter dem niedrigfien

Preis derfelben" zuznfieflen; _

F) wer fich. einen fchwereren Mijnzfnß ver

fchreiben läßt, als der, in welchem er das

Kapital ausleiht:

x) wer zur Sicherheit eines Darleihens Pfän

der in Handen hat, welche ein Mehreres

werth find, und folche auf verfloffene Löfnngs

eit, ohne den Weg des Rechtens einzu

fchlagen, als Eigenthum behalten zu kön

nen fich ausbedingt. , .

s. 101. (b. Strafe.) Zn allen diefen Fällen

ift dem Schuldner -das zu viel Bezahlte zu er

fiatten, und überdieß der vierte Theil der ver

fchriebenen Hauptfumrne dem Staate verfallen,

und wenn auffallend wucherifclye Abficht obge

waltet, oder wenn das Treiben des Wuchers

als Gewerb hervor eht„ fo tritt die Konfiskation

der ganzen Haupt nmme ein. ,

' F. 102. (Fortfetzung.) Neben der obbbenann

ten Konfiskation kann der Richter Gefangniß

firafe von vier Wochen bis drei Monate oder

eine Geldbuße von fünfzig bis achthundert Fran

ken verhängen. _

Zn allen_ Zählen aber, wo fich aus der Unter

n ung ergibt, daß der Beklagte mit Wucher
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ein Gewerb treibt, ift neben der Konfiskation

der Hauptfummq eben genannte Strafe uner

liißlichcö und das Urtheil wird öffentlich bekannt

ema t.
g J. 103. (Fortfetzung.) Ein Beamter oder No

tar, der wucherifche Kontrakte errichten oder auf

andere Art eine wucherifcbe Handlung befördern

hilft, fo wie alle, welche als Unterhändler dabei

mitwirken follen mit einer im F. 102 beftimni

ten Stra e belegt werden.

Der Beamte und Notar kann iiberhin feiner

Stelle entfetzt werden. *

Z, 104. ( andel rnit Handfchriften auf Un

zahlbare.) A er Handel um Handfcbriften. die

auf Falliten oder Konkurfiten. oder folcben Per

fonen, _die nicht _ihres eigenen Rechtens find,

haften, ift„ wenn diefes Verhaltniß bei der Ber:

außer-ung nicht befinnint angegeben wird. niit

der Strafe des Wuchers zu belegen,

Z. 105. (Erbrechnng von Schlöffern und Sie

geln.) Jede nicht in diebifcher oder verbreche:

rifcher Abficht gefchehene eigenrnäctytige Erbre

chnng von Scblöffern oder Siegelnh unter wel

chen Zemand eine Sache zur Verwahrung iiber

geben oder anvertraut worden. tft init einer

Strafe von zwanzig bis zweihundert Franken

zu belegen. z.» _ .- e

8. 101i. (Erbterhfiitg von Briefen.) Wer ge

fie elte Briefe eines Anderer, ohne deffen Vor

wi en und Einwilligung unbereehtiget und mit

Vorbedacht erbricht oder fonfi eröffnet, oder wer

einen folchen Brief unterfchlägt, wird mit einer

bSeraxe von zwanzig bis zweihundert Franken

e eg . .
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Ifi der Thäter ein Pofibeamter. fo tritt Kri

minalftrafe ein (Krimtnalgef. Z, 280).

s. 107. (Verleßung von Geheimniffen.) Be

amte, Aerzte. Wundärzte, Geburtshelfer und

Hebammen, die Geheimniffe, ioelche unter dem*

Siegel der Verfchwiegenheit ihnen anvertraut.

werden. jemand Anderm als der amtlich be

fragenden Behörde entdecken, follen *- ie nach

der Gefahr oder Wirklichkeit der Benachtheili

gung, die dadurch für den Gekränkten eniftan

den tft: - init einer Geldfirafe von fechszehn

bis zweihundert Franken belegt werden.

Z. 108. (Falfihe ar liche Zeugniffe.) Jeder

Arzt. Wundarzt oder onfiige Gefundheitsbeam

te, der, um Jemanden zu begiinfiigen, über*

Krankheiten oder Gebrechliclhkeiten falfche Zen -

niffe ausftell-ß wird, wenn die Handlung ni t.

in ei_n fchivereres Verbrechen übergeht. mit ei

ner Geldbuße von fiinfziYbis einhundert Fran-

ken oder angeineffeneni eftingniß beftraft.

"[1]. Titel.

Vergehungen gegen das Eigenthum

durch Befchädigung aus Vorfaß oder

Fahrlüßigkeit.

h. 109. (Befihtidigung fremden Eigenthums

niitVorfah-x) Die vorfühliche Zugrundericlhtung

oder Befchadigung fremden Eigenthunis aus

Bosheit, Lltuthwillen oder Rache. wenn fie des

geringen Werthes wegen nicht zum. Kriminal

verbrechenlZ. 252 des-Kriminal efetzbuches) fich

eignet, wird mit einer Geldbu e von fünf bis
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hundert Franken oder einer angemeffenen Ge

fängnißfirafe belegt. g

Z. 110. (Feuersbrunft aus Fahrläßigkeit.) Wer

durch Fahrlcißigkeit die Entftehung einer Feuers

brunfi verurfaihthat, foll mit zwanzig bis zwei

hundert Franken oder niit angemeffener Ge ang

nißfirafe gebiißt iverden. _ _

s. 111. (Befchcidignng aus Fahrläßigkcit.)

ede andere in Fahrliißi_ keit begriindetq einem

rittmann zum Bcrlur und :ltachtheil gerei

chende Schadenszufiigung wird befiraft wie folgtl:

o.) wenn der Schaden unter vierzig ?Franken

betragt, _mit zwei bis zwanzig Frau en oder

Gefängniß ; 'f _

b) wenn der Schaden uber vierzig Franken

beträgth mit zehn bis hundert Franken oder

angemeffenem (Gefängnis.

-rx. Titel.

Boshafte Drohungen.

s, 112. (Androhung von Brandftiftung, Mord

und Todfchlag.) Wer durch Androhung _von

Brandftiftung, Mord und Todtfchla zu Errei

chung ei ennijßiger Abfichten, aus - oshcit oder

Rache, emandzen_ in Schrezcken zu feßen fucht,

ifl mit vierzehntci igem (Hefangniß bis dreinio.

natlichem Arbeite' aus und in fchwerern Fällen

?uli Arbeitohausfirafe bis auf zwei Jahre .zu

e e en. -

( ndrohung geringerer Uebel.) Wer fich die

Androhung geringerer“ Uebel gegen andere er.

laubt, hat ie nach der Größe des angedrohieu
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llebels und der Befchaffenheit der unterlaufenen

Umftände. - Geldbuße von' vier _bis fechszig

Frakntken oder angemeffene Gefängnißfirafe ver

wir . .

Mit der Strafe kann die Stellung unter Po

lizeiaufficht auf eine von dem Richter zu benim

mende Zeit verhängt werden.

A. T i-t e l.

Allgemeine Polizeiverordnungen.

711. Zu Abwendung von Gefahren wi

'der die Gefundheit und körperliche

Sicherheit.

, F. 113. (unbefugte Ausübung der Heilkunde.

Verkauf von ,Medizinalwaaren und Giften.)

?die Strafbefiimmungen -gegen unbefugte Aus

ubung der Heilkunde. gegen Verkauf von Me

di inalwaaren und Giften u. f, w.. find in den

edizinalgefetzen enthalten. .

Z. 114. (Ungefunde Lebensmittel) Alle un

reife.- durch Alter *verborbene. durch die Art der

Zubereitung-oder Aufbewahrung. oder was im

mer fiir urfacben der Gefundheit nächtheilig ge

wordene Speifen und Getränke. welchen Namens

und welcher Art fie fein mögen. werden auf

Betreten von Polizei wegen durch die dießfeits

atifgefiellten' Auffeher 'weggenommen 7

War dem Verkäufer oder eilbieter die der

Gefundheit nachthetlikge Befcha enheit der Spei

fen oder Getränke be anntz oder war er zu die

ier Kenntniß durch fein Gewerb 'oder feinen

Beruf verpflichtet. fo foll demfelben. ie nach der
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Men e des Verkauften oder Feilgebotenen, eine

Geld afe von funf bis fünfzig Franken auf

erlegt werden.

Z. 115. (Verderbliche Gefchirre.) Kupferarbei

ter, die Koch-, Speis- oder Trtnkgefchirre nicht

gehörig iiberzinnen, fo' wie folche Kupferarbeiter

und Zinngießer, die bei Ueberzinnungen jener

Art von Gefäffen einen Zufatz von Blei gebrau

chen, find zu einer Geldftrafe von fiinf bis fiinf

zig Franken zu verfallen. _

Diefe Strafe wird im Wiederholungsfalle

verdoppelt und das drittemal mit Yerlufi des

Gewerbes verbunden.

I. 116. (Verunreinigung von Brunnen 7e.)

Wer in einen Brunnen oder in ein Quellwafferh

das Menfchen oder Vieh zum Trunke dienet,

etwas wirft, wodurch das Waffer verunreiniget

oder verdorben werden kann, foll nach dem

Grade des herborleuchtenden Piuthwillens oder

Bosheit mit einer_Geldftrafe von einem bis

fünfzig Franken oder einer angeineffenen Gefäng

nißfirafe belegt werden. _ f .

H. 117, (HeimlicheVefeitignng von Menfchen

leichnamen.) Wer einen Menfchenleiclynam ver

birgt, auf die Seite fchafft, oder heimlich beerdigt,

Znterleiegt einer Geldfirafe-voir fünfzig bis hundert

ran en. - '

s. 118. (Gefiihrdeude Verfperrung v. Durch

ängen.) Wer zur _Nachtzeit Plätze, oder Stra

en, wo gewohnter Durchgang von Leuten ift,

mit Fahrwerk, Bauholz, Waaren oder überhaupt

mit etwas„ wodurch man .Schadennehmen kann,

überfiellt, fo daß hierdurch offenbare Gkfqyy d?!

Verletzung fiir die Voriihergehenden begründet
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Mrd, foll eine Geldftrafe von vier bis vier

undzwanzig Franken ,erlegen, 7

Z. 119. (VernachlaßiÖgng eines Wahnfinni

gen.) Wenn an einem enfchen fich Merkmale

einer heftigen Sinnesverwirrung zeigen, fo find

*oieienigem bei denen der Jrre feinen Aufent

halt hat, ihn genau zu beaufficvtigeti verpflich

tet, bei Strafe von zwei bis fechszehn Franken.

Z. 120. (Vernachlüßigutig geführt. Thiere.)

Jeder Eigenthümer eines Thiers, von dem ihm

eine bösartige Eigenfchaft bekannt tft, muß das

felbe jederzeit fo verwahren oder verforgenh daß .

Niemand dadurch befchädigt werden kann. Of

fenbare Vernachläßigung diefer Vorfchrtft wird

mit vier bis ftinfzig Franken Strafe belegt.

Bei abernialiger Verfchuldnng wird Wegfchaf

fung des Thiers mit verdoppe ter Strafe ver

bunden.

s. 121. (Anhe en von Hunden.) Wer auch

ohne erfolgten chaden durch Anheizen von

Hunden einen Menfchen boshafter oder mnth

toilliger Weife in Gefahr oder Schrecken ver

'Kßkl verfällt in eine_ Buße von zwei bis fünf

zig Franken. Jm Wiederholungsfalle aber wird

nebfi Verdoppelung der Strafe ihm der Hund

weggenommen,

Z. 122, (Erfchreiken.) Wer einen Andern muth

wiüi er Weife dermaßen in Schrecken verfeßt,

'daß eine Gefundheii darunter leiden kann„ wird

ie_ nach Umfiiinden mit einer Geldftrafe von acht

bis hundert Franken belYt. *'

_Z. 123, (Allgemeine eftimmungi) _Da fich

die Uebertretungenh wodurch die körperliche Si
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-rherheit verleßt werden-kann, nicht erfchöpfend

aufzählen laffen, -fo wird iiberhaupt feftgefeizt,

.daß alle Handlungem deren Gefahr oder Schäd

lichkett von Jedermann leicht eingefehen werden

Tann. als olizeivergehen zu betrachten und mit

einer Geld uße von zwei bis hundert Franken

zu belegen find.

l3. Zur Abwendung von Gefahr-en fiir

öffentliches und *priva-teigeiithum.

S. 124. (Feuersgefahr.) Die Strafbefiitnmun

.gen gegen .feuergefährlictie Handlungen find in

der Feuerordnung enthalten.

Z, 125. (Gefahren des Diebfiahls.) Schloffer

und andere Arbeiter, welche Dietriche oder

,Hauptfchliifiel fiir unbekannte Perfonen, oder

welche Schlljffel nach bloßen Abdriicken verferti

en, oder welche ohne Vorficht und gehört e

rkundi ung .nicht bekannten Leuten, Schill el

nachina en oder Schlbifer auffperrenz _Schlof

fer. welche das fogenannte Sperrzeng (die Die

triche) nicht gehörig berwahreim oder unfichern

Händen anvertrauen, haben eine Geldbuße von

fiinf bis hundert Franken verwirkt.

s. 126. (Fortfeizung.) Trbdler oder wer im

mer niit bereits gebrauchten, abgelegten oder

alten Sachen Gewerbe oder Handel treibt. wenn

fie von Minderjährigen etwas kaufen oder ein

taiifchen, follen niit einer Geldftrafe von fiinf

bis hundert Franken oder angemeffener Gefang

nißfirafe belegt werden. , _ 7

* J. 127. (Fortfehung.) Gold- und Silberarbei

ter. welche Gold- oder Silberw-aaren, von Ze
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manden kaufen, welcher nach den Umftänden zu

fchließen, nicht der Eigenthitmer und nicht von

dem Eigenthümer abgefchickt fein kann, find

ebenfalls init der im vorhergehenden Artikel be

zeichneten Strafe zu belegen.

(k. Zn Beziehung aufKirclyenholizei.

s. 128. (Störung des Gottesdienfies.) Wer

durch öffentliche Unruhe oder är etlictyes und

ungebiirlickies Betragen religiöfe 9 erfammlun

gen und Zeremonien, - es mögen diefe inner

oder außer der Kirche fiattfinden, unterbricht,

oder die Anwefenden in der Andacht fiört, fo

wie alle diejenigen!, welche Gegenftände des

Gotiesdienftes befchimhfen, oder einen Religi

onsdiener in feinen geifilickien Verrichtungen un

terbrechen oder* öfientlich kränken, verfallen in

eine Geldbuße von zehn bis hundert oder in

eine angemeffene Gefangnißftrafe. f _

Z. 12 . (Sektenftiftung.) Wer ffich auf eine

für die öffentliche Ruhe gefährliche Art Anhän

ger fiir feine den angenommenen ?Religionsleh

ren zuwider-laufenden Meinungen zu verfchaffen

fucht (Sekten ftiftet), insbefonderex wer zu die

fem Zwecke Verfammluitgen veranftaliet, wird

mitgArbeit-shausiteafe von drei Monaten bis

zwei Jahre belegt.

_Z. 130. (Yerahfeiumitiß des Religionsunter

ctchts n. Gotiesdienfies.) Eltern , Pfle eeliern,

Vormiinder und Dienftherren, ivelche i re Kin

derß Pflegebefohlenen und Untergebenett nicht

zur ordentlichen Befuchung desjtteligionsitnter

rechts nnd „des foiin- und feiertaglichen Gottes
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zwei bis zwanzig Franken zu belegen.

s. 131. (Berfchließen der Wirthshäufer wäh

rend dem Gottesdienfte.) An Sonn- und gebote

nen Feier- und Bettagen follen alle Gattungen

Wirthsz Mofiq Schenk, Bier- und Kcifiee

häufer während dein vor- und nachmittä igen
Gottesdicnfte für alle Einheiiniiche verfchcboffen

fein, und nur den Fremden offen itehen, bei ei

ner Strafe vo'n zwei bis fechs Frankem fowohl

für den Wirth als den fehlbaren Gafi.

F. 132. Verfchließen der Handlungs- und

Kramladexi. Deßgleichen follen an benieldten

Tagen wahrend dein vor- und nachinittiigigen

Gottesdienfte alle Handlungs- und Krainladen,

einzig hiervon ausgenommen Apotheken und

Bäifeefiiiben. nicht eöfinet werden, bei Strafe

von zwei bis fechs Kranken.

Z. 133. (Verbotder knechtl. Arbeit.) An Sonn

und hoheiiFefitagen ifi das Arbeiten in Werk

fiätten, die Ausübung eines Handwerks„ das

Arbeiten auf dem, Lande, ohne vorhandene

Dringlichkeit, fo wie das Jagen und gewerbs

mclßißi e Fkfclyen, [be: einer Strafe von zwei bis

a t ran en ver o en.

Z. 134. (Unterlaffung der Ehrbezengung dem

76neke1-bjle.) So oft ein 8llriefter init dem 7e

nei-abile vorbeigeht, foll Jeder, der fich in der

Nähe befindet. dem leßtern die gebiihrende Eh

rerbietung bezengen. Der Dawiderhandelnde

verfcjkllt in eine Geldbuße von zwei bis zwanzig

Fran en.

10
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l). Zn Beziehung auf Stt-tenpolizei.

Z. 135. (Verletzung der Sittkichkeit.) Wer im

mer mit Reden, Schriften oder durch andere

Darftellungen oder Handlungen u._-f. f., die

Sittlichkeit verlegt, foll mit vier bis -zivanzig

Franken *beftraft werden.

Z. 136. (Unzucht.) Wenn eine Mannsperfon

und *eine Weibsperfon fich in Unzucht vergehen,

foll jede mit einer Geldbuße von zehn bis vier

zig Franken bele t werden. _ _

Z111 Wiederho ungsfalle wird die Strafe ver

doppelt.

Die vor erfolgter Geburt eines außereheltch

ge eugten Kindes gefcbehene Hcirath der Eltern

he t die Strafe des vorhergegangenen Unzucht

fehlers auf. . .-9.6

Z. 137. (Vefirafung öffentl. Di-rnen.) Oeffent

liche Dirnen, die fich gegen Bezahlung zur Un

zucht iiberlaffen, follen mit drei Monaten bis

ein Jahr Arbeitshausftraie belegt werden.

Z. 138. (Dritter Schwangerfclyaft.) Wenn

eine Manns- oder Weibsperfon bereits ziveimal

wegen Unzucht beftraft wurde, und des gleichen

Vergehens fich zum dritten Male fchuldig macht,

fo verfällt fie in eine ein- bis zweijährige Ar

beitshausfirafe.

J. 139. (Ehebruch.) Ehebrilch foll auf einge

legte Klage des beleidigten Theils an jedem der

fanildi en Theile mit Gefängnißfirafe von einem

bis feLis Monaten befiraft werden. Wenn der

Ehebruct) doppelt lvar, fo wird der Nicher als

Verfehärfun-gsgrund Riickficht_ darauf nehmen.

dcäzßnltultiederholungsfalle wird die Strafe ver

' e
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Z. 140. (Anzucht mit Minderjährigen.) Ein

Hausgenoifß der eine minderjährige Tochter

oder eine zur Haushaltug gehörige minderjäh

rige Anverivandte des Hausbaters oder der

Hausfrau zur Unzucht verleitet. foll mit Gefäng

,nißftrafe oder Arbeitshausfirafe von einem bis

fechs Monate belegt werden. F

s. 141. (Fortfehung) Gleiche Beftrafung ifi

zu verhangen gegen eine in einer Familie die

nende Weibsperfon, die einen minderjährigen

Sohn oder einen ini Haufe lebenden minder

jährigen Anverwandten zurUnzucht verleitet.

s. 142. (Fortfetzung.) Ein Dienftherr, wel

cher_mit einer minderjährigen Weibsperfon, die

bei ihm dient, Unzucht treibt, wird. fofern die

Handlung nicht in das Verbrechen der Schäu

dung (Z. 22() d. Kriminalftrafgefehes) übergeht,

niit Gefängnißftrafe oder Arbeitshansfirafe von

einem bis fechs Monate belegt,

_ 8. 143. (Vorfchubleiitung zur Anzucht.) Die

xenigen, welche zur Unfittlictikeit oder zum un.

züchtigen Leben in ihren eigenen oder in frem

den Häufern, oder wo es immer fein magh durch

Unterfchleifgeben Gelegenheit verfchaffen, oder

auf was immer für eine Art hierzu verhülflieh

find/ follen das erfte Mal mit vierzehntägigem

Gefängniß bis dreiinoiiatliclhem Arbeitshaufe.

und im Wiederholungsfalle mit Arbeitshaus

bon fechs Monaten bis ein Jahr befiraft werden.

Würden derlei Vorfchubleifter Wirthe oder

Gaftgeber fein. fo. wird_diefen über-hin noch auf

immer alles Wicthen gcinzlici) unterfagt..

5. 144. (Vernachläßigung der Kinder.).Hoher
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Grad von phhfifcher und inoralifcher Vernach

läßigung der Kinder foll an ihren Eltern oder

denienigenh deren Sorgfalt und Erziehung fie

anvertraut find, mit Gefangniß bis auf einen

Monat befiraft werden.

Z. 145. (Beraufchung.) Wer fich dermaßen

beraufchf, daß er Steg und Weg nicht mehr

gebrauchen kann, foll mit vier Franken befiraft

werden. z_ _ _
Einem Solchen foll uberhin fein beraufchter

Zuftand u keiner Ausrede wegen allfcillig in

diefem ufiande begangener Polizeivergehen

dienen, es wäre denn Sache, daß derfelbe er

weislich ganz unverfchuldet in diefeu Zufiand

gerathen ware.

Der Wirth, welcher einem Gafi zu einem

folchen beraufihten Zufiande Vorfchub leifiet,

oder verhiilflicl) gewefen tft, hat das Doppelte "

der oben angefeßten Strafe zu bezahlen.

Z. 146. (Unfittlicher oder liiderliciter Lebens

wandel.) Diejenigenh die durch einen fortgefeh

ten unfittlicheu oder liiderlichen Lebenswandel

ihre Heimathsgemeinde in bedeutenden Schaden

verfeizten, follen init Eingrenzungsflrafe bis auf

fechs Jahre belegt werden.

k). In Beziehung auf öffentliche Belu

ftigungen und Spiele.

Z. 147. (Unbefugte Schauausftellung.) Wer

iin efugte Gegenftände, ivelche zur Schau und

Belnfti ring des Voltesdienen, fiir Geld öffent

lich au uhrt, verfällt in eine Strafe von zwei

bis zwanzig Franken. e* - -
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i.

ii

(Bewilligung von Schanfpielen ic.) Nur der

Kleine Rath kann Schaufpielern zur Eröffnun

ihrer Bühnen die Bewilligung ertheilen. Be

andern Gegenftänden gibt der betreffende Ge

meinderath die Erlaubniß. vorausgefeht. daß.

die um Erlaubniß Nachfuchenden. da wo es die

Gefehe vorfilireiben. eine Ziegierungsbewilligung

die Ausübung ihres Gewerbes im Kanton

a en.

_Z. 148. (Tanzen.) In Hinficht des Tanzens

fer Folgendes feftgefetzt; nu

Sowohl für die Herbfifaftnacbtzeit. welche am

Heil. Kreuztage im Herbfi ihren Anfang nimmt,

und bis zu der Adventzeit fortdauert. als für

die Winterfafinacht. nämlich: von Hl. Drei

Königen an bis Afclhermittwoclhen gerechnet. wird

der Kleine Rath die Anzahl der Tanztäge be

ftimmen.

_ Bei Hochzeiten bleibt das Tanzen zugeftanden.

zedoch immer nur fiir die Hochzeitsgäfte. f

.Befondere-Tanztäge find von dein Kleinen

Rathe zu bewilligen. fo tvie derfelbe_ das Tan

en in den öffentlichen Bädern tvährend den

omniermonaten bewilligen kann.

Der wider diefe Vorfchrift handelnde Wirth

bezahlt eine Geldfirafe von zwanzig bis hun

dert Franken.

s. 149. (Mastengehen.) Das Maskengehen.

ohne Bewilligung des Kleinen Raths. ift bei

?inter Strafe von einem bis acht Franken ver

o en.

Z. 150. (Hafardfpiele.) Alle Arten von Ha.:

fardfpielen in Geld oder Luxuswaaren find bei

,o-jzyc..
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einer Strafe von vier bis zwanzig Franken ge

gen den allfälligen Spielhalter oder unterneh

mer unterfagt. ' k

Es foll iiberhin das in folchen Spielen liegen

de Geld 'oder Luruswaaren durch die Polizei

beamten in Befchlag genommen werden, und

dem Staate zufallcn. _

Z, 15l. (Lotterien.) Desgleichen find, ohne

Bewilligung des .Kleinen Nathes„ alle Gattun

gen von Lotterien, fo wie alles Kollektiren für

außer dem Kanton befiehende Lotterien und al

les Spielen in folche verboten. _

Kollekteurs und Herumtrager von Lotterie

billets follen zur Bezahlung einer Geldbuße von

fünfzig bis taufend Franken verfällt werden,

mit welcher Strafe die Verweifung aus dem

Kanton verbunden werden kann.

Ebenfo fällt Jeder, der in eine Lotterie fest,

?enge Strafe von zwanzig bis zweihundert

ran en.

Z. 152. ( reifchießen.) Das Halten allgemei

ner-"Freifäyie en ohne Bewilligung des Kleinen

Naths ift bei Strafe von zwei und dreißig bis

hundert Franken unterfagt.

Z. 153. (Muthwilliges Schießen.) Das muth

willige Schießen, befonders in Städten, Flecken,

Dor-fern, in der_Nähe von Gebäuden oder zur

Nachtzeit, ift bei Strafe von einem bis zwan

zig Franlen verboten.

'Bei gleicher Strafe ift das Schießen beiHoch

ellen, Gevatterfclfaften, bei Abholung oder Zn

aalltirung: ÖielubYfrlü-ififdeter hGeifÖiüyeili] und Be

inen u. _g- na en one ewi i iin derÖrtspolizei verboten. g g ]
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Zedenfalls mut] der durch das Schießen ent

ftehende Schaden von dem Urheber vergütet

werden. _

J. 154. Die Faftnawtfener find bei Strafe

von einem bis acht Franken verboten.

Z, 155. (Nächtlicher Lcirmen.) Das nächtliche

Lärmen und alle dergleichen die Ruhe fiörende

nfvgcn find bei Strafe von zwei bis zwanzig

Franken verboten.

s. 156. (Kugelwerfen.) Das Kugelioerfen auf

öffentlichen Landftraßem wenn Leute , Vieh oder

Fuhrwerke auf denfelbenünnerhalb der Wurf

weite„ fich befinden, tft bei Strafe von zwei bis

fechs Franken verboten.

Das Werfen von eifernen Kugeln ift tiber

hauvt bei gleicher Strafe verboten.

Jedenfalls muß der durch das Kugelwerfen

x_ entftehende Schaden von dem Urheber vergütet

werden.

k. J1) Beziehung auf Landft-reicher

" fand Bettelei.

8. 157. (Vetretnng fremder Bettler.) Fremde

Bettler, wenn f'ie betroffen werden, follen von

den ,olizeidiener angehalten 7 über die Grenze

gelie ert und vor der Rückkehr gewarntwerden.

Jm abermaligen Vetretungsfalle follen fie

vor den Friedensrichter. inner defien Kreife „fie

betreten werden, gefiihrt, von demfelben zu kor

perlicher Züchtigung nach Anleitun' dess. 8

verurt-heilt werden. Damitift die k erweifung

aus dem: Kantonzu-verbinden. .

. 8._ 158,-. (Vextretunyieinheimifcher Bettler-x)
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Einheimifche Bettler, welche bereits einmal von

dem Waifenamte nach Anleitung der Armen

ordnung befiraft worden, werden, wenn fie fich

des gleichen Vergehens wieder fchuldig machen,

vor Polizeigericlyt geftellt und zu Gefängnißfirafe

von einer is vier Wochen oderzu körperlicher

Ziichti ung verurtheilt.

Be nden fich in einer Gemeinde Korrektions

anftalten„ fo werden fie in diefelben von drei

Monaten bis auf zwei Jahre verurtheilt.

Z. 159. (Abrichtung der Kinder-zum Betteln.)

Wer Kinder zum Beiteln abrichtet, ausfchickh

oder feiner Gewalt oder Pflege untergebene

Perfonen nicht vom Betteln abhiilt, wird durch

das Polizeigericht mit einer bis vierwöchentli

cher Gefängnißjirafe belegt.

s. 160. (Unerlaubtes Steuerkollektiren.) Die

Einfammlung freiwilliger Beifieuern fiir Brand

und Wafferbefwädigte. fiir Klöfter. Spitäler,

u. f. w.. ift ohne Bewilligung des Kleinen

Raths bei Strafe von fiinf bis hundert Fran

, ken verboten.

Falls der Kleine Rath auch eine Beiftener

famnilung gefiatten follte. wird diefelbe zuvor

öffentlich bekannt gemacht und dann unter Auf

ficht der Ortsvorgefehten bezogen lverden.

x1. Titel.

*AmtspflichtverleZungen der öffentli

- „z chen eamten.

s. 161. Borfäbllche Amtspflichtverlehung.)

Jeder öfient iche Beamte oder Bedienitete. wel
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cher den ihm -däirch fein Amt _oder feinen Dienft

auferlegten Verpflichtungen vorfafzltch zuwider

handelt, ifi, foferne nicht darin zugleich ein an

deres “hefonders bezeichnetes Verbrechen liegt,

nach Maßgabe der dadurch vernrfachten Gefahr

oder wirklitien Schädigung, der Wichtigkeit des

bekleidete!! Amtes und mit Beriickfichtigung der

allgemeinen Erfchwerungs- und Ottildernngs

grunde„ in weniger lvichtigeit Fällen mit Buße

von zwanzig bis zweihundert Frankem Sufpen

fion vom Amte auf ein halbes Zahr, oder Ge

fängniß zu befirafen, welehe Strafarteit in fchwe

tern Fällen bis auf eine Buße von fechszehn

hundert Franken, Amtsentfeßung und Arbeits

haus _von hochftens zwei Jahren gefieigert wer

den konnen.

Z. 162. (ueberforderunK ab Seite von Be

amten.) Alle öffentlichen (eamten, namentlich

alle Empfänger von Gebühren, Eporteln, Ta

xen, Steuern u. f._ w. wenn fie etwas fordern,

wozu fie nicht berechtiget find- oder wenn fie

mehr fordern , als fie berechtiget find, werden,

fofern fich ihr Vergehen nicht zur Erpreffung

oder zum Betrug eignet, nebfi Wiedercrfiattung

mit einer Geldbuße -von gleichem Betrage belegt.

Z. 1v3. (Amtspflichtverleßung ans Nachläffrg

keit.) Begmte, wenn fie in Ausübung ihres Ain

tes nachlaffig iind, aus Unfleiß oder Leichtfinn

die obliegenden Pflichten nicht erfüllen oder fich

ungehorfam bezelgenh werden von der vorgefeß- "

ten Behörde mit einer Ordnungsftrafe bis auf

wanzig Franken oder Sufpenfron bis auf ein

albes Jahr belegt.



.-154 -

F. 164. (Fortfe ung.) Ein- Beamter. der be.

reits wetmal mit rdnungsftrafe belegt worden,

und ch wieder eines Mdnungsfehlers fchuldig

macht, kann- durch Befchluß der vorgefehten Be

hörde vor Polizeigerictit- gefiellt werdem und 1|

fodann von diefeni mit Ent-feßung vom- Amte

zu. befirafen. _ * _

Das Gericht wird dabei unterfuchen: ob die

vorhergegangenen zwei Ordnungsfirafen mit

Grund verhängt worden.

s. 165. AmtsentfehuiÖg bei fchwere-rn Poli

zeivergehen. Wenn ein eaenter wegen ir end

einem Polizeivergehen fchwererer Art be aft

wird, der eftalt, daß ihn eine Gelditrafe von

mehr a-ls ijnfzigLFranken. oder Gefäng-niß von

mehr als wei ochen trifft fo kann das Ge

richt.» na Ermeffen der lfmfiände, mit der

Strafe die Entfeßung vom Amir verbinden.

Dill. Ti t e l.

Schlußbefiimmungen.

Z. 166. (Aeltere Gefehe.) Zn allen Materien,

worüber das gegenwärtige Gefetzbuch feine Be

ftimmun en enthält, follen *die darüber vorhan

denen" efondern Gefeße von den Gerichten

fortwahrend ur Richtfchnur genommen werden.

s. 1(17.*(_ erwendung der Geldftcafen.) Die

von Polizeivergehen herriihrenden Gelditrafen

fallen dem_ Staate lzu. Ift ein Leider vorhan

den, fo wird demfe ben ein Viertelder erlegten

Strafe abgereicht. .
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Promnlgatiousdekret

der dritten Abtheilung des

Strafgefegbuches

fiir den

Kanton Luzern.

Wir Präfident und Großer Rath

des Kantons Luzern;

In Abänderung der Kriminal- und Polizeipro

zeßordnung vom 18. Hornung 1827*

Auf den Bericht und Vorfchla linferer Ge

fehgebungskommiffion, und au das darüber

eingeholte Gutachten des Kleinen Rathes;

H a b e n

verordnet und verordnen demnach:

F. 1. Die hier nachfolgende dritte Abtbeilung

des Strafgefetzbuclyes das Strafrechtsverfahren

enthaltend, fei zum _Gefeß erhoben.

Z. Diefe Ybtbeilung des-_Strafgefetzbuches

foll mit dem l. Jänner 1837 inyKraftz treten,

und von allen betreffenden Behörden m Aus

übunfZgebraeht werden:

a) ie anhän igen. fowohl fpruchreifen als

non) nicht pricchreifen Pol-izeiprozeife follen

fo viel mb lich nach Anleitung des gegen

wärtigen trafrechtsverfahrens ihrer Er

lefigung "zugeführt, beurtheilt und weiters

gezi_ en werden. -
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b) Die anhängi en bereits fpruehreifen Krimi

nalprozeffe ollen nach Anleitung der Kri

minalprozeßordnung vom 18. Hornung 1827

erlediget werden. -_ _

o) Die anhängigen. noch nicht fpruchreifen Kri

minalprozeffe follen dem Kriminalverhor

amte übergeben. und nach Anleitung des

gegenwärtigen Strafrechtsoerfahrens weiters

behandelt werden.

s. 4. Die Kriminal- und Polizeiprozeßord

nung vom 18. Hornung 1827 ift mit dem Ein

tritt des Jahres 71837 aufgehoben.

Z. 5. Gegenioärtiges Gefßtz. mitdeffen Kund

machung und Vollziehung er Kleine Rath be

auftragt iii. foll demfelben. mit dem Siegeldes

Großen Raths verfehen . in _Urfchrift zugeftellt.

und eine gleichartige Ausfertigung ins Staats

archiv niedergelegt werden.

Alfo verordnet in Unferer Rathsfißung.

Luzern. den 17. Brachmonat 1836.

z . Wir Schultheiß und Kleiner Rath

des Kantons Luzern

Vefchließen: _

Vorftehendes vom Großen Rathe heute erlaf

fene ?Iromulgationsdekret des Gefehes über das

Stra rechtsverfahren foll mit dem Gefeize felbft

durch das Amtsblatt und. durch Niederlegung

eines Erem-vlars-auf die Kanzleien fänimtlicher

Gemeinderathe zu Jedermanns Einficht öffent

lich bekannt gemacht werden.

,Alfo befchloifen in unferer Rathsfißung.

Luzern. den 17. Braihinonat 1836.
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Itrafgefetzburh.

Dritte Abtheilung. -

Strafrechtsverfahrien.

Erfter Abfchuitt.

Gemeinfchafiliche Beftimmungen iiber das

Verfahren in Kriminal- und Polizei

firaffachen. .7

l. Titel.

Bon der Ausübung der-gerichtlichen

Polizei überhaupt.

s. 1. (Erhebnn der erlten Spuren von Ver

Yhen.) Die Erbe ung der erften Spuren bon

l_Örbrezßheln und Vergehen ifi Sache der gericht

i en ö o izei.

8.-2._ (Nachforfchun von Staatswegen.) Die
erichtliche Polizei forkicht von Staatswegen den

erbrechen und Vergehen nach, auch wenn keine

Klage oder Aufforderung von Seite einer be

leidigten t rivatperfon vorliegt. . *

(Ausna me.) Hievon find allein ausgenom

men :
o.) Ehebruih, welcher nur auf die Klage des

beleidigten Ehegattenz
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b) alle außergerichtlichen Berleumdungen und

Befchimpiungenvon Privatperfonem fo wie

ganz geringfngige Mißhandlungen oder ge

ringfügige Eigenthutnsbefchadigungen, wel

che nur auf die Klage _oder Anzeige des

Beleidi ten oder Befcycidcgtenz

o) Diebfiä le, LlnterfchlagitnxxenF Betrug und

böswillige Eigenthulttsbefcyädigungen- ver

übt oon Verwandten in auf- und abfiei

gender Linie, Ehegatten und Gefchwifiern

nungetrennterHaxishaltun nnterfictywelche

nur auf die Anzeige des "efchädigten un

terfnclyt werden follen. ,

Z. 3. (Pecfonale der gerichtlichen Polizei.) Die

gerichtliche Polizei wird nacl; den in den fol

genßen Titeln enthaltenen Beftimmungen aus

geu : _ _F _

a) von den Gemeindeammannern und Poli

zeibedienfieten z

b von den Amtsftaithalternz

lc von dem Staatsanwalt;

.t von dem Verhöcriclyter.

Wo befondere Sttafgefeße 3111: Vereinfachung

einen ei enen Prozeßgang be immen, wie z. B.

das Hau irgefeß, das Straßenreglement 11.1) w7,

hat es bei diefen Beftirnlnungen fein Verblei

ben, » in dem Sinne jedocty, daß, wo eine

xichtetliiye Benrtheilnng zu erfolgen hat, diefelbe

durch das Polizeigericht vokgenommen wird.
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n. Titel.

'Von den Gemeindammänne-rn und Po

'Lizeibedienftetem

Z. 4. (Anzeigen der Gemeindeammänner an den

Amtsftatthalter.) Jeder Gemeindeammann foll

von jedem in feiner Gemeinde vorfallenden Ver

brechen oder Vergßhen , von welchem er auf was

immer fur eine eife Kenntniß erhält ,x unge

fäumt_ dem Amtsftatthalter eine umfiandliche

fchriftliclye Anzeige machen.

Z. 5. (Anzeigen der Polizeibedieniieten an

den Gemeindeammann oder Amtsfiatihalter.)

Jeder Beamte und Polizeibedienftete if't ver

pflichtet, von jedem ihm zur Kenntniß gelangen

den-Verbrecheiroder Ver ehen dem Gemeinde

ammann Anzeige zu ma en, der hierüber ein

Protokoll-(Verbalprozeß), fertiget, daffelbe von

dem Anzeigefteller unterzeichnen läßt und es dem

Amtsftatthalter überfendet.

* Die Beamten und Polizeibedienfieten können

fich auch unmittelbar an den Amtsftatthalter

wenden, derdann jenen Verbalprozeß aufnimmt.

Die vorgedachten Verbalprozeffe oder-Proto

kolle 'tollen enthalten: die Naturundumftände

der Verbrechen und* Vergehen, die Zeit und den

Ort, wo fie berge-fallen flow-und endlich die

Beweife_ oder Anzeigen, welche auf die Vermu

thung führen, daß diefe oder jene Perfon der

That friyuldig fei. '

Z. 6. &Anzeigen von Yxivatperfonen.) Jede

-Privatperfon kann dem meiudeammann oder
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unmittelbar dem Amtsftatthalter ein Verbrechen

oder Vergehen anzeigen (denunziren).

s. 7. (Denunziation und Klage.) Der durch

ein Verbrechenoder Vergehen Yerleßte kann

fich ebenfalls mit einer Denunziation begnügen,

oder eine förmliche Klage bei dem Gemeinde

amman oder unmittelbar dei dem Amtsftatt

halter ftellen. - -

8.-8. (Unterfchiedzwifchen beiden. Die De

nunziation und Klage unterfiheiden ich dadurch

von einander, daß bei der Dennnziation

dem Beamten bloß eine Angabe gemacht und

änzlich feinem pflichtmaßigen Gutbefinden liber..

ciffen wird, daraufhin eine Unterfuchiing einzu

letten-oder nicht. Bei der Klage dagegen wird

förmlich das Begehren geftellt und arauf ge

Zrun eäi, daß eine Unterfuchung eröffnet wer

* en o . *

Der Kläger haftet _für Genugthuung und Ko

ften, wenn er feine Anklage nicht zn erweifen

vermag. Der bloße Denunziant hin egen haftet

nur in :dem Falle, wenn im Verlau e des Pro

zeffes fich ergeben follte„ daß er mit Willen un

richtige Angaben gemacht habe.

Z. 9. (Anzeigen-an Staatsanwalt.) An eigen,

Dennnziationen u und. Klagen iiber Ver reihen

und Vergehen konnen auch dem Staatsanwalt

eingereicht werden, der dann, je nach umftän

den, diefelben fofort dem betreffenden Amtsfiatt

halter mit den nöthigen Anleitungen überweist,

oder felbft eine uiiterfuihiing* gemäß dem nach.

folgenden s. 42. einleitet, oder den Antrag fiellt,
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dae der Prozeß unmittelbar durch das Werbee

richteramt eingeleitet werde. (F. 47. 48.) „

Z. 10. (unmittelbare Klage bei dem Polizei-i

ericht.) Bei Pridatinjurienklagen findet keine

Ztorunterfuchuug fiatt, fondern der Klägerhgt

feine. Klage unmittelbar bei dem Polizeigerichte

anhängig zu machen. Der Prozeß, wird nqch

den Formen des Zivilrechtsganges.,verfuhrh _

M. TUM'

Von den Amtsfiatthaltern.

-- n. ?Allgemeine Befiimmungen.

s. 11.- (Vorunterfuih im Allgemeinen.) Der

Amtsftattbalter, wenn er auf bezeichnete Weife

_oder durch das Gerücht. oder auf was immer

für einem Wege, Kenntnis von einem Ver

brechen oder Vergehen erhält/ ftellt die Voruntey

fiichung an. p k

Zni Falle der Denuntiation prüft der Amts

fiatthalter diefelbe, und je nach ihrem rechtlichen

Werthe und der Glaubwürdigkeit des Angebers

fchreitet er fogleicb ein oder fiellt vorerft nähere

Nachforfchungen an.

Bei einer vorliegenden förinlichen Klage hebt

der Amtsfiatthalier fofort die tlnterfuchung anz

ausgenommen, es wiirde ihm diefelbe als durch

gus grundlos erfcheinem in lvelchem Falle er fie

mittelft eines niotivirten Befcheides von der

'and weist. Ein folcber Befcheid kann an ,die

_zufiizkammer des Appellationsgerichts rekurrirt

werden.

Wird der Amtsitatthalter zu einer unterfuchung

t!
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'

veranlaßt, indem er durch feine ei enen _Sinne

eine Wahrnehmung machte. fo,fo er hierüber

einen umftändltchen und deutlichen Bericht zu

Protokoll verfaffen.

ß. 12. (Vormerkung der Veranlaffung zu Pro

tokoll.) Den Anfang jeder Unterfuchun bildet

die zu Protokoll gebrachte umfiändlicde ormer

kung der Beranlaffung der Unterfuchung.

li. Vorunterfuchung bei geringern Po

lizeivergehen.

Z. 13. Bei gan einfaäyen oder geringem

Polizeivergehen be chränkt fich die Vorunterfu

chung auf Einvernahme des Vefchuldigten. Ge

fteht er das Vergehen ein. fo ifi die unterfuchung

gefchloffen und der Gegenftand wirddem Poli

zeigerichte iiberwiefen. Läugnet er hingegenf fo

find vor der Ueberweifung die Perfonen zu ver

nehmen, welche iiber die Sache Auskunft erthei

len können. Diefem Vorunterfuche wohnen der

Aintsftatthalter und der Amtsfchreiber bei.

Wegen geringer Polizeivergehen findet in der

Regel keine Verhaftung ftatt. Wohl aber ivird,

wenn der Befchuldigte auf die Vorladung nicht

erfcheint, ein Vorfithrungsbefehl erlaffen, kraft

welchem derfelbe durch Polizeidiener zur Behör

de geftellt wird.

6. Vorunterfuchung beifchwerernPoli

zeivergehen und Kriminalverbrecheai.

s. 14. Bei fchwerern Polizeivergehen dage en,

oder bei Kriminalverbrecyen find folgende 9 or

fihrifteii zu beobachten.
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3, 15. (Lixsihebung der Spuren. 1. Im Allge

meinen.) or allen Dingen wird der Amtsfiatt

halter fich bemühe-n

oder Vergehen zurücigebliebenen Spuren, welche

entweder zu Herftellung des Thatbefiandes oder

u Begründung rechtlichen Verdachts gegen den

häier dienlich fein können, zu entdecken, die

felben durch Augenfchein nach gefehliclyer Vot

'fchrift (fiehe ZZ. 179-186 unten) zu erforfchen,

daruber e ne enaue und umftandlicheBefihrei

bung zu den kten zu bringen, und die betref

fenden Gegenfiände, wo es thunlich, in Verwah

rung zu nehmen.

Der Amtsftatthalter ftellt zu vorgedachtem

Zwecke allgemeine oder befondere Hausdurchfu

chungen an, wobei er jedoch die aufgefieilten

efeßliwen Vorfchriften zii beobachten hat. (Siehe

Z. 187-192 unten.) '

Z. 16. (2. BeizTödtungen.) Ergeben fich An

.eigen eines gewaltfamen Todes, fo foll der

eichnam eher nicht, als nach vorgenommenem

amtlichen Au enfchein beerdigt, oder„wenn die

fes gleichwol gefchehen, und dabei noch die

Erreichung eines Zweites richterliche: Unterfu.

*chung zu hoffen tft, wieder ausgegraben werden.

Auch foll man den Leichnanq ehe u deffen

Öeffnung gefchritien wird, denjenigen? erfonen,

welche den Veritorbenen im Leben gekannt ha

ben, zur Anerkennung vorzei' en. _

Zft der Todte Nienianden ekannt, fo foll ei

ne genaue Befchreibung deffelben-_zu den Akten

genommen und in öffentlichen Blattern bekannt

gemacht werden.

die von dem Verbrechen _
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s. 17. (Fortfefzung.) Bei der amtlichen Be

fichti ung des Leichnams foll der Ort wo, und

die age, in welcher derfelbe gefunden worden,

wie auch Gefchlecht und muthmafllicbes Alter

deffelben wohl bemerkt. die Zahl. Größef Be

fchaffenheit und Lage der Wunden und an

derer Spuren erlittener Gewaltthat, desgleimen

durch. welche Mittel oder Werkzeugedie Töd

tung wahrfcheinlich vollbracht worden., auf das

genauefte erforfcbt iverden. _ _

Z. 18. (Fortfehung.) Zu einerLeichenbefchau

müffen der ordentliche Gcrichtsarzt und Gerichts

wundarzt (Be-zirksarzt und Bezirkswnndarzt)

oder wenn diefe verhindert find„ der näcbfigele

gene (Hericbtsarzt und Gerichtswundarzt beige

Zogen werden.

ZnNothftillen kann die Bef-'icbtigicng von zwei

zur Praxis berechtigten Aerzten oder Wund

cirztoit, die zuvor zu bceidigen find, vorgenom

men werden*

Z. 19. (Jo-rtfetzicijg.) Die Vollfiändigkeit der

Befichtigung erfordert die Oeffnung der drei

Üaupthohlen des menfclglicihen Körpers und der

nterfuchiengsbea-mte, ivelcher hiezu den Gerichts.

.arzt anznhalten -unterlaffen, oder der Arzt, wel

-cher der Aufforderung pflichtwidrig entgegenge

Zaeidelt hat, ifi mit einer Ordnungsftrafe zu

' e egen.

Doch entfteht aus dicfer Unterlaifnng keine

Richtigkeit oder ein Mangel an dem Tha-the

*ftandq wenn außerdem die Tödtlichkeit der Ver_

ießungeu keinem gegründeten Zweifel unterliegt.

b. 20. (Fortfehu-ng.) Wie das gerichtärztliihe

0tutachten bei vorgefallciten Tödtnngen abge



-(65

fafit werden lnüife, -wird unten bei 8. 186 nä

her angegeben werden. - l

Z. 21, (3, Bei Kindestödtungen insbefondere)

Bei vorgefallener Kindestödtung ifi“, außer der

Befchafienheit und Tödtlictykeit der Verlexzungen,

Ku unterfncHen, ob das Kind lebendig oder le

ensfähl geboren worden, wobei alle betreffen

den Erl' einungen und die zur Entdeckung dek

felben angewendeten Proben umfiändlich zu

Protokoll zu verzeicynen* find.

Z. 22. (4. Bei Vergiftungen.)- Bei Vergifxun

gen ifi näcbfi den allgemeinen' Etforderntfien

vornä1nli>> dahin zu erachten, dafidns Gift felbfi

in dem Körper aufgefncbt werde, damit daflelbe

fodann chemcfcl) unterfucht werden könne. l „

Letzteres gilt zugleich von “allen verdächYzen

Subfianzen, welche in der Wohnung des er

fiorbenen, in den noch übrigen Speifen und

dergleicben- oder auch bet oem Verdächtigen felbft

gefunden werden, .

s. 23. (5. Bei Verwandt-engen.) Deßgleichen

wenn eine Perfon bedeutend verwundet, _verleßt

oder ihr fonfi Gewalt angethan worden _lfix fol

len die vorhandenen Spuren- und wie dtefelben

wahrfchecnlich entfian-den fein mogen, durch den

Gerichtsarzt und Gerichtslvnndarzt in Beifein

des Amtsfiatthalters _ enau erforfcbet, nach ihrer

Zahl, Ar( und Be ebafiienheit umfiändlicjp, be

fchrieben, auch der Befchädigte felbfil fowelt es

ohne größere Gefahr der Gefundheit und des

Lebens gefehehen kann„ foglecch über den Vorfall

und den Urheber der That ver-nommen werden.
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-8. 24. (6. Bei Verdacht heimlicher Geburt.)

' Wenn gegen eine Perfon hinreichender Verdacht

heimlicher Geburt und eines damit in Verbin

dung fiehenden Verbrechens z. B. des Kinder

mordes.- der Abtreibung. Ausfeizung und der_

gleichen vorhanden ifi, fo foll diefelbe in Bei

ein zweier ehrbaren Frauen von dem Gerichts

arzte oder von einer beeidigten Hebamme un

terfucbt_ werden. , z '
s. 25. (7. Befchädigungen desxsigerthumes.

Entwendungen ic.) Bei Befchadigungen des

Eigenthums„ bei Entwendun en, befonders durch

Einbruch oder Einfieigen, i durch Augenfchein

hauptfächlich die Art und Größe der gebrauchten

Gewalt oder Lifi, der efiiftete Schade oder das

Dafein folcher Thatfa en u erforfchen , welche

auf die Entdeckung oder ue erweifung des Thei

ters fiihren können. Wo zu Befiimmung eines

Schadens _eine Schahung nöthig ift„ wird die

felbe durch Sachkundige vorgenommen.

- Wo der Schaden auf diefe Weife nicht aus.

gemittelt werden kann. muß der Befchädigte

den Werth eidlich angeben.

E. 26. (8. Bei Brandfiiftungen.) Bei Brand

fiiftungen ift insbefondere der Ort. wo zuerfi

das Feuer ausgekommen, die wahrfcheinlichen

Umftände, unter welchen folches gefchehen. die

Befchaffenheit und Größe des erregten Brandes,

die Entfernung der Brandfiätte von andern

Wohnungenoder Behältniflen , und überhaupt

alles dasjenige, woraus die Größe der Gefahr

erineffen werden kann, durch den Augenfchein

moglichft genau zu erforfchen.
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Z. 27. (Fall, wo die Spuren nicht aufgefun

den werden konnen.) Sind die Spuren einer

That, die folche ihrer Natur nach zurückznlaifen

pflegt, leicbwohl nicht aufzufinden , fo foll die

fer Um and und was hievon Urfache fei, fleißig

erforfcht, und zu Protokoll bemerkt, das Man

Ylhafte des Thatbefiandes aber durch andere

eweismittel möglicbfi ergänzt werden.

Z. 28. (Verbalprozeffe.) Ueber jede zu Erfor

fchnn des Verbrechens und zu Erhe ung des

That efiandes vorgenommene Handlung wird

ein Protokoll (Verbalprozeß) aufgenommen.

8. 29.' (Abhörung von Perfonen.) -Um die

etwa noch unbekannten Spuren des Verbrechens

u entdecken, den Thatbefiand durch Zeugenaus

Lagen zu loc-richtigen oder zu ergenzen. um dem

noch unbekannten Thäter auf die Spur u kom

men, oder die wider ihn herznftellenden eweife

aufzufindeti. foll der Anttsftatthalter alle diete

niger! Perfonen, von welchen irgend eine Aus

kunft zu erwarten ifi, insbefondece den Befcbä

digten felbfi, deffen Familiengenoffem Hausbe

wohner und Naelkbar, diefe mögen als' Be

weiszeugen tauglich fein oder nicht, ohne Auf

fchub zum Protokolle vernehlnen.

Am Ende der Einvernahlne foll den abgehör:

ten Perfonen unter Verantwortli-tlkeit Still

fchweigeil uber dasjenige, was gefragt und ge

antwortet wurde. auferlegt werden.

ß. 30. (Vocladung oder Vorführung von

Schuldverdäcvti en.) Der Llmtsftattthalter wird

den oder die Öchuldvcrdäcbtigen je nach „um

ftcinden ebenfalls vorladen, um fie gn verboten,
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sdcr zu diefem Behuf einen Borführungsbefehl

gegen fie erlaffen,

Erfteres hat zn erfolgen„ wenn entfernter Ver

dacht gegen die Perlen vorhanden, wo dann

dtefelbe Anfangs nur berichtstveife zu verlieh

jnen ift. damit der Verdacht entweder durch die

von derfelben angegebenen Umfiände gehoben,

bder durch die Art ihres Benehmens und durch

die -Unwahrheit der von ihr angegebenen Uni

fiände gründlich beftärkt werde.

Letzteres hingegen hat zu erfolgen, wenn be.

feits erheblicher Verdacht gegen eine Perfon vor

anden, und Entweichung oder Beredung mit

itfchuldigen zu beforgen ift.

Der Vorführungsbefehl muß die Perfon, wel

the er betriffth genau bezeichnen, und dem Bitr

erf gegen 'den er ausgeftellt ift, unmittelbar

or der Vollziehung zugefiellt werden. -

Der Vorgeführte muß fogleich, und wenn es

die Umfiände nicht gefiatten, wenigftens inner

bier und zivanzig Stunden derhbrt werden.

(Verhaft.) Nach ftattgehabtem Verhör kann

der Amtsfiatthalter den Polizeiberhaft des Vor

qeflihrten oder auf Vorladung Erfchienencn be

fchließen, wenn nämlich erhebliche Verdachts

qründe und Beforgniß der Entweichung oder'

Beredung mit Mitfwuldigen vorhanden find.

Z. 31. (Verhaft von auf der That betretenen

Verbrcchern.) Der auf der That betretene Ver

brecher ift von jeder obrigkeitlichen Behörde oder

Beamten, der ihn betritt oder zu dem er gefiellt

wird. anzuhalten und dein Anitsftatthalter eiii

tuliefeen, der dann den Verhaft befchließt.
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-Lc Z. 32. (Verhaft bei in Raufereien oder Auf

läufen he angenen Verbrechen.) Bei Todtfclylä

gen oder" chiveren Verivnndungen, ivelche in ei

ner Schlägerei begangen worden, ohne daß der

wahre Thater gleich aiisgemittelt wäreh find alle

Theilnehmer an dein Handel nnd alle einiger

maßen verdächtige Anwefende proviforifch in

Verhaft zii nehmen.

Gleiches gilt von Aufruhr, Tumult und an

dern in einem Auflaufe begangenen Verbrechen.

. s. 33. (Maßregeln gegen Flüchtlinge und Ab.

wefende.) Zft der Schuldverdäclytige flüchtig oder

fonfi abwefendh fo find gegen denfelben Nach

eile, Hülfsfchreiben oder Steckbriefe, je nach

Umftänden anzuwenden (8. 3017-303 unten).

s. 34. (Abhörniig des Schuldverdäcbtigen.)

Das Verhör mit _dem oder den Schuldverdäch

tigen foll in den-Fällen„ d'ie„ wie vorauszufehen,

Zeit Kriminalnnterfnchnng fich eianen„ nur iin

llgemeinen gefiihrt werden , und die Vorhal

tung von ?Liberfhrüchen unterbleiben. Es diir

fen dabei weder Drohungen noch Verfvrechun

gen gebraucht, und fuggeftive„ fo wie verfiing

iche Fragen follen vermieden“ werden.

h. 5. (Fortfetzung.) Alle Verhöre beginnen

mit den Perfonalfragen über Vor- und Ge

fchlechtsnamen, Geburts- und Wohnortf Ollter,

Religion, Beruf, Stand u. f. w. Diefelben

werden zufammenhängend zu Protokoll genom

men„ jede Frage und die darauf erfolgte Ant

wort init fortlaufenden Zahlen bezeichnet, jedes

einzelne Verhör dein Verhörten vorgelefen und

von ihm, dem Amtsfiatthalter und Amtsfchrei
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ber fo wie den aufäfligen uekundsperfonen, un

ter( rieben, und dann alte Bogen des beendi ..

ten erhöcprotokotls zufammen eheftet und d e

? diefem Behufe gebraucheen _S nüre unter das.

iegel genommen und befefiiget.

Z. 36. (Fortfeßung.) Den_ Verhören des Amts.

fiatthaltercY fo wie allen übrigen Handlnn en

des Vorunterfnchs wohnt der Amtsfchreiber ei,

Wo es fich aber unzweifelhaft um die Einlei

tnn? eines Kriminalprozeffes handelt„ hat dee

Am sfiatthalter zwei_ beeidigte Beamte als Ur

kundsperfonen beizuztehen.

Der Amtsftatthalter kann den betreffenden

Gerichtspriifidenten requiriren, mit dem Gerichts..

fcheeibec etnzelne Handlungen des Vorunterfuchs

vorzunehmen.

Z, 37. (Einfchreiten des Gemeindeammanns

und Friede-Richters.) Zn dringenden Fällen.

wo wegen Entfernung des Amtsfiatthalters, died

des Verbrechens we en nöthigen fihleunigen An

ftalten von ihm ni t können getroffen werden

foll der betreffende Gemeindeammann oper in

feiner ?ibwefenheit der Friedensrtchtet das An

gemeffene nach den Umfiänden neranfialten,_er

wird aherungefäumt dem Amtsftatthalter fchrcft

lichen Bericht darüber 'erfta-,ttem um das weitere

Erforderliche vornehmen und anordnen zu konnen.

ä. 38. (Znfiruktionsertheilung ab Seite des

Appellations etichts.). Das Appellationsgericbv

kann den mtsftatthaltern erforderlichen Falls

nähere allgemeine. Znftruktionen über di' Vet

führung der Vorunterfuihe ertheilen.
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Z, 39. (Verathung über die Vorunterfuchung.)

Sobald alles in den vorhergehenden Paragra- -

phen Bemerktegefchehen ifi, fo wird der Amts

fiatthalter zwei der zuniichfi gelegenen Bezirks

richter einberufen, und ihnen die verfiihrten Ak

ten vorlegen. Der Amtsftatthalter in Verein

mit den zwei Richtern erkennt nun:

o.) Ob die Sache zu einer Kriminalunterfnwung

,fich eigne. - In diefem Falle wird gegen

den Schuldverdiiclytigen. wenn nicht befun

dere Gründe die Belaffung deffelben _auf

freiem Fuße zulaffig m_achen„ der Polizei

verhaft oder wenn er fich cn demfelben be

reits befinden follte, deffen Fortdauer be

fchloffen, und er nebft den Akten dem Staats

anwalt iiberliefert. .Mit den Akten werden

die allenfalls vorgefundenen Gegenftände,

die als Merkmale des Verbrechens dienen,

nebft einem genauen Verzeichnis dariiber

eingefendet. Die ueberfendnng der Akten

hat auch dann zu erfolgen, wenn der muth

maßliche Thäter nicht bekannt fein follte.

b) Oder ob die _Sache zu einer Polizeifiraffa

che fiä) qualifizire. Zn diefem Falle wird

die Behörde befchließem ob ein bisher fiatt

ehabter Polizeiverhaft des Angefchuldigten

ortdauern oder ein bisher nicht Verhafte

ter verhaftet werden foll.

Wird Verhaft oder Fortdauer eines bis

herigen Verhaftes befchloffen, fo wird die

'daherige Erkenntnis der Zufiizkammer des

Appellationsgerichtes mitgetheilt, damit die

felbe eine anfällig nöth ge Remedur von

Amtswegen eintreten lafien kann.
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Der Aintsfiatthalter wird inzwifchen der'

'-"r

' feii follteh vervollftändigen) die weiters nö

tyige* n' Verhöre, Konfrontationen n: f. w.

vornehmen, und fodann die *Prozedur nach

Anleitung der unten folgenden Paragraphen

dem Polizeigeriwfe vorlegen.

o) Oder ob weder eine _Krlminal- noch Poli

zeibeiirtheilung ftatt tindeh und die Sache

alfo auf fich beruhen foll. _

Z. 40. (Eröffnung der Befcblüffe.) Die vor-c

ftehenden Befchlüffe des. Amtsfiattlyalters und

feiner Beifitzer find" dem Angefchuldigten nach

ihrem Erlaife u eroffnen.

Diefclhen ind auch der Staatsanwaltfchaft*

und einem allfälligen *lfrivatklägermitzutheilen.

Sie können an die Znfiizlciinnier des Appel

lations erichtsrekurrirtwerdeti, ohne' daß jedoch

durch olchen Rekurs die BefchlüFe fusyendirt'

werden.

Z, 41. (Schuldlofigkeitserklärung.) Hat fich*

bei einer Vorunterfucbnng* die Schuldlofigkeit

des in Unterfuchung Gelegenen ergeben) fo wird

ihm darüber, auf Verlangen, von dem Amts

fiatthalter eine fchriftiiche Erklärung ertheilt.

ldUTitel.

. Von dem Staatsanwalt.

7s. 42. (Wahl desStaatsanwalts.) Es beiteht

für den ganzen Kanton ein Staatsanwalt; Der

felbe wird jeweilen auf eine Ausdauer von

fechs 'Jahren *voir-dem Großen_ *Rathe auf den

ozednr, wenn fie noch nicht vollftändig.

l
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_-vereinten Vorfchlag des :Kleinen Raths und des

AppellationYfercclyts getvahlt.

Z. 43._ ( errichtnngen des Staatsanwalts.)

Der Staatsanwalt foxlcht den Verbrechen und

Vergehentnl Umfange des ganzen Kantons

nach, und verfolgt fie. Es fteht thin das Recht

:der Verhaftung zu. Er erläßt Aufforderungen

.zur Anfiellnng“ von Ulfterftlclyxingeit an die Amts

fiatthaltet. Er kann von fiel) aus mit Zuzug

eines ,Schtelbers, bebnfs der Einleitung einer

Unterfncbung, Perfonen verboten. Eine folclze

von _ihm eingeleitete Unterfncbnng überfendeter

-je nach Umftänden -- dem betreffenden Amts,

ftatthaltek n tveiternt Verfahren (Y, 14-41)

oder legt ce der Zuftizkaltttner zur Verfiigung

vor (8. 143), Er zieht die in Stkaffttcvelt er

gangenen-.Erkenntnifle und Befcdliiffe -nöthigen

Falls weiters. -

I.
'44. Leitet der Staatsanwalt felbft eine Un- “

Ferfncbung ein, fo befindet er fich in der gleiehen

_Stellung wie ein Aintsftatthaltcr, und es gelten

für ihn die gleichen Vorfchriften (Titel Ill.).

I. 45. (Fortfetznng.) Der Staatsanwalt fieht

mirder Kantonsnollzeidirettiolt nnd dem Poll

zeibürean in Verbindung„ und bedient fich nö

thigenfalls des Leßtern zur Aushtilfe.

Z. 46. (Fortfetzung.)'Denr Staatsanwalt »fol

len die Alntsftatthalter von vorgefallencnfeht:

wichtigen Yerbreeheti foglefct) Nachricht ertlycilen,

Wo dee Tbater nicht betannt_ift„ tritt: ec (nich

feinerfelis trachtert, deinfelben auf die Spur zu

kommen. ' , ,
Alle Nlonate überfenden fie thm ein Verzeich

|
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niß det im Laufe dellelben ihnen angezeigten

Verbrechen und Vergehen.

Der Staatsanwalt wird diefe Anzeigen zweck.

mäßig vormerken', und alljährlich eine tabella

rifcbe Ueberfictzt derfelben, fowohl dem Kleinen

Rathe als dem Appellationsgerichte einreichen.

Z, 47. (Fortießung.) Der Kleine Rath, fowie

auch das Appellationsgericlht konnen, wenn ein

Verbrechen oder Vergehen zu ihrer Kenntniß

ekommen tfih den Staatsanwalt beauftra en,

iir die Verfolgung diefes Verbrechens oder er

gehens zu forgen, auch uberhaupt ihn zu Er.

tiillung feiner Amtspflichten aufzufordern.

l7, Titel.

Von dem Vechörrichter.

8. 48. (Wahl des Verhörriäyters.) Es findet

fi() ein Verhörrichter angeftellt. Derfelbe wird

jeweilen auf feeds Jahre durch den Großen Rath

auf den vereinten Vorfchlag des Kleinen Raths

und des Appellationsgerichts erwiihlt.

Z. 49. (Verrichtnn en des Verhörriclyters.)

Der Verhörricbter in uirt nach den unten in

der dritten Abtheilltng vorkommenden Befiim

mungen die Kriminalprozefie, welche die Amts

flattyalter oder der Staatsanwalt gexnäß den

vorhergehenden Titeln [ll. und l7. eingeleitet

en.

Jedoch kann das Appellationsgericht von Amts

wegen oder auf den Antrag des Staatsanwal

tes verfügen, daß ein Kriminalprozeß unmittel

bar durch den Verhörrichtee eingeleitet werden
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foll„ wo dann Leßterer mit Zuzug des Ver-hör

fchreibers alles *dasjenige zu beobachten hat, was

fiir die Amtsfiatthalter hinficlytlich der General

tnquifition oder der Vorunterfuctiung vorgefchrie

ben ift. Wenn der Prozeß auf den Punkt ge

diehen, daß auf eine Verfiigung (h. 144) zu

erkennen ift, fo legt er denfelben der Zufiizkam

mer des Appellationsgerichts vor.

9. 50. (Fortfeßung.) Auf gleiche Weife kann

das Appellationsgeriitit verfügen, daß ein ivich

tiger. fchwieriger oder verwi elter Polizeiprozeß

durch den Berhörriwter inftrnirt .derben foll,

derfelbe mag durch den Amtsftatthalter bereits

angehoben fein oder nicht.

In foliheiu Falle legt der Verhörrichter den

Prozeß, weun er denfelben vollfiändig genug

glaubt, der Zuftizkanimer des Appellationsge

richts vor, damit von hier aus die ueberwei

fung an das betreffende Polizeigericht erfolge.

in. Ti tel. '

Von den Verhaftungen.

F. 51. (Verhaft.) Der Verhaft, in welchen

ein Angefchuldigter gefeßt wird. ift entweder

bloßer *polizeiverhaft oder Kriininalverhaft.

11. Gemeinfchaftliche Beftimmungen.

Z. 52. (11. Gemeinfchaftliche Beitimmungen.

1. Erforderniffe.) Eine Verhaftung foll nur

dann fiatt haben, wenn die Erifienz eines Ver

brechens oder fchiveren Vergehens bereits wahr

fcheinlicl) und die betreffende Perfon_ verdachiig

ift, Thater oder Mitfchuldiger zu fein.
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8. 53. (Fortfetzun .) Inwiefern der ge en.
eine beftiinmte Perfogti obwaltende Verdacht gzur.

Verhaftung hinreichend feih muß in jedem ein

zelnen Falle forgfältjg erwogen werden,

Dabei tft vorzuglich auf die größere oder ge

ringere Beforgniß, daß der Verdächtige durch_

die Flucht fich derlinterfnclynng entziehen tverde,

Rücklicht zu nehmen. '

Auch alsdann kann eine Verhaftung eintreten,

wenn zu beforgen fteht, der Verdächtige werde

die Freiheit zur Verdunklung der Wahrheit und

Erfciywerung der Unterfuchung mißbrauii; .

Z. 54. (2. Form des Verhaftsbefehlshmgeder

Verhaftsbrfehl foll den ?kamen oder die genaue

_Bezeichnung der Perfon des u, Verhaftenden

enthalten und von der hetre enden Behörde

unterzeichnet* fein, : _

Steckbriefe find einem Verhaftsbefehle gleich,

zu achten., ,

Z. 55. (3. Vorweifilng defielben.) Der Ver“

haftsbefehl muß fowohl dem .zn Verhaftendelt

als deln erfien Ortsbeamten vorgewiefen, dem

Gefangemväcter zurEintragnng in das von ihm

u haltende Verzeichnifx der Verhafteten einge

ändjget, ,und hierauf zn den Akten abgegeben

werden. ,Der Verhaftete ift berechtigt, eine Abe

fchrift des Verhaftsbefehls zu verlangen.

F. 56. (4. Feftnahme anf der That betretener

oder flüchtige-r 'lterbrecherg Auf der That be

tretene oder auf der Jlncht begriffene Verbre

cher find ohne_ weiters .inznhalten und zur Be.

hörde zu ftelleln_ worauf _dann diefe den föxmlje

chen Verhaftsilefchl_atlsftellt. .xp



Z. 57. (5. Behandlung.) Jede übertriebene

Strenge bei der Verhafiungh fowie jede üble

Behandlung eines Verhafteten foll unterbleiben

' und kann je nach Umftänden als Mißbrauch der

Amts- und Dienftgewalt beßraft werden.

Z. 58. (6. Aufnahme ins Gefängniß.) Kein

Gefangenwärter darf Jemanden in ein Gefäng

niß aufnehmen oder dort zurijckbehaltenf außer

in Folge eines förmlichen Verhaftsbefehls oder

einer ordentlichen Erkanntniß.

Die Gefangenuiärter follen über die Aufnahme

und Entlaffung der Gefangenen genaue Regi

fier fiihren. f

h. 59. (Fortfetznng.) Einem Verhafieten wer

den die bei ihm gefundenen Sachen, welche für

die Unterfuthung Wichtigkeit gewinnen oder ir

gend von ihm tnißbraucht werden können, ab

genommen und dariiber ein von dem Verhafte

ten zu itnterfchreibendes Verzeichniß gefertiget

werden.

Der Verhaftete felbft ift nach allen feinen Ei'

genheiien fo genau. als möglich zu den Akten

zu .befchreibeu (Signalement). illicit.) ift der Ort,

die Zeit und die Art der Verhaftung zum Pro

tokoll zu bemerken.

Z. 60. (7. Einvernahme des Verhafteten.)

Jeder Berhafiete foll innerhalb bier und zwan

" Stunden, von feiner Verhaftung an gerech

net. zu Protokoll einvernominen werden.

Z.'61. (8. Beköfligilng.) Lebt der Gefangene

auf öffentliche Kofien, fo gebührt ihm, außer der

nöthigen Kleidung, zur Schlafltätte ein Stroh

fack oder Spreuerfack mit einer Decke, zur Nah

12
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rung aber täglich ein Pfund Hausbrod und drei

Suppen. ,Zn Krankheitsfällen erhalten die Ge.

1f-.glytixxfetnen ihre Verpflegung nach befonderer Vor.

rt .

Fiir benöthigte Kleidung und reine Wäfche der

Gefangenen foll nach Bediirfniij geforgt werden.

Z. 62. (9. Feifeln.) Der Verhaftete foll nur

wegen befonderer Gefährlichkeit feiner Perfon

oder bei Gefahr der Flucht mit Feffeln belegt

werden. -

s. 63. (10. Zijchtigung.) Wenn der Gefange

ne .durch Schmeihun en„ Drohworte oder ver.

fuchte Gewalt oder ?onfi durch hartnäckige Wei

gerung "des Gehorfants gegen Befehle der Un

terfnchungsbehdcde oder deren Diener, eines

nngebijhrliclpen Betragens fiel) fchuldiVmacht,

fo kann derfelbe, nach Erkenntniß der * ehörde,

mit Schtnälerxlng der'Kofi oder mit körperlicher

Ziichtigung bis zu fünfzehn Streichen befiraft

werden, '

Bei Schmfälerixng der Koft 'foll jedoch der

Verhaftete taglich wenigftens ein Pfund *Brod

und feweilen am dritten Tage wieder die ge

wöhnliche NahrmY erhalten. _

Eigenmäclhtige ewalt der Gefangenwarter.,

o ferne nicht diefelbe zur Abwendung augen

liälicher Gefahr nothwendig geworden, unter

liegt firenger Beftrafung,

8. 64. (11. Befclywerden des Verhafteten.)

Am Ende eines jeden Verhörs ifl der Gefange

ne zu befragen, ob er mit feiner Behandlung

im Gefängmß ,zufrieden fen oder ob er deßhalb

Vefchwerden zu fuhren habe.
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9. 65. (12. Aufhebung des'Verhafts.) Ein

Verhafteter ift, fobald der anfänglich gegen ihn

vorhandene Verdacht' fich widerlegt findet, oder

die im s. 53 angefuhrten Grunde nicht mehr

vorhanden find, von der zufiandigen Behörde in

Freiheit zu fetzen.

8. (ib. (t3. Abwendung des Verhafts durch

Kautionsleifiung.) Bei minder wichtigen allen

und wenn von der Freiheit des Verdä tigen

kein bepfonderer Nachthei( für die unterfuibung

zu befur-clyten fteht, g_ kann vermitielft einer von

der zufiandigen Behorde B] befiiinmenden Real

oder Perfonaikgaution die erhaftung abgewendet

oder eine bereits vcrhangte *aufgehoben werden.

g s, 67: (Fortfeßung.) Diefe Kaution ifi in

iedem einzelnenZalle nach deffen hefonderer Be

.fchaffenyeit in einer fixen Summe zu heftimmen,

Dieie Summe foll die wahrfcheinlich fifb er

gebenden *yrozeßkofien und den Schadenerfaß

in fich begreifen, iind dariiber hinaus einen Be

trag, der mit der "ginerwartenden Strafe in

angemeifenem Verha tniß fteht. _

s. d8. (Fortfeßung.) Entweicht der ge en

Kaution Entlaffene aus dem Rechten, fo ind

aus der .Kau-_tionsfuinme vorerfi die Prozeßkoften

und der atlfalli' e „Schadenerfatz zu berichtigen.

Der ueberflu fallt dem Fiskus anheim, ohne

Rückficht, ob_ der Entwiihene wieder ergriffen

werde oder nicht.

B. Von dem Polizeiveehaft ins

befondere.

I. 69. Der Polizeiverhaft unterfcheidet fich
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von dem Kriminalverhaft befondecs dadurch,

daß jener gelinder als diefer tft.- , _

Z. 70. (Fortfeßnng.) Den rn-Polizeiverhaft

Vefindllchen cfi die -Unterredung mit andern Per

Zortizenß unter-YutftfYt, von der Unterfuchungs

e or e zu ge a .
Briefe können fie, wenn fie von der _Unter

fuclyufngsbehorde gelefen find, abgehen laffen und

emo an en.

r a -

„er einexeniieiteexixeeiieiern;
nur verhängt werden durch die Amtsfiatthalter,

den Staatsanwalt, den Verhörrichtcq-und die

zuftändigen Gerichtsbehörden.
Auch die Kantonspolizeidirektion kann Ver

dächtige verhaften, muß aber diefelben fdätefiens

inbner 24 Stunden der Unterfuclyungsbehorde

u erge .
Das Anhalten von unbeurkundet und beruflos

hernmgehenden - Perfonen, Vettlern u, f. w„

?Hhtfieder Polczeibehorde nach beftehenden Vor

' ri ten zu.

(l. Von dem Kriminalverhaft insbe

fo n d e r e.

I. 72. Der Kriininalverhaft kann nur erkannt

werdendnrcl) das Appellationsgecicht, die Ju

fiizkantmer deffelben (Z. 146) und dnrch das

Verhöcamt (8 'lii2)„ mitteln förmlicher Schluß?

nahme nach den im dritten Abfchifitt des gegen

wärtigen (Hefetzes enthaltenen Beftimmungen.

Z. 3. (Fortfehung.) Fiir den Kriminalverhaft

follen_ beiondere von den polizeilichen Verhaf
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tungsorten abgeföndirte Gefüngnifle beftimmf

werden.

I. 74. (Fortfe ung.) Den im Kriminalverhaft

befindlichen *Fler onen iii jede Gemeinfchaft nach

Außen unter agt. Ihnen iii daher die Unterre

dung niit andern Perfonen, fo wie der Empfang

und das Abfenden von Briefen nicht gcftattet.

Nur in befonders dringenden Fällen kann der

Berhörriciyterdicßfalls eine Bewilligung ertheilen.

Zweiter Abfchnitt.

Von dem Verfahren in Polizeifiraffachen

inshefondere,

l. Titel.

Von der ?Ausübung der Polizeige

richisharkeit.

8. 75. ( olizeigerichte.) Die durch die orga

nifchen Ge ehe aufgeftellten Bezirks* erichte des

Kantons find, jedes in feinem .itrei e, Polizei

getichte. '

8. 76. (An ahl der Richter _zu einer gültigen

Verhandlung, Zu einer gültigen Verhandlung

eines Polizeigerichts find 'zwei Dritttheile der

Mitglieder nebft- dem 8piccifidenten erforderlich.

s. 77. (Abftimmung.) Bei allen Abfiimniungen

gilt einfache abfoliite Stimmenmehrheit. BZ:

'gleichgetheilien Stimmen entfcheidet der Pra

dent.
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8. 78. (Ansfiand.) Ein Mitglied des Gerichts,

das in der betreffenden Sache als Zen e ver

worfen werden konnte„ oder _bei derfel en ein

erföilliches Intereffe hat- befindet fich im Aus

ande.

Z. 79. (Berfammlung.) Ein Polizeigericht

verfammelt frch fo oft es die Gefchafte erfordern

nnd inenigfiens jeden Monat einmal am Be

zirkshanptorte.

Z. 80. (Strafkompetenz.) Die Polizeigerichte

beurtheilen, theils inappellabel, theils appellabel,

alle Polizeivergeheti. Ein Uctheil kann von dem

Beklagten appellirt werdenh wenn er zu einer*

höheren Strafe als fechszehn Franken oder acht

age Gefän nik? oder zn einer höhern Entfchä
digung als fgiinfzig Franken vernrtheilt wird.

Ein Urtheil kann von dem .Kläger appellirt

werden„ wenn es fich um ein Vergehen handelt,

hinfichtlich deffen das Maximum der gcfexzlichen

Strafe, mit der es bedroht tft, fünfzig ranken

oder fiinf und zlvanzig Tage Gefiiitgni über

fiet t.

(Yin Urtheil kann von dem Gefchädigten

appellirt werden, wenn die Entfchadigutigsfor

derung fiinzig Franken iiberfteigt.

Ein fonft tnappellables Urtheil kann der Ko:

flen wegen von federn Betheiligteti appellirt wer

den, wenn die ihm durch das Urtheiliiberbnnde

nen Koften fünfzig Franken iiberfteigeti wiirden.

s. 81. (Schadenerfah.) Betreffend den Scha

denserfaßh deaein- Vergehen nach fich zieht, fo

foll das Polizeiger_icht„ wenn der Betrag des

Schadens hinlatiglich ausgemtttelt vorliegt, über
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denfelben bei Ansfällung der Strafe ebenfalls

abfprechen , fonfi aber die Ausmittlung in den

Zivilweg verweifen.

[l. Titel.

Von der Verhandlung vor dem Poli

zeigerichte und von der Venrtheilung_

I. 82. (Einfendung der Prozedur, dem Gerich

te.) Wenn ein Polizeifiraforozeß hinlänglich in

ftruirt iich befindeth fo iiderfendet der Amtsftait

halter _denfelben dem Polizeigericlpte, begleitet

mit feinen Anträgen , unter Berufung auf die

betreffenden Gefeßesfiellen.

Der Amtsfiatthalter bezeichnet gleichzeitig die

Zen en, von denen er glaubt, daß fie, im Zn

tereäe des Staates „ zur Veeidigung vor Ge

richt geladen werden tollen.

Zn allen Fällen, die nichtganz einfach oder

eringfiigig find, foll der Amtsftatthalter einen
tgrskalifchen Kläger in der Perfon eines paten

tirten Advokaten feines Amtes befiellen, der den'

Angefchuldigten gegeniiber [am Gericht auftritt.

Er weist ihn allvorderfi an, die Akten zu un

terfuchen. Die dergefialt Aufgeforderten find

verpflichtet, den Auftrag der Kehrordnnng nach,

ohne Entgelt des Staates, zu übernehmen.

Der Staatsanwalt kann in allen lPolizeifiillen

als öffentlicher Ankläger auftreten.

Z. 83. (Vorladung der * arteien.) Der Ge

richtspräfident läßt den Bek agten, wenn er ver

haftet tft, am Tage der Veurthciliing vor das

P olizeigericht fiihren. Zii diefer nicht verhaftet
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fo ladet er ihn vor. Derfelbe muß, wenn im

mer möglich, perfönlich erfcheinen. Den fiska

lifchen Kläger, falls einer beftellt wurde, und

den Privatkläger , wenn ein foleher vorhanden

ift, ladet der *yräfident ebenfalls vor, fo wie die

Zeugen, welche der Amtsftatthalter (Z. 82) oder

der beftellte fiskalifche Kläger bezeichnete

Gedenkt der ?privatklägerx oder der Beklagte,

die Beeidigiing von in »dem Vornnterfnckie ein

vernoinmenen Zeugen anzuverlangen, fo find

auch diefe vorzuladeu.

Wenn ein Vorgeladener, Parthei oder Zeuge,

' ur feftgefehten Stunde nicht gegenwartig ift,

fo wird gegen ihn eine Orduungsfirafe verhängt.

Wenigftcns drei Tage vor der gerichtlichen

Verhandlung müffen *die Akten dem Kläger und

Beklagten, oder einem allfälligen Sachwalter

derfelben, auf der Gerichiskanzlei zur Einfuhr

offen fieizen.

Z. 84. (Verhandlung vor Gericht.) Die gericht

.liche Verhandlun_ , welche rnit Ausnahme der

urtheilsfällung ö entlicb ift, wird mit Vorlefuug

z der über die vorliegendeSt-caffache verführten

Akten eröffnet. _ 7

Sodann werden die allfällig poi-geladenen Zeu

gen einoernomnien. Die Oibhörung der Zeugen

wird aber nicht wiederholt, fondern die in der

Vorunterfuchun abgele ten Ausfagen derfelben

abgelefen und _e an e ragt„ ob fie etwas ab

zuandern haben. A fällige Abänderungen in

den Auslagen werden zu Protokoll bemerkt.

. ierauf folgt die Beeidigun in der "oem, wie

ie für den .lkriminalprozeß vorgef rieben ift

(Z. 252 litt. f),
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Ueber die befirittene Gültigkeit eines Zeugen

entfcheidet das Gericht. Solche Entfcheide kön

_nen nicht abgefondert appelltrt werden.

Hierauf werden die fchrtftliclyen Anträge und

Schltitfe des Anttsftatthaltetsf die Anträge und

Schlüffe des öffentlichen und Privatklägersf fo

wie die Vertheidigung des Beklagten angehört

und in gedrängter Kürze zu Protokoll genommen.

H. 85. (Beurthejlung.) Nachdem die Parteien

abgetreten, urtheilt das Gericht zunächft über

die Frage:

f „Hat fich der Beklagte eines, und welches Po

lizeioergehens fchuldig gemacht?"

Wenn der Beklagte nicht ifk losgefprochen

worden, fo wird die Fra e deurtheilt:

„Welche Strafe ifi dem - eklagteit aufznlegen ?"

-Zft: lin Prozeffe eine Entfclyädiguttgsfrage gel

tend ernacht worden, fo folgt die Frage:

„Z der Beklagte fchuldig. die gefoderte Ent

ftbädigung befiehend in -- Fr. ganz oder theil

weife zu bezahlen oder nicht ?*'

Findet das Gericht die Befchädigung nicht

hinlänglich ausgemittelt, fo kann es die Unsmitt

lung auf den Zivllweg vertveifett.

Endlich folgt die Befiimmung iiber die Pro

' zeßtofien.

s. 86. (B-yefiimmltng über die Verhaftun .)

Nach ausgefalltem Urtheil verfügt das Ger-i t!,

“ob der Beurtheilte in Verhaft zu fe en„ und

_wenn derfelbe bereits im Verhafte fi befindet,

ob der Verhaft fortdauern oder aufgehoben

fein foll. " _

8. 87. (Eröffnung des Urtheils.) Der Pra
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fident eröffnet den wieder vorherufenen Parteien

das Urtheil.

s. 88. (unvollftändiqkeit der Prozedur.) Fin

det das Gericht von fich aus oder auf den An

trag einer Partei den Prozeß iinvollftändig„ fo

weist es ihn zur Vervoilfiändigung an den

Amtsftatthaltec zurück oder nimmt die Vervoll

fländi ung felhft durch einen Aiisfibuß vor.

s. 9. (Erklärung der Znkompetenz.) Findet

das Gericht alifäiligh daß der Fall zu einer Kri

minalfache fich eigne, fo erklärt es fich als in

kompetent, und ühecfendet die Akten dem Staats

anwalt. Das Gericht kann in einem fotchen

Falle die *Verhaftung des Angefchuldigten be:

fchiiefien. _ _ _

s. 90. (Oiusfertigung des Urtheiis.) Eine Aus

fertigung des Uccheiis nebft den Akten wird

inner fiinf Tagen dein Anitsfiatthcilter iihermacht,

Zn der gleichen Feift ift auch dem Beklagten

und einem ailfäliigen* rivaikläger auf Verlan

gen das Urtheil auszu ertigen. _

s. 91. (Bikrkehren.) In der Prozeß inappel

la.bel„ fo laßt der Amtsfiatthalter das Urtheil

auf fich beruhenh aus enonimen. wo er iauht,

daß der Fail der Kafation vorhanden ei, in
welchem Falle er das Urtheil dem Staatsan- i

wait üherfendet. _f

Jfi hingegen der Prozeß appellabei, fo uber

macht er iedenfails die Akten, mit feinem Gut

achten begleitet, dem Staatsanwalt_ _

Dein Staatsanwalt find zii Ergreifung eines

Rechtsmittets_ zehn Tage vom Empfang der Ak

ten an, fo wie dem Angefchuldigten und einem
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allfälligen Privatklägenzehn" Tage von Eröff

nung des Urtheils an eingeraumt. ,

Bei der Erofinung eines appellablen Str-af

urtheils foll dem Verurtheilten von dem *yrgfi

denten angezeigt werden, daß 'er apuelliren kon

ne. Daß diefe Anzeige gefchehen fei. ifi im

Protokoll zu bemerken.

[ll. Titel.

Von dem Beweife.

5. 92. (Rechtliche Gewißheit.) Ein Strafur

theil feßt die rechtliche Gewißheit voraus, daß

der Beklagte_ des Vergehens, deffen er angeklagt

wird, fchuloig fee'.

9. 93. (Begründung derfelben.) Als rechtliche

Gewißheit in *polizeifiraffachen begriindend. er.

kennt das (Hefeiz: : - *

1) Den Beweis durch Augenfchein und Gut

achten von Sachverfiändigen.

2) „ „ durch das Geftändniß des Be

klug-ten.

3) „ „ durch Zeugen.

4) „ „S durch Urkunden. U

5) „ „ durch Anzeigen oder Indizien.

Augenfchein.

s. 94. Was der Richter oder Beamte, der den

Thatbefland-erhebt, mit eigenen Sinnen erkennt

hat) tft bewiefen durch den Augenfchein.

Wo Kunft- oder Sachverftändige zur B eur

theilung zugezogen werden miiffen, bewirkt

ihr Befinden einen Beweis, wenn diefelben ,uber

den iuefcntlichen Punkt einig find.
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Ueber jeden Augenfchein ift ein genauer Ver

balprozeß aufzunehmen.

G e ft ä n d n i ß.

8. 95. Das Gefiändniß hat alle Kraft eines

rechtlichen Beweifes, wenn daffelbe von dem

Beklagten vor Behörde, mit Beirußtfein', frei

in Uebereinitimmung mit fich felbft und-nicht

im Widerfpruche mit erwiefenen Thatumftänden

abgelegt worden ift.

Zeugenbeweis.

Z. 96. Zwei rechtsgültige Zeugen des einen

und des andern Gefchlechts geben vollen Beweis

für eine jede Thatfactie, die der Gegenitand ih

rer iibereinftimmenden, durch ei ene Sinnen

erkennniiß begründeten Ausfage i?,

Die Grundfütze von der Zulüffigkeit und Gül

tigkeit der Zeugen in Kriminalfcillen (88. 203

und 204) find auch in ?polizeifiraffällen anwend

bar. Zedoch haben in Polizeifällcn die in der

Vorunterfuchuug abgelegten Ausfagen derjenigen

rechtsgültigen Zengenh die nicht zur Beeidigung

vor (Herictit geladen werden, die gleiche Beweis

kcaft wie Letztere. .

8. 98. (Anzeige eines_ Beamteten oder Poli

zeibedienfieten.) Die Anzeige eines Beamten

oder auf feine Verrichtungen vereideten Polizei

bedienfieten, welche er bei feinem Eide über

Gegenftiitidc machtx die er bei feinen amtlichen

Berrichtungen mit eigenen Sinnen ivabrgenom

men hat, bildet einen Beweis. fofern binnen 25

Stunden nach gemachter Wahrnehmung ein
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*Verbalprozeß nach Vorfchrtft des Z. 5 tft verfer

tigt worden. Ohne Beobachtung diefer Form

ift der Beamte oder Bedienfiete nur wie ein

anderer Zeuge zu beachten. -

8. 99. (Beweiskraft eines' einzigen Zeu en.)

Auch nur ein* alle rechtlichen Erforderni e in

fich vereinigter Zeuge macht die Ueberweifnug

vollfiändigh wenn folgende Punkte alle mit dem

Zeugnilfe iideeeinftitnmen.

a) Wenn dasDafein des Vergehens felbft außer

Zweifel ifi. ' “ '

b) Wenn mehrere in natürlicher Verbindung

fiehende.- einander unterftiitzende Anzeigen

oder Indizien gegen den Befchuldigten vor

handen find. *

o) Wenn der Befchuldigte die gegen ihn fiatt

findenden Berdachtsgriinde weder entkräften,

- noch fonft fich rechtfertigen kann, anch gar

keine Wahrfclyeinliazkcit ift, daß das Ver

brechen von einem andern, als dem Be

fclmldigten verübt wurde. -

-1

Urkunden- und Zndizienbetoeis.,

Z. 100. Hinfictxtlicl; des llrkunden- und Zn

dizienbeweifes gelten die Vorfchriften, welche

über diefe zwei Beweiearten im ltriminalverx

fahren aufgefiellt find (ZZ. 212-238).

l7. Titel.

Von den- Recbtsmitteln.

1K. Von der Appellation.

z. 101. (Erklärung der Appellation.) Wen

F
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das Rechtsmittel der Appellation benutzt_ werden

will. fo muß der Appellant inner den im s. 91

erwähnten zehn Tagen die Erklarung der Av

pellation auf der Kanzlei des Appellationsge

richts abgeben. _

Zft der Appellant im,Vei-,haft, fo kann er die_

Erklärung der Appellation dem Anitsfiatkhalter»

abgeben. der diefelhe der Kanzlei des Appella

tionsgerichts einfendet.

Z. 102-. (Einlegung der Akten.) So wie der

Staatsanwalt appellict, hat er die Akten der Kanz

lei des Appellationsgerichts einzugeben, Erfolgt

die Appellation ,von anderer Seite. fo fordert

gedachte Kanzlei die Staatsanwaltfchaft zur Ab

gabe der Akten auf.

Bei Privatiniurienprozeffen hat ,jede Partei

ihre Akten, nach Ordnung des Zivilprozeffes,

einzugeben.

Z. 103. (Tagesanfetziing.) Der ?priifident des

Appellationsgerictzts feßt einen Tag zur Beur

theilun an, und ladet die Parteien vor.

?n ällen, wo die Staatsanwaltfihaft all

fä ig zu Gunften eines Verurtheilten, wegen

unrichtiger Anwendung des Gefetzes. appellirte

(was bei der Appellationseinlegnng angezeigt

werden foll), kann die Sache ohne Einvernahme

des Verurtheilten erlediget werden.

Z. 104. (Verriihtung des Staatsanwaltes.)

?n allen Polizeifirafprozetfen, welche an das

ppellationsgericht gelangen, mit Ausnahme der

Ptivatinjurienprozeife, tritt der Staatsanwalt

im Zntereffe des Staats, 'auf und ftellt die ge

eigneten Antrage,
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s. 105. (Freie Beurtheilun von Seite des

Appellationsgerichts.) Zft ein ?holizeiftrafprozeß

»an das Appellationsgericht zur Beurtheilung ge

?lnngt , fo entfcheidet es denfelben lediglich nach

dem Gefeß und nicht nach den Anträgen der

Parteien, wenn diefe nicht mit dem Gefeße iiber

einftimmen. Es wird daher auch keine Rücklicht

darauf genommen, ob nur eine Partei oder

beide appellirten.

s. 106. (Uiiickweifung des Prozeffes.) Findet

das Appellationsgericht einen iholiz-,eiprozeti un

vollfiändig und weitere Unterfuclyungen erfor

derlich, fo "endet es denfelben. fammt den nöthig

erachieten Aufträgen, an das betreffende Ge

richt zur Verbollftiindigung und neuen Benrthei

lung zurück. Das Appellationsgericht kann nuchin

befondern Fallen dem Verhorricljter den Auf

trag zur Vervollfiändigung der Prozedur erthei

len, und dann die vervollftiindigte Prozedur dem

betreffenden Gerichte zur neuerlichen Beurthei

lung überwachen.

1X. Von der Kaffation,

s. 107. (Kaffationsgefuchein appellabeln Pro

zeffen.) In appellabeln iliolizeift-'afprozeficn fol

en allfällige Kaffationsgefuche im Wege der

Appellation geltend gemacht werden.

s. 108. (Kaffationsgefuche in inappellabeln

Prozeffen.) Bei inappellabeln iltolizeifirafpro

zeffen find hingegen .liaffationsgefuclje inner der

Appellation-sität fchriftliclj dein Appellationsge

'richte einzureichen. _ _

s. 109. (Kaffationsgriinde.) Die Kaffation

-findet ftatt;
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o) wegen Jnkompetenz des Gerichts;

b) wegen-_k-:Verleßung gefehliciyer, wefentlicher

Prozeßformenz y j

o) wenn gegen den klaren und unzweideutigen

nhalt des Gefehes ifi genrtheilt worden.

Z. 110. (Folgen der Kaffat' i.) Im Falle der

Kaffation wird der Rechtsfa zur Verbeffernng

und neuerlichen Veurtheilung an die erfte Zn

fianz znritckgewiefen. Es kann hiefür von dem

Appellationsgerichte ein anderes Gericht. als

dasjenige, ivelches fruher urtheilte, bezeichnet

werden.

(B. Von der Nevifion,

h. 111. (Revifionsgefuche.) Gefuche um_ Re

vifion find dem Appellationsgericizte fchriftlich

einzureichen. _ -

Z, 112. (RevifionsgründehxEineRevifion fin

det fiatt, wenn eine Partei ein neues Beweis

mittel zn produziren im Falle ift„ welches, wenn

es friiher vorgelegen wäre, der Sache wahr

fcheinlict) einen andern Ausfchlag gegeben hätte.

Der Revißfionswerber muß aber befcheinigen

können, da er beiZder friihern Beurtheililng

diefes Beweismittel vorzulegen nicht ini Stande

war. .

Z, 113, (Unterfnchuir derRevifionsgrljnda)

Das Appellationsgerich unterfucht die darge

botenen neuen Velveismittel, und ie nachdem

es diefelben erheblich findet oder nicht. geftattet

' oder verwei ert es die Revifioti.

s. 114. ( irkung der Revifion.) Im Falle

de? Geflattung der Revifion gelangtkdie Sache

wieder an das erfiinfianzliche Polizeigericltt.
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. Z. 7,115. (Fortfeßung.) Ungeachtet der Geftat

tung der Revifion bleibt das früher ausgefallte

Urtheil in_Kraft„ bis dasfelbe durch ein Revi

fionsurthei( aufgehoben wird.

Z. 116. (Verjährung der Revifion.) Nach

Abfluß von zehn Jahren. nach in Rechtskraft

ßrwachfenem Urtheil, findet keine Revifion mehr

att. .

7. Titel.

Bon dem Kontumazialverfahren.

Z. 117. Bei eringfügigen inappellaheln Po

lizeifiraifachen ndet kein Kontumazialverfahren

-* fiatt, fondern der Fall der Betretung wird ab

i gewartet.

Z. 118. (Kontumazialverfahren bei aphella

- beln Sachen.) Bei bedeutendern Polizeiftraffa

- chen wird nach Analogie des' Kontumazialprozef

i_ fes in Kriminalfachen verfahren.

c

i 7]. T i t_e l.

Von den Prozeßkoften.
u

ii( Z. 119. (Prozeßkofien bei einem verfällenden

) Ölrthßilex)) ZZeißkeiZemdverfZcLiJllL-idetn Urßheiile wer

t. en ie r ze o en ein e ag en u er unden,

gt- Z. U07 (Prozeßkoften bei einem losfprechen

»er den tlrtheile.) 'Erfolgt ein Losfprechungsurtheel

zit- und ift ein Privattlcigcr vorhanden, fo entfcher.

,-3 n i oenzneaenaeweee

u Yet dadseGFZriäht, obbdeießelr odßerbder Llocsgxfilrrx.

[nit tere dannzuinal zu erfblgen hay wenn derfclhe

18
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begriindete Veranlaifung zu dem Strafprozeß

gegeben hat. '

Z. 121. (Fortfeßung.) Erfolgt ein Losfpre

chungsurtheil und tft kein Privatkläger vorhan

den, fo entfcheidet das Gericht, oh dennoch aus

oben angegebenem Grunde der Losgefprochene

die Kofien zu bezahlen habe. Zft diefes nicht

der Fall fo foll das Urtheil fich ausdrücken:

daß.der Beklagte, fo wie von der Strafe auch

von der Koftensbezahlung losgefprechen fei.

Zu einer Koftensvergittung gegen den Losge

fprochenen tft der Staat dannzumal zu verfallen,

wenn das Gericht finden follte, daß derfelbe auf

ganz grundlofe Weile von Seite der Staats

behöcde verfolgt wurde.

8- 122 (Bezug der Kofien.) Stehen fich in

einem Polizelprozefie ein 'Privatkläger und ein

Beklagter gegentiber, fo bezieht das Gericht bei

jedem Vorfiande feine Gebühren wie bei Zivil

proz en,

Z. 123. (Fortfelzung.) Steht kein Privatklä

ger am Recht, fondern nur ein fiskalifcher Klä

er und der Bekla te, fo bezieht das Gericht
'Leine Gebühren er , wenn der Prozeß definitiv

enifchieden tft.

Schreibgebiihren fiir Dlusfertigungen, welche

der Beklagte verlangt, werden fogleich bezahlt.

Ebenfo hat der Beklagte Zeugen, die er zur

Beendigung vor Gericht ruft, zu bezahlen.

“ Zeugen, tvelche allfiillig auf Bezeichnung des

Amtsftatthalters oder des fiskalifchen Klägers

(Z. 8'411. 83) vol-berufen werden, entfchcidi et

elnfitveilen das Gericht aus der Gertchtska e,

auf Rechnung des Staates.
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711. Titel.

Von der Vollziehung.

Z. 124. (Vollgiehung.) Mit der Voll iehung

der Strafurtheie der Polizeigerichte ind die

Amtsftatihalter beauftragt. Von denfelben wer

den insbefondere alle Geldftrafen bezogen , und

gegen den Staat, fo wie gegen die andern be

treffenden Tbeile verrechnet, wofür ihnen eine

Provifion von zehn Prozenten zukommen fol).

Gefängnißfirafen von [an erer Dauer als zehn

Tagen follen in der Haupt adt _voYogen wer

den, und zu diefem Vehufe die etreffenden

dorthin abgeführt werden,

s. 125. (Fortfehunq.) Wird ein von einem

untern Gerichte ausgefälltes Strafurtheil appel

lirt, und die Appellation nach der Hand zurück

gezogen, fo foll von der Kanzlei des Appella

tionsgerichts unberweilt dein betreffenden Amts.

ftatthalter hieoon Kenntniß gegeben werden,

damit derfelhe zur Vollziehung des gerichtlichen

Urtheils fcbreite, * ' _

8. 126. (Fortfeizung.) Die Strafurtheiledes

Appellationsgerichts werden der Kantonspolizei

direktion niitgetheilt, welche fiir deren Vollzie

hung durch die geeigneten Behörden zu forget!

hat. Znfoferne die Strafen in den Aemtern zu

vollziehen find, iibermacht die ?Polizeidirektion

die urtheile dem betreffenden Amtsftatthalter.

Z, 127, (Umwandlung der Geldfirafe in Ge

fängnißitrafe.) Zfi Jemand zu einer Geldflrafe

verurtheilt worden„ fo haben die Amtsfiatthalter

demfelben, je nach Umftänden, fogleich ein Scha
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ßungsbot zu legen oder ihn fonfi zur Bezahlun

aufzufordern. Erfolgt die Zahlung binnen dre

Wochen nicht) fo wird. wo Zahlung erhältlich

tft', der Amtsfiatthalter auf dem Wege der Be

treibung diefelbe herbeifchaffen , wo aber, nach

aller Vorausficht die Zahlung nicht erhältlich ift,

fofort, ohne Verzug, an die Stelle der Geld

ftrafe eine Gefängnißfirafe-treten laffen, wobei

zwei Franken durch eintägiges Gefängniß aus

geglichen werden , foiexne das llrthei( keine an

dere Beftiinmung enthalt. Wurde die an der

Stelle der Geldbuße zu feßende _Gefängnißfirafe

zwanzig Tage iiberfteigen'. fo wird Arbeitshaus

ftrafe ftatt derf-elben derhangß_ ivo dann eien Tag

Arbeitshaus fur zwei Tage Gefangniß zahlt.

F. 128. (Abverd enen derPi-ozeßkofien.) Wenn

ein in die *polizeiprozeßkofien Zerfällter diefel

ben abzntragen unvermogend fein follte, fo ift

derfelbe gehalten, "diefe ,tloften zirGunften des

Staates mitteln öffentlicher Arbeit, zu einem

Franken pr. Tag berechnet, abzuverdienen.

Dritter Abfchnitt.

Von dem Verfahren in Kriminalficaffach en

insbefondere.

l. T i t e l.

Von der Ausübung der Kriminal

gerichtsbarkeit.

8. 129, (Kriminalgericht.) In Kriminalfachen

:t
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urtheilt in erfier Znftanz ein Kriminalgerichk.

Alle feine Urtheile find appellabel.

Z'. 130. (Befiand und Wahl.) Das Kriminal

Mricht befteht ans einem Prcifideicten und vier

itgliedern. Diefclben werden von dem Großen

Rath ieweilen aiif feclys Jahre gewählt. Alle

zwei Jahre tritt ein Drittheil des Gerichts an

nähernngsweife arts.

Aus den fiinf gewählten Mitgliedern bezeich

net der (Große Rath den Präfidenten.

Das Kriininalgericbt wählt jeweilen auf ein

Zabr einen, Vizepräfidenten aus feiner Mitte.

Dem Kriminalgericht wird ein Schreiber und

ein Weibel beigegebetc. Der Schreiber wird

jeweileic auf vier Jahre von dem Apvellations

ericht auf den doppelten icnderbindliclxen Bor

chlag des Kriminalgeriwts gewählt. Den Wei

bel befiellt das Kriminalgericdt felbfl auf eine

gleiche Dauer.

Die Suppleanten des Appellationsgericlyts

find auch Snppleancen des Krirninalgerictzts,

Z. 131. (Verfammlnn .) Das Kriminalgericlyf

verfammelt fich in der ?Hegel alle vierzehn Tage.

Z. 132. (Appellationsgeriwt, Zweite Jnfianz.)

Zn zweiter iind höchfier Znfianz urtheilt das

verfafiungsmaßige Appellationsgericht. In den

Fällem wo es fich darum handelt, ein Todes

urtheil auszuiällen, bildet das Appellationsgerictyt*

im Verein» mit fechs feiner Suppleanten das

Malefiz erlebt und urtheilt in zweiter und hoch

fier In ang. , _ _

Z. 133. (Zahl der Richter zur Gültigkeit einer

Erkenntuiß.) Zu Ausfällnng eines Straiurthe-x-lsniiuz.
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oder einer andern richterlichen Erkenntniß wegen

Verbrechen muß das Kruninalgericht voflzählig

fein; bei dem Llppellationsgericht tft die Anwe

fenheit von tdenigfiens zwei Drittheilen und bei

dem Malefizgericht die Anwefenheit von fiinf

Sechstheilen der Mitglieder des Gerichtshofes

nebft dem Präfidenten nothwendig.

Bei allen Abflimtnungen gilt„ infoferne nichts

befonders vorgefchrieben ift (S. 273 litt. t'. 278),

einfache abfolute Stimmenmehrheit, Bei gleich

getheilten Stimmen entfcheidet der Präfident.

S. 134. (Ausftand.) Bei jedem Kriminalpro

zeffe und tviihrend dem ganxen Verlaufe deffel

ben befinden fich die Richter im Ausftande, welche

o.) mit dem Beklagten oder dem Kläger fo

nahe verwandt oder verfchwägert findh daß

fie in der Sache nicht als rechtsgiiltige Zeu

gen auftreten können,

d) welche bei dem Strafialle ein perfönliches

Zntereffe haben.

o) von welchen der BeklgJgte wegen mit dea

felben geführten Proze en, oder in folcben

wider ihn abgelegten Kundfclyaftsausfagen

perfönlicbe Feindfchaft befürchtet.

8. 135. (Rekufation ohne Angabe einer Ur

fache.) Bei _dem Llppellationsgericlyte ifi der Be

klagte iibecdieß berechtiget, bei' der Beurtheilung

vier Richter, ohne Urfacbe dafiir angeben zu

müffen, auszuftellen, die dann aber durch Sup

- pleanten erfetzt werden 1niilfen.

Bei dem Malefizgerichte kann_ der Beklagte

auf diefe Weile fears Richter ansftellen.

Sind mehrere Ptitfrhuldige in einem Prozeffe
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u beurtheilen, fo können fie ,fich iiber die.Ans-,

übung ihres Rekufationsreclyts vereinen, oder

es kann jeder von ihnen fein Recht fiir fich be

fonders ausüben.

Zm einen und andern Falle dürfen fie aber

zufainniengenominen die Anzahl der Rekufatio

nen, die einem einzelnen Beklagten laiit obiger

Bettiminung erlaubt find, nicht überfchreiten.

Vereinigen fich die Angeklagten nicht iiber die

Ausübung ihres Rekufationsrerhts, fo befiinimt

unter ihnen das Loos, in welcher, Ordnung ein

jeder feine Rekufationen vorbringen foll. _Die

Richter, welche in diefer Ordnung von einem

einzigen reknfirt wurden, find es denn-fiir alle,:

1b?, tnfeälnzahl der erlaubten Rekufationen :er

op l .

t s. 136. (Jnfirultion der Kriminalprozeffe.)

Die Kriininalproiefle tverden durch ein Verhbrg

amt infiruirt, beftehend aus dein Verhorrichter,

einem Mitgliede des ?lppellations erichts und

dem *yräfidenten des Kriminalgeri ts.

Das Appellationsgericlyt bezeichnet alljährlich

das Mitglied aus feiner Mitte, welches das

Zahr hindurch ini Verhöraint fitzen foll. , -

_F 137. (Verhörfcitreiber.) Der Kr-iininalge

richtsfchreiber ift Aktuar des Berhöraints. z 9

s. 138. (Stellvertreter d. Verhörriwiers und

der Mitglieder des Verhöranites.) Bei Verhin

derung des Verhörricbters kann der Präfident

der Jiiftizkanimer zur Jnftruktion eines Prozeß

fes an der Stelle des Verhörrichters ein Piet

*lied des Aphellationsgerictpts bezeichnen* -a-Ekll'

olches Mitglied des Gerichts. das die Unter
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fushung geleitet, befindet fich bei der Beurthei

lung im Ausftande. _

Das Mitglied des Verhöramts aus dem Av

pellationsgericlyte wird im Verhindernngsfalle

durch ein anderes Mitglied des Appellationsge.

richts und der Präfident des Kriminalgerichts

durch ein anderes Mitglied des Kriminalge

richts erfeßt. f

s. 139. (Auffieflung eines zweiten Verhötam

tes.) Bei einer außerordentlichen- Anhäufung

von Gefchäften kann das Appellationsgericlzt

momentan ein zweites Verhöramt auffiellen.

s. 140l (Leitung deyUnterfuchung.) Die Lei

tung der Unterfucbnng und Lterhöre kommen

dem Vechörcicwer zu. Die Beifißer haben aber

zu wachen, daß keine unetlaubten Mittel ge

braucht, und keine erlaubten vecnaihläßigt wer

den, um die Wahrheit zu entdecken.

Sind über eine vorznnebmende Maßregel die

Anficvten getheelt, fo entfcheidet die Mehcheit

des Verhöramtes.

8. 141. (Theilnahrne des Staatsanwaltes 'an

der Unterfuchung.) Dem Staatsanwalt fiebt frei

allen Very-Iren, und iiberhaupt allen amtlichen

Handlungen des Berhdrarnts deizuwohnen, und

an leZteres Anträge zu itellen, an welche “aber

daifel e nicbt gebunden ift.

Z. 142. (Jnftruktionsertheilung des Appella

tions ericbts.) Das Appellatjonsgericlpt kann nä

here nftruktionen über die Fijhrun der krimi

nalciPteYli-jpen Unterfuciyxxng im (Hei e und nach

de? Grundfäßen des gegenwärtigen Gefeßes er.

a en. . » -
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-- - ll. T i t e l.

Von der kciminalrichterljchen Unterfuchung.

2K. Vorläufige Befiimmungen.

Z. 143. (Antrag des Staatsanwaltes.) Wenn

der Staatsanwa t einen Znforinationsprozeß

von einem Amtsfiatthalter erhalten_ (s. 39) oder

felbft einen folchen gebildet hat (ß. 42), fo foll

er binnen zweimal 24 Stunden einen Antrag

auf") eine Verfiigung an die Zufiizkammer des

Appellations erichts [teilen. _ _ 4;

s. 144. ( efazlüffe der Zuitizkammer.) In

Folge des Antra s des Staatsanwalts wird die

Zufiizkammer er ennen:

o) Entloeder auf Ergänzung der Vorun

te rin ch u n g (Generalinquifition. Informa

tion) durch den betreffenden Amtsftatthalter,

diehtStaatsanwaltfrhaft oder den Verhör

ri er; ,

b) wenn die vecdächtigenden Umftände noch

znr Zeit fiir unzureichend erklärt werden ,

und dermalen keine Hoffnung zur Beitrit

kung derfelben vorhanden ifi, auf einft

weilige Aufhebung des Prozeffes, oder

o) wenn der wider den Angefchnldigten erho

bene Verdacht als völlig grundlos erkannt

wird, auf definitive Aufhebung der

-Unteriucbung, oder

cl) wenn die Verdachtsgründe zur Spezialun

terfuchnng hinreichend befunden werden,

auf die Spezialunterfuchung_ und

Ueberweifung an das Verhoramt

oder endlich.
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o) wenn die Suche als eine Polizeiftraffache

erfunden werden follte, auf Ueherioeifung

an das Poll eigerichth nachdem durch den be

treffenden mtsfiatthalter oder den Staats

anwalt oder den Verhörrichter die allfällig

niithige Berbollfiändigung eingetreten fein

wird.

Z. _145. (Erforderniffe zur Erkennung der

Spezialunterfuwnng.) Die Spezialunterfuchuirg

foll erkennt werden„ wenn aus den Vorunterfu

ungsakten fich bedeutende Anzeigen ergeben, daß

die betreffende Perfon ein Verbrechen verübt hat.

Z. 146. (Folgen der Erkennung der Spezial

unterfuchung.) Bis zu erkaunter Spe ialunter

fuchung bleibt ein Verhafteter im bloßen oli

zeiverhafte. So wie die Spezialunterfu ung

erkannt wird, wird gleichzeitig der Kriminal

verhaft gegen den Betreffenden ausgefprochen,

und er fin das Kriminalgefängniß verfetzt, fo

ferne nicht Gründe vorhanden find, ihn auf

freien Fuß zu belaffen.

Z. 147. (zortfehung.) Die .Erkennung der

Spezialunter uclziung hat ferner zur Folge , daß

das betreffende Individuum in Ausübung all

fcillig bekleidender öffentlicher Aemter, fo wie

des Aktivbürgerreclpts eingefiellt wird. :

Er erhält die Benennung Jnquifit.
ik- Spezialunterfuchung mit dem Be

fchuldigten.

Z, 148. (Eröffnung der Spezialunterfnchun ,)
Sobald die Spezialunterfuchung erkannt ift, fgoll

die Eroffnung derfelben folgen. Das Verhöramt
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Schuld oder Unfchuld der verdächtigten Perfon

u Stande zu bringen, und alle zu diefem Ziele

führenden Handlungen vornehmen.

Wenn fich in der Vorunterfucbung Unförrn

lichkeiten. Unterlaffungen oder Mängel einge

fchlichen haben, wird es fiir die Berbeflerung

beforgt fein. -

8, 149. (Fortfeßung.) Späteftens inner drei

Tage find die Berhöre mit dem Befchnldigten,

falls fich derfelbe im Berhaft befindet, anzuheben

unxßfodann mit möglichfier Beförderung fort

zu e en. _ _

8. 150. (Benehmen des Berhbrrcclyters ge en

den Angefchuldigten.) Bei diefen Berhöretc foll

der Unterfuclyende weder mit Leidenfchaft oder

Härte, noch mit unzeitigem Mitleiden, fondern

mit gerechtent Ernfte zu Werke gehenh er foll

weder durch tcinfctiende Hoffnungen, noch durch

Drohungen oder Zwangsmitteln dem Znquifiten

das Belenntniß ablocken. *

s. 151. (Erforfchtcng der Schuld oder Unfchuld.)

Nach vorgenommener Aufnahme der Perfonal

utnftände fchreitet er in den befondern Fragen

zur Unterfuchlcng iiber das Verbrechen und über

alle damit verbundenen Umltände. und bemüht

fich allein ttachzufpiirenx was den“ Beweis des

angefchu-ldigten Verbrechens herbeizufithren im

Stande tft; er foll aber auch alles zu erforfchen

trachten, was des Befragten Rechtfertigung nnd

Schuldlofi keit oder doch feine geringere Schuld

ins Licht etzen und beweifen kann.

Dem Berhörten fieht es frei, feine Antworten

dem Schreiber in die Feder zu fagen.
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Z. 152. (Fortfeßung.) Haider Ankgefchuldigte

fchon im Verhöre ein Gefiändniß a gelegt. fo

wird der angebahnte Weg verfolgt, das Geftänd

ni? vZziollfiändigt und die Prozedur zur Reife

ge ra .

s. 153. (Suggeftivfra en.) Fragen, welche

dem Inquifiten den be ondern Umftand, den

f man von ihm eingefianden haben will, zur blo

ßen Veiahung oder Verneinung beftimnit vor

fagen (Suggeftivfragen). find in der Regel

verboten.

Zft indeffen der Inquifit durch die allgemeine

Befragung durch die ihm vorgehaltenen Wider

fvriiche uud Unwahrheiten und fonfiige Mittel

der Ueberfijhrung, zum Geftändniffe nicht zu

bringen, fo mögen ihm nach und nach einzelne

Verdaihtsgrijnde oder auih Umftände der That

felbft deftimmt und ausdrücklich mit dem Befra

gen vorgetragen werden, wie er fich dagegen

zu rechtfertigen oder bei feinem Laugnen zu

behaupten vermöge.

Auch kann der fchon bekennende Znquifit, wel

cher zur Angabe des einen oder andern in den

Akten wenigftens zum Theil erwiefenen Umfian

des durch allgemeine Fragen nicht gefiihrt wee

den konnte. im Nothfalle durch heftimmfe Vor

haltung deffelben befragt werden. _

Z. 154. (Lserfängliche Fragen.) Deßgleichen

foll fich der Unterfuckiungsrichter aller verfäng-"

lichen Fragen enthalten.

Dahin gehören alle unbefiimmten, vieldeuti

gen, verfchiedene Umfiände zugleich umfaffenden,

o wie auch folche Fragen, wobei vorausgefeßt
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wird, als babe der Zngujfit bereits etwas an

deres gefiandem *was von ihn-r entweder geleug

net oilger wenigfiens noch nicht eingeftanoen wor

den i .

Z. 155. (Verbot d. Zwangs zum Gefiändnifie.)

Zwang zum Gefiändniffe durch körperliche Schmer

Ken ober durch Bedrohung mit denfelben ifi ver

ofen,

Hingegen kann der Znquifit wegen fträflichen

Ungehorfatns, jedoch nur in den nachbezeichne

ten Fäilen nnd unter genauer Beobachtung der

dabei gegebenen Vorfcbtiften gezüchtiget werden.

Z. 106. (Ungeborfamsfirafe.) Wenn Znquifit

*wahrend des Verbote durch Sihmäoungen:

Drohwortu verfnchte Gewalt oder auf andere

Weife fich eines ixngebijhrlichen Betragens fchnl

dig 1nacht„ fo kann oerfelbe nach Erkanntniß des

Kriminatoerhoratnts in Gentäßheit des Z. 63

geftraft werden.

. 157. (Fortfeßrxng.) Desgleicben findet

Ungehorfamsfirafe fiatt wegen verweigerter

Verneh-nlafittng, wenn der Beklagte auf die

ihm vorgelegten Fragen gar keine Antwort gibt,

oder die Antwort durch bloße Berufung auf

eine "chou anderwärts gethane Ansfnge hart

näckig verwcigert, oder aber fich taub, finmrm

wahnfinnig oder failfiicbtig fieilt und nach Aus

fage beeideter Sachverfiändigen oder Zeugen

diefe Verfieilun unbeiveifelt ifi.

Zn diefen Fäi en foßl Znqnifit, nach ergange

nen frncbtlofen Ermahnnngen, zuerfi drei Tage

u Waffer und Bcod in engern Verhaft gefcjßk

?odann bei fortdauerndem Uitgehorfam, die-fe

Strafe wiederholt werden.

l
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Z. 158. (Fortfetzung.) Ift der Unterfuclyte dem

ungeachtet zurxVernehnclaffung nicht-zu bewe

Zzen, fo foll die unterfucizung„ foweit es ohne

efra ung des Znquifiten gefchehen kann, bis

zum Ynde fortgeführt werden, lvoranf fodann

das Kriminalgericlht, auf den Bericht des Ver

höramtes ie nach der Lage der Akten„ entfchei

det, ob die Benriheilung vor fich zu gehen ha

be , oder Znquifit fo lange in enger Gefangen

fchaft gehalten werden folle, bis er fich zur or

dentlichen Vernehmung bereit erklären werde.

Z. 159. (Dollmetfch.) Wenn der Verhaftete

die Sprache des Verhöramtesh oder diefes ins

efancmt die Sprache des Erftern- nicht oerftehtz

o miiffen zloei, von dem Verhorrichter zu be

eidigender Dollmetfcher zu dem Verhör zngezo

gen werden. Das Protokoll ifi fodann von

einem der Dollncetfcher in der fretnden und von

dem Verhörfchreiber in der deutfchen Sprache

aufzunehmen. Zft die Sache von nicht großer

Wcchtigkeith fo ift die Zuziehung eines Doll

metfchers hinreichend.

Diefes iii auch der Fall„ wenn ein Mitglied

des Verhöramtes der Sprache des Abzuhoren

den kundig ift.

Z. 160. (Berhörprotokoll.) Ueber die Verhöre

wird von dem Aktuar ein getreues Protokoll

gefiihrt, und in demfelben jede Fra e des Un

terfuchenden und die Antwort 'des 9 erhafteten

wörtlich nnd genau in fortlaufenden Zahlen .nie

dergefchrieben; die Antworten follen tiicht in dem

erzahlenden Styl in der dritten Perlen, fondecn

als felhftfprechexcd in der erften abgefaßc werden.



Auffallende Gemiithsbewegung ifi in dem Pro.

tokoll bei der Frage oder Antwort, welche fie

veranlaßt hat. _zu bemerken.

Nach Beendigung eines jeden einzelnen Ber

hörs, foll daffelbe dem Befragten deutlich vor

gelefen, von ihm befiiitiget und unterfchrieben,

oderj wenn er des Schreibens unkundig tft, mit

einem Handzeichen unterzeichnen diefer llinfiand

aber von dem Aktuar angemerkt und dann auch

jedes Berhör mit den Unterfchriften des Beth-Zr

richtereh der Beifitzer und des Aktuars verfehen

werden.

Zm Berhörprotokoll darf nichts durchgeftrichen

oder eingefchaltet werden. fondern allfällige Ver

befferungen und Nachträge miiffen verbefferungs

und nachtragstveife unter die Rubriken: „letzt

hinzu, verbefiert die Antwort No. -“ hinzuge

fügt werden. *

Jede Verfiigung des Verhöramtes _muß in

das Protokoll eingetragen werden. Die Seiten

des Berhorprotokolls find-mit fortlaufenden Zah

len zu bezeichnen, und die Bogen deffelben ge

_hötjg zufauimen zu heiten. _ _

9. 161. (Zmplizirung von Mitfcizuld en.)

Glaubt das Kriminalverhöramt im Veelau e ei

ner Unterfnclyung Micfclyuldige zu entdecken„ fo

hat es den Antrag an die ,Iiifiizkammer zii fiel_

len, gegeu-diefelben die Spezialunter-fnchung mit

'oder ohne Kriminalverhaft zu toerhiingen.

nzwifchen kann es ge en die Beteeffenden

Polizeiverhaft eintreten la en. . _

s. 16i. Wenn das_Verhöra1ntin1 Laufe einer

Unterfuchung gegen einen Angefchuldigten, ge
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?en weljen die Zuftizkammer die Spezialunter

nchungx aber nicht den Kriminalverhaft erkennt

hat. den letztern nöthig findet, fo kann es den

felben unter Anzeige an die Juftiztarnmer he

fchließen. 'y _

Z. 163. Wenn das Verhoranit in Folge der

Ergebniffe der Unterfuchung glaubt, es fei ein

Kriminalverhaft aufzuheben, fo wird es die Auf

hebung unter An eige an die Iuftizkammer be

fchließen. in zweifelhaften oder wichtigen Fällen

aber einen Antrag an leßtere fiellen.

I. 164. (Berichterftattuicg des Verhörricbters.)

Das Verhiiramt hatnionatlich und fo oft es

dazu aufgefordert wird, der Zuftizkanimer iiber

den Stand aller bei ihm anhängigen Unterfu

chungen Bericht zu erfta-tteu.

i). Abhiirung des Befchädigten und der

Zeugen.

Z. 165. (Abhörung des Befchiidigten.) Der

Befchädigte ift durch das Berhiiranit iiber alle

Ilmftände der That und iiber den ihm zugefüg

ten Schaden zu vernehmen, falls-dieies bei der

?Ziorizntletrfuchung nicht fchon genuglich gefchehen

e n o e,

Wenn die Au-smittlung des eigentlichen Wer

thes des zugefugten Schadens durch Sachver

ftändige nicht fiatt haben kann. fo ntnß der Be.

fchädigtß wenn er auch keinen Schadenerfaß

erhalten könnte, oder wollte, dennoch diefen

Werth eidnch angeber-„f ,_

Z. 166, (Zeugenahhorung.) Zu Erlauterung

der nähern U-mfiande eines begangenen Verbre
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chens und„ um die Ansfagen des Befchuldigten

zu bekriiftigem oder zu widerlegen, müffen alle

*Perfouen abgehört werdenh von welchen, nach

der bereits epflogenen unterfnmung oder fonfi

na? _der atur der Sache fich erwarten läßt,

da “fie etwas zu dlefem Zwecke Führendes aus

zufagen im Stande feien,

Z. 167. (Erfcbeinungspfliclyt der Zeugen.) Ie

der von de1n Bechörainte aufgeforderte Zeuge

ifi verpflichtet: vor denifelben zu erfcheinen und

fein Zeugnis abzulegen; im Nichterfcheinens

oder Weigerung-Falle kann er, wenn ihn nicht

hinlängliche Grunde entfchuldigem von dem Ber

höramte durch gefängliche Haft dazu angehalten

werden.

Fremde Zeugen werden entweder nach befie

henden Verträgen zur perfiönlichen Stellung voc

geladen, oder ihre Abhörung ift von der betref

fenden Behörde, unter Ueberfendung der Frag

punkte„ zu begehren,

J, 168. (Ermahnung der Zeugen.) Ehe das

Verhöramt die Llbhörung der Zeugen verniinmß

wird es diefelben ermahnen: die reine Wahrheit

zu reden, fo daß fie ihre Ausfagen" wenn ges

gefordert wiirde. mit einem körperlichen Erde

erhärten könnten.

Z. 169. (Ausxnittlung des Berhältniffes der

Zeugen.) Das Verhältniß, in lvelclyem der Zen

ge zu dan Angefchuldigtexi und dent Befchädig

ten fiebt, ift genau zu erheben; auch foll der

Charakter eines Zeugen ziwericifftg ausgennttelt

*und nöthigcn Falls darüber amtlicher Bericht

eingeholt werden,

14
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ß. 170. (Abhörung mehrerer Zeugen.) Wenn

mehrere Zeugen in einer Sache zu vernehmen

find, fo foll feder befonders verhört und, wenn

auch ihre Ausfagen gleichlautend wären, eines

jeden Antwort befonders und vollftändig nieder

gefchrieben werden.

s. 171. (Auferlegung des Stillfclywejgens.)

Am Ende eines jeden Verhörs wird dem Zen-

gen das Stillfchlveigen iiber die an ihn getha

nen Fragen und iiber feine ertheilten Antwor

ten, bis Austrags der Sache , auferle t, und

daß diefes gefchehen fei, im Protokolle emerkt.

8. 172. (Protokoll über Abhörung der Be

fchädigten und Zeugen.) Das Protokoll iiber

die Abhörung der Befchädigten und der Zeugen

foll ebenfo geführt und dabei auch alles beob

achtet werden, was iiber die Verhöre mit dem

Befchuldigten vorgefchrieben ifi.

s, 173. (Wiederholung von Zeugenabhörnn

en.) Jft ein Zeuge in der Vorunterfuchnng

ereits verhdrt worden, und iii feine Ausfage

deutlich und befiimmt genug, fo ifi die Wieder

holung des Verhörs nicht nothwenbig.

s. 1747 (Einvernahnie durch Amtftatthalter

und Gerichtsprafidenten.) Wo es ohne Oiachtheil

gefchehen kann, kann das Verhbralnt zur Erwa

rung von Zeit und Kronen. die Einvernahme

von Zeugen„ fo wie andere hrozeffnalifciye Hand

lun en, durch die Amtsfcatthalter oder Gerichts

präizidenten vornehmen lafien.
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l). ,Von der Gegenfiellung oder Kon

frontation,

F. 175. (Konfrontation der Zeugen unter fich.)

Wenn fich die Zeugen in ihren Auslagen entwe

der iiber das Verbrechen felbft, oder iiber einen

wefentliäien oder auch nur einigermaßen bedeu

tenden Umfiand deffelben widerfprechen; fo tft

jedem Zeugen noch befonders von dem fich er

gebenden Widcrfpruche Kenntniß zu geben, da

mit er, wo möglich, von dem einen oder andern

ehoben werde; gefchieht diefes nicht, fo follen

ie einander unter die Augen gefiellt, und ein

zeln gegeneinander fiir jeden obwaltenden Wi

derfpruch abgehört werden. _

s. 176. (Konfrontation des Befchuldigten mit

den Zeugen.) Ebenfo, wenn der Befchuldigte

einen wefentliihen Uinftand, den die Zeugen

angegeben haben, läugnet; fo ifi derfelbe noch

zu ermahnen, von dem Läugnen abziiftehen;

ebarrt er deffen ungeachtet auf feinen abwei

chenden Auslagen; fo follen ihm die Zeugen,

einer nach dem andern. oder ie nach Uinftänden

mit einander unter die Augen gefiellt und der

Befchiildigte und jeder Zeuge ii er 'die Wider

fpriiclye gegen einander verhöet werden, um die..

felben, wo möglich zu heben oder zu erläutern.

z. 177. (Konfrontation zweier Mitfchuldigen.)

Wenn Mitfchuldige Widerfprnchs halber, nach

dem derfelhe auf andere Weile nicht gelöst

werden konnte, einander entgegen geftellt wer

den; fo foll derjenige, welcher eingeftanden hat,

uerft angefragt und aufgefordert werden: feine

usfagen in Gegenwart des Läugnenden zu
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wiederholen, worauf auch diefer zu vernehmen

und zur Angabe der Wahrheit zu ertnahnen ifi,

Es follen ancb„ bei der (Hegenftellung von

Mitfchuldigen, diefelben nur einzeln oder mit

einander konfrontirt werden, jedoch tft dem rich

terlichen Erntefien überiaffen, in außerordentli

chen Fällen, auch mehrere zugleich einander ent

gegen zu fielien. g

z?, 178. (Konfrontatconsprotokoll.) Alle bei

den Kon-frontationen gefallenen Fragen und

Antworten tollen neben einander wörtlich in

das Verhörprotokoll aufgenommen und mit Abz

.faffutr deffelbeit auf die gleiche Art, wie bet

den iibrigen Verb-Iren, verfahren tverden.

1K. Von dem Augenfchein und dem Gut

achten der Sachverftandigen.

Z. 179. (Augenfchein.) Sobald irgend ein auf

die Unterfuctyung oder das Urtheil einfließender

Umftand, er betreffe den Thatbefiand oder eine

Anzeigung des Verbrechens oder des Thäters,

durch Augenfchein erhoben werden kann, ifi der

Unterfuwungsbeatnte in Begleit des Aktuars,

denfetben unverzüglich vorzunehmen verbunden.

s. 18i). (Protokoll.) Ueber jede Augenfcheins

Zgndlung wird ein förmliches Protokoll oder

erbalp-rozeß qefertiget. _

h. 181. (Zuzic-hung von Sacbverftändtgen.)

Wenn die Ecforfchung und gründliche Beitrthet

lung des zu unterfuchenden Gegenftandes die

Kenntnifle oder Fertigkeiten einer befondern

Kunfi oder Wijfenfchaft vorausfeßt, fo werden

Sachverfiandtgeh wenigftetts zwei an der Zahl,

zugezogen.
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Z. 182. (Beeidigung derfelben.) Diefelben

find vor Einnehmung des Angenfckleins und Ab

gebung ihres Gutachtens zu beeidigem oder,

wenn fie bereits veeidiget find„ ihres friiher ge

leifieten Eides zu erinnern.

Z. [Z3. (Verfahren bei der Befickltigung.) Die

BefichtigitnZ durch Kunfiverficindige gefchieht

immer im eifein des Unterfuclucngsbeamten.

Bewegliche Sachen , als da find: Urkunden,

Münzem Gifte, Werkzeuge u. dgl.„ follen nicht

aus Gerichtshanden gelaflen, fondern ftets unter

gerichtlicher Anfficht unterfucht werden.

Z. 184. (Rekognition.) Die von den Sach

verfiändigen zu unterfnclyende Sache if', wo die

fes thunlich, vor der Beficvtigung, oder wenn

der Angefchuldjgte erfi fpäter in Unterfuchung

" gekommen, wenigfiens alsdann demfelben zur

gerichtlichen Anerkennung vorznzeigen.

Z. 185. (Abgabe des Gutachtens.) Das Gut

achten der Sachveritändigen iiber den Befund

der Sache lit fogleich ,zu dem Accgenfcizeinspro

tokolle felbft anzugeben, ausgenommen es hät

ten fich diefelben eine befondere fchriftliche Aus

führun vorbehalten.

Jin ?Falle einer Tödtnng ift jedesmal ein be

xonlderes fchriftlich ahgefaßtes Gutachten erfor

er ich.

8. 186. (Gutachten bei einer Leichenfchail.)

Das iiber den Befund einer Leichenfchan aus

zufiellende Gutachten muß was die Beftiincnung

der Todesurfache betrifft, die beftimmte Erkla

rung enthalten: ob die unterfuchte Perfon eines

gewaltfamen Todes und zwar an den bemerkten
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Verlehungen oder Mißhandlungen gefiorben fei?

oder tm Gegentheil, ob aus befondern Umftän

den als gewiß oder wahrlcheinlicl) angenommen

werden könne, entweder daß fie fchon vor

entfiandener Verletzung todt geweten, oder daß

fie an einer andern von den nicht gefährlichen

Verletzungen unabhängigen Urfache gefiorben fei.

k'. Von der Hausdurchfuchnng.

Z. 187. (Hausdurchfuchung iiberhaupt.) Der

Unterfuchungsbeamte ift berechtigt, fich in die

Wohnung eines Verdächtigen zu begeben, um

dafelbfi zur Entdeckung verborgener Beweismit

tel der Schuld alle deffen Behältniffe, Sachen

und Papiere zu durchfuchen.

Dabei wird vorausgefeßt. daß der Eigenthit

mer oder Bewohneq entweder fchon der Spezial

unterfuchung unterworfen oder durch beftimmte

Anzeigen eines Verbrechens verdächtig, oder

wenigftens nach feinem Charakter und Lebens

wandel eine Perfon fei, zu welcher man fich die

That verfehen kann. _

_Wenn die Hausunterfucljung bloß dahin ge

richtet ifi, Beinzirhtete, die fich verfteckt halten,

aufzufuclyen, fo kann derfelbe mit weniger Be

denkljchkeit veranftaltet werden, als wenn die

llnterfucljung um anderer Entdeckung willen

vorgenommen werden foll. _

Z. 188. (In Gafi- und öffentlichen Häufern

insbefondere.) Zn Gaft- und andern öffentlichen

Häufern darf eine Hausdurchfuclyung veranftal

tet werden, fobald Vermuthungsgriinde vorhanq

den find, daß dafelbft entweder ein Verdächtiger
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fich verborgen halte. oder Spuren eines Ver

brechens zu entdecken feien.

Es darf jedoch der llnterfucltungsbeamte wi

der „Willen des unbefcholtenen Hausbewohners

weder deffen perfchlolfene *Ltehältniffe öffnen,

noch von deffen Papieren Einficht nehmen.

Z. 189. (Su einer Hausdnrchfuchung erforder

derliilye Per onen.). Eine Hausdurchfuchung er

fordert nothwendig die Gegenwart des Unterfa

chungsbeamten und eines vereideten Aktuars.

*Auch foll entweder der Verdächtige felbft. oder

wenn diefer nicht zu haben, eine Perfon feiner

amilie, und in deren Ermanglung zwei andere

usbewohner oder Nachbarn zu der Handlung

eigezo en werden. _

Z. 19. (Protokoll über eine Hausdurchfu

chiin .) In dem iiber die Hausdurchfuchung auf

zune enden Protokoll foll" die ganze Handlung,

fo wie ein Ort nach dem andern durchfucht,

und was dafeibfi' bemerkt, was an verdächtigen

Sachen entdeckt oder gefunden, oder in gericht

liche Verwahrung genommen ioird, genau ver

zeichnet werden.

,Z, 191. (Verfahren bei einer Hausdurchfit

chung.) Papiere und andere bewegliche Sachen

follen in Gegenwart der in Art. 189 benannten

Zyerfonen „ unter ein Kouvert oder in ein Ve

ältniß gethan, und mit dem Gerichtsfiegel ver

fchloffen werden.

-Uuchlfl dem Verdächtigten oder andern dabei

?ettthetiligten fein eigenes Sigill beizudeiicken ge

a e .

Z. 192. (Fortfehung.) Die Entfieglung _der
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auf diefe Weife in Verwahrung genommenen

Sachen gef-ineht in Gegenwart derjenigen Per

1*onen„ welche bei der Siegelung felbft zugegen

gewefen find, und-g nach vorgängiger .Anerken

nung des unverletzten Siegels.

[ll, Titel.

Von dem Beweife und feinerrewtli'

ch e n Kraft.

Z. 193.'(Beweis iiberhaupt.) Zur Verurthei

lung in die Strafe eines Verbrechens wird die

Ueberzeu ung des Richters erfordert, daß der

Angefchu diqte Urheber eines Verbrechens fei

oder als Theilhaber dabei mitgewirkt habe. *

Diefe Ueberzeugung muß fich aber anf ge.

feßliche Beweismittel runden, dergeftalt, daß

ohne das, Vorhandcn ein folcher Beweife die

Schuld eines Angeklagten nicht ausgefprochen

werden darf,

Hält fich der Richter ungeachtet des Vorhan

denfeins eines gefetzlichen Beweismittels nicht

fiir überzeugt, fo hat er die Gründe hiefür in

feißiem losfpreciyenden Urtheile befiimmt anzu

e en.g 8. 194. (Beweismittel.) Gefeßliche Beweis

mittel find:

n. Das Gefiändniß des Verbrecleers.

k'. Zeugenausfagen. _

0. Amtlicher Qiugenfchein und Gutachten

_- von Kiinfi- oder Sachverftändigen.

l). Urkunden.

l4). Anzeigen oder Indizien. _ _

k'. Der zufaminengefeßte Beweis.
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Z. Von dem Beweife durch das Ge

ftändniß des Angefchuldigten.

F. 195. (Geitäildniß.) Das Geftändniß befieht

in der Vejahung oder Einräumung und Erklä

rung des Vefchuldigten: daß er das ihm zur

Laft gelegte Verbrechen entweder vollbracht. oder

verfucht, oder wenigftens Antheil daran genom

men habe.

Z. 196. (Erforderniffe zu einem vollgiiltigen

Geftändnifie.) Zu einem vollgiiltigen Geftänd

niffe, auf welches die Beurtheilnng erfolgen

kann, iii erforderlich: _

ei) daß dafielbe vor dem gehörig befefzten Kri?

minalverhöramte abgelegt werde:

d) daß der (Hefiändige daffelbe in einem Zu

fiande abielegt habe, in welchem er feiner

Sinne vo kommen mächtig war;

o) daß diefes Gefiändniß ausdrücklich unzwei

deutig, frei und ungezlvungen feiz

c1) daß das Gefiändniß mit den iiber die Um

ftände des Verbrechens eingeholten Erfah

rungen im Wefentlimen iibereinfiimme.

F. 197. (Fortfezzung.) Durch das Glefil-'indniß

wird in der Rege nur die eigene Handlung des

Angefcbuldigten mit allen hierauf Bezug haben

den umfiänden vewiefen, der Thatbeftand hin

egen foll durch Augenf-.tieinh durch Auslage der

engen oder Vefchädigten zur Gewißheit ge

bracht werden. _

s. 198. (Fortfehunq.) Es kann jedoch in Er

manglung anderer Beweife des Thatbeftandes

auf das Bekenntniß des Vlngefchuldxgten die ge

fehliche Strafe zuerkannt werden; vorausgefeht:

F'
*e
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1) daß aus befondern Umfiänden deutlich erhellt,

warum derThatbeftand durch andere Beweis

mittel nicht gehörig erhoben werden konnte;

2) das Bekenntniß entweder mit- einem andern

unvollftändigen Beweife des-Thatbefiandes,

oder mit befonders erhobenen, um That

befiand gehörigen oder damit n Verbin

dung fiehenden Uinfiänden dergefialt iiber

einfiitnmt- daß an der Eriflenz der That

iiberhaupt nicht gezweifelt- werden kann.

_5. 199. (Widerruf des Gefiändniffes.) Der

gnnzliche oder theilweife Widerruf eines Gefiänd

niffes hebt defien (Gültigkeit nicht auf, wenn

nicht derfelbe durch glaubhafte erweislicbe Gründe

nnterftützt ift, aus welchen wenigfiens bis zur

hoben Wahrfäyeinlichkeit dargethan werden kann,

daß und ivarum der Befcbuldigte zur Zeit fei

nes abgelegten Gefiändniffes die Wahrheit enc

weder niäyt dave fagen können, oder nicht habe

fagen wollen.

s, 200. (Widerfprecbende Gefiändniffe.) Wenn

der Verhaftete verfchiedene Bekenntniffe ab elegt,

von weichen das eine dem andern wider pricht,

fi' verdient dasjenige den Vorzugr welches in

fich felbft das wahrfcheinliwfie ift„ und mit an- “

dern Uinftänden am genauefien zumntmentrifit.

F. 201. (Außergerichtliche Gefiändniife.) Welche

Wirkung em außergericlytiiel) abgelegtes Gefiänd

niß haben könne , wird in den 88. 237 und 2.38

näher befiimmt,

B. Von dem Beweife durch Zeugen.

s. 202. (Crforderniß zu einenz völlflcindigen

Zeugenbewecs.) Zu einem vollflandigen rechtli



-219

chen_ Beweifedurch Zeugen in erforderlich. daß

zwei iechtsgiiltige Zeugen des einen oder des

andern Gefchlechts einfiimtttend tiber die zu be

weifende Thatfarhe ausgefa t haben.

8,13037 (Gultigteit einer eugena-usfage.) Zur

Gültigkeit einer Zeugenausfage wird jedoch er

fordert, daß-diefelbe:

m.) auf des Zeugen eigener und unmittelbarer

Wahrnehmung, nicht auf Hörenfagenx Ber

mut-hungen oder Schliiffen beruhez

b) heftimmt und deutlich die That oder den

, -x-umfkand, ,die fie erwa-hren foll. enthalte;

o) mit _den iibrigen vorhandenen Erfahrungen

'- wenigftens infoweit ttberetnftimme, daß in

wefeictlichen Umitänden kein Widerfpruch

M» erfcheint* " ,

a) in efeßlicher Form befchworen fei. _

8, 20 .f-(Ungiiltige Zeugen.)Als rechtsgiiltige

Zeugen konnen nicht angefehen und demnach

nicht vereidet werden:

o.) Diejenigen, die das fechszehnte Jahr noch

nicht zurück elegt haben; _

k) Nafende, ahnfinntge und alle ,die ihrer,

4N-, Vernunft nicht vollkommen mächtig find;

n) Perfonen, welchen-der zur Wahrnehmung

g_ des Bewetsgegenflandes erforderliche. Sinn

:ii- mangelt; _

s) ?erfone-n. welche mit einer Kriminalftrafe.

elegt wurden h fo wie Falliten. fo lange

fie nicht rehabilitirt find; _

e) Dieieni en, welche für die Ablegung ihres

„x Zeugni es irgend etwas empfangen ode!

ha* ,ein hierauf geiichtetes Venice-bm uns?!

nommen haben; „ „.
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t') die mit demjenigen, zu deffen Gunften oder

Vortheil das Zeugniß abgelegt wird, ver

heirathet oder in gerader Linie. oder bis

zum zweiten Grade (Gefchwifterkinder) ein.

fchließlicl) verwandt oder im erfien Grade

verfchwägert find;

* g) Diejenigen. welche von dem ihrer Auslage

gemäßen Ausgang der Sache einen unmit

telbaren fichern Vortheil zu erlangen, oder

Schaden an Leben. Leib, Ehre oder Gütern

von fich abznwenden haben;

11) Diejenigen, welche in den Hauptum-fiänden

ihrer Erzahlunq fich felbit widerfprechen*

i) die Urheber und Theilnehmer des glei en

Verbrechens;

k) Der Denunziant, wenn einiges Intereffe

bei ihm zu vermuthen ift.

s. 205. (Wirkung der Ausfage eines gültigen

Zeugen.) Die Ansfage eines einzigen rechtsgiil

tigen tJzteugen wird einem halben Beweife gleich

each e .g s. 206. (Wirkung d. Ausfage ungiilti er Zeu

en.) Die Ausfagen von Perfonen, we che laut

. 204 nicht als reclitsgiiltige Zeugen angefehen

werden . gelten (mit Ausnahme iedoch der 311b

litt., b und 0 bezeichneten) als Anzeigen (Jubi.

zien) des von ihnen ausgefagten Thatumftan

des, und find Hiilfsmittel zur Erforfciyung der

Wahrheit.

s. 207. (Einvernahme der Zeugen vor Ge

richt.) Wenn von Seite eines Angefchuldigten

bei der Unterfuchung kein Gefiändniß erhältlich

gewefen, fo find die rechtsgiiltigen Zeugen , de
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ren Auslagen ftir die Schuld oder llnfchuld des

Beklagten entfcheidend werden können. nach An

leitung des vierten unten folgenden Titels l7.

vor Gericht zu vernehmen und zu beeidigen.

8. 208. ("Würdigung der Zeugenausiagen.)

Wenn die Ausfaen verfchiedener Zeugen nach

ihrer etdlichen invernahme tniteltiander im

Widerfpruch ftehen. fo mulfen bei der Endbeur

theilurcg die allgemeinen Regeln von der Be

weiskraft der Zeugniffe inAnwendung gebracht

werden. fo daß jedoch nicht bloß die Zahl der

Zeugen. fondern auch die innere Wahrfchein

lichkeit ihrer AusfaÖen und deren Uebereinfiint

mung mit andern eweismitteln zu beachten ifi.

l). Von dem 'Beweife durch amtlichen

Augenfchein und durch dae Befin

den vonKunfi- u, Sachverficindigen_

s. 209. (Beweiskraft des Augenfcheins.) Eine

Thatfache. welche durch ohrigkeitliayen. rechts

förmlichen Augenfchein mit finnlicher Gewißheit

erkannt worden. tvird als rechtlich erwiefen be

trachtet.

Bor einerB-Behörde vor-gegangene Handlun

gen find durch das in gefeßlicher Form dariiber

aufgenommene Protokoll bewieten.

.S8, 210, (Beweiskraft des Gutachtens von

Sachverfiändigen.) Wenn über eine Thatfaclye

oder einen damit in Verbindung ftehenden Um

ftand nähere Kenntniß oder Gewihheit zu er

halten. nothwendig erachtet wird. das gutuchtll

che Befinden Kunft- und Sachverfiandiger ein
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nholenz fo wird zu voller Beweislraft eines

olchen Gutachtens erforderte

1) daß wenigfiens zive-i Kunft- und Sachver

fiändi edie Unterfuchunq vornehmen-WWU

2)'daß ie alle Eigenfchaften hefißen, welche

für rechtsgültige Zeugen *erforderlich find;

3) daß diefelben vorher, wenn fie nicht-Won

heeidigteoPerfonen fi|nd„ durch Verfugung

des Verhoramtes beeidigt werden. (HQL);

4) daß ihr Gutachten. durch Grunde _qehorig

unterfiüßt fei, „und keine falfche Thatfaehen

oder Widerfpruche enthalte. '

h. 211. Sind die Verfaffer des Gutachtens

in den Hauptpunkten nicht einig, oder findet

der Richter dasfelbe, wegen Mangel an Griind

lichkeit, Genauigkeit oder Vollfiandigkeiß unbe

friedigendzfo wendet er fich da, wo es auf medi

zinifche oder chirurgtfche Grundfahe_ anköinmt,

an die Sanitätslominifiion oder, 1e nach um

ftänden, anxeas Sanitätsto egium„ und in an

dern Fiillen an andere Kiinft- *oder Sachverftän

dige von höherer Stellun . . *

Wenn keine Sachveritändige einer .höhm

Stellung zu haben find, fo follen andere in

verdovpelter Anzahl über den Gegenftand vec

nommen werden,-wo dann unter diefen die

Mehrheit, und hei-vorhandener Gleichheit der

Stimmenh die dem Angefchuldigten giinfiigere

Meinung entfcheidet. *

1). Von dem Bewetfe durch Urkunden.

8. 212. (Beweiskraft öffentlicher Urkunden.)

Jede, als acht anerkannte, öfientliche Urkunde

gewährt einen vollen Beweis fiir ihren Inhalt.
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Z, 213. (Beweiskraft von Privaturkunden.)

Eine Privaturkunde bewirkt nur dann vollfiän

digen Beweis gegen einen Angefchuldigtem wenn

erwiefen ift. daß fie entweder von ihm felbft

oder in Folge feines Auftrages von einem an

dern verfertiget worden. und wenn fie den That

befiand des Verbrechens ausmacht.

Wird in der Privaturkunde über das in

Frage fiehende Verbrechen einVekenntniß abge

legt; fo ifi fie dem außergerichtlichen Gefiänd

niffe gleich .zu achten.

Enthält die Urkunde Erklärungen . Drohun

Öen oder Aeußernngen , welche als Anfialten oder

orbereitungen zu dem Verbrechen zu betrachten

find , fo ift fie als erwiefene Anzeige (Zndizium)

anzufehen.

Z. 214., (Vergleicbung der Handfchriften.) Die

Vergleichnng der Handfclfriften, wenn nämlich

der Verfaffir der Privatfchrift ftreitig ift. fo

wie ein dicßfälliqes Befinden der .tiunfiverftän

digen macht keinen vollftändigen Beweis aus,

fondern begründet nur eine Vermuthung oder

Anzeige. , .

Z. 215. (Privaturkunde als Entfchuldigungs

beweis.) Eine Privaturkunde gilt nur dann zur

Entfchnldigung oder Vertheidigung des Llngeklag

ten„ wenn die Zeit ihrer Verfertigung gewiß

ift,9und keine Grunde zu Vermuthung eines

Betruges vorhanden find.

k). Von dem Beweife durch Anzeigen

oder Indizien.

Z. 216. (Anzeigen der Schuld iiberhaupt.)

Jeder Uinfiand, aus welchem fich ein Schluß
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der Wahrfclyeinlichkeit auf ein begangenes Ver

brechen oder deifen Thaler ziehen laßt, in als

Anzeige oder Jndiziiinc zu betrachten.

Ein Uinftand kann aber nur dann einen

folcben Schluß begründen, wenn er erwiefen ift,

h, 217 (Eintheilung der Anzeigen der Schuld.)

Diele Anzeigen oder Indizien find entweder

allgemeine oder befondere, die auf einzelne Ver

brechen Bezug haben.

Sie find ferner in Hinficht auf die Uinftände

oder Thatfaeheic, von welchen fie hergenomnien

werden , entweder:

ei) vorausgehende, die einem Verbrechen,

als deffen Urfachen oder als Vorbereitungen

dazu , vor-geheim oder

d) gleichzeitige, welche als Befiandtheile

der Hauhthandlung, oder als gleichzeitig

niit derfelben erfreinen, oder

e) nachfolgende, die fchon began ene Ver

brechen vorausfetzen, und als Folge der

Wirkung derfelben zu betrachten ind, oder

die aus der Unterfuchung als folche_ her

vorgehen.

Z, 218. (l. *Allgemeine Llnzeigen der Schuld.)

unter allgemeine Anzeigen werden gezählt, und

zwar:

1) wenn eine Perfon ein befonderes Jntereffe

gehabt, das vorgefallene Verbrechen zu be

*he

a. Als vorausgehende*:

g n.

2) Stattqehabte Drohungen, die auf das Ver

brechen Bezug haben, befonders wenn
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Feindfchaft egen den Befchädigten damit

verbunden it.

3) Erklärung an einen Dritten, ein foiches

Verbrechen begehen zu wollen.

4) Beftellnng, Anfchafiung oder Verferti ung

von Werkzeugen. die zu Begehung des ö er

brechens dienen konnten und überhaupt

Handlungenh ivelche als Mittel und Vor

bereitungen zu dem begangenen Verbrechen

erfiheinen.

b. Als gleichzeitige.

1) Wenn Jemand auf eine, mit Hinfirizt auf

Ort und Zeit des began enen Verbrechens,

verdächtige Art angetro en wird.

2) Der Befiß von Werkzeugen oder ,Mitteln h

welche feinen! Stande fremd find, und wo

mit die That hat begangen werden können.

3) Wenn fich an einer Perfon oder gu den

ihr zugehörigen Sachen Spuren befinden,

welwe nicht wohl anders, als aus dern Ver

brechen erklärt werden können. *

4) Wenn Jemand, ohne fich über die R-riilt

mäßigkeißdes Befilzes gehörig auszuweifen.,

Sachen befiiit, oder erweisliel) befeifen hat,

tvelche entweder Gegenftände des Verbre

chens find, oder fich zur Zeit der begange

Zieikie That beidem Bcfchädigten gefunden

a , n.

e. Als' nachfolgende,

1) Entfernung oder Vernichtung der Spuren

eines begangenen *iterbreclyegns oder folche?

* |5
k.

I
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Saehen, die zur Entdeckung oder zum Er

weis deifelben dienen könnten.

2) Wenn eine Perfon, weiche noch nicht als

verdächtig angefprochen worden. den Ver

dacht des Verbrechens zuvorkommend von

fich abzuwendein oder betriiglicl) auf einen

andern zu ivälzen fich bemüht hat.

3) Verfuchte Veftechung oder unerlaubte Zu

muthungen gegen Zeugen oder andern Per:

fonen, die von der Sache .fienntniß haben,

oder zu ihrer Entdeckung oder Verheirnlichung

beizutragen im Falle find oder zu fein fcheinen.

4) ungewöhnliches, aufiallendes Vetragen nach

der That, als: an filiche Crkundigungen

iiber die Folgen der elben, plötzliche Flucht,

Verbreitung falfcher Jiacbriclyten, Aeußerun

gen von unruhigem böfen Gewiffen, Ab

läu nung ioahrhaft befundener Umftände,

an allende Verftellungen, als: berftellter

Wahnfinn, n. dgl.

5) Angabe des Befchädigten oder Verwundeten.

6) Angabe eines Mitfchuldigen, wenn die Um

fiiinde., auf welche fich die Angabe gründet,

wahr erfunden werden.

7) Ausfagen von Perfonen, ivelche laut Z. 204

nicht als rerhtsgiiltige Zeugen angefehen

werden, mit Ausnahme jedoch der bei litt.

b und o bezeichneten.

8) Briefe oder andere Schriften) fo wie auch

gittäcixtliihe Befinden, welche fich zwar nach

den YZ. 210, 213 und 214 nicht zu einem

vollftändigen Beweis eignen, allein durch

ihren unzidei-deutigen Inhalt iiber die That

oder den Thaler einigen Anffchluß geben.



- 227 -

I. 219, (ll. Befondere Anzeigen der Schuld.)

Als Anzeigen. die einzelnen Verbrechen befon

ders eigen find. werden betrachtet:

Bei Mord. Tödtung und Verwundung.

1) Wenn Jemand eine Waffe oder ein Jnfiru

ment befiht. womit wahrfcheinlich die Ver.

-lehung gefclyehen ift,

2) Wenn bald nach der That an Jemands

Kleidern. Geräihen n. dgl.. befonders aber.

wenn an den der Perfon gehörendenWaf.

fen. womit die Qlerleßung wahrfctyeinlicl) ge

fchehen ift. Blutfpuren gefunden werden.

3) Wenn Jemand Handlungen vor enommen

hat, woraus zu fchließen ift, da er folche

Spuren zu vertilgen oder verbergen gefnclyt

habe. wenn er nämlich bald nach der That.

zu ungewöhnlicher Zeit die Kleider gewech

felt. diefelben heimlicherweife gereinigt oder

verborgen hat n. dgl.

Bei Kindesmord. Abtreiben und Kin

desausfefzung.

F. 220. Wenn eine Weibsperfon. an weleher

eine plöhliche Leibes-veränderung oder ein ande

rer verdachtiger Uinftand wahrgenommen wurde.

durch Sachverftändige unierfucht. .und von die

fen ausgefagt wird. daß diefelbe vor Kurzem

geboren habe. ,

Bei Vergiftung. '

Z. 221. 1) Wenn Gift gekauft worden. und

f diefes hernach gelängnet third." _

f2) Wenn Jemand zwar nicht langnet. Gift
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gekauft *u haben aber nicht genügend be.

weifen ann. daß er von demfelben zu ei

ner erlaubten Sa-:ve (Sebi-aut) gemacht oder

Gebrauch habe :tra-hen wollen.

Bei Diebfiählen.

8. 222. 1) Wenn 'das Entivendete. bei Ie

manden vor_ efunden trick. und er fi' ch über

den rechtinä 'gen Befiß deffelben nicht glaub

_' haft ausweifen kann.

2) Wenn bei' einer Perfon. deren Beruf es

nicht mit fich bringt. Sperrieug. Dietriche.

Brecheifeu. fremde Schi-life( und derglei

chen gefunden werden.

3) Wenn Jemand Sachen vou Werth. welche

defien Vermögen. Stand und Lebensart

widerfprectzen. bei fich hat. heimlich zum

Verkauf bringt. oder um unverhältnifjmä

ßtgen. toohlfeilen Preis anbietet,

4) Wenn eine Perfon von geringen Vermö

ensutnfiänden und von oerdachtigem Le

enswandel plötzlich einen ljberlnäffjgen

Aufw and macht.

Bei Brandftiftuirg.

8. 223. Wenn bei Jemand kurz vor oder

nach der That Feuerzeug und Feuer-ntaterialien

gefehen werden. die er fonft zu anderm Gebrauch

nicht bei fich zu tragen pflegt.

8. 224. (Allgemeine Veftilmrtnng. hinficdtlich

der Zndi ien.) Durch die in den vorhergehen

den Arti ein bezeichneten. fowohl allgemeinen.

alsbefondern Linzeigeu find andere nicht aus

gefchlofien. fondern es muß jeder. init den' Ber

a

r
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bi-echen oder 'dem Thäter in natürlicher Verhin

dung fiehende, erwiefene Umftaiid als eine fol

che angefehen werden.

Z. 225. (Würdigung der Anzeigen d. Schuld.)

Um das Gewicht der Llnzeigen und den Grad

der hieraus hervorgehenden Vermuthung oder

lleberzeugung zii ermefien , hat der Richter zii

erwä_ en;

1) en mehr oder minder bedeutenden nähern

oder entfernte-rn Zufammenhang der Anzei

e mit dem Verbrechen.

as Zufammentreffen und die Art des Zn

fammeiihanges. verfchiedener Anzeigen un

ter fich,

3) Die Anzeige der Unfehuld, welehe dem Ver

dächtigen zur-Seite fiehen.

8. 226.„(Fortfehung.) Eine Anzeige ift um

„fo ftärter, ie genauer diefelbe mit dem Verbre

chen im Zufamnienhange fieht; ie gewöhnlicher

fie der Erfahrung nach als Urfache, Wirkung

oder gleichzeitiger Umftand mit demfelben ver

bunden ifi, und ie weniger fich dieielbe nach den

befondern llmfiiinden anders, als unter Voraus

feßu-na des Verbrechens genii end erklären läßt.

9227. (Fortfe ung.) DerYterdacht wird ver

fiärkt durch das» ufainuieiitreffen mehrerer An

zeigen„ welche fieh untereinander gegenfeitig un

terftiiizen und zu der gleichen Voraiisfeizung

fiihren: hingegen wird der Verdacht gefchwächt.

wenn mehrere Thatfachen, wei-che einzelne Ver

dachtsgriinde find, fich untereinander felbfi wi.

derfprechen. „ , ..
z. 228. (Anzeigen der Unfchuld.) So wie all
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gemeine und befondere Anzeigen der Schuld.

gibt es auch allgemeine und befondere Anzeigen

der Unfüyuld.

Z. 229. (1. AllgemeineAnzeigenderunlchuld.)

Der gute Leumund eines Pienfchen, verinöge

welchem fich das vorgefallene Verbrechen von

ihm nicht erwarten läßt. gibt eine allgemein e

Vermuthung der Unfchuid. fo daß gegen einen

Solchen immer fiärkere Verdachtsgriinde gefor

dert werden , als gegen eine folche Perfon, bei

welcher man jenes nicht vorausfeßen kann, oder

wo nfgan das Gegentheil anzunehmen berechti

get i .

Z. 230. (11, Befondere Anzeigenderllnfchuld.)

Befondeee Berniuthungsgründe der Unfchuld

find hauptfäckllich:

1) Der Mangel eines bekannten Znterelfe an

Begehung der That, nnd vorzüglich wenn

das Verbrechen mit dem Jntereffe des Ver

däihtlgen im Widerfprnclye fiebt. L

2) Wenn bei einem Verbrechen, welches die

Gegenwart an dem Orte und der Zeit, wo

es verübt worden iii, nothwendig vorans

feht, die Abwefenheit des Verdächtigen ver- i

ninthet werden kann.

3) Wenn beiBegehung des Verbrechens Schwie

rigkeiten und Hinderniffe vorhanden ivaren.

deren Ueberwindun_ und Befeitigung, nach

der befondern Bef affenheit oder Lage der

Per-fon und der Uniftände, unerklärbar und

unwahrfcheinlich ifth und

4) wenn fich die iperfon, nach vorgefallenem

Verbrechen fo benoninien hat. wie von dem
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fenigen, der fich der That fchuldig weiß,

nicht wohl erwartet werden kann.

F. 231. (Entfernter Verdacht durch Anzeigen.)

Anzeigen der Schuld erwecken gegen eine Pet-fon

nur entfernten Verdachth wenn fie entweder

an fich unbeftiniint findh und mit dem unterfuch

ten Verbrechen felbft nicht in befonderni Ziifam

inenhange fieheii, oder wenn die als Anzeige

betrachtete Thalfacjze unter den gegebenen Um

fiänden ebenfo leicht auf andere Weile, als aus

dem begangenen Verbrechen, vernünftig erklärt

werden kann, oder wenn die an fich nahen An

ei en durch befondere Vermuthungsgriinde der

n chnld gefchwcicbt werden.

s. 232. (Hoher Verdacht durch Anzeigen.) An

zeigen geben _einen hohen oder dringenden Ver

dacht gegen eine Perfon, und heißen nahe An

zeigen, wenn daraush zwar nicht init Gewißheit,

xedoch mit hoher Wahrfcheinlichkeit, auf diefe

befiiminte Perfon gefchloffen werden kann. -

Dieß ifl der Fall, wenn die in diefer Perfzon

zufainmentreffendeci Umflände mit dem vorlie

genden Verbrechen felbfi in beltimmteu Zufanc

menhange lieben, und eine andere verniiicftige

Erklärungsart zwar noch möglich, jedoch 'unter

den vorliegenden Umftanden unwahrfclheinlich ifi,

und iiherdieß entweder keine befondern Anzeigen

der Unfchuld vorhanden iind', oder diefe letztere

von den Anzeigen der Schuld durch Gewißheit

und Stärke entfclyeidend iiberioogen werden. _

s. 233, (Ueberzeugende Gewißheit aus An ei

zgen.) Aus Anzeigen entfteht überzeugende e

wißheit. daß fich die angezeigte Perlen der That
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fchuldig ,gemacht- habez-und fomit ein voltftändi'.

er Beweis. der-den Richter-tberechtiget. eine

erfon als der firgfbaren Handlung fchuldig ,zu

erklären . .foferne fich) folgende: llnifiäitde ' ver

einigen: - f - _ , ,

1) Wenn mehrore_:mit dem vorliegenden Ver

- : brechen in beftunmtem Zulammenhange. ße.

* hende Anzeigen .g welche einzeln vollftändig,

erwtefen find. in der angezeigten* Perfon

zufamtnentreffen .tjund

-2) unter fichdergeftalt im Zufammenhange fie

* hen. daß eine- folche Uebereinfiimmnn nach

dem ordentlichen Laufe der Dinge ni' an

ders. als ausxlder Begehung des Verbre

chens. vernünftiger Weifeerklärt werden

kann. auch dicfelben

3) mit andern erwiefenen llmfittnden der That

imZWiderfpruweZfiehenZ iiberdieß , x

4) der. Znquifit keine defondern. begründeten

Anzeigeniderßunfchuld fiirxficl) hat. und :

-5) durchaus keine Umftände vorhanden find.“

- x welche die Vermuthung geben.. daßdie That

-- von einer-andern Perfon begangen worden.

Z. 234. (Wirkung des Verdachts.) Wegen

bloßen Verdachtes (ZZ. 231* u. 232) kann auf

keine Strafe. fondern nur anf Spezialmquifitton.

und was Endurtheilebetrifft. au-f Entlaffung

von der Znftanz ?Z 257) erkennt werde'_n._*

2 Z. 235. (Stra anwendung beine Zndizienbe

weis. Bei dem Beweife .durch Indizien“ kann

der ichter. wo es:fich,umtodeswüedige-Verbre

cher-handelt. an die Stelleder Todesfirafe zwan

ztgiahrige-bis. lebenslänglictje Ketlenftrafe -feheu.
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[i. Von dein zufaniinengefetzten

z Beweife.

Z. 236. Der Beweis heißt znfancmenselißt.

wenn Beweismittel verfchiedeiier Tlrt. KRW?

einzeln genommen, zur Begründung rechlilcbek

Gewifiheit unzureichend find, dergeftalt zufam

nientreffen , daß aus folcher Uebereiicfiintmnng

die vollftcindige rechtliche Gewißheit der zu be

weifeicden Thatfache hervor-geht.

Z. 237. (Ziifainmentrefien eines außerordent

lichen Gefiändniffes mit der Auslage eines rechts

agilltigen Zeugen.) Ein außergerichtlich abgeleg

tes. gerichtlich erwiefenes „ iimftciicdliches Be.

kenntnß bildet einen vollkommenen Beweis,

wenn daffelbe mit der Ausfage eines rechts

iiltigen Zeugen. ivelcbe unmittelbar iiber die

e ehung der That felbft Zeugnis -gibtx in allen

we entlichen tlniftänden iibereinftininit.

Z. 288. (Zufamncentreffen von Anzeigen mit

einem atmet-gerichtlichen Geftiindniß oder einem

unvollkoitintenen Zeugenbeiveis.) Wenn gegen

den Znqnifiteii folche nahen Anzeigen vorhanden

find, welche zwar fiir fich allein zii deffen Ueber

meifiing nicht hinreichen„ mit welchen aber ent

weder ein erwiefenes. acißergerictitliches iiniitiind

liches Gefiändnifi. oder die liisfage eines einzi

en rechtsgiiltigen Zeugen znfaminentrifft, fo

?ann Inqnifit, nach forgfcilti er Erwägung aller

befondern Uniftände. der Tzat iiherwiefen ge

achtet werden. _

Z. 239. (Strafanweicdulls) Die Beftiinmung

*des Z. 235 findet auch bei -decn zufamniengefetz

ten Beweife fiatt. . ..n-B



523/4

lii. Titel.

Boni Schluffe der Prozedur.

Z. 240. (Schlußverhör und vorläufige Voll

ftändigkeitserklärnng der Prozedur.) Wenn das

Kriminalderhöramt alles gethan zu haben glaubt.

was zur Unterfuchung und Beweisleifiung ge

hört und zur Entdeckung der Wahrheit dienen

kann. fo nimmt es mit dem Angefchuldigten ein

Schluhderhör vor. in welchem alle wefentliclyen

Ergebnifie des Prozefies zufainmengefiellt wer

den. und erkennt darauf vorläufig die Vollftän

digkeit der Prozedur. Dem Staatsanwalt. dem

Beklagten. feinem Yertheidiger. fo wie einem

allfälligen Privatkliiger wird hievon Kenntniß

gegeben und ihnen die Einficht der Prozedur

gefiattet. damit fie inner einer anznberanmen

den Frifi Einreden gegen die *ltollfiändigkeit der

Prozedur machen und eine Vervollfiändigung

anbegehren können.

s. 24i. (Wahl eines Vertheidigers.) Dem

Angefchiildiqten wird gleichzeitig eröffnet. daß

er fin; einen Vertheidiger ivählen könne. Er

kann hiefür jeden rechtsfähigen Bürger. in wel

chen er fein Zutrauen feht. erbitten.

Wenn der Angefchnldigte keinen Bertheidiger

bezeichnet hat. oder der von ihm Bezeichnete

die Verrichtung ablehnt. fo ordnet das Verhor

amt ihm einen Vertheidiger ans der Zahl der

patentirten Fiirfprecher bei. Kein Fiirfprecher

darf die Uebernahme einer Vertheidigung ver

weigern. jedoch foll das Verhörami die Furfpre

wer. fo viel thunlicly. dem Turnus nach in An

fprnch nehmen.
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Mit feinem Vertheidiger kann der Alcgefchccl

digte in diefem Zeitpunkte eine Unierredung un

ter Aufficht halten.

Z. 242. (Begehren um weitere Vervollftän

digung und Schluß der Prozedur.) Der Staats

anwalt. der Pribatkläger. der ?lngefchuldigte

und deffen Vertheidiger können lnährend der

anbcraumten ßrift Begehren um Vervollftändi

gung der Prozedur zur weitern Nachcveifung der

Schuld oder llnfchuld ftellen. Werden keine Be»

gehren gefiellt. fo erklärt das Verhöranit den

Schluß der Prozedur.

Werden hingegen Begehren geitellt. fo ent

fcheidet das Verhöranct. ob._denfelben zu entfpre

chen oder der Schluß der Prozedur zu erkennen fei.

Vefchwerdecc gegen den Schluß der Prozedur

können bei dem Gerichte zur Zeit der Verhand

lung der Sache vor demfelben angebracht werden.

Z. 243- (Darftellung des Staatsanwaltes.)

Nach erklärtem Schluffe der Prozedur werden

die Akten dem Staatsanwalt zugeftellt. welcher

binnen einer. von dem Verhbramte zu benim

menden. angemeffeicen Frifi eine fchrifiliche Dar

ftellccng des Rechtsfalls in faktifcher und rechtli

cher Beziehung nebft einem ?lntra . gegründetauf die den all befchlagendelc Gefclrhe. abznfaf

fen. zu den kten zu legen und diefe dem Ver

höramt wieder zuzufiellen hat, In feinem An

trag wird der Staatsanwalt auch auf den Scha

denerfah Ruckficht nehmen.

s, 244. (Angabe der vor Gericht zu ladenden

,ZeugÖnZ Zn den Fällen. wo kein Gefiändniß

des efchuldigten vorliegt. haben der Siggi"
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anwalt nnd Beklagte, oder deffen Vertheidigeiz

vor verfamineltent Verhörainte jene Zeugen an.

zugeben, die vor (Hei-icht felbfi vernominen und

beeidigt werden follen, Das Verhöramt kann

die Zeugenlifie ergänzen.

8". 245. (Ueberantivortnng der Akten an den

Prafidenten des Krfniinal erichts.) Hierauf wer

den_ die _Akten dem kyräidenten des Kriminal

gerichts uberantivortet.

l7. Titel.

Von der Verhandlung vor Gericht und

von der Beurtheilititg.

Z. 240, (Tagesanlelzung der Beurtheilung.)

Der *präfident des Kriminalgerichis fehl* einen

Tag zur Beurtheilnng an nnd ladet die Par

teien nnd Zeugen vor.

s. 247. (Vorbereitungsfrilt.) Dem Vektheidi

ger des Beklagten und einem allfälligen Pri

vatklager oder Gefchädigten fit eine dreitü ige

Frifi zur Vorbereituna auf die erichtiiche_ er

handlung geftattet. während ive cher Frift ihnen

die Akten zur Einfichl ollellfikbeu- D?! PLC

fident des Gerichts kann in befondern Fallen

diefe Friit verlängern. z __ _

.Der Bertheidigeril und Anklage: konnen m*:

diefem Zeitpunkte eine Unterredung ohne Zeugen

mit einander haben. 7

s. 248. (Niederlegun berg-Akten _auf den

Kanzleitifcb.) Die Proze akten [ollen einige Ta

ge vor der Beurtheilung auf den, Kanzleittfch

des Gerichts zur Einficht der Mitglieder nieder

gelegt werden. -W
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Z. 7249. (Zrfmeinung vorztriminalgericht.) Am

Ta e der eurtheilung haider Beklagte, den

Fa der Unmöglichkeit ausgenommen, perfönlicl;

vor den Schranken des Krlniinalzxerichts gegen

tiber dem Staatsanwalt zu erfcheineit. Dem

Privatkläger, oder Gelchadigten ifi Kenntniß

von dem Tage derBenrtheilung zu geben, da

mit er gutfindenden Falls auch erfcheincn und

feine-Zntereffeti wahrnehmen kann.

Der Verhiirrimter tvohnt der Gerichtsfilznng

bei. Er hat feinen Plaß am Gerichtstifle.

8.259. (Qefieictlichkeit der Lierhandlictcg.) Die

gerichtliche Verhandlung mit Ausnahme der Be

rathnng des Gerichts it öffentlich, Bei derfel

ben follen die Gegenfiände, welche als Wahr

zeichen oder Werkzeuge des Verbrechens zu den .

Akten gebracht worden find, tiorliegetr.

Z. 251 (Obforge des -yräfidetctect für Ruhe

und Ordnung.) Der *präfident hat fiir vollkom

mene Rixhe-itctd Ordnung zu for-gen; er ift be

rechtigen bei Vezeugungen von Beifall oder

andern Störungen der Iiuhe, Ordnungsbußeti

aufzulegen und fofort vollziehen zn laffeu;

H. 252. (Gang der Verhaudlnttg.) Die Ver

handlung geht" auf folgende Weile vor fich:

1) Der *prciudent läßt die wefentliclrfieu Pro

-zeßaktrn uud zwar tvcnigftens die Darftel

lung des .Staatsanwalts (Z. 243) ablefen.

- Begehrt' ein ?Nitglied des Gerichts oder ei

ne Partei die toeitere Zlbleftltig eines ihr

wichtig fcizeinenden'2lktenftnckes, fo hat“ die

fell-e zu erfolgen. Zmcnerhin aber unter- '

“ bleibt in diefe-n Moment die Lldleftrttg der

x
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Ausfagen derjenigen Zeugen, welche vor

eladen_ find. , _ _

2. enn, wei( kein Gefiändniß vorliegt, Zeu

gen oder- Deponenten vorgeladen werden„

1o wird init idem Verbot und der Beeidi

ung derfelben verfahren wie folgt: ,

a. &s wird der Nameiisaufcuf aller Perfonen

gemacht, welche als Zeugen vol-geladen wor

den. Der Präfidentfragt fowohl den Staats.

anwalt als den Angeklagten, _ob fie wider

die Abhöeung diefer Zeugen Einwendungen

u machen haben, -und welche. Ueber all

icillige Einwendungen erkennt das Gericht

fogleich. _

b. Die Zeugen treten aus dem Gerichtsfaale,

und werden fodann einzeln, in der vom

räfidentenveiiimmten Folgeordnung, zum

erhör wieder herein berufen„ weiches da

mit anfängt, daß jedem Zeugen einzeln die

niit demfel en abgehaltenen Verhöre fcinimt

' lich abgelefen und derfelbe durch den Prä

fidenten angefragt wird: ob dee Zeuge fei

nen Antworten, auf die bisher an ihn ge

richteten Fragen, noch etwas beizufeßeii

oder etwas an denfelben abzuändern habeÄ

o. Der* riifident kann hierauf das Beehör mit

den engen offentlich fortfeßen, oder durch

den Verhörrichter forifeßen laffen, und fo

wohl der Ankläger als der Vertheidiger tön

nen dem Zeugen durch den Verhörenden

Fragen vorlegen laffen. Das gleiche Recht

eht jedem Pitgliede des Gerichts zu.

*i- IfidietilnsfageeinesZeugen fo befchaffemdaß fie
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zu dem Verdachte Anlaß un, diefelbe möchte
alfch fei fo kann der Früfident die angenn

blickliche Verhaftung des Zeugen anordnen, *

Die Unterfuchung gegen einen folchen Zeu

gen gefchieht auf gewbhnlichem Wege.

e) teach beendigten Verhbren werden diexeine

vernoinmenen Zeugen beetdiget. Der 8 rä

fident macht fie aufdie ?Richtigkeit des (des

aufnierkfam, die Auslegung des Eidfihwures

wird ihnen ab elefen und hierauf fchwören

fie folgenden id: „Ich fchwöre, daß ich

._*-„». mein Zeugniß nach befiein Wiffen und Ge

' x 'wiffen abgelegt, daß ich die ganze Wahrheit

und nichtsals-die Wahrheit gefprocben habe.

Das fchtvbre ich, fo wahr mir Gott helfe

und alle Heiligen.“

Falls der zu Beeidigende nicht katholifclter

Religion wäre, fo wird die Formel dahin

abgeändert, daß diefelbe am Ende nur lau

tet: „fo wahr 1nir Gott helfe."

k) Erfcheint ein vorgeladener Zeuge nicht, fo

entfcheidet das Gericht nach llmficindein ob

deßwegen die Sache zu verfchieben fei, oder

es an der Ablefung der von dem Zeugen

friiher abgelegten Ausfagen genüge.

Derjenige Zeuge, der ohne hinlangliche

.- Gründe nicht erfiheint, kann von dem Ge

. richt in eine Strafe bis auf 50 Frk. oder

zehntägige Gefangenfchaft und beinebens

in die verurfachten Kofien verfällt werden.

Glaubt fich ein dergefialt verfällter_ Zeuge

wegen feinem Ausbleiben hinlänglich ent

fchuldigen zu können, fe hat ,er diefes in
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der niichft darauf folgenden Verfaniniluug

des Gerichts zu thun„ worauf, wenn erheb

liche Hinderniffe naihgewiefen worden find,

das Strafurtheil aufgehoben wird.

Weigel-t fich ein Zeuge den Eid zu lei

ften , iii-findet nach Uniftänden die gleiche

Strafe ftatt, ol-er er wird zur Haft gebracht,

bis er fich zur Eidesleiftnng bereit erklärt.

Z) Nach der Zeugenverhandlung, oder wenn

keine fiatt findet, nach Ablefung der wefent

lichen Prozeßaktenh fragt der Prikfident den

Angefchiildigten, ob er fich wegen der gegen

ihn geführten Unterfnchuug iiber etwas zu

beklagen habe? und darauf, ob er feinen

bisherigen Auslagen noch etwas beifklgen

ioolle?

- B* Der Angeklagte muß diefe Fragen felbfi

beantworten nnd der Geriehisfihreiber inuß

die Fragen und Antworten darauf gericht

lich zii Protokoll nehmen.

4) Hierauf hat der Staatsanwalt feinen Vor

tre?)i zu machen und feine Anträge zu Zellen.

iniint ein Privatkl-.iger oder Befchädig

ter (Dainnifikat) an der Verhandlung“ An

* theil', .fo ift ihm geftattet, ebenfalls einen

Vortrag zii thiin. _

Hei-nach trägt 'der Beklagte oder diifen

Sachwiilter die Vertheidignn“ vor. Der

Praiident erinnert den Verthe niger, daß er

nichts gegen fein (Hewiffen oder ge en die' f

. den Gefehen fchnldige Lichtung vor ringen

diirfeh und dati er niit Quluftand und Maßt

gnng fich ausdrucken innffe, l

-i
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ein-F'

Dem Anklage: u. GefcbädiYen ifi eine Re

plik u,dem Vertheidi ereine - uplik gefiattet.

Wenn von einer Kartei die Vollfieindi 1

keit der ozed-ur be ritten werden will, ?o

muß die es beiläufig gefchehen und es wird

dariiber keine bef-ondere Handlung epflogen.

Z. L53. (Abtreten der Ilarteien und _ uhörer.)

“Nach diefer Verhandlung hört die Silzung auf

öffentlich zu fein, und der Staatsanwalß all

fällige Prcvatklägem der Angeklagte, fein Ver

theidiger und die Zuhörer treten ab. _ _

Der der Sitzun beiwohnende Verhör-ccchter

kann hierauf noch eine Bemerkungen über das

Ergebnjß der unterfuchung malhenx lvorauf er

fich ebenfalls zurückzievt, und das Ger-icht zur

Fällung des urtheils fchreitet,

s. 234. (Beurtheflang der Vorfrage über die

Vollfiändigkeit der Prozedur.) Allvorderfi ift die

Voriragye zu beurtheilen: Zfi die Prozedur voll

-fiändig .

Findet das Gericht die Prozedur unvollfiän

dig, fo len-ist es diefclbe zur Vecvollfiändigung

an das Verhöramt zurück. Nach fiattgehabter

Vervollfiändignng hat das im Z. 252 vorgefehrie

bene Verfahren auf's neue fiatt. Die bereits

vor Gericht abgehörten Zeugen werden aber fo

dann nicht auf's neue verhört.

S. 255. (Beurtheiluug der weitern Fragen.)

Nach erledigter Worfrage werden folgende Fra

gen berathen und beurtheilt:

1) „Zfi N. N. eines befiiu-rmten in dem Kri

minalfirafgefeßbuehe met Strafe bedrohten

Verbre-hens fchuldig ?*4 __,:-.».* _

z-Unnxw U
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2) Wenn der Beklagte nicht losgefprochen wor

den ifi. fo fällt die Frage in Berathung:

i.WelFe Strafe ift dem Schuldigen auf

zu egen ,"

Bei welcher Frage die allfällig vorhandenen

Schgrfungci- oder Qliilderungsgrüitde in

Berrickficlltigititg fallen, _

3) Endlich nrtheilt das Gericht über die Pro

zeßkojten , die allfällige Entfchädigung des

Befchcidigten und andere Jiebenpnnkte. Bei

den Prozeßkofien und der Entfcbädigung

foll das Verhältniß beftimmt werden„ in

welchem mehrere folidarifch Verpfiichtete

diefelben unter fich vertheilen können.

Findet dae? (Gericht das Maaß der Be

fchädigung nicht hinlänglich ausgemitielt, fo

erkennt es nur im Allgemeinen auf Scha

denerfaiz und weist die nähere Ausmittlung

deffelben in den Zivilweg. Zn jedem Falle

kann der Gefchiidigte verlangen ,_ daß ihm

iiberlalien werde, -die Entfchädigung auf

dem Zivilwege zu fnchen. , _

Z. 206. ( allg wo der Beklagte eine? Polizei

vergehens f uldig erfunden wird.) Findet das

Gericht- daß der Angeklagte eines Kriminalver

brcchens fich nicht fchuldig gemacht hat, daß er

aber eines Polizeiver_ ehens fchuldig fein diirfte',

fo beurtheilt es fog eich diefes Vergehen nach

Anleitung des ipolizeifiraigelehbuches, oder be

fchließi die Ueberweifnnq der Sache an das

korrektionelle Polizeigericht, ie nachdem es die

felbe zur_ Beurtheilnng reif oder weiterer Ber

vollfiändigung bediirftig erachtet.
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Z. 257.* (Losfprechnng von der Jnfianz.) Wenn

das Gericht findet. daß der Beweis zwar nicht

vollftän-dig. aber daß doch ein bedeutendeßGrad

von Verdacht gegen detfiAngefchnldigten vor

haFden fei. fo ifi diefer_ävon der Jnftanz zn ent

a en.

Jn der Entlaffung von der Jnftanz liegt die

Erklärung enthalten: daß nur vor der Hand

wider den Verdächtigen nichts vorgenommen

werden könne. und das Verfahren gegen den

Angefchnldigten nur fo lange ausgefeht werde;

bis fich entweder mehrere Olnzeigen ergeben. oder

die vorhandenen beffer erwiefen worden find.

Nach Ablauf von fünf Jahren. von dem Tage

der Beurtheilung an gerechnet, erhält die Los

fpreclyung von der Jnftanz die Wirkung einer

gänzlichen Losfprecltung,

Z. 258.*(Freie Veurtheilung des Gerichts.)

Das Gericht ift bei der Beurtheilung an-die

Scblijfie des ?lnklägersxnicht ebunden. "c

Z. 259. (Eröffnung des Uri eils.) Das aus

gefällte urtheil wird dem Staatsanwalt. dem

allfälligen rivatkläger; oder Befchädigten fund

dem Angekagten in der Sitzung des Gerichts

bei[offenen Thüren durch den *llräfidenten eröffnet.

Z. 260. (Entlaffung deszLosgefproclyenen) Der

los efprochene Angeklagte. der fich im Verhaft

be _nd,et. wird in Freiheit gefeht. fobald das ui*

theil in Rechtskraft erwachfen ifi. _

s- 261. (Befcbwerden des An_ eklagten.) Sind

bei der Verhandlung (Z. 252)- Öefcinoerden uber

ungebührliciye Behandlung oder Anwendung ge

fehwidriger Zwangsmittel angebracht wow?"
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fo überweist das Kriminalgecicht dlefelben dem

Appellationsgericbte. fcbreitet aber nichts detto*

weniger zur Benrtheilung der Hauptfache, wenn

nicht die angewandten Zwanginitte( oder die

ungebijrliehe Behandlung folche Folgen gehabt

haben, daß in der Hauptfache felbfi eine fernere

Unterfuchung nöthig und die Unvollftändigkeit

derfelben ausgefprochen wurde. . g p

s. 262. (Fo-rtfetzu-ng.) Das Appellateonsgeriwt

vernimmt den angeklagten Beamten vermtttelfi

Abforderung_ einer fchriftliclyen Verantwortung

und verfätlxgdeufelben bei groben Verfeheugu

einer Ordnitngsfirafe und zu einer Entfchadi

ung an den widerre tlicb Behandelten. Ergibt

tcbabet aus der Unter ucbung-,eine höhere_ Straf

wiirdigkeit des Beamten, fo läßt das Appelle-g

tionsgericljt gegen denfelben den ordentlichen

Strafprozeß einleiten.
ZZ. 263. (Fortfeßung.) Erzeigt fich hingegen

die erhobene Befchwerde ,als uuberitndet, fo..

foll das Appellationsgeriwt den Be chwerdefiih

rer zu einer Geldftrafe bis auf fünfzig Franken

oder zu einer Gefangnlßfirafe bis au vierzehnx

Tage verurthcilen. ,7

_ M;

Von der Abfaffung des Urgtbeils.

fl. T it e l. ,

Z. 264. (Inhalt des Cndurtheils.) Jedes aus»

gefällte Urtveil foll enthalten:

a) eine Einleitung, welche in fich begreift die

Benennung d s urtheilenden (Gerichts, die

Vor- und Gelchlechs- und allfälligen Spiez
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namen des Beurtheiltenf fo wie deffen Hei.

math, Wohnorß Alten Stande- Beruf, Re

ligion und* die trichtiglten feiner Familien

verhültniffez endlich die Anzeige über die

Dauer des Unterfuchungsverhaftsz

f.) einen faktilchen Theil, iu welchem alle die

jenigen Thatfachen und Umfiände, welche

auf die Beurtheilung irgend einen Einfluß

„ ausüben, nnter Bezeichnung von Zeit, Ort

""59 u. f. w. aufzunehmen find; .

a) das Erkenntniß über Schuld oder Nichtfchuld

mit voraugefiellten Erwägungsgründen;

cl) fofern die Schuld ausgefproahen wurde, das

Erkenntniß über die Strafe ebenfalls mit

den Erwügiingsgründen und der Anführung

des Gefeßes, worauf die Strafe gegründet

wird

e.) die Üefiimmung über den Schadenerfalz,

über die Kolten und andere Nebenpunktez

Wenn über eine Perfon, ivelche in öffentlichen

Aemtern oder Bedienftungen gefianden ift. ein

Kriminalfirafurtheil ausgefüllt ivird, fo wird die

EntfeZung von der Stelle„ welche alseine reapt

liche olge eines Kriminalurtheils zu betrachten

ifih in dem Urtheil ausgedrückt.

Ehenfo foll .jedes Kriminalfirafurtheil die Er

klärung enthalten, daß der Verurtheilte der bür

gerlichen Ehre verluftig fel.

z. 265. (Form des Urtheils.) Jedes auszu

ferti ende Urtheil foll unter dem Tage des_ Aus

fpru _es ausgeftellt iind-niit derunteefchrift des

Prafidenten und Gerichtsfchrexhxxq _Mfeyeu

,. 75K- ".97
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b/ll. Titel.

Von dem Appellationsverfahren.

Z. 266. (Anzeige des Appellationsrechts.) Bei

jeder Eröffnung eines Krjminalfirafurtheils foll

dem Verurtheilten durch den Präfidenten ange

zeigt werdemdaß er an das Appellationsgerccht

und in Malefizfällen, daß er an das Malefizge

richt appelliren könne. Daß diefe Anzeige ge

fchehen feih ifi im Protokoll zu bemerken.

Z. 267. (Appellationsfrift) Inner vier Tagen

ka nn fowohl der Staatsanwalt als der Privat

kläger und der Angefchuldigte gegen das Urtheil

die Appellation ber dem *yräfidenten des Krimi

nalgerichts erklärenh in welchem Falle die fämtnt

lichen Akten und auf die Sache bezüglichen (He

genfiände unverzüglich dem Appellationsgerichte

ubermacht werden follen.

Z. 268, (Fortfe ung.) Alle UrtheileLdes Kri

minalgericbts, we che eine Kettenftrafe oder mehr

als fünfjährige Zuchthausfirafe verhängen, oder

bei denen der Staatsanwalt auf eine diefer

Strafen angetragen hat, ohne daß fie ausgefpro

chen wurdeh miiffen, auch wenn keine Appellation

eingelegt wird, dem Appellationsgerimtez und

Urtheile, welche eine Todesftrafe ausfprechen,

dem Malefiz;erichte zur Beftätignng eingefchickt

werden, welches nach Unterfuchuttg der Akten

entweder diefe Beftätigung fogleich ausfpricht, '

oder befchließt, daß eine Parteiverhandlrcng nach

Anleitung der unten folgenden ZZ. 273 u. f. f.

ftatt finden foll.

Z. 269. (Berxrkundung der »Llppellationserklä

tukig.) Der Prafident des Krimmalgerichts muß
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die Erklärung zur Appellation fowohl in die

Ausfertigung des Uriheils felbfi. als in eine ei

ene Kontrolle einfchreiben , die er darüber zu

(ihren hat. lleberdieß wird die Erklärung auch

in das Gerichtsprotokoll eingetragen.

8- 270_- (Tqgesqfifehnng.) Der Präfident des

Appellationsgerieiyta. nachdem er die Aktien er

halten, feet einen Tag zur Beurtheilung von

Seite des Appellationegerichts, oder. wenn es

fich urn ein todeswijrdiges Verbrechen handelt.

von Seite des Yialefizgerinztes fefi. Es foll die

Prozedur von allen Richtern gelefen werden, _

- Z. 271. (Rekufationsrecht.) Auf der Kanzlei

des Llhpellationsgerichts wird dem Angeklagten

eröffnet, daß er ein Nekufationsrechtnach-Inhalt

des 8. i30- habe. Zn diefem Ende wird dem

Anqefchuldigten das Oianicnsverzeichniß der Bei

fißer des Apdellationsgerictzts vorgelefen.

K. 272. (Vorläufige Enifcheidung iiber Zen

x gen.) Der Angeklagte kann; wenn vor dem Kri

minalz erichte erfier Znfianz eine Zeugenverhand

lung ati hatte, und von ihm aufgerufene Zea

gen verworfen wurden. verlangen. daß das Ap

pellaiionsgericht iiber die Zuliißigkeii diefer Zen:

en allvorderfi entfcheide, und daß bejahenden

alle? diefelben auf den Tag der Beurtheilung

zur Abhbrung vorgeladen werden.

Das gleiche Recht fteht feinerfeits dein Staats

anwalt zu.

Diefe Verlangen inijffen fchriftliclg gefiellt

werden. _

9. 273. Ani Tage der Benriheilnng wird von

dem Llppellationsgerichte das gleiche Vetfabktl!
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beobachtet. welches die HF'. 249-260 ftir die Be

handlung in erfier Znfianz vorfchreiben. jedoch

mit folgenden näheren Vefitmmungen.

o) die Verhandlung beginnt mit der Verlefu-iig

des erftinftanzliehen Urtheils*

b) den erfien- Vortrag hat der Appellant;

o) haben beide. der Staatsanwalt und der An

gefihuldigte appellirt. fo hat der Staatsan

walt den erfien Vortrag;

cl) jedenfalls werden nur diejenigen Zeugen

vorderufen und einvernommen. deren ine

vorhergehenden, F. 272 Erwähnung gefihieht 5

e) find vor erfter Jnfianz Einreden gegen Zeu

gen gemacht und verworfen worden. fo kön

nen diefe Einreden wiederholt werden;

t')der *Verhörriiizter hat der Sitzung nicht bet

ziiwohneit z „_

g) Zur Erkennung ,der Schuld (s. 255 Ziful)

find zwei Drittheile derStinimen erforderlich.

g. 274. (Entfcheidung der Frage uber Voll

fiändigkeit.) Hat das Appellationsgericht die

Vorträge der Vollfiändigkeit verneint. fo hebt

es das Urtheil des Kriminalgeriihts auf. und

weist die Prozedur zur Vervollfiändigung an

das Verhöramt. welches letztere diefelbe nach

bewcrkftelligter Vervollftändigung wieder dem

Krimtnalgericht zur neuerlichen Beurtheilung

eieireicht.

Y. 275. (Kaffation des urtbeils.) Nimmt das

Dlppellattousgericbt in einer Prowdur einen we

fcntlichen Formfehler wahr. fo kaffirt es das Ur

, iheil und [endet die Akten zur Verbefferung und

neuerlichen Beurtheilung au das Kriminalge

rie-ht zurück.
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z. 276. ( ortfeßung.) Kaffationsbegehren von

Seite der arteien find auf dem Wege der Ap

pellation anzubringen, den Fall ausgenommen,

wo nach abgelaufenen Appcllationsfrifi ein fol

ckyer Formfehler zum Vorfebein kommen [ollte,

der das Urtheil offenbar nichtig macht.

Sollte bei dem Appellations erlebte felbft ein

folcher Formfehler unterlaufen einh fo hebt es

auf erhobene Befchwerde den friihern Spruch

auf, verbeifert den Mangel und fpricht neuer

dings ab.

9. 277. (Freie Benrtheilung.) Das Appella

tionsgericht tft in Straffachen bei feinen Ent

fcheidnngeman die Vorträge und Schliifle der

?ltarteien nicht gebunden. Daifelbe hat auch

eine Rücklicht darauf zu nehmen„ ob nur eine

Partei oder beide avpellircn.

8. 278. (Vorfchriiten fiir das Malefizgericht.)

Für das Malefizgericht gelten die gleichen Vor

fchriften wie fiir das Appellationsgeriazt,

Zur Ausfällung eines Todesuctheils jedoch

werden 12 Stimmen erfordert.

z. 279. (Fortfeizting.) Wenn das Malefizge

richt die Todesiirafe nicht ausfprichth fo gelangt

deßwegen der Prozeß nicht an das Appellations

gericht zurück, fondern das Malefizgericht erle

diget denfelbcn.

8. 280. (Urtheilsabfaffung.) Die Urtheile des

Appellations- und Malefizßerichts werden _nach

Anleitung des Titels 71. a gefaßt, und mutiert

beinebens die Anzeige, wie das erftcnfianzliclk

Gericht urtheilte, enthalten.
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ein. T i t_,e l.

Von der Wiederaufnahme des Pro

: zeffes-Y

3._ 281. (Begriff.) Die Wiederaufnahme der

Unterfuchung-befieht darin, daß über ein Ver

brechen, über welches bereits ein Urtheil ergan

gen ifi. ein neues -Unterfuchungsverfabren, und;

'auf diefes hin' eine neue Benrtheilung fiattfindet'.

ß. 282. (Falle wo fie fiattfindet.) Die Wie

deraufnahme der Unterfuchnng *findet ftatt:

a) Wenn nacheinemin Rechtskraft erwachfe

nen Strafurtheil _neue Umftände entdeckt

- - werden, welche die Unfchuld eines Verur

- iheilten, oder einen geringem Grad feiner

Schuld oder einen' viel höhern Gradgder

'Schuld -aufdecken, _

b) Wenn uncl) einem in Rechtskraft erwachfe

nen* Losfprechungsuetheil gegen einen Los

gefprochenen :neue Beweife feiner Schuld in

Vorfchein kommen, .ä .

Z5 283."(Anordnultg derfelben.) Die Wieder_

aufnahme der durch einrechtskräftiges Urtheil

beendigten Unterfuwung kann nur durch ein Er

kenntniß des ApYellations-gerichts verfügt werden. g

Gegen den -loß von_ der Jnftanz_ osgefpro

chenen kann wahrend funf Jahren die unterfu

chung ohne iveitere Förmlichkeit jeder Zeit wie

, der angehoben werden. . _ .

Z. 284. (Wcrkungderfelben.) Ungeachtet der

: Erkennung der Wiederaufnahme bleibt_ das frii

-her ausgefäflte urtheil in Kraft, bis daifelbe

durch 'ein Revifionsurtheil aufgehoben wird.
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8. 285. (ziortfeßung.) Die Erkennung der

neuen Unter uchnng faßt die Erkennung der

Spezialunterfuchun in fich, und diefe wird übri

ens nach den a gemeinen Vorfchriften (ZZ.

43 bis 192) gefiihrt, und eben fo wird das

Urtheil vorbereitet und ausgefällt.

Z. 286. (Verfahren bei der Wiederaufnahme.)

Die beurtheilte Prozedur dient bei der Wieder

aufnahme der neuen Unterfuchung zur Grund

lage, alfo daß die neu entdeckten Thatfachen

oder Veweife als Vervollftändigung derfelben

unterfncht und beigebracht werden. Die Ausfa

gen der Zeugen. fo wie die iibrigen Beweis

mittel der alten Prozedur , bleiben in ihrer nr

fpriinglichen Wirkfanikeit und die' Zeugen können

auf den Urtheilsierntiit nur" wegen Ausfagen

vorgeladen werdeiy die fie in der neuen Unter

fuchung abgegeben haben. *

-**'i..t"- 1x. Titel.

Von dem Schadencrfaße und den Pro

zeßkoften.

,ß.-287. (Schadenserfaß.) Der Schgdenserfatz

wird neben der Strafe und unabhangig von

derfelben zngefprochen.

Z, 2ms. (Solidarität.) Mehrere Schuldige haf

ten folidarifW fiir den Schadenserfalz.

Z. 289. (Zurückftellung geftohlener Effekten.)

Wenn geftohlene Effekten bei dem Verbrecher

vorgefunden. oder fonft zur Hand gebracht wer

den. fo follen fie dem Eigenthiimer nach vollen

deter Prozedur wieder zugeftellt werden.
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Wenn fich kein rechtmäßiger Eigenthijmer dar

thut. fo fällt das Entwendete dem Staat anheim.

Z. 290. (Prozeßkofien.) Unter_ Prozeßkofien

werden fämmtliche bei einer Kriminalunterfurh

ung bis nnd mit der Vollziehung des Urtheils

ergangene gerichtliche und außergerichliaze. fo

wie ann) Gefangenfchafts- und Nahrungskoften

verfianden.
Z. 291. (Be ahlung derfelben im Falle der

Vernrtheilung. Die Verurtheilung des Ange

fchuldigten in Strafe hat die Verurtheilung def

felben in die Prozeßkofien zur Folge.

Z. 292. Sind mehrere Schuldige. fo bezahlt

in der Regel Jeder die wegen feines Verha ts

ergangenen Unterhaltungskofien. Außer die en

Llhungskoften haften mehrere Schuldlge fiir die

iibrigen Koften folidarifch. fofernfdas Uriheil

nicht ausdrücklich anders verfügt. '- e*

Z. 293. (Bezahlung der Prozeßkofien im Falle

der Losfurechung.) Der Losgefprochene kann nur

dann angehalten werden. die Prozeßkofien zu be

zahlen. wenn er durch unerlaubte oder fehr ver

dächtige! andlungen die Unterfuchung veranlaßte.

Z. 29 . (Bezahlung im Falle der Entlaffucr-rfg

von der Jnfianz.) Der von der Jnfianz Entl -

fene kann. ie nach der Größe des auf ihm ru

henden Verdachts. zum Theil oder ganz in die

Prozeßkoften verfällt werden.

Z. 295. (Bezahlung im Falle der Befchuldigte

fiirbt.) Jft der Vefclguldigte vor Ausfällung des

Endurtheils geftorben. fo wird von dem Richter

nach den dannzumal vorliegenden Beweifen iiber

die Koften erkennt.
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-ß. 296.-(Bezahlun der Prozeßkofien von Seite

eines Privatklägers; Ein Privatklägeq wenn

auf helfen Betrieb die Unterfuchnng geführt wor

den tft, hat, _wenn der Befchuldcgte gänzlich los

gefprochen_ tvird, und der Fall des Z. 293 nicht

eintritt) die Prozeßtofien zu bezahlern und tft in

eine billige Entfilnidigung zu verfallen.

(Bezahlung von Seite des Staates.) Wo die

Unterfuchuicg von Amtswegen, und nicht auf

Betrieb eines Pelvatklägers geführt wurde, und

»der Beklagte los efprochen wird. trägt der Staat
.die ergangenen Ftghfien, wenn nicht der Beurtheilte

.feldfi oder ein Dritter durch unordentlicbe Hand

lungen die Unterfuchnng verfchuldet hat.

z, 297. (Bezahlun von Seite der Denunzi

zanten.) Der . loße - eitunziant tft nur in dem

.im S. 8 angegebenen Falle zu Bezahlung der

Prozeßkofien zu verfallen, und es mnß ihm vor

der Berurtheilung Anlaß zur Bertheidigung

.gegeben werden.

ß. 298. (Einkaifirung der Prozeßioften.) Die

?lrozeßkofien tollen von der Kanzlei des Appel

*: ationsgeriwtes, tdelche dariiber Rechnung fiihrt,

auf dem Wege der .gefehlichen Betreibung ein

gezogen werden. _

Wenn ein ln die Kriminalprozeßlofien Ber

fällter diefelben abzuiragen nnvermögend fein

follte, fo ifi derfelbe gehalten, diefe Motten zu

(Hunfiecc des Staates mittelft öffentlicher Ar

beit, zu l Franken pr. Tag berechnet, abzu

roerdleicen. "NW

gez-XY

U":
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x. Titel.

Von dem VerfahrenLgPegen abwefend?

und flüchtige erbrecber.

8. 299. (Maßnahme egen einen verdächti

en Abwefenden oder üchtigen) Wenn ein

erdcichtiger abwefend i , oder vor oder nach

feiner Verhaftung die Flucht ergriffen hat, fo

hat die erichtliche Polizei unverzüglich die nö

thigen erfügungen zu treffen„ 11m deffelben

habhaft zu werden, wozu fich diefelbe nach Ver

fchiedenheit der Umfiände der Hausdntchfuchung,

der Nacheile, des Erlaffes von Hulfsfclyreiben

oder von Steckbriefen zu bedienen hat.

Z. 300. (Hausdurchfuehung.) Zft der Entflohe

ne wahrfcheinlich noch in dem Kanton felbft

irgendwo verborgen. fo ifi nöthige Vorforge

zu treffen, um einerfeits deffen Flucht über die

Grenzen zu hindern, anderleits aber durch ge

höriges Aufpaffen und allenfalls anzuftellende

Hausdni-chfucbung fich feiner Perfon zu verfichern,

Z. 30i. (Nacheile.) Wenn mit Grund zu er

warten ifi, einen flüchtig gewordenen Angefchul

digten durch Nacheilung u erreichen, fo ift der

Verhaftsbefehl wider denfelben ungefäumt aus

zufertigen, und der Flüchtling nach allen Rich

tungen zii verfolgen.

Z. 302. (Requifitorien.) Hält fich der Ange

fchuldigte außer dem Kanton auf, und fein

Aufenthaltsort ift bekannt, fo follen fogleich die

nöthigen Hiilfsfwreiben (Requifitorialien) an die

Obrigkeit feines Aufenthaltortes erlaffen werden.

Sind gegen den abwefenden Angefchuldigten
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diejenigen rechtlichen-Bedingungen vorhanden,

aus welchen derfelhe in Verhaft genommen wer

den darf, fo geht das Hulfsf-chreiben darauf„

daß derfelbe ergriffen und gefanglich ausgelie

fert lverde. g -

Sind ie-neBedingungen nicht vorhanden, fo

wird das Hülfsfclyreiben bloß darauf gerichtet,

daß dem Ang-efchuldigten die gerichtliche Ladung

bekannt gemacht, und wegen deren Befoldung

die nothige Vorforge getroffen werde.

8. 303. (Steckbriefe.) Steckbriefe dürfen nur

gegen fluchtige Angefchuldigte. gegen bloß

Abwefende hingegen nur in den Fällen erlaffen

werden, in welchen auch gegen einen Anwefen

den d_ie Verhaftung verfügt werden darf. Zn

folchen Steckbriefen ift das Verbrechen, deffen

der Angefchuldigte verdächtig geworden, im All

gemeinen zu benennen, und jede Obrigkeit auf

zufordein, denfelben im Falle des Betretens zu

ergreifen, und der, in der Un-terfcbriftbenannten

Behörde auszuliefern,- wobei zugleich der_ Ver

dächtige nach allen feinen außern Kennzeichen',

nach Gefialß Gefichtsbildung, Sprache und Klei

dung genau zu befchreiben ifi, _

Z. 304. (Ertheilung des fichern (Heleits.) Ei

nem Abwefenden kann von dein Kleinen Rathe

mit Zufiimmung des Llppellationsgerichts oder

von dem Appellationsgerichte mit Zuftimmung

des Kleinen Rathes ein ficberes Select in

fo weit ertheilt werden, daß derfelbe wahrend

der Unterfinhung bis zur Erlaffung eines Straf

urtheils nicht gefangen genommen werden foll.

Es kann daffelbe entweder unbefchrankr er
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theilt werden. oder nach Befchaffeuheit der Um

ftände unter gewiffen Belchränkungen und Be.

dingungen als z. B.: daß der Oingefclyuldigte

fich an einem gewilfen Orte aufhalten. von ge

wiffen Orten entfernt bleiben oder Sicherheit

leifien foll u. dgl,

Z. 305. (Aufhören des fichern Geleiis.) Das

fichere Geleit hört auf:

a) Wenn das Urtheil ausgefällt tft. x

b) Wenn der ?lngefclyuldigte ein neues Ver

brechen begeht._

o) Wenn er auf eine an ihn ergangene Ladung

ungehorfani ausbleibt.

ä) Wenn er zur Flucht Anftalten getroffen.

e) Wenn er die Bedingungen. unter welchen

ihm das fichere Geleit ertheili worden.

Übertritt.

s. 306. (Fortgang der unterfuchung.) Wäh

rend der Angefchuldigie durch' Nacheile. Steck

briefe und andere dergleichen Auftauen verfolgt

wird. hat die Vorunterfuchung. fo weit diefe

gefchehen kann. ohne Vernehmung des Verdach

tigen. ihren Fortgang. '

Bleiben alle Mittel. des Angefehuldigten hab.

haft zu werden. ohne Erfolg. und ift die Vorl*

unterfuchung gefchloffen. fo werden die Akten

auf gewohnte Weife von dem Staatsanwalt der

Zufiizkaminer des Llpdellationsgcricbts vorgelegt.

damit von diefer nbthigenfalls das lingehor

fainsverfahren eingeleitet werde.

8. 307. (Fortfeßung.) Findet die Zufiizkam

mer keinen hinreichenden Verdacht. weswegen

wider den Angefchuldigten auf Spezialinquifition



Ö. 308. (Einleitung des ungehorfamsver

fahrens. Ediktalladun .) Zni cntgegengefeßten

Falle fchreitet die ZnfZizkam-ner zur Einleitung

des ungehorfamsverfahrens wider den Abwe

fenden oder Flüchtigen.
Pal

Zn Geinäßheit deffen wird derfelbe. nach

Erkenntniß der Zuftlzkaitimer. von dem Ver

härrtchter durch Ediktalzitation vorgeladen. in

nerhalb drei Monaten vor dem Kriminalver

höramt zu erfcheinen. und fich wegen der wider

ihn vorhandenen Anfchuldigungen . welche im

Allgemeinen zu benennen find. zu verantworten.

mit der Bedrohung. daß wenn er tn der anbe

raumten Zeitfrifi nicht erfcheine. gegen ihn als

abwdefend und ungehorfam werde verfahren

wer en.

Die Edittalladung wird durch das Kantons

blatt und durch ein oder mehrere andere öffent

liche Blatter* bekannt gemacht. fowie an dein

Orte. wo »die unterfuihungsbehbrde ihren -Siß

hat. offentlich angefchlagen.

Nach Erlaß der Ladung wird der Prozeß

wetter inftruirt. fo vtel es gefchehen kann. und

dabei alles beobachtet. was zur Ansniittluug

des Verbrechens und zu genauer Erhebung des

Thatbeftandes führen kann.

Z: 399.' (Verfahren wenn fich der Ange

chiildigte ltellt.) Stellt fich der Ltngefchuldigie

17
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auf die Ladung , fo wird gegen ihn im Wege

des ordentlichen Kriminalprozefies verfahren.

Z. 310. (Wenn fich derfelbe nicht fiellt.)

Vecftreicht die atiberautnie Frift, ohne daß der

Lingefayuldigte erfcheint, und ifi die ilnterfucttung

Yzfchlofiexi. fo gelangen die Alten auf gewohnte

* eife an das Kriniinalgerittn erfier Znfianz.

Der Staatsanwalt fiihrt die Airtlage, und das

Gericht vcrurtheilt, wenn es findet, daß der

Adwefende durch glaudwürdige Zeugniffe oder

aus dem Zufammentreffen der Umfiande_ des

Verbrechens iideriviefen fei, denfelben in die ge

eßliche Strafe. Zeugenabhörungen finden da

bei keine fiatt. fondern das Gericht urtheilt auf

den Inhalt der Akten.

Auf den Fall, daß fich gegen den, Beklagten

nicht hinlängliche Beweife erzeigt hätten. um

daslirthei darauf zu gründen, fo erklart ?das

Gericht den Prozeß als vertaget.

Z. 311. (Weiterziehnng des Urtheils.) Der

Staatsanwalt kann das Urthei( an das Appel

ationsgericht ziehen. Zn den Fällen des Z.

268 tft daffelbe dem Aphellationsgerichte zur

Beftätigung einzufenden.

Z. 312. (Befondere Beftiinntungen, wenn

Todes- oder Kettenftrafe ausgefhrochen wird.)

Wird der' Abwefende zur Ketten- oder Todes

ttrafe verurtheilt, fo wird auf einem Hauptplaße

der Hauptfiadt ein Pfahl ailfgeftellt, an toelchen

inan eine_ Tafel _hängt, ioorauf der Name des

Verurtheilten. feine Verbrechen und die S rafe

gefchrieden fiel-den.



Diefe Tafel bleibtvie-r- und zwanzig Stun

den ausgehängZ.

Z. 313. t_ effentlicbe Bekanntmachung und

Vollziehung des urtheils.) Ein Kontumagfiraf

urtheil wird an denfelben Orten und au die

felbe Art. wie die erlaffenen- Ediitalladungen

öffentlich bekannt gemacht,

Das Urtheil wird , fo weit diefes in Ub

wefenheit des Schuldigen gefehehen kann, fowohl

in der Haupifache, als auch, was den Erlaß

des Schadens und der *yrozeßkoften betrifft, fei

nem ganzen Umfange nach voilzogen.

F. 3 4. (Verfagollenheit des Kontumaz.)

Von. dem Tage an , wo die ?in der öffentli

azen Vorladung frnchtlos ver ichen ifi, wird

der Un ehorfauie- fo angefeben. al. wäre er

verfcho en„und- demnach wird fein Vermögen,

nach Anleitung. der JZ, 190-192 des bürger

lichen Gefeßbuäyeo, der Vormnndfciyaft unter*

geben, mit-der Verbindlichkeit." dem Abwefenden

davon nichts verabfotgen zu lafien.

8. 315. (Wiederaufnahme des Prozefies

wenn der Kontmnazirbe ergriffen wird oder fich

fkellt.) Wenn ein Kontumazirter ergrifien wird,

oder ficb freiwillig nell', fo wird die gerichtliche

unterfuchung tiyuerdings gegen ihn erhoben,

detfeibe über die wider ihn vorhandenen Be.

fcbxlldigamgen befprochen. den, Prozeß ordnungs

maßig verfuhr-t. und alsdann das ergangene

Nontumazurthei-l entweder befiäiiget, geändert

oder aufgehoben.

S. 3 6. Sollten beider neuerlichen Beur

theilung Zeugen .bei den öffentlichem Verhand
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lungen aufgeführt werden. und kann dich nicht

mehr gefchehen. fo find ihre Auslagen aus den

Alten zu „verlefen und diefelben als mit dem

Erde bekrafttget anzufehen.

x1. Titel.

Außerordentlicher Kriminalrechts*

.an gegen Mitglieder des Großen

at es, des Kleinen Rathesund des

Uppellationsgerichtes.

s. 317. (Spezialunterfucbung und Krimi

ualverhaft gegen ein Mitglied des Großen

Nathes._ des Kantonsrathes und des Llppella:

tionsgercchts.) Gegen ein Mitglied des Großen

Raths , ,des .Kleinen Raths und des Appella

tionsgerichts kann keine Spezialunterfuehung

und kein .ttriminalverhaft verhängt werden,

ohne Autorifation des Großen Raths felbft.

3. 318. (Unzeie an den Präfidenten des

Großen Rathes.) Z der Fall vorhanden . daß

gegen ein Mitglied des Großen Raids. des

leinen-Raihs oder"“des Appellationogerichts,

Spezialunterfnchung mit oder ohne Kriminal

verhaft zuerkannt werden follte, fo wird die

uftizkammer des Qlppellatlonsgerichts dem rä

_denten des Großen Rafhs unter Zufte ung

der Akten Anzeige hiervon machen , und Leßte

rer den Großen Rath befammeln.

“ s, 319, (Niederfeizung einer Kommiffion.)

Der, Große Rath wird aus feiner Mitte durch

?Therme-sg abfolutes Stimmemnehr eine Kommt!

on von neun Mitgliedern ernennen. welche die
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Akten unterfucbt. den An efchnldigten ebenfalls

einvernimmt. und ihren ericht an den Großen

Rath erftattet.

Der Große Rath ertheilt hierauf die nach.

gefucbte Autorifation oder fchlägt diefelbe ab.

und fendet die Akten mit feinem Befchluffe der

Zufiizkammer zurück.

Z. 320. (Ertheilung oder Verweigerung der

Autorifation.) Hat der Große Rath die Auto

rifation ertheilt. fo findet die Verfolgung des

Ilnc-efctluldigten auf gewohnlichem Wege fiattz

wird aber die Antorifation abgefchlagen. fo

unterbleibt die Verfolgung.

xu. Titel.

Von der Vollftreckung des urtheils.

Z. 321. (Mittheilung der urtheile zur Voll

ftreckung.) Die in Rechtskraft erwachfenen Kri

minalftrafurtheile werden der erekutiven Gewalt

zur ungefäu-mten Vollfireckung mitgetheilt.

Zn der Regel gefchieht _die *Mittheilung

unmittelbar an die Kantonspolizeidirektion. To.

?eesturtthetle werden. dem Kleinen Rathe zuge

ri .

?Der Staatsanwalt foll fich durch von Zeit

zu. Zeit zu wiederholende Vefuehe in den Straf

anfialten . durch Einficht der dortigen Regifier.

und auf andere beliebige Weile über engen.

daß den Urtheilen in allen Theilen ein enüge

geleifiet' werde.

- I. 322. ( otokoll über die Vollfireiknngf)

Der mit der . olifireckung _des Urtheils bean -
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,tragte Beamte wird über die* fintkgebadte Voll'

ßreekung ein Protokoll aufnehmenxund daflelbe

dem Gerichte, welches zuletzt in der Sache ver-

fügte, iiberfenden, damit dnifelbe den Prozeß*

akten bei elegt werde. _

F. 3' . (Auffcvub der_ Vollziehung.) Die

Vollziehnn ,eines recbtskraftigen urtheils kann

in Kraft e ner Erknnntniß des Kleinen Rathes,

nur in folgenden Fällen verfchoben werden:

a) Wenn derVerurtbeilte nachärztlicöhen Zeug.

niffen von Wahnfinn, Raferei oder fchwerer

Krankheit, 'reiche die Vollziehung unmög

lich macht, befallen ifi; ' _

b) wenn fich eine zum Tode oder zu korper

licher Züchtigung verurtheilte Weibsperion

febwa * er* befindet, in welchem Falle die

VollziWung des urtheils auf feeds Wochen

ibiach ferixolgter Entbindung, verfchoben blei

en o 5

o) wenn die Todesfirafe an efäflt tft, und

um Begnadigung nachgefu t wird.

S. 324. (Fortfeßnng.) Wenn fich vor Voll

fkrecfung eines u-rtbeils entweder Beweife der

llnfchcild des Berurtheilten, oder neue Anzeigen

und Entdeckungen fchwerer Verbrechen ergeben:

fo ift die Voll iehung ein-zufielleu- und der-Pro

zeß nach Vorfr rift des Titels- ilber Wiederauf

nahme des *yrozeffes wieder aufzunehmen.

Z. 325. (Vollziehung der Todesfirafe ins

befondere.) Die Todesfirafe wird am dritten

Tage nach aus* efälltem , in Rechtskraft über

Kaangenem urtßeile a-n einem Werktage am

uptorte des Kantone vollzogen.
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Znzwifehen ift der Verurtheilte, foweit es

ohne Gefahr der lucht gefchehen kann, in be.

uemer Gefangen chaft zu halten und mit bel

erer, mäßiger Kofi zii berieben.

Zur Vorbereitun werden dem Verurtheilten

ein oder zwei Get liche beftellt. _Nur diclen

iind feinen nächften Verwandten wird der Zu

'tritt zu ihm geftattet, und es, foll der Gefan.

gene aufckeine Weile den Neugierigen zur Schau

gefiellt werden.

. 326, (Fortfeßung.) Der Kleine Rath

bean tra t ein Mitglied_ der Ziiitiz- und Poll

zeikommifjion mit der Leitung nnd Vollftreckung

des Urtheils.

: I, 327. (Fortfeßiing.) Ani Tage der Hin

richtung wird der Veriirtheilte, Vormittags neun

Uhr, von einer hinlängliehen Wache iind einem

oder zwei Geifilichen be leitet, auf den hierfür

beftinimten öffentlichen &laß eführt. Dafelbfi

erfctieint der Iteglerungskomiui grins ln Begleit

eines Aktuars und der Standesiarbe_ Der Ak

tnar liest niit lauter vernehmlicher Stimme das

Todesurtbeil vor. Der Schar-leichter fiellt fich

vor den Kommiffar, welcher denifelben befiehlt,

den Verurtheilten abzuführen, indem er ihm

zuruft:

„Nachdem urtheil und Recht den fehiil

„digen N_. N. um Tode verdammt hat, wirft

„du, Meifier t., denfelben nach_ der Richt

,ftcitte führen und dafelbftdurch (tnthanptiing

„vom Leben zum Tode bringen.“

Z. 32:4. (Fortfelznng.) Der Kommlifar
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verfitgt fich auf denjNichtplap und beaufflchtiget

die Erekntion,

h. 329. ( ortfeßung.) Der Leichnam wird

in der Stille eerdiget. _(5. 4 des Krtminalge

b .feß (Fortfeßung.) Der Kommiffae über

iebt dem Kleinen Rathe einen Verbalpro eh

ber die Vollziehung des Todesurtheils, we( er

dem Appellationsgericht überfendei und zu den

Prozeßakten gelegt wird, F

Schlußbefiimmnng. o

Z. 331,_ Dein Appellationsgericilte fei die

nähere *Ilufficht und Leitung alles deffeu aufge

tragen, was auf das Strafrechtsverfahreit Be

zug hat.
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Defondere Jtrafgefetze.

l. G e f e tz

über die Wiederherftellun des Strafge

fetzbnches von 836.

Zn .Kraft getreten den 31. Ehrifttn. 1848.

-Wir Pcäfident und Großer Rath

des .Kantons Luzern.

_Zn der Llbficht. das durch verfchiedene Erlafle

des 'abgetretenen Großen Raths vecftümmelte

Strafgefehbnch wieder in feinem urfpriittglichen

Befiande herzufiellen;

' , befchließeti:

s. 1. Das Strafgefehhuch für den .tkanton

Lu ern (enthalten in der Gefeßesfammlung von

18 1 bis 1841 Bd. 117. pack. 3 bis 272; Bd. 7.

[tax. 394) tft unter Vorbehalt der Revifion des

anzen Gefeäbumes und foweit reicht durch die

taatsoerfa“ ung darin Abänderungen getroffen

worden find, - in feinem ,vollen ehevorige-n

*Befiandß wie es "ich vor dem eriten Mai 1841

*Titels x. „vonder

befunden. nrteder heYzefiellt. mitAusnahme des

egnadigung“, als worüber

ein befonderes (Hefe-ß erlaffen worden 1|. _

Z. 2. Gegenwärtiges (Hefen ift dem Regie

'rungsrath zur Bekanntmachung mitzutheilen und

urfchriftlich ins Staatsarchiv niederzulegen.

17x
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ll. Begnadigiingsgefeß!)

Erlafien den 15. September 187178.

Zn Kraft getreten d. 17.“ Dez. 1848.

Wir Präfident und Großer Nach

des Kantons Luzern;

Zu der Abficvt, die Ausübung der Begnadi

gungsrechte zn regeln; _

Auf den Antrag des Regierungsratbes und

einer von uns niedergefeßten Kommiffion;

Mit Hinfictyt auf den s. 52 der Staatsver.

fafiuvg befchliefien*

s. 1. Der Große _Rath nimmt nur im Un

fange feiner ordentlichen Verfammlungen Ve

nadigungsgefuctye an. Eine Ausnabinefindet

Kati. wenn d9» Verbrechen einen Fall politifwer

Natur: befchlagt oder gegen ein Todesurtheil

Begnadigziing nczcbgefuclpt wird."

Z. 2.4_ egnadigungsgefuctze fonnen *nur gegen

in Rechtskraft erwachfene Strafnrtheile einge

reicht werden. _ p ' -

Z. 3. Den Bittfclyriften um Begnadigung muß

das Strafurtheil und ein Zeugni' der betrefien

den Behörde über das Woylverhalten des Bitt

fiellers fett Erlaß des urtheils beigelegt werden,

anfonfi diefelben durch Tagesordnung von der

Hand gewiefen werden.

1) Vergleiche die ZZ. 100-107 des .Kriminal

firqfgefebes, *
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s. 4. Einlangende Begnadigungsgefuche wer

den, fofern nicht fofortiges Eintreten befcbloFen

wird, einer Kominiffioii des Großen Rathes von

fünf Mitgliedern oder dem Regierungsrathe zur

Begutachtung überwiefen. Wenn auf Begnadi

gung angetrageu wird. fo foll diefer Antrag init

einem fchriftlictyen niotivirten Gutachten begleitet

werden.

S. 5. Das Begnadigungsdekret beftimnit, ob die

u ertheilende Gnade iin ganzen oder theilwei

?en Nachlaffe, oder bloß in niildernder umwand

luiig der Strafe belieben foll.

Z. 6. Ein einmal in Behandlung gelegenes

abgewiefenes Begnadigungsgefuch kann bei der

uächften darauf folgenden ordentlichen Sitzung,

und ein bereits zweimal abgewiefenes Vegnadi

gungsgefuib nicht vor Ablauf eines Jahres, von '

der zweiten Ubiveifung an, nicht tviederholt wer.

den , außer wenn die Abweifung bloß aus for

mellen Gründen ftattgefunden hat, oder das

Vergehen einen Fall politifcher Natur befchlägt.

8. 7. Ein Begnadigun sgefuch hemmt die Boll.

ziehung des Strafurthe' s nicht) ausgenommen

bei der Todesfirafe.

Bei llrtheilen auf Ketteuftrafe, fowie bei

Sfrafiirtheilen über Vergehen politifclter Natur

ift iedoch in Llbwefenheit des Großen Rathes der

Regierun srath befugt, wo er es begründet fin

det, die infielluiig der Strafdollziehung anzu

ordnen.

J, 8._Wird die Todesfirafeausgefprocben und

Be nadigung nachgefncht, fo 'ft der Große Rath

log eich zu oerfainmeln, um über das_ Erlach z.

entfcheiden. '



ß Es findet in diefeni Falle keine Lleherivetfnng
a rit. .

Nachdem das Gefuch und urtheil abgelefen

(fi, ioird zncrfi entfchieden , ob inan ohne Dis.

kuffion zur Abfiimmnng fchrciten oder eine folche

vorher eroffnen wolle.

Die itlbfiiinmnng über das Begnadignngsgee

inch gefcbieht , wo es _lich um Todesftrafe han

delt, geheim, 7 .

S. . Gegenwärtiges Grieß iii dem Regie.

rnngsrathe zur Bekanntmachung und zur Voll.

ziehung zuznftellen und in Urfchrift ins Staats

archiv nieder-gungen.

lil. G e f e ß -

vom 31. Augufi 1798 über die

Anerkennung der konfiituirten Behörden

von Seite der Geifiliwem?)

Kein Vorrecht kann ftattfinden, welches die

Geifiiicipen irgend einer Religion bevollinächtiget

fich der Qlnerkennung konftitnirter Behörden in

Sachen der bürgerlichen und *peinlichen Gerew

tigkeiispftege zu entziehen. - - -

7) Vergl. s. 2 des Kriminal- und Z. 2 des

BPolizeifirafgefc-Hbuches.

c
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[ll. G e f e ß.

_ vom l8. Weinmonat 1798, g

“über 'die Güter der Entleibten?)

Das von den ehemaligen _Iiegiernn en aus

geubte Gefeh. welches die (Outer der ntleibteu

onfiszlrt. in gänzlich aufgehoben.

B) Vcrgl/Z. 20 des Krim. St. G. und J.

des Peitz. Si. G.

14

1 h', G e f e tz

vom 23. Heumonat 180l), ***

die Libfchafiitng der Tortur enthaltend.

Durch das Gefeh voin 12. Mai'l798,

cher! alfo lautet: „daß vonießt an in anz

vetien die Tortur abgefcbcifit fein foll“. 1nd nicht

nur alle bekannten Gattungen der Folter. wel

che ehemals in ein und andern Orten üblich

waren fondern auch alle körperlichen Peinigun

gen. als Iwangsmittel zn Erpreffitng eines Ge

ftätrdntffes, bei Na

gänzlich -_ unterfagt.

wel- -

Hel- -

chfnctznng der Verbrechen.

"x
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bll. G ef e h

über .

Abwandlung der geringem-i Polizei

firaffälle.

7 Erlaffen den 12. Dezember L838.

Promulgirt den 14. Dezember 1838.

Z. 1. Die polizeilichen Uebertretnngen. bei

welchen kein Privatkläger betheiligt ifi. und welche

bloß mit einer Geldbuße bedroht find. die gemaß

dem in dem Gefehe beftimmlen Maximum funf

zig Franken nicht iiberfieigen kann. (ollen. wie

nachtteht. abgewandelt werden.

Z. 2. NachvollendeterVorunterfuchcm haider

Umtsftatthalter einen Strafantrag zn fie en unte

dem Beklagten vorzuöffnen.

Z. Z. Wenn fich der Beklagte der im Antrage

enthaltenen Geldbuße ohne gerichtlicbes Urtheil

unterziehen will. fo .foll feine dießfällige Erklä

rung dem Antrage nachgefeht und von ihm un

ter eichnet werden.

. _4. Die -daherigen Akten werden dann der

Staatsanwaltfchaft eingefendet. welcher. - wenn

fie finden follte. das ein unrichtiaes Gefeiz an

ewendet worden fei. oder ein offenbarer Ver

oß in Anwendung deffelben ftatt gefunden habe.

d-izufieht. auf Verweifung an den Richter zu

r n en.

J lefhteres nicht der Fall. fo fchickt die Staats

anwalt chaft die Akten mit dem iiblichen Vifum
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zuriiek, worauf der Amtsftatthalter die Geldbuße

ohne iveitern Prozeß bezieht. _

Z. 5. Ueber die auf diefe Weife abgewandel

ten Polizeijiraffälle fiihrt der *Ilnitsiiatthalter ein

Bußenurototelih in welchem der Straffall kurz

bezeichnet wird. _

s. ii. Erklärt der Beklagte bei Boröffnung

des Strafantrages (h. 2 ). daß er fich denifel

ben nicht unterziehen wolle, fo gelangtdie Sache

fofott zur Beurtheilung an das tyolizeigeriwt.

8. 7. Die Paternitätsitraffäile bleiben von den

Beftimmungen diefes Gefeizes ausgenommen.

Z. 8. Gegeuioärtiges Gefeh, idelities mitdem

1. Jänner i839 in Kraft tritt. foll niit dem

Staatsfigill und den iiblichen Unterfchriften ver

fehen, in Urfthrift in das Staatsarchiv nieder

gelegt, und eine gleiche Ausfertigung dein Klei
nen Naive zur *Ziekauntinachung und Vollziehung

zugeftellt werden.

7U. G c f e ß

iiber die Freiheit der Preffe.

Zn Kraft getreten den 31, April i848.

I. i. Infofern firafbare Handlungen' durch

das Mittel der Druckerpreffe verübt werden,

unterliegen fie den im Straf efehhuilye fiir das

betreffende *Vergehen aufgeiiKlten Strafbefttm

den lt d -'Griffen ab. iifi ge en en or

mungen„ und weichen einzi in den naihfol n..

eziehungen _von den fi'
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S. 2. Zunäihfi haftet ,fiir einlolches Berni-hm

der Verfaffer der Druckichrift. Hat aber die

erausgabe und Verbreitung ohne dellen. Wif

en und Willen ftait gefunden, oder kann der

felbe nicht entdeitt werden, oder befindet er fich

außer den! Bereiche der diefifeitigcn richterlichen

Gewalt, fo haftet der H eraiisgeber, in Er

manalung deifen der Verleger, und wenn

auch diefer nicht vor die hiefigen Gerichte gezo

gen werden kann, der Druifer.

Z. 3. Ebenfo haftet jede _der vorgenannten Per

fonen fubfidiär für diejenigen (Heldfirafen, Pro

zeßkofien und Eutfchädigungen, welche von der ihr

vorgeheudcn *yerfon nicht erhältlich find_

Z. 4. Jede un Kanton gedruäte Schrift foll

den Namen des Druckers tragen. lledertretnn_

dtefer Voriiiirift wird mit Buße von 4 bis

Franken beftraft.

BeiZeitungsblättci-,n und Zeiifthiiften, toelche

im Kantone gedruckt werden foll nebenbei der

Name des Redaktors bei gleicher Strafe ange

geben fein. _ _ _

Z. 5. Die Poltzeibehorden können eine für

ftrafbar gehaltene Druckfchrift init Befcblag be

legen. lieber eine folwe Befchlagnahme folk aber

im Angenblicke, wo zu derfelven gefchritten wird,

ein formliclyer Verbalprozeß aufgenommen und

eine Zllbfchrift dem Betreffenden zngeitellt werden.

Die Befchlagnahme ift durch das Kantonsblatt

bekannt zu machen.

Die Staatsanwaltfchaft hat jedem, der daran

Zniereffe hat. vor der Gerichtsfielle des Ortes,

wo der .Be-taping erfowte, iiber diefe Bettina“.
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legung fofort Rede zu ftehem welche Gerichts

kfietle dann uber die Zreigebnng oder Nicbtfrei

'gebnirg der Drniktchrift erttftheidet. Die Appel

ßatlion an das Obergerictht bleibt dabei vorbe

a ten.

Erfolgt die Befchlagnahme in mehrern W

ricbtskreifeir , fo fieht die Auswahl der Grithts

flelle demjenigen zn„ der fick) iiber den Befchlag

befcbwert. Der ?lnsfprnrh des GericbtELgilt dann

allgemein, vorbehalten anch hier die erufung

an das Obergricbt. *

8. 6. Hinficlytlich firafbar erachteter Druck

fcbriitenh Zeitnngetl 11._ f. w„ fiir toelche Nie

mand vor den inländifcloen (Gerichten beiangt

werden kann, findet der Befchlag auf gleiche

Weite fiatt, nnd es mag der Ziegierrtngsrath

bei den! Gerichte des Hanptortes des Kantons

auf das Verbot der betreffenden Druäfthrift,

Zeitung u. f. w. eintragen,

Das Gericht wird das Verbot erkennen, wenn

es findet, die Schrift fei firafbaren Inhaltes.

Das Verbot bedarf der Beftätigung des Ober

gerichts. Das Verbot einer Zeitung wird auf
drei Monate bis zwei C ahre ansgefprdchen.

Dasfelbe kann zu jeder eit von dem Regie.

rungsrathe wieder aufgehoben werden.

Wenn Jemand fin) anerbieteh. den Zirhalt der

Drnttkfchrift vor den hiefigeit Gerichten zu ver

treten und Kaution leiftet, daß er dem Urtheil

der Gerichte fich unterziehen werde, fo hat die

Staatsanwaltfcttait auch nach bereits ansgefpro.

Denen! Verbote dern Betrefiettder] vor dem hie

_figen Gerichte Rebe zn ftehen. '

18
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* S. 73. Wer eine Druckfchrift. deren Strafbar

keit *ihm ,_bekannt_fein_ konnte. oder wer eine

bereits" mit offentlihem Vefchlage belegte oder

firafirurdig erklcjkte Schrift verbreitet. ilt- als

Gehnlfe des Bergehetis nach den dießfalls befte.

henden gefehlt-hett Vorfchriften über Strafbar

keit der Gehiilfen verantwortlich. -

S. 8. Nach den vorftehe-nden Beftiinitiungen

find ebenfalls Vergehen . welche vermittelt? des

Kupferftiches. Steindruckes oder ähnlicher Mittel

verübt werden. zu behandeln.

Z. 9. Das (Het-etz gegen den Mißbrauch der

Freiheit-der Meinungsäußerung vom Jahr 1843

tft hiemit feinem ganzen Umfange nach aufge

hoben. und die durch dasfelhe befeiiigten Bor

fchriften des allgemeinen *polizeißraf efeßes ZZ.

47 bis 51). 77 bis 88 nnd Z. 135 md wieder

heYeitellt. ' z

egentvärtiges Gefetz foll dem Regierungs

rathe zur Bekanntmachung und Vollziehung init

getheilt und urfchriftlich .in's Staatsarchiv nie

dergelegt werden. l _

Gegeben Luzern den 2o. October .i848

711l. G e* f e ß

gegen die Freifcizaaren.

Zn Kraft getreten den 31. Chriftm. 1848.

Z, 1. Wenn bewaffnete Vereine (Freifchaaren)

von dem Kanton Luzern aus _das Gebiet eines

andern Kantons .oder fonfi eines befreundeten

Z



.T275 -*

tn einer gegen die dortige recbtniclßtge Staats.

gewalt feindfeligen Abficht befchreiten, fo trifft

die Theilnehiner, ie nach dem Maße ihrer Tha-

tigkeit. eine Strafe von fechs Monaten Gefäng

niß bis zwei Jahre Arbeitshaus. vorausgefefzt,

daß fie nicht fchon in dein betreffenden Staate

geftraft werden feieu.

s. 2. Hieinit ift das Gefeh gegen die Frei

fchaaren, erlaffen den 4. Jänner 1845 und in

Kraft getreten den l6. März 1845, aufgehoben.

s, 3, Gegenwärtiges (Hefen foll dem Regie

rungsrathe zur Bekanntmachung und Vollziehung

.mitgetheilt und urfchriftlich in's Staatsarchiv

niedergelegt werden,
x 7..

e"

*,

. 1x. G e f e iz "

Über Verhaftung und Auslieferung vo.

Perfonen. *-

Erlaffeii den 11. Nov. 1832.*

Promulgtrtd. 17. Oct. 1832.

Bemerkung. Die ZZ. 1 bis iind mit 4, fo

dann 6 ts und mit 10 find ivortlich in da'

Strafrechtsverfahren aufgenommen worden.

(Vxrfgxlzödafelbfi die 88. 52, 53, 54„ 60, 67

rin -

Die übrigen noch ,tn _Kraft befieheride]

Artikel lauten:
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I. 5. "Jeder durcbdie Poti ei Veebaftete wie

*dem zirftandigen &berichte zu nterfuilyung und

Oeurtbeilung unverweilt übergeben werden.

8- U_- Dukiltgegenwärtiges Gefeß ift den Po

Lizeibehorden die Befu niß nicht benommen, un

'beurkundete und bern os herumziehende *yet-fo

nen, die nicht dem hiefigen Kanton angehören,

einzuhalten _und .auf „Fo lange in Verwabr zu

Fetzen, bis die über ihre Herkunft angeftellte Un

*terfurtzung *beendi t tft, oder der Angehaltene an

eine auswärtige olizeibehörde abgeliefert wer

Den kann, „
Even lohnt es hirrficbtlich des Anhaltens der

Bettler bei den dießfälligen, beftehenden Verord

nungen fetn Bewendeir.

Z, 12. In die hiefigeir Strafgefängnifie tollen

'eine von auswärtigen Gerichten Verurtheilte

aufgenommen werden.

ß. 13. Die Auslieferung eines hiefigen Ange

hörigen. oder eines im Kanton Angefefiene.,

wegen Verbrechen oder Vergehen an ein aus

wärti es Gericht, kann nicht erfolgen, ohne daß

die U ten dem Aypeuationsgeeicvt vorgelegt und

von dernfeben erkennt wird: die Gerichtsbarkeit

des art-ländlichen Richters fei begründet, und

die Auslieferung könne aus dem Gefichtsyuntte

des Rechts Statt finden.

Zu iolchem Ausfprueh wird erfordert, daß die

Errfienz_ eines, an dem Orte, woher die Ziequi

fition _einlangt, begangenen Verbrechens tvadr

fchxinlrcto, und die betreffende Perfon nau) akteu

maßig vorliegenden Indizien verdäihtig ift, Thx?

ter oder Mitfchuldiger zu fein..

i
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-Der .Kleine Rath feinerfeits wird erwägm,

ob nach, den beftehenden ftaats- und völkcrrechtc

lichen Verhältniflen die Auslicferungliylaß habe.

H. 14. Handelt es fich uni die nslieferung

einer Perfon, die weder eine hiefige Kantons

angehdrige noch im Kanton fäßhaft ift, fo ßeht*

die Unterfuchung, ob die ?inslieferung znlaßig

fei, lediglich bei dein Kleinen Rathe. welcher zu

beriiäfictltigen hat, ob die Eriftenz eines Verbre

chens wahrfcheinlich. und die betreffende Perfon z

der Verijbung deffelben verdächtigt fei.

Jedoch foll. wo nicht befondere Staatsverträ

ge ein anderes Lierhältniß feftfehen. die Ans.

lieferung jedenfalls nur wegen fogcnannten ge

meinen Vergehen ftatt finden.

Bemerkung. Zur Ergänzung fchalten wir hier

ein; DasVnndeogefeß ber die Ausliefe

rung von Verbrechern oder Angefehuldigten

vom 24. Juli 1852. Dasfelbe lautet:

Die Bnndesverfammlung der fchweizerifihen

Eidgenoffenfchaft. ,

in Ausführun des Arc_ 55 der Bundesver

faflung und' na Einficht eines Vorfchlages des

Bundesrathes. befchließt:

1. Allgemeine Grundfähe:

U Art. t. Jeder Kanton ift den andern gegen

uber verpflichtet, die Verhaftung und Ausliefe

rung derjenigen Perfonen zu ewähren.- welche

wegen eines der im Artikc . _2 :bezeichneten

Verbrechen (Vergehen) verurtheilt werden find
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oder wegen eines folchen Verbrechens gerichtlich

verfolgt werden.

Die Auslieferung von Perfonen, die in einem

Kanton verbiirgert oder niedergelafien find, kann

jedoch verweigert werden, wenn der Kanton fich

verpflichtet, diefelbe nach feinen Gefeßen beur

theilenZund beftrafem oder eine bereits über fie

verhängte Strafe vollziehen zu laffen. _

_ Art. 2. Die Verbrechen, we_ en deren die Ans

lteferung"gefiattet werden mu , find folgende:

Mord, Kindesmord, Todtfcblag und Todtnng

dureh Fahrläfii keit;

Abtreibung und Zlusfeßung;

Brandfiiftung z

Raub, Erhreffung;

Diebftahl, Unterfcblagung, Pfanddefraudation,

Betrug. betriigliciter Bankerott, boswillige

Eigenthnmsbefchädigung mit Ausnahme un

bedeutender Fälle; .

Schwere Körperverletzung;

Nothzucht, Blutfchandez , _

Widernatürliche Wollufi (Sodomie), Viga

mie x

Menfchenraub, Entführung;

Unterdrückung des Fainilienftandesz

Befiechun 3

Mißbrauch der Amtsgewaltz Aninaßung der

Anitsgeivaltz “

Fiilfihiing;
"f

Meineid, falfches Zeugnis, falfcheVerzeiguzig

i e *in Bezug anf die im vorliegenden Art

bezeichneten Vergehen;

-Mitnzfätfctzung oder andere dazu gehörende

Vergehen.
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Art. 3._ Ffir- politifcbe Vergehen nnd Pref-vcr

gehen muß keine Arpslieiernng ftattfinden (Art.

55. der Biendesverf-aifnng).

Art. 4, Jfi diefelbe *yerfonnnehrerer in ver

fchiedenen Kantonen veritbter ?tei-brechen ange

fehnldigt, fo findet die Auslieferung znerfi an

deniemgen Kanton fiatt, unter defien Botmeißig

keit däis fchwerfte jener Verbrechen verübt wor

den i . -

Wenn ein Verbrechen in mehreren Kantonen

begangen wurdee fo hat derjenige Kanton„ in

weichen! die Hauvthandlung verübt wurde, das

Recht, die Auslieferung a er Mitfchuldigm m

andern Kantonen zn verlangen,

Art. 5,. Gegen die ansgeiieferten An efchuldig

ten dürfen keinerlei Zivangsinittek zur *ewtrtnng

- eines Gefiändnifles nngexvendet werden.

Art. 6. Mit den Angefihnldigten find aueh alle

bet ihnen vorgefunoenen Wahrzeichen, io wie

die noch vorhandenen Objekte des Verbtechens,

z. B. gefiohlene Effekten auszulieferti.

Wenn die (eßtern im Vefize von dritten Per

fonen find, welche deren Herausgabe verweigern,

fo ifi egen fie nach den Gefehen ihres Landes

u verOahren; doch follen gefiohlene nnd geranvte

ffekten in allen Fällen _den Eigenthiiniern nn

befchwert zn efproctzen und verabfolgt werden,

wobei den 9 efiizern derfelben ihre Regreßrechte

vorbehalten bleiben.

ll. Verfahren bei der Ausliefernng.

Art. 7. "Wenn die kompetente Gerichts-rider

Polizeibehorde eines Kantonsh nnter Ntitthcilnng

des Scgnalenients, einen Verbrecher oder 2in
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gefchuldigten iii: Fahndnn ausfcbreibt, fo find

die ö olizeibe orden nnd eatnten aller Kantone

verp ichtet, denfelben im Falle der Betretnng

vorläufig zn verhaften nnd der requirirenden

Behörde fofort Kenntniß davon zn geben, oder

für deffen Stellnn Sicherheit zu verlangen.

Ueber die Verha tung ifl ein Protokoll aufzu

nehinen und es find in demfelben ngleicb die

jenigen Effekten zu bezeichnen, we! e dein_ Ver*

hafteten abgenommen worden find. _

Art. 8. Zugleich ift dem Verfolgten zu erdfi

nen, daß, von wein und tvarnm er ausgefchrie.

ben fei und es ifi i1 ewärtigen, ob er gegen

die_ Ausliefernn in prache erhebt oder nicht.

Zm letztem Fa e kann der Verfolgte fofort aus

eliefert werden z iin erfien tritt das nachfolgende

erfahren ein. -

Art. t). Nach erhaltener Anzeige der Endeä

ung und der Einfprache des Verfolgten gegen

die Auslieferung ift an die Regierung des Kan

tons, in welchem die' Entdeckung fiat( fand, _ein

Unslieiernngsgefutl) zu richten, Zur-Vegrun

dung desfctben muß von der zufiandigen Be:

hörde befchetnigt werden, daß er entweder we

gen eines der im Art, 2 bezeichneten Verbrechen

vernrtheilt worden fei, oder daß hinreichende

Verdachtsgriinde init Beziehung auf ein folches

Verbrechen gegen ihn vorliegen., _

Die Oiegierung, von iveliher dieAusliefe-cnng

verlangt wird, hat das Recht, Mittheilung der

unterfncbungsakten zn verlangen. _

Art. t0. Wird die Aurtlieferitng verweigert,

oder entfteht Stkit dariiber, an ivelrhen _'.*>2»-37[
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dietelbe zuerft fiattzufinden habe. fo kann_ von

der requirirenden Regierung die Entfikyeidnng

des Vnndesrathes angerufen werden Bis diefe

erfolgt. foll die requirirte Kantonsregierung die

angeordneten Siiherhettsmaßregeln aufrecht er

halten. Eine allfällige Vefchwerde gegen die

Entfcheidung des Vundesrathes hat feine Suf

penfivtraft. 1

Art, 11. Ze nach der definitiven Entfcheidung

hat die eine oder andere Kantonsre ieriing die

allfällig in ivifchen erlanfenen Verha tstoften zn

tragen. ird fürdte Verweigerung der Ans

lieferung entfchteden und mußte der Augefcvnl

digte nicht aus andern Gründen verhaftet blei

ben. fo kann die reqnirirende Regierung auch

zu einer Entfchädigung an denfelben verhalten

werden. Ueber das Eintreten und den Umfang

derfelben urtheilt der Vundesrath unter Beriick

fichtigung der Gefehe oder uebungeu des Kan

tons. in weichem der Verhaft fiatt fand.

Art. 12. Wenn in einem Kantone entdeckt

wird. daß eine Perfon in einem andern Kanton

ein 'Iterbreehen begangen habe. fo ift diefelbe.

fofern es nicht fehon aus andern Griinden ge

fthah. zu verhaften. und dem lehtern ihre Aus

lieferung anzutragen.

Hierauf hat die Regierung welcher die Aus

lieferung angetra en wird. fich mit möglichfter

Beförderung darit er-zu erklären. ob fie diefel

be annehme. _

Jnzwifchen follen von Seite der Re ierung

desienigen Kantons. in ioelcheni die Ver aftung

vorgenommen worden ift, gegen die Entweiihnng,
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des Verhafteten angeneeffene Sicherheitsmafir.

geln getroffen werden.

Art. 13. ueber die Art, wie eine unbefirittene

oder durch den Bundesrath verfügte Auslieferung

bewerkfielligt werden foll, haben fich die Polizei

Zehorden der betreffenden Kantone zu veiftan

igen. , ,

Art. 14. Die dazwifchen liegenden Kantone

find verpflichten den Transport der Ausgeliefer'.

ten durch ihr Gebiet zu gefiatten nnd nöthigen

Falls dem Transportfiihrer polizeiliche Hilfe zu

verfcvaffenh oder auch auf ?lnfntben den Trans

port durch ihr Gebiet fetbft ausführen zu laffen.

In beiden Fällen hat der Transportfiihrer bei

der Gränzbehörde fich- zu ftellen', uni entweder

feinen Transportbefeh vifiren zu laffen oder

dem Transvortaten zur weitern Beförderung

ab ugeben.

rt. 15. Die fäminiltchen Verhafts- und Trans

porttofien find von der reqiiirirendeu Kanton?

regterung zu tragen, veziehungsweife zu vergn

ten, Sie werden auf fo gende Weite berechnet:

1) ür den Unterhalt eines Gefangenen' im

erhaft oder auf dem Transport täglich 1

ranken. alles inbegriffen. -

2) iir die Aufnahme desfelben in einem Arreti

ofal während des Transportes über Nacht

50 Rappen.

3) Für den Transportfithrar perTag für Hin

_und Herreife 3 Franken; fiir den halben

Tag 11/5 Franken.

Art. ti. Sind wegen befonderer Umfiände

"W andere-Transportmittel nothwendig , fo wer
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den-diefelben befdndershezahlt'. Dage en find

keine weitern Gebühren zu entrichten ur- Ver

hör, Scrihturen »aller Art und fiir Ein-und 4

Austhiirmung.

Art. 17. In folgenden befondern Fallen find

die olizetdiener eines Kantons berechtigt, Ver

bre er in andere Kantone zu verfolgen und fie

dortfelbft anzuhalten: ' *

o) Wenn Polizeldlener in Verfolgung der Spur

von fliiithtigen Verbrechern' oder Angefchul

'digten auf die (Thriinze der Botmijßigteit,

welcher fie angeboren, iii-men, und durch

eine noch fo' kurze Zögerung' diefe Spur

verloren geben, hieinit die gemeine Sicher

heit durch Eiitweichung der verfolgten Per

onen Gefahr laufen wiirde. In diefem

*i- Falle find die verfolgenden Polizeidienst

verpflichtet, fich vor dem auf ihrem Wege

zunäihft befindliayen ollzei- oder Genieinds

beamten des benaih arten Kantons zu fiel

len und von* ihm die in keinem alle zu ver

weigernde 'Bewilligung und allf llige Hand

-' bietung ur fernern Nachfehuug ziibegehren.

b) Wenn ?ö

fich init Transporte oder dergleichen Befeh

len in einen andern Kanton begeben „ in

deinfelben zufällig-Ausgefchriebene zu- Ge

iht bekommen.

o") Wenn Gefangeneauf dein' Transporte ent

weichen wurden.

Art. t8. Bedarf der verfolgende Polizeidiener

außerdem Kanton einige 'H17 'fe zur Arretirung,

olizeidiener eines Kantons , welche'

Eskortirung oder fonfi, fo foll-ihm diefelbe auf
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Voiiveifung 'eines Befehls oder fonfitge Legiti

mation von -fämmtliclien Polizeidienern oder

Ortsbeamten unverweigerliily geleifiet werden.

Zfk diefe Handbietiinq momentan- fo wird fie.

unentgeltlich geleiftet? follte fie aber von Dauer

fein uiid etwa in Nerfiärkii-n der Eskortiriing

von Gefangenen belieben, fo i3 in folihen Fällen

der ini Art. 15 fefigefetzte Tarif anwendbar.

Art. 19. Erreicht ein Polizeidiener eines Kan

tons außerhalb: desfelben ausgefchriebene oder

angefcbuldigte Verbreiher, fo tft er in allen Fäl

len gehalten, fie zii dem obern Regierungsbeam

ten des betreffenden Bezirks zu fuhren, denifel

ben feinen Befehl, worunter auch ein Signale

- ment begriffen in, vorzuweifen, oder die Griin

de der Anhaltun bekannt zu machen und die

Bewilligung zur bführung, welcher ein Präkog

nitionsverhör vol-angehen foll, zu gewärtigen.

Art. 20. Sollte der betreffende Beamte Be

denken tragen, oder nicht kompetent fein, dieAb

führung von fich aus zu beipilltgen, fo„forgt

derfelbe nichtsdefioweniger einftweilen fur die

Sicherheit des Arefiantoen uiid erfiattet fodann

ohne Verzug Bericht feiner Regierung, welche

über die Geftattiing der Auslieferung erkennt,

iind auf den Fall der Verweigerung, deren Po

lizeidiener die Fefifeßiing vollzogen hat, ihre

Gründe an ei t. _

Art, 21. a en die Behörden des reqiiirirenden

.Kantons eine Belohnung auf Einbringung einer

beftimmten Perfon gefeßt, fo_fol[ diefelbe aus.

gerichtet werden, wenn auch die Verhaftung au

r dein .Kanten fiattgefiindeii hat.
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kei. 22. Wird die Auslieferung eines Ver

brecbecs, der fchon früher aus andern (Griinden

verhaftet wurde, einem Kanten angetragen- fo

hat diefe!, falls er die Auslieferung annimmt,

die Verhaftstofien nur vom Tage jenes Anerbie

tens an “n vergiiten,

Art. ' Dur-b vieles Gen-HN das fofort in

Kraft tritt, wird das Konkordat vom 8. Juni

1809 (befiätigt den 8. Juli 1818) auf ehoben,

mit Ausnahme der Urt._19 und 20,de elben.*)

R

*) Dicfe Artikel lauten: :

F. l9, Wäre es nothwendig, daß u Erhebung

eines Verbrechens oder feiner um ände Ange

börige des einen oder des andern Kantons zur

Ablegnng eines Zeugniffes einvernomnken wer.

den müßten, fo werden diefelben, auf vorläufige

Erfuelyungsfchreiven, die Zengnifie der Regel nas)

vor ihrem natürlichen Züchter ablegen. Die per

fönlitke Stellung der Zeugen kann aber auch in

außerordentlichen Fällen, -wenn nämlich folcbe

ii Konfrontationen _oder zu Anerkennung der

dentität eines Verdrecbets, oder von Sachen,

7c. 7c. noihwendig ifi, von der betreffenden Ne

gierungsbebörde beqjßliirt und foll- ohne erhebli

.be der anfuchenden egierungsftelle anzuzeigen

de Gründe, niemals verweigect werden.

9. 20. Zn diefem Falle machen fich die .stan

tone weehfelfeitig- anbei-ledig, dem Zeugen an

Entfwädigvng und allfällige-m Vorfchuß zukom

men zu lafien, was, nach * aßgabe der *ntfeu

min nnd Dauer des Aufenthalts, auch ln Be

rück irbtigzlinxx-des Standes, _des Gewerbes und

anderer erpnltntfie des tea uirirten Zeugen, bs!
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lig ift; fo: von Seite der Behörde. weiche

die perfonli .Ze-ugencxfcheinung verlangt hat..

eine vollftändige Entfchadiguug geleiftet werde.

x. G e f e ß

* ' über die

Verantwortlichkeit der Behörden und

. Beamten. -

(drlaffen den 10. Seht. 1842.

Zn Kraft getreten d. 29. Winde-rm. 1842.

Wir Präfident und Großer Rath

desKantonsLuzern. -

.in näherer Beftimmung des Z. 16. fo wie der

ZZ. 14. 15 und 17 der Staatsverfafiung und

in Voll iehung des H. 86 derfelben._ wie auch

des ß. '66 des Organifationsgefeßes.; ' '

Auf den Vorfchlag des Regierungsrathes *und

einer von uns_ niedergefehten Kommiffionz

befchließen:

l. Abfrhuitt.

Verantwortlichkeit der Behörden und

Beamte-ten im Allgemeinen.

S. 1. Alle Be örden und Beanttete-n find zur

unparteilichen. eflifienen. gefeßmäßigen und

treuen Verwaltung des ihnen .übertragenen Am..

ces verpflichtet und dafiir verantwortlich.
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Jede untere Behörde und jeder untere Beam

-tete find- in Bezug auf ihr aintliches Wirken zu

nächft ihren vorgefe ten Behörden verantwort

'lich und denielbeu echenichait fcbuldig.

h. 2. Bet ?privatangelegenheiten haben die

Bittfieller oder Veiihwerdefiihrer und deren Ver

wandten bis zum zweiten Grade der Blutsder

tva-ndtfkhafi oder Get'chioiiterkinder einfchließlich,

ebenio auch die Schwägerfihaft, nämlich Schwie

gervater undSchwiegi-rfohnund leibliche Schwä

ger„ io lange die Perfonen, din-ch weiche die.

Sehwcigerfclyaft begründetwird, am Leben find,

in den -Ausfiand zu treten und dürfen weder an

der Bekaiyuug. noch an der Entfaheidung An

*etheil nehmen. -

8.-3. BeiBefeßun -von-Aemtern, Stellen,

Bedienfiungen oder P runden, fiir welche ent.

weder Bewerbe-r oder Vorgefchlagene vorhanden

find , treten die Bewerber oder Vorgefchlagec

nen .ebenfalls in Ausftand. Wenn ,die Bewer

ber oder Vorgefchlagenen durch .die Wahl »oder

.fonft bisnuf .drei -horahgekominen find fo hat

»auch die_ im s. 2. bezeichnete Verwandtfciyaft der

felben fich in Ausftand zu begeben. -

Bei Befeßung-fölcber Aeinter, Stellen, Ve

dienftungen oder *pfriinden aus freier Wahl fin

-det diefer Ansitand erfi dann ftatt, “wenn die in

der Wahl Befindliehen .auf .drei *yerfonen her

-ab ekommenftnd. -

ei Wahlen, welche von den Gemeindebehör

*eden ausgrhen,_fmdet der Ausftand .erft fta-tt.

-wenn dieBeiverber., *Vorgefehlagenen oderin

der -Wcihl--Befindlicheu auf-zwei Melonen y?!
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akgekominen find. In allen Uusitandsfällen fol

len allfällige Erfatzmänner beigexogcn werden.

- z. 4, Jedes Mitglied einer Beyer-de, ivelchem

von dem Entfcheide einer Angelegenheit unmit

telbarer Nußen oder Schaden an feinem Pri

vatgute oder an feiner Ehre erwächst„ foll fich

bei der Berathung und Abftinmung iiber eine

folche An elegenheit in den ,Ausftand begeben.

8. 5. l enn ein einzelner Beaniteter, ivelchem

gefehlich die Unterfuchungroder der Entfcheid in

einer Privatfache zufieht, fich in einem der durch

Z3. 2 und 4 bezeichneten Ausftandsfälle befin

det, fo kann die eine Partei oder konnen beide

Parteien, falls nicht ein ordentlicher Stellver

treter eines folchen Beamteter beftellt ift, von

_der unmittelbar vorgefe en Behörde desfelben

fiir den_ gegebenen Fa die Anweifun -etnes

unparteiifctyeii Beainteten behufs der unter uchung

oder Entfcheidung begehren.- _

I. v. Keine Behörde und kein Vermittler fol

len auf einfeitigen Berichheiaer. Partei zum

Jiachtheile der Gegenpartei eine Entfeheidung er

laffen, fondern ieweilen die fur die Verantwor

tung einge-räumte fzrift abwarten oder inner der

gefeplictien Frifi die-Berantidortung der Gegen.

partei einholen. _ _ _

_ Wo die Dringlichkeit eine augenblickliche Ver

fugung nothwendig ntacht.. bleibt jedesmal das

Recht des Einfprnctis von Seite der Gegenpartei

innert der gefehlichen Friit geficvert. _

Wird durch Nithtbeobaclhtnng diefer Vorfcbrif

ten die Gegenhartei in jhrein Rechte verkürzt

oder in Schaden derfeht, fo in fie beri-Otiget.
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gegen die hetrefiende Stelle Klage auf Mißbrauch

der Amtsgewalt und Schadenerfaß zu ftellen.

Z. 7. Alle Behörden und Beamteten find ver

yflklyfekzhi? bei ihnen anhängig gemachten Ge

fchcifte mit Emfigkeit undBeförderung zu erledigen.

Vorzugsweife liegt den *Yräfidenten od, uber

die beförderliche Erledigung derGefciyäifte zu wa

chen, und an fäumige Mitglieder oder Kanzleien

die nöthigen Mahnungen und Zurechtweifitngen

zu eclaffen,

s. 8. Jeder Partei„ welche ein Gefchiift an

eine Behörde oder an einen Beamteten bringt,

muß auf ihr Verlangen ein fchriftlicher Empfan

fchein ausgeftellt werden.

Eben fo muß ihr ein fchriftliclyer mit Erwä

ungsgründen verfehener Entfcheid ihrer Ange

egenheit zu eftellt werden.

Wird die er letztere verweigert, fo iii die Par

tei berechtiget, hei der betreffenden vorgefexzten

Behörde Befchwerde zu fiihren, welche dannzu

mal nöthigenfalls gegen die faulnfelige Behörde

oder den faumfeligen Beamteten Zivangsltiaß

regeln nach s. 55 des Oqzanifationsgefeßes

verhängt. _

8. 9. Wenn eiiie Behörde oder ein Beamte

ter bei einer ihnen übertragenen oder zukom

menden Unterfuchung den Thatbeftand oder

“Sachverhalt nicht gründlich auszumitteln fich be

fireben, oder einen Oluftrcrg nicht vorfchriftsgeinäß

erfüllen, fo foll die betreffende vorgefelzte Be

hörde jene Behörde oder jenenOBeantteten zu

techtweifen oder ie nach uinftanden oder im

Wiedecholungsfalle auf Kofien derfelhen die Un

l9
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terfuchun einer andern Behörde oder einem

andern eamteten iiberweifen. odergegen die

felbe als der Pflichtverletzung fchuldig die Be

firafung einleiten.

Z. 10 (Gefeßmcißigkeit.) Das Verfahren und

die Entfcheidungen der Behörden und Beamte

ten miiffen den Gefehen gemäß fein.

In jeder Entfcheidung muß_ der Sachverhalt

nach den Eingaben der Parteien oder nach den

gepflogenen unterfuehungen kurz dargefiellt wer

den. Die Entfchetdung felhft muß auf den* Ge

fetten oder auf Befch iiffen höherer Behörden.

oder auf friihern Entfcheidungeic in gleichen

Fällen. oder auf Urkunden. Verträgen oder an

dern Nechtstiteln n. f. iv. beruhen und begrün

det fein. Die Begriindun ift in feder von ei

ner Behörde oder einem 8-cainteten erlaffenen

endlichen Entfcheidung ausdrücklich anzugeben.

Diefe Entfcheidnngen find durch die gehörigen

Unterfchriften zu beglaubigen.. _

Z. 11. Jede Behörde und jeder Beamtete fol

len fich bei ihrer aintlithen Wirkfamkeit inner

den Schranken ihrer Befugnifie und ihres Amts

kreifes bewegen (s. 16 der Staatsverfafinng).

Solche Behörden und Beamtete. welchen das

Recht der Verhaftung oder einer Strafnnterfu

chung zuftebt. haben fich vorzugsweife feder Wil(

kur in Aii-sijbung des Verhaftungsrechts. fo wie

bei der Unterfuctiung feder unnöthgen Verzöge

rung ftreng zu enthalten.

_Jede lie erfchreiticng der gefeizlichen Befug

niffe von Seite einer Behörde oder eines Beam

teten berechtiget die Partei. welche dadurch zu
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t Schaden kömmtoder in ihrem perfönlichen Rechte

ekrcinkt wird, zur Klage auf Mißbrauch der

mis ewalt und je nach umfiänben auf Scha

de-ner aß und perfönliche (Henn thuun bei der

betreffenden unmittelbar vorgeeizten ehörde.

Die Klage muß inner der Frifi von 20 Tagen,

vom Tage der Eröffnung oder Mittheilung an

berechnet, eingelegt werden. '

Findet die vorgefeizte Behörde die Kla e auf

Mißbrauch der Amtsgewalt begründet, o tritt

das Einfchreiten von Staatswegen und die Be

-firafung nach den Gefeßen ein.

Die Klagen auf Schadenerfaß

thuung weifet die vorgefeßte Behörde, im Falle

fie diefelben begründet findet, an die Parteizur

gerichtlichen Verfolgung zurück. _

-Z. 12. (Treue.) Die Behörden und Beamte

ten follen das ihnen anvertraute Gut mit Treue

verwalten. .

Sie follen darüber iederzeitRechenfcbafi ab

zulegen im Stande fein und nichts davon auch

nur vorübergehend in ihren Privatnulzen ver

wenden. ' _ -

Sie haften auch für jede Fahrlütiigkeit in der

Beforgnng des ihnen anvertrauten Gutes mit

ihrem Vermögen,

Zede llnterfchlagung oder Veruntrenung wird

nach den Gefeßen beftraft, _ '

S. 13. (Umfang der Verantwortlichkeit.) Ze

der Beamiete oder Angeftellte haftet nach den

im s. 12 aufgefiellten Grundfafzen petfonllcly

und mit feinem ganzen Vermögen für das ihm

zur Verwaltung übertragene Gut, befiehe es m

und Genug- -'
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Nafien, Geldern, Magazinem Geräihfchaften

oder Underm. „ _

Kautionen.) Die betreffende Beborde ifi be

e tiYt, von dem ihr untergebenen Beamteten

oder ngefielltcn eine angemefiene Hinterlage

Rßalkaution) oder perfönlicve VijrgfWaft zu

or ern.

Hat _ein folcher Angefieljte Kaffen, Gelder,

Mqgazine, Geräthfchaftenn dgl. znverwalten,

Fo 1| die betreffende Behorde verpflichtet, den

felben ?In Leifiung einer Hinterlage oder perfön

licher ücYchaft anzuhalten. _ "

s. 14. ( echt und Pflicht der Auificdtsbedorde

a. über Kantonalverwaltungen.) Die Behörde

welcher ein Beamteter oder Angefiellter zunächf(

veeqntwortlicl) ifi, hat die Befugniß, inner dem

Kreife der Gefeße oder Verordnungen die Ver

waltun und das Rechnungswefen des betrei

fenden eamtetenoder Angefiellten zu regeln

und u unterfuclyen und den Beamteten oder

'Auge ellten zur Rechnungsablage und Geid

oder Kaifaablieferung in gehöriger Zeit anzu- x

hatten.

Wenn eine Kantonsbehörde unterläßt, die

durch Gefeße, Verordnun en oder Reglemente

vorgefchriedene Auffickyt ü er einen Bee-mieten

oder Angefiellten zu führ-en, die Unterfuctzung

feiner Kaffen, MaLazine„ Rechnungen u. f. w,

zu befiimmtet Zei oder bei eigener Wahrneh

mung von Gefährde vor unehmen oder anzu

okdnen, fo wird fie für a fäut en Verlufi, wel

eher durch das Vermögen des cvuldigen Beam

teten oder Angefieuten nicht gedeckt werden kann.
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dem Staate 'verantwortlich Eshaftet in die»

fein Falle iedes Mitglied _der Behorde perfönlich

unöd alle insgefammt mit ihrem ganzen Ver

m en.

och kann iich ein Mitglied von der Mit

haftbarkeit befreien, wenn es durch das Proto

koll erweifen kann, ur rechten Zeit auf Beob

achtung der Verwatungsvorfcdriften oder auf

Unterfuchiing gegen den betreffenden Beamten

oder Angeftellten edrungen zu haben.

s. l5. (b. über emeindeverwaltuiigen.) Die

Gemeindebeamteten find den Genieindebehörden,

diefe den Gemeinden verantwortlich. Die Ge.

meinden find hinwieder fiir die von ihnen ge

wählten Gemeiiidebehörden und Gemeindebeam

teten verantwortlich. l

Die im vorfiehenden Para raph_ enthaltenen

Befiiinmungen gelten auch (ir die Gemeinde

behörden in Betreff derienigen Piitgl-ieder, wel

ehe mit befondern Verwaltungen, z. B. Depo

fitalkafiaverioaltung, „Steuerbezug u. dgl., -

auftragt find, gegenuber diefen Mitg iedern,

welche den Behördenh und gegenuber den Ge.

melinden , welchen die Behorden verantlvortliil)

n .

Die Gemeinden haften fiir die von ihnen gp.

wählten Beamteten, fo weit diefe durch ihre

amtlichen Handlungen, Fehler oder llriterlafiun

gen die Rechte oder das Vermogen Dritter be

nachtheiligeii, ohne dafiir vermitteln ihrer eige

nen Habe vollen Erfah leifien zu können.

Die Gemeinden find berechtigt, eine von: ih.

nen zu befiimmende Hinterlage (Reallaution)
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von den Gemeindeammännern als Botenweiheln

zu fordern.

8. 16. (Rechnungsablage.) Alle Behörden,

Beamteten und Angeitellten, welchen eine Ver

waltung anvertraut ifi, find gehalten, alle Jahre,

oder fo oft die Gefehß Verordnun en oder Re

glemente es vorfchreibenh ordentli e Rechnung

ab ulegen. *

ie Rechnung muß auf den feftgefe ten Tag

gefieflt und gehorig mit Belegen verfe en fein,

eine Rechnung über die Einnahmen und Ans

gaben, eine Kapitalrecldnung, eine Beitandrech

nung und den Ver eig enthalten.

Der Rechnungsa nehmer ift nicht nur berech

tigen die Rechnung als folche, fondern auch die

Werthfchriften und Kaffen zu unterfuchen.

Wird die Rechnung von dem Rechnungsab

nehmer als richtig anerkannt und gutgeheißen,

fo hört die daherige Verantwortlichkeit des Rech

nungsgebers, Zrrthum und Auslafiung vorbe

halten, gegenüber dem Rechnungsabnehmer auf.

Z. 17.-7W1*irde eine Behörde oder ein Beam

teter oder Angefiellter unterlaifen oder fäumen,

fzur fefigefeßten Zeit oder auf gefchehene Auf

orderung Rechnung iiber die ihm anvertrante

Verwaltung abzulegen, fo können von der be

treffenden vorgefetzten Behörde Zwangsmaßre

geln nach Z. 55 des Organifationsgcfeßes ver

hangt werden. .

„Bei längerer Weigerung oder fonfiiger Ge

fqhrde kann die Verhaftung des mit der Ver

waltung befonders Beauftragten von der vor
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efextenBehörde verfügt werden. Den Verhaft

efe l erläßt die dazu berechtigte Behörde. „

In diefem Falle wird das? gefainmte Vermo

gen des u Verhaftenden mit Befchlag belegt.

Verha tung nnd_ Befchlagnahme dauern_ fo

lange fort, bie 'die Nechnunß von dem hiezu

Pflichiigen gehörig ab elegt i .

s. 18, (Amtsuberga e.) Jede abtretende Be

hörde fo wie jeder avtretende Beamtete muß

an dieynene Behörde oder an den neuen Beam

teten _eine ordentliche Ucbergabe machen.

Bei" diefer Uebergabe find'_a1*le anhängtgen

Gefchafte mit den darauf bezu lichen Schriften,

alle Protokolle, Schriftem *Ar 1b-, Kaffa- und

ltechnungsbiiwer, alle Kaifen, Gelder und Werth

fhriften, Geräthe, Magazine, Gebäude 11.1'. w.

nit einem ordentlichen Verzeichniffc darüber zu

ibergeben.

Fiir Alles, was bei einer folchen Uebergabe

nangelt, haftet die abtretende Stelle inner den

Schranken der „CZ, 12 und 14.

Die Verantwortlichkeit fiir die _von ihr ange

fchaften Werthfcltriften dauert bis zur erften

Ausdienung derfelben.

Ueber das in Empfang Genommene ftellt die

neue Behörde oder der neue Beamtete der ab

iretenden Stelle einen Einpfangfclyein aus.

Mit Ausfie-llung desfelben geht die Verant

wortlichkeit für das unbedingt in Empfang Ge

tommexie (unter Vorbehalt der Werthfcbriften

Zis zu ihrer erften Ausdiennng) auf die Ueber

1ehmer über,

s. 19. (Tarenüberforderung.) *Jede Behörde
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und jeder Beamtete follen fich mit ihrer Beibl

dung oder den gefeßlichen Gebühren fiir ihre

amtlichen Verrichtungen begniigen.

Die Befiechung wird als Kriminalderbrechen

befiraft.

Jede Partei ifi berechtiget, fiir die bezahlten

Gebuhren einen fpezifizirten Empfangfclyein zu

fordern. Vier-zehn Tage nach Znfiellung diefes

Empfangfcheins oder eines Kofienverzeichniffes

kann fie bei der betreffenden Behörde oder bei

dem betreffenden Beamteten das, was zuviel

gefordert worden, wieder zuriiclverlangen. Wird

die Riickerftattnng nicht geleiftet, fo kann die

Partei fpäteftens am vierzehnten Tage nach de:

Eingabe der Rückforderun bei der betreffendei

vorgefehten Behörde Bei* werde einreichen.,

Wird _die Befchwerde als begründet erklciry

fo hat die Partei das Recht, das zuviel (Hefe:

derteh fo wie die der Rückforderung wegen er

laufenen Kofienh dnrch Legung eines Schaizungs

botes von dem lleberforderer einzutreiben. g

Derfelbe foll iiberhin zu einer Ordnungsbiiße

verfällt, oder je nach Umftänden als Betru e_r

dem Strafriihter iiberwiefen werden. Das g _ei

che Verfahren foll ebenfalls fiattfinden, wenn ein:

vor efehte Behörde von fich aus, ohne eingereiche

Be chwerde, folche Ueberfordernngenwahrnimnt.

Z. 20. (Verantwortlichkey; der Kanzleien.) Die

Kanzleien find ihren Behörden fiir treue Ab

faffung und Ausfertigung der Verhandlungen,

für die Geheimhaltung derjenigen Verhandlungei

deren Geheimhaltung ihnen geboten wird fi!

gehörige ?Zurechnung der Ge iihren und Befof

gung allfalliger Kaffen verantwortlich.



*.297*

Die Behörden können von ihnen eine Hinter

lage (Realkaution) fordern.

Die Gemeindebehorden find für ihre Schrei

ber verantwortlich.

Z. 21, (Lterfahren.) Das gerichtliche Verfah

ren gegen Behorden und Beamtete in bürgerli

chen und Straffachen ift das gleiche, wie gegen

andere Perfonen. *

Wenn gegen ein Mitglied des Großen Ra

thes, des Regierungsrathes oder des Oberge

richts ein Verhaftbefehl wegen Ver ehen oder

Verbrechen erlatfen werden muß. o toll der

Große Rath unverzüglich einberufen werden.

Der Große Rath unterfuäyt den Fall und ent

fcheidet, ob die Verhaftung fortdauern toll oder

nicht. Zm erften Falle überweifet er die Sache

den Gerichten, im zweiten Falle hört die weitere

Verfolgung auf. ' _

s. 22, (Amtsentfehiing.) Kein vdlitifcher Be

amteter oder Angeftellter darf vor Ablauf feiner

Amts-dauer, ohne richterliches Urtheil. von fei

ner Beaintung oder Anfiellung entfernt werden.

(Z. 14 der Staaisverfaffung.)

Als Gründe der Entfehunggelten die kin

tauglichkeit, die längere Nachfaßigkeit. der Miß

brauch der Amtsgewalt oder iiberhaupt ein Ver.

brechen oder ein durch das Gefeß ausdrücklich

mit Entfehung bedrohtes Vergehen.

Jede Behörde kann eine ihr untergeordnete

Stelle proviforifch oder auf Wohloerhalten hm

befe en und ifi dann berechtigen_ einen auf fol

che eife Angeftellten von "fich aus wieder von

feiner Stelle zu entfernen. * '
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Wenn ein Beamteter während feiner Amts

dauer aufhört, die vorgefchriebenen Eigenfchaf

ten zu befihen, fo darf er fein Amt nicht ferner

verleihen. Der Behörde, welcher das Recht zu

fieht uber Entlaffungsbegehren zu entfcheiden„

ob, nach Ansmittlung diefes Vcrhältniifes,

Wiederbcfeßung der Stelle zu forgen.

(Amtseinitellltng.) Jede vorgefeßte

1) kann einen ihr untergeordneten

politifchen Beamte-ten oder ?lngeftellten wegen

Untau lichkeit, andauernder Nachliißigkeit, we

gen -tißbrauch der Amtsgewalt oder wegen

Zerbreclyen oder folcher Vergehen 7 '

Entfe ung bedroht find, in feiner amtlichen

Wirt amkeit einftellen.

Die Behörde iii jedoch verpflichtet und der

Eingefieltte berechtiget, fogleich an die Gerichte

Klage zu ftcllen.
Das Gericht hebt entweder die Einfiellnng

auf oder fpricht die förmliche Entfeßung aus.

s. 24. (Verzichtleifiung.) Wenn ein Beamte

ter, ohne Bewilligung des Großen Rathes, von

einem fremden Staate eine bürgerliche oder

militäriiche Stelle, einen Titel, Orden, oder

eine Penfion annimmt, fo leiftet cr hierdurch

auf feine Beamtung im Kanton Luzern Ver

zicht (I. 15 der Staatverfa-ffung)7 ' ' _

Legt er fein Zimt nicht fofort freiwillig nieder,

fo ifi bei den Gerichten auf Enifeßung anzutra

gen, und diefe von ihnen ansmfprechen.

s, 25. (Ausnahme.) Der Große Rath als

folcher ift nur Gott und feinem Gewiffen ver

antwortlich. Er hat bei Ausübung feiner Be

l
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fugnitfe die bundesgemäßen . verfaffungsmäßj.

gen und gefeßliehen Schranken gewiffenhaft zu

beobachten.

Jedes einzelne Mitglied hat nach befiem Wif

fen und Gewiffen zu ratheii und zu ftimmen

und in Allein 'das Zntereffe und den Willen

der Gefamnttheit im Aicge zu behalten. Es

wird nach V-orfchrift der-Gefchäftsordnung zur

Erfüllung feiner Amtspflichten angehalten.

[l. Abfehnitt.

Verantwortlichkeit des Regierungs

rathes.

Z. 26. Der Regierungsrath ift dem Großen

Nathe verantwort ich.

Der Regiernngsrath. die Kommiffionen oder

einzelne Mitglieder desfelben können wegen Ver

letzung der Verfaifung oder der (Hefeße. wegen

Veruntreuung oder pflicbtwidriger Verwaltung

des Staatsvermögens oder wegen Saumfelig

keit in Erfüllung, von Aufträgen oder Erled

gung von Gefchäften zur Verantwortung gezo

gen werden. ,_

S. 27. (Verfahren.) Jede daherige Befchwerde

von kprivaten. Korporationen oder Gemeinden

gegen Kommiffioneu, oder einzelne Mitglieder

ift zuerft bei dem Regierungsrathe felbft einzu

reichen. - _ “

Der Regierungsrath ifi verpflichtet. wenn er

die Befehwerde begründet findet. die betreffende

Kommiffion oder das betretfendeMttglied an

ziihalten '.'_d_i_e_ Verlehung ' _der (Verfaifung oder
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der Gefeßelfofort zurückzunehmen, den betreffen

den Auftrag oder das Gefchäft unverweilt zu

erledigenz nicht erfolgenden Falls ifi er berech

tiget, von fich aus die verfaffungs- oder gefeh

widrige Verfügung aufzuheben, den gege enen

Auftrag oder das Gefcbäft zu erledigen oder

durch eine eigene Kommiffion erledigen zn laffen.

Den gleichen We befolgt der Regierungs

rath, wenn er von ?ich aus folche ordnun swi

drige HandlungemVerfügungen oder Nach äßig

keiten vonSeite feiner Kommiffionen oder ein

zelner Mitglieder wahrniinmi.

Bei Befihwerden oder eigenen Wahrnehmun

gen über pflichiwidrige Verwaltung oder Ver

unireuiing des Staatsvermogens ift er verpflich

tet, das Siaaisvermögen zu fichern , gegen die

Fehlbaren einzufclyreitenzund fie nach llmfiänden

den Straf erlebten zu nberweifen.

Z. 28. enn der Regierungsrath den im vor

hergehenden Paragrap“ angeführten Befchwer

den keine Rechnung tragt. fo konnen diefelben

von den Belihwerdeführern dem Großen Rathe

ein ereicht werden. _ _
- er gleiche Pfad iii zu befolgen, wenn eine

Verletzung der Verfaffung oder der Gefetze. ei

ne Verunireunng oder pflichiwidrige Verwaltung

des Staaisvermögens, eine Nachlüßjgkeii in

Erledigung von Aufträgen oder Gefcbäften dem

Reg' run srathe felbfi zur Luft fällt,

s, 29. Zn Folge folcher Beichwerden oder in

cFolge eigener Wahrnehmungen_ feht der Große

ath nach Anleitung der Gefclyaftsordnung eine

Kommiffion zur Unterfuchiing nieder.
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Die Kommiffion ifi verpflichtet, die fchriftliclye

Verantwortun des Regierun srathes inner ei

ner von ihr fe?) ufehenden Fri einzuholen und

berechtiget, die rotokolle, Schriften, Rechnun

gen und Kaffen, je nach _der Natur des Falls,

zn unterfuchen, fo wie die Mit lieder des Re

gierungsrathes oder andere Per onen über den

gegebenen Fall zu verhören.

8. 30. Die Kommiffion erfiattet nach Beendi

ung der unterfuchung dem Großen Rathe einen

?chriftlichen Bericht über den Inhalt der Befchwer

de, über die Verantwortung und über die Be

rijndtheit oder unbegründtheit derfelben und ftellt

?ieraufthre Schlußanträge gegen die Betrefienden.

Erklären diefe Schlnßantrage die Befchwerde

egen den Regierungsrathh gegen eine Kommil

ion oder einzelne Mitglieder desfelben als be

gründet, fo find die Anträge auf den Kanzlei

tifch hinzulegen. Die Beklagten find dann umal

berecbnget, noch eine Vertheidigungsfcdrit dem

Großen Rathe in einer von ihm feftzufeßenden

Frifi einzureichen.

Z. 31. Findet der Große Rath, es habe der

Regierun srath, oder eine Kommiffion oder ein

einzelnes itglied desfelben die Verfaifung oder

ein Gefeß durch eine in Frage liegende Schluß

nahme verletzt, fo erklärt er diefe Schlußnahme

von iich aus als ungültig und kraftlos. _

Zft vermittelt] diefer Schlußnahmezugleich ein

Verbrechen veruht worden, fo feßt der Gr. Rath

den Regierungsrath, dieKommiffion oder die

betreffenden Mitglieder m _Anklagezufiand und

überweifet fie den Strafgercchten.
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Das Gleiche erfolgt wenn eine Veruntreuung

des Staatsvermögeiis von Seite des Regierungs

rathes, einer Kommiffion oder einzelner Mitg ie

der desfelben verübt worden ift.

Zfi durch eine verfafiungs- oder efeßwidrige

Slhlußnahme oder Handlung des egieriin s

reiches, einer Kommiffion oder einzelner it

glieder desfelben das Recht oder das Eigenthum

des Befchwerdeführers verle t worden, fo ift

dlefein das Klagereeht auf - iedereinfeßung in

den vorigen Stand oder je nach Umftänden auch

qui Schadenerfafz bei den Gerichten zu eröffnen.

8. 32. Findet der Große Rath den Regierungs

kilfy pfljcbtwidriger Verwaltung des Staatsver

mögeiis fchuldig„ fo läßt erh fofern nicht freiwil

lig _Vergütung geleifiet wird, bei dem Bezirks

gerichte Luzern eine Entfchädigiin sklage fiellen.

_Pflichtwidriger Verwaltung ma t fich der Re

Öierun srath fihuldig, wenn er die ihm durch

erfa ung, Gefetze und Verordnungen des Grof

fen Raths oder eigene reglenientarifwe Yorfchrif.

ten befohlene Aufficht über feine Koinmiffionen,

iiber einzelne Mitglieder oder Veamtetc, welehe

mit der Werivaltung des Staatsvermögens_ fich

zu befaffenhaben, nicht pünktlich und genau fuhrt.

s. 33. Jedes Mitglied des Regierungsraths

haftet perfönlich für Veruntreiiungen und andere

Verbrechen, die es fich zu Schulden kommen läßt.

Fiir pflichtwidrige Verwaltung des Staatsver

mdgens dem Großen Rathe gegeniiber, fo wie

fur verfafiniigs- oder gefelzwidrige Verletzung

der-Rechte und des Eigelithunis dem Befchwer

kkfullrer gegeniiber haftet der Otegieruiigsrath

- in inethaft.
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DemRegierungsrathe fieht jedoch in Bezug

auf pfiirhtwidrige Verwaltung des Staatsver

rnö ens der Rückgriff auf die betreffenden Kom

tnif onen. Mitglieder oder Beamteten offen.

Jedes Mitglied, welches gegen die verfaffungs

oder die gefetzividrige Scblußnahme fich zu ro

t-okoll erklart oder zu gehoriger Zeit auf die us

iibung der vorfchriftmaßigen Aufficht geht-ungen

hat, fi von aller Verantwortlichkeit frei.

h. 34. Wenn gegen den Regierungsrath be

Zrundetc Befchwerden wegen Saumfe i keiten in

rledigung von Gefchäften beidem GroZYen Rathe

eingereicht werden. fo letzt dtefer dem Regierungs

rathe eine angeineffene Frifi. Erfolgt nach Ab

lauf derfelben aus Sauinfeligkeit keine Entfchei

dung oder Erledigung, fo ifi der Vefchwerdefüh

rer berechtigt, eine folche durch eine defondere

Kommiffion des Großen Ztathes zu fordern,

s. 35. Ueberweifet der Große Rath ein einzel

nes Mitglied oder mehrere oder alle Mitglie

der des Ziegierungsraihes wegen Veruntrenung

der Staatsveriniigens _oder anderer Verbrechen

den Strafgerichten „ fo ernennt er an deren Statt

Stellvertreter. -

Mitglieder des Regierungsrathes, welche von

den Gerichten freigefprochen werden, treten nach

der Freifpreclyung wieder in ihr Amt ein; an

der Stelle folcher Mitglieder, die entfeht werden,

wählt der Große Rath neue Mitglieder_ bis zur

nächften Gefammterneuerung des Regierungs

raths.
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ll'. Abfchnitt.

Verantwortlichkeit des Obergerichtes.

9. 36. Das Obergericht ifi dem Großen Rathe

verantwortlich. _
Das Obergericht. die Zufiizkommiffion oder

einzelne Mitglieder können wegen Verletzung

der Perfaffung oder der Gefeße. wegen Rechts

verzogerung oder Rechisverweigernng zur Re

chenf aft gezogen werden. _

. 37. (Verfahren.) Bei Vefchwerden über

Verleßungder VerfaffungKoder der Gefeße. über

Rechtsverzogerun oder echtsverweigerungi fo

wie bei eigener ahrnehinung hievon durch den

Großen Rath. ift das gleiche Verfahren einzu

fclylagen. wie dasfelbe in den ZZ. 27. 28. 29.

30 iind 31 des gegenwärtigen Gefetzes vorge

fchrieben tft.
Ueber Urtheile des Obergerichts findet keine

?iertlßfuäig (Appellation. Caffation) an den Großen

a att.

Z, 38. Fiir Verlehung -der Verfafiun oder der

Gefehe. fur Rechtsverzögerungen-oder echtsver

weigerun en haftet das-Odergericht faminethaft.

Jedes 8 itglied jedoch. welches fich gegen eine

Verletzung der Berfaifung oder eines Gefehes

oder egen eine Rechtsverweigerung zu Proto

koll er (art hat. oder auf Beförderung des_ Rechts

edrungen und fomit an einer Rechtsverzogerurig

einen Antheil enommen hat. ift von der Vec

antwortlichkeit rei.

Z. Zi.). lleberweifet der Große Rath ein einzel

nesPiitglii-d oder mehrere 'Mitglieder des Ober

gerichts wegen Rechtsverweigerungen oder idegen.
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Verbrechen den Strafgerichten, fo ernennt er

an deren Statt Stellvertreter.

Mitglieder des Obergerichts„ welche von den

Gerichten freigefbrochen werden, treten nach der

Freifprechung wieder in ihr Amt ein; an der

Stelle folcher Mit lieder, die. entfeßt werden,

wählt der Große ath neue ?Mitglieder bis zur

nächfien Gefammterneuerung des Obergericlytes.

|7. Abfchnitt.

Verantwortlichkeit des Erziehungs

rathes.

s. 40. Der Erziehungsrath ift für fein Wir

ken dem Regierungsrathe und dem Großen Rathe

verantwortlich.

Findet der Regierungsrath oder _der Große

Rath, daß durch einen verfalfun-gs- oder Öefeß

wtdrigen Befchluß des Erziehungsrathes die f_ echte

oder das Eigenthum eines Befchwerdefuhrers

verletzt worden find, fo haftet der Erziehungs

rath nach Maß abe des s. 31 dem Verletzten.

s. 4_1. Der egierungsrath ift berechtigt und

verpflichten wo er wahrnimmt, daß der Erzie

hungsrath die Vorfchriften der Verfaifung und

der Erztehungsgefeße verleßt, die ihm anver

trauten Fonds nicht pflichtmäßig verwaltet oder

die vom Großen Rathe bewilligten Voranfchläge

der :Ausgaben (iberfchreitet, den Erziehungsrath

in dte Schranken zu weifen und fructztlofen Falls

dem Großen Rathe Anzei e zu machen.

Z. 42. Der Groß-e Rat handelt nach der Na

tur des gegebenen Falls gegen den Erziehungs- “

20
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raih oder defien Mitglieder auf die im gegen

wärti en Gefehe hinfichtlich des Regierungsrathes

vorge chriebene Weile.

Würden einzelne-Mitglieder oder alle dem

Strafgerichte überwiefen, fo ernennt der Große

Rath nach Vorfchrift des 3. 35 Stellvertreter

für die weltlichen ?Mitglieder und ordnet die

- einftweilige Ergänzung der geifilichen Mitglieder

durch die Kapitel an.

Al. Gefeße über die Gefundheitspolizei.

1. Gefeiz über die Gefundheitspolizei.

Erlaffen den 3. Chriitmonat 1844.

' Zn Kraft getreten den 22. Brachm. 1845.

Wie Pcäfidcut und Großer Rath

des Kantons Luzerm

Zn Vollziehung des s. 86 der Staatsver

iafiung; .“
Auf den Auftrag des Negierungsraihes und

das Gutachten einer von uns niedergefeßten

Kommiffionz Befchließen:

_ l. Abfchuitt.

Wirkfamkeit der Gefundheitspolizei

behörden und Beamteten.

8. 1. Die im Organifationsgefeße aufgeftellten

Gefundheitspolizeibehörden und (vefundyklispoll
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: zeiheamteten, als da find: das _anitätslollegiunn

die Sanitätskommiffion, die riifungskommiffio

nen. d_ie_2lmtsärzte. Amtswundär te und die

Umtsthiercirzte beforgengunter der beraufficht

des Regierungsrathes. die Handhabung des Gex

fundheitspolizeigefeges. fo wie die Beförderung

der öffentlichen Ge undheitspfle e.

ß. 2. (Sanitätskollegium.) - as Sanitätskole

legitim beau-ftichtigt. unter Oberaufficht des Re.

gierungsrathes , alle andern' Gefundheitspoli

zeibehörden und Gefundheitspolizeibeamteten das

polizeiliche und gerichtliche Verfahren in 'Gefund

heitspolizeifachen und alle dem arztlichen Berufe

fich widmenden oder angehorigen Perfonen.

Z. 3. Das _Sanitätskollegium entwirft zu Han.

den des Regierungsrathes allgemeine Verfitgun.

gen gegen. Cntftehung und Berdreitun_ epide

mifcher. epizootifcher oder anderer an eikender

Krankheiten. Verordnungen uber das Jmpfwefen

Anordnungen iiber Rettungsanftalten hinfichtli

von Erhängten. Ertrunkenen. Scheintodten. iiber

Einrichtung von _ Spitalern. Kranxenhäufern.

Zrrenanfialten . Ktrchhofen . Todtenhaufern. iiber

das Begraben von Leichen. uber Einrichtung

von Mchgen. Wafenplaßen u. f. w:

9. 4. Das Sanitatskollegium erläßt inner den

Schranken der GefeßeZnitruktionen fiir Amts

ärzte. Amtswundarzte und Thierarzte über die

Art und Weife der Ausubung ihrer amtlichen

Pflichten.

Es befiimmt die Zahl der Hebammenkxeife.

beauffichtigt die Hebammenfchule und die iahrli

chen Hebammenprufungen. feht inner den Schran

a
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ken des Sportelngefelzests. _10) die Wartgelder i

fiir die Hebammen auf_ieweilen vier Jahre, fo

*wie die Preife für diejenigen Hebammen feft,

welche bei den Wiederholungsprufungen fich be

fonders ausgezeichnet haben.

s. 5. Das Sanitätskollegiuin fpricht. auf den

Antrag der Priifungskoiumiffion, ie ita-h den

Ergebnifien der fiattgehadten "Priifung uber die

Bewerber um Aufnahme in den ärztlichen Stand.

die Patentirung aus oder verweigert fie.

Ihm fieht das Recht zu, vatenticte Glieder

des ärztlichen Standes in der Ausübung ihres

Berufes falle zu fiellenh oder ihnen das Patent

uriickzuziehen, falls diefelben durchPlichtvei-gef

fenheit, wiederholte Vornachläificiiing ihrer iiber

nommenen Gefchiifte, durch Trunkenheit oder

durch erwiefene phhfifche oder inoralifche llntaug

lichkeit zur Ergreifiing diefer Maßnahmen ge

gründete Veranlafiiing geben. F _

Gegen die Einfiellung oder Ziiriickziebung des

atents kann inner der gefehlichen Frift von 20

agen (Z. 52 des Organifationsgefeßes) an

den Regierungsrath retiirrirt werden.

Z. 6*. Gegen alle Ansfpriictie der Sanitäts

kominiffioir iiber Zeugniffe, Befundfcheine (eine

et report-I.), Rechnungsforderungen und Verfii

iingen von Gefundheitsnoliieibeainteten und ärzt

?ichen kyerioiien, fo wie iiberhaupt gegen alle

Erkanntniffe der Saiiitiitskoiiiiniffion kann an

das Sanitiitskollegiuin rekurrirt werden.

Z. 7. (Sanitatskominiffion) Das Sanitäts

kollegiuni reicht dem Regierungsrath eine Ge

fchaftsordiiiing fur fich und fiir die Sanitäts

komniiffion zur Genehmigung ein.
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Z. 8, Die Sanitätskommiffion beforgt die lau

fenden Gefchiiftß- über deren Führung fie dem

Krßllggi-im in jeder ordentlichen Sißung Bericht

e a te .

8. 9. Die Sanitätslommiffion reicht dem _Sa

nitätskollegium ihre Vorfchlli e und Gutachten

ein, vollzieht deffen Befchlü e und wacht über

die Vollziehung derfelben. Zn Fällen von Dring

lichkeit ift fie befugt. von fich aus Verfügungen

zu treffen, welche fonfi in den Gefchäftskreis des

Kollegiums gehören. Sie hat jedoch von folchen

Verfügungen unverzüglich dem Sanitätslollegiuni

Kenniniß u gehen.

Z. 10. eitere Befugniffe der Sanitätskom

miffion find: '

a) Sie beforgt die Anfficht und Leiiun des

Gefundheitspolizeiioefens. unterhäliden 9 rief

wechfel mii der Regierung und den übri en

Behördenh mit den Beamtetenh ärztli en

?lerfonen und mit/den auswärtigen Gefund

eitspolizeibehörden.

b) Sie. unterfuiht die einlangenden Befund

fcheineflijea et paper-tax ertheilt denfelben

ihre Genehmigung, oder begleitet fie nöthi

genfalls mit einem utächtlichen ZlöericlyteH

und fendetfie der betre enden Behörde zurück.

Eben fo fiellt fie felbft„ anf Verlangen.

Gutachten-aus an erichiliche Behörden, wel

che Lehrern aber eis beftimmte Fragen zur

Beantwortung und nöthigenfalls auch die

dahin bezüglichen Akten vorzulegen haben.

e) Sie forgt für_die Aufnahme von tauglichen

Perfonen in die Hebammenfchule und verwei



-- 310

l

li) „Ueber ftreitige .Fo

t") Sie fiellt die

geri fie denjenigen, deren geiftiger, fittlicher

oder korperlicher Zuftand den Anforderun

gen an eine gute Hebamme nicht entfpricht.

el) Sie ertheilt denjenigen, welche fich als Arzt,

_Thierarztx Apotheker oder Hebamme zur

?ending melden, nach Vorunterfuchun der

engniffe, den Zutritt (M0088) zur ?krö

fung; oder verweigert denfelben. Zm leh

f tern'- Falle xfieht dein Abgewiefenen der Re

_kurs an das Kollegium offen, und von da

an den Regierungsrath.

ei) Siefiihrt dieOberanfficht über das Impf

wefen„ läßt fich von den betreffenden Impf

ärzten- die Znivftabellen einfchicken, und be

richtet alljährlich in der Fruhlingsfitzung hier

ii-ber an' das Kollegium.

Zeugniife iiber die Unfähigkeit

zum ?Nilitärdienfi nach den beftehenden Be

„ftimmungen aus. _

, Sie. kann diefe Unterfuchung einer Kom

miffion aus ihrer Mitte iibertra en.

Ya-Sie" lchlägt der Militärkommif ion die für

den: Militardienfi geeigneten Feldwundärzteh

Feldapotheker und Militärpferdärzte vor.

rderungen von Llerzten

oder Apothekern, welche auf Verlangen bei

- der Theile an fie gelangen, entfcheidet fie

nach gehöcigem Unterfnch der Umftande und

Berüäfichtigung aller Verhältnifie; elangen

folche. ftreitige Forderungen an die Berichte,

fo ftellt die Sanitätskommiffion ihr Gutach

ten an diefelbeii aus“.

i) Sie unterfucht die Jahresrechnung 'ihres
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Relhnungsfijhrers und übergibt diefelbe nach

Richtigfindenfder Polizeikommiffion zu Han

den des Regierungsrathes.

8. 11. lPxüfungstommiffion? Das Sanitäts

lolle ium wahlt in oder außer einer Mitte eine

Prii ungskommifiion von fieben bis neun Mit

gliedern und beftellt ans derfelben die ein elnen

btheilungen fiir ?prüfung von Llerzten, und

ärzten, Hebarzten, Thierarzten, Apothekern und

Hebammen. _ '

_ s. 12. (Schreiber.) Der Schreiber des Sant-

tcitskollegiums fuhrt fowohl bei diefem, als auch

bei der Sanitätstommifiion, der Prüfungskom

miffeon und den Abtheilungen derfelben das

Protokoll. befocgt überhaupt das Kanzleiwefen

der Gefundheitspolizeibehörden und das Rech

nungswefen derfelben.

Die Kaffe des Sanitätskollegiums erhält* ihre

Zufchüffe aus der Staatskaffe, fofern die rit

fungs- und Patentgebühren und die Unter uch

un sgebuhren der vom Militärdienfte zu Ent
lafigenden nicht hinreichen, 'ihre gefehliehen Aus

lagen zu decken.

Der Schreiber bezieht nebft den durch das

Sportelngefeß ihm zugewiefenen Gebühren eine

jährliche Vefoldung von zweihundert Franken.

Z. t3. (Amtsärzte und Amtswundarzte.) -Die

Amtsärzte, Amtswundctrzte und ihre Gehulfen

find die eigentlichen. Vollziehungsbeamten des

Sanitätskollegiurns und der Sanitätskommeffion.

Sie haben demnach alle 'von denfelben ertheclten

?lnftrcige undtlnoednungen_ enau zu erfüllen,

über das Samtatswefen n i rem Amte zu wa
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chen, den öffentlichen Gefundheltszuftand mög

litbfi zu fördern_ und vor Schaden zu bewahren.

Sie fiehen zuncichft in unmittelbarer Verbindung

mit der Sanitatskommiffion.

Z. 14. unter ihrer befondern amtlichen Auf

ficht find alle in ihrem Amte wohnenden ärztli

chen Perfonen, fowie alle diejenigen Perfonen,

deren Llmt oder Beruf von der Gefundheitspoli

zei abhangig ift. z_

Sie werden daher befonders dafur forgen,

daß niemand ohne Patent einen Theil der Urz

neikunde ausübe, und jeder die mit feiner Stelle

verbundenen Verpflichtungen genauerfülle. Die

Dawiderhandelnden werden fie der Sanitäts

komniiffion zu weitern Verfügung verzeigen,

I. 15. Bei Wahrnehmung irgend einer Spur

von epidemifchen oder auftretenden Krankheiten

unter den Menfchen follen die Amts-ärzte. nach

fiattgehabtem unterfuch an Ort und Stelle, die

nöthigen Vorkehrungen zu ihrer Heilung und

gegen ihre Verbreitung anordnen, oder letzteres

durch den betreffenden Vollziehungsbeamten an

ordnen laifen, und derSanitätskommiffion un

gefäumten Bericht dariiber erftatten. ,

Z. 16. Was die gerichtlichen Gegenfiande be.

trifft. fo find folgende Vorfchriften zu beobachten:

a) Alle gefehlich vorgefchriebenen Befichtigun

gen, gerichtlich an eordnete Unterfuchungen

und Obduktionen k' nnennur von den Amts.

arzten und den Umtswundärzten, oder im

Behinderungsfalle des einen oder beider der.

felhen von deren Gehlilicn vorgenommen

werden, und die Befundfcheine initffen mit
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deren unterfchriften verfehen fein. _Amtliche

Zeugniffe. Befundfcyeine und arztlicheGut

achten von geringerm Belange* foll iedoch

der Amtsarzt oder Amtswundarzt aus fich

allein anszuftellen befugt fein.

Bei muthmaßlichen VergiftungZen. verheim.

lichten Geburten. bei wichtigenk erlehungen.

bei Tödtungen. Selbfientleibungen foll im

mer der Amtswundarzt mit dem Amtsarzt

gerufen werden. Diefe werden dann unächft

im Verein mit der requirirenden ehörde

urtheiien. ob die vorliegende Thatfache von

der Art fei. daß fie' (mit einer bloßen Be:

fichtigung und einem einfachen Befundfcbein

abgethan werden könne. oder ob eine förm

liche Obduktion. und ein gerichtlicher Befund

(l/ißuni et reiner-turn) zu veranftalten fei.

o) Bei allen Todesfällen. wo der Amtsarzt

oder der Umtswundarzt einen begründeten

Verdacht einer Ermordung. Vergiftung u.

f. w. hegen kann. hat er jedesmal die Be.

erdigung zu unterfuchen. den Amtsftatthal

ter iiber die Gründe feiner -Beforgniß in

Kenntniß zu fehen. und auf eine Obduktion

einzutragen.

»Zu einer vollftändigen Obduktion. welche

jedesmal der Amtswundarzt oder deifen Ge.

hlilfe verrichtet. gehört die Eröffnung aller

drei Höhlungen des Körpers. die _forgfältige

Befichtigung der vorziigltchfien Ein eweide.

der ver ehten Organe und .Korper eile. _

Bei Verdacht von Vergiftungen ollen die

verdächtigen Subftanzen wie- z. B. der Zn
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halt des Magens und _Darmkanals fammt

diefem Organe felbfi m wohlverfchlofienen

und befie elten Gefäffen aufbewahrt und der*

Sanitäts ommiffion fofort zum ehemifchen

Unterfuch ijberfendet werden.

e) Bei der Obduktion foll der Amtsarzt alles,

was er bei der unterfuchung Bemerfungs

würdi es findet, dem anwefenden _gerichtli

chen chreiber tn die Feder diktiten. Ne

benhin hat er ein befonderes, auf das Ob

duktionsprotokoll begründetes: medizinifch

gerichtliches Gutachten abznfaffen, und ver

eint mit _dem AmtswundarztÖu unterfehrei

bHnä und der requtrirenden ehorde einzu

f 1 en.

f) *Soll iiber die Tödtlichkeit der Verletzungen

eines Eröffneten ein Zeugniß ausgefiellt

werden-to foll der Amtsarzt folgende Fra.

gen befiimmt beanuvorten, oder die Gründe,

warum es nicht gefchehen könne, angeben.

1c.Ob die Verletzung fo befchaffen gewefen

fei, daß fie fur fich allem bei allen Men

fchen ohne Unterfchted nothwendeg den Tod

habe bewirken müffen.

2. ob die Verletzung im gegebenen Falle die

phyfifa; wirkende ' Urfache_ des erfolgten

Todes gewefen fer oder nicht?

3. Od fie nur bei: der vorhandenen Perfon

nach deren Individualität - wozu Ge.

fchlecht, Alter, Konfiitution, Gefundheits

zufiand, Krankhejtsanlage, und felbft vor

der Verlehun vorhandene Krankheit zu

reybnen, ftxr .b allein den Tod habe be

wirken muffen? oder
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4. ob die Verletzung bei dem verleßten Zn.

dividuum bloß durch zufällige Umftände,

die mit der Verletzung nicht in phvfifcher

Verbindung ftehen, den Tod zur Folge

gehabt habe ?

5. Bei Verlehungen und Verwundungen

follen die gerichtlichen Aerzte in ihrem

Gutachten und Bericht angeben, ob die

Verlehungen oder Verwundungen bedeu

tend feien, ob ein iödtlicher Ans ang oder

fehr nachtheilige Folgen zu befürchten feien,

oder ob es wahrfiheinlich fei„_daß der

Mißhandelte innert der durch die Straf

efeße bezeichneten Zeit vollkommen ge

eilt fein werde. ,

g) Bei der Unterfuchung zweifelhafier Todes

arien neugeborner Kinder hat der Amtsarzt

mit der größten Genauigkeit zu erforfciyen

und fo beftimint als moglich nachzuweifen:

1. ob das Kind ein reifes, ausgetragenes,

gliedmäßiges Kindz- vdeoob es eine un

reife und vorzeitige ?eibesfruclyi ,fund

,zwar entweder ein nicht "lebensfahiger

nborcuen. oder eine lebensfahige Frühge

burt) war.

2. Ob das Kind todi zur Welt kam , oder

ob es nach der Geburt noch lebte.

3. Wenn es noch lebte, ob die Todesart des

felben natürlich oder ewalifam war.

4. Ob bei gewaltfamer odesart, nach php

fifchen Merkmalen, Gewaltthatigkeiten an

zunehmen feien, welche dem Kinde_ von

der Mutter oder -von Kindern vorfaHlt-h
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'zulgeiijgi worden, oder ob die Spuren der

r ittenen Gewalt und der Tod möglicher

weife von dem Vorgange der eburt

herrühren konnen.

8. 17. Die Amtsärzie führen über ihre amt

licden Verrichiungen und Korrefpondenzen ein

eigenes Protokoll, und bewahren die ihnen zu

kommenden Schriften, Gefehe und Verordnun

gen, Kantonsblätter und alle inihre Verrichtun

gen einfchlagenden Akten forgfaltig auf, um fie

gegen Empfan ichein dem jeweiligen Nachfolger

vergeben zu önnen.

s, 18. (Amtsthiercirzte.) Die Amtsthierärzte

und _ihre Gehülfen fiehen unmittelbar unter der

Sanitäiskommiffion und unter dem Sanitäts

kolleginm. deren Aufträge und Unordnun en fie

pünktlich zu vollziehen haben. - Sie nd die

Vollziehun sbeaniten in Sachen der Veterinär

polizei. J nen lie tinsbefondete ob, beim Aus

bruche von epizootj chen, feuchenartigen oder an

fieckenden Krankheiten unter den Th eren fich an

Ort und Stelle zu begeben, um aus eigener

Anfchauung, fo wie aus den Miitheilnngen fol

cher Thierär te, welche diefe Krankheit bereits zu

beobachten ele enheit hatten, die Art und den

Charakter_ derfel en zu erforfchen, und im Ein

verftandmß mit der' Orispolizei das Nothwendi

ge anzuordnen, fei es, daß es bloß die Watt

und Pflege der erkrankten Thiere, Reini ung der

Ställe _u. f. w. betreffeh oder fei es, da weitere

polizeiliche Verfügungenh z. B. Stallbann, Hof

bann, Sperrung des Orts u. f. w. nothwendi

werden, worüber ungefiiumt dem Amtsftattbcc -
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Zr unfd der Sanitätskommiffion Anzeige zu ina

en i . -

Bei Krankheiten, welche fich von Thieren auf

Menfchen übertragen oder bei denen Gefahr

der Uebertragung vorhanden ifi, z. B. -Hunds

wuth, Milzbrand, Roh 7c. bat er den Amts

ftatzhxlter und den Amtsarzt fofort in Kenntnis

zu e en.

s. 19. Die Amtsthierärzte haben darüber zu

wachen, daß in ihrem Bezirke alle veterinärpo i

zeilichen Anordnungen der Sanitätsbehörden ge

handhabt und vollzogen werden, daß die gefeh

licben Beftimniungen über das Mezgen, die

Fleifclifchau, die Wafenordnung, die Hundswuth

nicht übertreten werden, und daß niemand, ohne -

hiefür patentirt zu fein, die Thierheilkunde in

ihrem Kreife ausübe, »

- 8. 20..Bei Streitigkeiten, zu deren Beurthei

lung thierärztliwe _Kenntni-fie erfordert werden,

können alle patentirten Thieriirzte Zeugniffe und

Befundfcheine ansfiellen. Diefelben haben daher

feder Aufforderung einer Polizei- oder Gerichts

behörde zur Unterfuchung eines Thiers zu ent

fprechenz die Unterfnchung felbft foll mit Genau

igkeit, und bei wichtigen Fällen in Gegenwart

eines Beamten vorgenommem der Befundfchein

fogleich verfaßt. und von dem unteriuchenden

Thierarzte und dem Beamten unterzeichnet und

nebf-t einem thierärztlichen Gutachten der

betreffenden Behörde zugefendet werden.

Die Befundfcheine ollen vorerfi angeben den

Namen der zur Unterfuchung auffordernden Be- '

hörde, das Datum der Aufforderung, den Tag
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der unterfuchun und die Namen der-anwefen

den Beamten, o wie genaue Befchreibung des

Aeußern (texten-jene) des zu unterfuchenden Thiers

oder Gegenftandes. ,

Sodann erfolgen die Ergebniffe der Unterfu

chung felhft und wo eine Sektion vorgenommen

werden mußte, zuerft die Ergebnifie des äußern

und nachher des innern Befundes. Bei einer

vollfiandigen Sektion müifen die Kopf-, Brieft

und Hinterleibshhhle nöthigenfalls auch die

Rückenmarkshöhle eröffnet werden. Die einzel

nen auffallenden, von der Regel ,abweichenden

Merkmale follen_ der Reihe nach mit Zahlen oder

Buchfiaben bezeichnet, angeführt werden:

Anf diefen Befundfchein muß das thierarztliche

Gutachten wiffenfchaftlich begründet werden, und

darf keine Schlüfie enthalten, welche aus andern,

als aus den im Befundfchein angeführten Vierk

malen gezogen werden können. _

h. 21. Bei fich ergebenden zwiefpältigen Gut

achten oder Ausfprüchen zweier Thierarg-Zeg z. B.

bei Entfcheidung der Fragk? od ein - hier an

einer Krankheit, die den iickfall bedingt, oder

eine Schadloshaltung nach fich zieht, leide oder

nicht, haben die Amtsthierürzte zuentfcheiden,

über deren Ausfpruch jedoch an die Sanitäts

kommiffion rekurrirt werden kann.

[l. Abfehnitt.

Aerztlicbe Perfonenh deren Rechte und

Pflichten.

Z, x22. unter ärztlichen Perfonen (Gefundheits

poiizeiperfonen werden verfianden:



*-3192*

n, Die Aerzte, Wund- und Hebärzte.

b. Die Apotheker.

o. Die Thierärzte.

ä. Die Hebammen,

e. Die Bader.

n. Aufnahme in den ärztlich-en Stand.

z. 23, (a. der Aerzte, Wund- und Hebäczte.)

Wer fich dem Studium der Arzneikunde widmen

will, foll fich vorher über den Vefiß der Gym

nafial- und Lhcealtenntnifie bei der Sanitäts

kommiffion befriedigend ausweiten.

8. 24. Fiir _das Studium der Arztneikunde

find in der Regel wenigftens drei :und ein hal.

bes Jahr zu verwenden und zwarmach einem

Studienplane, welchen das Santtatskollegium

?hem Regierungsrathe zur Genehmigung einrei

en wird.

Z. 25. Wünfcht ein Kandidat feine Priifung

zu befiehenh -fo l-'tellt er, unter Beilegung feiner

Studienzeugnifie, das daherige Anfiiithenfchriftk

lich an die Sanitätskomuiiffion, welche, wenn

die fämmtliihen Zen nifie über die vorgefchrie

benen Studien voll ändig und richtig-erfunden

find, dem Kandidaten den Zutritt (Zoot-es) zur

Prüfung gefiatteft; im entgegengefeßten Falle

aber einen gehörig begründeten Abfchlag ertheilt,

beides fchriftlich unter Rijckfieljlnng der einge

reichten Zeugnifie. Gegen den Abfchlag kann

der Betreffende an das Sanitätskolleginni und

von da inner der gefeßlichen Frifi von 20 Ta en

(s. 52 ei des Organifationsgefehes) an den e

gierungsrath rekurriren.
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z. 26. Jede ärztliche Prüfung umfaßt die

Uriztneikunde, 'Wundarztneikunde und Geburts

hii fe undzerfallt in eine fchriftliche, mündliche

und praktifche. _ _ f '

z. 27. Die fchriftliche *prüfung-beliebt in der

bei verfchloifener Thure unter Aufficht des Schrei

bers ohne litterarifche oder andere fremde Bei

hrilfe u verfertigenden Beantwortung von je

einer tage aus jedem der verfchiedenen Fächer

der Ar tneiwiifenfchaft.

Zur eantwortung diefer Fragen werden dem

Kandidaten fünf Tage Zeit eingeräumt, doch foll

demfelben keine neue Frage vor Beantwortung

der vorhergehenden mitgetheilt werden.

s. 18. Die mündliche Prüfung über Medizin

und Chirurgie dauert einen und über Geburts

hulfe ebenfalls einen Tag.

_Die-Mitglieder der Prufungskommiffion haben

die Fächer der Medis-in und Chirurgie behufs

der Priifung unter ii "zu vertheilen.

8". 29. Zur Vervollfiandigung der mündlichen

?rufnng foll der Kandidaß 'um feine praktifche

richtig eit zu beurkunden, im Spital zu Luzern

oder_ bei einem von der Prüfungskommiffion zu

bezeirhnenden Mitgliede derfelben einige Kranke

behandeln, und hierüber ausführliche Kranken

gefcbichten liefern. Wo es fich thun läßt, hat

derfelbe auch einige chirurgifaye Operationen an

Leichnamen_ in Gegenwart des ihn beauffichtigen

den Mitgliedes der Pritfungskommiffion vor

zunehmen.

8. I0. Hierauf wird _- nachdem die riifungs

kommiffion von den fchriftliehen. mund leben, und
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t durch_ das betreffende Mitglied auch von den

- praktifihen Leifiun en des Kandidaten Kenntniß

i genommen und d e einzelnen Anfichten fämmili

cher ?Klitgliedeß welche geprüft haben, angehört

hat von dein Prafidenten die Umfrage gehal

ten, ob an das Sanitiitskollegiuin der Antrag

zur Patentirung oder Nilhtpatentiritng des Kan

didaten geftellt 'derben folle. Fällt der Antrag

der kliriifungskomniiffion fiir das Eine oder An

dere nicht einftiininig aus, fo follen beide Anträ*

ge mit den Griinden begleitet an das Kollegium

gebracht werden. _

3. Zi. Bei der niichfien Sitzung des Kollegiums

hält der Prafident unter den Mitgliedern die

Umfrage iiber Patentirun oder Nichipatentirung

des Kandidaten. Die tehrheii der Stimmen

entfcheidet fiir das Eine oder das Andere.

Z. 32. Jedem Kandidaten ift nach einer iiber

fiaudeneu Priifung nach einer voni Sanitätskol

legiuin zu beftiminenden Frift eine neue Priifung'

fiir Patentirung gefiattet. z

Z. 33. (b. der Apotheker.) Wer fich zum Apo

theker bilden will, hat fich bei der Saititcitskomz

tniffion vorher auszuweifen, daß er *hinreichende

Kenntniffe in der deutfchen und lateiuifcthen Spra

che befihe. Wer_ diefes zu thun unterliißt, foli

bei der Hauptprufung auch iiber diefe Fächer* ge

prüft werden. f ' -

Z. 34. Auf das tleoretifche' Studium der Pharr

macie find wenig ens zivei Jahre nach einem

durch das Sanitätstollegium feftznfefzenden Stu

dienplane zu verwenden;

Auf die praktifche Ausbildung hat der angehegde

2(



-322 -

Apotheker wenigftens ein Jahr in einer öffentli

chen Apotheke und unter Aufficht eines patentie

ten Apothekers zu verwenden.

s. 35. Die Prüfung fur einen Apotheker befieht

in einer mündlichen und fctzriftlichen, von denen

erfiere einen, letztere zwei Tage dauett, nebft

einer praktifihen. __

s. 36, Die mündliche, Prufung foll fich iiber

alle vom Sanitätskollegium durch den Studien

plan vorgefchriebenen Fächer erfirecken, welche

die Mitglieder der Prüfungskommiffion unter

fich vertheilen, _ _ ,_ _

Bei der fchriftlichen Prufung hat _der Kandi

dat eine oder mehrere von den Prufenden be

zeichnete Aufgaben bei verfchloffener Thitre _und

unter Aufficht des Schreibers, ohne literarifclye

noch andere fremde Beihilfe zu bearbeiten.

8. 37. unter der Aufficht eines Apothekets oder

Chemikers hat der Kandidat einige chemifclhe Ar

beiten zu vollfiihren, und wenigfiens ein phar

mazeutifches Präparat anzufertigen, wor-rider_ er

fterer ein fchriftliches Gutachten den ubrigen

fchriftlictyen Arbeiten des Kandidaten beifügt.

s. 38. Nach vollendeter Priifung wird nach

Vorfchzrift der 8s. 30, 31 und 32 verfahren. _

s. 9. Befißern von Apotheken, welche ßch_ im

alle befinden , ihre Apotheken einem allfallcgen

ehenbeftänder zu übergeben, oder einen Provi

for in denfelben anzuftellen, follen fich deßwe en

bei der Sanitätskommiffion melden. Ein fol er

Lehenbefiander oder Proviforkandidat hat den

vorgefchrtebenext Ausweis über das Studium der

pharmazeutifchen Wiifenfchaften zu letfien, und
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die vorgefchriebene PrüfungÖ wie die Apotheker

iiberhaupt, zu befiehen. ird ein folcher Le

henbefiänder oder Provifor nach wohl befiande

ner Priifung auf das Gutachten der Prüfungs

konimiffion von dem Sanitcitskollegtnm einer

Apotheke vorzuftehen als iähi erklärt, fo wird

dem Eigenthumer der Apothe e diefe Erklärung

in Form einer Bewilligung, dem betreffenden

Lehenbeftänder oder tyrobtfor als Sachverftän

digem feine Apotheke über eben zu diirfenYu.

gefiellt. Die dießfallfige ?triifungs- und e

willigungsgebühr hat der igenthinner der Apo.

theke u entrichten.

ä. 0. (fo. der Thierarzte7) Als Vorbereitung

Kite* SFFFTZFI ziäidhtißizijiißßißs"ii"ieiäiii'
z '

gendem Maße diejenigen Kenntniffe befihe, wet.

she meine? Zezirtsfcizucße dierwÄrhen swexdßn

onnen, un o mo 1 e n an run e
der lateinifchen Sprachge verfiehe. g g

Ohne den Ausweis dic-fer Kenntniife darf

keinPKagtdidat zur ?trufung zugelaffen werden;

di rii uniibeer diefe HZorkenntniffe.

5. 41. Zum Studium der Thierheilkunde fol

len in der Regel zwei und ein halbes Jahr

nach einem durch das Satntatskollegium feftge.

fetzten „Studienplan perwendet werden. _

kuZöYBi-FZLÖÄÄWU“uK-ÜÜÜZYÄ* di? hZiÜibefiii

nasch dx? Yfiitßtßttiufnßeii desss. 25* u- YeneWzc-n.

- . . ie rii ung e__1ne,ange en en er

arztes zerfällt in eine mundltche, fchriftlcche, von

stommi fion prüft nothigenfalls auch .
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welchen die erfiere einen, _die letztere zwei Tage

dauern und in eine praktifclye.

Die mündliche Priifung foll fich über alle

vor efchriebcnen Fächer 'der Thierheiliunde er

fire en, welche unter die Mitglieder der Prü

fuisixgskommiffion vertheili lverden.

ei der fchrifilichen *prüfung bearbeitet der

Kandidat bei verfihloffener Thiire und unter

Aufficht des Schreibers ohne liierarifche noch

andere fremde Veihülfe drei bis vier von den

Prüfenden bezeichnete Aufgaben.

Z. 44. lleberdieß foll der Kandidat vor der

Hau tprüfung bei einem vonder Prüfungskom

mif ion zu bezeichnenden Thierarzte die vorkom

menden tranken Thiere behandeln und darüber

umftändliche Krankengefchichten abfaffen, welche

den fihrifilicizen Arbeiten beigelegt werden.

.45. Hierauf wird nach den Vorfchriften

der Z8. 30, 31 und 32 verfahren.

8. 46. (it. der Hebammen.) Das Sanitäts.

kollegiuin befiellt einen Hehammenlehrer jewei

len auf die Dauer von vier Zahrenh nach de

-ren Abfluß er wieder wählbar ift.

Derfelbe hält, fo oft fich eine hinreichende

Anzahl von unterrichtsbedürftigen meldet, einen

Lehrkurs von wenigfiens fechsundznoan ig Wo
chen, während welchen er in der gefzainniten

Hebammenkunft Unterricht ertheilt, und die He

bammenkandidaiinnen foviel möglich ini Prak

ijfwen einübt.

Das Lepiere kann gefihehen durch Aufnahme

einiger Schwangern in die Lehranfialt wo die

felben unentgeltlich verpflegt werden lolleii.
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Die Sanitätskoinmiffion trifft bei eingetrete

nem Mangel an Hebammen in einzelnen Ge

meinden die zweclmäßigen Anordnungen.

Das Sanitätskollegiicm befiinnnt jeweilen den

Gehalt des Hebammenlehrers, fo wie eines all

fälligen Gehijlfen oder einer Gehijificc.

s. 47. Jede Gemeinde oder jeder Hebammen

kreis ift verpflichtet auf Kofien der Gemeinde

oder des Hebaminenkreifes, wo fich keine _paten

tirte Hebamme vorfindet, eine Perfon die He

bammenkunft erlernen u laffen, infofern nicht
eine andere Perlen aniz eigene Ketten fich dem

Hebainmenunierriclyte unterzieht. _ ,

Der Gemeinderat() fordert diejenigen Weibe

perfonen, welche fich der Hebammenkunfi wid

men wollen, anf. fich zu melden. und fendet

das Berzeichniß der Bewerberinnen fanimt den

Leumundszeugniffeic und einem Ziibigkeitszeug

niffe des Olnctsarztes der Sanitäisiommiffion

ein welche die Bewerberinnen einberuftund

na ikllriifung ihrer körperlichen und fitiliclyen

?fähig eiten entfcheidei, welche in die Hebammen

chu e auf unehmen feien.

8. 48. ur denjenigen ift der Befuch der He

bammenfcljicle zn geftaiten, welche _

o.) einen icnbefcholtenen Lebenswandel fiihren

und fich hiefür mittelft obbemeldien Zeug

niffen ausweifenz

b) mit Fertigkeit lefen und ioenigfiens leferlich

fchreiben können; ' *

o.) keine körperliche Gebrechen an fich tragen x

wodurch fie zur ungehinderten Ausu ung

ihrss Berufes untauglicl) gemacht 'WWW

un
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11) in der Re el nicht liber I5 Jahre alt find

Diejenigen * erfonen h ivelche fich mit leichter

Handarbeit be ajäfti en, verdienen den Vorzug

vor denjenigen, we( e] fich neben ihrem Berufe

*mit fcbweren Feldarbeiten befaffen miiffen.

s. 49. Vier Wochen nach Beginn des Lehr»

kurfes erfiattet der Hebammenlehrer einen Be.

richt iiber die Anlagen der Kandidatinnen, _wo

rauf die Sanitätstommiffion entfcheidet, ivelche

von denfelben in der Anfkalt zu verbleiben haben.

Am Ende des Kurfes wird dee Hebammen

lehrer das Verzeichnis der in der Anfialt ver

bliebenen Hebammenkandidatinnen fammt einem

Berichte iiber deren Fortfehritte der Sanitäts

kommiffion einreichen.

Diefelbe ordnet dann eine Pritfun der Be.

werberinnen in der Lehranftalt felb durch die

Prijfungskommiffionan, welche das Ergebniß

dem Sanitätskollegium mit ihrem Gutachten

vorlegt. _

Das Sanitätskollegium entfcheidet über die

Patenticung der Hebammenkandidatinnen.

S. 50. Alljährlich follen mit den Hebammen

Wiederholungspriifungen abgehalten werden.

Zu dem Ende hat jede Hebamme ein Verzeich

niß aller ihr feit der legten “Priifung vorgekom

menen Geburtsfälle, mit befonderer Rücklicht

auf regelwidrige und fchwere Geburten, vorzu

legen, und über ihre dabei geleifiete Hiilfe fo

wgohl theoretifch als praktifch Rechenfchaft zu

ge en.

I. 51, Diele Prüfungen follen durch den hie

zu beauftragten Hebammenlehrer in Gegenwart
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der Amtsärzte und ihrer _Gehülfen vorgenom

men werden, wozu auch die andern patentirten

Aerzte des Kreifes ein uladeu find,

Z. 52. Nach Maßga e ihrer an Tag gelegten *

Berufskenntniffe , Fortfclhritte oder Riiekfehritte,

werden die Hebammen bei den Revifionspriifun

en in drei Klaffen eingetheilß und dem Kol

egium wird hievon ein umficindlimer Bericht

nebft gutäelytlichen Anträgen erfiattet. Alle ohne

hinreichende Entfchuldigung Abwefende fallen

in die dritte Klaffe. _

Z. 53. Auf Antrag des mit der Revifions

rufung beauftragten Hebammenlehrers und der

etreffenden Amtsärzte und deren Gehülfen kön

nen, je nach Verhältniß des befriedigenden Re

fultates, Belohnungen, wie folgt, durch das

Kollegium zugefprochen werden:

n) rhöhung des Wartgeldes einer Hebamme,

?Belag d? ?Zeftimmungen des Sportelnge

e e „ . z

b? Yrämten von 4 bis 16 Franken;

: _efreiung von der Wiederholungsprüfung

für ein oder mehrere Jahre.

Z. 54. Sollte bei den Wiederholungsprtifun.

gen fchausweifeiif daß eine_ Hebamme nicht

mehr die_ erforderlichen praktifchen ?Fähigkeiten

zur Ausubun ihres Berufes befiizt, o wixd fie

als untaugli erklart und the Patent zurückge

zogen, wogegen an das Sanitatskollegium re

urrirt werden kann. Nur wenn befonders itn

ftige Umftande fur fie fprechem kann eine olche

Hebamme auf einen nochmaligen ganzen ode.;

halben Lehrkurs verwiefen werden.
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R. Nechteund flichten der Gefund

'hertspo izeiperfonen.

Z. 55. (Im Allgemeinen.) Ohne Bewiljigung

_oder Patentirnng durch das Sanitätskouegium

darf weder ein Arztf Wund- und Hebarzt, noch

'ein Apotheker, noeh ein Thierarzt, noch eine

Hebamme, noch ein Bader, noch wer es innner

fee, irgend einen Zweig der Arztneiwiffenfchaft

im Kanton Lu ern ansnben.

_ Die Bein ni zu Ausübung iegend eines ärzt

[Zcben Bern es in! Kanton wird neuangehenden

ar?tlichen Perfonen nur nach Ablegung der vor

ge chriebenen Prüfung ertheilt. _

Z. 56. Anerkannt in der Arztnectvifleeifehaft

tiichtigen und erfahrnen Aerzten, Wundärzten

und Hebärztem welche Bürger des Kantons find,

kann das Saniiätskoklegium die Ausübung des

ärztliche!! Berufes im Kantoinaucb ohne vor

hergegangene Prüfung bewiltigexi. Zm Wei

gerun sfalle kann der betreffende Arzt, Wund

.und ebarzt inner der gefeßlichen rift von 20

Tagen (F. 52 a d. Organi-fationsge eßes) gegen

den Entffheid des Sanitatskollegnxms an den

Regierungsrat() rekurrircn, falls eine Minder

heit des Sanitätskollegiums für fich die Paten

,tirnng ansgefprochen hat, Zn diefem Falje find

die Gutachten der Majorität und der Minori

tät des Sanitätskollegixnns dem Regierungs

xathe vor dein Entfchetde vorzulegen.

Zn der Thierheilkunde tüchtiaen nnd erfahr

nen Männern kann das Sanitätskolleginnr die

Ausübung? des thierärztlichen Berufes im Kan

ton eben aus ohne vorhergegangene Prüfung.
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*mit oder ohne Befchränkung bewilligt-n. Im

Falle bedingter oder 1inbedingter Verweigerung

kann der betceßende Thierarzt inner der gefeßli

chen Zeit von 0 Tagen (s, 52 a des Org-G.)

gegen den Entfeheid des Sanitätskollegiums an

den Regierungsrat!) rekurriren. Das Sanitäts

kollegiuni reicht dem Regiecungsrathe vor dem

Entfcheid fein Gutachten ein.

Z. 57, Patentirten ?letzten aus andern Kan

tonen oder Staaten, in ivelchen das Gefund

heitspoltzeiwefen wohlgeordnet ift„ und wo Ge

genrecht gehalten wird, worüber auf das Gut

achten des Sanitätskollegiums der Regierungs

raih zu e-ntfcheiden hat, ifi eftattet über die

Grenze im Kanton Luzern ire Kunfi auszu

üben, falls fie zu Kranken berufen werden.

Wollen fie fich hingegen im Kanton Luzern nie

laffen, fo find fie nach Anleitung des vorherge

henden Paragraphen zu behandeln.

Auskiindigungen von nicht in hiefi em Kan

tone patentirten Gefundheitspolizeiper onen diir

ßenttoxn; Bewilligung der Sanitätsbehorde keine

a n en.

Z. 58. Fremden oder andern Schweizerkan

tonen angehörenden. Augen- und Zahnarzt-n.

die einen gegründeten Ruf genießen, kann die

Sanitätskommiffion, nachdem diefelbenfiäy bei

einer allfällig vorgenommenen Prüfung oder

durch Vorlegung von voligültigen Zeu niffen

und Patenten befriedigend ausgewie-fen aben„

die Erlaubniß ertheilen„ auefchlteßlteh nur die

?jlßigen- und Zahnheilkunde im .ttanton auszu

en.
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3. 59: Alle übrigen Prüfungen mit Gefund

heitspolizeiperfonen werden nur durch die vom

Sanitätskollegium ernannten rüfunqskontmif

fionen vorgenommen. Sie nd öffentlich für

Fachgenoffen und auf Verlangen des Kandida

ten auch fur das ublikum,

8. 60. (Im Be ondern. a. der Aerzte, der

Wund- und Hebärzte.) Jeder im hiefigen Kan

ton patentirte Arzt, Wund- und Hebarzt hat die

Befugniß, im Umfange des Kantons frei und

ungehindert feinen Beruf auszuüben. Nur hat

er jedesmal bei feiner Anfiedlung oder bei Ver

änderung feines Aufenthaltsortes der Sanitäts

kommiffion und dem betreffenden Llmtsarzte

Anzeige zu machen.

Z. 1. Jeder Arzt foll fich eines nüchternen

Lebenswandels befleißen, fich mit den Fortfchrit

ten der Wiffenfchaft fortwährend bekannt ma

chen, die ihm übertragenen Kranken nach beftem

Wiffen und Gewiffen beforgen, bei Armen und

Reichen den gleichen Fleiß und die gleiche Konfi

anftren ung aufwenden, bei plöhlichen Ungliieks

fallen ogletch herbeieilen und die nothige Hiilfe

leiften, m ein befonderes Tagbuch alle verord

neten Rezepte eintragen, bei Ausftellung von

Zeugniflen gewiffenhaft verfahren, gegen feine

Micärzte ein kollegialifches Benehmen beobach

tenh ch vor Vertleinerungen ihrer Kurverdien

fie bitten, bei ärztlichentkonfultationen mit rn

higer Prüfung nur das Wo l des Kranken im

Auge zu behalten und ü erhanpt bei allen

Vorkommenheiten feine Berufspflichten getreu

lich erfüllen. .
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Z. 62. Alle Aufträge der Saniiätsbehörden

haben die Aerzte pünktlich und mit der erforder

lichen Eile zu vollziehen, die abgeforderien Kran

kengefchichten und Berichterftattungen getreulich

und ohne alle fremdartigen Beimifchungen, in

foferne fie nicht auf die Haubtfache Bezug haben,

abzufaffen und ein ureichen, die Gefundheits

polizeigefeize und - erordnungen gehörig zu

handhaben und pünktlich zu befolgen, bei Ent

deckung eines epideinifchen Charakters der Krank

heiten oder auch von befonders aufiallenden

fporadifchen und endemilchen Uebeln„ bei Wahr

nehmungen von Vergehen gegen die Gele e der

Kunfi ab Seite der Gefundheitspolizeiper onen,

fowie von unberechti_ ier Ausübung ir end ei

nes Zweiges der Heil unde gegen das efund

heitszolizeigefeh follen fie entweder dem Amts

arzte oder der Sanitätskommiffion unmittelbare

Anzeige machen und zur unierfuchung der Sache

?ülfreiche Hand bieten. Bei Entdeckung von

allenf die fich zu einer gerichtlichen unterfuih

ung eignen, gefchieht die Anzeige an den Ge

meindeammann des Otis oder an den betreffen

den Amtsftatthalter.

eder Arzt hat über _die vorkommenden Tod

fä e ein Verzeichniß zu führen und der Sani

tätskommiffion alljährlich nach einer von dem

Sa nZiitskollegium fefiznfehenden Vorfchrift ein

urei en.
z Z, 63. Der Armenarzt einer Gemeinde hat

alle jene Kranken zu“ behandeln, fur welche _der

Gemeinderaih die arztlicben_ Kofien befikeliei

und die ihm daher vom Waifenvogie fchriftlech
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angewiefen werden. Der Gemeinderath ift- je

doch befugt eine folche arme kranke Perfon ei

nem andern Arzte zur Behandlung zu übergeben.

Z. 64. Bei gewöhnlichen Kran heitsfällen von

Kranken, deren ärztliche Koften die Gemeinde

befireitet, haben fich daher die nächfien Ber

wandten oder der Vormund oder eine vom

Kranken felbfi beauftragte Perfon dießfalls beim

Waifenoogte zu melden, der dem unterftijßungs

bediirftigen fodann einen Erlaubnißfcbein an

den Armenarzt ausftellt. In Nothfällen hinge

gen ifi der zuerit herbeigeruiene Arzt gehalten,

die erforderliche Hilfe auch bei Armen zu (einen.

Nachher aber foll derfelbe, fei er Armenarzt

der betreffenden Gemeinde oder nicht, fogleich

und zwar bei Berluft feiner ärztlichen order

ung, die Anzeige hievon ,an den Waienvogt

machen, der alsdann den Kranken dein Gemein

dearmenarzte zur weitern Ltehandlung überwei

fet, und dem rzte, der-die_ erfte Hit fe geleifiet

hat die allfiillig aufgelaufenen Kofien verguiet.

Sollte eine arme oder unvermdgende erfon

in einer fremden Gemeinde erkranken, o foll

?eine von dem uerft herbeigerufenen Arzte ge

eifiet werden. iefer hat aber dem Gemeinde

ammann des Otis, wo die Perfon krank liegt,

fogleich und *zwar bei Verliifi feiner ärztlichen

orderung von dem Borfall Kenntniß zu geben,

ch diefe Anzeige befctieinigen zu lafien, und

fodann bis_ auf weitere Verordnung der Hei

mathsgemeinde der Erkrankten die ärztliche Be

handlung auf Kofien derfelben fortzufeßen. Der

Gemeindeainmann der Wohngemeinde hat fo.

:li
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dann fofortige Anzeige an den Waifenvogt der

Heimathsgeineinde zu machen.

Z. 65. Findet der Armenarzt bei wichti en

Füllen die Ziiziehung eines zweiten Arztes (ir

nothwendig, fo iii _er zur Konfultation unter

Anzeige an den Waifenvogt berechtigt. Sollte

der Kranke fterben, fo hat er diefes ebenfalls

an den Waifenvogt zu berichten. *

Z. 66. Im Falle der Armenarzt von der Ge

meinde abgeändert würde, fo übergeht die Be

handlung der vom Waifenamte unterfiiißten

Kranken an den nen beftellten Arnienarzth init

Ausnahme von akuten Krankheiten, Knochen

brijchen u. dgl. Zn diefen Fällen feht der ab

geheiide Armenarzt die begonnene Kur fort.

Z. 67. Fiir jeden erkrankten Armen hat der

Armenarzt eine befondere Rechnung unter An

merkung des Datums der jeweiligen Krankheit

und der vecabfolgten Arzneimittel nebft dein

reife derfelben zu führen und auf Verlangen

ezn betreffenden Gemeinderathe fpezifizirt vor

u egeii. '
z Z. 68, Hinfichtlich des Selbfidifpenfirens ha

ben die Aerzte, ivelche über eine Stunde von

einer wohleingeriwteten unter einem patentirten

Apotheker fiehenden Apotheke entfernt find„ ihre

Hausapotheke in einem folchen Zufiande zu er

halten. daß ihnen keines der zu ihrem Berufe

nöthigfirn Arzneimittel abgehe. Die Arzneien

follen itets in gutem Ziiftande erhalten und

aufbewahrt und die leicht verderblichen in an

gemeffener Zeitfrift frifch angefchafft werden.

Alle kräftigen Arzneien, auf deren befiiinmte'
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Wirkungen fich der Arzt jederzeit foll verlafien

dürfen, die fogenannten heroifchen Mittel. müf

fen nach einer vom Sanitätskollegium zu be

zeichnenden Pharmakooöa zubereitet, und dürfen

nur aus anerkannt öffentlichen Apotheken im

Kanton, oder aus folchen auswärtigen Apotheken,

wo diefelhen einer gehörigen Apothekerordnung

und Aufficht unterfiellt find, bezogen werden.

Bei denjenigen Präparaten, ivelche auf ver

fchiedene Weife dargefiellt werden, hat der Apo

theker dem Arzt jedesmal zu bemerken, nach

welcher Methode das Präparat datgefiellt fei

oder fein foll.

Säinmtliihe Gifte find an einem von* den

übrigen Arzneimitteln abgefbnderien für fie eigens

befiiminteii Orte mit einem Todtenkopf oder

drei Kreuzen bezeichnet aufzubewahren.

s. 69. Das Sanitätskollegium befiimint, wel

che Arztneimittel fich in jeder Hausapotheke vor

finden follen. _ _

Dem von Zeit zu Zeit durch die Sanitäts

kommiffion anzuordnenden unterfuche der Haus

apotheken haben fich die Aerzte willi zu unter

ziehen und den mit den Unterfuchen_ eauftrag

ten die nöthigen Auffchliifie zu ertheilen.

3. 70. (b. der Apotheker.) Jeder von dem Sa

nitätskolleginm patentirte Apotheker kann im gan

zen Umfange des Kantons feinen Berufausüben.

Z. 71. Das Sanitätskollegium hat zu benim

men, ob das Lokal. das zu einer Apotheke ein

ericlytet werden foll, dazu die gehiiri en Eigen

chaften define, ob es dem Arzneifaa 7 oder der

Apotheke iin engern Sinne, der Arzneiwerkfiätte,
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oder dem Laboratorium, dem Arzneikeller oder

dem aquarium, der Vorrathskammer und dem

Kräuter-boden an Licht, an Trockne und am Zn

gange von reiner Luft nicht gebreche. ueberhaupt

ob das Lokal fich zLixi einer Apotheke eigne,

ob der Keller, die orrathskainmer und der

Kräuterboden befonders rerfchloffen, das La

borathrium feft und feuerficher eingerichtet wer.

den konne.

s. 72. Das Sanitätskollegium erläßt die Vor.

fchriften über die innere Einrichtung und über

den Zuftand der Apotheken und die Aufbewah

rung der Arzneimittel in derfelben.

z, 73. Die Apotheker haben fich gleich den

iibrigen Medinzinalperfonen eines nüchtern Le

benswandels zu befleißen, fich mit den Fort

fchritten ihrer Wiffenfchaft und Kunfi ftetsfort

bekannt zu machen. beim Verkaufe von Arz

neien immer gute und unverfäifchte Waare zn

eben, die Arzneien nach Vorfcizrift der är t

ichen Rezepte pünktlich anzufertigen und ch

vor allen Einmifchun en in die eilkunde", in

fo fern fie dafiir nich patentirt nd, zn buten,

die Medizinaigefe e und Verordnungen genau

u befolgen und berhaupt durch Verfchwie en

eit und Pünktlichkeit ihren Beruf getreiiii zu

erfüllen.

S. 74. Nur den Apothekern fteht das Recht

zu, einfache u nd zufammen gefehte Arz

n eifioffe im Kleinen (en .let-till zu verkau

fen und die durch die Reze te der Aerzte *vot

gefchriebenen Arzneien anzu ertigen.

F. 75. Der Verkauf der Mineraiwaffer tft im
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Allgemeinen frei gegeben. Das Sanitätskol

legium wird jedoch diejenigen Mineralwaffer

bezeichnen, welche ausnaymsweife nur von Apo

thekern gegen den von einem patentirteir Arzte

ausgefiellten Schein verkauft werden dürfen.

Z. 76. Die unten verzeichneten Gifte und gift

halligen Subfianzen dürfen von den Apothe ern

elbft nur unter nachfiehenden Bedingungen an

Jiichtiirzte verkauft werden.

a) Der Käufer muß einen Schein vorweifen,

der entweder von einem patentirten Arzte,

oder von dem betreffenden Gemeinderaths

präfidenten ausgefteilt „und mit dem Ge

meinderathfiegel verfehen ifi.

Diefe Scheine. die nur gutbeleumdeten

Perfonen ausgeftellt werden dürfen, follen

enthalten Vor- und Gefchlechtsname des

Käufers, deffen Aufenthaltsort, die Art und

Menge des Giftes, den Zweck der Verwen

dung deffelben und das Datum der Aus

fertigung.

b) Diefe Scheine find nur _fiir einmaliges

Empfangen von Gift gültig und mitffen

niit einer fortwährenden Nummer bezeich

net, von dem Apotheker aufbewahrt und in

ein eigenes Giftbuch umftcindlich eingefihrie

ben iverdeu.

o) Auf den abgereichten Stoff muß 1nit deut

lichen Buchftaben Gift gefchriebeit werden.

Die durch diefen Paragraph befciylagenen

Gifte und gifthaltigen Subftanzen

find Folgender. i.

twjclilm * tiz-äi-aozmnjd. (Blaufiinre).



nrxenc. nitrio. (falpeterfaures Silberoxtd ,

Höiienfiein).

[Lutz-rum anijmoojj (Spießglanzbutter).

Gareth-Kristen (fpanifche Flie en).

(kolooz-nth (ki-nei. et [ik-kp. FKoloquinten).

Die chemifchen Präparate von_Sueckfi'lber

außer Zinnober. Jod iind Zodtinktur.

[R1028 i-oioio. (Brechnuß u. deren Präparate)

01811711 Sahin-k. (Sevenbaumöl).

0yjun1 und deffen räparate.

ylunibum seat. (ef i faures Bleioxid, Blei

' zuckeY). -

[lailjx aßen-j cui-op. (Hafelwurzel).

[kann: yeratrj all.. und deren Präparate.

Zee-alc- aci-rnuculn ßMutterkorn). y _

Weine mm8, Gran pan und alte giftigen Pflan

zenertrakte.

s. 77. unter _den im vorigen Paragraph-an.

gegebenen Bedingungen diirfen Materialifien

und Spezereihandlee, wenn fie yon der Sani

tätskommiffion hiefür eineBeiviliigung erhal

ten haben, _nachfieyende Gifte verkaufen" doeh

mfiffen fie diefelben gleich den Apothekern in ei

nem abgefönderten, iyohlperfayloifenen Orte,

niit der deutlichen Auifchrift des Namens der

Suhbfianzf fowie des Wortes: „Gift“ aufbe

wa ren,

Diefe gHift-igen Subftanzen find:

_cunfpqni -

Konigsgelb,

Oteapelgelkz ,

Ranfchgelb, * z.

, Scheeyfches Grün.

* 22

c „
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Die fiirfden Verkauf der ebengenannten Gift

fiofie ermgclhtigten Materialiften und Spezerei

Handler durfen ohne Schein an Jedermann nach.

olgende zufammengefehte Subftanzen verkaufen:

Gold- und Silberglättez

Mineral- und Schweinfurtergrün,

Salpeterfäure,

Schwefelfäure oder Vitriolöl,

Zinnafche und Zinnfalz.

F. 78. Die Apotheken follen von Zeit zu Zeit

auf Anordnung der Sanitatskoinmiffion durch

unbetheiligte Sachvcrfiandige unterfucht und ge

prüft werden.

Das Ergebniß diefer Unterfuchung ift mit

einem genauen das Unterfnchungsprotokoll be

gleitenden Berichte der Sanitätskominiffton zu

angemeffenen Verfügungen vorzulegen. _

s, 79. (o. der Thierarzte.) Jeder patentirte

Thierarzt darf im anzen uinfan e des Kan

tons feinen Beruf rei und unge indert aus*

(then. Doch hat derfelbe feinen jeweiligen Aufent

haltsort fowohl dem betreffenden Amtsthierarzte.

als auch der Sanitätskoininiffion anzuzeigen.

S. 80. Die Thierärzte haben fich eines nüch

ternen Lebenswandels zu hefieißen, fich fort

während in der Thierheilkunde zu vervollkomm

nen, fich der Menfchenheilkunde zu enthalten,

bei Ausfiellung von Zeugnitfen gewiffenbaft zu

verfahren, fich der Verkleinerung ihrer Berufs

genoffen zu enthalten. Sie follen trachten durch

aufrichtigen Rath und forgfältige Behandlung

der erkrankten Thiere den Vortheil der Eigen

Wxmer derfelben, feien fie reich oder arm, zu
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befördern, und deren Schaden zu wenden da

her follen fie diefelben zu einer zweckmäßt en

Watt und Pflege ihrer Hausthiere anweifien,

und ohne vorher gemachte gehörige Vorfiellun

gen keine Kuren unternehmen, wo die Krank

heit offenbar unhellbar ifih oder die muthmaß

lichen Kurkoften den Werth des Thieres nach

feiner Heilung iiberfteigen iviirden, es wäre

'delilitm daß der igenthümer es dennoch verlangen

o e.

Z. 81. Bei vorkommenden epizootifchen und

anfteckenden, auch bei befonders auffallende!!

fporadlfchen .Krankheiten follen die Thierärzte

dem betreffenden_Amtsthierarzte und diefer der

Sanitätskommiffion unverfäumte Anzeige ma

chen und deren Anordnungen pünktlich befolgen.

?Jet Entdeckung von Krankheitenh welche einen

Rnckfall bedingen, tollen fie die Eigenthiimer

frühzeitig darauf aufnierkfam machen, damit

diefelben nach den Beftiminungen des Währ

fchaftsgefetzes ihren Vorthei( zu wahren im

Stande find.

Wo fie als Fleifchfapauer bezeichnet werden,

haben fie dießfallfige Vorfchriften genau zu er

füllen, fo wie iiberhaupt allen bcfiehenden oder

noch zu erlaffenden Verordnungen und Ver

fügungen über das Gefundheitspolizeiwefen ge

'treulich nachzulehen.

ß. 82. Das Sanitätskollegium beftimmt die

Arzneimittel, welche jede Hausapotheke von Tyler.

ärzten enthalten foll. Die_ Sanitätskommiffion

kann von eit zu eit eine unterfuclyung von

Hausapothe n der hierarzte anordnen.
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* 8. 83. (.1. der Hebammen.) Nur vom Sanltiits.

kollegiam patentieren Hebammen iii erlaubfi. im

Kanton Luzern die Hebammenkunfi aus uliben.

Jede Hebamme hat zunächft ihre Dien e dem

hr angewiefenen Kreife zu widmen, kann je

doch nicht gehindert lverden, auch außer dem

felben He animenverrictitungen vorzunehmenh

wenn es _nicht mit_ offenbarer Vernachläffigung

ihres Kreifes gefchiehi. k

Z. 84. In demieiii en Falle, wo eine Hebam

me auf Ketten einer eineinde unterrichtet wor.

den ifii foll fie diefe Gemeinde vor Ablauf_ von

zehn Jahren, ohne Zufiiminun des Gemeinde.

raths, nicht verlafien, _anfonft e gehalten wäre,

derfelben ihre unterrichtskofien nach dem Ver

hältnis der Zeit wieder ziiruck zu erfiatten. Das

gleiche hat auch in dem Falle zu erfolgen, wo

einer Hebamme vor Ablauf von zehn Jahren

des ausgeubtenuBei-ufes wegen uniaugliclpkeit

das atent zuruekgezogen werden muß.

Z. 5. Dagegen hat iede angefiellte Hebamme,

nach Maßgabe der Bevölkerung, der An ahl

der Armenund -der Hilfsquellen der betrefien

den Gemeinde. von derfelben *ein jährliches

Wartgeld zu beziehen. Das Sanitätskollegiuin

wird all-e vier Jahre diefe Wartgelder nach dem

Sportelngefetze 8. 10 befiiminen,

3. 86. Beinebens ift iede Gemeinde verpflich

tet, ihrer Hebamme das vorgefchriebene Lehr

buch ?und die zur Ausübung der Hebammen.

iii-luft nothigen Geräthfcbaften anzufchafien, wo

fur iedoch die Hebamme die' größte Sorge zu

tragen hat, und die fiets Eigenthum der Ge.
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meinde bleiben follen. Lehrbuch und Geräth.

fchaften befiiinmt das Sanitätskollegium.

Z. 87. Scttlicbes Betragen. Ukijchternheit, Ver

fclhwiegenheit. liebreiches Behandeln der Schwan

ern, Gebahrenden, und Wöchnerinnen, ohne

?chwaßhafie -Schmeichelei und Zudrin lichkeit.

Reinlichkeit in allen Dingen. Berträgli keit ge

gen ihre Miihebancmen. Folgfamkeit gegen die

herbeigernfenen Aerzte und ihre Verordnungen.

fo wie das firenge Enthalten von Darreichun

folcher Mittel. die ihnen in der Hebammenfchu e

nicht mit befiimmter Anzeige der Anwendung

bekannt gemacht wurden, ift jeder Hebamme

zur itrengften Pflicht gemacht.

8. 88. Jede Hebamme ift verpflichteh willig

bei Tag oder Nacht fowohl armen als reichen

Schwangern oder Gebiihrenden die nöihige Hiilfe

zu leifien.

Sollte fie kurz nacheinander an zwei Orte

berufen werden, fo hat fie dem erfien Rufe zu

folgen, und _darf nie eine Frau, bei der fie eine

Ge urtsarbeit angefangen hat, verlaffen, bis

das ganze Gefchcift beendigt und diefelbe nach

einigen Stunden außer aller wahrfcheinlichen

Gefahr kann betrachtet werden oder bis fie der

' Gebährenden eine andere, derlelben anftändige

und anerkannte Hebamme verfchafft hat. Diefes

foll auch in jenem Falle verfianden fein, wenn

fie bei einer Schwan ern fcbon vorher verfpro

chen wäre, und-zur eit-berufen würde, in der

fie wirklich an einem zweiten Orte ihre Geburts

hiilfe ausijbte.

G. 89. Bei aller Strenge ifi den Hebammen
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verboten, eine Gebährende durch Worte, durch

Arzneien oder durch friihzeitiges Sprengen der

Wafier zu gewaltthcitigem Verarbeiten der We.

hen anzutreiben, um von diefer zu einer andern

ellen und ihren Eigennutz befördern zu könnenz

dagegen find alle Hebammen verpflichtet. bei

jeder Gebährenden nach dein erhaltenen Unter

richt den äußerlichen und innerlichen Unterfnch

gehörig iind frühzeitig genug vorzunehmen.

Zn allen denjenigen Geburtsfä en „ bei wel

chen nach dein Unterricht in der Hebammen

fchnle ein Geburtshelfer erforderlich ifi, foll jede

Hebamme ohne Zeitverlurft einen anerkannten

Arzt oder Geburtshelfer, auch bei hartnäckiger

Wei erung der Gebährendenh berufen, ohne

jedo dem .Zutrauen der Lehtern in der Wahl

desfelben vorziigreifen._ueberhaupt werden alle

ebammen ermahni, in allen fchiveren Fällen

ich felber nie allzuviel zuzutrciuen, fondern ftets

bei Zeiten fich nach Hülfe umzufehen. -

Znsbefondere foll eine Hebamme, im Fall fie

zu einer Schwangern berufen iviirde, die nach

dem fünften Monat, ohne zii ebähren. gefloc

ben wäre, fogleich den nach en Arzt herbei

rufen, um von diefem ungefäunit den Kaifer

fchnitt machen zu lafienh infofern die Heraus

beförderung des Kindes nicht nach den Befiim»

mitn en des erhaltenen Hebammenunterrichtes

mög ich fein follte.

Z. 90. Jede ebamme tft fchuldig. in der er

ften Woche na* der Geburt wenigftens einmal

oder nach Bedürfniß, „fo oft es die Umfiände

erfordern, zu den Wochnerinnen zu kommen,
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um fie fowohl in Hinficht des Stillens und ih

rer nöthigen Diät zu leiten. als derfelbeii Kind

zu beforgen. bis diefelhen ihrer Hiilfe füglich

entbehren können. Für diefe Bemühungen kön

nen fie fich nach dem Inhalt des Sportelnge

feßes enifchädigen laffen. Alle bedenklichen Vor

fiille aber haben fie dein Arzte anzuzeigen.

Z. 91. Zur Geburt eines unehelichen Kindes

hat die Hebamme den Gemeindeammann des

Ortes, oder den niichfien Richter rufen zu taf

fen, damit die Gebährende vor, in und nach

der Geburt um die deutliche Angabe des Va

ters, nach Vorfchrift des bürgerlichen Gefehbn

ches, befragt werden kann;

Z. 92, Wenn eine Hebamme feriiers von

verdächtigen und unverheuraiheten Perfonen'.

deren uinfiände eine Schwangerfchaft verinuthen

laffen, um Hülle und Rath angefprochcn ivird,

oder wenn fie von folchen neugeborne Kinder

empfängt oder bei ihnen antrifktp fo hat fie die

Anzeige hiervon dem Gemeindeammann zu

machen.

- h. 93. Alle von obriikeitlichen nnd gerichtli

chen Behörden, in ihr *ach einfchlcigenden, an

fie-gefiellten Fragen oder aufgetragenen Untere

fiichnngen foll die Hebamme, ohne Anfeheii' der

Perfon , nach befiein Kliniken und _Gewiffen be

antworten und vollziehen; im Falle fie denfel

ben nicht zu entfprechen im Stande ifi, foll _fie

diefes init Ofienheit geliehen, damit durch eine

unwiffende oder niir miithmaßliche Antivort

Niemand Unrecht gefchehe.
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8. 94. Die Hebammen fchwören dem Amts

fiatthalter folgenden Eid:

_ „Jchfchworex g z_ _

„Wie ich mich zur apoftolifchen romifch-katho

„lifchen _Religion aufrichtig bekenne, fo diefelbe

„getreulich zu ehren; der Hebammenordnung

„nach beftem Wiffen und Gewiffen nach uieben,

„und alles und jedes, was fie mir voelchreibt,

„zu thnn und zu beobachten, hingegen alles,

„was darin verboten ifk, zii meiden und zu un

„ierlafienz auch iiberhaupt bei Aus-übung meiner

„Kunfi iii-ich fo [zu verhaltenh wie ich es gegen

„Gott, die Obrigkeit und Jedermann mit gutem

,Gewiffen verantworten mag." ._

„Diefes Alles fchwöre ich als Hebamme ge

„treuiicljzfefk und ohne Gefährde zu halten, fo

„wahr mir Gott helfe und feine lieben Heiligen.“

s. 95, Wer fich mit Aderlaffen, Schräpfenh

Blntigelanfetzen, Zahnansziehen und iiberhaupt

mit den Verrichtungen der früherhin fogenann.

ten Bader befchaftigen will, foll fich hiefür ge

hörigermaßen unt-errichten [affen und über den

genoffenen Unterricht bei der Sanitiitskoniiniffion

durch gehörige Zen niffe fich ausweifen. Findet

die Sanitatskommi non den geleifteten Ausweis

geniigend, fo gefiattet fie dem Kandidaten eine

Priifnn , welche von zwei Mitgliedern der ärztlichen flkleiifnngstommiffion iiber diefe Verrich

tungen vorgenommen wird. lieber das Ergeb.

niß der Priifung wird von diefen Mitgliedern

dem Sanitätskollegium ein Bericht erfiattet.

Das Sanitätskoilelgium ertheilt fodann die Be.

willignng zur Aushnng 'vor edachter Verrich

-uiaen oder verweigert diefel e.



*.345*

x

Die Hebammen bekommen in ihrem Lehrkurfe

über das Schrtipfen den vorgefchriebenen noth

wendigen Unterricht und erhalten die Befugniß

zum Schräpfen. Andere Weibsperfonen, welche

das Schräpfen ausüben wollen , follen fich hie

für bei der Sanitätskommiffion anmelden.

[ll. Abfchtritt.

Z m p f w e f e n.

Z. 96. Die Schuhoockentmpfnng darf allein

durch patentirte Aerzte , und foll zunachft durch

die Zmpfcirzte vorgenommen werden.

ps. 97. (Jmpfärzte.) Alljährlich in feiner Früh

lingsfihung wird das Sanitätsiollegium die ge

eigneten Aerzte zu Zmpfärzten bezeichnen, und

denfelben einen angemeffenen Umkreis anweifen.

Die hierüber getroffenen Veftimmun en find

durch das Kantonsblatt bekannt zu ma ein-und

die Impfärzte find verpflichtet die ihnen uber

tragenen Verrichtungen zu befor en.

s. 98. Jedes Kind foll göeimp werden. z

(Zmpfungsweife.) Jm onat März hat fe

der Gemeindeammann dem betreffenden Impf

arzte ein genaues Verzeichniß aller noch unge

impfteu Kinder feiner Gemeinde einzureichen,

wozu nebft den fchon ausgeftellten Zmpffcheinen,

die Taufbücher, die Bürgerregifter nnd fonftige

Verzeichnifie der Gemeindeeinwohner zu be

nutzen find.

F. 99. Der Jmpfarzt wird in jeder befondern

Gemeinde zuerft nur 'einzelne' gefunde Kinder

vorimpfen, um von *bieten frifche Lhmyhe fur
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_die übrige-n-dafelbfi vorzunehmenden Impfun

gen zu erhalten.

Z. 100. Wenn der Zmpfarzt fich zur allge

meinen Jinpfung in eine Gemeinde begeben

will, fo übergibt er eimVerzeichniß der Impf

pflicbtigen dem betrefienden Gemeindeammanne,

der alsdann den Eltern oder Pflegeeltern der

Zmpfpflichtigen Zeit und Ort 'der Impfung be

kannt zu machen hat. *

Z. 101. Die Impfung gefchieht vorzngsweife

»von Arm zu Arni mit frifcheni, von_ einem' e

fiinden Kinde genommenen Stoff, oder_ a- er

dann mit achtet, ivajferklarer Lymphe, die auf

Fäden, Glasplatten. Fifclybeine odecauf andere

Weife forgfältig gefamnielt ift. _

36. 103. Zivifchen dem achten und eilften Tage

nach gefcbehener Impfung begibt der Arzt fich,

auf von ihm ivieder erlaffene Anzeige, nochmals

an den gleichen Ort, um eine forgfältige unter.

fuchnng der Geimpften vorzunehmenz, zugleich

hat er an denjenigen, bei lvelchen keine oder

unächte Schuizblatiern zum Vorfchein gekommen

find, die Impfung neuerdings und -fpiiterhin

wiederholt zu verfuchen, bis entweder ein er

wijnfOter Erfolg fiattfindet. oder die Nichtem

pfänglichkeit des Kindes außer Ziveifel gefeßt ift.

Ebenfalls bei diefem Anlaffe find diejenigen

Kinder zii impfen, die wegen Kränklichkeit oder

aus andern Griinden friiher iibergangen wur

deöybinfofern nunmehr die Unterlaffungsurfache

e o en .g s. 103. Der Zmpfarzt wird die Eltern oder

Vormiiiider der einberufenen Jmpflinge, welche
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bei der Jnipfungdder bei den fpätern unter

kuchen ohne hinreichende Entfchuldigung an dem

befiimmten Orte nicht erfcheinen. in feinem Ver

?Zeichniffe bemerken, und_ der Sanitätskommif

on verzei en. welche diefelben als Widerfeß

liche dem trafriciyter- zu überweifen hat.

Z. 104. (Zmyffmein.) Jedem Kinde, bei wel

nhem die Impfung gelungen ift, hat der Impf

arzt nach Formular einen Impffclyein auszuftel

tenz fo wie er-alle vorgenommenen Impfungen

nebfi ihrem allfalligen Erfolge in ein tabellari

es Verzeichniß- einzutragen hat. Von diefen

erzeichniffen behält der Zmpfarzt ein Doppel

für fich, das andere _aber reicht er alljährlich im

Chriftmonat der Sanitatskommiftion ein, welche

dann ein Gutachten darüber ahzufaffen und der

Polizeikonimiffion mit einem Antrage zur Be.

?lung der gelungenen Impfungen einzureichen

Formulare zu Zmpffibeinen und-Impftabellen

können beim Schreiber der Sanitatskommiffion

jederzeit eingeholt werden.

Z. 105. (Zmpfentfchadigungen.) Der Zinpfx

arzt wird fur feine Impfungen durch die Po

lizeikommiffion entfchädigth und darf daher von

den Zmpflingen keine Gebühr beziehe-n, ausge

nommen in dem Falle„ wo die zu impfenden

Kinder nicht an das befiiinmte Ort gebracht

werdenh und der Jmpfarzt von den Eltern oder

Pflegeltern der zii impfenden Kinder eigens nach

ihrer Wohnung berufen wird. -

H. 106. Die Impfungen "haben vorzüglich

durch die bezeichneten Jnipfarzte zu gefchehen.
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Wer indeffen füefiih oder feine Kinder aus f

befonderm Zutrauen einen andern als den

zur ?empfang aufgefiellten Arzt zu ,ebrauchen l

witn chi, dem fteht es frei. Doch mu dieß dem

Impfarzte des Umkreifes angezeigt werden, und

Erfüllung aller einem Zmpfarzte vorgefchrie

benen Pflichten, iiberdieß noch den Namen des

Geimpften nebft den ndthigen Anmerkungen dem

ordentlichen Zmpfarzte_ einzugeben. Diefer bringt

folches auf fein Verzeichniß und bemerkt in die

fem Falle jedesmal den Arzt, der die Impfung

beforgt hat. -

Zn diefem Falle aber bezahlt der Staat keine

Entfihädigung.

F. 107. Von einem geimpften Kinde darf

ohne Vorwifien feines beftellten Z-inpfarztes kein

Anderer Zmpffioff nehmen. ingegen find die

Eltern ve flichtet. auf _Ver augen des Impf

arztes Sto von dem geimpften Kinde nehmen

zu lafien. -

Z. 1W. (Natürliche Blattern. Wo_ immer

die natürlichen Blattern zum. orfchein kom

men, hat der ZmpfarSt fofort die Veranftaltung

zutreffen, daß die chuppockenimpfung mog

lichft befordert werde.

Auf etwa erfolgende Anzeige, daß ein geimpf

tes Kind von den naturlichen Blattern befallen

worden fei, foll der Zmpfarzt die enauefte un

terfuchung anordnen, das Angeme _ene verfügen

und der Sanitatskommiffion Bericht erftatten.

s. 109. (Zmpfftofffammlung.) Bei der Sa

der Arzth der die Impfung beforgteh hat, nebft L
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nitätskommiffihn foll fich fiets eine Niederlage

von frifclyem. achten Zmpfftoffe vorfinden.

MDemneweiligen Schreiber ift die Aufficht des

felben ubertragen. ' _ _ -

Jeder_ Zmhfarzt ifi verpflichtet, bei jeder Ge.

legenhelt fri chen, “von efunden Kindern ent

hobenen achten Zmpffto an das Depot einzu

fenden, wo der Schreiber fur eine zweckmäßige

Aufbewahrung desfelben forgt und ein genaues

Regifier uber Ein- und Ausgang desfelben fiihrt,

uni wiederum die Zinpfärzte damit gehörig ver

forgen zu konnen.

8. 110. Wer immer einem Impfar te oder

Amtsarzte ächten urftoff. das-heißt: S ußplat

tern an den Eutern (der Kuhe. von welchen

brauchbare Materie ewonnen werden kann.

anzeiget oder vorweiet, dem foll. wenn die

Sache gehörig befiätigt ift. eine rlimie von

32 Franken ab ereicht werden. on folchem

urftoffe hat der etrefiende Jmpfarzt oder Amts

arzt fo viel möglich zu fammeln z und an das

Depot der Sanitätskommiffion ein ufenden.

3. 111. (Jmpfaiisweis.) Jedes fihulpfliclytige

Kind hat beim Eintritt in die Schule feinen

Impffchein vorzuweifenjx Wo kein Zmpffchein

vorgewiefen werden kann„ da foll der Zmpfarzt

der betreffenden Gemeinde einen Unterfuch an

dem Kinde vornehmen. und im Falle es weder

geimpft wäre, noch die natürlichen Vlattern

iiberfianden hätte, _unverzüglich die ZZmpfung

an demfelben vollziehen.

8. 112. Die Impfun der natiirlichenBlat

tern ift acisdriicklich ber 0ten.
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l". Abfchnitt.

Vorfchriften über Behandlung der

Sterbenden und Geftorbenen.

S. 113. (Verbot des Zudrangs von Leuten.)

Bei epidemifchen und anfieckenden Krankheiten,

welche als folche vom behandelnden Arzte oder

Amtsarzte erklärt worden, 1| das Betreten der

Wohnung eines Kranken oder Gefiorbenen nur

den Hausgenoffen und denlenigen Perfonen ge

ftattet, welche zu feiner Hülfe und Beforgung

erforderlich find.

_ueberhaupt follen Seelfor er und Aerzte da

hin wirken, daß bei fcbwer rkranften kein Zu.

drang von Leuten ftatt finde. _ _

Z. -114. Das Feftbiitden der Kinnlade einer

Leiche, das Zufammenfttynüren der Hande , das

Herausnehmen aus dem Bette und Ankleiden

vor Ablauf von vier Stunden nach erfolgtem

Hinfcbeiden ifi verboten, _

Z. 115. (Eröffnen der Leiche.) Keine Leiche

foll frühe!- als viernndzwanzig Stunden nach

eingetretenem Tode geöffnet werden, es fei dann

in gerichtlichen Fällen , wo aus der Verletzung

oder Todesart kein Zweifel mehr über den wirk

lnb vorhandenen Tod ohwalten kann.

s. 116. Keine Leiäyendfinung foll ohne er al

tene Bewilligung ab Seite der näcdflen i er.

wandten vorgenommen werden, ausgenommen

in gerichtlichen Fällen.

s. 117. Die Sarge dürfen erfi dannzumal

verfchloffen werden, wenn eine Leiche zur Be

-.t
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gräbniß abgeführt wird. es wäre dann. daß der

ehandelnize Arzt oder der Amtsarzt. gebietert

fcher llmfiande wegen. die frühere Verfchliefiung

des Sarges verordnen würde.

s. 118. (Begraben der Leiche.) Keine Leiche.

welche nicht nach Z 115 geöffnet worden ifi. foll

i'm Sommer vor Ablauf von fechsunddreißig

Stunden und im Winter vor Ablauf von acht

undvierzig Stunden beerdigt werden. wenn an

ders nicht die Krankheitsforni..oder wirklich ein

getretene Jäulniß des Leichnams eine frühere

Begräbnis nöthig machen. was indeffen fiets

von einem Arzte bezeugt werden muß.

Ze nachdem Ermeffen des behandelnden Arz

tes oder Amtsarztes .foll die Beerdigung auch

noch länger verfchoben werden,

7 s. 119. (Todtenhänfer.) ueberall. wo es fich

immer thun läßt. follen die vorhandenen Bein

häiifer zu Todtenhäufern umgewandelt oder neue

Todtenhäufer zur Aufbewahrung der Leichen bis

zu deren Begräbniß errichtet werden. Die Auf

ficht über diefelben ift. wo nicht befondere Re

glemente etwas Anderes vorfchreiben. dem Pfar

rer und dem Amtsar te übertragen.

s. 120. (Todtengrä er.) Damit eine der Würde

des Orts und der öffentlichen Gefundheitspflege

entfpreciyende Ordnung herrfche. fo follen ordent

liche Todtengräber von den Kirchgemeinden an

geftelltwerden. oder wo die Fonds zur Auftei

ung von folchen nicht hinreichen. kann das Be

graben und die Beforgung der Kirchhöfe dem

Sigrift. gegen eine billige. von-einer jeweiligen

Kirehenverwaltung aus umittelndeEntfchadigung

zur befondern Verpfli tung gemacht werden,
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Z. [21. Von niemanden darf ein Grab auf

dem Kirchhofe geoffnet oder gefchlofien werden.

außer dem betreffenden Todtengraber.

Ebenfo hat in denjenigen Kirchgemeinden.

wo Todtenhäufer eingerichtet find . wenn nicht

die Verwandten den Leichenwächter befiellen.

der Todtengräher die Stelle desfelben zu verfehen,

F. 122. Zn feder Kirchgemeinde foll unter

Aufficht des Pfarrers das gehorige Todten- und

Gräherbuch geführt werden.

s. 123, (Gräberordnung.) Zn Hinficht der

Gräber_ felbfi ifi: __

a) mo lichfie Ordnung zu halten; es muffen
dietgelben nummerirt werden. damit die Füh

rung des Gräberbuches defto mehr erleich

tert wird.

b) Jedes_ Grab foll von dem andern einen

und einen halben Schuh entfernt fein. und

bei Erwachfenen wenigftens zwei und einen

halben. bei Kindern einen nnd einen hal

ben Echuh Breite haben. Die Tiefe eines

jeden _Grades foll bei Erwachfenen fünf.

bei Kindern drei und einen halben Schuh

Schwiizermaßes betragen.

e) Jeder Sarg foll ein eigenes Grab haben.

rl) In einmal eine Linie von Gräbern ange

fangen. fo wird in der RZgel auf derfelben

mit dem Begraben nach eihe und Num

mer fortgefahreii. Auch bei jenen. welche

unter Grabfieinen begraben werden. foll

eine gewiffe Ordnung beobachtet werden.

e) Zn der Regel follen die Gräber der Kin

der bis zum zweiten Jahre ihres Alters



nicht vor fünf Jahren, jene der *Kinder von

. 2 bis 6 Jahren nicht vor acht und dcejGrcj.

"ber der Erwachfenen nicht; vor__..zwanzig

Jahren eröffnet werden.

k) Die Gräber der Kinderjifollen auf dem

Kirchhofe. wo es immer der Raum 'geftat

tet, einen befondern, von jenen der Erwach

fenen abgefönderten Platz einnehmen.

g) Jeder Gottesacker foll wohl verfchlofien,

daher mit eineinGitterx Zaun oder Mau.

erwerk umgeben fein, _

S.124. (Friedhofanlcige.) Wo ein neuer Fried

hof angelegt oder eine Erweiterung eines fchon

heftehenden vorgenommen werden ioollte, foll das

daherige Anfuchen an die Regierung geftellt, und

von ihr. auf eineingeholtes (Hula-ihren von der

Sanitätskommiffion, hierüber verfügt tverdeti.

7. Llbfehciittc.

Vorfchriften über das Piefzgen und die

Fieifchfchaci.

Z. 125. (Einrichtung der Meßqlokale.) Das

Metzgen von großem und kleinem Schlachtvieh

aller Art und der Verlauf des Zceifches foll in

der Regel nur inordentlichen. dazu eingerich

teten Lokalen gefchehen.

DiefeMefzglokale müffen hinlänglich geräumig,

mit Steiuplatten belegt, heiter, kühl, dem Luftzuge

ausgelegt und der Sonne abgewendet nnd mir

dem icöthigenWaffer in der Nähe verfehen werden.

s. 126. Die Einrichtung folcher Meßglokale

liegt den zur Ausübung des Rießgergewerbes

Berechtigten und fich damit Befaffenden ob.

23
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In großen und volkreichen Lrtfchaften des

Kantons, wo das Metzgergeiverbe gleichzeitig

von mehreren Perfonen getrieben wird, und

noch keine den» Vorfcbriften" des 8. 125 entfpre

chende öffentliche Schlachthaufer vorhanden find

foll aber von Seite der Gemeinde die Errich

tung eines öffentlichen Scblachthaufes fiattfin

den, wofür fie v.on den felbes beiiutzenden Per

fonen eine “billige Entfchädigung beziehen mag,

Z. 127. Einem Güterbefiizer bleibt aber un

benomnien. :das an feinem Futter gehaltene

pVieh, unter der in fpäter nachfolgenden Artikeln

vorgefchriebenen polizeilichen An ficht, bei fei

nem »Haufefchlachten zu laffen, und das Fleifcl)

entweder dafelbfi oder in einer öffentlichen Metzg

verkaufen zu dürfen. Desgleichen kann ein Wirth

angekauftes Viehh deifen Fleifch er zu feinem Ge

werbe dedarf, unter Beobachtung der gleichen po

lizeilirhenVorfcvrift beifeinein Haufefcblacbten zu

laffenh wenn in der Oiähe keine öffentliche Meßg ifi

oder in derfelben gerade kein Platz vorhanden wid

re, Außer diefen beiden Fällen hat das Schlachten

in einer folihen öffentlichen Meng zu gefcbehen

s. 128. (Lokale fiir Wurftereien.) Die Lokale

in welchen das Warner erverbe getrieben wer

den will, miiffen ebenfa s hiefür geeignet, hei

ter, ruht, hinlänglicbem Lnftzug ausgefeßt, vo

der Sonne abgewendet, und mit dem nöthige

Waffer in der_ Nähe verfehen fein.

|3. 129. Die ?lufficht uber die Meßglokali

mogen fie Privaten oder Gemeinden angehörei

und iiber das Schlachten von Vieh iind d.

Verkauf des Fleifches, fo wie auch über d.
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Wurfiergewerbh fteht den Gemeinderäthen zu.

Diefelben erkennen nach Kjgenommenem Augen.

Wein, ob das Lokal, wel es zum Mengen und

Weifswerkauf, oder fur die Betreibung des

nrftergewerbes gebraucht werden wolle, die

vorgefebriebenen Eigenfcbaften befiße, und ma.

chendem betreffendenAmtsfiatthalter davon fchrift.

liche Anzeige, dem die dnheßizge Oberanfficlpt, be.

fonders über die öffentlichen eßgen , zukommt.

ueberdieß hat alliahrlich wenigftens einmal

zur Sommerzeit der betreffende Amtsarzt die

oben benannten Lokale zu unterfuchen, um fich

zu überzeugen, ob die, erforderlichen Maßregeln

der Gefundheitspoliiei gehandhabt werden odee

nicht. woxuber derfelbe dem Amtsitatthalter ei

nen umftandlichenBericbt erfiattet;

z. 130. (Verpflichtungen dee Metzger.) Jeder

welcher das Gewerd eines MeZLgers ausübt, ift

uebft Erfullung der gefeßlichen orfchriften über

die Ausubung der Gewerbe gehaltenh in den

Ortfchaften, wo ein bedeutender Verbrauch vor.

handen ift, alle Jahre _in der Woche vor Oftern

dem Gemeinderath die Erklarung abzule en,

daß er ficbformlich verpflichten das_ auge ahr

hindurch feine Kunden mit der lei zeitig an.

ugebenden Gattung Fleifch unt agbar zu ver.

ehen. Der Gemeinderath nimmt diefe Erklä

rung 'gu Protokoll. Derie i e Metzger, der

diefe-r ormlich eingegangenen erpfltmtung nicht

Genüge _leiftet, darf das Meßgergewer vor

Abfluß eines Zeitraums von einem Jahre nicht

ferner ausüben. “

g. 131. Kein Men» er darf Jemanden gegen

haare Bezahlung Flei ch verweigern,
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8. 132, Die Preisfclyaßun (Taration) des

Fleifches ift in der Regel au gehoben„ iedocb ifi

der Regierungsrath in außerordentlichen Um

fiänden ermächtiget, den Fleifclppreis feft ufetgeu.

B i'm Auswägen des Fleifches foll a er auf

ei er bei jeder Fleifchbank hangenden Tafel die

Gattung und der Preis des Fletfches, welches

der Metzger ausivagt, immerhin deutlich und

klar fich angefchrieben finden.

Das fogenannte Ungends foll für geringere

Preife verkauft werden.

s. 133., Die Mehger haben das Mehglokal

und die zum Meßgen und Fleifcbverkauf nothi

-gen Geratyfälaften ftets in reinlichem Zuftande

zu halten„ und es follen demnach nach dem

Schlachten das Blut und alle llnreinlichkeiten

fauber abgewafchen und die Abfälle und der

gleichen fogleich an einem dazu geeigneten Ort

auf die Seite gefchafft, Eingeweide. wie z. B.

Kutteln u. f. w., vor dem Verkaufen fauber

gewafchen werden. Die Metzger haben ferners

eine vom Amtseichmeifter richtig gefundene Wage,

deren Schalen flachh und auf der Seite, wo das

Fleifch aufgelegt wird, verzinnt fein follen mit

dem nöthigen eeichten Gewicht bei ihrer eYg

bank aufzufie en. Waage und Gewicht fo en

nach gefetzlicher Vorfchrift alle Jahre wentgftens

einmal amtlich geprüft werden.

Die Amtseichmeifter ,dürfen Schalen, welche

nicht flach find, nicht eichen.

5. 134. Es ift unterfagt. Thiere, welche durch

fchnelles Laufen ftark erhiht und ermiidet find,

vo i w ' s d t " di Nfc'Alia enigften re ftun gen uhe zii
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Z. 135. Das Einblafen wifchen Haut und

darf nur vermittelft eines Blasbalgs

ge e en.

Z. 136. AllesJ?oaufiren mit Fleifilp ift verboten.

Hingegen ift jemanden benommen„ *aus ei

ner ordentlichen Meßg feder beliebigen Gemein

de Fleifch zu eigenem Verbrauch abziiholen oder

diirfchfiJemanden feiner Haushaltung abholen

u a en.
z Ebenfo kann ein Metz er, der fein Gewerb

ordentlich fiihrt, auf Be ellung hin, Fleifch von

dem in feiner Meng, emiiß gegenwärtiger

Vorfchrift, gefchlacbteten ieh feinen Kunden in

oder außer feiner Wohngemeinde brinlgen, oder

durch förmlich in feinem Dienfte befind iche Leute

bringen laffen.

Z. 137. Das Mehgen von Schweinen darf

auch außer den ordentlichen Me glokalen ge

fchehen, und der Verkauf des Flei" ches kann an

Ort und Stelle, wo gefchlaikytet worden, oder

dann an einem andern vom Gemeinderathe an

uweifenden Lokale fiattfinden. Auf Beftellung

in darf 'das Schweinfleifcl) ohne weitere Fibrin

liihkeit Jedermann zugebracht werden. Die An

zeige -der Abfchlachtung an den Fleifchfclyauer

und die Befichtigun durch ,denfelben hat aber

wie bei anderm_ Schlachtvieh zu gefchehen.

Z. 138. Fleifch von qefclylachteten kranken

Thieren, wenn auch deffen Genuß durch den

Fleiffhictiauer gefiattettvorden ift, darfauf keiner

öffentlichen Schlachtbank, fondern nur an einem

Nebenorte oder auf einer abgefonderten hiezu

eigens beftimmten Fleifwbank verkauft werden.
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F. 139. (Verpflichtungen der Wiirfier.) Die

jenigen, welche fich mit dem Wurftergewerb ab.

geben, haben das nöthige Fleifch entweder bei

einem Metzger zu kaufen. oder das angekaufte

Vieh in einer ordentlichen Iltetzg und niit B e

obachtuiig aller Ltorfchriften iiber die Fleifchfchau

fchlachten zu laffen. Sie haben fich ijberhiu.

wie die Ließger. der größten Reinlichkeit zu

befleißen, _

z. 140. (Fleifchfchauec.) Jeder Gemeinderat-h

wahlt die erforderlichen Fleiichicbacier auf die

Dauer von vier Jahren. Von diefen Wahlen

ifi dem betreffenden ?lmtsfiatiljalter Anzeige zu

machen. Zu Fleifcbichauern find in der Regel

nur gerichtliche Thiercirzte wählbar. Jft aber

in der Gemeinde oder' im Umfang von einer

Stunde vom Hauptort der Gemeinde kein ge

richtlicher Thierarzth fo befiellt der (Hemeinderath

Hinzu andern fooiel möglich fachkundigen Mann

ie ur.

Z. 141. Es darf kein Stiick großes oder kleiz

nes Schlachtvieh weder in einer Meßg noch bei

attikularen oder Wit-then ausgewogen und ver

auft iverden, wenn folches nicht vorher von

demFieifclpfchauer unterfucht und ivährfchaft er

funden worden ifi. _

Daher darf auch das Herz. die Lunge, die

Leber und das übrige Eingeweide der gefchlach

teten Thiere nicht bei Seite gefchafft werden,

bevor der Fleiiwichauer folcbes nnterfucht hat.

Derfelbe ifi jedoch verpflichtet, diefen Unterfuch

unzgefäumt vorzunehmen.

. 142. Wenn der Fleifchfcixauer das gefchlach
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tete Vieh in allen Theilen gefund finden fo "teilt

er- dent Eigenthumer ein Zeugniß aus, welches

die Gattung des gefchlachteten Tbieres, den Na

men des Eigentbu1ners„ den Befund des (Fleifih

fibauers enthalten foll, und mit dem Datum und

mit des Leßtern Unterfcbrift zu verfehen iii,

Z. 143. Wird ftinuntliapes Fleifcly oder nur

einzelne Theile eines gefcblacbteten Thieres nicht

_qefund gefunden„ fo foll vorn Fleifcbfcbaner, falls

er den Genuß unltatthaft erklart, die fofortige

Wegfcbafiung des Betreffenden angeordnet und

gleichzeitig deln Gemeindeamniann hievon An

zeige gelnacbt werden. _ -

5. 144, Wenn der Flecfchfcbauee dariiber im

Zweifel wäre, ob der Genuß des Fleifcbes ge

ttattet werden dürfe, oder nicht, oder wenn der

Eigentblimer des qefcblawteten Tbteres gegen

die Wegfcbaffuna Einfpriicve erheben iviirde. fo

foll noch ein gericbtlicllcr Tbierarzt, als zweiter „

Fleilcbfcbauer, herbeigerufen werden, wo dann

beide. Zleifcvfcluauec nach gewiffenbafterti Unter

fuch mittelit eines dem Eigenthljmer zuznftellen

den Scheine! verfügen, ob und lvaruln die Weg

fchafiung erfolgen, oder ob und warum der

Genuß* des Fleifcbes des ganzen Thiers oder

einzelner Theile desfelben und unter welchen

Bedingungen erlaubt _fei.

Sinodie beiden Fleifchfchauer_ in ihrem Ur

theile nicht einig, fo "o-ll ein Amtsthierarzt oder

arntsthierärztlicller Gebulfe, und falls derfelbe

fchon einer der Fleifwfazauer gewefen, der Amts.

arzt herbeigerilfen und defien Entfcheid nachge

lebt lverden.
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Z. 145. Wenn ein Thief nicht bloß wegen

einem augenblicklichen Unglücksfalh fondern we

gen einet Ktankhett gefchlaclytet werden muß,

ei welcher der FleLfHfDauer den Verdacht einet

anfieckenden Krankheit hat, fo hat die Berufung

eines gerichtlichen _Thierarztes zu erfolgen; es

mag denn der *Etgenthümer dasFZleifW zum

Se bfigebkauch m ecgenec Familce oder zum

Verkauf benuß-en wollen. Der Thierarzt nimml,

wie vorhm, emen genauen Llnterfueh vor, und

gibt nach Anweifung des __vo_rfiehenden Para

raphs dce angemeflene fchmtlxctae Weifung. E:

erichtet den Fall, wenn wirklich Spuren einer

anfteekenden Ktankheit fich vorgefunden haben,

uglcccH auch dem Amtsthierarzte zu Handen den

anitätskmnnnffimn

Z. 146. Der Regterungsrajh erläßt auf den

Vorfchlag deNSanUatsk-ollegcums dee befondern

Vorfchrxften fur dee Flecfebfkhauer,

8. 147. Die-gerichtlichen Thierärzte und Fleifch

födauer erhalten für ihre Bemühungen die im

?Zortelngefeß (ZZ. 11 und 12) ausgefeßtcn Ge

u ten

„H 148. Den Fleifchfchauern liegt obz fowohl

fu! genaue Handhabung der gegenwärtigen Vor

fclyriften im Allgemeinen zu forgen- als auch im

Befondern auf rößtmögZiHfie Neinlichkeit in den

Meß en und urfiereien, fo wie auf Richtigkeit

von k aage und _Gewicht in felben, und daß

keine Gaxtung Flecfch für eine beffere Gattung,

. B. Kuhfleifch für Ochfenfleifcl) verkauft werde,

:enge zu achten; fie vetzeigen den ehlbaten

be. dem Gemeiudeammann oder nöt igenfafls



- 361

beim Amtsfiatthalter zur ueberweifung_ an das

betreffende Strafgericht.

s. 149. (Mehgerordnung für die Stadt Ln

zern.) Der Regierun-gsrath iit ermächtigt. auf

das Gutachten der Qemeindebehörde, für die

Stadt Luzern , in Betracht der befondern örtli

chen Verhältniffe derfelben, eine befondere Meh

gerordnnng zu erlaffen.

7|. Abfchnitt.

Vorfchriften betreffend die Hunds

wuth.

Z. 150. (Zeichen der, Hundswuth.) Die Zei

chen _der Hundswutb werden cingetheilt:

a) in die Vorboten,

1. in die aus ebildete Krankheit, und

o in die To wuth. - .

Z. 151. (a, Vorboten.) Zu den Vorboten

zählt man: miirrifwes und launigtes Benehmen

der einen Hunde; bei andern Traurigkeit, Un

ruhe„ urctotfamkeit derfelben, Verkriecben in

einen inkelz Aeußern einer oft heimtiickifchen

Zreundlichkeiß fogar oft gegen Unbekannteh die

e dann wieder unvermuthet anfehnurren,

oder auch wohl zu beißen drohen; bisweilen

werden die Hunde gegen ihren Hausherr-n gleich

gültig, als ob fie ihn nicht kennten, mitunter

unfolgfam; fie haben wärmere Nafenflügeß er

weiterte Pupillen mit größerer Röth ung der

Augen, mit einem ungewöhnlich fcheuen und

fiarren Blicke, Trockenheit der Schnauze mit

etwas verzogenen Lippen.
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z. 152. . Unsgebildete Krankheit? Zeichen

der ausgebildeten Krankheit find: bef wei-liches

Schlucken, zuweilen Piiindfperre und Herabwiir

gen der Speifen oder gänzliches Verfchmähen*

derfelbenh auch beliebter Speifen; öfteres Plät

fchen der Zunge im Waffer, ohne etwas davon

zu_ verfchlnctenz fchleichender, fchwankender Gang

mit herabhängendem Schwelle und gefträubten

Haar?: Schnatwen nach Luft anf eine Weile,

wie e

Hinterfüße beim Gehen, Diele Erfcheinungen

finden fich zwar auch einzeln bei andern Krank

heiten vor; wenn fie aber in der Mehr ahl an

Hernmirrenden oder bei folchen Hunden icb zei

gen, die von einem unbekannten oder der Wirth

verdächtigen Hunde gebiffen ivorden, fo verdie

nen fie genaue Berückficlptigung,

h. 153. (c. Tollwuth.) Zeichen der Tollwuth:

Das Benehmen von tollen Hunden iii noch ein

pfindlicher und ftörrifcher als in der zweiten Pe.

riode der Krankheit. Sie haben Neigung kalte

Gegenftände zu (ti-lecken; find unruhig; wectifeln

ihr Lager ohne Zweck; der Appetit nach fetter

Nahrung ift ganz verlorenz, es entwickelt: fich

eine unregelmäßige Freßlnft, z. B. nach Holz,

Stroh 2c.; alle wntbkrauken Hunde können Waf

fer und andere Flijßigleiten fehen, ja fogar

lecken , nnd wirklich ivafferfchen find fie niehtz

fie fuchen die Einfanikeit und befonders dunkle

Orte, Das ivichtigfie und beftincmtefie Kenn

zeichen eines tollen Hundes ifi jene ganz eigen.

tbümlicbe und auffallende Veränderung in der

Stimme und in der Art des Bellens; die aus

Fiiegen fangen wollten; Wanken der*

l

l

l
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, den und nach Luft. Der

gefioßenen Töne find rauhheifer, ängftlich und

widerlicl) klingendz die Neigung zum Beißen

findet fich bei den Meiften vor und in der len-

ten Krankheitsperiode fchnappen fie nach ihrem

Herrn wie nach ihnen vorgehaltenen Gegenfiän

Mund ifi mehr trocken

als feucht und in der Regel ohne Schaum und

Greifer. Der (Hang ift nun treuz- und (enden

lahm. Beim Eintritt der Bißivuth fpringen fie

nach den verfchiedenfien Richtungen. uni den

Bis anbringen zu können; ießt erft geht _das

Qiewußtfein verloren. Der Unterkiefer hangt

ewöhnlicl) herunter und aus dem Munde recken

ie eine bltiuliche' Zunge. Tolle Hunde, die im

bewußtlofen Zufiande entwichen find, laufen in

einer Strecke fort, bis fie erinattet niederfinken,

oder etwas anders ihren Lauf verhindert. Alle

diefe Erfeheinungen, vorab aber diefes Entlau

fen der Hunde, das fcheulofe Anfallen der Men

fchen , fogar ihrer eigenen Herren wie das An

packen anderer Thiere. befonders aber anderer

Hunde können für die ficherften und beftimnite

“ Zen Kenntzeiehen der Tollwuth angefehen wer

e n,

Diefe Wutherfcheiniingen zeigxn fich je nach

den verfchiedenen Graben und harakteren ver

fcbieden, nicht nur bei Hunden, fondern auch

„bei andern Thieren, z. B. Füchfen, Ziegen,

Schweinen, Pferden. Kühen u. f. f.

s. 154. (Zeit der Tollwuth.) Bei anhaltender

Hitze und Kälte find die Hunde, auch die Wolfe,

Füfhfe, Lüchfe. Dacbfen 2c. ifoivie auch die Katzen

am /allermeifi der Wuthkrankheit unterworfen.
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Z 155. (Vorforgen beim Ausbruch der Hunds

wuth.) Wenn in einerGemeinde die Hundswuth

ausgebrochen. ifi Jedermann. fowohl inner die

fer_Gemeinde_ als auch in den angrenzenden Ge

meinden. bei der ftrengtten Verantwortlichkeit

gehalten. feine Hunde im Haufe zu verforgen.

anzuk-etten. beim Ausgehen angebunden mit fich

zu fiihren." Sie werden dann bei großer Hitze

in einem kuhlen Orte gehalten; es wird ihnen

öfters Waffer -- wenig Fleifcly abgereicht. Bei

firenger Kälte follen die Hunde an einem mäßig

warmen Orte ehalten werden.

Z. 156. Der e ierungsrath. auf den Antrag

der Polizeikommifion und das Gutachten der

Sanitätskommiffion. ordnet den Hundebann an.

Jn Fällen von Dringlichkeit erfolgt diefe An

ordnung vorläufig dur die Polizcikommiffion

oder den betreffenden Amtsftatthalter.

Z. 157. Aeußert fich in einer Gemeinde oder

in deren Nähe die Hundswuth. fo ift feder Ein

wohner unter Verantwortlichkeit verpflichtet. dem

Gemeindeammann fchleunige Anzeige zu machen.

Alle Hunde die von einem unbekannten. der

Wuth wirklich verdächtigen Hunde gebiffen wor

den. iind folche. die mit tollen Hunden in *Ge

rneinfchaft und Berührung kamen. wenn fie auch

nicht verletzt worden find. rnuffen ohne Ausnah

me durch einen Thierarzt beauffichtiget. behan

delt. oder nöthigenfalls getödtet und durch den

Wafenmeifier weg efchafft werden, z

Z. 158. Jeder Vefiher eines Hundes kann im

Falle von erwiefener Fahrläffigkeit für den durch

den Hund verurfachten Schaden zur Entfibädi

gung angehalten werden.
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Jeder Einwohner ift verpflichtet. Hunde bei

Aeußerungen der Tollwuth fogleich einzufperren.

forgfälltig zu bewachen oder zu tödten. Hie

von wird fogleicly dem Gemeindeammann und

von Zitefem dem Amtsftatthalter die Anzeige

ma .

Das alliällig getödtete Thier foll nicht we -

gefchafft. fondern unter Aicfficht fo lange au -

bewahrt werden. bis ein amtlicher Uuterfuch

ftattgeficnden hat.

s. 159. Erfcheintein der Tollwuth verdäch

tiger Hund auf öffentlicher Straße. fo hat die

Ortspoli eizeiligfi das Einlangen und Einfper

ren des hieres an einem fichern Orte zu ver

anftalten.- oder wenn diefes nicht ohne Gefahr

gefchehen kann. es zu tödten. Dabei ordnet fie

vorlaufig einen ftrengen Hundsbann an. und

ibthievon dem Aintsftatthalter zu Handen der

?lolizeikommiffion Kenntniß. Jn diefein Falle

ollen alle Hunde. welche mit dem wiithenden

Thiere-in Berührung waren. entweder getödtet.

oder einem Thierarzte oder dem Wafenmeifier

zur firengften Aufficht und Verwahrung iiber

geben werden.

z. 160. Nicht nur tollwüthige Hunde. fondern

auch tolltvüthi e Kaßen. Fiichfe. Schweine. Zie

genö Kühe. ferde ic. follen fogleich getödtet

wer en.

. 8. 161. (Verfcharren von Thieren.) Jn allen

Fällen von Wirth bei Hunden oder .andern Thie

ren ift der Wafenmeifier bei Strafe verpflichtet.

alle der _Wuth verdächtige und getödete Hunde

oder Thiere fammt der Haut tief in die Erde
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zu verfcharren, Die dem Thierarzt oder Walen

nieifier zii Beobachtung oder Behandlung iiber

gebenen Hunde darf derfelbeoden Eigenthüinern

erfi nach _drei ?Wochen zuruckgeben, infofern

nämlich kein Zeichen irgend einer Krankheit an

denfelben mehr zu bemerken ifi,

Z. 162. Wird einem Thierarzte oder einem

Wafenmeifier ein Hund oder ein anderes ver

dächtiges Thier zur fernern _Beobachtung über

geben, fo haben diefelben ein folches ganz av

geföndert zu verwahren- genau xi beobachten

und alle an demfelben bemerkte rfcheinungen

dein betreffenden Amtsarzte pünktlich initzuthei

len, wie auch die Eröffnung todter Hunde oder

Thiere unter Leitung des Amtsarztes oder fei

nes (Hehulfen zu unternehmen. Alles, was zur

Reinigung oder zum Verband verlehter oder

verdächtiger Thiere derwendt wurde, ifi fofort

u verbrennen„ und iene Menfchen, welche folihe

hiere beriihrten 'oder mit ihrem Geifer beludelt

wurden, miilfen ihre Hunde und verunreinigten

Hautfiellen gut Lauge oder Effig reinigen, auch

miiffen fie, evor fie fichandern Thieren nähern,

ihre Kleider wechfeln. Die abfelegten Kleidun s

fiiicke follen vor weiterm_ Ge rauche in fchar er

Lauge geweimt- dann rein gewafchen und meh

rere Tage wohl durchluftet werden.

s. 16 . (Aniteäun _von Menfchen7) Das

Wnthgift wird nicht a ein durch den Biß toller

Thiere aiif Menfchen übertragen, fondern es

kann auch,-_ wenn der Geifer' oder das Blut

derfelben mit Wunden, oder mit Stellen, welche

entweder der Oberhaut beraubt, oder nur mit
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zarter Oberhant bekleidet find, z. B. Lippen,

Augen 2c. in Beruhrnng kommt, Anftecknng er

folgen., Perfonen, die mit tollen Thiereti fich

befchäftigen muffen, follen diefe Theile zu be

rühren vermeiden.

s. 164. (Behandlung -wuthkranker Meufchen.)

Jeder von einem wuthverdäctitigen Thiere be

leckte oder verletzte Menfchund jeder Wuthkranke

find unter 1nedizrnalpolizetlictie Auffiwt bis zur

vollkommenen Wiedergenefungh alfo tvenigfiens

acht Wochen, gefiellt, Die Wahl des *Arztes

bleibt dem Kranken, feinen Angehörigem nnd

im Berarinungszuftande dem (Hemeinderathe

feiner Hennathsgemeinde anheimgeftellt. Zn

„jedem Falle find die Amtsftatthalter gehalten,

wenn nicht felbfi der Amtsarzt oder deffen Ge

hijlfe die Behandlung übernommen hat, einen

*folchen auf Staatskoften zu beftellen. Diefer

wird dem behandelnden Ar te zum Berathen

beigegeben und het/Weber die chnelle und genaue

Befolgung aller anzuordnenden medizinifcly-po

lizeiliclyen Maßcegeln zu wachen,

F. 165. Fiir arme wuthkranke Menfchen haben

die betreffenden Heimathsgelneinden die Ketten

zu befireiten, mit Ausnahme derjenigen des

Amtsarzies oder feines Gehulfen.- (8. 164.)

Z. 166. Wenn ein Menfch von einem wiithen

'den Thiere verletzt wird, -fei die Wunde groß

oder klein, oder wenn derfelbe auch nur von

dem Geifer des Thieres befleät wird„ fo foll

ohne Verzug der nächfie ?lrzt herbeigerufen und

*dem Gemeindeammann_ die Unzer e gemacht

werden, weleher durch Eil-boten den erikyt dem
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Statthalteramte und diefes der Polizeikommif

fion ertheilt.. _

Mittlerweile wird der mit Wuthgeifer befu

delte körperliche Theil for fältig mit kaltem

Waifer und nachher mit Efig abgewafchen und

die damit befleckten Kleider nachher verbrannt.

Bei einer Wunde, auch der kteinften, foll un

verzüglich die Wunde mit fcharfeni Sal waffer
wiederholt fiark ausgeriehen, und damit tßolaitge

fortgefahren werden, bis din-ch die Ankunft des

Arztes die kunftgerechte Behandlung des Verletz

ten unter Aufficht des Amtsarzies eintreten kann

Z. 167. Stirbt ein Pienfcty an der Wuthkrank

heit, fo hat der Geineindeantmann unter Anlei

tung des Arztes dafiir zu toi-gen, daß die Leiche

mit aller an dei-felben befindlichen Wäfche und

Kleidung ohne tveitere Berührung in ein Lein

tuch eingehiillt und fo bald möglich in den Sarg

gelegt wird. Es darf Niemanden der Zutritt

zu derfelden geftattet werden. Die Leiche muß

vor beginne-wer Fäulniß des Körpers in ein

fechs Fuß tiefes Grab verfenkt und mit unge

löfchtem Kalle iiberfctzijttet werden. Das Bett

zeug, die _Leinwäfche und alle Kleidungsfiücke

und Gefchirre, die der Verfiorbene ivährend

feiner Krankheit an fich hatte oder benutzte, find

unter polizeilicher Aufficht nebfi dem Bettgeftell

und den ubrigen minder bedeutendenh der Ver

unreinigung verdächtigen Geräthen zu ver

brennen.

Die Boden des Krankenzimmers und dasZzum

ferneren Gebrauch befiimmte Holzgeräthe wer

den mit fcharfer Lauge gefcheuert und hernach
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abgehobelt. Die abfallenden Späne werden

fogleich verbrannt. Endlich müifen die Wunde

und die Deife des Krankenzimmers ahgekraßt

oder mit Lauge abgewafclyen und durch mehr?

tägige Liiftnn gereiniget werden,

Z. 168. ( orforge gegen Anfieckung durch

wuthkranke Menfclyen.) Damit die Aufteilung

bei-Menfchen verhindert werde, find fol ende

firenz) zu beachtende Vorkehrungen fefi efe F:

a. Niemand darfWuthkrankmoderfol e inge_

die durch Speichel oder Blut folcher Kran:

ken vernnreiniget fein können, mit wunden

oder fchorfigen Händen berühren.

b. Den Wärtern und Angehörigen wird auf»

etra en, daß fie ihre Hände mit Oel oder

Zeit efireicven und fleißig mit Effig und

alz oder Seifenwaffer reinigen, fich aber

vorzüglich höten, mit verunreinigten Fin

gern ihr Geficbt, die Augen, Nafe, Mund

lippen zuherühren. p

o, Werden die Umftehenden durch Seifer oder

.Blut des_ Kranken verunreiniget, fo muß

die Reinigung mit erfierwähnten Mitteln

|1) fogleich unternommen werden; befudelte

leidungsfiücke find fofort abzunehmen, vor;

fchriftmaßig zu reini en oder zu verbrennen.

11. Wenn was in fe tenen Fallen efchieht,

bei folchen Kranken während der ?Gulliane

falle ein ang zum Weißen fich äußert, fo

haben da ei die Wächter fich befonders vor*

Zink-ben; falls aber einer derfelhen dennoch

gebiffen oder mit den Zähnen des Kranken

,nur leicht verleßt oder gequetfcbt wirdi fo.

?l
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muß die verlegte Stelle f ogleich wie jene

von tollen Thieren beigebraihten Wunden

behandelt werden.

. Alles, was zur Reinigung und zum Ver

bande verdächtiger Bißivunden gebraucht

wurdeh muß auf der Stelle verbrannt wer.

den. Kleidungsftücke, welehe Kranke oder

Wiedergenefene ablegen, werden verbrannt,

folche aber, welche die Wärter getragen

haben, follen in fcharfir Lauge geweiiht.

dann rein gewafchen und vor dem Wieder

gebrauche wohl ausgelüftet werden.

71|. Abfchtiitt.

Wafenordnung.

Z. 169. (Wafenmeifier.) Fiir jedes Amt des

Kantons wird ein Wafenmeifier beftellt.

Die Wafenmeifter werden nach vernommenem

Gutachten der Sanitätskominiffion durch die

Polizeikommiffion auf die Dauer von vier Zah

ren gewählt. _ „ f_

Es find nur patentirte Thierarzte wa lbar.

Sie werden durch den Aintsfiatthalter eeidigt.

Ohne Bewilligung der Polizeidirektion darf

kein Wafenmeifter außer dein ihm angewiefenen

Anitskreife feine Verriehtungen ausüben. Diefe i

Bewilligung ift aber nur in außerordentlichen

Fällen zu ertheilen.

Z, 170. (Wegfihafiung der Thiere.) Jedes

"Pferd, Hornvieh und anderes Hausthiem wel

ches um eftanden ifi, oder wegen ,einer anfie

kenden rankheit abgethau werden muß, fofl
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vorbehalten jedoch die Befiimmungen des Z. 172

durch den Wafenmeifier oder wenigftens in Bet

fein desfelhen weggefchafft oder n die Grube

geworfen werden.

_Schmalvieh und andere kleine Hausthiere. fo

wie Thiere jeder Gattung. welche noch nicht 7/2

?ahr alt find. wenn folche nicht an einer an.

eckenden Krankheit um eftanden. oder deßwegen

abgefchafit werden mii en. können vom Eigen.

thiimerfelbft mit Beachtung der nachfolgenden

Vorfchriften befeitigt und in die Grube gewor

fen werden.

Z. 171. Tritt der Fall ein. daß ein Thier

durch den Wafenmeifier" weggefchafit werden

muß. fo hat der Eigenthunier die Pflicht. fofort

demfelben Anzeige davon zn machen. der dann

das Thier fobald möglich nach den unten folgen

den Beftiminungen in die Grube zu werfen hat.

Z. 172. Glaubt aber der Eigenthiimer des

Thieres. dasfelbe ganz oder einzelne Befiand

theile davon beniifzen zu können. f_o hat er

fich vorerfi an einen gerichtlichen Thierarzt zu

wenden. der nach genanem Unterfuch des Thie

res. wenn mo lich noch im lebenden Zuitande

und nach Erb nung desfelben und-genauem

Unterfiich aller EinLgeweide. mit Riickficht auf

die vorangehenden 8 orfclyriften über die Fleifäj

fchau. fchriftliih erklärt. ob das Thier ganz oder

theilweife und zu ivas fiir Zwecken benutzt wer

den künne und dürfe.

Z. 173. Diefes Zen niß des erichtliijien Thier
i arztes foll auf das iinktlich e angeben; Na

men uiid Gefchlecht des Eigenthümers des Thie
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res, den Namen der Krankheit, ander das Thier

elitten, ihrefanfteckende oder nicht anftecfende

atur, fo wie_ den Grad der Ausbildung den

diefelbe zur Zeit der Abfchaffung des Thieres

erreicht hatte, dann endlich foll es beftimmt an

geben, ob und zu welchem Gebrauche und unter

welchen Vorfichtsmaßregeln, zumal bei anfiecken

der oder der Anfteckung verdächtiger Befchaffen

heit„ diefes Thier ganz oder theilweife ohne

Nachtheil fiir die Gefundheit der Menfchen oder

der Thiere benu t werden könne,

Z. 174. Bei -usftellung diefer Zeugniffe ha

ben die gerichtlichen Thierärzte vor allem aus

-auf die Erfordernifie der öffentlichen Gefund

heitspfle e Riickficht zu nehmen. beinebens aber

auch hin ichtlich des Gebrauchs gewiffer Theile,

wie z. B. derHaut und-des Fetts, darauf zu

achten, daß die _Eigenthumer nicht ohne Noth

allzufehr befchadigt werden. g

Z. 175. Der Wafenmeifterhatauch dariiber zu

wachen, daß allfällig heruinliegende todte Thiere,

fobald er hievon Kenntniß erhiilt, auf gehörige

Weite weggefchafft und verlochet werden.

s. 176. Sollte _der Wafenmeifter bei Weg

fchaffung eines Thieres Pkerkmale wahrnehmenf

die auf eine anfteckende Krankheit fchließen [af

fen, fo hat er diefes fofort dem betreffenden

Amtsthierarzte zu Handen der Sanitätskommif

fion uiuficicidlich anzuzeigen. _

Z, 177. (Wafeuplape.) Die Gemeinden find

verpflichtet, die_ erforderlichen Anordnungen zu

treffen u daß die Befeitigung todter Thiere in

allen Fallen und zu leder Stunde fiatifindeii

f
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kann. Znsbefondere liegt _denfelben ob. in vor.

kommenden Fallen, wo der Eigenthümer keinen

weckmäßigen Play hat, folche Plätze anzuwei

Zen, wo umgeftandene oder abgefchlaclytete Thiere

oder Theile von folchen eingegraben werden

können oder miiffen.

m Allgemeinen elten folgende Vorfchrtften:

ie Gruben diir en nicht in der Nähe von

Wohnungen, Quellen, Wafferleitungen, Sod

brunnen, Weiden und Straßen an e raiht wer

den ,_ damit _weder durch Ausdiin ungen noch

auf irgend eine Weife Nachtheififnr die Ge.

fundheit von Menfchen und Thieren entfiehen

ann.

Die Gruben find in allen Fällen fo tief zu

graben, daß bis zur Oberfläche noch weniqfieiis

'-4 Fuß hoch Erde auf die ,verlocheten Thiere

oder Theile von Thieren zu liegen kommen.

Werden von den Gemeinden eigene Wafen

pläße angewiefen, fo müffen diefe an abgelege

nen Orten angebracht werden.

K. 178. Wenn das wegzufchafiende Thier an

einer Krankheit gelitten hat, fo foll der Wafen

meifter vorzüglich darüber wachen, daß keine

Uebertragung des Anfteckungsfiofies weder auf

Menfmen noch Thiere flattfiiide. Zu diefem_Ende

. foll er dafiir forgen, daß die Fortfchaffun fol

cher Thiere zur Grube wo moglich auf egen

gefchehe, welche fetten vom Vieh befahren wer

denF und nicht» an Stallenund Brunnen vor

beifiihren, fo wie auch verhiiten, daß iene Wege

durch Speichel, _Schleiim Blut oder andere ?tb

fcille vernnreincget werden, Ullfallige Abfalle
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der Art find nebfi der damit veriinreinigten

Erde zur Grube mitzunehmen und fammt den

weLgßzufchaffenden Theilen in die Grube zu werfen.

ill man lebende . niit anfieckenden Krank

heiten behaftete Thiere tödten laffen. fo foll

diefes durch Todtfchlagen gefchehen. im Falle

das Gehirinkein Gegenfiand der Unterfuchung

ift. Alle Abfälle find immer gehörig zu verleihen.

Diefes gilt vorzüglich von Thieren. die an Toll

wnth. Lungenfeuche. Roh oder bösartigem An

thrax gelitten haben; beim Roh jedoch können

?aut und Haare mit zweckmäßiger Vorficht noch

enußt werden.

s. 179. Die zu verlochenden Thiere oder

Thierbefiandtheile. welche wegen anfieckenden

Krankheiten weggefchafft werden. miiffen in

Stücke gefchnitten und die Eingeweide des Hin

teileihes mit dem Jnhalt zuletzt in die Grube

gebracht und diefe fodaiin. wo möglich. mit Kalk.

ei Abgang desfelben mit fcharfer Lauge iiber

goffen werden. Die Erde. worauf diefelben

während des Ablederns undder Eröffnung des

Thieres gelegen. fowie diejeni e. welche mit

Abfällen von folchen Thieren be udelt ift . wird

unächft auf die zuletzt in die Grube geworfenen

efiandtheile gebracht. die Grube dann vollends

mit der ausgegrabenen Erde. welche mit Dor

nen zu vermifchen ift. aufgefüllt. fefi zufam

mengetreten und init Steinen oder andern von

fleifctyireffenden Thieren nicht leicht wegzubrin

genden Gegenfiändeic beichwert.

s. 18i). Die Gerathfclyaften. welche zum Ab..

thun. zur Fortfchaffung und zum Verlochen der
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mit' anfieckenden Krankheiten behafteten Thiere

gebraucht werden, fowle auch andere Gegenfiän

de, die mit Blut und andern Stoffen von ben

felben befudett find, uud die man nicht eingra

ben will oder kann, iniiffen forgfältig mit Chlor

kalk, den der Wafenmeiiter mitbringen foll, ge

wafchen und nachher ivenigfiens 14 Tage lang

an einem geeigneten Orte a geföndert durcdliiftet

werden, bevor fiewieder zu andern Zwecken

gebraucht werden dürfen.

Die Ställe, wo folche Thiere gefianden, fowie

die Gerathfchaften, die zu ihrer Fütterung, Watt

und Pflege, die Gefchirce, Gefäffe, Deckem die

während der Krankheit gebraucht werden, find

nach den Vorfchriften, welche das Sanitätekol

l-egium den_ Wafenmeiiteru hierüber ertheilen

wird, zu reinigen.

F. 181. Zur Fortfchafiung. und Verlocbung

folcher Thiere, welche mit bösartigen, anftecken

den Krankheiten behaftet waren, mljffen nicht

mehr Perfonen, als durchaus nothwendig find,

gebraucht werden. Mit den Kleidern, welche fie

während diefes Gefchäfts getragen, iii, wie im

vorftehenden Paragraph an egeben wurde„ zu

verfahren. Auch ift dem Wa enmeifier bei eige

ner Veraniioortlichkeil geboten, weder durch feine

Kleidung noch durch die beim Abledern und

Zerftückeln gebrauchten Znftrumente und Ge

räthe zur weitern Verbreitung des Anfieckuugs

fioffes Veranlatfung zu geben.

s. 182. Das Abziehen der Haut (Abledern)

von Thiereu, welche wegen einer anfteckenden

oder der Anfteäung, ver-dachtigen Krankheit ab
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den will, darf nur bei der _Grube felbfi gefche:

hen, wo dann die Haut mit guter Afcbe, oder

am befiengmt _Chlorkalk bein-enn oder mit frifay

aus ungeiofGt-em_ Kalt bereitetem Kalkwafier

oder fiark efattigtem Salzwaffem_ oder einer

aus guter A ehe bereiteten jtark gefättigten Lauge,

kalt angewendet, ftark bejprengt, dann gut auf

gerollt und ohne Zogerung, zumal im Sommer,

dem Gerber ubergeden oder an denfelben ver

kauft werden foll. mit der Anzeige, daß die Haut

von einem mit einer anfieetendeit Krankheit be

haftet gewefenen Thiere herruhre.

,Von Thieren, die we en Tollwutlß bösar

kigem Anthrax, oder b sartrger Lungenfeuclye

oder Robe weggefehafft werden, foll alles mit

Haut und Haar in die Grube geworfen wer

den. Beim Nutze jedoeh können Haut und Haare

mit gehöriger Vorfiiht benutzt werden.

5. 183. Von allen Thieren bleibenj wenn

auch der Genuß des Fleifches nicht erlaubt wird,

Haut und Haare und das Fett, infofern diefe

bon dem gerichtlichen Thierarzte-zttr anderwär.

tigen Benutzung fehriftlich bewilliget iverden,

dem Eigenthümer, der aber die in der Bewil

ligung enthaltenen Bedingungen und die tn gez

genwärtiger Verordnung nufgefiellten Vorfirhts

maßregeln, die ihm der Thierarzt zur Kenntniß

zu bringen hat„ genau beobachten muß.

s. 184. Jährlich reicht jeder Wafenmeifier dee

Sanitätskommiffion ein Verzeichmß der von

ihm verfcharrten Thiere ein, mit Angabe dee

»dikrankheitem wegen welcher fie weggefeljafft wur

en.
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Z. 185. Für ihre Kerrtchtungen, bei welchen

die Ei enthumer des wegzufchafienden Thieres

ihnen ehiilflicl) fein follen, beziehen die Wafen

meifier in gewöhnlichen Fällen die im Spor

telngefehe ausgefeßten Gebühren. (S.13 des

Sportelngefehes.) 7 _

Nebft diefen Gebühren bleiben den Wqfen.

meiftern - weitere Befiimmungen der Regie.

rung vorbehalten - diejenigen Gefälle und

Nutzixjxngen, welche fie bis auf den heutigen Tag

eno en.
g s. 186. DasSanitätskollegium, auf den Vor.

fchlag der Sanitatskommiffion, ertheilt den Wa

fenmeiftern die nothigen Vorfchriften über ihre

Verrichtungen.

711l. Abfchnitt.

Strafbettimmungen.

Z. 187, (Gefundheitsholizeibehörden. Die Ge

fundheitspolizei_ im Allgemeinen iibt owohl die

Sanitätskommiffioxni_ theils unmittelbar, theils

mittelbar durch die-ihr unterftellten Aerzte als

auch die betreffend-e Polizeihehorden nach den

beftehenden Vorfchriften aus. Ebenfo forgft fie

zunächft für gerichtliche Verfolgung derbe: om

menden Uebertretungen des gegenwärtigen Ge

fundheitspolizeigefeßes. ß

Zndeffen find die iibrigen Polizeibeamten und

Bedienfieten der Pflicht nicht enthoben, ebenfalls

auf folche Uebertretungen genau zu achten, und

nach Vorfchrift der Gefehe zu verfahren. _

s. 188. Die Vergehen von Gefundheitspolizei.
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hecnntenf ivelche entibedei! ihre Amtspflichteip

vernachlaßigen, oder ihre Amtsgewalt mißbrau

chen, find- nach den allgemeinen hierüber be.

fiehenden Gefeßen zu befirafen. _ _ _

s. 189. (Vergehen der Gefundheitspolizeiper

fonen. Rachläßigkeit.) Gefundheitepolizeiperfo

nen, welche bei Ausübung ihrer Berufsgelchäfte

aus Nachläßigkeit-Llienfiben oder Thieren Seba

den zufügen, find mit einer Geldbuße von 20*

bis 100 Franken u belegen,

(BetrunkenheitZ Zn diejenige Strafe fallen

diejenigen, welche am Kranfenhette, bei Gebiih

renden, oder bei chirurgifcben Operationen im

Zufiand offenbarer Betrunkenheit- erfibeinen.

Jm Riickfalle find diefelben iiberhin mit der

Einftellung ihrer Praxis auf 1-6 Monate zu

beftrafeu. _

Beim zweiten Riukfalle foll folchen das Patent

des gänzlichen zuriickgezo en werden.

Bei notorifcher, phhfi cher oder moralifcher

Uniangli-chfeit zur Erfüllung der Berufspflichten

der Gefundhei-tspolizeiperfonen foll auch das

Sanitätskollegium fowohl Einfiellung als gänz

ltche unterfagnng der Praris verhängen.

8. 190. (Frucytabireihung.) Solchen Gefund

heitspolizeiperfonen, die iiberwiefen find, in bö

er Abficht die Leihesfrucht bei einer Scbwangern

abgetrieben zu haben, ifi nebfi der durch das

allgemeine Strafgefeßbueh iiber fie verhängten

Strafe auf immer das Patentkzuriiäzuziehen.

*-s. 191. (Verleßung des Geheimniffes.) Die

Bekanntmachung anvertrauter Geheimniffe dee

Pntieuten durch ihre behandelnden Aerzte -»
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außer in Fällen, wo fie riihterltch dazu aufge

fordert werden - ift mit 10 bis 40 Franken zu

beftrafen. f'

Z. 192. gf-Taufchung durch xlkrankheitsfcheine.)

Die zur Taufchung von Vehorden oder Beani

ten vorgenommene Ausftellung von Krankheits

fcheinen iii mit einer Geldbuße bis auf hundert

Franken zu bele eu. "

9. 193. (Sch echte Arzneien.) Die felbfidi

fpenfirenden Aerzte und Thierarzte. welche die

vorgefcbriehenen" Arzneimittel in ihrer Hausapo

theke nicht vorrathig halten, fo wie die Apo

theker, welche nicht gehörig bereitete oder ver

dorbene Arzneimittel verabreichen , verfallen

ebenfalls in eine Strafe von 1() bis 4() Franken.

8. 194. Wenn Armenärzte. die für die Be

handlung der _Armen vorgefchriebenen Bedingun

gen nicht erfüllen, oder wenn Aerzteh Apotheker

iind Thierar te ihre Forderungen zu hoch ftellen,

fo verlieren ile für ihre Forderungen das An

fpruchsrecht, und können überdieß mit einer-Strafe

von 10 bis 40 Franken belegt werden.

Z. 195. Gefundheitspolizeiperfonen, die nur

für ein einzelnes befiiinmtes Fach patentirt find,

und ihr Patent überfchreiien, find gleich [den

Nichtgefundheitspolizeiperfonen als Pfufcher und

Qua falber zu beftrafen.

ß. 196. Wer fich ohne gefeßliche Patentirung

mit der_ Ausübung irgend eines Zweiges der

Arzneiwiffenfchaft. fei es als Apotheker, Ar' ,

Wund- und Hebarzt. oder als Hebamme abgi t.

unter welchem Titel und Vorwand es auch fei,

(on als. Quackfalber das erfiemal mit einer Geld
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buße von 16 bis (i4 Franken. im erfien Riiekfafle

mit einer doxxpelten Summe und im zweiten

Rückfalle mit rbeitshausfirafe oder Einfperrung

von zwei bis fechs Monaten belegt werden.

Hievon find ausgenommen wahre Nothftille.

wo es phpfifch unmöglich ifk. einen patentirten

Arzt zu erufen. in welchen Fällen Jedermann

vie mehr verpflichtet ifi. den nothleidenden Men

fchen beizlufpringen. Die fernere Behandlung

jedoch fo fogleich nur patentirten Aerzten über

tragen werden.

Z. 197. Seat ein folcher Ouackfalher den Kran.

ken in Gefahr. indem er denfelben durch unzweck

mäßige Mittel behandelt. und von dem Gebrau

ch. eines fachverficindigen Arztes abhält. fo foll

derfelbe. nach vorqenommenem Befund gericht

licher Aerzte nach Verhältniß des erfolgten Schar

dens mit einer Strafe von 32 bis 1d ranken

belegt im Rückfallg aber _als ein. das Le en fet

ner Mitbürger gefahrdender Menfch. zur Ein

fperrung oder Arbeitshausftrafe von zwei bis

zwanzig Monaten verurtheilt werden.

Z. 198. (Behandeln von Tbieren ohne Patent.)

Wer ohne e eßliche atentirung kranke Thiere

behandelt. fin das er emal mit einer Geldbuße

his auf 16 Frkn. im Rückfalle mit einer folchen

bis_ auf 22 ranken befirait werden. Ju weitern

?kuckfgllen i jeweilen die letzte Strafe zu ver

pe n.

ievon find eigentliche Nothfälle ausgenommen.

Z. 199. (Giftverkauf.) Wer mit uiierlauhtein

Artikeln Geheimmittel- und Giftverkaufe fich
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abgibt, foll fe nach Umfiänden mit 3! bis 100

Franken befiraft werden..

Sollte dabei bofe Abficht gegen das Leben von

Menfchen zu Tage kommen, fo ift ein folcher

dem Kriminalrichter zu uberweifen.

Z. 200. Bei iedein Ruckfalle find die vorge

nannten ,Strafen zu verdoppeln, wo nämliu) die

Strafe fur denRiickfall nicht fchon in verfihcirf.

tem Maße beftimmt angegeben ift.

Z. 201. (Vergehen der Hebammen.) Hebam.

men, welche gegen ihre durch gegenwiirtiges Ge

feh vorgefchriebenen *flzchten handeln, follen

mit Geldbußen bis au _fnnfzig Franken-'befiraft

werden. Grobe Fehler( welche von ganzlicher

Nachlaffigkeit oder llnlviffenheit zeugen, follen

nebenhin durch das Kollegiuim fe nach der

Schwere fdes Falles„ mit Einftellung oder Zu

riickziehung des Patents beftraft werden. _

Z. 202. Vergehen gegen die Lkorfchriften uber

die Behandlung der Sterbenden und Gefiorbe.

nen werden nach dem *polizeiftrafffefe egefiraft.

Z. 2,03, Vergehen gegen die Vorf riften des

gegenwärtigen Gefefzes, betreffend die Ausübung

des Metzger- und Wurfter ewerbes, betreffend

die Hundswnth _und die - afenordnunq, find

nach den kpolizeifirafgefehen zu befirafen. F

Z. 204. (Verfahren.) Nehmen Gefundheits

polizeiperfonen oder Gefundheitspolizeibeamtete

uebertretungen gegen die Gefundheitspolizei e

feße wahrz' fo zeigen fie diefelben unmittel ar

der Sanitatskommiffion fchxiftlich mit den dat

auf Bezug habenden umftanden und Beweis

mitteln an.
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Die übrigen Polizeibeamteten_ und Bedienfte.

ten dage en machen die Anzeige eradezu an

den betre enden Amtsfiatthalter, we cher fogleich

der Sanitätskominiffion eine Abfchrift davon

übermittelt.

Die Anzeigen der erften Art wird der Sani

tätskommi tion mit den allfällig nothig gefun

denen Erläuterungen und Berichten zum unter

fuch an das betreffende Statthalteraint iiber

mitteln, auch mag-fie_ bei den AnzeiYn der zivei

ten Art die ihr nothig fcheinenden * erichte und

Verlangen ftellen. Nimmt die Sanitätskoin

miffion die uebertretiingen felbfi wahr. fo hat

fie hierüber ebenfalls Bericht an den betreffenden

Amtsftatthalter zu machen.

Z. 205. Das Statthalteramt wird hierauf in

allen Theilen nach den Borfcloriften des allge

meinen Strafrechtsverfahrens handeln.

Wo übrigens. fei es iin Allgemeinen oder fei

es in Bezug auf einzelne Handlungen, der Rath

und Beifiand är tlicher Perfonen erforderlich

oder wünfchbar i , wird die Unterfucvungsbe

hbrde, bei der Znfiruktion des Prozetfesh oder

zu jenen einzelnen Handlungen den Amtsarzt

oder feinen Gehülfen. wenn es die Menfchen

heilkunde, und den Amtstbierarzt oder feinen

Gehülfen, wenn es die Veterinäryolizei befchlägt,

herbeiziehen. Verlangt die Sauitätskommiffion

die Zuziehung von folcben Experten, fo ift der

felben iedesmgl zu entfpreclien.

Z. 206. Gleicbermaßen kann die Sanitätskom

miffion in Bezugxciuf wichtigere Fälle verlan

gen, daß nach vorlaufig gefcbloffener Prozedur
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ihr die Akten zur Einficht ilberfihiekt werden,

damit fie gutfindenden Falls weitere Anbringen

zu machen im Falle lei.

Ebenfo ma die unterfuctiungsbehörde, wenn

fie es-fiir er oricßlicl) erachtet, die Akten der

Sanitcitskommiffion ungefordert zur -Einficht

überfenden.

8. 207. Wenn die Einfiiht der Akten nicht

gefordert, oder folche u ertheilen nicht fiir nö

thi gefunden wird, o gelangt die Prozedur

au? em gewohnlichen Wege unmittelbar an

das betreffende Gericht.

1e- s. 208. Nach erfollgter Beurtheilung wird ie

weilenh fo wie-das rtheil in Kraft ermachfen

tft, durch die Staatsanwaltfchaft der Sanitäts

kommiffion vom Inhalte desfelben zur Bemer

kung an ihren Protokollen Anzeige gemacht.

2. B ef_ el l u ß _

anordnend das amtlz e Verfahren beim

.Auffinden von LeiNna-uen und ver

wundeten erfonen.

Wir Schultheiß und Kleiner Rath

des *Kantons Lu ern,

Zn der Abficht das amtliche erfahren in Be

Mg auf todt oder fchwer_ verwundet gefundene

enfchen zu regeln: damit dabei alles daofenige

beobachtet werde„_ was die ofioutliche Sicherheit

und Wohlfahrt dießfaltszerfoedertz
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Nachdem Wir Uns hierüber _mit dem Appel.

lationsgerichte insrEinverftändniß Sefeßt haben;

Mit Hinficht auf den Z. 37 der rgan fation

der Gemeinderäihe und der Verricbtun en der

Gemeindeainmänner vom 5. Augufi 18 1, den

Z. 45 der Medizinalordnung vom 27. März

1832 und den Z. 57 des Gefejzes iiber das Ver

fahren in Kriminalftraffällen v. 18. Horn. 1827;

Befchließen; _

Z. 1. Jeder Kantonseinwohnee ift verpflichtet,

beim Auffinden eines menfchlicben Leichnams

oder Spuren eines folchen, fo wie auch bei vor

feinen Augen oder in feiner Nähe 'erfolgten vlöß.

lieben Unglijcksfällen, wobei ein oder mehrere

Menfwen ihr Leben einbiißen. oder fchwer ver

wundet werden, fogleich dem betreffenden Ge

meindeammann Qlnzei e zu machen.

Zugleich liegt ihm o , wo immer die Mög

licbketder Rettung oder der Wiederbelebung

des Verunglüclten vorhanden ift, alles dasjeni

e anzuwenden, was unter den vorwaltenden

mfiänden zu diefem Zweckegefchehen kann,

?olzfu bexoönders fehnelle Herbeirufung arztlicher

i e ge r .

Jeder Arzt oder Wnndarzt hat die befondere

Pflicht, auf einen folchen Ruf fich fogleich an

die betreffende Stelle hinzubegeben und die zivecf

mäßigen Verfuche zu Wiederbelebung oder Ret

tung des Vernngliickten vorzunehmen.

Z. _2. Der Gemeindeammann. dem eine folche

Anzeige zugekommen ift, begibt fich ohne alle

Verzogerung an den Och_ wo der Leichnam oder

Verwundete liegt' hefichtiget vorläufig den Ber
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halt der Sache. und ordnet fodann einsweilen

die zweckmäßige Verpflegung des Berwundeten.

wenn möglich durch feine Familie. *wo dich nicht

bereits gefchehen tft'. oder dann wenn immer

möglich durch Polizeibedienftete an. Dabei wird

er verfügen. daß fowohl der Leichnam. falls keine

offnung zur_ Wiederbelebung vorhanden tft.

o wie alles andere. was irgend zu einem Kennt

zeichen dienen könnte. in der Lage und Stellung

verbleibe. wie folcbe aufgefunden tvorden find.

Z. 3. Sofort' erftattet der Gemeindeammann

dem Amtsfiatthalter fchleunigft einen fchriftliclhen

Bericht. der enthalten foll. wie und durch wen

ihm die Anzeige zngekommen. wo der Leichnam _

oder der fchwer Verwundete gefunden worden;

welche Wahrnehmungen er bei der Beficiytigung

gemacht* welhe Veranfialtungen getroffen z und

?reiche *lierfonen anfällig nähere Auskunft geben

onnen. '

s. 4. Findet der Amtsfiatthalter auf diefe er_

haltene Anzeige . daß kein Grund zu einer na

hern Unterfuihun und namentlich zur Vornah

me eines Augenf eins an Ort und Stelle. wo

*der Leichnambder der Verwundete liegt. vor

handen fei. indem z. B. mehrere rechtfchaffenc

Perfonen den Todtgefnndenen oder fchwer Ver

wundeten haben ins Waffer fallen oder fonft

verun lijcken fehen u. dgl.. fo läßt er ini Fall.

wo b oß- eine Verwundung vorhanden ift. die

Sache auf fich beruhen . falls aber der Bernie

liickte bereits gefiorben tft. fo ermächtigt er

chriftlich den Gemeindeammann. denfelben_ fei

ner Verwandtfchaft zum ordentlichen Begrabniß

2,-*
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u übergeben oder wenn es einen Fremden be

ifft. die Begräbniß felbft anzuordnen, und ibt

der Iufiiz- und olizeitommiffion hievon be ör

derliche und nm ändliche Kenntniß.

Z. 5. Zft aber irgend Grund vorhanden, ei'

nen nähern Unterfuch zu veranftalten, welches

der Fall ifi, wenn die Art des Todes oder Ver

wundung des Verunglücften etwas zweifelhaft

ifi, oder Anzeigen oder Verdacht einer an ihm

ver-übten Gewaltthätigkeit vorhanden find, fo

nimmt der Amisfiatthalter einen folchen unter

fuch vor, verhört zu diefem Ende alle Perfonen,

die den Leichnam oder fcdwer Verwundeten auf

gefunden haben, oder iiber den letzten Aufent

halt, Handlungen oder Lebensumftäitde des Todt

gefundenen oder Verwundeten einige Auskunft

geben können, und begibt fich nöthigeitfalls feldfi

in Begleit des Qimtsfchreibers, Bezirksarzts und

Bezirkswundarzts an Ort und Stelle, wo der

Leichnam oder Verwnndete fich befindet.

H', 6. Hier angekommen hefimtigt und unter

fucht er die Oertlichkeit und Berhältniffe uberhaupt,

und insbefonders die Lage, in welcher der Leich

nahm odeeVerwundete efunden lvurde, die

Kleider, mit welchen er ich angethcin findet,

die Effekten und Znitrnmente, welche allfällig

er bei fich hat, oder die in der Nähe liegen;

den äußern Zufiattd des Körpers, als Größe,

(befehle-nit, ungefähres Alter und andere Kenn

zeichen, vornehmlich aber, ob äußere Verleßun

en am Kör er vorhanden find, und welche ur- ,

nchen und niftände den Tod oder die Verwun

dung des Verunglückten verurfacht haben mögen,
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fo wie, ob Spuren einer an demfelben verübten

Gewaltthätigkeit zu entdecken [eien, und läßt

dariiber, und alle die verunglückte k erfon er

kannt wirdh ii er Name, Gefchlecht, _tand und

Heimath derfelben, durch den Amtsfcbreiber einen

ordentlichen Verbalprozeß aufnehmen.

Zn Falun , wo Gefahr oder Nachtheil im

Verzug ifi, kann der Amtsfiatthalter, wenn er

auf andere Weife Kenntniß von dem Auffinden

eines Leichnains oder fchwer Verwundeten er

halten hat, ohne erfi die Anzeige des Gemein

deammanns abzuwarten, fich mit dem Amtsfchrei

ber und dem bezirksarztlichen Perfonale an die

.betreffende Stelle begeben, welches befonders

Statt findet, wenn von einem fchwer Verwun

deten noch vor feinem inuthmaßlichen nahen Tode

mittelft amtlicher Einvernahm-e die Veranlaffung

des unglucke! oder deffen Thaler erfahren -wer

den könnte.

F. 7. Findet in dem Falle, wo der Verun

liickte bereits geftorben iii, der Amtsftattnalter

m Vereine niit dem Bezirksarzte die llrfaclyen,

welche-den Tod herbeigeführt halo-em_ durch die

äußerlcche Befiehtigung nicht hinlan lich und be

ftimmt genug ausgemittelt, oder ind Spuren

oder Verdacht einer an dem Verun liickten ver

üdten Gewaltthätigkeit vorhanden, o muß von

Seite des Vezirksarztes und Bezirlswundarztes

zur Obduktion des Leichnams efcbritten wer

den, wobei diefelben genau na Vorfchrift der

Medizinalordnung und namentlich des Z. 45 der

befiehenden Medizinalverfaffung zu verfahren

haben. demzufolge der Vezirfsarzt alles, was
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findet, als Fortfehung des Verbalprozefies, dem

Amtsfchreiber in die Feder zu diktiren hat.

Der Verbalprozeß iii-uit fernerhin die urfaihen

enthalten, warum die Obduktionen vozunehmen

oder zu unterlaffen fiir gut befunden worden

fer, und es follen Felde-m in jedem Falle nebfi

der Unterfchrift des Amtsfiatthalters und Amt

fchreibers auch diejenigen des Bezirksarztes und

Vezirkswundarztes beigefe t werden.

Z. 8. Nach beendigtem ugenfehein und Sek

tion des Todtgeftindenen wird der Amtsftatthal

ter in der Regel die Beerdigung des Leichnams

anordnen. Glaubt er aber aus befondern Ur

facheu damit noch abwarten zu follen, bis ent

weder von höherer Behörde es bewilligt', oder

andere Umitände gehoben fein werden, fo hat

er die forgfültige Bewachung des Leichnams durch

Polizeibedienftete zu veranftalten.

Z. 9, Der Amtsftatthalter fendeiden Berbalpro

zeß über den vorgenommenen Augenfmeia, fammi

dein Protokolle über die aufgenommenen De

pofitionen. Verhöre u. f. w., und feinem Gut

achten über den wahrfcheinlichen Verhalt der

Sache; ferners das laut Z. 45, hier. e, der Me

dizinalordnung vou dem Bezirksarzte abzufaf

fendex auf den Sektionsbericht begründete, und

von ihm und dem Bezirkswnndarzte zu unter

fchreibende medizinifch gerichtliche Gutachten der

Zufiiz- und Polizeikommiffion ein, und legt die

fen Akten jedesmal die vollftändigeu Noten iiber

die Kofien des Augenfcheines und anderer Aus

lagen laut Sportelntarifes bei.



...389..

Z. 10. Die Jnftiz- und Polizeikoinmiffion gibt*

nach gemachtem llnterfutlpe der Akten dem Klei

nen Rathe von dem Vorfalle gebilhrende Kennt

niß, und legt die fcinimtlicl) eingekommenen Akten,

mit Ausnahme des medizinifcl) gerichtlichen Gut

achtens des Bezirksarzies. welches der Sani

tätskoinmiffion zur Priifung itberwiefen wird, fe!:

bem zur utfindenden weitern Verfiigung vor.

Z. 11. _zn Fallen, wo Spuren oder Verdacht

einer an den Verungliickten begangenen Gewalt

thätigkeit vorhanden find, veranftaltet der Amts

ftatthalter, oder auch "chou der Gemeindeammann

die nöthigen Arrefiationem und leitet den Un

terfuch genen die Beklagten oder Verdächtigen

nach Vorfchrift der beftehenden Kriininal- und

Polizeigefehe ein, worauf er dann aber die

fänimtliclyen Akten inttJnbegi-iff des Verbalpro

zeffes iiber den vorgenommenen Augenfchein und

dem medizinifch gerichtlichen Gutachten des Be»

zirksarztes dem Staatsanwalt in Original iiber

macht, der Juftiz- und Polizeikommiffion aber

nur eine beglaubigte Llbfcbrift des-Verbalprozeffes

mit einem fchriftlictzen Bericht einfendet.

Wenn der Aintsftatthaltcr im Zweifel fteht,

ob nach Maßgabe der vorhandenen Unifiiinde

hinlänglicher Grund

gangenen Verbrechens oder Vergehens vorhanden

und dem zufolge ein dießfälliger näherer Unter

fuch vorzunehmen fei; fo wende er fich unter

Einfendung der Aktenf und eines umftcindlichen

Berichts an die Staatsanwaltfchaft', welche ihm

dariiber die nöthige Weifung ertheilt. -

Z. 12. Gegenwärtiger Vefchluß foll 7c.

zur Ltermuthung eines be- c
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3. B_efrh_lii__ß,

die Gefundheitsfrberne fu: das Horn

vieh betrefrend.

Wir SÖultbeiß und Kleiner Rath

des Kantons Luzernz'

In Revifion der Regierungsbefcblüffe, die Aus

fteflung von Gefundheitsfcheinen für das Hoen

vieh auordnend;

_Auf den Antrag der I fiiz- und Poltzeikom

miffion,

V er ordnen:

Z, 1. Die Gefnndheitsfcizeine werden von den

Gemeindeammännern ausgefiellt.

Z, 2. Jeder Gemeindeanimann darf nur für

folch Vieh Gefiindheitsfweine ausfiellen, welches

feit wenigftens acht Tagen inner feinem Gemein

dekreife am Futter fich befunden hat, und von

allem Verdacbte einer Krankheit frei ifi,

Es ift jedem Geineindeammann ausdrücklich

unterfa th fiir Vieh aus andern Gemeindekrei
fen Getgundheitsfcljeine auszufiellen.

Z, 3. Alles Hornvieh, das aufdie öffentlichen

Märkte geführt werden will, komme es aus her

feitigen Gemeinden, oder andern Kantonen, foll

mit vorfchriftmcißigen Gefundheitsfcheinen ver

fehen fich befinden, und darf ohne folche auf

diefelben nicht zugelaiien ivcrden,

Z. 4. Ein Gefundbeitsfcbein bleibt nur vier

ZehnfiTage lang, von feiner Ausftelliing an, in

ra .
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Z. 5, Auch alles Hornvieh, welches, von An

gehörigen oder Fremden, in den Kanton einge

führt ivird. ohne einen Markt befucben zu wol

lenh muß_ mit Gefundlieitsfcheinen verfehen fein.

Diefe müffen von der Ortsbehörde derjenigen

Gemeinde, in welcher das Vieh ulejzt an dem

"futter oder Hirtung eiianden iii, ausgefüllt

für() befinden. Ein S ein genügt für mehrere

Stück Vieh„ wenn diefelben miteinander einge

führt werden, und deren Zahl und Gattung da

rin auge-When iii.

Z. 6. enn jemand Lehenkiihe oder anderes

ornvieh aus einem andern Kanton um den

ins oder Sommerlohn empfängth fo foll derfelbe

verflichtet feinh dein hierörtigen Gemeindeam

mann inner acht Tagen die_ erforderlichen von

der betreffenden Ortsbehörde aus efiellten Ge

fundbeitsfcbeine einzuhändigen. -Lo mehrere

Stück Vieh aus der gleichen Ortfchaft zugleich

übernommen werden, genügt auch ein einzelner

Scheinj wenn dai-in die Zahl und Gattung aller

Stücke angegeben ifi.

Z. 7. Die von den Gemeindeammännern des

hiefigen Kantons ausgeftellten Gefundheisfcheine

wovon jeder nur für ein einzelnes Stück Vie

iiltig iii, follen enthalten; die auf einander

?olgenden Nummern der Ausfertigung, das Da

tum ihrer Ausfieliung, welches mit Worten aus

gefchrieben fein muß. die Dauer ihrer Gültig

keit; den Namen und das Gefchleclht des Eigen

thiiiners oder Verkäufers des Viehes. die Ge

meinde, den Gerichts- und Amtsbezirk in- dem

er fich aufhält; die Gattung des Stückes Vieh,
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deffen Farbe und Alter, deffen Befiimmung oder

Befiinmiungsortz und endlich die Unterfchrift

des mit der Llnsfiellung beauftragten Beamten.

8. 8. Die Formularien zu deu Gefundheits

fcheinen werden unter Llufficht der Zuttiz- und

Polizeikonimiffion auf gefiempelten Quariblät

tern gedruckt und der Zinanzkommiffion zuge

ftellh welche den Gemeindeammännern die be

diirfenden Vorräthe gegen haare Bezahlung zu

1 Bahen das Stück verabfolgt.

Dem Gemeindeammann gebührt für die Aus

fertigung eines folchen ein halber Walzen, fo

daß daher fiir jeden ausgeferti ten Schein ein

und ein halber Batzen zu beza len ift, ,

8. 9. Theils um iiber die ausgefiellten Ge

fundheitsfcheine zu allen Zeiten den erivünfclyli

chen Ausweis zu leiftenh theils um bei allenfalls

entdeckter anfteckenden Krankheit unter dem Vieh

in dem betreffen-den G-eineindekreife die noch gül

tigen Gefundheitsfcheine_zurückziehen zu können,

find die Gemeindeammanner verpflichtet, jede

Ausfertigung von folchen in ein eigenes tabel

larifches Verzeichniß zu übertragen, welches

vollfilindig alle Angaben enthalten foll, die ini

F. 7,ffi'jr die Gefundheitsfcheine felbft vorgefchrie

en ind.

Z. 10. Alle diejenigen, welche_ fich gegen die

eine oder andere der gegemoärtigen Vorfchrif

ten verfehlen, find fiir alle daraus eutftehenden

nachtheiligen Folgen verantwortlich, und follen

nebenbei dem betreffenden Gerichte zur Beitra

fung nach dem Z. 13 des allgemeinen Polizei

gefehes vom 1d. Hornung 1827 verzeigt werden.
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Einem allfälligen Leider fällt der gefeßliche

Author( von der Strafe zu.

Z. 11. Gegenwärti er Befchluß. welcher mit

dein 1. Juni in Kra t übergehen foll. und durch

welchen die auf den gleichen (Hegenfiand bezij -

lichen Verordnungen vom 21, Herbfiinonat 180S.

31. Welninonat 1810 iind 30. Jänner 1811 auf

glehoben find. foll zur allgemeinen Kenntnis dem

nitsblatte beigerliekt werden; und es find die

betrefieiiden Behörden. Beamteten und Bedien

fieten bei der im Z. 1() angedrohten Gefahr mit

der genauen Handhabung deffelben beauftragt.

4. A u s z ii g

aus_ dein Koiikoi*d_at_c_. betrefieiid lge

meiiifchaftliehe polizeiliche Niafzrege ii

gegen Viehfeiicheii.

Abgefcfnofien zivifclyen den Kantonen Zürich.

Bern. Luzern. Zug. Freiburg. _Solo

thuru. Aargau und Neuenburg; in Kraft

getreten den 13. Wintermonat 1853,

Z. 1. Der Verkehr mit Hausthieren . die an

einer anfieckenden Krankheit leiden. ifi verboten,

Z. 2. Behufs genauer Handhabung diefes Ver

botes werden die konkordirenden Kantone für

den Verkehr mit Rindvieh und Thieren des

Pferdegefciylectites amtliche Gefundheitsfrbeine in

der Art einführen. daß bei jeder Veräußerung

eines folchen Thieres. wenn dasfelbe» uber fechs

Monate alt ift. dem Uebernehmer ein* Gefund

heitsfchein übergeben werden muß.
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Z. 3. Die Gefundbeitsfchelne miiffen nebft dem

Namen des Eigenthumers das Signalement der

betreffenden Thiere in Bezug auf Gattung. Ge

fchlecht. Alter. Farbe und Abzeichen enthalten.

und bezeugen. daß diefelben aus Ortfäyaften

kommen. wo eine_ anfteckende Krankheit weder

herrfcht. noch kürzlich geherrfcht hat.

Z. 4. Wenn der Eigenthiimer eines Thieres

aus dem Pferdegefclylecht dasfelbe in einer Ent

fernung vo-n mehr als 6 Stunden von feinem

Wohnorte veräußert und keinen Gefundheitsfchein

befißt. fo kann er einen folchen durch den betref

fenden Beamten des Orts ausfiellen laffen. wo

die Veräußerung ftattfindet. Der Beamte foll

den Schein nur dann ausftellen. wenn das Thier

bei vorangegangener thierärztlieher llnterfuchung

als gefund erfunden wurde. '

Diefe Beftimmung findet beim Marktverbauf

keinehilnwenduncgz.

Z. 5. Gleiche efundheitsfclyeine oder entfpre

chende amtliche -Zengniffe werden fiir ans dem

Auslande einzufii-hrendes Nindvieh und Thiere

des Pferdegefchlechtes erfordert. -

Wenn befondere Verhältniffe die_ Beibringnng

folcher Scheine oderZengnitfe unmoglich machen.

fo miiffen die betreffenden Thiere an der Ein

gangsftation durch einen fchtveizerifclyeti Thier

arzt unterfucht tverdeir und beim Rindvieh ifi

überdieß der Wiederverkauf erfi nach 3 Wochen

zu geftatten. mit Ausnahme folcher Thtere. wel

che an die Schlachtbank abgegeben werden.

s. 6.") Beim Ausbruehe einer der oben ge

nannten 'Seuchen in dem benachbarten Gebiete
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eines ausländifchen Staates hat diejenige Kan.

tonclregierungF welche davon auf irgend eine

Weife Kenntniß erhält, dem Bundesrathe und

den Regierungen der konkordirenden Kantone

davon Mittheilun zu machen, und es haben

die von der Anfte ung bedrohten Kantone fofort

* die durch das Konkordat borgefchriebenen Maß

regeln zu treffen. Durch zeitweife Mittheilungen

find die Regierungen von dem Gang der Seu

che in Kenntniß zu erhalten.

I. 7. Wenn eine der genannten Seuchen im

Innern eines Kantons ausbricht„ fo find von

der betreffenden Regler-un die in diefem Kon

kordate feitgefeßten Vorkehrungen gegen deren

weitere Verbreitung fogleich zu treffen und die

Regierungen der angrenzenden Kantone von

dem Ausbruch der Seuche und von den dagegen

angeordneten Maßregeln in Kenntniß zu feßen.

F. 8. Die tontordirenden Kantone verpflichten

fich egenfeitig, beim Ausbruch einer der genann

ten euchen in ihrem Gebiete oder in einem be

nachbarten Staate, den Viehverkehr von einem

Kanton in den andern nicht in höherem Maße

zu erfchwerem als das gegenwärtige Konkordat

efiimmt. *

s. 9. Zn befondern durch diefes Konkordat

nicht vorgefehenen Fällen, . B. bei großer Aus

breitung oder ungewohnli er Bösartigkeit einer

Krankhecß werden fich diekonkordirenden Kantone

über die weitern polizeilichen Maßregeln ver

fiändi en.

8. _0. Wenn beim Vorkommen" einer Seuche

die Vocal-tigkeit oder Contagiofitat firenge Po
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lizeimaßregeln nothwendig machen, um deren

Einfchleppung oder Verbreitung zu ver-bitten oder

diefelbe zu vertil en „ fo werden die betreffenden

Behörden das olt über die Gefahr und die

nothwendige Vorficht durch Kundmachungen zu

belehren fachen.

8. 11. Zn denjenigen Kantonen, in .beleben

befondere Verhüliniffe, wie z. B. Alpenwirth

fcllaft ic. beftehen„ werden die Regierungen fol

che Verordnun en erlaffen, die zur Förderung

der Zwecke die es Konkordats nöthig find.

8. 12. Damit die erforderlichen Mafiregeln

fchnell getroffen_ werden können, find die Eigen

Zhümer von Hausthieren verpflichtet, von dem

orkomnien einer der genannten Krankheiten

bei der Ortspolizeibehörde fogleich Angeige zu

machen. Die nämliche Verpflicbt mg ha en auch

die Thierär te. Fleifcbfäiauer und iehinfpektoren,

fo wie alle iholizeibedienfleten, wenn fie von dem

Vißrhgnden ein einer folchen Krankheit Kenntnis

er a en. :

Die Ortspolizei foll. nach eingeholtem thier

ärztlichem Befinden. vorläufig die zu Verhinde

rung der weitern Verbreitung nothwendigeu

Anftalten treffen.

8. 13. Wird zur Verhütung der weitern Ver

breitung einer Seuche das tödten der erkrank

ten oder möglicher Weife angefteckten Tbiere

polizeilich angeordnet. fo find die Eigenthümer

aus dem Ertrag der Einnahmen für die Gefund

heitsfiheine oder aus andern hiefür angewiefenen

Mitteln von dem betreffenden Kanton angemeffen

zu entfchadigen. ,
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Z. 14. uebertreter der Beftimmungen diefes

Konkordats werden der zuftändigen Behörde zur

Befirafuug üherwiefeir. üherdii-ß find diefelben

für den aus der Uehertretun entftehendeu Scha

den verantwortlich und ver ieren das Recht auf

EntfchiidiYing. (Z. 13.)

Z. 1o. - urch gegeiiwärtiges Konkordat werden

alle früherii damit, in Widerfpruch fteheuden Ge

fehe. Verordnungen und Uehungen aufgehoben.

egenijber denjenigen Kantonen. welche die

fem Konkordate nicht beitreten. kommen die ge

gen das Ausland angeordneten Befiimmungen

in Anwendung.

xu. G e f e ß e

die Straßenpolizei betreffend.

1. Auszug aus dem Straßenreglement.

vom l4. Zuni 1833,

7. Abfehnitt.

Straßenpolizei.

Z. 30. Jede Ablagerung von Hol . Steinen.

Dünger u. dgl. aiif den Straßen. io wie alles

Aufftellen und Aufhängen von Gegenfiäizden.

welche der Straße oder dem Reifendem-fchcidlicl)

oder gefährlich fein könnten. ifi des ganzlicheu

verboten. _

De sgleichen ifi es verboten. Schutt. Steine
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und anderes. wodurch die Straßen verderbt

werden, auf diefelben zu werfen oder abzulegen.

Nicht weniger ift firenge verboten: die Stra

ßenböfchungen zu weiden oder anzupflanzen; fo

wie auch Marken, Gelander, Verbottafeln und

Wegweifer zu befchädigen. f '

Z. 31. Jede Art von beweglichen Gegenfiän

den an den Straßen dürfen beim Vorbeifahren

der Pferde nicht in Bewegung gefeht ioerden.

Z. 32. Jedes Fuhrwerh- es mag ein- oder

mehrfpännig fein, foll wenigfienszur_ Nachtzeit

eine Schelle oder eine Laterne mit einem Licht

mit fich führen. _

Z. 33. Bei jedem Lafiwa_ enj der mit mehr

als einem Pferde befpannt i , foll ftets ein Fuß

knecht neben den Zugpferden einhergehen. Kein

Fuhrmann darf fich von feinem Zugoieh entfer

nen; keiner auf dem Wa en fihen, ohne daffel

be durch doppelte lange ügel zu leiten. Auch

darf kein zweiter Wagen angehängt werden.

Z. 34. Es ift des gclnzlichen unterfagt, bei

Nachtzeit, was immer für eine Art von Fuhr

werk auf der Straßenbahn ftehen zu laffen, oder

diefelbe wie immer dadurch zu fperren, oder zu

veren ern.

Z. 5. Reiten und Fahren auf den Fußwegen

?erfSttraßen erfier und zweiter Klafie ift un

er ag .

Z. 36. Jeder Fuhrmann tft verpflichtet, bei

der Durchfahrt neben andern Fuhrwerken auf

die rechte Seite fo iveit auszufahren, daß fein

Fuhrwerk nichtmehr als die eine Hälfte der

Straßenbahn einnimmt; wird er jedoch von ei
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.nrm fchneller fahrenden Fuhrwerk eingeholt, fo

foll er daffelbe auf feiner linken Seite durch

fahren [alien.

Z. 37. Die Fuhrleute find ferner verpflichtet,

andern Fuhrleuten, wenn fie folche in Nothfällen

antreffen, nach Kräften behiilfliä) zu fein, nnd

die in der Nähe fich befindlichen Perfonen zu

ijlfe zu rufen, welche die gleiche Pflicht zur

iilfeleiftung auf fin) haben follen.

Z. 38. Iedein Fuhrwerk ift des ftrengfien un

terfagt, durch Städte, Flecken, Dörferh-nolkreicbe

Ortfmaften, und über Brücken und öffentliche

?läge oder da, wo viel Volk verfammelt iii,

chnell zu fahren,

Z. 39. Alle Feneriverkftättcn und folche Werke,

die durch IIaffer getrieben iverden, fo wie all.

fällige LZaffe-rfälle, welche näher als 60 Fuß an

der Straße fiehrn, follen mit einer Vorwand

gebleudet werden.

7|. Abfchnitt.

Strafen- und Weggelder.

Z. 40, Jede Nirhtbefolgung der für den un

terhalt der Straßen aufgefiellien Verordnungen,

mag diefelbe von den Straßendflichttgenh oder

von den Angrenzern Statt gehabt haben, foll

beim *yolizeigerictjt verzeigt und von demfelben

mit vier bis einhundert Franken beftraft werden.

s. 41. Uebertretungen hingegen gegen die Vee

ordnungen über den Gebrauch der Straßen, fo

wie folche gegen die Straßenpolizet, werden dem

Gemeindeaminaiin als Straßauffeher verzeigt
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und von djefenr mit einer Strafe von ein bis

acht Franken belegt. Glaubt jedoch der Vet-zeigte

nicht febibar zu fein; fo ift er vor das Polizei

gerccht zu Ziehen. Im Fall derfelbe angehalten

worden ware, fo hat er die von dem Gemein

deammann beftimmte Strafe gegen Empfang

fchein einfiweilen abzule en „_ oder feine Perfon

und Effekten find in Be chlag zu nehmen.

Ein auf der Stelle Angehaltener, wenn er fich

wei ert, fogleich vor dem Gemeindeammann zu

erf einen, kann fich der Erfcheinuitg entziehen ,

wenn er acht Franken als das Tlkarimum der

Strafe gegen Ernpfangfchein als Caution abgibt.

.42. Sind die Lafiwagen tiicht nach dem

I. 26,beladen, fondern iiberfieigt die Lan das

efetzliche Maximum des erlaubten Gewichtes,

o find die an den Zollfiätten, und an den Auf

und Abladungsfielleit angeftellten Beamten und

Beoienfieten gehalten, den tlebertreter für (eden

Zentner zu vie( (Helvicht, wenn dasfclbe nicht

fünf Zentner (iberfteigt, mit zwei Franken, und

beträgt das Uebergelvimt mehr als rum Zentnec,

mit vier Zrkn. auf jeden Zentner zu beftrafen.

Z. 43. Die Strafengelder find fogleich zu be

ziehen, und im Falle der Weigerung kann von

der Ladung fo viel in Befchlttg genommen wer

den, bis die Strafgelder daraus getilgt werden

können. Glaubt fich der Befchilldigte nicht fehl

bar , fo hat derfelbe die ihm zugedaciyte Straie

e en Etnpfangfchein abzugeben, wo dann der

ZeZrittene Straffall ungefaumt vor das Polizei

gericht zu ziehen ift, , *

s. 44. Die allfälligen Strafgelder fallen der
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'Staatskaffe anheim, _von welchen jedesmal dem

Verzeiger ein Drittheil verabfolgt werden foll.

Die Gemeindeammänner und iibrigen Beam

ten, welche Strafgelder beziehen, haben das dem

Staate Zufallende den Aintsftatthcilteru einzu

händi en, und-es ifi dariiber die gleiche Kontrolle .

wie ii er andere Geldfirafen zu fiihren.

8. 45. Die Briickenzölle und Weggelder fol

len moderirt und durch einen vollfiiindigen Tarif

nach eidgenöffifilyen Grundlagen beftiinmt werden. g

2. Verordnung

über das Gewicht der Fnbren.

Erlaffen deu 19. Brachmonat 1839.

Wir Schultheiß und Kleiner Rath

des Kantons LuzerJn:

Innäherer Vollziehnn des 8. 26 des Straf

fenreglemeiits vom 14. k rachmonat 1833;

Zn der Adficht zu verhiiten. daß die Straßen

pflichtigkeit des Staats nnd der Gemeinden durch

das Befahren der Straßen mit zu großen La

ften nicht allzufehr erfwwertwerde, und dieda.

herigen Befiimmungen mit den in benachbarten

Kantonen befiehenden Verordnungem fo viel

möglich in Einklang zu bringen und deren Voll

ziehung zu vereinfachen z

H a b e n ,

Auf den Bericht und Antrag unterer Bau

26
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kommiffion und in Aufhebung ihrer daherigen

Verordnung vom 6. Chriftmonat 1837;

Nach vorher -eingeholter Genehmigung des

Großen Ralhs;

Befchloffen nnd befchließen:

Z. 1. Das Gewicht von Waaren und das

Maß von Getränk auf Wagen. welehe 7mehr

als zwei Zugthiere bedürfen. darf nicht mehr

betragen. als wie folgt:

auf einem Wagen mit -

4 Zoll breitRadfelg.60Ztr.od.17l/9Sm.Getränke.

5 FF FF FF FF FF FF FF

6 FF FF FF FF FF FF FF

7 i! i' U ie i! 'e n

8 ii ri N .e ir n u

Z. 2. Das Gewicht der Wanken der Ladung

wird nach den vorgewiefenen Ladkarteii oder

Frachtbriefen berechnet und enthoben.

Z. 3, Wenn auf einem Wagen mehr als das

oben bezeichnete Gewicht oder Maß von Ge

tränk verladen fich befindet. fo ift anzunehmen.

es fei das gefeYliWe Maximum des erlaubten

Gewichtes der afi iiberfchritten und demnach

der Fuhrmann nach den Beftinimungen des h.

42 des Steuerregleinents zu beftrafen.

Den Fuhrleuten ifi aber vergönnt. bei ihrer

Ankunft auf der erften Grenzzollfiätte das all

fällige Uebergewicht dafelbjt abzuladen. ohne

dafur. vom Eintritte bis zu diefer Zollfiätte. in

die Strafe der Ueberladung zu fallen. welche

Strafe erft dann fiatthaben foll. wenn diefelben

von diefer Grenzzollfiätte weiter durch den Kan
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ton fahrend. der ueberladung fihuldig erfunden

werden.

Z. 4. Von obiger_ Gewichtsbefiimmung find

ausgenommen die im 8. 27 mehrerwahnten

Reglemente) be etchneten Fnhrwerke.

Z. 5. Die renzzollirer. Suftbeamten und

'Anqefiellten haben die Zuhrleute bei jedesmaliger

Ankunft bei ihrer Zollfiätte in den Kanton und

bei fiattfindeirden Aufladungen auf vorftehende

Beftiminnngen aufmerkfam zu machen nnd find

.bei ihrer Verantwortlichkeit gehalten. nach Vor

fclprift des s. 29 des Straßenreglements fiir die

Vollziehung irndHandhabung egenwärtigerVer

fügung zu wachen und die ?jehlbaren zu ver

erden.

s. b. Gegenwärtige Verordnung. mit welcher

diejenige unferer Baukommiffion vom 6. Chrift

monat 1837 aufgehoben ifi. foll dern Amtsblatte

beigeriiekt und iiberhin an den Zollficitten und

Kaufhaufern angefchlagen werden.
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x111. Verordnungen

die Wafferpolizei betreffend.

1. B e f eh ließ

das Holzansrenten längs den Ufern der

Bergftröme und Waldbache verbietend.

vom 25. Auguft 1824,

Wir Säiultheiß und Tägliche Räthe

der Stadt und Republik Luzern;

Nach an ehörtem Bericht unferes Finanzraths

über den ufiand der Bergfirome und Wald

bäche, die fo mannigfaltigen Schaden durch ihr

Austreten veriirfachen*

und in for fältigfier *Oberathungüber die zweck

mäßigften ittel, die tiefern Thalerfigegen den

efo(h nachtheiligen Zudrang von G ieben zu

ern*

Ha*ben verordnet und verordnen

demnach:

Z. 1. Längs den lHebirgsabbängen, zwifchen

welchen hin Bergftroine und Waldbäche fließen,

foll das Ausreuten und vollfiandige Ausftocken

des Holzes und der Geitrauche, die diefelben

bekleiden des gänzlicheu verboten. und nur ge

ftattet fein, die Holzung an folchen Orten un

fchädlich auszulichteu.

8. 2. Ebenfalls ift auch-verboten die Ufer

gedachter Ströme und Bache zu *liflanzungen

aufzubrechen, und durch Lockerniachung der Erde

die Gefahr derEinbruche des anfirömenden Waf

fers zu vergrößern.
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8. 3. Alle Voflziehungsbeamten und Bedien

fieten find angewiefen, auf daheri e Widerhand

lungen genau zu achten und die elben' dem Fi

nanzrathe zu verzeigen, von welchem dann die

ehlbaren mit einer Geldbuße von 2 bis 80

ranken belegt werden können.

Y. 4. Der Finanzrath habe dafür zu forgen.

da da, wo die betreffenden Gebirgsabhange

fchon von_ Waldnngen und Gefiräuch fich ent

blößt befanden, oder die Ufer durch Anpflan

zungen wären locker gemacht word_en„ der _Holz

wuchs fo viel möglich &um Gedeihen gebracht,

und die locker gemachte rbe befefiiget werde.

8. 5. Gegenwärtige Verordnung mit deren

?andhabung und weitern Vollziehung Unfer

inanzrath beauftragt ift, foll zu Zedermanns

Kenntnis und Verhalt dem Amtsblatte beige

rückt werden.

2. B- e f ch l u ß

vom 11. Jänner 1826,

das Holzflößen längs dem Emmenftrom

. verbietend.

Wir Schultheiß und Tägliche Näthe

der Stadt und Republik Luzern?

Auf gefchehene Anzeige, daß vieles Holz in

d'en Hochwäldern der Gemeinde Matters ge

fchlagen worden feie„ und vermuthliclfzur Flö

ßung der Emnie entlang bis in den Reußfirom '

befiimmt fei z -
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Betrachtend. daß die Flößung. _wenn fie je

gefiiittet werden follte (was bis dahin noch nie

gefchehen iii). den Dammwerken an der Ernme

außerordentlichen Schaden zufügen. die Sicher

heit des Privateigenthuins gefahrdenz und den

ohnehin belafteten Pflichtigen noch größere Be

fchwerden verurfach? nßürdenz

a e n .

Auf den Antrag unferes Finanzrathes;

V e r o r d n et

. und verordnen demnach:

8,1 JedeFlößung vonSagetannemLäden.Ban.

und anderm länglichten Hol über den Emmen

firom. von Wohlhufen im arkt an bis in die

Neuß'. fowohl einzeln in den Fluß eworfen

als in Floße zufammeiigehunden. fei ei Kon.

fiskation folcher Hölzer und unter Strafe von

-10 bis 150 Franken. nebfiErfah des allfällig

dadurch zugefügten Schadens_ verboten.

Z. 2. Hingegen dürfen nüthigeufalls gefpal

tene. fogenannte Miifeien v'on drei Schuhen in

der Länge durch die Emme geflößt werden. ie

doch inimerfort unter der Verpflichtung der Ei

genthünier folchen Holzes. den allfailig dadurch

erfolgten Schaden zu vergüten.

s. 3. Die Gemeinden und Twingsverival

tungen. fo wie die Wuhrpflichtigen längs dem

Emmenflufie. haben darüber zu wachen. daß

gegenwärtige Verordnung genau gehandhabt

und die Dawiderhandelnden unferm Finanz

rathe verleidet werden.

Alles und jedes vermöge derfelben konfiszirte

Holz foll den Wuhrpfliihtigeii der betreffenden
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Gemeinden zugefprpchen und die Strafgeldet

zuk Erletchterung thcer WuhrpflWtigkeit ver

wendet werden. -

3,- 4. Gegenwärtige Verordnung , für deren' .

treue Nnchncvtnng und Handhabung der i

.nanzrach insbefonkere zn forgen hat, foU den

(Gemeinden Wolqbnfen in! Jknrkt, Littau und

Emmen, den Txoingx-verwaltungcn von Pkal

ters, Blatten und Btnnau in Llbfchrizt zuge

fieflt, und endlich unfern1 ?tnxtsblnfte zu Jeder

manns Kenntniß und Verhalt beigerücft wenden.

Hilf. G e f e ß e

die Feuexjpolizei betreffend.

1. B e f ch l u ß

v. L3. Apcil, 25. Augufl 1808 u. 31. Jän. 1811.

Eine allgemeine Feuerordunug voe

fchrccbeufxx.

Wit Sehultheiß und Kleine Räthe

des Kantons Luzern;

vecordnen:

Erfter *Abfchnitk

Vorfichtsregeln zu Verhütung von

Feuecsgefahr.

s. Allgemeine Vorfchriften.

8» 1. Jeder Bewohner der Städte und des

Landes foll bei ?jener nnd Licht nicht nur felbfi
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alle mb liche Behutfamkeit gebrauchen, fondern

auch flei ig Acht darauf halten, daß das Gleiche

auch von allen ihm untergeordneten vorzüglich

beim Einheißen, Feueranmachen und Feuerhalten

beobachtetizzwerde. _

- Ebendaher foll dann auch niemand mit glühen

den Kohlen, Feuerbrändenh offenem Lichte oder

Stroh- und andern Fackeln durch die Gallen

und noch vielweniger in Schennem Ställe und

überhaupt an folche_ Orte hingehen, wo feuer

fangende Materialien liegen.

Z. 2. In jedem Haufe foll fich tvenigftens eine

feuerfichere Laterne befinden, um inner dem

Haufe und befonders in Scheunen, Ställen, in

Holzfchopfen und andern Magazinen gebraucht

zu werden.

Da ._ wo noch keine folche vorhanden wäre,

Dußigfifge- bis zur nächften Feuerbefchaue ange

a ein.

Z. 3. Niemand foll mit brennender Tabaks

pfeife fich Orten nähern-dürfen, wo Feuersge

fahr daraus entfteheinkonnte. 7

ueberhaupt foll mr endswo, ohne daß die

Pfeife mit einem De ek gefchloffen wäre, und

an feuerfangenden Orten. als: in Scheunen n.

f. w. gar nicht geraucht werden.

Z. 4. Flachs in den Gebäuden. oder Holz tn

den Ofenlöcbern oder Schornfieinen zu dörren.

fo wie Afche und befonders Torbenafche (diefe

tft unter vefonderer Aufficht und Anordnung

der Feuergefchauer zn, verfor en) oder Kohlen,

die nicht vollkommen .erlofchen und abgekuhlt

Lind, an entzündbare Orte htnznfchütten. ft ver

»o en.
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- Ebenfo darf auch nirgends, wo euersgefahr

daraus entfpringen könnte, ein orrath von

Holz, befonders von Reiswellen und Stauden

angelegt werden.

s, 5. Nicht minder find Kohlen, die fiir Schmi

de. Schloffer und andere Feuerarbeiter bereitet

werden, und die in der Nähe vom Kohllager

gebrannt werden follten„ nicht eher auf den

Kohlhoden oder an einen fonfligenVerwahruns

ort ins Haus n brin en, als bis der ganze,

ausgebraunte Haufe, Meiler) derfelbe!! wenig

fiens während acht und' vierzig Stunden der

freien Luft ausgefetzt worden ifi.

s. 6. Das Hanf- und Flachsbrechen (Rät

fchen) foll nur bei Tag und nicht anders als in

abgelegenen Orten und in feuerfiayern Gebäu

den, die von_ andern nahe gelegenen Gebäuden

wenigftens in einer Entfernun von hundert
Schritten lichen m-iiffem Statt fignden.

_Das Flachs- und Riftenhecheln zu Nacht darf

hingegen nur _bei gefchloffenem Lichte gefchehen,

und zwar bei Strafe fiir denjenigen fowohl,

der es anders thun oder gefiatteu wiirde, als

fiir jenen, der davon ZZZ-_ekanntfchaft hätte„ und

diefe» nicht fogleich gehorigen Orts verzeigen

wur e.

Deu Hauseigenthijmern wird befonders ur

Pflicht aufgelegth hierauf bei ihren Mieths- ( e

hen-) Leuten ftrenge zu halten.

Zm -Zalle zu dem Hanf- und Flachsdörren

und Ratfchen keine fchicklicFe-n Plähe vorhanden

waren, follen folche von der Polizeibehörde auf'

offenem Felde, von den Gebäuden hinlanglich
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Bedacht genommen werden, daß hieraus fiir den

Ort felbft keine Feuersgefahr xntfiehen konne. *l

Z. 7. Jiaffes Heu oder Grumet (Enid) darf

niemals aufgefpeichert (auf den Heuboden ge

bracht) werden. '

Hierbei wird zugleich wohlmeitiend erinnert,

bei Errichtiin von Heu- und Emdtiöcken, ftets

die nöthigen uglöcher anbringen zu laffen.

s. 8. Jeder Hausvater oder wer Hausvater

fielle vertritt, hat dafur zu forgen„ daß alle

Abende, vor dem Schlafengehen, das Feuer

fowohl auf dem Feuerherde als in den Oefeir

forgfciltig zugekehrt und die Oeffnungen dafelbft

wohl verwahrt iverden„ damit nicht das Feuer

durch den Wind oder durch Katzen und Hunde,_

ivelche allda Wärme fuchen würden, an gefahr.

liche Orte fortgetragen und dadurch ein Brand

verurfacht werden könne.

Z, 9. Deßgleichen haben die Hauswirthe und

Hausoäter ernfilicl) darauf zu feben, daß die

.Kinder zu keiner Zeit in dem Haufe, worin

noch ir endwo Feuer vorhanden wäre, ohne ge

hörige :luffichth allein eingefperrt werden, damit

fie nicht mit dem Feuer unvorfichtiiz umgehen,

mit demfelben fpielen und dadurch das Haus

in Feuersgefahr verletzen.

Z. 10, Alles' Schießen und das Abbrennen

von Feilerwerken jeder Art,_ iii der ?Käthe von

Gebäuden und egen diefe„ ifi verboten.
Letzteres darfgaueh an andern Orten nicht

eher gefchehen, als bis -die Polizeibehörde un

teriucbt und entf leben haben wird: ob es allda

ohne Feuersgefa e ftattfinden könne.



-*4li

Z. 11. Da. wo keine ktlufilicben Wetteraw.

leiter vorhanden find. follen die Fähnleins. i9

genannten Stiefel oder Kuppeln auf den Da

eheru. als die_ (Gewitter auziehend. unter die

befondere Aufficht der Polizei gelegt und da.

wo "ie von diefer als gefährlich erachtet werden.

auf ihre Anordnung. iveggefchafit werden.

[I. Befondere Vorfchriften.

a. fiir die Schornftejinfeger.

Z. 12. Von nun an und kiinftighin darf nie

mand fich_als Schornfieinfeger gebrauchen lal

fen. der nicht zuvor. auf Anordnung der Poli

zeikammer. durch Kunfterfahrue und Baumeifier

llber_felne daherigen Fahigkeiten gehörig wäre

gevruft. als tauglicherfunden und. in Folge

deffeu. durch die gleiche Kaminer förmlich pa

tentirt und in *yflichteid genommen worden.

Z. l3. Jedem Scbornfteinfeger wird von der

gleichen_ Kammer. je nach vorhandenem Bedürf

ntffe. ein gewiffer Bezirk zur Beforgung ange

wiefen. der in dem ihm ertheilten Patent na

mentlich ausgedrückt fein muß. und worüber

die *polidzeikammer ein eigenes Verzeichniß fiih

ren wir ,

Inner dem, angewlefenen Bezirke foll der an

lgefiellte Kaminfeger von jedem Hausbefiher ge

raucht werden miiffen.

Z. 14. Kann der befiellte Schornfteinfeger die

ihm obliegende Arbeit nicht ohne Aushiilfe ver

richten; fo hat er einen tiicbttgen Gefellen da

fiir zu gebrauchen. der das Examen gleichfalls

befianden und in diefem wenlgfieris das Zeug
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niß von guter Tauglichkeit erhalten haben muß.

Lehrjunge dürfen dagegen nur in Beifein ihrer

Meifier die Kamine auskehren.

und weder diefe noch die Gefellenh welche

nicht fchon als durchaus tauglich erfunden wor.

den wären„ dürfen ein und. das nämliche Ka.

mine mehrmalen hintereinander fegen, fondern

ein folches foll immerhin von-dem Meifter das

zweite Mal felbfi ausgekehct werden.

Diefer iii dann auch fiir feine Gefellen und

derfelben treue Pflichterfixllung verantwortlich.

s. 15.' Zur das Auskehren eines Kamins

wird drei aßen drei Rappen und fiir einen

Arm eines folchen oder auch eines einzelnen

Kamin, durch welches der Schornfteinfeger nicht

lbpinaäftfieigen kann, ein Baßen fechs Rappen

eza . q * '

Auch durfen die Kaminfeger, in Betreff des

Auskehrens der Kamine, keinen befondern, jähr

lichen Akkord abfchließen; indem dadurch Miß

bräuGe und Unterlaffungen der erforderlichen

Rußung veranlaßt werden, und es foll deßnahen

auch fur_ eine folche Dawiderhandlung fowohl

der Kaminfeger als der mit ihm Kontrahicende,

jeder mit acht bis zehn Franken, gebüßt werden,

Z. 16. Jeder beftellte Kantinfeger foll, bei

firengec Verantwortung und Strafe, alle in

dem ihm angewiefenen Bezirke befindlichen, ge

meinen Schornfieine oder Kamine, fo wie die

darin gehenden Arme oder Rohre in Partiku

larhätxfern, wo nicht fiark efeuert würde, bis

dreimal und ,in jenen der äcker, Bierbrätter,

Wirthe und uberhaupt an allen Orten, wo fiark

i
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gefeuert wird, alle Vierteljahte wenigftens eine

mal gut und fauber auspußen. .

Demnach foll jedes .ttanzine das befiiegen

werden kann, ganz und bis in den Hut mit

dem Kratzer und Befen, _die engem aber mit

Durchziehung von Tannreis iind dergleichen ge

rußet und ausgeiäubert werden, wozu jedoch,

bei Strafe des Holzfrevels, von den ogenann

ten Tannbufchlin die Wipfel der Tannen" oder

anderer Bäume nicht gebrauchtwerden durfen.

Die fogenannten Hatten bei Öqulekil- die

keine Kamine haben und deren Stelle vertretem

follen wenigflens einmal und, wo es nöthig

erfunden tvird, zweimal des_ Jahres von dem

Kaminfeger gerußet, und fur tedesmah wo dieß

gefchieht, die Hälfte jener Taxe bezahlt werden,

die im 8. 15 gegenwärtigen Befchluifes für das

Auskehren eines Kamins fefigefetzt ift.

8, 17. Bei jedesmaligem Auslehren der Ka

mine haben die Schornfieinfeger genau und for -

fältlg die Feuerfiätte und Rauehfan e zu befiZ:

tigen und zu unterfuttzen, ob keine effnungen,

Spritn e, durchgezogenes Holz oder fonft ein

Mange daran zu entdecken lei, und hauptfciw

lich, ob die Kamine zu eng oder fonfi fo be

fchaffen [eien, daß fie nicht gehorig ausgepnßt

werden können, was in jedem diefer Fälle fo

wohl den Hausleuten als der Gemeindever.

waltung des Ortes, zur fchleunigen Abhiilfe fo

gleich angezeigt werden muß.

Sollte der Hauswirth oder felblt die Gemeinde

verwaltung deßwegen die nöthi en Veebeffe

rungsanfialten zu treffen unterla en; fo ift der
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Kaminfeger verbunden. der Polizeikaminer un

verweilt davon Nachricht u geben. welche auf

diefes hin fonacli uneinge ellt das Nöthige von

fich aus erekutionsiveife anordnen und nebenhin

den nacbläßigen Hauswirth fowohl als die Ge

meißideverwaltung zur Verantwortung ziehen

wir .

Z. 18. Würde ein Hauseigenthümer oder Ve

wohner eines Haufes der verordneten Riißung

der Kamine und deren Aerme fich tviderlejzen.

oder die im vorftehenden Z. 15 feftgefetzten Taxen

nicht bezahlen wollen; fo hat der Schornfiein

feger hievon der Gemeindeverwaltung die An

zeige zu thnn. welche hierauf das Erforderliche

vorkehren und den Kaminfeger in feinen Ver

richtun en unterftühen wird.

Z. 1 . Der Schornfieinfeger hat die Kamine

immer zur gehorigen Zeit unaufgefordert aus

zukehren und den ihm gebührenden Lohn jedes

mal fogleich einzuziehen.

Z. 2 . Mit Rückficht auf den vor-gegangenen

Z. 16 foll jeder Kaminfeger für das durch feine

erweisliclje Saumfeligkeit entftandene llnglnck.

nach Unifiänden. infofern fein Vermögen hin

reicht. zum Schadenerfajz angehalten oder mit

Gefangenfchaft und Entfehung gefiraft werden.

Z. 21. Jeder Schornfteinfeger foll ein eigenes

Buch oder -lterzeichniß führen. worin er auffcbreidt:

a) Die Häu er. wo er die Kamine gerußet.

init Bemerkung der Anzahl der Kamine und

der darein gehenden Aerme oder Rohre. des

Tages. an welchem fie ansgekehrt wiirden.

z und ob durch ihn felbft oder namentlich
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durch welchen feiner Gefellen oder Lehr

jun en.b) 'Dieg Fehler und Mängel. die er entdeckt

und den Tag der Anzeige. die er deßnahen

znerft dem Hausbewohner und nachher der

Gemeindeverwaltung oder der ipolizeikammer

gemacht.

Diefes Vormerkungsbuch ifi er verbunden:

*den Gemeindeverwaltuu en des ihm auge.

wiefenen Bezirks und felbfiderPolizeikammer

vorzuweifrn. io oft es die einte oder die

andere verlangen follte. damit fie daraus

erfehen könnten. ob der gegenwartige Be.

fchluß von ihm genau befolgt werde.

Z. 22. Nicht minder ifi jeder .tiaminfeger ver

bunden: feine erhaltene Patente bei fich zu tra.

qen. damit jede Gemeindeverwaltung einfehen

könne. ob er den ihm angewiefenen- ezirk nicht

überfciyreite. _ _

Z, 23. Es hat fich daher auch jeder diefer ge

nau an den ihm zur Beforgung angewiefenen

Bezirk zu halten. und ifi. ohne Roth und be

fondere Bewilligung der Polizeikammer. bei

Ahndung und Strafe. feinenBerufin einem frem

den Bezirke auszuühen nicht befugt. welche Er

laubnißzwar einzig ertheilt werden darf. wenn

der beftimnite Kauiinfeger. wegen Abwefenheit.

vorhandener Gefahr oder aus andern mit der

öffentlichen Sicherheit in Verbindung fiehenden

Griinden. nicht gebraucht werden könnte.

Dagegen wird aber auch ein folcher Schorn

-fielufeger inner feinem Bezirke nicht dulden:

daß ihm allda weder von in- noch auswärtigen
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.Kaminfegern oder wohl gar von Pfufclyern irgend

ein Eingriff gemacht werde», als wogegen ihm

in folchemFalle die'Gemeindeverwaltung und

die ?lolizeikammer ihren amtlichen Schuh zu

Thei kommen laffen wird.

Z. 24. Wenn ein Schornfiein fich enizündt,

fo daß die Flamme herausfchlägt, und tiefes

von den Naxhbarn oder von was immer fiir

zwei glaubwurdigen Perfonen auf ihre Pflicht

oder an Eides Statt bezeugt wird, foll derjenige,

dem diefes zur Schuld beigemeffen werden kann,

- fei es der Hauseigenthnmer oder der Mieths

mann oder aber der Kaminfeger, - dafiir zur

Strafe gezogen werden.

b. fiir Werkleute.

ß. 25. Den Baumeiftern, Maureen und Zim

merleuten ifi unterfagt: Feuerftätten, als da

find: Bäck-j _Ddrr- und Hafneröfen, desgleichen

Wafch-j Seifen-, Farb- und andere Keffelz

Bierbrau- und Branntweinbrennereieu, Schmied

effen und andere dergleichen kleine und große

Feuerfiätten, - wie diefe immer heißen mogen,

weder in einem alten, noch in einem neuaufzu

bauenden Gebäude zu errichten, es fei dann zu

vor, auf Anordnung der lllolizeibehörde, der

Augenfchein an Ort und Stelle durch Bauver

fiändige eingenommen und. auf den Bericht die

fec. von derfelben der vorhabende Bau bewil

tigt worden.

s. 26. Ferner tft den Mautern und Zimmer

leuten verboten. weder 'in Städten noch auf

dem Lande hölzerne Rauchfänge zu verfertigen
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oder an folchen zu arbeiten; indem alle Rauch

fange vo" liegenden Zlegeln. Vackfieinen. Duft

oder andern Steinen errichtet werden niiiffen.

"Auch darf. ohne Bewilligung der Polizeibe

horde. keine Thure aus einer Küche in einen

Stall angebracht werden. wobei diefe im Ge

ftattungsfalle felbft die Stelle. wo eine folche

gngebracht werden dürfte. anweifen. und alles

ubrige. was ur Feuerficherheit nothwendig fein

follte. von aus_ anordnen wird.

-Z. 27. Die Kamine. deren Wände went "tens

vier Zolle iin Dur-bfchnitt halten iniiffen. ?ollen

eine folche innere Höhle fallen. daß fie von einem

MEUÜHCU- durchgehends heftiegen und gekehrt

werden können; auch fhllen fie wenigftens zwei

?Yuhe hoch uber das Dach hinausgefcihrt wer

e

Enger gefchlofiene Kantine können nur da an

-_ ebracht werden. wo die *yolizcibehörde ihre Zit

äßigkeit erkennt.

Z. 28. Auch den Hafnern fei die Pflicht aufer

legt. aller Orten. wo fie Oefen. fogenannte

Kunfiöfen und andere zum Feuern beiiiininte

Werke errichten. diefelben mit aller möglichen

Sorgfalt und gänzlicher Sicherliellung vor

Feuersgefahr anzulegen und zu verfertigeii.

Diele follen ebenfalls* nicht nur jedermann.

bei dem fie etwas Feuergefährliches entdecken

wiirden. wohlnieinend dariiber-warnen. foiidern

diefes nothigenfalls felbft bei Behörde verzeigeu.

o. fiir die Nachtwächter.

Z. 29. Die in einem Orte aufgefiellten Nacht

27
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"Stunde in der Nacht alle Hauot- und Neben

firaßen zu durchfgehen und auf alles Feuer forg

faltigfi aufmerk am zn fein. auch wenn fie Rauch

oder Feuer irgendwo in einem Gebäude ge

wahren wiirden. die betreffenden Eigenthitmer

oder Mietbsleute fogleich aufznwecken und dar

auf aufmerkfam zu machen.

s. 30. Diefe Nachtwäehter feiert befonders

noch verpflichtet, auf die Obhaltung der in den

Zh. 1 und 3 angeordneten Vorfichtsvorfcbriften

genaueft Acht zu halten, und die uebertreter

derfelben dem Gemeindegerlchte pfltchtmäßig zur

Befiraiung zu verleiten.

[l. Abfchnitt.

Feuervifitation.

h. 31. Als für die Handhabung der euers

polizei iiberhaupt und zur Verhütung der euers

fahr insbefondere nothwendig, "eien Fetter

vifitationen oder Feuerbefclyauen angeordnet,

welche zum Zweck haben follen, theils die be

fiehende Feuerordnuug genauen zu handhaben,

theils forgfältigfi zu unterfuchen, ob aflesh was

zur Verhütung von Feuersgefahr, durch Gefehe

und Verordnungen vorgefchrieben ifi, genau

beobachtet werde. z
Demnach beftehen die Hauptgegenttände der

Verrichtnn. en der Feuervifitcrtirnen:

a. in Bereinigung der Feuerftätten.

d. in Erkundigungseinziehungen über brand

i
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gefährliche Unternehmungen und Handlun

gen. und

o. in Verzeigung und Veftrafung der fehlbar

erfundenen. nach Anleitung gegenwärtiger

Verordnung.

Z. 32, Die Feuervifitation foll befiehen aus

einem Ausfchuß der Polizeibehörde des betref

fenden Orts oder der betreffenden Gemeinde.

unter Zuziehung fachverftändiger Männer. he

fonders hinlänglich unterrichtete! Baunieifter oder

Kaminfeger,

Z. 33. Die Feuervifitation muß von Zeit zu

Zeit vorzüglich zur Winterszeit. jedoch zu keinen

befiimmten Tagen. vorgenommen tverden.

Diefclbe foll um fo öfter wiederholt werden.

ie feuergefährlicher die Bauart. ie beträchtlicher

Anhäufung brennbarer Materialien oder der

' Betrieb feuer efährlicher Gewerbe und endlich.

je _ rößer die nvorfichtigkeit der Einwohner. in

An chung des Gebrauchs von Feuer und Licht.

oder der Mangel an Löfchanitalten ifi.

Die Feuerbefchaue foll endlich immer augen

blicklich vorgenommen werden. wenn Anzeigen

von Feuersgefahren oder wohl gar zu befürch

tenden Vrandfiiftungen gefchehen.

Z. 34. Die Feuervifitation hat dann iiberhaupt

zu unterfuclyen. ob irgend in den Gebäuden

feuergefährliche Einrichtungen vorhanden* ob

alle Feuerftätten im guten Zufiande. fowohl in

Anfehung ihrer urfpriinglichen Anlage und Ein

richtung. als auch in Anfehung ihrer Erhaltun .

fich be ndenz ob außerdem keine feuergefährlicße

Bauart vorzüglich in Hinficht der Feuermauern
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befiehe; ob brennbare Materialien an feuerge

fährlicben Orten angehäuft feien; ob überall

init Feuer und Licht die nöthige Yorfiidt ge.

braucht werde uud ob nicht einige iiber bei an

dern obwaltende Feuersgefahr. befonders gegen

Nachbarn. zu klagen ha en.

Z. 35. Die Fenervifitation hat ferner Haus

für Haus. von unten bis oben. genaueft zu un

terfuchen. vollfiändig zu befchreiben. alles. was

als fchädlich oder gefährlich erfunden wird. in

einem eigens dazu ewidineten Protokolle vor

zumerken. und des elben inöglichft fchleunige

Verbefferung oder Wegfchaffung anzuordnen.

“Bei der nachjten Feuervifitation muß diefe

Befchreibung mitgenommen und diefelbe mit den

gemachten. beider friihern Vifitation angeord

neten Reparationen verglichen. die hierin nach

läßig oder ungehorfam Erfundenen im Proto

kolle angemerkt. und fodann zugleich. nach Zn

halt der ZZ. 72 (lit. l. und 7b' gegenwärti er

Verordnung beftraft. oder. bei verharrendem n

gehor am. dein t-,ieineindegeriebte verzeigtiverden.

Z. *(3, Vorzüglich hat die Feuervifitation ihre

Aufmerkfanikeit darauf zu richten. daß die ordent

liche und erforderliche Reiniguu der Rauihfänge

nicht unterbleide. weil die inei rn und gewöhn

lichften Feuersbrijnjteu aus der Entzündung der

Rauchfänge entfhringen.

[ll. Abfchnitt.

Hiilfsinittel gegen eine Feuersbrunfi.

Z. 37. Jeder Bürger und Einwohner der
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Städte und des Landes. der eine eigene Haus

haltung und eigenen Herd fiihrt. ifi verbunden.

eine. eigenen Fenereimer zu halten. der wenig

ften mit der Nummer des Haufes und dem

Namen der betreffenden Gemeinde bezeichnet

fein muß. ' F

Z. 38. Nicht nur jede Hanshaltung. welche

ein mit Stroh bedeckten Haus bewohnt. foll eine

eigene Dachleiter nebft Jenerhacken befihen;

fondern es foll überhin jede Gemeinde. - je

nach ihrer Größe und Bevölkerung. - an einem

oder mehrern fchicklicben und wohloerwabrten

Orten. welche die Polizeidehörde zn befiimmen

hat. wrnigfiens zwei bis vier Feuerleitern. die

oben mit kleinen Rollen oder eifernen Rädern

zum Hinauffctiieben befiimnmund unten mit fear

ken eifernen Spitzen verfehen fein müffen. nebft

vier bis acht Feuerhacken felbft im Vorrathe

halten. um beim Ausbrnche von Feuersbrünfien.

wo es immer die Lage gefiatten follte. mit zur

Brunft genommen zu werden.

Z. 39. Für jede Feuerleiter find je vier bis

fechs fiarke Männer zu beftimmen. die fich. bei

entftehendem Brande. auf der Stelle zu dem

Aufbewahrungsorte diefer Leitern be eben. um

fie. nebft den Jeuerhaken. nach der randftätie

hinznbringen und fie allda nach Anordnung zu

gebrauchen.

“Z. 40, Da die Feuersfprißen das wefentliäzfie

Mittel zur Hemmung und gänzlichem Löfcbeu

einer ausgebrocbenen Fenersbrunft find; fi) M(

in jedem Gemeinde richtskreife und in ledeme
Dorfe. das aufs mgindefie aus fünfzig Häufern'
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befieht, wenigfiens eine folche Feuerfpriße. wo

noch keine vorhanden wäre. angefchafit, und mit

den erforderlichen ledernen oder tiichenen Schläu

chen und Einiern verfehen werden.

Vefonders wird hierbei noch empfohlen, die

?euerfprißen mit den erforderlichen Sieben ver

ehen zu laffen, um dadurch zu verhindern, daß'

diefelben beim Hereinfctiöpfen von Waffer nicht

zu fehr mit unreinlichkeiten verftopft und un

brauchbar gemacht werden. .

Endlich wird der Kleine Rath. bei entfiehen

den Streitigkeiten. befonders verpordnen, in we(

chen Gerichtskreifen mehr als eine ,Feuerfpriße

angefchafit und in welchem Dorfe eines folchen

diefelben aufbewahrt werden follen. -

Z. 41. Diele Feuerfpritzeu find, nebfi den da

zu gehörenden Schläuchen, Waffereimern,_wovon

iede Spritze wenigftens mit acht bis zwolf ver

fehen fein foll, und übrigen Geräthfchaften an

einem wohlverfihloffenen, luftigen und wo mög

lich, abgefönderten Orte aufbewahrt und allen

Theilen nach ftets in gutem und brauchbarem

Zuftande erhalten werden.

Z. 42. Zu feder Feuerfprihe find von der Po

lizeibehörde die erforderlichen Spritzenmeifter,

nebft einer angemeffenen Anzahl von Gehijlfen,

welche das Wendrohr und die Schläuche zu diri

giren haben, iind der iibrigen hierzu noch erfor

derlichen Mannfchaft zu befiellen und in Pflicht

zu nehmen. z __

_ Z. 43. Alle Jahre ziveimal, als_im Fruh- und

im Spätjahre, follen die Feuerfprißen, in Bei

fein aller dazu geordneten Perfonen. probirt,
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die Schläuche gereiniget, getröcknet und, wo nö

i thi , auch fogleich wiederum ausgebeffert werden.

Das Gleiche ift auch dann zu beobachten, wenn

1 die Spritze bei einer Brunft gebraucht worden ift.

Z. 44. Da ferner die be annten Loichivifclye,

- wovon ein Mutter in 'eden Gericht-Kiwis

abgefchickt werden foll, -- ei Entftehung von

Feuersbrünften, vorzüglich in Kaminem zu Dam.

mung des Feuers„ von" entfchiedenem Nahen

find; fo foll die *polizeibehorde auch daraufhaftten,

daß jedes-Haus, inner Jahresfrift, nut einem

[chen Lofcbwifche verfehen fei.

8. 45. Alle Wafferleitungen. Wafierbehälter

und Brunnen find, - da das Waffer das na

türlichfte Löfchmittel ift, - zu diefein Endzwecke

fiets vorforglich in gutem Zuftande zu erhalten.

Während dem Sommer, bei anha tender Hitze

und Trbckne, hat ferner jeder Hausbewohner,

vorzüglich noch auf dem-Lande, izingroßes Ge

fchirr mit Waffer aufgefüllt, vorrathig zu halten.

Da oft auch mit wenig Waffer großen Feu

ersbrünfien vorgebogen werden kann, befondees

wenn diefes. bei eintretender Gefahr, gleich bei

der Hand ift; fo follen in' der Nähe der Dörfer,

die an Waffer Mangel leiden, Teiche (Weiher)

angelegt werden, wozu die Polizeibehorde das

Nöthige zu» veranfialten und von fich aus tn

Vollziehung zu fehen hat. _

Z. 46. Anbeibfeien den" Polizeibehörden noch

ngschfiehende, kunfiliche Lofchmittel anenipfohlen,

a :

i a) Bei euersbrünfienj die von enthra-nntem

K Oeh oder andern Fertigkeiten herriihren,
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_ find Lauge, Salz. Erde und cke als fafi ]

allein und vorzüglich wirkfania "wende-nz

indem hier anfangs das Wafierdie lumme

nicht fiillt. .

b) Dann jenen der Städte, Flecken und größern

Dörfer noch befonders nachftehendes Kom

pofitum, welches vorrathsweife an einem

trocknen und ivohlverfctiloffenen Orte auf

bewahrt werden follteh beftehend: aus 30

Pfund gepiilverten Alauns, 4() Pfund gedul

verten grünen Vitriols, 2Zentner gefchlemm

ten, gelinde getrockneten und fein gefiebten

Thons (Leims). 1

Will hiervon bei einer Brunfi Gebrauch

gemacht iverden, fo miiifen zu diefer Maffe

neunzig bis hundert Maß Waffer gefeßt,

werden, Zn_ jede Spritze wird dann eine

verhältnißmaßigeQiiantitätdiefesangernach

ten Waifers gefchiittet und fonach init dem

felben in die größte Gluth des Feuers ge

fpriht, wodurch fehr bald deffen weitern

Ausbreitung Einhalt gethan wird.

Jft das Feuer gering, fo werden ein Pfund

Alaun und zwei Pfund Vitciolöhl in einem

Wafferkiibel aufgelöst; und wann diefe Auf

löfung aufs vollitändigfte erfolgt ift, wel

ches aus dem Geruch wahrgenommen wird.

fo-wird eine Quantität davon. nach Ver

hältniß des Feuers, in die Feuersfpriße ge

oifen und das Wenderohr auf diejenige

teile hingerichtet, wo das Feuer am hef

tigfien ivüihet.

z. 47. Jede Polizeibehörde hat einen Feuer
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tnfpektor in oder außer ihrent Mittel zu erwädlen.

Zft derfelbe im Nothfalle nicht bei der Hand,

fo fetzt fie fiir den vorliegenden Fall an deffen

Stelle fogleieb einen andern ein.

Z. 48. Diele-r Feuerinfpektor hat unter der

Oberaufficlyt der Polizeibehörde die unmittelbare

Auffikyt und Leitun_ aller Maßregeln und Anita!

ten, die fowohl zu „ierhtjtuitg jeder Feuersgefahr,

als zur lclxxleunigen Hülfeleiftung bei einer wirk

lich ausqebkocleenen Feuersbrunfi in dem gegen

wärtigen Befchluife vorgefchrieben find, und mit

aller Strenge gehandhabt tverden follen.

Z. 49. Endlich find in jedem Orte und zwar_

auch in der kleinlten Gemeinde wenigfiens _drei

Feuerläuier zu befiellett und zu diefem Dienft

zu verpflichten.

[7. Abfchnitt.

Zu beobachtende Verordnungen beim

wirklichen Ausbeuche einer Brunfi.

a. Zm Orte felbft.

Z. 50. Jedem der in feinem eigenen Haufe

oder in einem andern Gebäude des Otis eine

Feuersbrunfi ewahr wird, - fei es bei Tag

ode: bei Na t, - foll durch die Straße hin

Feuer rufen, um dadurch alle Ortsbewohner zur

Hülfeleiftitng aufzumahnen.

Eben daher foll dann auch ein Hausei en

thiimer oder deffen Hausleute, die tn der off

nung, das bei ihnen ausgebrochene Feuer viel

leicht im Stillen dämpfen und unterdrücken zu

können, oder aus was immer für einer andern
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urfaäle. in einem folchen Falle fein Haus ver

fchloffen halten und Fgeuerlarmen zu machen ab

fichtlich nnterlaffen wurden. dafiir zur Strafe

gezogen werden.

Z. 51. Sobald irgendwo Feuer ausgebrochen

ifi. foll auch von dem erfien dein beiten die Feuer

glocke zum Sturmzeichen angezogen werden.

_Vorzüglich find die Thurm- und Ortswäclyter

hierzu bei fchwerer Verantwortung und Strafe

verbunden.

Nimmt das Feuer überhand. fo daß auch aus.

wärtige Hülfe immer nothwendiger und drin

gender wird. fo muß auch mit dem Sturmlän

ten fortgefahren werden. jedoch nur auf fo lange.

bis die größte Gefahr vorüber und hinreichende

Hülfe vorhanden ift.

Z. 52. Auch follen mit den noch hier und da.

zu diefem Zweck vorhandenen Böllern. fobald

im Orte felbft oder in der Nähe von zwei bis

drei Stunden eine Brunn entdeckt wird. die

üblichen Nothfchüffe gefchehen. für deren Befol

_iiztikigfdie hierzu befie ten Uuffeher verantwort

ind.

Z. 53. Bricht die Brunfi zur Nachtzeit aus.

fo ift jeder Einwohner von Städten oder Dör

fern. - fobald die Brunft durch Feuerrufen oder

Läuten angekündigt wird. - verbunden. zu eini

er Beleuchtung der Straßen eine brennende

Laterne vor die Fenfier feiner Wohnung hinaus

ziiftellen.

Z. 54. Die beftellten Feuerläufer follen. wenn

es in einem abgelegenen und einzeln ftehendeii

Gebäude brennt. mit oder ohne Windlichter (Ron
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dellen) fogleich zu Fuß oder wo möglich zu Pferd

in die nachfigelegenen Ortf>aften„ befonders wo

Feuerfpti en vorhanden find, hineilen und der

dafigen olizeibehörde befiimmf den Ort anzei

gen, wo es brennt.

Z. 55. Bei dem erfien Feuerliirnien haben fich

der Feueritifpektor, die Sprißenineifier nebfi auen

übrigen zu den Feuerfprißeiq Leitern , Hacken

und Einrern beiieilien Leuten mit möglichfier

Eile und ohne fich zuerfl nach dem Feuer um

zufehen, jeder auf den ihm angewiefenen Pofien

zu begeben und fammt diefen Sprißen und den

iibrigen Feuerhiilfsgeräthfclyaften auf den Brand

plaß h-inzueilen.

Derxexiige, der ohne befonders wichtige Gründe

zu "pat erfiheint oder gar wegbleibt, foll un

nachfiriztlia) dafür ahgefiraft werden.

Z. 56, Da, wo Maurer, Zimmerleute, Stein

hauer, Dachdecker und Katninfeger fich voefin

den, folien diefe nebfi ihren Gefeilen mit Maurer

hiiinmecn, Aerten und Veilen, die Käfer mit

ihren Tragbiitien und Brenniem alle iibrigen

Einwohner, Handwerksgefellen und Dienfiboten

aber niit den Eimern, die ihnen felbfi oder ihren

Hausherren und Meifiern zugehören, auf dem

Bcandplaße fich einfinden und da nach Anord

nung des Kommandanten zur Herbeifclyaffung

des nöthigen Waflers oder zu andern Dienfien

fich wiilig ?brauchen lafien.

Z. 57. E eu [o iii es Pflicht aller Mitglieder

der Poiizeibehörde, fich alfogleichzu fammeln

und-dem"Brandkomn1andanten mit Rath [und
.u

That an die Hand zu gehen und iiberhaupt alieü
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dasienige zu veranfialten. was nach fich erge

henden Umftänden zu fchleuni er Unterdrückung

der Brunn. zu Rettung der enfchen und ihrer

Habfeligkeiten. zu Herbeibringung auswärti er

Hiilfe und zu Handhabung der allgemeinen i

'xbärheit und guten Ordnung nothwendig fein

o te.

Ebendaher ift auch Jedermann hei firenger

Ahndung und Strafe geboten. die Anordnung der

Polizeibehörde fo wie des Vrandkomniandanten

augenblicklich zu vollziehen und zu befolgen.

Z. 58. Der tKommandant wird feine Aufmerk

famkett hauptfächlich 'dahin richten. daß die zur

Hiilfeleifiung herbeieilenden Leute und die vor

handenen Sprißen und ubrigen euergeräthfchaf

ten ohne niinde en Aufenthalt au daszweckmcißig

1te gebraucht und angewandt werden.

Zu diefein Behuf wird er in dem erften Au.

genblicke eine doppelte Reihe Leute nach dem

nächfien Waffer. und wenn hinlängliche Mann

fchaft vorhanden. auch mehrere Reihen nach ver

fchiedenen Richtungen zu demfelben. oder nach

verfchiedenen Waffergegenden fich auffiellen laf.

fen. um anf der einten Seite der Reihe die ge

füllten hinauf und auf der andern die leeren

Eimer hinunter von Hand zu Hand gehen und

auf diefe Art fo_ viel Waffer. als nur immer

möglich fein mochte. auf den Brandplaß und

zu den Feuerfpritzen hinbringen zu machen.

Z. 59. Zft die Brunft in einer Stadt. Flecken

oder Dorfe. fo wird der Kommandant fogleich

einige Mannfchaft mit naffen Tüchern und e_

füllten Feiiereimeru verfehen. auf die Dä er
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der benachbarten Häufer und vorzüglich auf (ene

diefer, welche allenfalls ans Schaub, Brettern

oder Schindeln bettunden, abordnen und die

Feuerfortßen zur Befchtrmung der dent Brande

nächftgelegeiten Gebaude_ verwenden lafien.

Z. v0. :nur aus Neu (erde herbeilaufende und

ntitßig heruntfiehende ente tollen da, wo es

noch an_Arbetter-n ermangeln wurde„ mit Ge.

walt zur Hulfeleiftuitg angehalten werden.

. 61. Zur Rettung und Verwahrung der

Effekten und Hausgerathfclyaftem welche aus den

brennenden oder diefen zunachft *gelegenen und

der Feuers_ efahr. nusgefeßten :Haufern geflüchtet

werden, fo in tenen Ortfchaften, wo fich eine

Kirche nicht allzuweit entfernt befindet, diefe hier

zu befiilnmt werden.

Wo diefes nicht Statt findet, ntiißen von der

Polizeibehördenlfogleich zu diefem Zweck Plätze

oder Gebäude angewiefen und bezeichnet werden.

An diefe Verwahrungsorte ift dann zugleich

unverzüglich eine htnlanglictye Anzahl bewaffne

ter Mannfctpaft zur Bewachung anzuordnett und

überhaupt durly Auffiellung bewährter, ehrlicher

Männer geforgt tverden, daß unterwegs nichts

bei ?elte getragen oder fonfi entwendet werden

onn e.

Was an Heu, Stroh „ Flachs„ Hanf und an

dern leicht feuerfangenden Sachen gerettet wer

den kann, muß zuerft fort außer den Ort auf

das freie Feld gebracht und allda fodiel möglich

bewacht trerden. _

8. 62. 'Es foll* u diefem (Ende m jeder Ge

meinde eine gewi e Anzahl wackerer bewaffneter

'.
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Männer, -- welcher Beftimmung fich, niemand

entziehen darf, - ausgezo *en und_ beftimmt wer.

den „ welche dazu zu very ichten find, daß fie bei

einer am Orte entftehenden Feuersbrunfi unter

Kommando eines Ober- oder Unteroffiziers mit

ihrem geladenen Gewehre verfehen, alfogleich

und zwar bei Strafe ausriicken, fich an einem

befiimmten Orte verfammeln und fohin nach

erhaltener Ordre die gefluchteten Effekten und

Mobilien fowohl auf der Straße, als an ihrem

angewiefenen Verwahrungsorte fchüßen und

fichern, fo wie auch, wenn es nothwendig wer

den diicfte, die Wafferleitungen und Wafferbe

hälter bewachen, damit diefe weder durch Zufall,

noch ausybofer Abficht verftopft oder abgeleitet

werden konnen. _

Z. v3. Wenn nun das Feuer glücklich gelöfcht

ifi und keine weitere Gefahr mehr vorhanden

u fein errachtet wird, foll aus Vorficht der

9 randplaxz noch auf einige Zeit bewacht wer

den, damit es ja gleich bemerkt und zu Hiilfe

gerufen werden könne, wenn etwa noch da oder

dort unfichtbar glimmendes Feuer neuerdings

wiederum ansbrechen wollte. _

Auch die Feuerfprißen und Feuergerathfchaf

ten. fo viel dergleichen noch nothwendig fein

dürften, find eben fo lange noch unter gehoriger

Aufficlyt an Ort und Stelle in Bereitfchaft zu

halten, ehe fie nach ihrem Verioahrungsorte

zurückgebracht werden, was in keinem Falle

aber eher gefchehen darf, als bis fie ausge

reinigt und nöthigenfalls ausgebefiert find.

S. (>4- Endlich haben es fich fammtliche Be
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amten, bei ihrer perfönltcben Verantwortung

angelegen fein zu laffen, iiber die Entftehung

der Brunn die genauefien Erkundignngen ein

uziehen, um fonach alle diejenigen, welche eines

iolchen-Ereignifies wegen eine firäflictie Nach.

läßigkeit oder otfenbare Schuld zur Luft fällt,

zur ftrengfien Verantwortung und Strafe ziehen

zu können. _

b. An einem andern Orte.

z. 65. Sobald eine Gemeinde in näherer

oder weiterer Entfernun durch Läuten der

Stnrmglocke oder durch “- othfihiiffe oder durch

herbeieilende Feuerläufer von einer auswärtigen,

in oder außer_ dem Kanton entfiandenenh jedoch

nicht über drei Stunden entfernten Zeuersbrunfi

die Anzei e erhält, foll das Feuer-zeichen im

Orte feld gegeben und darauf die Ortspolizei

behörde die Feuerinfpektoren und Spritzenmei

'fier nebfi den zu den Feuerfprihen geordneten

Männern foÖleich an dem in jeder Gemeinde

beftimmten erfammlungsorte fich einfinden,

indefien die zur Hütte beftimmten Feuerläufer

nach erhaltener Weifung ohne Vergiug mit Feuer

hacken oder Eimern, mit ihrer ondellen ver

fehen, nach der Gegend hineilen, wo das Feuer

fichtbar wird, über den Ort, wo es brennt, be

fiimmte Erkundigungen einziehen und diefe ihrer

Polizeibehörde durch Zuriickfendung eines aus

ihnen binterbringen.

s. 66. Bezeichnet die Nähe der Brunft oder

die Anzeige der Feuerläufer den fichern Ort,

wo es brennt, fo muß, wenn es immer nur

die Gegend geftattet, die Feuerfprtße ohne lan
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ern Verzug mit' allennöthigen Fenergeräih

chaften dem_ Sprißenmeifier und den dazu be

fiellten_ Geyiilfen dahin abgefehilft werden. “

Y. v7. [im diefes_ ohne Zeitverlurft bewetkfiel.

ligen zu konnen, idird die t olizeibehörde darauf

Vorfehung thun, daß au den Fall der Roth

fogleich die zu Fortbringuni der Zeuerfprißen

und dazu gehocenden Geräthfelgaften benöthigten

Pferde angefchirrt, nebfi den erforderlichen Zuor

knechten bei der Hand feien, wofür fie eine bi(

lige Kehrordnung bei allen Pferdebefißern ein

treten laffen wird. - -

Sollte bei einem folchen Anlaffe das einte

oder andere betreffende Pferd abgehen, fo foll

fie dasfelbe auf der Stelle durch das erfte das

befte ergänzen laffen, was auch bei den Fuhr

knechten zu beobachten ift.

Würde bei einer folchen Gelegenheit, ohne

irgend ein perfönliches Verfchulden ein Pferd

befchädigt oder gar zu Grunde gerichtet, fo muß

dem betreffenden Eigenthiinier von der Genfeinde

hierfür eine angemeffene Entfchädigung geleifiet

werden.

Z. 68. Sowohl die Spritzemneifler, als die

übrigen zur Hiilfeleiftung herbeigeeilte_ Mann

fihaft, ift den Anordnungen und Auftragen des

am Orte der Vrunft .rnfgeftellten Brandkom

mandanten und der dortigen Vorgefehteti nnter

worfen, und diefe dürfen fich daher auch mit

ihren Sprißen und Feueoeriiihfchaften nicht

eher von da nach Haufe zurii 'begehen oder einen

der nach Uebung zufaininen an einen Haufen

gcworfenen Feuereimer zur Hand nehmen, bis
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diefe nach gänzlich gelöfchtemÄBrande der Ord

nung nach werden ausgetheilt und alle von der

Ortspolizei auf gewohnte Art dankbar entlaifen

worden fein.

s. 69. Zu Handen der Spritzenmeifter und

beigeordneten Gehiilfen derjenigen von andern

Orten her herbeigefiihrten Feucrfprihen, die -

bei was immer ur einer im Kantone entfian.

denen Feuersbrunft - fich die erfte im guten

Zufiande auf dem Brandplahe fich befände, und

durch deren thätiizen Gebrauch und Beihülfe

wefentliche Dienfte zur Rettung wären geleifiet

worden„foll - je nach Gefta tfame der Sache

eine Belohnung von acht bis zwei und dreißig

Franken aus der Brandaffekuranzkaffe_verab

folY werden. , _

- as Zeugniß hierüber muß umftändliih und

pflichtmäßig von der Polizeibehbrde des Orks,

wo die Vrunft warg ausgefiel-lt und an die Fi:

naiiz- und fiaatswirihfchaftlicbe Kammer mit

Beförderung iiberfandt werden, die nach deffen

Würdigung die obenbefiimmtejprämie fefifehen.

ausbezahlen und deren Betrag gegen die Brand.

affekuranz in Rechnung bringen wird.

7. Abfchnitt.

Allgemeine Verfügungen.

Z. 70. Mit dem Eintritt jeden neuen Jahres

follen in jeder Gemeinde des Kantons die in den

vorhergehenden Abfchnitten aufgefieliten Feuertn

fpektoren, die Feuerbefchauer. die Spritzenmeifier

und die iibri en zn den Feuerfprihen, Feuer

leitern. Feuerhacken und Eimern Beftellten, die

L8
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euerläufer und die bei Anlaß einer Feuers.

runft zu Handhabung der Sicherheit und guten

Ordnung befimmite _bewaffnete Mannfchaft ent

weder neuerlich befiatiget oder an ihrer Stelle

andere ernannt und aufgefielit und hierüber ein

genauer und-namentitcher Feuerrodel gefiihrt,

auch ftets dafur _qefor t werden, daß auch wäh

rend dem Laufe des Jahres nie einediefer Stellen

unbefeht bleibe.

Die Gemeindeverwaltungen find für die

Genauigkeit und die richtige Vollfiändighaltung

des Feuerrodels verantwortlich.

Z. 71. Den Städten und rößern Ortfehaften

lei gefiattet, auf die in vorfie ender Verordnung

enthaltenen Vorfchriften und Grundfäße geftiißt,

noch nähere, auf ihre hefondern Lokalverhältniffe

und eigene Hiilfsquellen berechnete Jeuerverord

nun en nnd Einrichtungen zu entwerfen und in

Aus bung zu feßen. *

7|. Abfchnitt.

Strnßb efiimmungen.

Z. 72. Die Nichtbeobachtungen und_2lußeracht

Feßnngen der Verordnungen, welche in dem ge

enwarttgen Beßhluffe enthalten find, werden

Lefiraft, wie folgt: _

a. ?ie ?iichtbeobachter des 5. "1 von 4 bis 10

ran en.

b. Die, welehe in der Zeit den ZZ. 2 und 44

nicht Genüge thun, mit 2 Franken.

o. Die ueherfchreiter der ZZ. 3„4, 5, 6 und

10 mit 4 bis 8 Franken, gleich tenen, die
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fich gegen den 9. 55 „verfehlen oder die int

. 5' ezeichnet find_ und nicht erfcheinen.

oder den ihnen ertheilten Befehlen nicht Ele.

horfam leiften wurden.

cl. Diejenigen. welche die nach Z. 11 von ihren

Gebäuden wegerkannten Fähnlein. Stiefel

u. f. w. inner der vorgefxhriebenen Zeit von

ihren betreffenden Gebäuden nicht weg

fchaffen. mit 4 Franken.

e. Jede Ueberforderung des durch die ZZ. 15

und 16 feftgefehten Rußerlohns mit dem

doppelten Betrag des Geforderten. und im

Wjederholungsfalle jedesmal mit 2 bis 4

Franken. '

f. Die fich den ZZ. 24 und 50 fchuldig machen.

mit 50 bis 100 Franken.

5*. f-Elßgnfo jene. die fich gegen den Z. 25 ver

e en.

l1. Diejenigen . welche den Z. 26 nicht befolgen.

-' mit 100 Franken.

i. Die Nichibefolgung der ZZ. 27 und 28 init

20 bis 50 Franken.

k. Die in der Befolgung der ZZ. 2x) und 51

nachläßigen Thurm- und Nachtwachter mit

dem Gefänguiß. _

1. Dieieni en. _welche inner der vorgefchrie.

benen eit die nach Inhalt des Z. 35 ver.

ordneten Reparationen nicht haben bewerk

fielligen laffen. nach Gefialtfame der um.

ftände und des mehr oder weni er verhar.

renden Ungehorfanis. init Hin _icht dedoch

auf _den folgenden Z. 7b.

m. Dieienigen. welche den ZZ. 37 und 53 nicht

genug thun. mit 4 Franken,
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v, Diejenigen Hanseigenthümer, welche die laut

Z, 38 angeordneten Feuerleitern nebfi Feuer

hacken nicht befißen follten„ mit 8 Franken.

o. Die gegen den Z. 62 fich Berfehlenden oder

in deffen Befolgung Saumfeligen mit einer

angemeffenen Geld- und Gefängnißflrafe.

y, Dcefenigen, welche nach Anordnung des Z.

67 ihre Pferde herzugeben fich weigern wür

denh mit 20 bis 50 Frankenh da ihnen dann

überhin in dringender Noth die Pferde felbft

mit Gewalt weggenommen werden können.

q. Wer gegen den h'. 68 vor der iiblichen Ab

dankuitg fich mit feinen mitgebrachten Feuer

eräthfchaftelc entfernt, mit einer an emef

enen Geldttrafe, und wenn er fith remde

Fenergerathfchaften zueignet, ljberhin noch

fiir den Betrag diefer.

1*. Wer fich, aus erwiefener firäflicher Nachläf

figkeit eines Brandes fchnldig macht, nicht

nur rnit einer der Befchaffenheit der Unt

fiände angemeffenen Strafe, fondern derfel

be foll auch ohnehin noch„ fo weit fein Ver

mögen zureichß zum Erfaß des den Nach

barn dadureh verurfachteit Schadens ange-.

halten werden.

8. Wer bei einem ausgebrochenen Brande die

Befehle des Feuerkominaltdanten und der

Polizeibehordedes Otis wo die Brnnft ift,

nicht fogleich vollziehß mit einer angemeffe

nen Geld- und Leibesfirafe.

F. 73. Jede Wiederholung eines Vergehens

wird mit Verdopplung der angeordneten Strafe

gezüchtigi.
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6. 74. Bei obwaltetider Unvermögenheih eine

verhängte Geldfirafe bezahlen zu können, wird

diefelbe in eine verhäitnißmäßige Leibesfirafe

umgeandern_

ß. 75. Die gegen vorliegende Feuerordnung

laufenden Handlungen werden von demjenigen

Gemeindegeriwte unterfucht und beftraft, inner

deffen Gericbtsbaikeit fie be angen worden find,

es mögen diefe durch die ö olizeibehörde oder

durch fonfiige Anzeige vor dasfelbe gelangen.

Es unterfucht und beurtheilt fie fummarifch

nach den im gegenwärtigen Befchluffe enthalte

nen Anordnungen.

8, 76. Jedoch wird den Feuerbefchauern zu

gefianden, in den im Z. 35 bezeichneten Fällen

auch von fich aus die im F. 72 bei litt. 1. aus

gefeßte Strafkompetenz bis auf die Summe-von

zwei Franken fogleich auf der Stelle ausuben

zu dürfen.- '

8. 77. Von allen verhangten Geldbußen ge.

bührt dem Anzeigefieller ein Drittheil, die iibri

gen zwei Drittheile aber der Gemeinde, inner

welcher der Straffall vorgefallen ift.

Der Betrag diefer zwei Drittheile darf aber

zu nichts andi-rm als zur Anlihaffung und Un

terhaltung der Feuergeriithfcljaften verwendet

werden, woruber der Gemeinde vollftändige

Rechnung abgelegt werden foll.

I* 78- Sollte irgend eine Behörde felbft in

der Handhabung oder in der Vollziehung diefer

Feuerordnung fich fauinfclig oder ungehorfam

bezeugeu, fo hat der betreffende Amtmann fie

mit allem Ernft an- ihre Pflicht zu erinnern und
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bei längerer Verabfäumuirg oder Anßerachtfe ,

ung diefer fie nnverwetlt dem Kleinen Rat e

u verzeigen, um von diefem unmittelbar nach

nhalt des 3. 4 des Gefe es vom 14. Wein

inonat 1808 hierfür zur erantwortung und

Strafe gezogen zu' werden.

8. 79. Die Po izeikammer wird ebenfalls von

-fich aus die vollftändigfie Ausführung und and

habung mehrhemeldter Verordnung beau fichti

gen und wo nöihig bethätigen, auch dem Klei

nen Rathe immerfort unnachficbtlicl) diejeni

_qen Behörden und Beamteten verzeigen, die

fich hierin ipflichtvergefienheit oder unihätigkeit

zu Schulden kommen lafien wiirden.

_- 2.Befch_luß_. _

eine 1nebrere Feuerncherbeit bei den

Wafehfeuerherden , oder fogenanuteu

. Wafchlöchern anordnend.

Wir Schultheiß und Kleiner Rath

des Kantons Luzern;

Nachdem uns zur Kenntnis ekommen ifi,
daß in vielen Dörfern des hiefizgen Krcntons

noch offene Wafihfeuerherde in der Nahe _der

meiftens hölzernen Gebäude vorhanden find,

als wodurch letztere der größten Feuersgefahr

fich ansgefe t befindem und

*In Berit fichtigung: daß bei dem Vorhanden

fein einer für alle Gebändebefißer verbindlichen
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Vrandaffekuranfanfialt ein folcher diefelbe in fo

hohem Grade gefährdender Uebelftand nicht ge

duldet werden könne;

Verordnen:

Z. 1. Die Errichtung offener Wafcbfeuerherde*

oder fogenannter Wafclyloclper in Dörfern foll

von nun an des Gänzllchen verboten fein; die

Vorhandenen aber follen we gefchafit undin

eine Entfernung von wenigßens zweihundert

Schuhen von jedem Gebäude gebracht, oder

dann dafiir gefchloffene Wafchhäufer von Stock

rnauern,_ oder doch wenigfiens don Riegelmau

ren, nut fuhern und foliden Feuerwerken,

Kantinen und Ziegeldachung verfehen, erbaut-t*

werden. _

s. 2. Mit der nähern Vollziehung gegenwär

tiger Verordnung ifi die Zitftiz- und Polizei

konnniffion beauftragt, und diefelbe hat befou

ders darauf zu halten , daß niit Zeit und Ge

legenheit, und bei allen fich ergebenden Anläfien,

der Bau von gefchloffenen Wafchhänfern "nach

obiger Vorfchrift in den Dörfern befördert und

zu Stande gebracht toerde.

s. Z. Gegenwärtige Verordnung foll zur all

gemderuen Kcnntnifi dem Llmtsblatte beigerüät

wer en. '
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3. G e f e i.

über _den Bau der Wafchhäufera

Wir Präfident und Großer Rath

des Kantons Luzern;

„In der Abficljt. für die Feuerficherheit die

nothigen Vorforgen gefehlich zu treffen;

H* a b e n j

Auf" die Botfchaft des Kleinen Rathes vom

3. Marz 1837 und nach vernommenem Gut

achten unferer Gefehgebungskominiffionz

Vererdnet und verordnen

d e m n a ch :

5. 1. Die Errichtung offener Wafchfeuerherde

oder fogenannter Wafchlöcljer in Dörfern bleibt

fernerhin verboten und die Vorhandenen follen

weggefchafft werden. „

Z. 2. Auf einzelnen Hofen und in kleinen

Ortfchaften j* wo die Häufer nicht zu nahe bei

einander ftehen, follen folche Wafchfeuerherde

auf wenigitens hundert» Schuhe von jedem mit

Stroh oder Schindeln gedeckten (Eiebäude und

toenigftens fünfzig Schuhe von folchen, die mit

einem Ziegeldaclje verfehen find. gefiellt werden.

Wo die örtliche Befcljaffenheii diefe Entfer

nung nicht geftattet, kann ausnahmsweife der

Amtsrath, auf ein Gutachten hin* des Gemeinde

raths, die Errichtung eines Wafchfeuerherdes

auch da geftatten. wo jene Entfernung nicht

vorhanden ift.
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z. 3. Zn den Städten , Flecken und Dörfern

follen nach Bediirfniß ein oder mehrere Walch

häufer, ie nach den örtlichen Umftänden, von

Stock- oder Riegelmauern vorhanden fein, welche

mit ficheric und dauerhaften Feuerwerken, Ka

minen und Ziegeldächern verfehen fein follen.

Wo noch keine foleheh oder deren nicht in

hinlänglicher Anzahl fich vorfinden, hat der Ge

meinderat() dafiir zu forgen, daß der Bau der

felben auf Koften der fämmtlichen Häuferbe

fitzerh welche-nicht ei ene, nach gefehlicher Vor'

frhrift" eingerichtete afchhäufer hefitzen„ nach

Verhaltniß der Brandaffekuranzfchaßung ihrer

Häufer vor_ enommen werde.

Z. 4. An ande, die fich iiber Errichtung von

Wnfchfeuerherden, fowie uber den Bau der

Wafchhaufer iiber Anzahl und Einrichtung, und

iiber die Pflichtigkect, zu den Kofien derfelben

beizntragenf erhebenh entfcheidet, nach eingehol

tem Gutachten des Gemeinderaths, der Amts

rath, von welchem an den Kleinen Rath rekur

rirt werden kann.

Z. 5. Gegenwärtiges Gele?, durch welches

die Regierungsverordnung vom 1. Brachmonat

1832. aufgehoben ift, foll in Urfchrift dem Klei

nen Rathe zur Vollziehung und öffentlichen Be

kanntmachung mitgetheilt werden.
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4. Vecordn ung

über feuerfichere Einrichtung von Bä

ckereten.

Wir Schultheiß und Kleiner Rath

des Kantons Luzern;

Nachdem in Anwendung des s. 8 des Ge

feßes über die Gewerbsfrejheit vom 13. Hornnng

1833 das Bäckergevzerbe bereits in .nehcern Ge

meinden des Kantons als ein freies Gewerbe

erklärt worden 1|; _

Zn der Abfiäyt, eme pfjnktliäze Eefüklun der

im Z. 35 des Brandaffekuranzgefeßes enFZalte

nen Vorfchrtften über feuerficfyere Herfieuung der

Feuerwerke zu erzielenz

bee-ordnen:

s. 1. Auch in den Gemeinden, in welchen

das Bäckergewecbe als fteies Gewerbe erklärt

worden ifi, hat jeder Lieäenfclyaftsbefißer, wel

cher dasfelbe ausüben wi , dem 4Gemeinderathe

davon Anzeige zu machen.

Der Gemeinderat!) hat fodann das Lokal, in

welchem der Backofen errichtet werden will: zu

unterfuchen, und wird die Bewillxgung zur Er

richtung desfelben nur dann ertheilen , wenn das

Gebäude mit Ziegeln oder Schiefern eingedeckt

ifi, und wenn in demfelben fich die Backfiube

fowo_hl als der Backofen und das Kennen nach

Anleciung des nachfolgenden Z. 2 gehorig ein
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richten laffen, auch auf ziveckmiißige Weife ein

Holzbehiilter anzubringen tft.

Z. 2. Die Backöfen der Brod- und Baiieten

bäofer miiffen entweder in gewölbten Backfiuben

angebracht, oder wo diefes nicht der Fall iii,

die Leßtern in Stockmauern aufgeführt- und mit

einem kylafond von Kalt oder Gyps verfehen

werden.

Das Gewölbe des Backofens muß von Steinen,

welche wenigftens die Höhe von einem Schuhe

haben, erbaut werden und mit Inbegriff der

Seßblatten eine Dicke von zwei Schuhen haben.

Ueber der ganzen Breite der Mündung des

Ofens foll ein Afchenfiaubfang mit Schiebern

an ebracht und alle Züge zum Reinigen mit

EiiZenthiirwen virfehen werden,

Das Einfeuerlocb des in jeder Bäckerei vor

findliehen Wafferofens foll von der Stelle„ wo

das Brennholz gelegt wird, wenn immer mög

lich abgewenden jedoch allezeit mit einem eifer

nen Doppeltiir en verfehen, und unter demfel

ben eine Stein latte angebracht werden.

“ Wenn ein Backofen in Folge erhaltener Be-.

willigung wirklich errichtet worden .ifi, fo muß,

bevor darin gebacken wird, dem Gemeinderath

die Anzei e davon gemacht und von demfelben

ein Unter uch veranfialtet werden, ob dabei die

FIN-benen Vorfchriften beobachtet worden feien.

enn dieß der Fall iii, fo wird der Gemeinde

rath die Ausübung des Bäckergewerbes bewilli

gen, fonft aber nnterfagen. _

Z. 4 Von jeder aiisgefiellten Bewilligung hat

der Gemeinderath dem Amtsftatthalter, nnd die
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fer der Zufiiz- und Polizeikommiffion Anzei e

zu machen. damit eine angemeffene Auffi t

fiattfinden kann. .

Z. 5. Wer ohne Beobachtung diefer Vorfchrif.

ten das Bäckergewerbe ausüben wiirde. ifi dem

Strafrichter zu verleiden. f

Z. 6. Gegenwärtiger Befchluß 1| durch das

Kanionsblatt behufs der Vollziehung öffentlich

bekannt zu machen.

5. Auszug aus dem revidirten Gefeße

vom 18. Chriftmonat 1840.

über die Brundverfichernngsanfialt.

bill. Titel. *

Vorfchrifteti iiber die Aufführung von

Bauten in Beziehung auf Feuer

ficherheit.

31. Entfernung der Gebäude.

Z. 31. Häufer. Scheunen und andere der

gleichen Gebäude. wenn diefelben von Holz er

aut werden wollen. follen immer in einer Ent

fernung von ioenigfiens 100 Schweizerfchuhen

von andern Gebäuden. und zwar von Dach

rinne zu Dachrinne gemeffen. entfernt aufge

führt werden.

, Gebäude in Riegel- oder Wickelmauern können

iedoch auch in einer Entfernung von 50 Schwei

zerfchuhen .7 und "ganz in Stockinauern aufge

fuhrte Gebäude durfennoch naher und felbfi an
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andere ebenfalls ganz bis zur Dachfirfi aus

dStockmanern befiehende Gebäude angebaut wer

en.

Alle in Wickel- oder Riegelmauern aufge

führten Gebäude, infofern fie näher als hundert

Schweizerfchuhe bon andern Gebäuden errichtet

werden, follen bis zur Dachfirfi mit einem Pfla

fieranwurf gut befiothen werden. Die Dachvor

fprünge derfelben, fowie auch der in Stock

mauern errichteten Gebäude [ollen mit einem

folcben Pflafteranwurf verfehen fein.

Fiir die Städte Luzern, Surfee, Willifau und

Sempach und für den Flecken Münfter, foweit

es den ei entlichen Stadt- oder Fleckenbezirt

betrifit- ha en eigene Banordnungen zu befiehen,

die der Kleine Rath im Zntereffe der allgemei

nen Feuerfccherheit jeweilen zu erlaffen oder zu

revidiren hat.

8. 32. Bei außerordentlichen oder minder

wichtigen Fällen, wo die Feuerficherheit tft-ht

gefährdet ift, kann auch bewilligt werden, m

nicht gefetzliclyer Entfernun bauen zu dürfen,

wo dann_ aber möglichfte ieherheitsmaßregeln

mittelft Ziegeldäctyern, Mauern, Pflafteranwür

fen und dergleichen angewendet werden "ollen,

Zur Erlangung der daherigen Bewilligung

hat man fich an den Gemeinderath zu wenden.

?skindelt es fich nur darum, neue Holz- oder

a enfchoppen x* Mofitrotten, Schweinftälle,

Wa chhäufer oder andere dergleichen kleine Ge.

bäude zu erbauen, fo kann der Gemeinderath

von fich aus die Bewilli ung ertheilen. „ .

Wenn Zemandaher foühariige kleine Gebaude
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abbricht, und auf gleichem Plaße und in gleicher

Größe wiederaufbaut, fo hat derfelbe hiefür gar

keine Bewilligung einzuholem jedoch dem Ge

meinderathe vorher davon Anzei e zu machen.

Ein Anbau an ein Gebäude ann ebenfalls

dannzumal vom Gemeinderath bewilligt werden,

wenn der Anbau bloß bezweckt, das etreffende

Gebäude fiir feine bisherige Veftimmung zu er

weitern und wenn derfelbe keinen größern Scha

zuugswerth als 50() Franken beträgt, und wenn

der Anbau auf einer folchen Seite des Gebäu

des aufgeführt werden will, wo er von andern

Gebäuden in der Hälfte der gefefzlichen Entfer

nung bleibt.

Der Anbau darf in jedem Falle nicht in weni

ger feuerfichern Material, als das Hauptgebäude

felbfi, gebaut werden.

In allen andern Fällen fertigt der Gemein

derath ein Gutachten an, welches dem Amtsrathe

vorzulegen ift. Dcxfelbe hat, wenn er es noth

wendig findet, die Sache an Ort und Stelle

durch ein Mitglied unterfuchen zu laffen', und

kann, falls er in llebereinitimniung mit dem

Gemeinderathe die Bauten in Bezug auf die

Zeuerficljerheit zuläßig findet, mit Anordnung der

allfällig erachteten Sicherheitsmaßregeln die nach.

gefnchte Liewilligung ertheilen.

Anfiände oder Einfprüäxe, die fich über einen

Entfcheid des Gemeinderaths von irgend einer

Seite erheben, können an den Amtsrath und

von diefein an den Kleinen Rath refurrirt iverden.

-Ju den Fällen, wo der Gemeinderath bloß

ein Gutachtenh der Amtsrath aber den Entfcheid
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zu erlafien hat?, kann auchdiefer Entfcheid an

den Kleinen Rath _rekurrirt werden.

Z. 33, Nachbezeictinete Gebäude, welche von

jeht an, ohne_ Bewilligung der betreffenden Be

h'orde ..aufgeführt werden, follen der Regel nach

ab etragen werden. als:

n? Jedes neu aufgeführte Gebäude, welches

von einem andern Gebäude nicht in Yfeh

licher Entfernung, von Dachrinne zii ach

rinne gemefien entfernt fiehtz

b) Jedes durch einen_ neuen Anbau anfällig

erweiterte alte Gebäude , welches von einem

andern Gebäude die gefehliche Entfernung

nicht erhält 4 oder durch den erhaltenen neuen

Anbau zn einem andern Gebäude näher als

in gefehliche Entfernung zu ftehen kömmt.

Z. 34. Sollte hingegen der Kleine Rath nach

Maßgabe der fich ergebenden Umfiände eine folche

eigenmächtig errichtete Baute oder Andante be

ehen zu laffen erkennen, fo kann es edoch nur

unter der Bedingung gefchehen: daß e ordent

lich nach Vorfchtiit des gegenwärtigen Brand

afiekuranzgefehes gefchaht, und der Eigenthumer

verpflichtet werde., in die Brandverficherungskafie

den fechsten Theil der fich hieraus ergebenden

Wertbung zn bezahlen, wecher zur Verwendung

an Braiidbefchädigungen beftimmt fein foll.

13. Weitere Baiivorfchriften.

F. 35. Es follen keine Feuecftätten, als “da

find: Back- Dörr- und Hafneröfen, desgleichen

Wafchq Seifeni, Fatb- und andere Keffel. Bier

braiiereien und Branntweinbrennereien, Zucker
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fiedereten, Schmtedeeffen und andere _dergleichen

kleine und große Feuerfiätten -_- wie diefe immer

heißen mögen, - weder in einem alten, noch

in einem neu aufzubauenden Gebäude errichtet

werdenh es fei denn uvorh auf Anordnung des

(Hemeinderathes als olizeibehörde, der Au en

fchein an Ort und Stelle durch Banner än

dige eingenommen und auf den Bericht diefer

von demfelben der vorhabende Bau als feuer

ficher bewilligt worden.

Z. Z6. Alle Gebäude, in welchen fich derglei

chen Feuerwerke befinden, follen mit Ziegel-,

Schiefer- oder Metalldächern verfehen fein.

s, 37. Zn Zukunft follen alle größere und

kleinere Gebäude mit Ziegel., Schiefer-z oder

Metalldäclyern erbauet werden,

Ausnahmsweife dürfen in abgelegenen ge

birgiclhten Gegenden Gebäude mit Stroh oder

Schindeln gedeckt werden, wofür bei dem Ge

meinderathe eine Bewilligung einzuholen ift.

Immerhin aber miiifen auch im Falle der

Bewilligung Stroh- und Schindeldächer wenig

fiens 1I0 Schuhe von jedem andern Gebäude

und 10() Schuhe von dem Grund und Boden

des Nachbars entfernt fein. Wenn der Nachbar

einwilliget, fo kann auch näher als 100 Schuhe

an feinen Grund und Boden gebaut werden.

Auf keinen Fall aber dürfen Wohnhäufer mit

Stroh (Schaub) gedeckt werden.

Der Gemeiuderath kann hingegen die Beihil

ligung ertheilen, Torfhiitten auf Dorfmööfern,

tnfofern. fie von andern Gebäuden in vorge

fchrlebener Entfernung fich befinden und ihres
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geringen Werthes wegen nicht in die Aifekurauz

aufzunehmen find, mit Stroh oder Schindeln

einzudecken.

Eben fo kann der Gemeinderath. infofern er

findet, dati die Eindeckung mit Ziegeln oder

Schiefern durchaus unthnniiclj ift. hewilligen,

Anbauten an Scheunen oder andere Oekonotnie.

gebäudeh welche mit Stroh oder Schindeln ge.

deckt findh ebenfalls mit gleichem Material ein.

zudecfen, fofern fie keinen hohern Schahungs.

werth als den Viertheil des bisheri en Affe u.

ranzioerthes des Hanptgebäudes felb betragen,

zu gleicher Beuutzungh wie dic-fes. befiimmt find

und von jedem andern Gebäude in gefehliche

Entfernung kommen.

Z. 38. Jede» neue Feuerftcitte eines Wohnhau

fes foll _niit einem Schornfteiue (Kamine) ver.

fehen fein.

Es follen alle Kamine von liegenden Ziegeln,

Backfieinen, Duft- oder andern Steinen errichtet

werden.

Die_ Kamine. deren Wände ivenigfieus drei

nndeinen halben Zoll Schweizerin-ii? ini Durch

fchnitte halten müffen, follen eine folche innere

Höhle faffen,_ daß fie von einem ?Nenfchen dnrch

gehends befiiegen und gekehrt werden können;

auch follen jene. welche auf der Firft zum Suche

hi-naiisgefiihrt werdenj wenigfteijs zwei Fuß hoch,

die ubrigen aber wenigfiens vier Fuß hochj wo

bei der Kamlnhnt nicht zn rechnen ift, iiber das

Dach hinaus geführt werden. Bei Schindel

rind Sirohdächern miiffen jedoch in dein Umkreife

29
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des Kamins in jeder Richtung auf eine Entfer

nung von 10 Fuß Ziegel angebracht werden.

Enger gefchlofiene .Kantine können nur da

angebracht werden, wo die Polizeibehbrde ihre

Zu aß! keit erkennt. _ _

_ s. 3 . Es darf keine Thiire ans einer Küche

m eine Scheune angebracht werden.

t). Strafbefiimmungen.

Z. 40. Die Bam, Zimmer- nnd Mauermei

fter, welche den Bau eines der in Z. 33 biet.

n und t. bezeichneten Gebäude, oder einer im

Z. 35 bezeichneten Feuerfiätte, ohne fich der Be.

willigung der Betreffenden hiefür verfiwert zu

haben, übernommen und angehoben hätten, oder

fich gegen die ZZ. 37, 38 und 39 verfehlen, fal

len ein feder derfelben und zwar insbe-fondere

. in eine Strafe von 20 bis 8() Fr.„ die auf po

ltzemäyterlichent Wege gegen fie verhängt tver

den foll.

Im Falle der unvermögenhei-t oder wenn der

Baumeifier im hiefigen Kanton nicht belangt

werden kann, foll die Strafe vom Eigiexnthümer

'des Gebäudes bezahlt werden. Z111 - iederho

lungsfaile wird die Strafe für die Zimmer- und

Maurermeifier verdoppelt, wo fonach, wenn der

Shuldige die (Geldbuße nicht bezahlen kann,

derfelbe fiir die eine Hälfte diefer mit-einer kör

perlichen Strafe belegt, die andere Halfte dann

aber von dem Gebäudeeigenthümer bezahlt wer

den foll. _ _

J. 41, Ebenfalls find auch die Gemeindeam

mauner zu genauer Aufficht uberpdie in ihrem
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Gerneidekreis vorgenommen werdenden Bauten

gehaltennnd verpfliclxtet, fobald fie von eine:

neuen Bunte Kenntmß erhalten, die gefeßliche

Enefernung zu etwabren, die Fortfeßung jeder

Bante, bei welcher diefe Entfernung nicht beob

achtet wäre, oder fonfi den oben aufgefiellten

Vorfchriften zuwider gehandelt wurde, fogleich

einzufiellen, und davon dene Amtsftatthaltec An

zeige zu machen, der gemaß dem Gefeße einzu

fchreiten_ hat. _ p _ _

Bei Vernachlcißlgung der Anzeige über eine

ihnen zur Kenntntß getan te, gefeßwidrige Baute

verfallen fie tn die im vor er ehenden Paragraph

angefeßte Strauß_ und _bei 7 iederholung einer

folchen Vernachläßignng ift mit Verdoppelung der

letztem ihre Entleßultg von der Gemeindeam

mannftelle verbunden.

Z. 42. Gegenwärtiges Gefeß, 'durch welches

das revidlrte (Hefen, die Brandverficherungsan

ftalt betreffend vom 18. Weinmonat [833, die

Vervollfiändigu-ng des J. 37 des Brandaifeku

ranzgefeßes vom 16. Brachmonat 1838 aufge

hoben fein foll, txitt in Kraft mit' dem 1. Zan

ner 1841.
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LWL Verordnungen, betreffend die

Marktpolizei.

1. B e f eh lu ß

vom 15. Jänner 1806,

die Fortfetznng dgr Ztahrmärkte betref

eu .

Von nun an foll kein [öffentlicher Markttag,

bei deffen ?ibhaltung nngiiniiige Witterung ein

getreten ware. auf einen andern Ta verfeßt

und an diefem nachgeholt werden dur en,

2. Befchluß

den Verkauf von Lebensmitteln

verbietend;

vom 21. März 1832.

Z. 1. Der Vor. und Auftauf von Lebensmit

teln aller Gattung, welche auf die öffentlichen

Märkte ebracht werden, oder auf dem Wege
dahin egfiihrt zu werden fich befinden, um allda

am g eiehen_ oder an einem nächfifolgenden

Markttage wieder verkauft zu werden, 1| und

bleibt des _gänzlichen verboten.

Z. 2. Dietenigen, welche fich zu Schulden kom

men laffen. gegen vieles Verbot zu handeln
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find fogleich dem Yolizeirichter zu verleiden. und

von diefem nach nleitung des Z, 13. des all

gemeinen Polizeiitrafgefehes dafiir zu beftrafen.

Z. 3. Die dießfälligen Geldftrafen fallen. nach

Anleitung des Z. 68 des vorbenannten Gefehes.

ur Hälfte dem Staate zuz von der iibrigen

?Hälfte foll. ein' Theil der Gemeinde. in der das

Vergehen verubt wurde. und der andere dem

Leider anheimfallen.

3. Auszug aus dem Gefetze iiber die

Gewahr bei dem Viehbandel vom 22.

November 1839. _

Z. 14. Wer wiffentlich ein mit dem Haupt.

murd behaftetes Pferd verkauft. foll mit einer

Geldbuße von wenigftens 40 bis 200 Franken

belegt und uberhin in den Erfah_alles Scha

dens und der wegen den andurch nothig gewor

denen Polizeianfialten aufgeloffenen Koften ver

fällt werden.
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LLW, Gefetze über die Forftpolizei.

1. Forftgefeß

vom 3. Herbfimonat 1835.

l . fchllitt.

Allgemeine Verordnungen, alle und

jedeWaldung imKantonbetreffend.

Z. 1. Ohne befondere Bewilligung des Klei

nen Raths darf kein Waldboden, es mag nun

deffen viel oder wenig fein, urbar gemacht,

oder in Pflanzland oder Weidgang umgefchaf

fen werden; deßgleichen ift das Mähen, Gras

abfchneiden, fo wie alles Weiden in den Mt

dern fowohl für großes* als fiir Schmalvieh

flrenge verboten,

Z, 2. Der Kleine Rath ift beauftragt, nur in

folgenden Fällen die im Z, t bezeichnete Be

wi i nng zu ertheilen, als:

a. - enn erwiefen wird daß fiatt dem zu of

fenem Lande umzufchaffenden Waldboden

gleiches Maß anderes Land zum Waldboden

angepflanzt und umgefclyaffen worden ift.

b. Wenn dargethan wird, daß der vorhandene

Waldboden zum ?olzwuchs ganz unfähig

ift, und in Zutun t wenig ertragen würde,

und fiatt deffen ein beflerer Waldboden nicht

fchictlich angelegt werden kann.

o. Wenn durch das Urbarmachen des Waldes

ein zweifacher Nutzen für den Eigenthümer
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erfolgt, und dadurch die Gemeinde wo der*

Wald liegt, oder eine angrenzende keinen

Holzmangel zn befürchten hat. _ '

il'. Für das Grasabfchneiden wird die Bewilli

gung nur auf folchen Waldftrecken ertheilt(

auf welchen der Holzfaame nicht aufgehen

kann„ und wo weder durch Abgraben des

Waffers noch durch andere vorforgliche Ar

beiten diefelben zum Holzertrag fruchtbar

gemacht werden konnen. _

e.. Zilk den Weidgang auf hohen Gebirgen und

Abhängen da, wo fie nicht eingefrifiet werden

"können, und wo die anfioßenden (Hrun-dfiücke

nur durch Weidgang benutzt werden konnen.

Z, 3. Zur Erlangung folcher Bewilligiin_ en

muß dem Kleinen Rathe ein Bericht des e

meinderathes und das Gutachten des Amtsraths

vorgelegt werden, welcher dann zu entfcheiden

hat, ob die verlangte Bewilligung bedingt oder.

unbedingt zu ertheilen fei.

s. 4. Das Afchedrennen in Wäldern und das

Brechen von Tannenreißern an jungen Bäumen

tft verboten. Ebenfo ift das Harzfanimeln in

den Wäldern ohne Bewilligung des Eigenthü

mers- und des Forftauifehers unterfagt.

s. 5, Sobald fich der verderblirhe Holzwurm

(Borken- oder Rindenkäfer) in einem Walde

igt, foll hievon dem Forfiauffeher des Bezirks

nze-ige gemacht, die angegriffenen Stämme

efeillt und fogleich mit ihrer Rinde aus dem

?Kalbe gefchaffkt werden, ehe das Uebel weiter

um fich greift. Das Fällen folcher kranken

Bäume .foll bei feuchtem trüben Wetter vor fich
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gehen, wo die Käfer nicht gerneuiusfliegen und

te Rinde muß fogleich außerhalb dem Walde

gefchält/ und fammt ben darin befindlichen klei

nen Käfern verbrannt werden.

8. 6. Zn den Wäldern felbft ift aberjedes Feuer

anmachen verboten. Holzfällern foll es nur in

wilden Gegenden und Hochgebirgen an gefahr

lofen und unfchädlichen Stellen erlaubt fein.

Motthaufen follen wenigftens 20 Schuhe. und

Vrandfiätten wenigftens 150 Schuhe vom Walde

entfernt angelegt werden. Kohlhaufen oder Kohl

fiätten bei Waldern nur an folchen Stellen,

welche der Forfiauffeher befichtigt und gefahrlos

gefunden hat.

s. 7. Das Holzfcblagen in Alpen egenden und

an "teilen Berqabhängen. wodur der Boden

Zahl und zum Holzwuchfe unfähig gemacht wird,

ift_ verboten. Einzelne Stämme nach Pläntero

wirthfchaft zu fchlagen, ift jedoch in diefem Ver

bote nicht begriffen.

Ebenfo ift unterfagt, Waldfiückc in folchem

Umfange kahl abzuhol en, daß fie von den auf

den daran grenzenden aldftiicken flehenden Bän

tnen nicht wieder befaamet werden konnen, Hie

von kann eine Ausnahme gemacht werden,_wenn

der Boden fogleich wieder mit jungen Bäumen

bepflanzt und fiir deren Aufwuchs geforgt wird.

Ö, 8. Es ift ferner unterfagt das Holzab chla en

zum Verkaufe desfelben, wenn dadurch die i

Zzenthitmer von auf diefer Lie enfchaft haftenden

er chreibungen in einen ofienbaren Schaden

kommen könnten; fiir einen" folchen Schaden

bleibt fowohl Käufer als Verkaufer dem Befcha
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digten verantwortlich, jedoch nur in fo weit,

als fiir das verfcbriebene llnterpfand Behufs

fßiünedr Vewlrthfwaftung Holzmangel entfiehen

r e,

Z. 9. Der Käufer des Holzes kann fich vor

diefenr Schaden ficher fiellenh wenn ihm vom

betreffenden Gemeinderath ein Zeugniß ausge

fiellt wird, daß dadurch, ohne Eintritt eines un

vorhergefehenen Ungliicks, kein Holzmangel auf

des Verkäufers Unterhfand eintreten werde.

I. 10. Für den Holzverkauf, fo wie fiir das

Abfiihren deffelben außerhalb des Kantons„ wo

der_ Käufer nicht zu belangen ift. hat der Ge

meinderath ein Zeugniß auszufiellen. daß durch

diefen Verlauf die in gegenwärtigem Gefehe

enthaltenen ZZ. 7 und 8 nicht verletzt werden;

auf ein folches Zeugniß muß dem Amtsfiatthal

ter des betreffenden Amtes nachgetragen wer

den. daß es der Wahrheit getreu fei. Sowohl

der Gemeinderath als der Amtsftatthalter mö

gen, um fich der Gewißheit u verfichern, am

betreffenden Ort und Stelle felbft einen Unter

fua; vornehmen, oder durch einen Sachkundigen

vornehmen laffen.

s, 11. Die obigen Zeugniffe follen ferners

enthalten, was fiir GattungHolz verkauft wer

den foll, ob Nadel- oder Laubholz und von wel

cher Art. ob Laden. Sägbäume, Kohl, Vau

oder Brennholz, und zwar foll jedesmal beftimmt

aug>egeben fein, wie vielKlafterdaifelbeausmacht.

iefe Zeugniffe miiffen alsdann an die Kom

mtffion des Innern des Kleinen Raths einge

reicht werden.
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Z. 12; Die Kommiffion des Innern hat den

erforderlichen Ausfuhrfchi-'in zu ertheilen„ oder

wo der-Fall des Gefehes eintritt, denfelben zu

verweigerm_ fur welch le tere Fäile der Rekurs

an den Kleinen Rath o en fieht.

Z7 13. Fur ErtheilunYeines folchen Ausfuhr

fcheines gilt folgender portelntarif:

21-.. Der Kommiffion des Innern:

v.. Fiir die Ausfuhr von ein Klafter FrBfNRp.

tannenes oder dergleichen Holz - 1 - f

b. Fiir ein Klaftec eichenes odc.r an- -

deres-H-artholz: - 1 5

e. Fiir-eine Bewilligungserkanutniß - 4 -

13. 'Dem Amtsfiatthalter.

a. Fiir dieErwahrung des gemeinde- - .

räthlichen Gutachtens - 3 -

d. Fiir einen allfällig- nöthig* wer- ,.

'denden- Augenfcljein

?ür einen halben Tag _ t - -

iir- einen( ganzen Tag t 2 - -

0. DenrGemeinderath:

u. Fiir ein Gutachten -- 5 -

d. Fiir einen nähern Unterfuch, wo

ein folcher notwendig-wird, dem

betreffenden Mitgliede

Für einen hal en Tag 1 - -

Fiir einen ganzen Tag 1 5 -

Z. 14, Es follen unter den vorgefchriebenen

Bedingungen nur folchen Aiisfuhrfcljeine ertheilt

werden, welche im Falle find, von ihrem eige

nen Grund und Boden Holz verkaufen zu kon

nen. nicht aber Trittau-fern.
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Z. 15. Die in diefem* Abfchnitte enthaltenen

Vorfchriften follen von allen Waldbefiizern be

obachtet werden, und zwar bei einer Strafe

von 2 bis 100 Franken.

ll. Abfchuitf.

Von den Staatsz Gemeinde- und Kor

porationswaldungen insbefondere.

n. Vorfchriften über Anbau und Bewirth

fchcrftung.

Z. 16. Alle Staats- und Korporationswal

dungen, fo wie denn auch feiner Zeit die Ge

meindewaldungen des Kantons Luzern follen

nach und nach gehörig ausgemarcht. vermeffen,

cbartirt, und nach Maßgabe ihres Bodens und

Holzbeftaudes in re elmäßige Zahresfchliige und

Großhaue eingetheit werden. '

Z. 17. Das Holzfchlagen rn den Waldungen

ifl im Weinmonat anzufangen, und un Marz,

wo der Saft in den Bäumen rege wirdh zu

enden. Im Monat April foll das gefällte Holz

aus dem Walde abgeführt fein, wenn es nicht

an fahrbaren Straßen liegt. Während der übri

gen Zeit des Jahres darf„ ungleiche durch Feuer

oder Wafier vorbehalten, in den Waldungen

weder Holz gefchlagem noch aus denfelben ab

gefuhrt werden.

Folgende Ausnahmen finden ftatt:

o, n wilden Gegenden oder Hoch ebirgen

ann mit Bewilligung des Oberför ers des

Kantons auch außer vorbenannten fechs

Monaten olz zu fchieklicher Zelt geren-1

gen und a geführt werden.
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b. Das Schlagen von Eichen. zur Scbälung

der Rinden fiir die Gerber. darf im Mo

nat Mai fortgefejzt werden.

o. zu gleichem Zwecke dürfen mit Bewilligung

des betreffenden Forftauffehers Rothtannen

im Monat Mai gefällt werden.

Z. 18. Den „Sommer iiber foll kein gefälltes

Holz in den Wäldern heruniliegen. fondern wenn

es bis zur vorgefchriebenen Zeit nicht ab efiihrt

worden tft. an unfchädliclyen Orten dafelb auf

gebeigt werden. und im Walde bis zum Herbfi

legen bleiben.

Z 19. Die Staats-. Genieinde- und Korro

rationswaldungen find neben den im erften Ab

fchnitie enthaltenen Beßiminungen noch folgen

der Maßen zu behandeln und zu beniYen:

u, Alle in diefen Wäldern befindli en Ge

firäuche. treffen Namens fie fein mögen. und

die nicht als ,Brennholz betrachtet werden kön

nen. follen hinweggefchafft und der Grund und

Boden gereinigt und gefäubert werden.

b. Sowohl an diefen Stellen. als an folchen.

die mit Gras bewachfen find. follen durch Saa

men oder durch Pflänzlin e junge Bäume nach

erfolgter Weifung des berforfters angefäet

oder angepflanzt werden.

o. DasgAbholzen diefer Wälder foll. wo nicht

eriviefene Gründe dagegen vorhanden find. nach

den Forfiregcln fchlagiveife. und zwar in der

Regel rom Sonnenaufgang ftatt finden. Bei

nebfi foll auch von je fiinf zu fiinf Jahren das

Auspläntern des Waldes fiatt finden. fo daß

jedesmal das dem Holzwuchs fchädliche Holz



*-461*

weggenommeu und aus dem Walde gefchafit

wird.

a. Aus den Wäldern foll jedoch jährlich nur

eine folche Anzahl Klafter Holz genommen wer

den, lvelche mit dem Aigthwuctos deffelben in ein

leiihes Maß und Verhaltnis kommen. Diefes

?Maß wird vom Kleinen Rathe auf einen

Vorfchlag des Oberforfters hin benimmt.

e. Die fumpfigen Theile der Wälder follen

aus egraben uud trocken gelegt, und fodann auf

den elben diejenige Holzart angepflauzt_ werden,

welche den meiften Ertrag abwerfen wird, was

vom Oberförfter angewiefen werden foll. f

t'. Die zur Holzfuhr nothigen Straßen in

den Wäldern follen fo angelegt werden, daß

der übrige Holzboden von der Ausfuhr unbe

fchädi t bleibt.

F. H0. Zn den Staatswäldern ift ohne Er..

laubniß des Forfiauffehers des Bezirks, und in

den Gemeinde- und Korporationswa dun en ohne

Erlaubniß der Vorfteherfchaft das Zu ammen

rechen des Laubes welches der natürliche Dün

ger des Waldes i , verboten.

Z. 21. Wenn armen _Haushaltungen während

des Sommers oder Winters geftattet wird, im

Walde dürres Holz zu fammeln und heim zu

tragen, foll es an einem befiimmten Tage und

unter Aufficht eines Bannwarten gefchehen, Es

ift aber jedem unterfagt, fthneidende Werkzeuge

mitzunehmen oder die untern Aefte der Bäume

aufzufchueitelu.

z. 22. Verkauf oder Veräußerung von Holz

aus den Staatsq Kirchen-h Korporations-h Klo
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iter- und den unvertheilten Gemeindewaidern

ifi ohne Bewilligung des Kleinen Rathes ver

boten,

13. Verwaltung der Staatsz Gemeinde- und

Korporationswaldungen.

s. 23. Der Kanton Luzern foll fünf Forftbe

irke bilden, welche auf die fünf Aemter des

andes befchränkt find. Zn jedem Be irke find

ein bis drei vom Kleinen Rathe, auf orfchlag

der Kommiffion des Innern ernannte und be

eidigte Forftauffehem_ welche unmittelbar oder

auch mittelbar durch die aufgefiellten Bannwarte

die Vollziehung der Forftorbnung in fämmtli

chen Waldungen des Bezirks beobachten, und

die Weifungen des Ober örfiers vollfirecken.

s. 24. Der Oberförfier des Kantons, vom

Kleinen Nathe ernennt und-beeidiget. ift der

Kommiffion des Innern untergeordnet, deren

Aufträge er vollziehn_ und deren Referent er in

Forftangelegenbeiten aller Art ifi.

Dicfem Oberförfier find die fämnitlichen Forft

auffcher und Bannwarte untergeordnet. Der

felbe hat die gefammte Oberaufficht, und er

theilt den Forfianffehern die erforderlichen Zn

firuitionen und Weifungen.

Eine befondere Obliegenbeit desfelben ift es,

allen Waldbefifzern zu eftmöglimer Beforgung

und Benuhung ihrer Wälder zu rathen und

bei u-fiehen. _ '

emfelben, fowie den Bezirksciuffehern find

unterfiellt: . -

a. Die Staatswaldnngen.
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h. Die unvertheilten und die zur Benußung

vertheilten Gcineindewälder, welche nicht Privat

Eigentbum find.

„ -o. Die Wnldungen der geifilictyen und welt

-lichen Korporationen, 'fo wie folche, welche von

*den Pfarrgeifilichen und den Kirchen benutzt

werden.

8. 25. Es werden die erforderliche Anzahl von

'Bannwarten aufgeftellt und durch den Amts.

ftatthalter beeidigt.

Die Bannuiarte der Staatsg Pfarr- und

*Kirazenioaldungen werden von dem Oberförfier

vokstfäylagen und von _der Kommiffion des Zn

nern gewählt.

Die Bannwarte der Gemeindewaldungen wer

xden von dem Genieinderathe und diejenigen der

Kornorationsiraldnngen von der Vorfteherfchaft

' ewantt, bedürfen aber der Befiätignng der

“tioniniitfion des -Jnnern.

Diefelben können anf begründete Klage des

'Oberförfiers von der Kommiffion des Innern

entfeyt werden. _

8. 26. Die Olintsdcruer des Oberfbrfiers und

ber Forftauffeher ift auf fechs Jahre, diejenige

der Bannwarte auf zwei Jahre fefigefiellt.

s. 27. Dein Oberförfter wird eine jährliche

Befoldnng vom Staate abgereicht. befondere

Reifen und Beaugcnfcheinigungen werden von

den Litaldeigenthitmern bezahlt.

Den Forfianffehern wird ebenfalls _eine dem

Umfange ihrer Llrbeiten und_den itbrigenllni

Jansen angemeffene Enifchadtgung benimmt

er en. -
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Die an die Vannwarte abzureichende Ent.

fchädigung haben die Nutznießer zu entrichten.

5. '8. Ein befonderes Reglement wird die

Befugnlffe und Verrichtuitgen des Oberförfters,

der Auffeher und, Bannwarte näher beftimnren.

F. 29. Jede Gemeinde der Korporation, welche

Waldungen befißt, foll ein Waldregleinent ent

werfen und dem Kleinen Rathe zur Sanktion

vorlegen.

Wird diefes binnen Zahresfrifi nach Kund

machung gegenwärtigen Gefeizes unterlaffen. fo

foll der Entwurf von Staatswegen auf Koften

der Säumigen von Sachkundigen gefertiget wer

den.

Z. 30. Da fich 'die Vertheilicng der Gemeinde

waldungen unter die einzelnen Bürger nach

theilig fiir eine ziveckmäßige Waldwirthfchaft ge.

zeigt hat, fo tft fie fiir die Zukunft unterfagt.

Ausnahmsweife kann. wo ein Vortheil naar

gewiefen wird, der Kleine Rath, nach eingehol

tem Gutachten des betreffenden Anitsraths, eine

folche Vertheilung bewilligen,

S. 21. Die auf Staaten. (Hemeinde- und Kor

porationswaldungen haftenden Nutzungsrechte

fiir Brenn-, Bau und anderes Holz follen los

ekijndet, und mit Waldboden oder Geld nach

mfiänden der Sache losgekauft werden, was

durch giitliche Uebereinkunft oder vermittelfi Ab

fchahung zidilrichterlicb zu erfolgen hat.

Z. 32. Die in diefem Ahfchnitte enthaltenen

Vorfchriften find von denienigen Waldeigen

thümern und Nußnießern zu beachten, deren

Wälder der Znfpektur untergeordnet find, und
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Wvar bei einer Strafe auf ihre Scbafiner oder

erwalter, für welche die Benußer verantwort

lich fein follen, von 10 bis 160 Franken.

[|1. Abfchnitt.

Von den Privatwaldungen insbe

fondere.

Z. 33. Die vorflehenden ZZ. 17 und 18 ha.

ben auch auf Privatwaldungen ihre Anwen

dung mct der Ansnahme, daß der Efgenthümer

berecbcigt xfi, _für den eigenen Gebrauch das

ganze-Jahr hmdnrch Holz abznfchlagen und

abznfnhrenz wobet man fich aber verfieht, daß

ein Ecgenthümer nur im-Nothfall von diefer der

Waldwtrthfchaft nachthetligen Berechtigung Ge.

branch machen werde.

s. 34, Die Eigenfhümer von Privatwaldun.

gen werden aufgefordert in Benutzung derfelbem

wo es immer mit ihretn Waldboden und der

Oekonoxnie ihres Gewerbes verträglich fein kann,

diejenigen Grundfä e zu befolgen, welche für

die Benußllng von taatsq Kor oratcons- und

Gemeindewaldungen anfgefieut md.

Es in des Oberförfiers Pflicht, denfelben in

vorkommenden Fällen mit Rath und That Bei

fiand zu leifien.

Z. 45, Die Befixzer von Privatwaldungen

können, xtnter Ilnzecge an die Kommiffion des

Innern, Bannwarte auffieflen, 1oelche von dem

?lmtsflatthalter in Eid und Pflicht zu nehmen

ind.

30
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k'. Abfcbuitt.

Veftimm-un-gen hinfictitliw desVerfah

rens bei Forfifrevelu.

Z. 36. Die uebertretungen der Forftordnung

werden durch die Polizei erichte befiraft.

Z. 37. Die Bannwarte ollen _den auf der (That

ertappten Frevlern das Wertgefclyirr, womet fie

gefrevelt haben. als unterpfand nehmen. z_

Nach gefprochenem Unheil durch das Gerrit(

wird das fand zurück e eben.

s. 38. a die aufge e en Bannwarte .und

Forfiauffeher in Eid und Pflicht_ fiehen. _fo ifi

denfelben tn Angabe der mit eigenen Sinnen

wahr enommenen Forfifrevel aller Glaube bei

ume n, und es bedarf hiebei keines weitern

eweifesz doch muß diefe Angabe in gehöriger

Form gefchehen.

Der Bannwart oder “Forftauffeher muß feine

emachte Wahrnehmung fogleieh in Schrift ver

Ziffen und die Natur und die Umftände der

eberiretung. fo wie die Zeit und den Ort, wo

fie begangen wurde, angeben. Binnen vier und

Bvanzig Stunden muß der Forftbeamte diefen

z erbalprozeß dem betreffenden Gemeindeam

maim vor egen, und vor demfelben bei feiner

Eidespflicht bekräfiigen, was diefer .auf den ALF

beIugen muß. , „
-fi ein Bannwart nicht fahig einen folchen

Verbcclpvozeß .aufzunehmen„ fo .ift derfelbe bin

nen ob edachten vier .und zwanzig Stunden von

dem" _emelndeammann aufzunehmen und zu

bekraftigen.
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8. 39. Sollte ein beeidigter Forftbedienter fich

felbft eines Frevels fchnldig machen. fo foll ein

folrher die doppelte Strafe erleiden„ und feines

Amtes entfeßt werden.

Wenn' ein folchec einen begangenen Frevel

aus Gefälligkeit für den Frevler verfehweigt, fo

foll er wie der Jrevler felbfi beftraft und außer

dem noch entfetzt werden.

Z. 40, Mit diefem Forfigefeße, welches auf

den 1. Weinmonat 1835 in Kraft tibet-geht, find

alle frijhern Gefeße und Verordnungen, welche

mit demfelben iin Widerfpruche fteheti, auf

gehoben.

2. Ans ng aus dem Gefeße über Be

fchratr ung des Verkanfes von Wal

dungeit; v. 17. Brachmonai 1836,

Z, 1, Der abgefönderte Verlauf oder die fon

ftige Veräußerung der zu den Gittern gehori en

Wald-ungen ift verboten, es wäre denn Sa e„

daß nachgewiefen werden könnte, daß mehr

Waldnn zu einem Gute gehorte, als es zu ei

ner zwe mäßi en Bewirthfchaftung deffelben und

u damit ver undenem Gewerbe, (o wie zur

rfüllung der allfällig auf demfelben haftender!

Wuhrpflithten und anderer Befchwerden bedarf.

Das gleiche Verbot befchlägt auch den Verkauf

von Gemeinde. und Korporationsivaldungen.

8. 2. Das Schlagen und Abtreiben von Holz

in allen Waldnnge-n des Kantons zum Verkaufe
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deffelben darf in der Regel nur in dem Maße

gelchehen, als der na-hhaliige Ertrag des Wal

des für jedes Jahr folches erlaubt.

Z. 3. Zni alle ein _Eigenthiimer überfliiffige

Waldung ver aufen will. oder wenn eine Ver

äußerung oder ein Taufch von - Walduiigen

überhaupt befonderer Verhältnifie wegen noth

wendig wird, odcr wo_ die Uinfiände das Schla

gen oder Abtreiben eines rößern Quantums

Holz und den Verkauf _defie ben erforderlich ma

chen , als der nachhaltige Ertrag eines Jahres

beträgt„ z. B wenn_ ein Wald zum großen Theil

aus vollig ausgereifteni Holz befieht, und wenn

ein mit fchlagreifem Holz verfehener Wald in

einer abgelegenen Gegend liegt, von wo das

Holz mit großen Ketten hervorgefchafit werden

muß, kann der Kleine Rath, nach forgfältigeni

Unterfuih der Sache, folches bewilligen.

3. Ansilng aus der Verordnung über

Kontroziriing der Ein- und Ausfuhr

von Sagftatnnieu; vom 3. Marz 1837,

Z. 1. Die Bewohner des hiefigen Kantons,

welche im Falle find, Sägflämme' zu benach

barten aber außer dem Kanton _Luzern befind

lichen Sägmijhlen hinziifiihren, in der Abfieht

die daraus gefchnittenen Bretter oder Latten '

fämmtlich wieder zurückbringen zu laflen, be

dürfen hiezu keiner förinlichen Ausfuhrbewiili
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gung'. und haben dießfalls auch keinen Aus

gangszoll zu bezahlen. _

Z. 2. Dagegen haben fie dem Gemeindeam

mann derjeni en Gemeinde. wo die betreffenden

Sägüämme ich befinden. eine genaue Angabe

der Gattung und .Anzahl der Sägiiämme. de

ren Länge und Dicke zu machen. und die Sä -

mühle. wohin folche geführt werden wollen. ?o

wie den Zeitpunkt. bis wann die gefchnitieneu

Bretter oder Latten wieder zurückgeführt wer

den follen. zu bezeichnen. Diefer Zeitpunkt des

Zurückführens darf aber nicht länger als auf

ein Jahr Öefetzt werden. _

h. 10. - er ohne einen. nach gegenwariiger

Vorfchrift . ausgeftellten Akt. Sägftämine zii

außer dem Kanton befindlichen Sägmühlen führt.

oder die gefchnittenen Bretter und Latten nicht

inner der anberaumten Zeitfrift zurückbringt. oder

die ihm ertheilte Bewilli ung überfchreitet. foll

nach gefehlicijer Vorfchrit fowohl we en unde.
fußter Holzausfuhr als wegen Zolldefgraudation

be raft. fo wie dann auch jede anderweitige

Lliißerachtfehung gegenwärtiger Verordnung ge

buhreiid geahndet werden.

4. Auszug über die Bewilligung von

Holzfrhlagen zum Verkaufe;

vom 9. April 1851.

Z. 1. Von nun an bedarf jeder behufs des

- Verkaufs erfolgende Holzfchlag. gefchehe der Ver
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kauf zum Verbrauche des Holzes im Innern des

Kantons oder zur Ausfuhr außer denfelben, der

regierungsräthlichen Velvilligung.

h. 2. Diefe Bewilligung kann nicht verweigert

*werden , wenn das zu fchlagende und zu ver

kaufende Holzquantum den nachhaltigen Ertrag

eines Jahres über den eigenen Bedarf nicht

iiberfieigt. -
Hinfichtlich der zu ertheilendeulVewilligung hat

es überhtn bei den Vorfchriften des Forfigefeßes

vom 3. Juli 18Z5„ fowie des Gefeßes ü er die_

Befchränkunr] von Waldverkauf vom 17. Juni

1836 fein Verbleiben.

x711. Kirchen- und Sittenpolizei.

1. Auszug aus dem Befebluße über die

Feier des eidgenöffifchen Betrages;

vom 5. Herbfimonat 1834.

8. 1. Der eidgenöffifche Bettag foll, jeweilen

an dem dritten Sonntag im Herbftmonat, in

_allen Pfarrkirchen des Kantons mit Predigt und .

feierlichem Gottesdienfi gehalten werden.

s. 2. An diefem Tage tollen alle Wirthsz

Schenk-f Note., Bier- und Kaffehäufer für alle

Einheimifchen bis Abends "echo Uhr gefchlofien

bleiben. Für Durchreifende mögen diefelben
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eöffnet werden; es haben aber jene alles Ge

?ärms fich zu enthalten. .

Z. 3. Handlun s- und Kramladen dürfen den

ganzen Ta nich geöffnet werden. _

Edenfo nd an demfelben alle öfientlichen

Spiele und Luftbarkeitenf fo wie alles, was die

fiille Feier des Tages fibren würde. des gänz

lichen unterfagt. _

Z. 4. Die Dawiderhandelnden find dem be

treffenden Polizeigerichte zu verzeigen, und nach

Anleitung des Polizeiftrafgefeßes zu befirafen.

2.» Verordnung über das Tanzen;

vom 4. Jänner 1837.

8. l. Jeder Tavernen- und ehinalige Zunft*

wirth darf in der Winterfaftnacht vier Tan ta e

halten: nämlich an einem der wei letzten afi.

nachttage, an dem fogenannten chmuhigen Don

ZierfiagZ und nebenbei noch an zwei ihm belie

igen a en. _

ß. 2. om hl. Nreuztage im Herbfi bis zur

Adventzeit-find jedem diefer Wirthe drei Tanz

tage bewilligt, zu derenBenuhung fie fich die

Tavge felbft auswählen konnen.

ebenbei kann die Zufiiz- und Polizeikome

miffion jeder von der Regierung durch erfolgte

Genehmigung ihres Reglements formlnh aner

kannten Sehüheugefellfchaft _in der Herbfifafi

naihtzeit einen Tauztag bewilligeii.
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F. 3. Die in den 8F. 1 und 2 bewilligten

Tanztage dürfen in keinem Falle an Sonn- und

ebotinen Feiertagen, oder an Freitagen, Sam

?tagen und Feierabenden gehalten werden,

Z. 4. Die Befijzer vön öffentlichen Bädern ,

welche im Sommer während der Vadezeit tan

zen laffen wollen , haben jedes Jahr dafiir bei'

der Jnfti - und Polizeilommiffion die Bewilli

gung na zufuthen, welche jedoch nur für dieje

nigen Bäder. die als Kurorte anzufehen find,

zu ertheilen ift.

Kur äfien ifi jedoch gefiattet, ohne befondere

Bewi igung einzuholen und ohne eine Tanz

gebiihr zu erlegen, Abends bis 9 Uhr zu tanzen.

Z. 5. Jeder der vorbemeldten Wiethe ifi ge- -

halten, wenn er von einem der ihm durch ge

genwärtige Verordnung bewilligten Tanztage

Gebrauch machen tdill, wenigftens einen Tag

zuvor dem betreffenden Amtsfiatthalter die An

zeige hievon zu machen und dann zugleich die

gefehliciye Tanzgebuhr von 8 Franken zu erlegen.

Fiir die zwei letzten Fafinactittage in" der Win

terfafinacht, _ fo wie fiir die den Schußengefell

fchaften bewilligten Tanztage, iii diefe Tanzge

biihr nachgelaffen.

Z. 6. Der Amtsftatthalter fiellt dem Wirthe

*einen *liewilligungsfctiein aus, in welchem auch

Empfang der genannten Gebühr. in den Fällen,

wo folche bezahlt werden muß; bemerkt fein foll

und wofitr diefer 3 Baßen zu bezahlen hat und

trägt die crtheilte Bewilligung und bezogene

Tanzgebiihr in eine daruber eigends zu führende
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, Rechnung ein, welche er-auf den 1. Dezember

z jeden Jahres abfchließtund fofort fammt dem

Beträge der dießfalls_ eingenommenen Tanzge

biihr der Finanzkommiffion zu Handen des Staats

einfendet.

Der Wirth ifl verbunden, jedesmal den vom

Amtsftatthalter erhaltenen Bewilligun sfchein

dem betreffenden Gemeindeammann vor nfang

des Tanzes vorzuweifen.

Z. 7. Wenn ein Wirth einen gefchlofienen Ball

halten will„ fo muß er hiefür die Bewilligung

der Zufiiz- und Polizeikommiffion erhalten. Zn

diefem Falle hat er aber jedesmal dagegen auf

einen der ihm bewilligten, allgemeinen Tanziag

zu verzichten, fo zwar, daß ein Wirth nie mehr

als die in den ZZ. 1 und 2 diefer Verordnung

bewilligten Tanztage mit Inbegriff der Bälle

halten darf.

Z. 8. Bei Hochzeiten ift jederzeit das Tan en„

jedoch nur fur die Hochzeitgäfie, erlaubt. . ie

für find lediglich nebft der Fafien und Advent

zeit 'die im Z. 3 benannten Ta e ausgenommen.

Es wird in einem folchen alle die Tanzge

bühr von 8 Zrkn. nicht entrichtet. hingegen ifi

die Anzeige an den Amtsftatthalter nach Vor

fchrift des Z. 5 zu machen und gleichfalls die

erhaltene Befcheinigung dem Gemeindeammann

vorzuweifen,

Z. 9. Das Dreialleintanzen, fo wie jedes

Tanzen _auf öffentlichen Tanzboden, wodurch

ein Theil der Tanzlufiigen gehindert wurde,

tnitzutan en und ebenfo das fogenannte Tanz

weintrin en ifi unterfagt.
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z. 10. An Tanztagen follen fämmtliche Gäfie

pünktlich um 2 Uhr nach Mitternacht zu tan en

aufhören und "ieh dann fpätefiens bis 3 Uhr ill

und ruhig nach Haufe begeben.

Am letzten Faftnachtdienftag aber foll man

um Mitternacht zu tanzen aufhören und um 1

Uhr *nach Mitternacht follen die Gäfie das

Wirthshaus verlaffen.

8. 11. Die Wirthe find verbunden, minder

jährige Perfonen bis ins 16te Jahr , die nicht

mit ihren Eltern, Pflegeeltern oder Vormündern

crfcheinen, von dem Tan boden zu entfernen

und die dießfalls ungehoi-?ainen dem Pfarrer*

des Otis anzuzeigen , damit fie dafür beiiraft

werden„ fo wie auch die Eltern oder Pflege

eltern folclyer Kinder felbfi dafür zur Ahndung

und Veraniwortun gezogen werden follen.

s. 12. Das Pius engehen ohne befondere Be.

willigung des Kleinen Rathes ifi verboten.

8. 13. Alle diefen Vorfehriften Zuwiderhan

delden find von dem betreffenden Polizeibeam

ten dem Polizeiriclhter zur Befirafun nach Be

fiirnmun des allgemeinen Polizeifira gefehes zu:

überwei en.

9. 14. Gegenwärtige Verordnung, womit die

jenigen voin 11. Zanner 1828 und 1832 fich

uriickgenommen finden, foll durch das Kantons

latt öffentlich bekannt gemacht werden.



-- 475 -

zei-nl. Armenpolizei.

1. Verbot perfönlicher Ein aminlnng

freiwrlii er .Beifteieern für „ iilfsbe

dürfürge und Qkerungliickte;

- vom 29. April 1805.

Z. l. Es follen von nun an, alle Einfainm:

lungen freiwilliger Beifteuern, die für irgend

ein Klofter. Spital, Brand- oder Wafferbe

fchädigte u. f. f. perfönlicl) würden gemacht wer

den wollen, gänzlich verboten fein.

Z. 2, Bei fich ereinendein alle aber, wo

Wir. nach Bewandtni der um ände. für gut

fänden, eine folche Beifteuerfammlung zu ge

ftatten. foll diefelbe ieweilen. auf untere Ver

anfialtung, zuvor öffentlich bekannt gemacht und

dann unter Aufficht der Ortsvorgefetzten be

zogen werden.

2. Befehl-if?, tlnvxrgänßerlicl keit der un

terttutznngsgegenftandez we che die Ar

men von" ihrer Gerti-erlebe erhalten ,

erklarend; vom 1. April 1808

F. t, Allen denjenigen, welche durch Armen

euern oder aus Armen- und Spendanftalten

um Theil oder anz unterfiiißt werden, und

die von der beire enden Arme-nverwaltung, zu
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befferer ihrer Verforgung und Unterhalt, mit

Lebensmitteln , Kleidnngsfiüeken , hausräthliahen

Sachen, Werkgefchirr oder andern Gegenfiän

den verfehen werden, dürfen diefe, da fie nicht

als ihr unbedingtes Eigenthum anzufehen find,

weder verlaufen, verpfanden, noch auf was im

mer fiir eine andere Weife veräußern und zwar

bei Strafe.

2. Eben fo wenig können dann auch die

Glaubiger. folcher erfonen_ auf _derlei Gegen

ftande greifen, fo_ ald erwiefen 1|, daß fie ein

Eigenthum derjenigen Gemeinde_ find, von wel

cherddiefelben als ihre Angehorlgen unterfiühi

wer en. .

3. B e f ch l u ß ,

die Qlrntenfuhren betreffend;

vom 25. Mai 1832.

Z. 1. Auf die Wohlthat der Armenfubr haben

jene_ Armen Anfpruch, welche Altersq oder kor

perlicher Gebrechen halber nicht im Stande find,

zuchFuß den ihnen angewiefenen Ort zu er

rei en. *

Z. 2. Diefelben find:

1. Fremde: a. welche von einer Grenze des

Kantons zur andern ihre Rei

feroute haben, und .

b. die von einer Gemeinde Un

feres Kantons iiber (die Gren
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zeßi geführt werden müffen,

o er

2. Einheimifche, welche außer dem Kanton

fich aufgehalten haben und von

der Grenze her iii ihre Hei

matgeineinde zu bringen find.

Z. 3. Immerhin bedürfen alle jene, die auf

der Armenfuhr zu transportirenfind, gehörige

Transportfclyeine, welche von einem Beamten

bestem-gen Ortes ausqeiiellt werden, wo die

erfie Ueberladung im Kanton ftatt findet. Auf

diefen Scheinen muß der Ort bezeichnet fein,

wohin der Aufgeladene zu bringen ift. Wer mit

einem Transportfcheine verfehen in den Kanton

kömmt, bedarf folange keinen andern, bis der

außer dem Kanton ausgeitellte ausgelaufen ift.

8.4. Immerhin ift fowohl bei der erfteii ueber

ladung als bei den iibrigen darauf zu achten,

daß die der Armenfiihr Bediirftigen nur iiber

die nächften Stationen zu dem eigentlichen Ziele

ihrer Reife gefiihrt werden; es wäre denn, daß

ganz befondere Hinderniffe vorwalten wiirden.

Z. 5. Zn jeder der Hanptftationen foll vom

Gemeindeammann des Orks. oder unter deffen

Aufficht, ein eigenes Buch gefiihrt werden, worin

nach einem Formular Name, Gefchlecht nnd

Heimat des zu Transportirenden, Tag und

Stunde feiner Ankunft und Abfahrt, fowie der

Ort wohin er geführt wird, nebft allfälligen Be.

merfnngen, aufgezeichnet werden.

Z. 6. Die Fahren follen auf hiezn, bequem

men Wagen, auf denen Stroh und eine De-Fe

fich vorfinden, Statt haben.
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S. 7, Nie foll der bei Tag auf der Armen

fuhr Tcansportirte uber eine Stunde an einem

Orte aufgehalten werden. Bei kalter und teg

nercfcher Witterung ift derfelbe, bis alles zur

Abfahrt bereit ift„ an einem warmen Orte un

terzubringem wo (hm jedesmal eine warme Suppe

gereicht wird." - ueberhaupt hat man gegen

tolche uebelmogende fich ftets menfchlich zu be

agcn.

s. 8. Bei Nachtszeit follen die Armenfnhren

eingeftellt fein, und demjenigen, fo auf felber

hergebkacht worden ift, ein ordentliches Nacht

lager angewiefen werden.

s. 9. Wenn einer während des Transports

erkrankt, fo foll bei der nächften Station ein Arzt

berufen, und erft, wenn derfelbe das weitere

Transhortiren gefahrlos findet, der Transport

fortgefeßt werden. * -

Findet der Arzt das Weitexfahren mcht zu

läßeg, fo foll der Kranke gebot-tg verpjlegt, und

der betreffenden Ortsbehorde alfogleceh davon

Anzeige gemacht werden ,-7 die nach Gefialt der

Sache das Weitere verfugt, und nachforfchen

läßt, oh der Kranke gehorigaverpflegt fer.

9. 10. Stirbt jemand wahrend dem Trans

porth fo wird folches, Zefclyehe esauf der Straße

oder in einem Gewa „ ungefaumt _dem Gez

meindenmmann des Otis, und von dtefem, be.

Verantwortlichkeit, dem Amtsftatthalter ange

zei t. Von Le term wird fonach die genanefie

Er undigung ü er die urfache des erfolgten To

des ein ezogen,__nnd zeigt es fich, daß dtefelbe

durch ernachlaßtgung oder Schuld herbeige
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-führt worden, fo hat er feinen Bericht an die

Kommiffion des Innern einzu eben, damit die

fchuldig Befundenen nach Vor chrift der Gefeße

"beftraft werden konnen.

s. 11. Ebenfo _hat der Amtsftatthalter einge

- angene Klggen uber Härtez lieblofe Behand

-' ung, verzogertes Weiterbringen u. f. w., zu

»Fiir-iterfuchen und gegen die Schuldigen einzu

i rei en.

s. 12. Die Oberauificht über die Armenfuhren,

Fo wie die genaue Vollziehung diefer Verord

nun kömmt den Amtsftatthaltern und der Kom

-mlf on des Innern zu. Die Amtsfiatthalter find

-daher auch" gehalten, von Zeit zu Zeit Erkun

.digungen uber die Beobachtung derfelben ein

zuziehen. _ _

z'. 13. Die Kommiffion des Innern fei end

*lich beauftragt, fich iiber die ?luf- und Abla

dungspoft auf allen Routen des Kantons, wo

cfolche Armenfuhren Statt haben, in Kenutniß

zu fetten, und diefelben in llebereinfiimtnung

'mit den betreffenden Gemeinden fo zu verlegen,

daß diefelben jedesmal in einerEntfernung von

tcirca zwei zu zwei _Stunden in einer an der

Straße gelegenen Ortfchaft Statt finden können.

Z. 14. Gegenwärtiger Vefchluß foll zu jeder

-manns Kenntniß der Sammlung der Gefehe

und Vefehluffe beigeruckt, und nebenbei der Kom

-miffion des Innern zur nahern Vollziehung init

.getheilt werden.
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xlx. Gefetz über die Ehebewilligungen

und Eheeinfegnungen,

Z. 1. um fich verehelichen zu können, foll zu

vörderfi:

a) von den Brautleuten an die Arinenkafia

der Heimathsgemeinde ein Beitrag von

zwei und dreißig Schweizerfranken geleifiet

werden;

b) muß der Bräuti am an die Militärkaife des

Kanfons einen eitrag von zwanzig Fran

ken erlegen. Vondiefem Beitrag find aus

genommen diejenigen, welche ihn bereits

einmal geleiftet haben, fo wie diejenigen,

welche wirklich als Offiziere bei einem der

beiden Bundesfonti ente des Auezuges nnd

der Referoe angefie t, oder iviihrend acht

ahren als folche dabei angeflellt gewefen

ind.

Bezüglich auf fremde Weibsperfonen, in

deren heimathlichem Gebiete gegen die Ver

ehelichung dortiger Angehöriger mit frem

den Weihsderfonen befchwerendere Bedin

gungen befiehen follten, als gegen die mit

eigenen Angehörigen, wird das Otecht zur

Ausübung des Gegenrechts vorbehalten,

F. 2. Der Erfüllung diefer Vorbedingnngen

ungeachtet, iftdie Ehebewilligung zu verweigern:

a. denjenigen Mannsperfonen, nzelche ans den

Spend- oder Armeniimtern Unterfiiitznng

empfingen und nicht wenigftens dasjenige re
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ftituirten.- was fie felt dent erfüllten fechs

ehntenZahre ihres Alters für fich, ihre

Frau oder Kinder erhalten haben* '

b. denjenigen Mannsperfonen, hinficlytlicl) de

ren die begründete Beforgniß obwaltet, daß

fie init ihrer Familie der-Heimathgemeinde

zur Lafi fallen werden, indem fie kein hin- x

ängliches eigenthiimlithes Vermöl en be.

fitzen, oder in Abgang delfelben ni t nach

weifen können, daß fie durch einen Gewerb

oder andern Verdienft eine allfällige Nach

kommenfchaft, ihrer Heimatsgemeinde un

befchadet, auf _eine ehrliche Weife zu ernäh

ren und ehöriger Maßen zu erziehen im

Stande "nd, oder wenn fie auch einiges .

Vermögen oder einen Verdienft haben ',

aber einen folchen liederlichen Lebenswan

del fiihrenx der einen künftigen Nothfiand

befürchten läßt. .

Z. 3. Ein Eingetheilter kann„ fo [an e er kein

Ortsbürgerrerht erworben hat„ keine Ghebewil

ligung erhalten.

Z. - . Bevor ein Kantonsangehöriger zur Ehe

fchreiten darf, hat er fich uni eine, Ehebewilli

gung an den Gemeinderat() feiner Heimathege

meinde zu ivenden und demfelben zu diefem Ende:

a. den iin Z. 1 litt. s bemeldteu Beitrag zu

leifien;

b. ebenfalls den im Z. 1 litt. b erwähnten Bei

trag an die Kriegen-alle zu erlegen oder eine

Befcheinignng der Niilitärkoinmlffion auf

Zulegein daß er zu diefer Abgabe nicht ver'

p-flichtet fei.

e(
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Z. 5. Findet der Gemeinderath. daßgegen f

die vorhabende Ehe nichts einzuwenden fei. fo

iteqllt er dem Nachfuclyenden die fchriftlicbe Er

klarung zu: daß er den gefefzlichen Borfchriften

ein Genüge geleiftet. und fomit _gegen feine

vorhabende Verehelichung von Seite der bür

_ gerlichen Gefehe keine Hinderniffe_ obwalten.

Z. 6. Findet der Gerneinderath hingegen. daß

der Fall des Z. 2 vorhanden- fei. fo wird er

dem Nachfuchenden einen tnotivirten Abfchlag

ausfiellen; _ - . „

Z. 7. Gegen einen folchen Llbfchlag fieht dem

Abgewiefeiren der Rekurs an den Amtsrath und

von da an den Kleinen Rath offen,

Falls der betreffende Gemeinderath- gegen ei

nen Ausffjruch des Amtsrathes rekurriren will.

foll diefes inner zehn Tagen gefchehen.

Z. 8. Wird höhern Otis ein -ertheilter Ab

fchlag aufgehoben. fo haider betreffende Ge

meinderath. nachdem das im Z. 1 und 4„Be

meldte geleifiet ift. das in" dem Z. d erwahnte

fchriftliche Zeicgniß dem Brautigam zuzufiellen.

Z. 9. Ein Pfarrer darf. _ohne daß ihm ein

xolches Zeugniß aufgelegt wird. keine Ehe ein

e nen.gZ. l0. Der Kantonsangehörige. tvelwer gegen

die Vorfchriften gegenwärtigen Gefefzes in oder

außer dem Kantone eine Ehe entgehen _wiirde .

tft-init einer Zuchthausftrafe von ein bis zwei

Jahren polizeiriclhterlicb 47*) zu belegen.

*) Da gemäß dem StrafYfeßbuche *von 1836

die Ziichthausfirafe als trafart bei Polizei
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h. 11. Nichtkantonsbürger oder Ausländer -

es mögen diefe im Kanton angefiedelt fein, in

demfelben bloß wohnen, oder ihn anch nur durch.

reifen - dürfen nicht ehelich zufammen gegeben

werden , wenn fie nicht eine von dein Kleinen

Rathe ansgeftellte Bewilligung fiir die Eheein

fegnnng anfweifen können.

s. 12. Diefe Bewilligungen können aber erfi

dann erhalten werden, wenn _der betreffende

Nichtkantonsbiirger oder Ausländer durch or

dentliche, von feiner Landeshoheit vifirte Zeug

niffe hinlänglich darthnn kann, daß er das Recht

befihe, fich verehelichen zu durfen.

Z. 13, Keine Ehe eines wirklich in kapitulirten

Kriegsdienften ftehenden Niilitärs - fei diefer

ein Kantonsangehorigeiq ein Bürger eines an

dern Kantons oder ein Freindeq im Kanton

angefeffen oder in demfelben fich bloß auf Wer

bung befindend oder fonft anfhaltend *- foll

anderfg als gegen Ilorweifnng einer dafiir er

haltenen ,Bewilligung von Seite des Kleinen

Raths, eingefegnet werden.

Z. 14. Diefc Bewilligung kann aber erft dann

erhalten werden, wenn der betreffende Militär

- foierne er nicht im Dienfie des -Kantons

feivfi iieht - bei Standeskompagmen oder

Truppen anderer Kantone, von der etreffenden

Kantonsregierungz bei knpitulirten ausländi

fehen Dienfien aber von dem' Kommandanten

vergehen wegfälltz fo wird an die Stelle

diefes Artikels der Z. 28 des Polizeifiraf

*gefehbuches zur Anwendung kommen maßen
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des Kochs, bei welchem er dient. und wäre ein

folcher als Untergeordneter für die Werbung

angefiellt, von feinem Werbungscbef ein fchriit

liches Zcugniß vorweifen kann, wodurch in feine

vorhabende Ehe förmlich eingewilliqet wird.

Stände hingegen ein folcher Militär. welcher

ein Nichtkantonsbürger oder Ausländer wäre,

im Dienfie des Kantons felbft, fo hat fich der:

felbe nach der im Z. 12 vorfiehend enthaltenen

Vorfchrift zu benehinen,

Z. 15. Zn Folge der vorangehenden Veltlin

mungen follen die Geineindeciithe in das An

fuchen eines Kantonsbiirgers. tvelcher in aus

oder inländilctyemMilitärdienfte fteht, für eine

Erklärung iiber feine vorhabende Ehe fo lange

nicht eintreten, bis er durch einen Akt der Re

ierung gezeigt haben wird, daß von da aus

eine Heirath als zuliißig erfunden worden fei.

Z. -16. Geifiliche oder weltliche Beamte, welche

den Vorfchriften des gegenwärtigen Gele es

entgegen handeln. follen durch polizeiriclyterli es

urtheil ihrer Stellen entfeßt, und fiir den Otach

theil, welcher hierdurch dem Kanton oder ein

zelnen Gemeinden deffelben zugefügt wurde,

perfönlich zu Schadensvergütung angehalten

werden.

Z. 17. Gegenwäriiges Grieß ift 7c.

Luzern den t1. März 1835.



»485

xx.. Strafbeftimmnngen aus den Ge

fehen iiber-das Erziehungswefen. -

1. Z-'tiszug aus dem Erziehun s e e e** vom 26, Wintermonat 18423)* f ß *

s, 9. Jedes bildungsfähige Kind ift bis u

feiner förmljchen Entlaffung zum Schulbefucize

verpflichtet. Diefe *pflichtigkeit beginnt in der

Regel nach znriickgelegtem fechstem Altersjahre

mit dem Anfänge des nächften Schulkurfes.

Die Entlaffnng aus der (Hemeindefchule tfi

durch den Vefiß der erforderlichen .ltentniffe und

durch bewiefenen Fleiß im Schulbefuche bedingt.

Eltern und Pflegeeltern haben die pfliehtigen

Kinder fleißig in die Schule zu fchicken. Die

jenigen, welche diefe Pflicht vernachläßiEgen, fol

len durch angemeffene Strafen zur rfüllung

derfelbeit angehalten werden. _ _

Z. 47. Lehrer, welche durch gerichtlichen Aus

fprnch ihrer bürgerlichen Ehre verluftig gegan

gen find, follen abberufen werden.

2. Auszug aus der Vollziebungsverord

nung zum Erziebnngsgefetze;

vom 15. Hornnng 185l.

s. 15. Die Scbnlkonimiffion in_ vorzugsweife

verpflichtet, die Eltern und Pflegeeltern *anzu

halten, daß fie dieg pflichtigen Kinder fleißig zur
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Schule fchiiten. Sie wird in_Folge deffen mit

Fefiigkeit und Konfeqnenz diejenigen Bellini

mungen vollziehen, welche dnrch die ZZ. 12()

128 diefer Verordnung uber Handhabung des

Schulbefuches feftgefeßt find.

Z. 65. Klagen und Befchwerden gegen Lehrer

werden an die Schulkominiffion gebracht, weiche

diefe zu heben fuchen wird. Im Falle fie nicht

erledigt werden konnen, oder wenn diefelben

Vergehen befchlagen und von der Schulkonimif

fion erheblich erfunden werden. fo gelangen fie

vor den Erziehnngsrath. " _

Z. 125. Jeder Lehrer fuhrt ein genaues Ver

zeichniß der bei ihm fchuldflichtigen Kinder je

nach den Klaffen und Olbtheilnngen (Zahreskurfe)

feiner Schule in Gemäßheit der vom Erziehungs

rathe hiefür beftimmten Tabellen (Tagesverzeich

nifie). worin er gewiffenhaft jeden halben Tag

die Verfäumniife jedes Schülers annierkt und

war ob unentfchnidigt oder gültig (durch Krank

heit oder andere Nothfälle) entfchuldigt.

Alle 14 Tage reicht der Lehrer dem Infdektor

und dem Pfarrer (Z. 23) einen Auszug aus

feinem Tagesverzeichnlffe über die unentfchul

digten Schulverfäumniffe ein.

Z. 126, Drei in einem Monateohne gültige

Entfchuldi ung gefchehene Verlänmniffe von je

einem hai en Tage follen nach Umfiänden mit

Mahnungen oder Veriveifen geahndet werden.

Sind letztere nöthig, fo wird die Scbiilkominif

lion die Eltern oder) flegeeltern vor fich berufen.

_Er ibt fich. daß othund Armuth der Eltern

die rfache des unfleißigen Schulvefuches der
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Kinder find, fo wird _die Schulkommiffion davon

den betreffenden Waifenamtern Kenntuiß geben.

s. 127. Bleibt die Mahnung und 311recht

weifung fruchtlos, fo hat die Schulkommiff-ioir

die fäumigen 'Eltern oder Pflegeeltern das nach

fte Mal mit einer Geldfirafe in dem Verhaltniß

zu belegen„ daß es aufieden verfäumten halben

Tag weni ens-einen Batzen und höchftens zwei

Baßen tri t. _

Bei Wiederholungsfällen innert Jahresfrifl

follen die Fehlenden mit der doppelten Strafe

belegt werden. -

Der Bezug diefer Strafgelder liegt dem Ge

meindeammann ob„ welcher fie dem Schulver

walter zu Handen der Schulkaffa_ abliefert.

Bei Undermogenhett find' die Strafqelder und

allfällige Koften durch Frohnarbeitenjfür die Ge

meinde abzuverdienen.

Bei andauernden Widerfeßlicltkeit wird die

Sitiulkommiffion die Fehlbaren dem A-rntsftcrtt

halter zur Ueberweifnng an den Strafrichter

vcrzeigen. »

Tritt diefer Fall bei Pflegeeltern ein, fo follen

ihnen die Pflegekindec fogleich weggenommen

und dem Waifenamte zu anderweitiger belferer

Berforgung übergeben werden. wobei allfällige

Mehekofien diefen nacbläßigen Pflegeeltern iiber

bunden werden können. x176'

8. 128. Der Gemeindeannnann hat fofort die

von der Sihulkommiffion veryängten Strafgel

der zu beziehen und derfelben jedesmal Bericht

über die gefchehene Vollzdiehung zu erftattenh

indem er die ihm von er Schnltommiffiogiancn t
i
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iibe-efendeten .Tabellen ntiideni-_Datunt der _Boll

ziehiing ziiriickfchickt. ,Die Schulkominiffion ih

rerfeits fuhrt uber fämnitliche .Straffälle eine

genaue Kontrolle, . -

Unterläfit der Genreindeanrmaun die Vollzie

hung. -fo hat der Amtsftatthalter auf Verlangen

der Schulkommiffion gegen denfelbeuErekution

zu verhangen. - ,

Z. 129. Hinficlytlich der Wiederholungsfchuleu

gelten fännntliche obige Befiimtnltngen mit dem

unterfciliede. daß zwei ohne genugende Entfchul

digung verfäumte Halbtage jedesmal mit der

im Z. 127 Sah 1 und 2 ezeichneten Geldftrafe

zu belegen find. , .

Z, 136. Die Eltern und Pflegeeltern haben

die dllflicht. ihre Kinder außer der Schule ftrenge

zu Sitte und Zucht anzuhälteu." Namentlich

haben fie diefelben-vom Herumfctzweifen . von

dem nicht beainfichtigten Belt-che der Wirtin-haf

ten und Tanzböden. vom Tabac-krauchen und

Branntweintrinken mltWachfamkeit und Stren

ge abzuhalten. _ *

Z. 137. Vergehungen der Schulkinder. welche

in keiner Verbindung niit der-Schule ftehen.

wie Straßenunfug, Baumfrevel. Felddiebfiahl.

Befihädigun von Eigenthiiin jeder Art. Thier

auälerei u. ,. f. find der hauslielken Zucbtigiing

und der polizeilichen Vorforge uberlaffen.
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3, Auszug aus der Vollziebmoiver-.rd

nung zu demfelben Gefeß;

_ vom 22. März 18d'.

z. 73. Vergehen und Verbrechen der Studie.

renden, welche durch das Strafgefeßbuch be

zeichnet find, werden den Gerichten uberwiefen.

xxl. Strafbefiimmungen aus den Ge

feßen über die Niederlaffungsverhältniffe.

1. Gefeaß über die Niederlafftmg der Rati

tonsbnrger; vom 16. Wintermonat 1833.

__
i KU"

F. 1. Jedem Kantonsbiirger fieht das Reßt

zu. fich, unter Beobachtung der gefeßliwen Ver

ihriften in feder Gemeinde des Kantons nie

derzula en, und gleieh den Bürgern derfelben:

jede Art von Beruf oder Gewerbe zu- treiben.

Z. 2. Der Kantonsangehöri e, welcher fichin

einer andern Gemeinde des antons, als in

derxenigen feines Heimathortes. niedeetafien will,

muß miteincm nach der diefem Gefe e ange

hängten Vorfchrift abgefahren Heimat!) rhein ver

fehen fein. welcher bei dem betreffenden Gemeine,

derath eingele t werden foll. die. Einlage

eines folchen eimathfiitemes i dem Einleger

ein Empfangfehern ausznfiellev, wofür dann die
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fer letztere die Gebühr von fünf Baizen zu be

zahie-n haWM-F! '7 ,

Die Herausgake des Hecmathfclyeines gefchiehi

unentgeltlich. _

s. . Der Pflicht zur Einlegung eines Hei

maihfcbeines haben fich 11 unterziehen:

o.) alje_ diejenigen, wel in einer andern Ge:

meinde des Kantons, als in ihrer eimath

gemeinde ein Heimwefen fich erwer en, nnd

auf demfelben ihren Wohnfiß anffchlagen,

ohne fich in jener Gemeinde verbiirgert zn

haben; Ni

b) die, welehe auf einem Haus- oder Güter

lehen hanshäblici) fich niederlaffenz

o) Kofigiinger und dergleichen.

s. 4. Von der Pflicbth einen HennathfHein

einznlegen find ausgenommen: Beamtete, welche

vermöge ihrer Amtsfieile in einer andern Ge

n1einde„ als wo fie heimathrechtig find, wohnen

müßen, fo wie Studirendeh Lehrjungen, Dienfi

*boten und Taglöhner, fofern nämlich le tere

nicht ein Lehen beziehen,.oder eine Liegen (haft

erwerben. n. " n

s. 5. Ein Lehen- oder Kofi eher, weicher eine

Pecfon aufnimmt, ohne da er fich verfichert

hat. daß der Heimatbfciyein inner acbt Tagen

eingelegt werde, hat an den Gemeinderath des

Ortes acht Franken als Strafe zu bezahlen.

Z. 6. Durch die Nichtbeobachtnng der nachfol

genden Vorfchriften erlangt der Kantonsbiirger

in derjenigen Gemeinde, in tvelcher er fich nie

dergelafien hat, das Ortsbürgerrecht, als:

k) Wenn von der Gemeindebehörde des Nie
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derlaffungsortes gegen den Eingefeffenen,

ohne Vorwiffen nnd Einwilligun deffen

Heimathgemeinde, vormundfchaitli e Ver

handlungen itnteritorninen werden.

b) Wenn bei erfolgtem Hintritte eines Fami

lienvaters der Heimathgenieinde deffelben

hiervon inner Zahresfrift keine amtliche An

zeige gemaiht wird.

DiejeniÖe Behörde. weleher in der Gemeinde,

wo der erftorbene "ich aufgehalten hat, die

Beforgung der Heimathfchetne aufgetragen ift

hat auch die Pflicht auffitv. von dein erfolgten

Hintritt eines Familienvaters die Anzeige an

deffen Heimathgemeinde gelangen zu (affen, welch

lehtere dagegen gehalten fein foll: dcrfelben die

erhaltene Anzeige gehori erinaßen zu befcheinigen.

o) Endlich, tvenn der . eiinathfchein inner Zah

resfrift nach erfolgter Otiederlaifnng nicht

eingelegt wird, und die Heimathgenteinde

des Eingefeffenen weder auf giitlichem, noch

auf rechtlichein Wege ausgeniittelt werden

kann. Wird aber bei einem folchen-z* ohne

Heimathfchein Eingefeffenem fein Heimatv

recht fpiiterhiit erweisliay gemacht, fo fällt

derfelbe an feine frühere Heiniathgenieinde

zuriick. _

I. 7. Die Beamtem welche aus ihrem Ver

fchitlden in den vorbefiiminten Fällen Rechts

ftreite oder wohl gar Anheimfalluitgen veranlaf

fen, haben jedesmal die von daher entftehenden

Gerichts- und rozeßkoften. der Gemeinde un

befchadet, von 'ch aus zu bezahlen. und in den

unter [nic. a. l1. und o. des nächftvorfiehendeti

x
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Artikels bezeichneten 'Fällen follen nebenhin diefe

Beamten mit einer Geldbuße_ von 64 bis 96

Franken belegt werden; die Eingeleflenen aber.

welche auf lolche Weile das Bürgerrecht in einer

andern Gemeinde lich erlangt haben. die dop

pelte. durch das Geleß über die Bürgerrechts

erwerbun fefigeleßte Einkaufsgebühr entrichten.

Z. 8. Öle ini Z. 3 (nic, d. und a. bezeichneten

Perfonen können in nachltehenden Fällen. unter

Znrüekltellung ihres in der Zeit eingelegten Hei

inathllheines. aus derglhemeinde. in welcher fie

fich niedergelallen haben), fort und in ihre Hei

maihgemeinde znrüclgewielen werden. als;

11) wenn lie fich bei gänzlicher Armnth und

unvermögenheit ohne ,Belgfilgung der Gi*

meinde. in welcher' fie fich_ niedergelalfen

beidem-nicht durchdringen konnen;

b) in Fällen. wo fie krimmallfiir. oder wegen

einem nnfittlichen oder fchwelgerifchen Le

benswandel. wegen Frevel oder geringen

Diebfiählen polizeilich abgefiraftworden find;

a) den unter l.iii. n. und li. vorftehend bezeich

neten Zählen der Fortweifung unterliegt auch

derjenige. welcher fich in einer andern Ge

meinde aufhält. ohne den vorlihriftmäßigen

Heiuiathlchein zu hefißen. .

Glaubt ein Gemeinde-raid einen Eingelefienen

fortweilen zn können. lo hat er hierüber einen

förnilichen Schluß zu fallen. welchen er mit den

daherigen Beioeggriinden begleitet. dem betref

fendewZndividnnni zu Handen zu "teilen hat.

Denlenlgen'. weche gegen ihre Fortweifung

dete e. begründete Belchwerden erheben zu können glau

l ,
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den, fteht dießfalls der Rekurs an den-betref

fenden Amtsrath und von da an den .Kleinen

Rath offen. _ _

s. t). Zur _Sicherheit der Gemeinde, in wel

cher ein Familienvater aus einer andern ,Ge

meinde auf Heimathfctiein fiht, mag deeGe

nieinderath ron fich aus_ .diejenige Beranttaltung

treffen, wodurch er von jedem in feiner Gemeinde

fich erei 1iend__en Todesfalle genaue und fichere

Kenntni erhallt, damit der I. 3 (niit. a gehörig

beobachtet werden kann. . -

9?. 10. Gegenwärtiges Gefeß, mit dem Staats

fie el und den gefehlictzen unterfihriften verfehen,

fo in das Staatsarchiv_ niedergelegt und dem

Kleinen Rathe zur Vollziehung .und öffentlichen

Bekanntmachnn _zugefteilt werden, .

Ge even in n erer Sitzung des Großen Ra:

thes, uzern den 16, Weinmonat 1,833.

2. *Auszug _aus dein Gefeße *iiber den

Aufenthalt nnd. die Okiederlannng

von Eidgenofien und *Zlnslandernz

vom 18. Jänner 1838. .

Z. 16. Wenn ein auf Aufenthaltsbewilligling

im Kanton fich Yufhaltender eines unfittlichen

Wandels-oder einer fchlechten Aufführung fich

fchuldig machen wurde, fo foll der betreffende

(Henieindeaminann hievon dem Amtsftatthalter

Kenutniß geben, welcher, bei Erwahrung der

Sacheh unter Vorbehalt des Oieknrfes an den
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zuziehen, die betreffende PerfonZans dem Kan

ton fortYfchickem und hievon der Polizeikont

miffion ericht zu geben hat.

Z. 33. -Wer Jemanden, dcr im Fall ift, mit

einem Schriftenempfangfchein, mit einer Aufent

halts- oder Niederlaffungsbewilligung fich ver

fehen zu müffen, beherbergen und bei fich auf

ninimt„ ohne ihn anzuha ten, daß ee fich eine

folche* Bewilligung verfchaffe, oder ohne hiervon

der betreffenden Behörde Anzeige zu machen,

verfällt in eine Buße von vier bis zwanzig

Franken, und ift überhin fiir jeden Nachtheil

verantwortlich, der aus diefer Unterlafiung her

vorgehen könnte. Der Genieindeaminauu, in

ner deffen Geineindekreife ein Fremder ohne

gehörige Bewilligung fich aufgehalten hat, kann

uberhin mit einer Ordnungsbuße belegt werden.

s. 34. Eine Gemeinde, die einen Fremden in

ihrem Umkreife wohnen läßt, ohne daß diefer

die erforderliche Bewilligung fich verfchafft, kann

zur unentgeltlichen Aufnahme eines folchen

Fremden in ihr Bürgerrecht angehalten werden,

wenn durch diefe Unterlalfung die Heimweifung

deffelben in die urfprüngliche Heimat() verwirkt

worden.

Der Gemeinde fteht hiebei der Rückgriff auf

die Gemeindsbeamteten und lpartitularen offen,

welche fich dießfalls Nachläßigkeiten haben zu

Schulden kommen laffen.
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xxl( Auszug* aus "der allgemeinen

Schüßenordnung;

vom 16. März 1838.

Z. 1. Zen _Kanton-Luzern werden Schießübun

gen von drex verfcbledenen Arten gehalten.

1. Gewohnltche Slhteßtage;

2. Aus- oper Endefehießenz und

3. Eßr- und Fceefthccfien,

Z. 2, Nur an denjenigen Orten, wo ordent

Ziw organifirte SänYitengefellfcbaften mit obrjg

eitlich genebänigten eglementen befiehen, kön

nen gevqßhnlicde Schießtage abgehalten werden.

s. ?Axe-dmg (Einheimifchen oder Fremden),

der den Stnxzec zu behandeln verfieht, tfi» es et

laubß- an den ordentlichen ,Scbteßtagett um

fämmtlWe Gaben* zu febfeßen, _

9. 8. Dre Schüßenrätbe oder Kommcffionen

haben _dem betreffenden Amtsfiatthalter, naelp

dem dte Tage für Abhaltung der ordentlxclyen

Schießtage befitmntt fein werden, von dtefen

Tage? und vom Anfange decfelven Kenntmß

u e en. - .

3 s? 10. Die Gewinnfie, welche an diefen _Schie

ßen ausgefeßt werden, beiteben voxzugltcl) cn

fogenannten Verehrgaben. Diefe konnen _met

einer Zufaßfcheibe, oder mit einer Kehrfclyetbez,

oder felbft mit beiden vermehrt werden. *

s. 12. Nur an den Orten, wo Schützengefeü

(Gafien befiehen, die ein genehmigtes Reglement

befißen, dürfen innert cvrem Umkrecfe Ehren

oder Verehrgaben -gefaynmelt werden.
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s. 13. Die Verehrgaben, deren Einzug der

Sehilhenrath beforgt, follen von den Betrefien

den mit Anftand und ohne Zuoringlimkelt er

betenf nnd unverändert', fo wie fie abgeteicht

worden find, zum Gewinn ansgefetzt werden.

“Sie dürfen nnr in der oder den (tzemeinden

getarßrtnrelt werden, in welchen die Gefellfehaft

ete .

Utientand kann angehalten lperdem eine Ver

ehrgabe abznreichen, nnd fo enannte leere Zet

tel dürfen nnr mit ansdril licher Bewilligung

des Llngefprochenen als (Hewlnnfie ausgefeßt

werden,

8. 16. Die Tae e nnd Stunden der Abhaltung

der Artsfwießen ?ollen ebenfalls den1 betreffen

den Atntsftatthaltcr von der Schillzexlkomlniffion

angezeigt werden.

h". 17. Ehr- nnd Freifcbleßen, mögen diefelben

von einer Schlitz-engefellfchaft oder von Parti

knlnren abgehalten werden wollen, bedürfen

immerhin, ihrer größer-n Bedentfatnkeit lpegen,

vorerfi einer befondern Bemitligntig, und ftehen

in! erfierit Falle .nnter der Anfficht nnd Leitung

eines jeweiligen Schillzenrnthes oder der Schli

tzenkottxntiffion; im zweiten lnngegen nnter der

befonders bezeichneten Pollzeinnfficlptsbehörde.

Die Militttrkommiffion ertheilt die Vewtlli

gungen fiir Freifchießenbis znnt Berl-age von

?ranken 2000; der Kleine Rath aber dieienigen

(ir Schießen von höbernt Belange.

y s. 18. Die llnternehlner haben einen ordent

lichen_ Plan, ttebft befiimnlter ?lm-gabe des Dop

pers 111 die Stich- und .liehrfcheibc ihren! Be

gehren berzlelegeir.
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Z. l9. Nachdem nun ein folche-s Ehr- un'

reifiifießen bewilliget fein wird. werden die

?läne öffentlich bekannt gemacht und fowohl

fremde alseinheimifche Schiifzeufzur Theilnahme

eingeladen. Die Unternehmer find fiir das

Ganze folidarifch verantwortlich. '

Z. 26. Allfällig während der Dauer eines

folchen Ehr- und Freifchießens des S chießens

wegen fich erhebende Anftände befeitigen mit

möglichfier Beförderung der Schüßenraih oder

das bezeichnete *holizeiauffichtsperfonale. ander

weitige Streitigkeiten find je nach ihrer Natur

an den Zivil- oder -llolizeirichter zu verweifen.

Z. 27. Das Dingen und Dingenlaffen von

Schützen ab Seite der Unternehmer. um auf

ibreRechnung zu fchießen. fe wie das mehrma

lige Liifen einer Stich- oder Doppelkarte. ift als

betrügliche Handlung dem betreffenden Straf.

richter zu verleiden. Zn folchen Fällen wird

der Swützeurath oder die Auffiwtsfominiffion

fogleiiti einen ordentlichen Verbal rozeß anferti

gen laffen und denfelben zur inleitung des

Sirafprozeffes dem Statthnlteranite übermitteln.

Z. 28. Einem folchen Betrüger kann iiberhin

vom Strairichter fiir die Zukunft der Befuch der

Schieftftätte iiuterfag-t werden.

Z. 38. Die Zeiger follen gewiff*enhaft und

treu die gefallenen Schüffe zeigen. die getroffe

nen Nummern abftechen und die Abftiazbretter

bis uni Schluffe des Schießens Viienianden zur

Einiebt vorweifen. daher fie auch Jiieinanden

bei den Scheiben _und Zcigerhäufern gedulden

follen. der .nicht hiezii befonders beauftragt tft.

IJ
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Z. 40. Die Auffeher und Zeiger fiehem wäh

rend gefchoffeit wird. unter der befondern Auf

frcht des -Schußenrathes oder der Polizeiauffichts

kommiffion.

Sie durfen fich nicht beraufchen oder fonft

ungebiirlich betragen. und ohne Bewilligung

fich nicht von' ihren Pofien entfernen.

Z. 41. Jedes ordnnngswidrige und nngebiihr

liche Betragen derfelbeu wird fogleich mit Ent

fehung befirafi. , _ 7

Z. o1. Sebuffe mit zroec Kugeln find nnglil

tig u. der Schlitze oder Lader dariiber zu ahnden,

Z: 57. Alles Rauchen wiihrend dem Laden und

in den Ladbanken ifi verboten.

Z. 61. Alles nngebiihrliche Reden nnd fiörri

fche Benehmen in den' Schießfianden ift von den

Auffehernfogleich zu ahnden. in Wiederholungs

fällen follen die Betreffenden fortgewiefem und

überhin de1n Strafriwter verleidet werden.

xxill. Strafbeftimmnngen iiber Ver

letzung der Gefelze das Stener- und

Abgabeuwefen, fowie Staatsre

galien betreffend.

1. Aus n aus dem Xiuau efeße*z vgom 2. Zuni i844. W '

Staatshoheitsrechte.

Z. 8. Dem Staate bleiben als Hoheitsrechte

vorbehalten: der Salzhandel, das Piiinzrecht„
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die Potten, die Pulverfahritation, der Pulver

handel. Jeder Eingriff in diefe Hobeitsreclete

Fifi ?er1b)oten, und wird nach den Gefetzen he

ra t. .

Z. 11. Alles vermiitelfi des Schleichhande

in den Kanton eingeführte Salz verfällt dem

Staate. Dem Leider kommt die Hälfte des

Verkaufspreifes von dem an den Staat verfal

lenen Salze zn. ueber-bin ifi auf den Schleich

handel das Polizeifirafgefeß anzuwenden.

Staatsabgaben.

8. 31. Anf gefeßliclyes Stempelpapier müffen

gefchrieheit werden:

a. Alle Bien. Befchwerde- und Klagefcleriften

von Privaten. Korporationen, Gemeinden

oder Gemeindehehörden, welche an eine

Kantonalhehörde eingereicht werden wollen.

b. Alle Zengniffe. Schriften nnd Urkunden,

welche folchen Bitt- und Befchwerdefwriften

beigelegt oder iiberhaupt einer öffentlichen

Behörde oder einem Beamten voigewiefen

werden wollen oder follen.

o. Alle Schnldverfchreihungen mit oder ohne

befonderes Unterpfand (Spezialh pothek),

alle Verträge, Tefinmenteh Hand chriften,

Schnldhekenntniffe, Empfan fcheine, Abtre

iungsfcheine, Quittnngett, inszeddel.

1) Zufolge Art. 33, 36 und 38 der Bundesver

faffnng von 1848 fiehen alle im Münzregale

begriffenen Rechte„ ebenfo die Poflen und

die Fabrikation ,und Verkauf des Schieß

pulversnunmehr ansfchließlirh dem Bundeizu.
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wUxf ungefielnpeltes Papier dürfen gefchrieben

er en:

a. Alle Schriften über Gegenfiände, welche den

Werth von zwölf Franken nicvt erreichen,

z. B. Quittungem Schuldfcheine.

*11. Die RecHnungs- nnd HausbijWer der Pri

vaten, deffelben Verzeicbniffe und die _ur

fchriften aller ihrer RecHnungs- nnd Brcef

wechfelfchriften.

o, Die Protokolle und Regifier der Behörden,

der Brlefweehfel .und die Elnpfangfchexne

zwifchen Behörden, fo wie überhaupt alle

Akten, deren Ansferti ung auf Kofien der

. Behörden erfolgen muß.

Werden foll-he Akten , welche von dem Stem

pel ausgenommen find, in Original einer Be

hörde vorgelegt- fo bedürfen fie der Ueberfeßu

anf Stempelpapier nicjzt, wohl aber find die

Abflhriften foleher Akten, welche bebufs der Vor

legung vor einer Behörde gefertiget werden, auf

Stempelpapier zu fehl-elben.

Z. 32. Der Stempelabgabe findauch un

terworfen: Alle Arten von Kundmachungen, die

nicht von einer Behörde im Namen der Regie

rung ausgehen, infofern fie öfientlich an elnpla

gen werden x von jedem Stücke, ohne lückficht

auf derfetben Größe, drei Rappen.

.Hinficlytlicly .aller ans andern Kantonen oder

Staaten hereinkommenden Ta blätter, Zeitungen
und Becichtblätter ift gegen .Zolche Kantone nnd

Staaten, welche Stexnpelabgaben auf hiefige

ZeeWngen gelegt haben, das Gegenrecht anzu

en,
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Z. 33. Diejenigen Behörden und Beamteten.

an welche nur auf Stempel gelchriebene Bitt-.

Belchwerde- und Klagelchriften eingereicht wet

den follen. find gehalten. wenn folche nicht auf

Stencpelpapier gelchrieben find. ohne näher ein

zutreten. dielelben fogleich unter Nachnahme

desgwanzlqfqchen Werths des Stempelpapiers

zurnckzuweifen. 7

Eben fo tollen andere iin Z. 31 bezeichnete

der Stempelabgabe unterworfene Schriften.

wenn fie nicht auf Steinpelpapier gefchrieben

find. anf gleiche Weile unter Nachnahme des

zwanzigfachen Werthes uriickgewielen werden.

Veriveigert der Betre ende die Zahlung. fo

ifi die Sache an den Amtsfiatthalter zur weitern

*Verfolgung zu überweilen.

Wird ein auf nngefiempeltes Papier gefchrfe.

bener Akt fonfi entdeckt. ohne daß er einer Be

hörde vorgewielen wird. lo tritt die gleiche

Strafe des zivanzigfachen Werthes ein.

UmgeldD) Z. 53.3) Von 'dem im Innern

des Kantons oerbrauchten*Wein.__Effig. Bier.

Obfiwein (Moll) und von allen nbri en geifti

gen Getränken und gebrannten Wa ern wird

eine Verbranchsfiener (umgeld) nach folgendem

Maßltabe bezogen:

2) Gemäß Z. 23 der Bundesverfalfnng ift das

Zollwelen Sache des Bundes. init 'Zlnsnah

nie der im Art. 32 den Kantonen vorbehal

tenen Konlumogebühren fiir Wein und an

dere geiltige Getränke.

9*) Zlt theilweife modifizirt durch das Gefeß über

den Bezug des Uingeldesz v. 15. Zebr.1S-52.
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a? von jeder Maß Wein oder Effig Rp. t()

b von jeder Maß Bier , . „ 5

e) von jeder Maß geiftigeu Geträn

kes und gebrannter Wäffer . „ l5

cl) von jeder Maß BZi-ingeifi .. „ 30

k) von jeder Flaflhe (Bouteille) ab

ezogenen Weines und geijtigen

etränkes . . . . - „ 15

t) von jeder Maß-Obitwein (Moll) „ ,3

g) von dem Landweine wird die Verbrauchs.

'teuer nach dem Maßftabe .des Eins vom

Taufend des Kahitalwerthes , ioelclhen das

Nebland durch die Kadafierfchaßung erhal

ten hat, bezogem in dem Berftande jedoch,

daß diefe Abgabe gegen diejenigen, welchen

ein folches Stüek/Rrbland verpfändet wäre,

keineswegs abgezogen werden darf;

b) von dein inländifihen Bier, Obfiwein und

Branntweine wird die Berbrauchsfieuer

_vermittelfi einer Verbrauchspatentevon je

dem Bierbrauer und Wirtheh fo wie von

jedem Landmanne, ivelclyer fein eigenes e

zogenes getfiiges Getränk im Kleinen it er

dieGaifen verkauft und damit einen ei

gentlichen Kleinhandel als Gewerb treibt,

im Anfang* jeden Jahres bezogen. Der

Regierungsrath auf den Borfchlag der Fi

nanztoinmiffion fefzt je von zwei zu zwei

Jahren die Verbrauchsgebiihr eines jeden

*ltfiichtigen nach Verhältniß der Verbrauchs

maffe fefi. Der geringfte Betrag einer fol

(ben Berbranchsgehiihr darf nicht unter acht

Franken herabfinken. Die Gemeinderäthe
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auf der Landfchaft und derumgeldner in

der Stadt- Luzern beziehen diefe Steuer und

liefern fie der Finanzkommiffion ein; für

den Bezug erhalten fie drei Prozente als

Entfchädiguug.

Z. 54. Als Grenzzollfiätten zur Ein- und

Ausfuhr des Getränkes find befiimmt: Wyßen

bach. Ufhufen, St. Urban , Reidein Triengen,

Maihufen bei Männer, Mofen„ Aefch, Lliüs

wanqen, Ottenhnfen, Gifikon, Luzern beim ehe

maligen Hofthor, Meggen und Winkel.

Ohne befondere Bewilligung der Finanzkom

rniffion darf kein Getränk anderswo in den

Kanton eingeführt werden bei Strafe der Zoll

unterfchlagung. Jede Ladung von vcrfieuer.

barein (Getränkez welehe ohne_ ausdrückliche Be.

willignng der Finan kommiffion anderswo, als

an den beftimmten ollftätten eingeführt wird,

ift von dem betreffenden Zollner oder - olizei.

beamteten mit Befchlag zu belegenh is der

Straffall beurtheilt oder geniigend-e Sicherheit

fowohlfür die Verbranchsfteuer, als für die

Unterfuchungskofien und Strafe geleifiet third.

s, 55. 4) *Von dem Getränke, ivelches durch

den Kanton nur durch und aus demfelben wie

der aus eführtivirdz wird das Umgeld von dem

Oberzo_ ner in Luzern nach kfiattgefundenem

Ausiveife nach folgenden Befiimmungen wieder

zuruckbezahlt. 7

Als iolches Getränke wird behandelt dasjeni

ge, tvelches

- 4) Auch hier gilt die Bemerkung zu 8. 53.
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er) in _die Suit von Luzern zu beförderlickyfter'

_K Wrederausfuhr von da auf Güterwägen

*F74* oder Scinffen eingeführt wird;

d) dasjenige, worüber die Erklärung abgege

ben wird, daß es anf einer und, der glei

Zhen ZubrÖ t?? Zibladen ode!: Eirirkellern,

er einer or' n rtnann 'u kei( nenden
(Hrenzzoiifiätte werde auczgefüifzrt werden'

und.dann toirkliei) ausgeführt wird.

e) endlich dasienigß über weitbes bei det

Grenzzolifiätte eine' gieiche Erklärung ab

geben wird rtndroeläzes ttnaufgehakten in *e

?en ovrigkeitlirhen Tranfitkelter in Luzern

eingeführt und aiida abgeladen wird. Für

dasjenige Getränke aber, welches länger als

drei Monate in diefem Keller liegen bleibt,

criöfmt die *Pflicht der Wiedervergütung des

Urngeldesvon Seite des Staates nnd det

Eigenthütner kann angehalten werden, das:

Getränke ans dem Tranfitkeller zu entfer

nen. Der Regiernngsrath benimmt die

Lagergebühr für das Getränk _im Tranfit

teuer. Wird hingegen Getränk irgend et'

ner Art ans Privatfetiern bei einer im Ge

feße hiefür bezeichneten Grenzzoilfiätte ans

dein Kanten wieder ausgeführt, fo tverden

nach gehörige-nr Answeife nur zwei Dritt

theile des entriehteten Umgeldes zurück

vergütet.

Bei der Ansgangszoüftätte'foll, nach Maß

gabe des von _der Eingangszoitftätte ansgefer

ngten, die Zeit des Eingangs, die bezeichnete

Itusgangszoliftatte, das Maß, die Zahl, die
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Zeichen, den Abfiich, bei gebrannten Waffe-rn

den Inhalt der Grade und endlich den Umgelds

betrag enthaltenden llmgeldsfcheines, von dem

Zollner eine Etwahrung fiattfinden.

Wo bei diefer Erwahrung irgend eine Um

gehun „ falfaze Angabe, Lili oder Vetriigerei

?um 9 achtherle des Staats entdeckt wird, et

. öfcht das Recht der Rückforderung des umgel

des und die Ladung haftet fiir llnterfuclyungs

koften und Strafe. Der betreffende Grenzzollner

hat in diefem Fall in Beifein des Ortsgemein

deammanns iiber die vor_ enommene Erwahrung

fogleich eine Urkunde an zunehmen und der Fi

nanzkommiffion einznfenden.

Z. 56. Die Grenzzollner find verpflichtet, La

dungen uud Ftihrtoetke jeder Art, Träger und

Schiffer, zu beauffichtigen und genau zu unter

fuchen. Jeder Fuhrmann, Träger und Schiffer

ift gehalten, feine Fuhrbriefe vorguiveifen nnd

anzugeben, ob er geiftiges Getrenke mit fich

führe und wohin dasfelbe befiimmt fei.

Z. 57. Bei den Unterfuchnngeti und Berech

nungen ift folgendes zu beobachten:

a) ?Wenn die Fäifer auf dle,in1 Kanton vor

gefchriehene Liieife gefinnet find, fo _wird

beim Bezug des Ohmgeldes das Maß der

Sinne angenommen.

. Bei Wahrnehmung allfälliger Gefährde kann

der Zollner die Fäffer finnen lauert, in ivelchem

Falle die Kelten, fofern ein Betrug fich her

gusftellt, auf den Fuhrmann fallen„ welcher

nberhin noch dem Polizeigerichte zu iiverweifen ift. '

b) Sind die Fäffer nicht gefinnet, fo hat er
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das Maß durch Anwendung des verordne

ten Vifirfiabcs zu ermitteln. (He-brannte Waf

fer find_ überdceß durch den Areometer zu

erproben* diejenigen, welcHe mehr als 16

Grad hasten, find_ als Weingeifi anznfchen.

c) Buffer, welche mii anßergejvöhnlifly großen

' pnntlöchern derfehen firm werden auf die

Whdrige Mitte derfelben abgefiowen..

c1) 9 1rd das Getränk in Lageln eingefühxf, [o,

wird das Umgeld nach dem Gewichte be

berechnet, fofern der Fuhrmann nicht v_or

ziehe, diefelben finnen zu laffen. Auf eme

Piäaß twerdeu 3% Pfund Ikohgewxcht be-.

re ne ..

[chen Bontefllen) 'oder Krfjgen ahgezogen„

_ o) Wird Äeifiiges Getränk oder Wein in Fla

-kn Ki en oder Körben verpackt emgefohrß

4 io foll der Zollnec den Fuhr1nannanfior-z

dern, die Gattung des Getränks unddie

Zahl der FlafcHen (Bouteillen) oder Krüge

anzugebexy lvas jener dann mit dem Fuhr

briefe zxnvergleiclyen hat. Wo_ die Zahl der

Flafchen kn dem Fuhrbriefe nxcbt- angegeben

ifi, wird das Umgeld nach dem Gewichte

bezo en. Bei Kifien find Zl/g Pfund, bUex

Kot e11 aber 377.' Pfund Noygewtclyt fur

eine Flafche anxunebmen. _

k) Jfi ,das geifiige. Getränk oder Wein, welche

in Zäffern, .Kiffen *oder Körben eingeführt

werden , fo auf (Hüterrda en vecpackx', daß

qhne Abladen oder muy art-es Berandern

der Ladung der Vtflrfiab nxcht angewendet

werden konnte, fo hat der Fuhrmann dem
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Zollner die Gattung des Getrii11kes„_das

Maß der Fäffer oder die Zahl der Flaichen

anzugeben. wonach dann der Zollner das

umgeld berechnet.

Dies unter blu. k bezeichnete Getränk muß

e"tweder in dem Kaufhaufe zu Luzern abgela

dkn, werden„ wo dann der Umgeldauffeher her

hkigerufen werden muß, um dasfelbe nach der

lm gegenwärtigen Paragraphen [ict. b vorge

fchriebenen Weife zu unterfuwen; oder es muß

vor der Abladung an einem andern Orte von

dem Fuhrmann der Ortsgemeindeammann her

beigerufen werdenF ivelcifer die Erwahrnng-yach

benannter Vorfwrift vornimint und einen Schein

darüber fofort unter feiner Verantwortlichkeit

an denjenigen Zollner fendet, an deffen Zoll

fiätte die Ladung eingeführt worden if't. Kömmt

das in Fäffern eingeführte Getränk mehr als

zehn Stunden von unferer Kantonsgrenze her,

io wird jedoch nur bei der mit eidYnöffifehen

Sinne verfehenen Fäffern auf ieden aum eine

und eine halbe Maß, Schwanung zugegeben und

von dem Gefammtmaße abgezogen. Von den

neuen Weinen hinge en. we che zur Herbiizeit,

mit der Hefe (Truße eingeführt werden. foll

von der Weinlefe an bis zum 31. Chrifimonat

deffelben Jahres bei gehörig gefinnten Fäffern

ein Abzug von ehn- Prozenten, bei nicht oder
nicht ehörig geföinnten aber nur ein Abzug von

funf V rozenten eftattet werden.

8. 58. Jede ichtbeobachtung der im . 57

enthaltenen Vorfchriften von_Seite der uhr

leute, Schiffer oder Träger ift als Zollunter
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fchlagnng. nnd von_ Seite der Zollner oder 11m

gelditer und Gemeindeaininänner als *Pflichtver

letzung 1iachzdem *poliziZefe-ße zu beftrafen.

Das Einfuhren von eintrauben zum Aus

vreffen ifi verboten nnd als Umgehung der Ver

brauchoftener u beftrafen.

h. 59. Die ollner find gehalten. das uinqeld

nach Maßgabe ihrer angefieliten Unterfucbung

fogleich von den Fuhrleuten. Schiffer.. oder Trä

gern zu beziehen und dafiir einen Schein aus

zufiellen. welcher fotoohl als Etnpfangffyetn. als

auch als Ausweis dient. _f

H. 60.5) ueber das inlandifche Getränk. als

Wein. Obfiwein und Branntwein. welches im

Kanton von Gemeinde zu Gemeinde geführt

wird. halten die Gemeindercithe auf der Land

fchaft und der Umgeldaitffeher in der Stadt

Luzern Atifficht und fiihren dariiber ein genaues

Berzeichncß. .

e) Der F. 85 der vorliegenden Finanzgefeße

beftimnrt. daß die Strafbeftimmungen. wel

che in den durch diefes Gefeiz aufgehobeneit

friihern Verordnungen vorkommen. bis zur

Uitiarbeitung des ?yolizeifirafgefexzbuclyes noch

in Kraft verbleiben. infoweit fie nicht durch

fchon befiehende Gefehe aufgehoben find.

Es befieht von daher auch der Z. 28 des Auf

lagegefetzes v. 18. April und 4. Okt. 1810

noch in Kraft. Diefer lautet:

Alle Ueberfchreitungen und Verfchlagniffe bei

der Getriinksfieiter. fo wie alle Hinterlifi.

die an der Zollft-itte gebraucht worden wä

ke- um das eingeführte Getränk zu verheiin
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Jedem der folches Getränke aus einer Ge

meinde ausführen will, hat daffelbe bei dem

vom (Henreinderathe als umqeldattffeher befiell.

ten Mitgliede und in' der StadtLnzerlt hei dem

umgeldauffeher umftcindlicly anzugeben, wofür

er einen Schein erhalt, welcher ihm als Ficht

btief dient. ür den Schein bezahlt der Ver

Zcziußer, die tempelgebcthr inbegriffen, einen

a en.

Die Umgeldattffeher ,find aber gehalten, folche

Scheine nur dann ansznftellen, wenn bei ihnen

die Ueherzeccgttng waltet„ das folche Getränke

eigenes* rodukt oder inlandifclyes Erzeugniß ift.,

Zede t ußeractztfeßung diefer Vorfchelft oder

Gefährde bei der' Angabe wird als Verfchlagniß

nach dem *yolLetgefe-h beftraft.

I. 61. Am _nde des Jahres hat jeder Unc

eldauffeher ein genaues Verzeichniß iiber das

?Maß und die Gattung des inländifchett Getränfs,

welches im Laufe des Jahres aus dee Gemeinde

ausgeliefert tvorden, an die Finauzkotnmiffion

einzufendelt.

z'. 68. 'Alle im Kanton wohnenden und kan

tonsangehörigen Handelsleute und Krämer, wel

lichen und fomit dasfelhe der Entrichtung

der gefelzlichen Ab abe zu entziehen, wer

dennm erfien Fa e mit fechsfacher und im

?weiten Falle mit acbtfacher Entrichtung der

chnldigeit Gcträntfiener hezüaztigt, welche

Strafe bei dem dritten Vergehen endlich

noch durch die Konfistation und Nieder-le

gung des Gewccbs vecfchäeft werden kann.
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che Märkte oder Jahrmellen in hieligem Kanton

befnclhen. lollen 'nach Maßgabe ihres Handels

verkehrs und des Werths ihrer Waare. vermit

tellt Löfung einer alle Jahre mit dem 31. Ehrifi

monat zn Ende“ laufenden Marktpatente. eine

Gebühr von fiinf Bahen bis zehn Franken an

die' Polizeikommilfion zu Handen der Staats

kalfe bezahlen.

Ausgenommen und befreit von der Marktha

tente ifi der Verkehr mit allen Gattungen von

Lebensmitteln und Vieh.

Hinfichtlich der Marktdatente wird gegen An

gehörige anderer Kantone oder Staaten nach

dem Gefetze über das Gegenrecht verfahren.

Z. 69. Für befondere Verkanfsbewillignngen.

welche nach Anleitung des hierüber beftehenden

Gelehes bei der Polizeikommilfion einzuholen

find. wird nach den nähern Befiimmungen des

lelhen Gefelzes eine Gebühr von einem dis vier

zig Franken. je nach Maßgabe des Werthes

der Waaren und des Verkehrs. zu Handen der

Staatskalfe bezahlt.

Ebenlo haben die herumgiehenden Beliher von

Kunfiwerken. Thierfamm ungen. Natnr- oder

andern Seltenheiten. fo wie fremde Mufikanten.

Seiltänzer.. Kunfireiter. Marionettenlhieler.

Thierführer nnd Andere. welche ihre Gefchicklich

keit zeigen wollen. bei der Polizeikommillion

eine Bewilligung zum einltweiligen Aufenthalte

im Kanton zu lölen und ihr zu Handen der

Staatskafie eine Gebühr von einem bis_ 'acht

Franken zu be ahlen.

Z. 70. Die irthshatente nachVorlchrift des
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T. 53 des gegenwärtigen Gefeßes werden von

den Wirtheti für den Gebrauch des inländifcben

Getränkes alljährlich nach einer von der Finanz»

komjniffionh iin Verhältniß-des muthmaßlichen

Verbrauchs, fcftznfeßenden Scbahung an die

Staatsfaife für jedes Jahr voraus entrichtet.

Auf gleiche Weile hat die Schätzung und Ent

richtung der Bierbranerpaten te vor fich zu gehen.

8. 71. Für die Ertheiluijg eines Tavernen

wirthsrechts bezahlt der Berechtigte ein für al

lemal eine Gebühr von fiinfhundert bis zwei

taufend fünfhundert Franken an die Staats affe.

Für die Erwerbnng eines *lljjitenfchenkrechts

zahlt der Berechtigte eine jährliche Gebühr von

vierzig bis hnndertfectiszig, fiir ein 'Mofifclyenk

recht und für ein Bicrfcljenkrecht eine folche von

zwanzig bis fechszig Franken.

Diefe Gebühren alle follen im Jänner jeden

Zahrs voraus und zwar unmittelbar an das

Staatszahlamt entrichtet werden. tllerfonalrechte,

*welche im Laufe eines Jahres er-thetlt werden.

haben ihre Gebühr ebenfalls zum Voraus nach

Markzahl zu entrichten.

Solchen Berechtigten, welche in Entrichtung

diefer jährlichen Gebühren faumfelig find, wer

den mit Ende Hornnng die Gebühren um ein

Fünfthei( erhöht und fie zugleich aufgefordert,

bis zum 31. März die erhöhten Gebühren zu

entrichten. _Folgen fie diefer Mahnung nicht,

io ?tioicbt ihr Recht, was öffentlich bekannt ge

macht wird. ,

Z. Fiir die Holzausfuhrbeivilligun en werden

der Koinniiffion des des Innern zu anden des

Staatszahlaiuts folgende Gebühren entrichtet : Maui.. i

> .d

eg_ . .
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s) fiir die Erkann-tntß .. M). . Rp. 40

t.) fiir ein Klafter tannenes oder der

leichen Brennholz . „ 15

ür ein Klafter tannenes oder dgl.

Bauholz oder tannene Rinden . „ 20

cl) für ein Klafter eichenes oder an

deres Hartholz* . . . . „ 20

e) fiir ein Klafter eichene Rinden . „ 50

h. 73. Für jeden Tanztag, mit Ausnahme der

zwei letzten *Faftnachtsta e im Winter lind der

Tanztage für-Hocbzeitgä e und von der Regie

rung anerkannte Sthiitzengefellfchaften, entrichtet

der Wirth zum Voraus eine Gebühr von acht

Franken an den Amtsftatthalter zu Handen des

Staats. - -

Der Amtsftatthalter bezieht hievon eine Be

zu sgebiihr .von zwei vom Hundert.

ür die erfte Einlöfung eines Hundszeichens

nach Vorfchrift des Gefehes werden an den Ge

meindeammaun zu Handen des Staats wei

Franken und für jede nachfolgende smni ung

eines folcheii durch den gleiüyen Eigenthitmer

vier Weißen bezahlt.

Sowo ( dem Amtsfchreiberh als der Gemein

deaminann beziehen für den Verkauf von Hunds

zeichen jeder eine Gebühr von vier vom Hundert.

Niemand ift zur Jagd auf fremdem Eigen

thum berechtigt, welcher nicht ein obrigkeitliches

Patent dazu erhalten hat, worüber das Jagd.

gefeh die nähern Vettimmungen enthält.

Fur ein einfaches Jagdpatent zahlt der Jäger

qu den betreffenden Amtsfiatthalter zu Handen

des Staates eine Gebühr von vier Franken,
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Fowie für jeden Hund, den der Jäger mitfüh

ren will, vier Franken.

Es darf Niemanden, der das fiebenzehnte

Altersjahr noch nicht erfüllt hat, ein Zagdpatent

ausgeftellt werden. ,

Der Ertrag der Zagdgebühren in nach Maß

gabe des Ertrags und des Bedürfnifies zur Ver

efferung der Viehzucht zu verwenden.

Y, 75. (Bußengeld er.) Die Bußengelder

werden vou den Arntsfiatthaltern bezogen. Zu

diefem Behnfe werden ihnen die Strafurtbeile,

wodurch Geldbußen verhängt werden, von den

untern Gerichten, foroie von dem Oberqericbte

unmittelbar zngefiellt. Die Anttsfiatthalter ver-

legen den Ertrag der Geldiirafe nach Anleitung

der Geietze auf die betreffenden Theile, nnd ver

rechnen ihn alljährlich auf den 31. Chriftrnonat

mit dern Staate. Sie fenden die von Geld

bußen herrübrende Baarfchaft vierteljährlich dern*

Staatszahlarnt, und an' Ende des Jahres die

Jahresrechnung der Finanzkornlniffion ein. Die

Bnßenoerzeirhniffe werden der Staatsanwalt

fchaft zum Unter-fuck) zugefendet. Die Amts

ftatthalter erhalten von den monatlich bezogenen -

Geldfirafen zehn Prozent.

Z. 7x). Streitigkeiten über die Pflichtigkeit zu

oder über das ?Maß von Staatsabgabeir ent

fcheidet der Regierungsrath.

_StenerhflichtigN welche ihre Staatsabga _

uichtlertten, werden auf dern Wege der S111i. d

betrerbung, oder wo diefe-s Mittel _nach der

Natur der Sa che nicht anwendbar tft, durch

83
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Zwangsmaßregeln nach s. 55 des Organifations

-gefepes zur Leiftung an ehalten,

Diefelben können im alle von Widerfpenfiigz

keit oder Gefahrde überhm dem Strafrichter

iiberwtefen werden.

2. Auszug aus dem Gefetze über_ den

Bezug des Ohne eldes und deffeu Nncker

ftattung bei tederansftihr des Ge

tränkes; vom 15. Hornung i852.

g. l. Von den in den Kanton eingeführten

e tätigen Grtranten, welche n icht fchwe izeri

[gehen Urfprungs find, wird die Verbrauch

fieuer nach folgendem Maßftabe bezogen.

_ _ Neue Währung

n.. Von tederMaaß gewöhnlichen Weine Rp. t()

b, Von jeder Maaß Bier . . . „ 10

o. Von jeder Maaß Luxusweine und

,ebrannter Wäffer ._ . . „ 30

cl. Von jeder Maaß Weingeifl . . „ 50

o. Von jeder Zlafehe (Bouteille) ab e

z-.igenen Weines und andern geifti

gen Getränke? . . . . „ 30

_Bezüglich der Yerbrauchfteuer fiir eingeführte

Getränke .chweizerifchetr llrfprungs hat

es bei .der Ltorfchrift des Z. 53 des Finanzge

fehes fein Lierbleiben.

Demzufolge ift in neuer Währung zu bezahlen:

a. Von feder Maaß Wein . . . Rp. 14

b. Von feder Maaß Bier . . , „ 7
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e. Von jeder Maaß gelingen Getränk-Z '

nnd gjebrannter Wäfie-'r . . . Rp. 21

cl. Von feder Maaß Wemgeifi . . „ '42

e. Von jeder Zlafche (Bouteille) abge

Ygenen Werns und eifiigen Getränks „ 21

t'. 9 on feder Maaß bftwein . . „ 4

8._ 2. Von allen in den Kanton eingeführten

geiftigcn Getränken wird die Verbrauchfiener

(Ohmgeld) wie bisher fogleich beim Eintritte

in den Kanton bezogen.

Z. 3. Wird das eingeführte und _toerfteuerte

Getränk ganz oder theilweife aus dem .Kanton

wieder ausgeführt, fo iii das bezahlte Ohmgeld

im Verhältniffe der Wiederausfuhr folchen Ge

tränkes zurückzubezahlen. Zn keinem Falle wird

jedoch mehr vergütet, als bei der Einfuhr des

Getränkes lvirkltch bezahlt wurde.

J. 4. Wer auf die Rückerftattung des bezahl

ten Ohntgeldes für den Fall der Wiederausfuhr

Aufbruch machen will„ hat folches bei dem Grenz

bürean des Orts, wo. das Getränk eingeführt

wird, zn erklären und bei der Wiederansfuhr

den Beweis für die Zdentität des Getränks, d.

h. dafür zn [elften, daß das auszuführende (He

trcink das gleiche tft, welches eingeführt und ver

fteuert w11rde. _

Die Nüekerftattungsforderung muß fpäteftens

innert der Frifi von drei Monaten von der fiatt

ehabten Wiederausfuhr des fraglichen Geträn

es an geltend gemacht werden; nach Verfluß

di?? Frift wird keine Rückerftattung mehr ge

ei e .

ä. 5. Jede Veränderung, Vermehrung oder
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Ergänzung folchen wieder auszuführenden Ge

tränkes in für fo lange, als _die nach vocltehen.

dem Artikel ab egebene Erklarung fich nicht zu

rückgezo en be ndet, verboten.

Die mgehung diefes Vetbots zieht den Ver

lurfi des Anfpruchs auf Rijikerfiattung des Ohm

geldes nach fich und ift iiberhin mit einer Geld

buße vom fe chs- bis zehnfachen Betrage der

Steuer, welche bei der Wiederausfuhr zu be

zahlen gewefen wäre, zu befirafen.

s. 6. Die lleberiretung der ubrigT-n, beziiglich

folchen Getränke!, fiir ioelches die iickerftattung

des Ohmgeldes in Anfprucl; genommen wurde,

aufgeftellten Vorfchriften foll nebft Verlurft des

bezahlten Ohmgeldes mit einer Geldbuße von

4 bis 100 Franken beftraft werden.

Z. 73 Die vom Regierungsrathe zu erlaffende

Vollziehnngsverordnung wird das Nähere iiber

die For-n der nach Art. 1. erforderlichen lle

fprungszeugniife fowohl, als_ iiber Erwahrung

der verfteuerten und auszufiihrendeu Getränke

,fefifehem

3. Vollziehnngsverordxiung des Regie

rungsrathes zu obigem Gefetze;

vom 4. Hornung 1852.

Z. 1. Kein Getränk darf, ohne befondere Be

willigung des Finanzdepartements anderswo,

als bei den durch das Finauzgefetz hiefiir bezeich

neten Grenzbiireaur in den Kanton eingeführt
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werden. Dasfelbe foll bei Strafe der Ohmgeld

unierfclplagnng einzig die zu denfelben fiihrende

Hauptftra e einhalten und darf, bevor das Obm

geld davon entrichtet iii, zwtfchen der Grenze

und_dein Grenzhüreau nirgends abgeladen, ein

geftellt oder verändert werden. -

Jede Ladung von verftenerbarem- Getränkß

welche ohne ausdrückliche Bewilligung des Zi.

nanzdepartementsh anderswo als bei den beftimm.

ten Grenzbüreaur eingeführt wird, ifi von dem

betreffenden Grenzauffeher oder Polizeibeamten

mit Befchlag zu belegen, bis der Straffall be.

nrtheilt oder genügende Sicherheit fowohl für

die Getrünkefteuer, als für die Strafe und die

Unterfnchungskofien geleifiet wird.

8. 2. Jeder Fuhrmann, Träger oder Schiffer,

welcher geringes Getränk in den Kanton ein

fiihrt, ifi gehalten, bei der Ankunft an dent

Grenzbüreau das Maß, die Gattung und Be

fiimmung deffelben dem Ohmgeldeinnehmer um

ftändlich anzuzeigen und die dazu gehorigen

Fuhibriefe vorzun-eifen.

Die Ohmgeldeinnehmer und Grenzauffeher

find verpflichtet, auf alle Ladungen und Zubr

werle jeder Art, fowie auf Träger und Schiffer

genaue Aufficht zu halten, damit kein Getränk

in den Kanton eingeführt werde, ohne die ge

fehliche (Setränkstteuer zu entrichten.

ß. 3. Für die Getränkseinfuhr ifi vom 1. April

an bis zum t. Wintermonat einzig die Zeit von

Mot ens 5 Uhr bis Abends 10 Uhr _und vom

1. intermonat an bis zum 1. April die Zeit

von Morgens 6 uhr bis Abends 9 Uhr fefigefeßt.
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Die Einfuhr von Getränk außer der angege

benen Tagszeit ift als Verfuch der Ohmgelds

unterfchlagung anzufehen. _ ' _ _

* Z. 4. Die Urfprungszeugniffe fiir die fbwei

zerifchen Getränke follen von der Ortsbehörde

der Gemeinde, in welcher das Getränke gewach

fen oder verfertigt worden, :ausgeftellt und be

fiegelt, vom Verkäufer des Getränks mitunter

zeichnet "und von einem Notar oder einem Be

zirksbeamten beglaubiglt fein.

Solche Zengniffe fo en enthalten:

a. den Namen des Verkäufers des Getränksz

b. den Namen des Käufers oder Fuhrmanns,

o. daß Maß der Ladung, die Zeichen der Fäf

fer, Kifien u. dgl.?

a. die Erklärung. daß das Getränke, Gewächs

oder Produkt *desjenigen Gemeindekreifes,

deffen *behörde das Zeugniß ausgeftellt, und

mit keinem fremden (Getränke vermifcht fei.

Die Urfprungszeugniffe find dreißig _Tage

lang, von ihrer Ausftellnng angerechnet, gültig.

Z. 5. Bei der Ankunft an dem Greuzbüreau

“werden die Urfprungszeugniffe von dem Ohm

eldeinnehmer in Empfang genommen, lvelcher

fie feweilen mit feiner Ohmgeldrechnung an das

Oberohmgeldamt abliefert. _

Dasjenige Getränke. welches nicht mit einem

nach obiger Vorfchrift abgefaßten Zeugniffe ver

fehen 1|, wird als nicht fchweizerifches an

gefehen und verfteuert.

Z. 6. Der Ohmgeldetnnehiner hat jedes ein

ubringende Getränke genau zu unterfuchen und

ch von der Richtigkeit und Vollfiändigkeit der -

1
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gemachten Angaben und von der Uebereinltiin

uiun der vorgewiefenen Schriften mit dem

detre enden Getränke lowohl in Hinficht der

Herkunft des Makes. der Gattung und bei

gebrannten Waflern des Znhalts der Grade

zu überzeugen. und den Eintrit tslcbein nach

Vorlchrift des Gelehes erft dann dem Fichrmann

zu übergeben. wenn er fich von der Richtigkeit

überzeugt haben wird.

Z. 7. Zn allen Fällen. wo das Getränke in

ungefinneten Fäfiern eingeführt werden will.

deren Bauart die Erwahrucig mittelfi Anwen

dung des Vifirfiabes unmöglich macht. wohin

die fogenannten Ladfäfier gehören. foll der Ohm

geldeinnehmer die Fäffer auf Koften des Zubr

manns finnen lafleic. worauf fodann bei Be

rechnung des Ohmgeldes das Maß der Sinne

angenommen wird.

Z. 8. Jeder Fuhrmann. welcher eiltiges Ge

tränk in den Kanton einlührt. hat ei dem Ein

teittsbüreau anzugeben. ob das Getränk für den

Tranfit oder für den Verbrauch iin Innern be

fiimmt lei.

Als tranlitirendes Getränke wird behandelt:

ei., dasjenige . über welches die Erklärung ab

gegeben wird. daß es auf einer und der glei

chen Fuhr. ohne Abladen oder Einkellern..

bei einem vom Fuhrmann zu bezeiibicenden

Grenzbüreau iderde ausgefiihrt .werden und

dann wirklich ausgefiihrt wird.

d. dasjenige. über welches eine gleiche Erklä

rung abgegeben wird. und welches unauf

gehalten in den obrigkeitlichen Tranfitkeller
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in Luzern eingeführt und dafelbft abgela

den wird.

Der Ohmqeldeinnehmer wird die gemachte .

Angabe auf feiner Kontrolle vornterken und nach

vorgenoinmener Erwahrung des Getränke! und

nach Being des betreffenden Ohmgeldes im er

fiern Falle dem Fuhrmann den vorgefchriebenen

Tranfitohnigeldfcbein, imlehternFalle den

Eintrittsfchein zuftellen.

8. 9. Wer auf die Rückerftattung des be

zahlten Ohmgeides für den Fall der Wiebe-caus

fuhr des für den Verbrauch eingeführten Geträn

kes Anfpruch machen will, hat folcbes fogleich

bei dem Grenzbüreau, wo das Getränke einge

führt wirdh zu erklären.

Der Ohmgeldeinnehiner wird diefe Erklärung

fowohl in feiner Ohmgeldlontrolle als auf dem

auszuftellenden Eintrittsfchein deutlich vormerken.

Der Eintrittsfchein ift fodann gleich bei der

Ankunft des Getränkes und vor der Abladung

an dem Orte, wo dasfelbe eingekellert werden

foll. dem Ohm eldauffeher vorzuweifen, welcher

der Abladun [Leizuwohnen und die Erwahrung

des in dein intrittfcheine verzeichneten Geträn

kes vorzunehmen hat.

Wenn der Ohm eldauffeher alles richtig fin.

det, fo wird der elbe den ibni vor ewicfenen

Cintriitsfcbein nijt feinem Vifum ver ehen, wel

cher fodann dein Empfänger des Getränles als

Lagerjcbejn dient.

S. l0. Während der_ Zeit, als die bei der Ein.

fuhr abgegebene Erklarung nicht zurückgezogen

fich befindet, ift jede Veränderung. Vermehrung
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oder Ergänzung des eingekellerten Geträ nkes bei

Verlufi des Anfpruchs auf Rijckcrfiattung des

Ohmgeldes unterfagt.

s. 11. Will der Inhaber des eingekellerten

'Getränts davon nneröfinet ein oder mehrere

Fäffer, Kitten oder Körbe aus dem Kanton wie. *

der ausführen, fo hat er dem Ohingeldauifeher,

welcher den Eintrittsfchein vor der Einkelletung

vifirte, unter unifiändlicher Angabe des Befiim,

mungeorts, des Maßes , der Gattung und bei

ebrannten Waffern des Inhalts oder Grades,

owie der Zeichen der auszuführendeir Koflis

Uneeige zu machen, worauf diefer, nach ange

fielltet (oraiäitiger Priifung und im Falle des

Ricbtignndens den Ausfnhrfcttein ausftellt.

Soll Wein oder geifiiges Getränk aus Pri

vatketlern in kleiner-n Theilen ausgefiihrt wer

den, fo ifi der Ohingeldauffeher herbeizurufen,

welcher der Abzapfung beizuwohnen und im

Uebrigen, nachdem das Getränk unter feinen

Augen abgezogen und zur Ausfuhr _zugeritflet

wondenhift, nach voritehender Vorfchrlyt zu ver

ren a ,

s. 12. Soll das Getränk nicht aus dem Kan

ton ansgefiihrt, fondern nur im Innern desfel.

ben verführt werden, fo wird von dem Obm

geldauifeher unter Beobachtung des in1 Z, ll

vorgefcbriebenen Verfahrens fiatt des Ausfuhr

- fcheins ein Getränksbegleitfcbein ausgefiellt.

Z. 13. Der Ohmgeldauffeher kann von dem

Eigenthijnier geiftiger Getränte- wofür die Rijek

erfiattuug des Ohmgeldes vorbehalten wurde,

und mit ivelcheu im Großen Handel getrieben
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wird, jederzeit die _Oeffnung des Kellers ver

langen, um fich zu uberzeugen, daß hinfichtlich

der Einiellerung und Ausfuhr keine Gefahr-de

unterlaufe
14. Der Ohmgeldeinnehmer def-Grenze

Z'. iireaus, bei welchem dasGetränke» für die Ans.

uhr angemeldet wird, _hat dasfelbe mit dem

Inhalte des ?lusfuhrfchelnes genau zu verglei

chen und bei der Unterfuclyung des Getränkes

nach .gefe licher Borfchrift zu verfahren. :

Jui Fa e derfelbe alles richtig findet, wird er

. “e gebfchehene Ausfuhr auf der Rückfeite des

Ausfu rfcheinesh unter Beifeßung des Datums

derfelben bczeugen und gleichzeitig in feine

Ohmgeldslontrolle_ als _Ausgang eintragen.

Auf den Verweis diefes Ausfuhrfcheines hin.

wird fodann der Oberohmgeldner in Luzern, im

Falle di_e Reklamation innert drei Monaten vom

Tage der gefchehenen Ausfuhr an bei demfelben

angebracht ivird. das betreffende Ohmgeld zu

rückbezahlcrr_ _ .
Z. 15. Die Außerawtfehung der in den ZZ.

9 bis 12 gegenwärtiger Verordnung enthaltenen

Borfchriften von Seiten des Eigenthüiners des

auszuführenden Getranls zieht, nebft dem Ber

lufi des Anfprucljs auf _Rückerftattuug des Ohm

geldes, je nach Umftanden die auf Ohmgeld

unterfchlagung gefehte Strafe nach fich.

-
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4. Kreisfehreiben des Fine-n departe

mei-tes; vom 31. Jänner 1 l.

Zufolge Z. 60 des Finanzgefe es hat Jeder,

der inländifches Getränke, a s ein„ Obfiivein

(Mofi) und Branntwein aus einer Gemeinde

.in eine andere Gemeinde des Kantons ausfüh

ren will, dasfelbe bei dem Ohmaeldauffeher der

betreffenden Gemeinde umfiändlich anzugeben,

wofür er einen Scbeinerhält, der ihm als Fuhr

-brief dient. Die Ohmgeldauffeher dürfen folche

*Scheine nur dann ausfiellen, wenn fie überzeugt

find„ daß das Getränk_ eigenes Produkt oder in

-landifehes Erzeugniß ifi;

Es kommt hie und da der Fall vor, dafi fol

ches Getränk, um an feinen Beftimmiingsort

'zu gelangen, den Kanton verläßt, und dann an

einem andern Orte iiber die Kantonsgrenze

wieder eingefuhrt wird.

Da nun von allem in den Kanton eingfiihr

ten geifiigen Getränk die gefehliche Uterbrauchs

abgabe (Ohmgeld) bezogen werden foll, fo ifi

die Frage erhoben worden, ob rijckfichtlich fol

chen Getränke?, ivelches in den Kanton eingeführt

wird „ mit der Erklarnngx daß es inländifches

Erzeugnis few-der vom Ohmgeldauffeher aus

geftellte uhrbrref als- ?flusweis hiefür genüge,

oder ob olches ausgefuhrte Getränk deny-Ohm

geld unterworfen fei? z

_Das Gelee, welches die Enthebung von Ge

tranksfcheinen fiir das Verfiihren- des inländifmen

Getränks vorfchreibt, betrifft den Fall', wenn dan*

Getränk im Kantonbon Genie-lade zu (ki
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meinde verführt wird. Will dagegen Jemand

folches Getränk auf einem Wege an feinen Be

fiimnrungsort führen, auf welchem die Ladung

nach deren Austritt aus dem Kanton wieder

in denfelben eingebracht wird, ohne ur Ver

abgabnirg des Getrankes gehalten zu ein, fo

_genügt die bloße Vorweifung eines Fuhrfcheines

nicht. fondern es tft in einem folchen Falle zur

Verhütung von Gefährde, damit nicht auslän

difches Getränk. ohne verohmgeldet worden zu

fein , nnter dem" Namen von inländifchem ein

gefchmuggelt tderde, folgendes Verfahren zu

eodachten: *

Zur Befreiung des eingeführten Getränks von

der Entrichtung des Ohmgeldes* ifi vor Allem

erforderlich, daß die Identität des Getränke? mit

dem in dem Begleitfchreiben bezeichneten Zn

halte ermittelt fei. E? foll daher dasfeni e Ge

tränk, welches auf die _angegebene Wei e über

die Kantonsgrenze verführt werden will, durch

den Ohmgeldaicfteher, welcher den Begleitfclyeirt

ansftellth verfiegelt, und daß diefes gefche

hen , in dem Scheine angemerkt werden. Der

Ohmgeldeinnehmer an der Grenze„ wo das Ge

tränk eingeführt wird, hat fich bei Vorweifung

des Vegleitfcheins zn überzeugen, ob das Siegel

unverletzt fei, und erft, nachdem er Alles richtig

gefunden, das Getränk, ohne das Ohmgeld zu

fordern, patfiren u laffen* den Befund aber

foldohl auf dem egleitfcheine, als in feiner

Kontrolle einzutra en.

_f Für_ jede folche _infuhr donGetränk bedarf es

itderdeeßder Bewilligung des Frnanzdepartemens.
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Bei Außerachtfelzung diefer Vorfchrifien, oder

wenn der Ohnigeldeinnehmer finden follte, daß

das Siegel des Getränke! erbrochen idiire, foll

die Ladung von demfelben angehalten, das (lle

iränk als ausländifclyes behandelt und iiber den

- Vorgang an den Oberohmgeldner in Luzern zu

Handen des Finanzdepartements fogle-ici) Bericht

* erfiattet werden.

5. Auszug aus der Verordnung iiber das

Halten der Hirt-de; vom 26, Juni 1828.

Z. 1. Das Halten von unden ift allen jenen

Einwohnern des Kantons itzern, toelche mittel

oder unmittelbar Unterfiiißungeu von den Wai

fenämtern oder Armengiitern enießen. fo wie

allen in die Klaffe der Dien boten gehörigen

Individuen, ferners allen denjenigen. welche

nichts an die direkte Regierungs- oder Gemeinde

und Armeniteuern beitragen, durchaus unterfa gt,

8. 2. Vom 1. uächftkünftigen Augftmonats

an foll feder andere Einwohner, der einen oder

gleichzeitig mehrere Hunde haltet, verbunden'

fein, reden derfelben mit einem neuen, auf der

fichtbaren Seite des Halsbandes angehefteten

Zeichen zu verfehen. -

Auf diefen Zeichen, follen der Name der Ge

meinde, lvoderlfigenthümer des Hundes feinen

Wohnfih hat, die Nummer, mit idelchier er fich

in der dicßfalligen Kontrolle eingetragen findet,

und Zahrzahl der Znftellung desfelben fich auf

gedruckt finden. “
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Die Hunde der Durchreifenden follen. wenn

fie kein folches Zeichen tragen, von ihren Ei

genthiimern. an einem Strick gebunden. gefiihrt*

werden. f_ z

Z. 3, Fur ein folches Zeichen follen zwanzig

Bahen bezahlt werden.

h. 4. Das durch Einlöfung eines neuen Zei

chens erworbene Recht zum Halten eines Hun

des ift einzig und allein an die Perfon des Er

werbers gebunden. und darf daher auf keine

Weife an jemandandern-übertragen werden.

S. 5. Die *Austanfchung eines folchen Zeichens

gegen ein anderes findet gegen Bezahlung von

vier Bahen bloß dannzumal ftatte

er) Wenn bei Abiterben des Eigenthiimers des

Hundes ein folcher vererbt wird. „

b) Wenn der Eigenthümer des Hundes feinen

Wohnfiß in eine andere Gemeinde verlegt.

Zn diefen beiden Fällen aber 1nuß neben der"

Einreichung des gehabten Zeichens die Kontrolle,

des betreffenden Gemeindeammanils den nöthi

gen Ausweis leiften. 7
In beiden vorftehenden Fällen follen die Ein-_

lbfung des neuen Zeichens binnen Monaisfrifi.

vom Tod des friihern Eigenthiimers oder von

der Aenderung des Wohnfihes an gerechnet.

fiatt finden.
. (i. Fiir ein vermißtes Zeichen kann ein

Neues enthoben werden. in lvelärem Fall auch

vier Basen fiir dasfelbe zu bezahlen find.

_Z. 7. Jeder Befißer eines Hundes (es mag

L111 folcher mit dem vorgefchriebenen Zeichen ver

feyenfein oder niwt) bleibt nebenhiu fiir deudurch
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diefen verübten Schaden, fowie für die daherigen

narhtheiligen Folgen verantwortlich.

Derfelbe ift auch verpflithteß fiets genau alle

jene Vorfchriften zu befolgen, welche zur Ver

hütung der Toltwuth unter den Hunden oder

bei tvirklictxein Ausbruche derfelben die Re ie

rungsverordnung vom 28. Brachinonat 1 09

enthalten, fo wie die beim Eintritt folcher um.

fiände zu erlaffenden Polizeiverfiigungen.

Z. o8. Wer einen Hund ohne die verordnete

Bezeichnung antreffen würde, ift befugt, die Po

lizeibedienfteten aber find verpflichtet, denfelben

mit fich zu nehmen , oder felbft auf der Stelle

niederzuinachen, letzteres nämlich, wenn der

Hund ohne Gefahr yon Verletzung nicht weg

enoinmen werden könnte, oder wenn deffen

eff er entweder nicht bekannt ift„ oder in die

Kla e der "ini 8. 1 bezeichneten Perfonen ge

"rt

E. 9. Der Eigenthümer eines folchen Hundes

verfällt nebenbei in eine Geldftrafe von vier

Franken, wenn er die vorgefchriebene Tare zwar

bezahlt, das empfangene Zeichen aber dein Hunde

nicht angelegt hat,

Wenn er hingegen die' Taxe nicht entrichtet hat-

fo toller mit acht Franken heftraft werden.

Derienige aber, der feinem Hunde ein unäch

tes oder nicht mehr qiiltiges oder für den Hund'

eines andern eingelöstes Zeichen anheftet, 'ver

fällt in eine Strafe von fewszehn Franken,

Z, 10. Wer zur Zeit, wenn jeloeilen zur Ver

hütung der Tollirnth unter den Hunden ver

ordnet wird, die Hunde angebunden zu halten
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oder mit Manlkörben zu verfehen. einen folchen.

außer dem Haufe frei aufen läßt. verfällt. nebft

allfälliger Anwendung der im vorigen Para raph

enthaltenen Strafbefiimniungeit, in eine f uße

von vier Franken. und es foll ein folcher Hund

noch überdieß. nach fedesmaliger Vorfihrift.»

entweder weggenommen oder niedergemaclyt wer.

den.

Die weggenommenen Hunde können innert

fünf Tagen gegen Erlegun von fiinf Bahen.

nebft zwei Bahen Ahnngsko n für jeden Tag.

ivieder eingelofct werden.

xxo?, Polizeivorfchriften über Maß

und Gewicht.

1. Auszug aus_ dem Bree-bes efeße, die

Wiaß- und Gewichtsordieuieg etpeffend;

- vom 23. Dezember 1801.

Art. 1. Auf die Grundlage des beftehenden

eidgenöffifchen Konkordates vom 17, Auguft 1837

wird fiir die ganze Eid enoffenfchaft gleiches

Maß und Gewicht eingefhrt,

Art. 7. Alle abzufchließenden Verträge über

Gegenfiände. die nach *Maß und Gewicht nirge

geben find. dürfen nicht anders als nach der

geaeuwartigcn Maß- und Gewicutsorduung er

klciltet werden. -Bei folchen Urteil-gen. in wel
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chen diefes Maß und Gewicht gar nicht, oder

nicht deutlich bezeichnet wurde, ift anzunehmen,

es fei das gefeßliclpe verftanden. Bei Verträgen

aber, in denen aus befondern Gründen ein an

deresMaß und Gewicht feftgefeht worden ifi.

foll die Umwandlung in gefehliches Maß und

Gewicht ausdrücklich beigefügt werden.

Art. 8. Wer ini Berichte ungeeichtes oder

unbezeichnetes Maß und Gewicht gebraucht, ver

fällt, wenn der Fall niäht dnrch wiffentliche

Tänfchung oder Schädigung als Betrug erfcheint,

in eine Buße von 2 bis 20 Franken.

Der Gebrauch geeichter oder bezeichjneter, aber

unrichtiger Maße und Gewichte. in fo fern die

Uebertretung nicht ein fchwer zu befirafendes

Ver chen enthält, ift mit einer Buße von 2 bis

40 ?ranken zu belegen. Rückfall wird als we

fentlicher Erfwwerungsgrund angefehen und be

handelt. Kann bewiefen werden„ daß die Un

richtigkeit einzi der Schuld des Elchmeffers

beizuinetfen ifh ?o ift nur der letztere zu befirafen.

ueberdieß follen die diefem Gefeße widerfpre

chenden fehlerhaften Maße und Gewichte. wo

z folche angetrofieij werden, auiKoften desEigen

f thitmers berichtigt oder,__wenn diefes nicht ge.

fehl-hen kann, je nach Umfianden zernichtet werden.

Art. 9. Diefes näniliche Verfahren gilt auch

in Beziehung auf fehlerhafte Waagen, hinficht

lich deren Gebrauch die nnvorhergehenden Ar.

tikel angedrohte Strafe gleichfalls ihre Anwen

dung findet.

Art. 10. Das Verfahren in uebertretungsfällen

iß durch das Bundesgefeß vom 30. Zulu 1849.

3' a
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betrefieitd das Verfahren bei Uebertreiun 'fiska

lifcber oder poltzerlicher Bundesgefeße, be immt.

Art. 11. Von alien wirkte-b ezogenen Bnßeu

kommt ein Drittbei( dem Anzeiger zu; die iibri

gen zwei Drittthcile fallen an dentenigeu Kan

ton, in deffeu Gebiete die uebertretung ttattgc

fnnden und :die Unterfucbtirtg gewaltet bat.

Art. 12. Die durch gegenwartiges (Ztefcß anf

efielltc Maß- und Ge-oicbtsordnitng foll fpäte

ens bis zum 31. Chrifttnonat 1856 in Nimmt_

lfictzext Kantonen eingeführt und in Wrrkfatukect

em.

k 2. Auszug aus dem Gefeize über-die

Einführung der fchwei . Maß- und

Gewichtsordrtrxreg; v. 31. Dez. 1836.

3. 18. Vom 1. Jänner 1838 an-foll-beijedem

Verkehr , der! nach Maß und Gewccht fiatt fin

det, nur von den im gegenwärtigen (Hefen auf

.geftellfen Maßen und Gewichten Gebrauch ge

Wacbt werden. _

s. 19, Alle Verträge über Gegenttände." dee

nach Maß und Gewicbt angegeben find, durfen

tlicpt anders, als nachder .ge cnwärttgen Maß

und (Gewichts-ordnung ab rfct. offen tverden. Da

wo befondere Verhätni e die “Angabe anderer

Maße unlxGewichte not wendig machen , muß

dee Rcdnktton in gefetzli es Maß oder Gewicht

bcrgefügt werden. '
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s. 20. Es dürfen _bei dem Verkehr keine an.

dere Maße und Gewichte gebraucht werden, als

folcbeh die nach Vorfchrift ange eichnet find.

Zn Bezug auf die gläfernen ohlmaße bleibt

es jedoch den Wirxhen nnd allen denjenigen,

welche mit Fluffigkeiien im Kleinen Verkehr trei

ben, freigefiellt, diefe glafernen Hohlmaße von

einem Eichmeifier des Kantons eichen und an

zejchnen zu laffen, oder diefelben fchon geeicht

und bezeichnet aus den» Fabriken oder Magazi:

nen zu be iehen. In 1ede1n Falle find fie ge.

halten, fi auf eigene Kofien hiefür befonders

bezeichnete Probemaße ans den hiefiaen Eich

fiätten anzufchaffen, uni die gläfernenHohlmaße

darnach.) prüfen zu konnen. Die betreffenden

Befißer, foleher Hehlmaße find fiir die riehfi_ e

(Ei-Thun derfelben immer ,in fclkxfi vcrantwortliZ.

Für ?eine Weine und iqneurs„ 'welche in ver

piclpten Zlafchen (box-UW) und nicht nach der

Maß Verkauf? frc1jo>erdei1ft btletibt der VerkaufZin

nn eeiten a engeaie,- .,...,
8?. 24. Sfzrafbeftfmmun *ÖNWW

a) Wee im Handel oder Werke

unrichtigem Maß oder Gewicht macht, oder

fiel) eines nicht gehörig geeichten Maßes

oder Gewichts bedient, ifi nach der Vorfchrift

des allgemeinen Strafgefegßßßu ahnden.

b) Eiebmeifier, die den ihn *Ax

auferlegten Verpflicnfun' ** -

K? wiyerhandeln, oder „ 7*" u

_ Schulden kommenl '

es Maß oder Gew'aßgab der um e *f

 

 

.
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urfaclyten Gefahr odermüM-FEM.,

ebenfalls gemaß den Befinimiunge all

emeinen Strafgefetzes beftraft werden.

e) er einen Vertrag iinterzeichnetzyder an

elobt, der andere Gewichts- oder Marbe

iinmiingen als die gefehlichen , ohne Bei

fügen der Reduktion, enthalt, verfällt in

eine Geldbuße, welche nach Vedeutfamke* '

des Gegenfiandes von_ &bis *Z0 Fr

*betragen kann. _Dtelenigen- offen

Beamten , welche in diefer Eigenfcha" -

einem foichen Vertrage mitgewirkt hatten,

verfallen in die doppelte Buße.

a) Wer meffingene oder kupferne Maße zum!

Ausmeffen von genießbaren Flüffigkeiten

oder inetallene Waagfihaalen zum ?luswägen

des Salzes ebrauchtf verfällt in eine Strafe

von 1 bis Franken.

 

3. Auszug aus der Verordnung über

Verkauf neuer Maße und Gewichte;

vom 15. Chriftmonat 1827. ,

s. 1. Alle diejenigen, welche fich mit dem Ver

kaufneuer Maße und Gewicht im Detail abgeben,

feien es Handelsleute, Handwerker oder Mecha

niker„ find ehalten, keine andere Maße und

Gewichte, as folchef welche fchon voneinem

Amtseiclymeifter des hiefigen Kantons geeicht fich

befinden, zu verkaufen.

8. 2. Gegenwartige Verordnung foll tc.
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4. A ' 1 aus dem Ge "ber de'Ge Mitch der Sehne eßäaxeu; n

vom 20. Mai 1839.

Z. 1. Der Gebrauch der Schnellwagen ifk

eftatteh jedoch nur in folchen Fällen, wo ein

?Fehler von einem halben Prozent bei der Ab

wägun außer Acht elaffen werden darf. Der

Vertäu er oder der _aufer hat aber das Recht,

die Abwagxng auf einer gewöhnlichen (gleich

armigen)-„ aage zu fordern.

s. 2. Fur den offentlichen Verkehr darf an

den Schnellwaagenkein Gewicht unter zehn Pfund '

gewogen werden.

F. . ?line geftempelte Schnellwaa en dürfen

bei dem offentlicloen Verkehr gebrau t werden.

Die Stempelun ifi nach vorgenommenem ge

nauem unterfu e je von fechs zu fechs Jahren

zu erneuern.

Z. 4. Keine Schnellwaa e darf gettempelt wer.

den, wenn fie bei einer Zulage von 1/iooo der

Belafiung keinen Ausfchlag gibt.

5. Ans ug aus der Verordnung über3

B a ffi t* un vonM dG wi t*e u tYmlgtTßzraclyinonßtßi-ÖZ. e ch *

-J, 1. Die durch obbenanntes Bundesgefeß

'und deffen Vollziehungsverordnung für die ge

fatnmte Eidgenoffenfciyaftaufgeftellte Mafi- und

Gewichtsordnnng, fowie insbefonders die Bor
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fchrifien über diejen_en Mnfier- und Probe

maße und Gewichtenxvelcye m iedem Kantons

atcbiv nnd bei den Eichni-eiffern voehanden fein

follen, und ferners die Befinn111ungen, wie die

Eichung der Verkehrsmaße und Gewichte und

wann deren periodifche Erwahrnng fiattzufinden

haben, und endlich ide-iche Strafen gegen die

jenigen zu verhangen find„die nngeeichte Maße,

Gewichte oder Waagen, oder folche, die' nicht

der eidgendififchen ONaß- oder (Hewjchtsordnnng

entfpreclyen , gebranehenoder die fonfi ani icgend

eine Weife gegen _die eidgenöffifctye Maß: nnd

Gewichtsordnnng fich veriehlen, - follen* in allen

Theilen von den heicefienden Behörden und Be

amten des Kantons Litzern genau gehandhabt

und vollzogen werden. -

, ß. 7. Zeweilen von drei zu drei Jahren hai

jeder Eichineiftet eine genaue Priifung alle:

Maße, Gewichte iind Waagen der Wirthe“, Meß

gxr, Wntfier, OFZnlleN_ Bäcker, Gerwer, Fabri

nten, Kaufleute, Krameeh Salzanslväger und

aller iibrigen Handel- und Gewerhtreihendei!

Einwohner vorzunehmen.

Hiehei find alle diefe Maße und Gewichte und 4

Waagen niit den zwei leyten Ziffern dee Zahczahl

nach dee den Eiehinexitern dießfalls des Näher-n zn

erthcilenden Anweiinng neu anzuzeicjpnen, _

Das (Dlasgcfchirr bedarf jedoch feiner Erneue

rung der “2lnzei(h11nng.

Die Waagen nnd Gewichte der ?lpoihekee und

der Goldfaziniede loerden von einem durch die

Koinmiifion iiber ?Maß und Gewicht bezeichneten

Sachveyfiandigen _nnterfncht und angezeichnei.



S. 8. Das Departement desJnnern ordnet_

fewcilen diefe Prüfung und neue Eichung an.

Das Statthalter-ami bezeichnet* ini Einverfiänd

nifi mit dem Eichmeifier jeweilen diejenigen Ge

meinden. wo der Unterfuch nacheinander vor

enommen werden ivtll, und macht den betref

enden Gemeindeammiinnern hievon Anzeige.

Diefe haben auf Meldung des Eichnieifters, wel

chen Tag er in die Gemeinde kommen werde.

alle diejenigen, welche nach Borjchrifi des vori

gen Artikels ihre Maße nnd Gewichte nebfi Waa

gen prüfen und nen anzeichnen zu laffen haben,

aufznforderm mit denfelben bei dem Eichmeifter

. fich einzufinden, und diefer hat folche zu unter

fuchen, die Maße und Gewichte genau zu ver

gleichen und diefelbe, fowie die Waagen im

richt-ig findenden Fall neu anznzeichnen.

Der Genieindeammann derjenigen Gemeinde.

wo der Unter-inch fewcilen be.innt, hat dnrch
ein Fahrwerk die Eichgeräthtgciyafien des Eich

meifters- abholen zn laffen.

Sind feine Berrichtnn cn in einer Gemeinde

zu Ende, fo hat der da ige Gemeindeammann

die Geräthfclyaften an den Hauptort derjenigen

- Gemeinde fiihren zu laffen, wo der linterfuct)

fortgefeßt wird.. Der Gemeindeamnia-nn der Ge

meinde, wo der linterfuch fewcilen endet, hat

die Geriithfckiaften dann wieder zum Wohnort des

Eichmeifiers fiihren zu laffen. Alle diefe Fahrlei

tiungen haben auf Koften der Gemeinde zn ge

eit.

F. t). unrichtige oder fchadhaft gefundene Maße,

Gewichte und Waagen niinmt.- der Eichmeifter
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fofort-weg. bezeichnet 'fie mit einer Nummer.

und trag fie mit dem Namen_ des Eigentbitmers

und Angabe der Stucke in ein Verzeichniß ein.

Er läßt folche mit den_ Eiihgeräthfchaften nach

aufe fiihren. wo er fie berichtigt und ausbef

. ert und neu anzeichnet. Der Eigent iimer kann

fie hierauf gegen Bezahlung der etreffenden

..Rotten wieder zu Handen nehmen. ungeeichte

Maße. Gewichte und Waa en find vom Eich

meifier ebenfalls nach Hau e zur Prüfun_ und

Anzeichnung zu nehmen; Sind aber die aße.

' Gewichte oder Waagen dermaßen unrichtig oder

fchadhaft daß fie ni t _nach gefeßlilher Vorfchrift

ausgebelfert werden konnen. fo find diefelben

fofort u vernichten. wobei das Material dem

Ei ent ümer K.

erfälfchun en . vorfä liche Veränderungen

oder wiffentli er Gebrau unrichtiger oder un

eeichter Maße und Gewichten oder Waa en

?nd vom unterfuchenden nach vorläufiger e

fchlaganordnung der betreffenden Maße und Ge

wtch e oder Waagen fogleich dem Statthalter

amte anzuzei en und von kompetenter Gerichts

behörde nach *- orfchrift des Eingangs genannten

Bundesgefetz-es u befirafen. f_

Z. 10. Die ichmeifier haben uber die in

vorigen Artikeln. 7. 8 und 9 von ihnen vorge

uonimenenVerrichtungen jeweilen dem Statt

halteramte zu Handen des Polizeidepartements

einen genauen Bericht zu erftatten.

Z, 11. Die Statthalterämter find an ewtefen.

alle ?ihre wenigfiens einmal_ alle Ma e. Ge

wicht und Waagen fammtlicher im Z. 7 be.
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nanntex Gewerbtreibenden durch einen Polizei.

diener im Beifein des Gemeindeammanns un

terfuclhen zu laffen. um nachzufehen. ob keine

andere als vorfchriftsgemäß angezeichnete Maße.

Gewichte oder Waagen gebraucht werden. Wird

gefunden. daß unangezeichnete Maße. Gewichte

oder Waagengebraucht worden find. fo follen

diefelben fogleich weggenommen und dem Statt

halteramt Anzeige gemacht werden.

Zft Grund zur_ Vermuthung vorhanden. daß

feit der lehten Eichung die Maße. Gewichte und

Waage eine Beränderung'erlitten haben und

diefel en deßhalb unrichtig feien. fo find fie

ebenfalls wegzunehmen und dem Amtseiclfmei

fter zur Priifung zuzufiellen.

Ein gleicher Unterfuch fämmtlicher Maße. Ge

wichte und Waa en foll an allen Zahrinärkten

_,und Meffen in ezug auf die folche befuchen

den Krämer und Gewerbsleute vorgenommen

werden.

z Die Statthalteräinter erftatien über alle diefe

Unterfu-chun en dem Departement des Znnern

alljährlich ericht.

h. 12. Außerdem liegt gemäß 8. 258 (ritt. 0

des Organifations efehes den Gemeinderäthen

die Pflicht der Au fiiht über Gewicht und Maß

ob. unud diefelben haben federzeit. wo fie-es

zweckmaßig finden. dießfalls das Erforderliche

unter Berichterftattung an das Statthalteramt

zu Handen des Departements des Innern an

zuordnen.
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XIV'. Vorfckzriften das Münzwefen be

trefiend.

-1. Oluszira aus dem“ Dekrete, betreffend

die Aeisfiibrieeig der eidgenöffifrhen

Miiiizreforni im Knut. Luzerus

dom 5. Chriftmonat 185l.

F. t. Von dem Zeithunkte der Znkrafttretung

des eidgenöffifcieen. Mnnzfußes an ift* Niemand

im Kanton mehrgehalten, Münzen.. wei-be nicht?

auf dem neuen eidgenoffifchen Mijnzfhfiem beru

hen, und nicht vom Bnndesrathe als dieferBedin

ung entfhrechende Zahlungsmittel' anerkannt

find, als Zahlung anzunehmen; * z

'Den öffentlichen* .tkaffen ift das Annehmen und

Ausgehen ungefeßlicher fremder Münzen des

gänzlichen unterfagt Zn außerordentlichen Zei

ten, wo ein Mangel an gefeßliclhen Münzen

eintritt, ift jedoeh der Regierungsrath ermächtigt,

für folcbe, _nicht ini fchweizerifchen Münzfuße

gehrägte Münzen einen ihrem Gehalte entfpre

chenden Tarifim Ecnverfiändnifie mit dem-Bun

desrathe aufzuftellen, wornacv fodann auch* die

felben bei denöffentlicben Kaffen als Zahlung

angenommen und ausgegeben werden dürfen.

8. 2. Bei Zahlungsleiftiengen ift Niemand

gSehalten, mehr als 20 Franken an Werth in

ilberforten unter dem 1 Frankenftüek, mehr

als 20 Franken an Werth in Villon- und mehr

als 2 Franken an Werth in Kupfermünzcn als



- 539-...

Zahlung anzunehmen, we es auch der Betrag

der Zah ung fein ntag. ( rt. 10 des Bundes

gefetzes vom 7'. Mat_1850. 25***.

s. 3._ Vet-trage, dee nach etun des

eidgenoffifcben Mitnzfnßes in nten rem

den Ptünzforten oder Währungen abgefcbloffeu

werden, find ihrem Lßortlaute nacb zn halten.

Lohnveetrcige dürfen jedoch nur auf den ge

fetzlic-ben Mitnzfnß abgefchloffen und Löhnungen

nur in gefeßlicl; n Ptiiirzfortert atisbÖKahtt wer

den (Art. 8. dY. undesqefeßes v. 7. at 1850), 

Dienfiverrext Ändere Lobngeber find int Falle

der Uebertrek -4 diefer Vorfchrift mit einer

Geldbuße v .bis 50 Franken neue Währung

zu belegen, 1*'
Z, 4. Vom Zeitpunkte der Inkrafttretung des

neuen Münzfyftents an folten atle Kantons- und

Gemeinderechnungen, itberbaupt alle öffentlichen

Verwaltnngsrechnungen und alle in öffentlicben

* rotokoliett zu ferttgenden Verträge und Ur

** nden- durch welehe die Leiftnng einer Geld

-x mme begründet wird„ in neuer Wahrung ge

rt unnprotokollirt xverden, ,

Beamte, weiche diefer Borfchrift Zuwiderhan

deln, find nach den Beftinnnnngen des Polizet

fteafgefeßes über Arutspfliclytoerleßnngen ZZ. 161

- 164 ftrafbar.

3c; " (*"
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2. Au* *F 5 s dem Dekrete _über die

Auß _ eßnM _Fremder nec-ht rm

fchlveizerifchen unzfuße gepragter

Munzforten; vom 11. Brachmonai 1853.

l. Mit dem 1. Augufl 1853 treten alle nicht

in llebereinfiimtnun mit dem fchxveizerifclyen

Münzfpfieme gepräg en fremden Munzen außer

Kurs, und es ifi Niemand gehaltem andere Geld

forten, alfo auch nicht die Brabanter, deut

fchen Kronenthaler, Zweiguldem, Gul

den- und Halb uldenfiijcfe und die Zwan

ziger oder Se sbäßner, als ahlun smittel

anzunehmen. Die Tarifirung der elbeni außer

Kraft gefeßt. _

Den fammtltchen öffentlichen Kaffen im Kan

ton ifi die Annahme der außer Kurs gefeßten

Geldforten gänzlich unterfagt.

Eben fo dürfen Dienfiherrn und andere Lohn

geber die auszubezahlenden Löhne nicht anders

als in gefeßlicbenrGelde ausrichten.

ll. Den gefetzlcchen fchweizerifclyen Münzen

leich zu achten find, und haben fomit verbind

ichen Kurs, die Fiinffranken - Zweifranken e,

Einfranterw, Halbfranken und Zwanzigcentimen

Stücke von Frankreich Belgien, SardinienZ Par

ma, der ehemaligen cisalpinifcleen Republic! und

dem Köfnigreicly Italien (rex-no ckltulja). Dage

gen bleiben die Fünfundzwanzigcentimen- Stuele

außer Kurs gefetzt.

11|. Wer diefem Dekrete entgegenhandelt, foll

nach s. .38 des 8yolizeiftrafgefetzee) , Dienfi- und

Lohnherren insbefonders , mit einer Geldbuße
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von 2 bis_ 50 Franken, und folche, welche fremde

ungefeßliche Geldforten g e w e rb s m ä _ß i g ge en

Annahme gefeßlicher Geldforten aushinwech ein

oder in Umlauf feßen, nach s. 28 refp. 100 des

Polizeiftrafgefehes beftraft werden.

"Z4 '-'"

xxi-l. Polizeivorfehriften bezüglich der

Jagd, Fifcherei und Viehzucht.

-- G~-i:,-3..:“--:.e-r:.:-.-,-:i.~?-e-.ik-»----

ß. 1. Die Jagd ift gegen Einlöfung von Pa

tenten gefiattet.

Jeder Landbefißer ifi aber berechtigt. auf fei

nem Grund und Boden alle Gattungen herren

lofer Thiere zu fchießen,

S. 2. _Zagdpatente dürfen nur an Kantons

angehörige und an folche, die ihren Wohnfiß

(aomiejljnm) im Kanton aufgefihlagen haben,

ausgefiellt werden. Jedoch bleibt dem Kleinen

Naive vorbehaltem auch an Fremde und an fol

che Eidgenoffen, die nicht im Kanton wohnhaft

find, zeitige Za dbewilligungen ertheilenzulaffen.

Z Z, Das ufheben oder Fangen junger Ha

-fen,* das Ausnehmen der Eier und das Verder

ben der Brut aller Art von Wildgefliigel, fowie

das Schießen von Rehgeißen ift verboten, und

als Zagdfrevel zu beitreten,
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8. 4. Das Verfolgen *feißender Thiere ifi un.

ter Beobachtung derhiefnr jedesmal zu erthei

lenden Polizeivorfchriften freigegeben.

Bei Wahrnehmung folcher Thiere tft die An

zeige davon fogleich denrGemeindeammann der

Gegend, in welcherfie fich zeigten, zu -macheig

der dann gehalten ift, die patentirten Jciger fei

ner Gemeinde oder der umliegenden Gegend,

davon in Kenntuiß zn fehen, und aus denfelben

einen Anführer zu ivählen, unter deffenLeitung

die Verfolgung eines folchen Thieres mit Hülfe

eines anfällig nöthig erachteten Aufgebots be

werkftelligt wird.

s. 5, Jagdpatente dürfen nicht ertheilt wer

den: Veraufiallteu, und ebenfo wenig jenen,

ivelche mit eiitehreiiden Strafen belegtfind, oder

unter derfelben Folgen fich befinden, oder die

unter olizeiaufüwt ftehen; ferner einem, wegen

Leicht inn oder Verfchwendnng Vevogteten oder

Verrufenen, fo wie dem, der von Almofen lebt,

oder unterftühuug von Waifeu- und Armen

ämtern erhält; endlich dem, der fich in einem

abhängigen Berufe befindet. mit Ausnahme je

doch jener, die als Jägerknewte einem Patentir

ten znge eben werden, und fiir tvelche diefer ein

eigenes ?ment zu löfen hat. .

s. 6. ie Zagdfähigkeitszeugniffe werden von

dem betreffenden Gemeinderath gegen die Be

ziehung von zwei Ba en auf Stemvelpapier

ausgettellt, und vom 7 räfident und Schreiber *

deffelben unterzeichnet. Diefe Zeugniffe follen

enthalten: e

u) Vor- und Gefchleclytsnaiue, Beruf und Wohn

ort des fich Anmeldendenz
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t)) die Erklärung, daß der vorangehende 9, 5

denfelben nicht befchlagez

o) die Angabe„ ob er ein Patent mit oder ohne

die Befugniß, Hunde anf die Jagd zu neh

menh und im erftern Falle- fiir wie viele

Hunde er ein *folches verlange.

Sollte ein Gemeinderath Jemanden ein Jagd

.fähigkeitszengniß ertheilen, ,der fich laut J. f5 in

der Ausnahme befindet, fo foll ein auf folches

Zeugniß ausgefielltes" atent zurückgezogen und

zernictttet, fowie der etrefiende Genteinderath

zu einer Strafe von t6 bis 32 Franken verfällt

werden,

s. 7. Die Zagdpatente toerdett nach einem

eigenen Formular von dem betreffenden Amts.

fiatthalter auf das Zen, niß des betreffenden Ge

tneinderaths hin ansge ertigt, tvofiir zu Handen

des Staats folgende Taxen alrNLurnsabgabe

bezogen werden.

Fiir ein einfaches Patent zum Jagen ohne

Hund werden vier Franken und fiir jeden niit

zufijhrenden Hund ioeiter vier Franken bezahlt.

Zunge Leute, welche das zwölfte Jahr zurück

gelegt und das fiebcnzehnte noch nicht erreicht

haben, erhalten ein Patent, jedoch ohne Befug

niß einen Hundtnitzufiihren, gegen Erlegung

*einer Taxe von zehn Batzen, und nur auf eine

vom_ Vater oder Vormund des Bewerbers hie

für ichriftlich 'oder mündlich ausgefielite Einwil

ligung. *7 I* “

Fiir die Ausfertigung der Patentezfoll nichts

bezahlt werden. *k* -

s. 8. Diefe Patente und Bewilligungen find
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nur für eine durch gegenwärtiges (Hefen be

ftimmte Jagddauer nnd nur für die Perfon, auf

welche fie namentlich ausgeftellt find, gültig.

s. 9. Wer immer fein Jagdrecht ausübt, ift

gehalten, dasfelbe ohne Viachiheil der Güterbe.

fißer zu thun, und kann für allen erweislicben

.Schaden von leßtern belangt, und zu deffen

vollen Erfah angehalten werden.

Kein Eigenthümer eines Hundes darf denfel

ben bei einer Strafe von vier Franken zu ge

fchloffener Jagd nachgehen laffen. _

Bei fich ergebendenumftanden muthwilliger

und vorfützlicher Betibcidigungen wird der, Fall

der polizeichricl)terlictze1i Unterfuchung uberwie fen.

Z. 10. Der Kleine Rath kann Jagdreviere

auoftecken und" in 'Bann' legen. _

s, 11. Alljahrlich wird die Jagd mit dein

15. Herbfimonat eröffnet, und mit dem 31.

Chriftmonat gefcbloffen. _ _

Während der iibrigen Zeit, fo wie an Sonn

unb Feiertagen ifi das Jagen des ganzlichen

verboten. _ __

5. 12. Wer fich der Ueberiretung gegenwar

tigen Gefehes fchuldig macht, foll„ wenn_ dieß

ur offenen Jagdzeit gefchieht, fur 1b bis Z2

Franken, gefchieht es aber zii gefchlofiener Jagd

eit oder an Sonn- oder Feiertagen, fur 20 bis

0 Franken befiraft werden. ' „

Hingegen find junge Leute bis zum zurückge

legten feibszehnten Jahre fur begangene Jagd

frevel bei offener Jagdzeit mit einer Strafe von

vier bis acht Franken, bei gefchloffener aber„

und an Sonn- oder Feiertagen mit einer
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lStrafe von acht bis fechszehn Franken zn be

e en.
gZn Wiederholungsfällen nnd bei vorhandener

Unzahkbarkeit des Frevlers foll das Polizeifikaf

gefeß feine Anwendung finden. f '

s. 13. Jeder auf der Jagd fich Befindende

hqi auf, den erfien Zuruf exnes Gemeindeam

mgnns, Bannwarts* oder Landjä ets fich mit

Vorweifu-ng _feines *patents* iibet ein dießfalls

evhaltenes Recht bei _diefene förmiicp ausznwej

fen. Der Pnteniiete aber ifi befugt, von den)

anfragenden PolYeibc-amt-en ebenfalls den Aus_

weis übe-c feine -- eamtnng zn verlangen. '

Zkiebfachtxxnq nnd Answeicynng der Anrufen:

den ifi als Jagdfrevel nach Z. 12 diefes Ge

feßeßzn beftrafen.

Widerfiand, Drohungen nnd Gewalt-thätigkeß

ten gegen den feine *Pflichten erfiillenden öyolezef

beamten iverden nocH überdieß nach Anleitung

des Kriminal- Polizeiferqfgefev-bmfps bcfiraft.

s. 14, Bon allen dnräy das Zagdgefeß fefige

feßten Geldftcafcn fallen den( Steinke nnd dem

Armenfond det Gemeinde, wo der Fehlbare be:

tedfien wird, jedem cin Vicrthei( xxnd dem Lei_

der die _Hälfte zn. ' "

_H 15. *Die Beftxrafnng der den Befiimmuongen

diefer Gefeße Zuwiderhandelnden könnnt gleich

jedem andekn ipolizeifalle den betreffenden Pd_

lizeigerichten zn. * “ ' '

8. 16. Gegenwäctiges Ge-fetz fo-Hl u. f. 1_v_.

.-35
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Auszug aus dem Dekret.» Erläute

.rnng des s. 1 des Jagd efetzes;

vom 20. Weimnonat ,1 l.

8. 1. Derjenige patentirte Jäger. welcher er

*weislicb-ein herrenlofesThier auffagt und ver

-fol t. felbft treibt.oderel-eei-bem-läßt. iii-der erfte

An precher des Thieres. und es gebührt diefem

:das Anfpruchsreclyt fo lan- e.. .als er :das Thier

verfolgt oder verfolgen .la t_. *fo daß-weder ein

-a-nderer Jäger :no-ch Grundeigenthünier berechti

get fein foll. ein-folchesaugejagtes-Thier. 'wäh

-re-nd es von .einem zaubern :verfolgt wird. zu

-erlegen oderan-fich zu bringen.
8. 2. Gleiche Rechte .und Pflichten ehaben-.aueh

?die Grundeigenthümer. jedoch mit dem Unter-

-fchiede. daßdiefe-nur die -auf ihrem Grund und

:Boden aufgetriebenen. herrenlofen_'Thiere,. „die

fonfi von keinem-patentirten Zuger »verfolgt

werden. und auch nur »auf ihrem Grund .und

:Boden .zu erlegen .das Recht „haben ,follen.

s. Befrhliifzjdas Verbot des _. ifehfcmgs

.mit Schwebn-eizen entkia tend;

.vom 29. März 1809.

»Es fei aller Fifchfang *mit Schwebneßen bei

»einer Strafe voiillj Schweizerfranken. für jede

uebertretuug. von heiligen Oftern au bis auf

14. Herbftinonat jeden Jahres. verboten.
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e. Anszn ..sdem _ fett "b rd-te
Schau vongfßichtviehIft-»t-Hblrne.1837.

Z. 14. Das Zulaifen bei nicht angezeichneteii

Thieren ift verboten:

I. 15. Die an ezeiclyneten Zuchtfiiere und fol

che, auf welche reife bezogen wurden, dürfen

,ohne höhere Vewilligun vor dem 1. Herbft

monat weder außer die emeinde *verkauft now

gefchlaehtet werden. ,

Ebenfo dürfen die Zuchthengfte ohne befondere

Bewilligung vor dem 1. Auguft nicht außer den

_betreffenden Amtskreis verkauft werden.

s. 1_,v. Diejenigen welche den FZ. 14 und 15

.iuyiderhandeliy foilen die allfällig bezogenen

shretfe wieder zuriickerfiatten, und find überdieß

mit einer Geldfirafe von“6 bis 32 Franken zu

-belegem wovon dem' Leider, derwierte _gThellzzu-g

_kommen -foll.

_XZU/"ll, Gc-,fehe und Verordnungen be

züglich' der Ausübung eines Be

Zriifes oder Gewerbes.

-1. Gefeß über die Ausübung des Adho

kateubernfes; vom 16. Jänner 1853.

Z, 1. Jedermann ift befu Ndfe-Lliechtsfachen

Anderer vor Gericht zu rex_ ehren, fobald: er den

nachfolgenden Bedingungen Genüge leifiet.
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"Z, 2. Derfelbe hat fich beim Obergerichte da

riiber auszuweifen: __

a) daß er „Schweizerburgerh eigenen Iiechts,

zeugenfahigz nicht des Aktivbiir erreazts

wegen gemeiner Verbrechen oder ergehen

verluftig und guten Leuinundes fei* *'

b) daß er die erforderliche Zieclptskenntnis befixze,

Der Ausweis eines guten Leumiindes wird

durch Beibringung von Zeugniffen der Gemeine

deräthe, in deren Gemeinden der Bewerber in

den letzten fiinf Jahren fich auf_ ehaltein_ eleifiet.

Der Ausweis uber den Ve is der er orderli

chen Rechtskenntniß erfolgt durch Befiehung ei

ner Priifung. l ..

Z. 3. Zur Vornahme der im 8.2[1ict.b vor.

gefclmebenen Priifung_ wählt das_ Ohergericht

allia' rlich eine Koinmitfton aus drei Mitgliedern

des bergericlets und zwei rechtsfuudigeu Män

nern außer feiner IIkitte.

Das Obergericht wird zur Reglung der Prü

fungen ein Reglement erlaffen, ivelches dem

.Großen Rathe zur Einficht vorzulegen ift.

Fiir die Abnahme der Priifung bezahlt der

Bewerber zum Voraus eine Taxe von 30. Fr.

Z. 4. Sowie der Betreffeude die im s. 2 er

wähnten Bedingungen erfüllt hat, third ihm das

Obergericht ein Zähigfeitszeugniß die Nenns

facben Dritter vor Gericht verfechten zu konnen,

_ausfiellem '

Ausnahmswei-fe kann das Ober-gericht Perfo

eien, ivelche die. im C. 2 litt. er bezeichneten Ei

Zienfchaftenhefißen undderen Tiichtigkeit ale*

_ echtrkutidige aus inchriähriger amtlicher Stel
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lung oder Oerufsthätigkeit bekannt ifi, ohne

Befiehung einer Prufung ein folches Jähigkeits

zeugniß ausfiellen.

5. 5. Ohne Befiß des vorgenannten-Fähig

keitszeugncfies wird Niemand zur Verfechtun

Anderer vor _Gericht zugelafien, außer im Fa e

der VertheidiguYg von kriminalgerichtlich Ange

frhuldigten f8." t„ _Abfaß l. d. Strafrechtsverö

fahrens) und in Civilfachen dor Friedensgericlpt.

8. 6. Wenn eine prozeßfuhrende Partei eine

Nechtsfchrift nicht felhfi verfaßt, fondern durch

Jemand anders abfafien laßt „ fo foll der Ver'

faffer fich unterzeichnen und diefer eine zur Ver.

fechtung fremder_ Reihtsfachen befähigte erfon

fein, anfonfi die Schrift aus dem Re tvefi

ioiefen wird._

Z. 7. Diejenigen, welche im Befiße von Fä.

higkeitszeugnifien fich befinden, find gehalten

vor den Bezirksgerichten des Amtes, in welchem*

fie wohnen, in bedeutenden Strafprozeffen die"

Angeklagten, welche wegen ,Armuth keinen Ver

theidi er zu befiellen vermögen, auf Anweifung

des mtsfiatthalters der Kehre nach zu ver

theldi_ en.. _ _

Au gleiche Wette haben fie die Civilprozefie*

derjenigen, welche das Armen-recht nau) Vorfcthrift

des Gefeßes genießen und keinen andern Ver

theidiger ihrer Rechtsfache haben, vor den Be

zirksgerichten des Amtes zu verfeclyten.

S. 8, Das Obergericht foll ein von ihm aus

gefiefltes Fähigkeitszeugniß zurückziehen, wenn

der Betrefiende eine der im Z. I litt. a vorge

fclyriebenen Eigenfchaften verliert.
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g Öie Sufpenfion im Aktivbürgerrechte wegen'

eineiner Verbrechen oder Vet-gehen zieht die

rifhenfion in Ausübung des Advokatenberufes

nach fich» 7 _ g .

. 8. 9. Das Obergericbt hat ferner dasFähig

feitszeugniß auf beftiitimte Zeit zuriiekznziehen,

wenn der Betreffende wegen llngebührlichkeiten,

Trölerei“, Verfehlevpung der Prozeß'e oder unniißer

Vermehrung der_Koften, wiederholt durch Ver

weis oder _Ordnttngsbuße ift geahndet worden.

_ s. _1_0*.- Die iiäclytten Anverwandten einer Per

fon bis und mit Einfchluß-_des zweiten Grades',

fowie die Vögte undPeiftande genießen immer(

hin sie Befugmß, die Rechtsfactyen ihrer Ver

wandten und Pflegebefohlenen vor Gericht zu

verfechten. _

9. 11. Patente, welche fruher vom Oberge

richte an Fiirfpreclper und Rechtsanwälte ertheilt

wor-den'- fit-id_ bleiben in Kraft, _vorausgefeßß

daß die Inhaber derfelben die im S. 2 litt. a

bezeichneten Eigenfchaften _befihem

_ H. 12. GegenivärtigesGefetz, welches dreiMo

nate nach Ablauf'- der *Ltetozeit (foniit den 1.

Avril1853) in Anwendung tritt, ift dem Nee

Qiernngsrathe zur Bekanntmachung und' zur'

ollziehung zuzuftellen und urfctzriftlicl) in's

Staatsarchiv niederzulegen,
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-Beforgung der im s.

2*. Gefetz betrefimrd die Gefchäftsagetie

wir; vom 4. April“1852;.

Z. t.. Wer g-etverbsinclßig*

1'. für" Andere

u. den Einzug (Jnkaffo) von* Schutt-forderun

gen mit und ohne Rechtstrieb,

tt. dteWahrun von Rechten iii-Konkurfen,

o.. den Abfchlu *von Darleihen,

e. die Veräußerung von. Liegenfchaften und*

Forderungsrechten , . _ _

oder auch nur- einzelne- dtefer oder gleichartige

Verrichtungen beforgt', oder '

25_ ficlZr-Schuldforderungen käuflich oder taufch

weife abtreten läßt (wor-nnter jedoeh der- Wech

felverkehr firmaführender Kaufleute nicht ver

ftanden ilt)., hathiefün- ohn- „Gefclyäftsagenten

patent" tel-hirn".

s. 2. er Bewerber* um eirrG-efchäftsagenten

patent hat fich bei'"denr Obergerichte anzumel

deir und: zunächft über feine Eigenfchaft als

Schweizrrbiirgerz über den Befitz des eigenem

Iiechts und eines guten: Leuinundes fich auszu

iveifen.

Der Ausweis eines guten Leumundes- wird

durch Veibringung von Zeugniffen der-Gemeinde

rathe, iu deren Gemeinden* der Bewerber fich in

den, letzten fiinf Jahren aufgehalten hat, f eleifiet.

879l. Findet das Obergericht diefe usweife

genugendF fo ordnet es eine Priifung des Be

werbers in Beziehun auf feine Fähigkeit zur

erwähnten Gefchäfte an.

Ausuahms-weife kann folchen Perfonen, deren
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Tiiwtigkeit aus früherer amtlicher Stehlung oder

Berufsthätigkeit bekannt 1|, vom Obergcricht

die (Prijfnn erlaffeit tvcrden.

ß'. 4. das Obergericht das Ergebuißder

mit dem Bewerber vorgenommenen Prüfung

fiir befriedigenmoder _hatges ihm diefelbe erlaf

fen, fo ftellt es ihtit, cichdem er eine Reaikau

tion von 2400 Fran en in die Depofitalkaffe

feines Wohnorts eingelegt hat„ das Gefchäfts

gentenpateict, unter Bekanntmachung der Erijheilung desfelben durch das Aintsbla t, zu.

Z. 5, Der Verlurft des fchweizerifwen Bitt

gerrechts, der biir erlichen Ehrenfähigkeit oder

auch nur des Aktiv iirgertechts wegen gemeiner

Vergehen, fowie derjenige des Znftaitdes des

eigenen Rechts hat den Verlurfi des Gefchäfts

cigentenpatents czurxfzolgfe. _

F. 6. Die Gcfchaftsagenten find verpflichtet,

folgende Bucher zu. fuhren: z

ein Tagebuch, das den wefentiichen Zn

halt aiet von ihnen beforgten Gefchäfke

unter Beifetztiiig 'der dafiir ver-rechneten

, Gebühren enthäl J

b. einHatiptbuclgz _

o, ein Caffabuch iiber' die eingenommenen

und ansgehändigteic Gelder'. _ _

_Diefe Biichier follen gebunden und paginiri

n.

Z. 7. Die Gefchäftsttgenten haben für alle

Werthfchriften, ivelche ihnen von ihren Anftra -

gebern anvertraut werden, auch wenn es vo

en lefztern nicht begehrt ttöerden follte, fiir an

dere Belege aber nur auf Verlangen der Anf
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traggeberN denfelben Empfangfiizeine auszuftek*

len, und diefe in das Tagebuch, einzutragen.,

Sie haben alle auf die beforgten Gefclnifte

bezüglichen Schriften, foweitdiefe nicht den Auf

traggebern oder dritten Perlonen aushingegeben

find, von Beendigung des Gefchafts cin zwei

Jahre lang forgfiiltig aufznbewahren.

Z. 8, Die Gefchiiftsagenten fiehen unter der

Aufficht der Bezirksgerichte, in dereiiAmtskreife

fie fich aufhalten, und unter der LderciliffiÖt

des Obergezrimts. _ _

Die gemaß Z. (i von den Gefchaftsagenien zii

führenden Bücher fiehen daher jeder eit den Be

zirksgericbten, unter deren Anfficbt ie fich befin

den, und dent Obetgerichfe zur Einficht offen.

s. 9. Die Gefchafisagenten haben die ihnen

cjiifgetragenemGefclpafte_ fleißig und ungefäuint

zu beforgen, fie haften ihren Auftraggebern für

allen Schaden ,welche-n fie ihnen aus Abficht

oder Fahriiißi keit zufügen follten. - _

Z. 10. Die elben find verpflichtet, ihren Anf

trfgggebern jederzeit aiif Verlangen Rechnung

ci' ii egen.

Z. l1, Verletzungen der den Gefihciftsagenteii

durch diefes Gefeß auferlegten Pflichten werden

von den Gerichtem unter deren Aufficht die Ge

fmäftsagenten fiehen (Z. 8)„ _ _

u. fa s die Verletzungen als bloße Diszipli

narfehler erfcheinen, mit Ordnun sfirafe bis auf

70 Frkn., oder Sufpenfion auf efiininite Zeit;

b. in tchweren Fallen dagegen, wohin auch zu

rechnen gift, wenn eine fonft als bloßer Diszi

plinarfehler erfcheiueiide Verletzung fich meh?



Wiederholen* follteß nach Durchführung eine?

ftrafrechtlieben Unterfuchung dial-ch das Statthal

'teramß mitLGeldbnJe bis auf MFranken oder

*mit zeitweifec oder gänzlicher Entziehung des

kpatents, o-derendli fowohl mit dem einen als*

mit* dem-andern be raft.

Zn beiden vor enannten Fällen kann- jedoeh'

der' daherige Aus pruch vom Betheiligterfan dafs“

Obergericht gebracht-werden:: ,4

Die' zeitweife- oder gänzliehe Entziehung eines*

Gefchäftsagentenpatents ifi ieweilen durch das*

Amtsblatt bekannt zu machen.

z. 12. Sofern obige Verletzungen in Ver-x

gehen oder Verbrechen_ übergehen, diemitxfeiywe

reret Strafe bedroht find, unterliegen die Ge

fchgfttsagenten den fiir folche geltenden Straf

ge e en,

Namentlich macht fich der Gefchäftsage-nt, wek

chet fiieelnen Anbei-n Geld einfaffirt hat und*

' dasfelbe auf erfies Verlangen des letztem nicht

auszubändigen int Stande ift; des Verbrechens.

der Verunireuun (Z. 245: des Ktiminalfiraf;

gefeßbu-hes) febu dig.. x .g „

- Z. 13. Die Kautionen, welche die Gefchafts

agenten zu leifien haben (Z. 4) haften in er

fter Linie flit* Deckung der allfiifli n A tengo*

nnd Gefangenfchaftskoften', welche in Fo ge_ des

in den ZZ. 11 und* 12 erwähnten Einfhteitens

erwachfen, fodann für allen Erfatz, zu deffen

Bezahlung an ihre Auftraggeber die Gefchäfts

agenten verurtheilk werden, und zuleßt für

deufelben aufenlege. Geldbnßen und ergangene

Prozeßkoflena
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H. 1,4. Wer ohne ein Gefchäftsagentenpatent

zii befißen; gewerbsmäßigKGefchäfte verrich

tet. zu deren Beforgung der efifz eines folchen

Patents laut s. 1 diefeszGefeßes erforderlich ifi.

wirdnacl) h. 39 des fyolizeifirafgefehbuchs deftraft.

S. 15. Wenn die Verrichtungen eines Ge.

fchäftsagenten aus irgend einem Grunde. fei es.

weil der Agent gefiorben ift. oder weil er das

Patent zurück egeben hat. oder aus einer gndern

Urfache ihr nde erreicht haben. fo ifi dies ini

Amtsdlatte bekannt* zu* machen und es wird die

von ihm hinterlegte Kaution erft-nach Ablauf

eines halben Jahres von jenem Zeitpunkte an

gerechnet aushingegeben.

Beim Eintritte eines Konkurfes ijbeveinen

Gefchäftsagenken findet eine endliche Verfügung

überdeffen Kaution auch friiher fiatt.

Die Befchädigten gehen, iu Beziehung auf die

Kaution unter fich zu gleichen Rechten,

_ z, 16, Streitigkeiten über die von den Ge:

fchäftsagenten ausgefiellten Koftenrechnungen

find. fofern derjenige. an den der Agent die

Nerhnungsforderu-ng _ellt-.- es verlangt. von ei

ner Kommiffion' de* ezirksgerichs. wo der Ge.

fchäftsagent wohnt. befiehend aus dem Gerichts

präfidenten und dem Gerichtsfcizreiber. nach Vor

fchrift des Sportelntarifs. und wo derfelbe nicht

ausreicht. nach billigem Ermeffen zu beurtheilen.

Der Rekurs gegen folche Verfügungengeht.

wenn die ini Streit liegende Summe die Kom

petenz des Bezirksgerichts erreicht. an's Be iris

gericiit. und wenn fie die Kompetenz des ber

gerichts erfteigt. an's Obergeriche.»
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Dem Angefdroehenen ift jedoch auch unbenoms

tuen, fich auf dem gewohnlichen Wege Rechtens

belaugeic zu laffen.

Z. 17. Das Obergeriwt wird die zur Voll-

ziehung diefes Gefehes erforderlichen Reglemente

bezüglich der mit den Bewerbern um Gefchäfts

agentenpatente zuveranfialtenden Prüfung, des

Betrages der dafür zum Voraus zu erlegenden

Tare, der Einrichtung und Führung des von den

Gcfchäftsagenten zu haltenden Tagebuehs. fowie

der Ausübung des Auffichtsrectits iiber diefelben

durch die Gerichte u. f, w. erlaffen. .

_ Im Uebrigen ift der Regierungsrath mit der

Vollziehung diefes Gefeizes beauftragt.

Z. 18. Das gegenwärtige Gefetz, durch we!:

ches dasjenige voin 7. Marz 1838 außer Kraft

gefcßt wird, tritt mit dem 1;* Heuinonat 1852

in Anwendung. _

Z. 19. Gegenwärtiges Grieß ift dem Regie

rungsrathe zur Bekanntmachung* und zur Voll

ziehung zuzufiellen und itrfchriftlich ins Staate

archiv niederzulegen.

3. *Yollziehicngsi-verordnung des Öber

gerichtes zum Gefehafsagentengefetze;

vom 19. Juni 1852.

s. 1. Das Obergericht wählt eine Prüfungs

kommiffion von drei Mitgliedern, von denen

wenigftens eines aus dem Obergericbte genom

men werden foll.
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9. 2. Die Bewerber um die Gefchaftsagent

fchaft haben die Anmeldung zur Priifung fchrift

l-ich der Obergerichtskanz ei einzureichen unter

Beilegung der vorgefchriebenen Zeugniffe (8. H?

des Gefehes) und einer Taxe von Zrt. 10 fiir

die Prufung und Zutrittsbewilligung.

F. Z._Bewil]igt das Obergeriebt den Zutritt

zur Priifung, fo wird die *yriifungstomniiffion

den Bewerbern den Tag derfelben bekannt ina

chen. Crfcheint der Angemeldete am angezeig

ten Priifungstcige _ohne hinlängliche Entfchuz

digung nicht, fo wird fein Gefuch als dernialen

zur-angezogen angefehen und ihm die Hälfte der

e-rlegten Taxe zurijckerfiattct.

Z. 4. Die Priifung ift fchriftllcl) und münd

lich und befieht:

er. in der Anfertigung eines Vertrages, einer

-Maifarechnungh nebft Konkursein aben und

Befireitungen, und in der Auffte ung und

-Ausfiillicng von Formularen zu den Rech

nungsbijchern z _

h. .-in der mündlichen Befpreehung iiber die

Betreibungs- und Kenkursgefeße. die Be

tftimmungen des bürgerlichen Gefetzbuclyes

iiber die Verträge, fo wie endlich über Füh

rung der Bücher' und Ordnung der Schriften.

s. o. Nach vollendeter Priifung reicht die

Präfungskommiffion Bericht und Antrag mit

den fchriftlickyen Arbeiten dem Obergerichte ein,

welches daraufhin iiber die Kompeten entfcheidet.
s. 6. Der Kompetenzfiihige hat lxodann_ dem

Ober erichte die geinelnderäthliche Befcheinigung
einzu-Iendeiy daß er eine Realkaution von 24W



.. 558 ..

Frk. deponirt habe, wouaä) demfelben das Patent

:ertheilt u. die tyatentirung amtlich vublizirt wird.

Z. 7. Fiir Zuerkennung und Ausfertigung des

Patents nebfi Publikation hat der Bewerber 1()

(Franken zu bezahlen.

*Einrichtung und Führung 'der Bücher."

5. 8. Die Szefchiiftsagenteiyfind gehalten. we

n-igftens ein Tagebuch, ein Hauptbuch und

ein Kaffabuchxzu fiihren, Diefe Bücher follen

gebunden und paginirt (ein. (s. 6 des Gefehes

*vom 23. Jänner 1852.)

s. 9. Das Tage-buch bildet die_ Grundlage

der Buchhaltung tindzecfällt in zwei Abtheilun

„gen ,

(o. in das eigentliche Tagebuch, und

d. in das Betreibungsbuch,

welche ah ef-öndert zuführen find.

I. 10.'xzn das Tagedurh (S. »9 i1.) werden

eingetragen: fäinmtliclye Einnahmen ,und Aus

qaben in Baar oder in LIei-thfchriften, wie

*die elben tä lich gemacht 'werdeiy mit An

a e .des _S uldners und Anfprechers; die zum

'- ezuge (Jnkaffo) übertragenen Forderungen,

fowie_ die täglichen Gefchaftsbeforgungen und

Verrichtungen (s. 6 mund s. 7. Ahf._1 des Gef.)

'mit Ausnahme der Betreibungshandlungen (9.

11.), dabei find die Gebühren, *yrovifionen oder

*der Rabatt fpeziell anzugeben.

Die Uebertragungin das BetreibungO, Haupt

oder Kaffabuch wird mittelfi Angabe der Blatt

feite vorgemerkt, wofür eine entfpre-chrnde _C0

lonne zu eroffnen ift.
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63.-14. In das Betretbungsbuch werden

.alle zum Bezug übergebenen Zordernngen jede

reinzeln, mit den darauf bezuglichangiitlielzen

und rechtlichen Schritten- famini den erechiie

.ten Zinfen und .tio-lien .moglichft uberfiehtliih eiii

.geeragein

Z. 12. Im Hgudtbuch wird _Iede.in, *mit

?dem .der ,Gefchaitsagent -in Verbindung -fieht,

:ein befonderer Conte in S o ll mid Ha b en

.eröfinet und _derfelbe ausdem Tagebuchiewei

len ergänzt.

Z. 13. In das Kaffabuä) werden ,Tag fil-r

Tag aus dem] Tagebuch jene Pofien eingetra

gen, tvelche wirklich »haare Einnahmenin-nd Aus

gaben fiiid. '

Alle ?Monate wird *das Kaffabucl) abgefchloffen,

der fich ergebende Saldounit dem Baarbeftand

der Kuna verglichen und auf ,den folgenden

Wnat vorgetragen.

' Beaiiffichtigung.

Z. 14. Die Bezirksgericbte, .in deren Antis

kreife die Gefchäftsagenten fich aufhalten, fiihren

zunächft die Liuffictzt iiber diefelben (Gef. s. 8).

Sie wachen :

a. daß keiner, weleher nicht ein-Patent .nach

ß. 4 desfGefefzes iiber die Gefchaftsagente-n

erworben hat, g ewerbsmäßig die ini-Z.

1 dcsfelben aufgezählten Handlungen übe,

oder, Nachdem er die gefeßlichen Eigenfchaf

ten verloren, die Agentfchaft fortfeße. p

zi., daß die Agenten :die vorgefihriebeneirW

„cher halten .und :gehörig fuhren , die .ihnen
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andertrauten Werthfchriften forfältig ver

wahren und die übri en Schriften wohlge

ordnet nach Vorfchri t aufdehalten.

e. daß fie die Gefmäfte getreu beforgen, keine

ungefetzlichen Mittel und Schritte fish er

laube-n. mit den gefeßlichen Gebühren fich

begangen und daß fie ihren Auftraggeber-n

jederzeit auf Verlangen fpezifizirte Rechnun

_ablegen und die denfelben fchuldigen Ge_

der getreulich aushändigen.

s. 15, Die Vezirksgerfihte, und in der Zwi

fchenzeit ihrer Berfatnmlnngcn nöthigenfalls der

Gerichtspräfident, nehmen unter der Lterpflich

tung amtlicher Verfchwiegeuheit zeitweife, und

befonders wo einzelne Wahrnehmungen e_s gn:

geineffen erfcheinen laffen, jedenfalls mindefiens

einmal im Jahre, Einficht ,in die Bücher der

Gefchäftsa enten; fie überzeugen _fich dabei fo

weit inög ich von der richtigen Führung der

Bücher und lleberfeinftiinmun derfelben; von

der Aufbewahrung der Werth chriften 2c.

Alljährlich ivird das Ergebu-iß des Hauptun

terfuchs ii_ Jahresberichte angeführt.

Gegen flichtverlehungen fchreiten die Gerichte

nach Vorfchrifi des Gefetzcs ein. _(8). l1

und 12 .

Z. 1b. Das Ober ericht wird _die Oberaufficht

führen und darauf Kalten. daß die' Bezirksge

richte ihre Pflicht gegeniiber den Gefihäftsagen

ten erfüllen_ Es kann aber ,auch unmittelbar

gegen diefeeinfchreiten und fich Kenntniß voii

'hier Gelchaftsfxjyxnna verwaltet-i;
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z uebergangs- und Sehlnßbefiini.,

mungen.

F. 17. Diejenigen Gefchäftsagentem tvelrhe

bis zum Erlaß des, (Hefefzes vom 23. Jänner

fließenden Jahres als gefetziWe Gefclyäfsagenten

durch die betreffenden Gerccbtspräfidenten aus

gekiindetgewefen find und ihre Kautionen noch

nicht zuruckgezogen hgtteit, haben fich einer Prü

fung nicht znninterzieben, fondern nachdem fie

die Kaution nach den Beftinincungen des Gefeßes

ergänzt haben , unter ?tachweis deffen und un.

ter Vorlegung* der nothigen Ausweisfchriften,

über die gefehlichen Eigenfchaften (Gefeß s. 2)

und _die erlegte Kaution (Gefeh s. 4) behufs

Zortubung ihres Berufes an das Ober-gericht_

zu wenden. , _ p _

Diefes wird ihneniodaun die Bewilligung

hiezu einsweilen ertheilen, jedoch immerhin in.

ner Zahresfrift noch unterfuchen laffen , ob fie

die gefehlicl) vorgefchrtevenen Bücher gehörig zu

fiihren verfiehen, in welchem Fall es ihnen end.

lich das forinlnhe Patent (Gefefz 8. 4) ansfer.

tigen laffen wird.

s. l8. Gegenwärtige Vollztehungsverordnung

foll denrKantonsvlatte bei erijckt und nebftdem

den Be crksgericjhteic und räfidenten derfelben

noch bejonders zum Verhalt mttgetheilt werden:

36
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4. Auszug arts dem Gefetze über die Ge

werbsfreiheit; v. 21. November 4839M)

Z. 1. Jede Art von Handel, von Fabrikation,

von Handwerk oder von fonfii em erlaubtem

Erwerb, wofür nicht durch be ondere Gefefie

eine Ausnahme iefigelegt fich befindet, tft als

einDfreiZZ GFZ-Kerb anzö ehen.

ie -ir a ten a er Art bleiben jedoeh be

libeivikrbe.d ?lin ,eZgenesGeZZh wÖrcZ-iiber

ie r ei nn un usu' un der it tndie nöthigen eftimmungen ?nthaltenk fe

5.* Auszu aus dent Gefetze über das Fir

maregi ters vom 11. Weinmonat 183...

Z. 5. Es find alle die Nacbftehenden gehalten,

ficihz in das Firmaregifter einfchreiben zu laffen,

a c

a) Die Kaufleute und Fabrikanten. die ein be

fiändiges Waarenlager führen, deffen Werth

täte Summe von -taufeud Franken über

eigt* .
b) Diejenigen, welche Yankgefthafte treiben;

o) Diejenigen, welche eine Speditionshandlung

führen; und _

(t) Diejenigen alle., welche in Compagnie einen

i") Wurde ruodifizirt durch das Gefeß über die

Entfchädigung der vor dem 21. Winterm.

1839 beftandenen Ehehaften; (fiehe unten.)
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ordentlichen Handel, fei es mit Waaren,

Vieh oder _Lebensmitteln u. f. w. , treiben.

Z. 6. Sollte ein Handelsmann. deffen Waaren

lager unter dem Werthe von eintaufend Schwei

erfranken fiiinde, dennoch wljnfäien, fich in das

?Zirmaregifter elnfedreiben zu laffen. fo kann ei

nenrfolchen die dießfällige Einfchreibung nicht

verweigert werden,

Z. 7. Die Ilmtsräthe find, und zwar bei ih

rer Verantwortlichkeit angewiefeu, genau darüber

?u wachen, daß alle Handelsleute und Fabri

anten ihres Amtes, welche fich gemäß dem Zn

alte des N5 gegenwärtigen Gefehes in dem

alle der Einfehreibung ins Firmaregifter befin

den, und fich visanhin noch nicht, haben efnfchrei

ben laffen. fich einfchreiben , und ihre dießfälifgen

Erklärungen aufnehmen laffen.

Z, 8. Alle Handelsleute, fowohl diejenigen,

welche fich fchon im Zirmaregifier eingefchrie

ben befindenh als diejenigen, welche fich nunein

frhreiben laffen , find gehalten: ihre Einfchreibung

in daffelbe durchVorweifnng der ihnen von der

Handlungskammer hierüber zugeftellten Befchei

nigung bei dem betreffenden Amtsrathe bis zum

1, Jänner 1833 zu rechtfertigen, welcher letztere

fodann hiervon die gehörige Notiz zu nehmen,

und lfoltclye in ein befonderes Vcrzeichniß zu brin

gen a .

Z. 9. Würde es fich ergeben. daß der eine oder

der andere Handelsmann fich diefer Verfügung

nicht unterzogen hätte, fo hat der Amtsrath auf

der Stelle demfelben feinen fämmtlichen Han

delsgewerb einzuflellen, und der Handiunsskqlu'
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merchfogleich die erforderliche Anzeige davon zu

ma en.

s. 10. Eine gleiche Bewandtniß hat es fiir

die Folgeinit einer neu errichteten Handlung.

falls diefe. inner einer Monatsfrifi. ihre unter

fchrift und Erklarungen nicht in das Firmabiich

wiirde haben aufnehmen ,laffen. -

6. Gefe über das Haufiren und die

Err er un_ _von Patenten iind Ver

kaiizsbewi igungen; v. 11. Okt. 1832,

z Z. 1. Alles und jedes Haufiren tft des gänz

lichen verboten.

. s. 2. Als Haufirer werden angefehen alle die

jenigen. welche ihre Waaren von Haus zu Hans

um Verkaufen hernmtragen. oder führen. feil

ieten oder austanfchen.

Z. 3. Der" Kleine Rath ift jedoch ermächtigt.

für Gegenfignde. ivelclhe im ftehenden Handel

oder auf Markten. entweder überall oder in

iwiffen Gegenden des Kantons. nicht ordent

feilgeboten werden. _und deren das Publikum

gleichwohl bedarf. wie z. B. LIerkzeuggGeräth

fchaften. .rohe Stoffe n. dgl.. die zum Landbau

oder zur Fabrikation nöthig find. fo wie zu Gun

ften von Fabrikanten und 'Handwerkern fiir ihre

felbft fabrizirte Waare. Berkaufsbewilligungen

ausfiellen zu laffen.

Der Inhaber einer. [folchen _ Verkaufsbewilli

gung. wofür eine Taxe von ein bis vier _Franc
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ken zu bezahlen ift. darf aber feine Waare nur

auf öffentlichen Plähen und Dörfern ausfe en

oder ausrufen laffen, keineswegs aber den in

wohnern folche in den Häuferu antragen."

Z. 4. Für Kunfifaclyen kann eineVerkaufsbe

willigung unter den im vorigen Paragraphen

“enthaltenen Bedingungen ertheilt. an Durchrei

fende aber der Verkauf in ihrem Logis gefiattet

werden, Für eine folche Bewilligung ift nach

Umfiänden eine Gebühr von ein bis acht Fran

ken zn bezcZlen.

I. 5*) er Kleine Rath kann auch Fabrikan:

ten bewilligen, ihre felbttfabrizirte Waare no

torifch den betreffenden Artikel führenden Han

delsleuten uni Verkauf anfragen zu dürfen.

Eine fol e Bewilligung darf ebenfalls andern

Perfonen für Waaren und Gegenftäude ertheilt

werden. die fehr gefucht und fchwer erhältlich

find , und deren Fabrikanten, Künftler, Hand

werker oder irgend eine befondere Klaffe von

Einwohnern dennoch fehr nothwendig bedürfen.

Diefe Bewilligung ift jedoch immer auf die

betreffende Klaffe zu belctiränken. und es ift da

für eine Taxe von ein bis acht Franken zu be

ahlen,
z s. 6. Handelsleuten und Fabrikanten. welche

ein ordentliches Waarenlager befifzen, kann der

Kleine Rath die Aufnahme von Beftellungen

mit Vorweifun_ von Muttern, jedoch nur bei

den, den betre enden Artikel führenden, aner

Modifizirt durch deu Befchluß vom 3. Heu

monai 1835; (fiehe unten.)
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kannten Handelsleuten bewilli en. Diefelben

dürfen aber keine Waare mit ch nehmen und

auch die Mufter felbft nicht verkaufen. Fiir eine

folche Bewilligung wird eine Taxe von ein bis

zwei Franken bezahlt.

Z. 7. Wer auf erhaltene Befiellung hin die

beitellte Wciare den betreffenden Abnehmer-n nicht

auf ordentlicherFnhr fenden, fondern felbft oder

durch einen von ihm Beauftragten unmittelbar

bringen will, bedarf hierzu einer Verkaufsbewil

ligung, welche aber nur ertheilt werden kann,

wenn die gefchehene Befiellung hinlänglich. und

zwar fchrift(ich„ nachgewiefen werden kann.

.Fiir eine folche Bewilligung foll eine Gebühr

von ein bis vier Franken gefordert werden.

Z. 8F) Zum Einfammeln alter Lumpen oder_

Hadern von Haus zu Haus ge en Bezahlung

bedarf es ebenfalls einer Bewi igun-g, worin

aber die Fabrike, wofür gefammelt wird , na.

rnentlich bezeichnet werden foll.: Fiir eine folche

Patente ift eine Gebühr von fechszehn Bahen

zu bezahlen. 7 ' _

Das Einfammeln von altem Eifen ift aber

durchaus verboten.

Z. 9. Diejenigen Gewerbsleute. welche für

die Ausübung ihres Handwerks nicht* einen blei

benden Wohnfitz haben, oder die nicht formlich

berufen oder beftellt werden, oder nach hiefigem

Landesaebrauch auf die Stör gehen, bedur en,

wenn fie außer ihrer Wohngemeinde ihren Ge

*) Modifizirt durch das Gefeß iiber das Hadern.

famineln vom 21. Nov. 15383 tfiehe unten.)
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werb ausüben wollen. einer Gewerbspatente,

die der Kleine Rath ebenfalls gegen Entrichtung

Zinßekr Tare von ein bis zwei Franken ausfiellen

a .

Z. t0. Nichtkantonseinwohner, welche auf. er

Lodlgte ?lejrdukfiexnkg hiln (tin hfißftgenß KantoKKiinfi

er r ar ei en u erne men ie an»

ger a s vierzehn Tage andauern, haben eben

?alls eit-Ze GewZbZpatente fich zu ve-:fclX-xffen,

ür we e eine e (the von ein bis a t ' ran

ken geforderi werden kann. Ueberfieigtdie Dauer

diefer Arbeiten aber ein halbes Jahr; fo hat fich

der betreffende Künfiler oder Handwerker mit ei

ner Niederlafiungsbeioilligung nach dießfalls be

ftehender Vorfchrift zu verfehen.

Hiervon find die Handwerksgefellen ausge

reree;w-:lsla:xe:„ilo© .Ist-eur de. ei??
_ en eierin niin

treten dürfen. Wollen fie aber auf eigene Rech

nung arbeiten, fo hört diefe Ausnahme auf,

fil-Lidl?? he“nifl'ed"el“iut'k"it* YÄGZZZ-aißßl? ?FEZ
. e e e er

eine Niederlaffungsbewilli ung nachziifuwen.

s. 11. Herumziehende efitzer von Kunftwer

ken. Menagerien, Natur- oder andern Selten

Zeixxt, fZict-'btteffremkdcß ?äfictilgnteßiL ilnfofgrn diefe

e re ormi e e 7 o er eru en wer

den, 'Seiltänzeq-_Kunftreiterf Marionettenfpieler,

Yüciyiüiceüehitilüiifk- "W CW?" .weit-Fülle
k iren 0 er k wi] lll' e

fehen laffen wollen .z bedürfen jedesmal hiefür

eine Bewilligung. wofür eine Taxe von ein bis

acht Franken zii bezahlen iii,
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: Z. 12. Die Ausfteljung aller erwähntenZ-Ver

kaufsbeivilligungen und Gewerbspatenten erfolgt

durch die Inftiz- und Polizeikommiffion. Be

fchwerden iiber Lieriveigerung derfelben oder über

die Tarirung können an den Kleinen Rath ge

brachtiverden. .

z Z. 13.IedeBerkaufsbewilli ung nndGeiverbs?
patente foll nur fiir eine ?Verizon ausgeftellt wer

den dürfen, und deren Signalement enthalten.

Nach Uniftänden können ihr aber ein "oder höch

_fiens zwei Begleiter oder Träger gefiattet werden,

welche dann in der Beidilligung oder Patentzu be.

' Bichnen find, jedoch von derfelben nicht einzig ohne

eifein des Inhabers fclbfi. Gebrauch machen diir

fen: *Hingegen ift das Mitnehmen der Familie

vorigSeite des Letztern durchaus verboten. Ein_

zig in den iin Z. 1L iingegebener_i_f5äl(en kann

_von diefer Befiiinmnng nachgllmfiänden eine

Ausnahme gemacht werden.

_ Z. 14_, Die Berkaufsbewilligungen und Ge

werbshatenten können nach Uinfiänden fiir län

gere oder-kürzere Zeit ausgefiellt werden. Fiir

folche,__1velcbe ihren Handel oder Geiverb nicht

_auf deinhiefigen Kanton befchrcinken, darf aber

die Aiisftellung iininernur auf längfiens fechs

_Monate jtatt finden. Naeh Abflußdee anberauni

een Zeit kann jedoch unter gleichen Bedingungen

'eine Erneuerung nachgefuiht und bewilliget wer

den. ,Qliit ,deii1,Z1. Chriftmonat ieden Jahres

hört _die Gültigkeit aller *Zerlaufsbewilli un en

und (Heiderbpatenieu auf, und die Inha er ol

rher haben ,x BehnfszderZortfetzung ihres Hari

dels _oder Geiverhs fich fur Erhaltung neuer ftir

"W ,ledesmnl folgende Jahr zu bewerben»
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__ F. 15. Ferner ift dem .Kleinen Rat e iiberlaf

fen, da, wo er es für nöthig findet, ii Anzahl

der auszufiellenden_ Verkaufsbewilligungen und

Gewerdspatenten feftzufehen und auf ein zu

beftinimendes Maximum zu befchränken. fo wie",

je nach Bewandtniß der llmfiände, diefelben

entweder fiir den ganzen Kanton oder für ein

zelne Theile desfelben ausftellen zu laffen, wo.

bei jedesmal genaue Verückfichtigung der Lokal

verhältniffe ftatt finden foll.

_ Z. 16K") Wer fich um eine folche 'Verkaufs

bewilligung oder Gewerbspateute bewirbt. muß

fich über feinen guten Leuniund, und über feine

Eigenfchcrft als Fabrikanf, Handelsmann, -Ge

werbsmann u. f. w., mittelft eines Zeugnifies

des (Hcmeinderaths feines Wohnortsf ein Nicht:

kantonseinwohner noch überdicß mittelft eines

_ültigen Reifepaffes aus uweifen im Stande

?ein Zum Erhalt einer .k atentef Vehnfs des

'Einfammelus von Hadetn von Haus zu Haus,

bedarf der Bewerber 111111911; [einer fchriftlichegi

Empfehlung von Seite derienigen Zabrike, fur

welche er fich angefiellt findet. Betrifft die aus

zufiellende Verkaufsbewilligung oder' _Gewerbs

patentefGegenfiänre, welche ins Lliehizinalivefeu

oder-in die Gefundheitspolizei einfchlagen, fo

muß überhin noch vorerft die Bewilligung des

Medizinaldirektors oder felbft der Sanitätskom

'miffion eingeholt werden. p

_ 8. 17K") Nichtkantonseinivohner find *gehal

h) Modifizirt durch das Gefeiz über das Hadern

fammeln v. 21. Nov. 1838; (fiehe unten.)

W) Modifizirt durch eine Verordnung vom Z,

Jänner 1853; (fiehe unten.)
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ten, die Berkaufsbewilligung oder Gewerbspa

patente, jedesmal, wenn fie in einer Gemeinde

außer der Hauptfiadt davon Gebrauch machen

wollen, vorerft dem (Hemeindeammann vorzu

weifen, der diefelbe mit Angabe der Anzahl der

Tage, wahrend weichen der Inhaber feinen Han

del "oder (Hewerb in der betreffenden Gemeinde

gusubfn iiozillzchriikgrftc,h Digthlnzadly( dieffekr TageYolll

o vie mo i e ran , nn au einen a

über den erinin ausgehem für welchen die

Verkaufsbewilligung oder Gewerbspatente iiber

haupt gultig Fifi. *Fiir ein folches Vifum darf

nicht mehr als ein Bahen gefordert werden.

In den im s. i1 genannten Fallen aber ift

nebft der Bewilligung der Juftiz- und Poli

zeikoinmiffion. welche aber im ganzen nicht

langer als aiif einen Monat zu ertheilen ift;

annoch die Zuftininiung des Genieinderaths je

der Gemeinde nothig, wo von-der Beiv-illignng

Gebrauch gemacht-werden will,_ wofur mehr

Zxcfhottdcielrelt evioixdßßehdixlyt? von zwei bis funfBahen

Z. 18. Jeder, welcher, fei er ini Befih einer

Verkanfsbewilliguug oder nicht, nach dem Sinne

des Z. Ldes Gefcfzes fich des Haufirens fchul

hig macht. oder w? ohne feiiicj: Verkaigfzgbeitboil

(gung, wo numi eine o e vorge rie en

ift, Gefchäfte beforgt. oder wer überhaupt die

felbe. fei es die Zeit, den Raum oder den Ge

gegfignlol' betreffeY überfchreitet, lodßer ?nz da

ini er undene edingung unterä t, o mit

einer Geldftrafe belegt werden, die nicht weni

ger als den Werth des dritten Theils der Waa
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ren, die der Fehlbare mit fich führt oder trägt.

und nicht .me r als zwei Drittheile derfelben, je

nach umfiändem betragen darf. Jin Wieder

holun sfalle foll alle Waare konfisziri werden.

Die aare verbleibt in allen Fällen bis zur

gänzlichen Erledigung der Sache in Befchlag.

8. 19, Wer ohne eine gehörige Bewilligung

Mufier von Fabrikaten oder andern Wanken

heruniirägt oder fonfi Beftellungen aufnimmt,

oder die ihm durch die Bewilligung eingeräum

ten Befugniffe überfchreiiet. oder die damit ver

knüpften Bedingungen unterläßt , foll mit einer

Geldftrafe von vier bis 16 Franken belegt wer

dem es iväre denn Sache. daß der Siraffall

den vorigen Paragraph befchlageu wiirde, wo

er fodann auch nach Vorfchrift desfelben zube

handeln wäre.

"8. 20. Mit der gleichen Strafe von vier bis

fechszehn Franken ifi derjenige zu belegen, wel

cher ohne eine Gewerbspatente zu befihen, ein

Gewerb ausübt, wofür laut vorfiehenden Be

ftiinmiingen eine folche vorgefchrieben ift. oder

der im Befiße einer folchen die dadurch ihm

eingeräumten Befugniffe iiberfchreitet, oder da

mit verknüpfte Bedingungen unterläßt, infoferu

nämlich der Streitfall nicht in das Gebiet des

8. 19 einfchlägt, und foinit gemäß demfelben

zu verfahren ift. Wer fich ungeachtet des iin

8. 8 enthaltenen Verbote] mit dem Einfammeln

alten Eifens abgibt, verfällt auf jedesmaligcs

Betreten in eine Strafe von vier bis fechszehn

Franken. z _ ' "

8. 22. Jeder, der einem in dorfiehenden Ar
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tikeln genannten Fehlbaren Unterfehlanf gegeben,

deffen Waaren verheimlicht, oder denfe ben auf

was inimer fur eine Art begünfiigi zu haben,

iiberwiefen wird, fällt in eine Strafe von- vier

bis zwei 'und dreißig Franken. n

F. 23. Mit allen diefen Geldftrafen fol] auch

immerhin die Wegnahme der Verfaufsbewilli

gung oder Gewerbspatente verbunden werden,

als loclibe von Seite der betreffenden Behörde,

bei welcher die Straffälle endlich behandelt wer

den, der Zufiiz- und Polizeitomtniffion mit ei

nem Protokbllsauszuge, die Strafverfügung ent*

haltelid. einzufenden ift.

Z. 24, Bon fämmtlichen Geldfirafen undKon

fisiaiionen kommt dieHtilfte demLeider und die

andere Hälfte der Artnenverwaltung derjenigen

Gemeinde zu, in weicher der Fehlhare betreten

wur k'. . .

Falls der Leider ein Partikular ift, 'der zur

Arretirung des Fehlbaren die Beihiilfe eines

Landiägers bedurfte, fo foll die jenem zukom

mende Hälfte init diefem in gleirhem Verhält

'niß getheilt werden. _

25. Wer außer Stande ift, die. ihm auf

erlegte Geldftrafe zu bezahlen, bat diefelbe, fo

wie die Koften der Unterfuchung nach 1 efeßlicher

Vorfchrift nnltelft Einfperrnng oder ffentlieher

Arbeit ab uvcrdienen.

h. 26. crienige, welcher auf einer durch das

gegenwärtige Gefeß verbotenen Handlung be

treten wird, ift fogleicb durch den betreffenden

Polizeidiener, wenn diefer felbft der Leider ift.

außerdem auf Veranftaltung des Letztem dem
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Gerichtspräfident desjenigen Bezirks, in lvelchem

die Uebertretung flattgefunden hat, zuzufuhren,

Der Gerichtsprafident nimmt alfobald von dem

Leider die Klage fchriftlicb auf, und vernimmt

darüber ebenfalls fchriftliclnden Beklagten, wo

rauf er unter Ablefung des vetrefienden Ge

fctzesartikels denfelben nach befieln Ecmcflen und

aufhabender Eidespfllcbt in Anwendung bringt

und dem Beklagten dann (iberläßt, entweder fo

gletch _der gefeßiichen Strafe fich zu unterziehen,

oder die Benrthellung des Straffalls nach Maß.

gabe dee Größe des im Streit liegenden Be

trages entweder dem untern Polizeigericlyt, oder

dann dem Bezirksgericht, nach allgemein gefeßx

lieber Vorfcyriftanhangig zu machen.

z, 27. Unter-zieht fich der Angeklagte freiwil

lig_,der gefetzlcctzen Strafe, fo hat der Gerichts

prafident dafiir zu forgen, daß die Bezahlung

derfelben vor fich gehe und aflen weitern Be

fiilnmungen gegenwärtigen Gefeßes eine genaue

Folge gegeben werde. Er wird die Sache zu

Protokoll nehmen- und bezieht fiir feine Bemü

hung in diefem Fall eine Gebijhr von einem

ranken. Er ordnet auch nöthigenfalls die Ab

chä ung der in Befchlag genommenen_ Waare

dur unpactheiifche, fachkundi e Männer an.

s. 28. Verlangt jedoch der eklagte, daß der

Klagfall durch die betreffende (Herichtsbebörde

beurtheilt werde, welches Verlangen inner läng

fiens vier und zwanzig Stunden, nachdem die

Sache bei dem (Hetiehtspräfidenten anhängig

gemacht_ worden ifi, gefchehen muß, fo ordnet

der Gercchtsprijfident, _im Falle er es nöthig finx
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verhöre an, und rlnterlegt fodann denfelben nach

befiehenden allgemeinen Vorfchriften der betref

fenden poll eirichterlichen Behörde in ihrer näch

fien ordent ichen Sißnng zur Beurtheilung. Für

dtefensweitern Unterfucp und die Veurthejlrlng

find die gewöhnlichen Gebühren zu bezahlen.

Auf Verlangen des Beklagten und gegen Er

legtcng der vorgefchriebenen Gebühren foll eme

ßußecordentliche Gerichtsfißung abgehalten wer

en.

s. 29. Ge enwärtiges Gelee, welches auf den

1. Jänner 1 33 in Kraft und Wirkfamkeit trktt,

und wogegen alle bisheriZLen .dceßfallfigen Ge

fkhe. Verordnungen und eglerungsoerfügun

g-.n zurückgenommen find, foll mit dem Srgkll

des Großen Rathes und den gefeßlichen Unter

fchriften verfehen, in Urfchrift in das Staats

archiv niederle t, und eine lgleiche Ausferti ung

dem Kleinen athe zur Vo ztehung und ö ent

liahen Bekanntmachung zugefiellt werden.

7. Auszug aus dem Befchluffe , Abän

derung des Haufirgefeßes betreffend;

vom 2. Heumonat 1835.

Z, 1. Für das Aufne men von Befiellnn en,

ohne Vorweifung oder itführung von Mu ern

bedarf es keiner Bewilligung.

I. 2. Die Bewlllfgung für Aufnahme von Be

fiellungen mct Mufiern find auch fur Nuhtkan
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toriseinwohner für ein ganzes Jahr gültig aus

zuftellen. ' _ _

Für diefelben ift das Minimum der] feftgefeß

ten Taren mit ein Franken nebft ein Baßen

Steinpelgebuhr zu bezahlen. c_

Z, 3. Mutterpaiente, welche-von der Zufliz

und Polizeikommiffion ausgeitellt worden, find

für den ganzen Kanton gültig, und deren Be

fi er find befugt, im Umfang des Kantons Ge

f äfte darauf zu machen, ohne des Bifums der

-Ortspolizei in den Gemeinden zu bedürfen.

8. Auszug aus der Verordnung des Ne

gierncigsrathes, die Ertheilung vou Pa

tenten betreffend; vom 3. Jänner 1853.

(Y. 1. Es werden folgende" atente in den durch

das Gefeh vorgefehenen Fa enertheilt:

1. Marktpatente.

2. Meßpatente.

'3. Beftellungspatente.

4. Gewerbspatente.

Z. 4. Schweizerbiirger, welche Marktpatente

befitzen, bedürfen für den Befuch der Meffen

keiner befondern Bewilli ung mehr. Solche, die

aber keine Marktpatente efitzen, haben ein Meßi

patent zu lofen und bezahlen dafiir die gleiche

Taxe wie fiir ein Mar tpatent.
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9.A[u sdmGf -Üb -ds.HaMTiYaYäm-lne; vomesäßifkoi? 1W.“

h. 1. Zum Einfainineln alter Lumpen oder

Hadern von Haus zu Haus bedarf es zwar ini

merhln einer Bewilligung der Zuftiz- und Po

lizeikommiffion; doch ifx der Bewerber um eine

folche nicht ferner gehalten, fich mit einer Eni

vfehlucig irgend einer Fabrik, für welche er zu

fainnieln gedenkt, auszuweifein noch ifi in dem

Bewilligungsakt felbfi eine Fabrike, der er die

Hadern abzuliefern hat, zu benennen.

Jin Uebrigen habe es dießfalls bei der Vor

fchrift des erwähnten Gcfeßes vom 11. Wein

nionat 1832_ fein volles Bewenden.

10. Verprdnging, den Verkauf der Gold

und Sl berwaaren betreffend;

vom 13. Augfi 1804.

h. 1. Ein feder Gold- und Silberarbeiter foll

von nun an- weder verarheitetes Gold noch Sil

ber verkaufen, noch austaufchen dürfeinwenn es

nicht-die Probe von dreizehn Loth beim Silber

und achtzehn Karat beim Golde hält, und mit_

dem erfien Buchfiaben feines Namens und Zu

nainens bezeichnet lit.

K. 2, Jeder derfelben _ifi daherverpflicbtet,

bevor er veearbeitetes Goldund Silber veräußert,

es dem Kantonswardein u ubringen, welcher

dann folches genau unteräi en, und, nachdem
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er es als probhaltig_ gefunden, es mit dem Lu

zernerfclhilde bezeichnen wird.

Z. 3. Der Wardeiii foll fich nicht nur an den

Strich halten, fondern ein Stiicklein von dem

verarbeiteten Silber und Gold abftechen, daffel

be auf die Kapelle bringenh und ivitrde fodann

das Silber nicht fiir dreizehiilöthig und das

Gold für achtzehn Karat erprobet, foll er es

zerfchneiden und die Stücke dem Gold- oder

Silberarbeiter zuruckfiellen.

Alles Gold undSilber aber, ivelihes weniger

als vier Loth iviegt, foll durch den Strich pro

birt werden.

Z. 4. Der Wardein bezieht von jedem Stücke

verarbeiteten Goldes oder Silvers, fo er mit

dem Striche probirt, wenn es nicht mehr als

vier Loth wiegt„ einen halben Baßen, fiir jedes

Stück hingegen, tvelches mehr iviegt, einen Ba

sen, und falls ein Stijck init dein Feuer probirt

werden müßte, fo hat derfelbe von jedem fechs

Basen zu beziehen.

Z. 5. Wenn eiii Gold- oder Silberarbeitcr

fich beigehen ließe, verarbeitetes Gold oder Sil

ber zu veräußern, das nicht niit dem erfien

Buchfiaben feines Namens Zunamens und mit

dem Kantonsftempel durch den Wardein bezeich

net wäre, dem foll dergleichen Gold und Silber,

Zu Handen* des Staats, konfiszirt und er iiber

in mit einer Strafe von fechszehn Franken

belegt werden.

9._ 69Der Wardein ifi gehalten , fich jährlich

zwei- bis dreimal in die Werkfiätten der Gold

uud Silbercirbeiter zu begeben und ein halb

87
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Oulntlein Silber und ein achtet Kronen Gold

zu einer Probe ab der Brettbanke _oder Feilen

büchfe zu nehmen, dc-.flelbe auf _dte Kapelle zu

bringen, und wenn es fixh erzellgte, daß det

einte oder andere dtefer mtnderha tendes Silber

ode!: Gold verarbeitete, foll er denfelben, ohne

mindefie Nacbficlpt, dem betreffenden Gemeinde

Zerlchte verzejgen, welches dem Gold- oder Sel

eratbeitek feine Wanken konfiszicen und &hn

mit fechsEhn Fcanken befirafen wltd.

s. 7. em Wardein (legt ob, in den Jahr

märkte!! bei den Sflbevkvämerkx, berumzugehen,

ihre Waaren u unterfuchen und, falls er naht

probehaltende aaren antrafeh für das etfiemal

diefe, zu Handen des Staats, in Befcblag u

nehmen und den betreffenden Krämer mit zehn

Franken und das zxveitelnal, nebfi der Konfis

kation derfelben, mit zwanzi Ftanken zu be

firafenz das drittemal aber Zoll dem Krämer

der ganze Laden, zu Handen des Staats, in

Befchlag genommen werden.

Der Wardein und der mitgehende Schreiber

beziehen fammenthaft den Dtlttel der Strafe,

s. 8. So oft der Wardein die Werkfiätten

der Gold- und Sllbekarbeiteq_ fo wie auf den

Zahrm-lrkten die Läden_ der Sllberkcämer befu

chen well, ifi ec Wuldcgh es'znerfi dem Herrn

kpräfidenten des betrefienden Gemeindegerichts

anzuzeigen, welcher alsdann entweder fich pec

fönlicß mit demfelben dahin verfügen, oder aber

folchem ein von ihm zu ernamfendes* Mit lied

des Ge1nemdeger(chts„ nebfi dem Gerlchtsf rei

bcr umgeben lvl-cd.
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Z, 9. Es follen zwei Kantonswardeine er.

riannt werden. von welchen einer fiir das Amt

Luzern, der andere aber fiir die Aemter Surfee,

Hochdorß Wtllifau und Entlebuch beftimint ift.

Ein feder decfelben hat von dem Staate alle

Quartal vier Franken zu beziehen.

11. Auszug aus dem Befchluffe iiber

den Handelxmit Kleefanien;

vom 20. März 1833.

K

F. 1. Jeder-f der, fei es auf Märkten oder

fonft„_ fich mit dem Handel von Kleefamen be.

faßt, ift fchiildig und-verpflichtetz jedem Käufer

verlangenden ails eine Befcheincgung zuzufiel

len, des Znha ts . daß er demfelben fo und fo

viel Pfund äihten Kleefamen verkauft habe, und

für die Gifte deffelben hafte. Diefeni Schein

ift das Datum des gefchehenen Verkaufs und

die Unterfclyrift des Verkäufers beizufeßen,

s. 2. Der Käufer. falls thin demnach unächter

Samen _verkauft werden tväre„ kann* den Ver

käufer nicht nur fiir den Kaufwerth fondern fiir

den_ ihm_ dadurch erwachfenen Schaden iiberhaupt

gerichtlich belangen.

Z. Nach Geftalt der'Sache ift ein folcher

Verkäufer ijberhtn als Betrüger zu befirafen:
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12. Auszug aus dem Gefetze iiber das

Langenntaß der Strobgefleebte;

vom ZZ. Winternionat 1836,

8. 1. Jedes im Kanton Luzern verfertigte

Stück Strohgeflecht, von welcher Gattung es

fei. foll das Langeninaß von 12 Stab oder 24

Scbweizerellen enthalten.

8. 2. Der Kleine Rath* hat zu veranftalten,

daß jedeznAmtsivardeinein anz genaues Pro

bemaß von_ einer Schweizere e zugeftellt werde.

Alle diejeni fen. ivelche fich mit Strohflechten be

fchiiftigen, ind gehalten, ihre Geflechtinafte bei

dem Amtswardein nach dem Probeniaße berich

tigen und anf beiden Enden bezeichnen zu laffen.

Die zu klein erfundenen Geflechtmafie follen

zernichtet werden.

Alle in Zukunft zu 'verfertigenden Geflecht

maße find gleicher Prufung und Bezeichnung

unterworfen. , *

8. 3. Jedes Stück Strohgeflecht, ivclches das

oben bezeichnete Längemaß nicht enthalten wiirde,

oder durch Verftrecken in feinem Maße verfälfctzt

wäre. foll ireggeuoininen, und der Fehlbarc be

treffenden .Orts zur Befirafung verzeigt werden.

Hievou find fowohl der Käufer als der Ver

ferti er der Strohgeflechte aus euoinnien, wenn

der Zrftere dem Leßtern ein efonderes Ellen

maß für die einzelnen Stücke aufgetragen hat,

iufofern zur Zeit _der Beftellung dem Gemeinde

rath hievon Linzer?? gemacht worden ift. *

8. 4. Auf den angel des efehlich befiinim

ten Längenmaßes ifi eine Bu e von 1 bis 4
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“Franken jefnach Verhältniß des Preifes der

Waare und des mangelnden Matjes des Stücks

feftÖefeht.

er Strohgeflecht unter dem gefetzlirlyen Maße

kauftj. verfällt inxeine Buße von einem Franken

fiir jedes Strick.

Unvermöaende find mit verhälinißmäßiger Ge

fängnißftrafe zu belegen _

Z. 5. Im erften Wiederholungsfalle ifi der

Fehlbare mit der doppelten Buße zu beftrafen,

und bei fernerer Wiederholungh fo wie iiber

haupt,_wenn fiäp der Fall zu einem Betrug

qualifizirt, als Betrüger betreffenden Orts zu

verleideu.

13. Gefctz_ iiber die allgemeine Wirths.

ordnung; vom 6, März 1834.

n. Von dem Recht zu wirthen iiber

haupk -

Z. 1_. Nur diejenigen, welche in Gemäßheit

des Gefeßes iiber die Gewerbsfreiheit vom 13.

ornung 1833 ein Real- oder Perfonal-Wirth

chaftsrecbt befitlen7 dürfen Weine und andere

geifiigeÄ-Getränfe auswirthenh oder im Kleinen

verkaufen. _

Als Geträntsverkäufer im Kleinen ift derjeni

e zu betrachten', der weniger als zwölf Maß

Wein oder Mon oder fechs Maß Branntwein

auf einmal verkauft.
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_ Z. 2. Von vorflehender Befiimmung finden

Fol ende Ausnahmen fiatt:

Öiejenigen. welche Wein aus eigenem Ge

.wäcvs verfertigenF find berechtigt. denfelben in

dem Umfange derjenigen farrgemeinde, wo er

gewachfen c , auszuwirt en, und im Kleinen

zu verkaufen. Ihnen 1| aber ftrenge imterfagt.

Krim eigenen Wem oder zu den eigenen Trau

en noch andere, Behui des Ausloirtvens zu.

zukaufen. _ , "

Eben fo hat ieder das Recht. die aus ei 'enem

Obft gepreßten Moft und gebrannten affer

im Kleinen über die Gaffe zu verkaufen, nicht

aber denfelben 1m Haufe auszuiwenken.

Denjenigen Spezerexhändlern welche ein Waa

renlager von wem ftens tau end Franken an

Werth befißen, ift ge attet: Kirfchenwaffer. feine

Liqueurs und fremde Weine. doch nur in ver

fchloifenen (bouchirten) Bouteillen über die Gafie

zu verkaufen.

k. Von den verfcbtedencn Arten Wirth

fchaften und den damit verbundenen

Befugniffen und Verpflichtungen..

Z. 3. In dem Kanton Luzern beftehen zum

Auswirthen und Ausfclyenken von gelfiiqen Ge

tränken, Tavernenwirthsväufer, Pintenfcvenken,

Bier: und Motte und Branntweinwirthfcbaften.

Z. 4. Die Tavernenwirthe find befugt,

Gäfie zu beherbergen, ieder Art Speifen, Weine

und Getränke fowohl im Haufe auszuwirthen,

als über die Gaffe anch im Kleinen u verkaufen.

Zn den Drift-haften, wo keine ofihäufer be
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fiehen, find die Tavernenwirthe verbunden, im.

mer auch Moflzu halten, ,um _auf Nachfragen

und Begehren dee Gafie damltldedxenen zu können.

Die gleichen Rechte, wie dte Taveknenwirths

häufer, genießen einfiweilen bis auf weitere

Verfügun die rn der „Stadt Luzern zur Zeit

noch befießenden Zun-fthaufer. _

I. 5N) Dlepyfnten fcbeuken durfem gleich

den Tavernenwirthen, aller ArfGetrcinke aus

wlrthen und über die Gaffe verkaufen. Hinge

en dürfen fie ihren Gäfien kekue andere Spei

en als Käfe und Brod vorfeßen, und Niemand

über Nacht beherhergen. _ _

An den Zahrmarkten, dee 1m Orte gehalten

werden, i den öycntenfchenken gefiattetx ihre

Gel-fie mit warmen und* gekochten Speifen zu

beloirthen, fo wre auch den Pintenfcbenken in

Münficr und Sempach deeß am Auffahrtstage

erlaubt ifi.

Den *yintenfchenklofr-then in der SladtLuzern,

nämlich: zur Rofe, zur Maurizenkapelle, zur

Löwengrube, zum Stein, zum Bad, zum Ster

nen ,' zu Bethlehem, zum Kleinhäuslein, zum

Einhörnlein, zur-Laterne„z1m1Pleienrislin, zum

weiten Keller, und im Läoeli, lvelche in altern

Zeiten befondere Begünfligungen in Ausübung

ihrer WeinfÖenkrechte erhalten haben, iirfeuners

erlaubt, ihren Gäfien , nebfi kalten ungekochten

Spelfen, annoch Suppe und eine einfache Flecfch

fpeife vorzufeßen. Denfelben ifi aber des ganz,

ul) Wurde modifizlrt durch. das Gefeß vom 26.

März 1836z,(fiehe unten.)
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lichen unterfagt, Galtmable oder fogenannte

table innere zu halten, nnd fie haben fich in allem

iibrigen gleich andern ?pintenfchenken zu verhalten.

Z. 6. Die Mofi- und Branntweinwirth

fchaf te n find nebft den!, daß fie Niemand über

Nacht beherbergen dürfen, auf die Ausiuirthung

von Mbit und gebrannten Waffern befchränkt,

auch dürfen fie nur Kcife und Brod ihren Gä

fien vorfeßen. z _

Jedem Ptoftwirth ift verboten, Wein in einem

-Wirthshaufe abholen zu [alien, um denfelben in

feinem Haufe auszuwirthen.

Ebenfalls ifi den Mofiwirthen iinterfagt, un

ter was- immer für einem Vorwande Wein

ein ukellern.

. u Gunfien der nach der Stadt Luzern kom

menden Holz- oder Schiffleute ift der Kleine

Rath begwä tigt: einige .Plofthäufer dafelbfi an

zuweifen, wo diefe Leute (mit Ansfchluß jedoch

aller andern Perfonen) beherberget, und mit

Suppe und Fteifch .oder andern toarinen Spei

fen bewirtbet werden können.

Z. 7F) In den Bierfchenken dürfen ledig

lich Bier und gebrannte Wciffer ausgefchentt

werden. Außer Kits und Brod foll dafelbfi den

Gäfien nichts vorgefeßt werden.

Der Kleine Rath .lei begtvültigt: den Bier

brauereien. bei tvelchen der .lileinverkauf ftatt

findet, zu geftatteti, dafi ihren Giiften von ihm

zu befiimmendcEßidaren vorgefeht werden dürfen.

Ü) Wurde ebenfalls durch das Gefefz vom 26.

Marz 1836 modifizirt.
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8. 8. An den Tagen der Romfahrt oder des

Mufeggerumganges dürfen, wegen dem großen

Volkszulauf, alle Klaffen der vorgedachten Wir

the in der Stadt Luzern Nachtherberge geben,

und ihre Gäfie mit warmen Speifen bedienen,

jedoch dürfen auch an diefen Tagen diejenigen

?eisen Wein auswirthen, die hiezu kein Recht

a en.

Z. 9N) Ein bloßer Kafiewirth darf ohne be

- fondere Bewilligung keinerlei geifiige Getränke

auswirthen.

Der Kleine Rath tft ermächtigt, einem Kaffe

wirth zu -bewilligen, gebrannte Waffer, Bier

und fremde Weine in verfchloffenen (bouchirten)

Bouteillen auszuwirthen.

s. l0. Den anerkannten öffentlichen Bädern

.wird der Kleine Rath die erforderliche Konzeffion

zum Wirthen ertheilen. _

Die (eiche Bewandtniß hat es mit dem Schü

ßenhau e in der Stadt Luzern.

s. 1-1. KeinWirth darf ohne vorläufig ein

geyolte Bewilligung _der Ortspolizei an einem

andern Orte, außer feinem Wirths- oder Schenk

haufe, auch nur vorübergehend, z. B. beiStei

geriingen, Kirchweihen u, dgl. wirthen.

Z. 12. Jeder Wirth ift gehalten/ das Maß

und Gewicht, fo oft es die Ortspolizei von fich

aus oder auf Anordnung des Amtsftatthalters

fodert, prüfen u laffen.

So wie Maß und Gewichth foll auch die Be

") Wurde abgeändert durch das GefeÖ über die(

Piilw- und Kaffefchenken; v. 14, ez; 1851.
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fäiafienhxtt der Getränken-i den Wirths- und

Schenkhaufern von Zeit zu Zeit unterfucht

werden. _ . -

s. 13. Die Wirthfchaften follen Nachts um eilf

Uhr gefchloffen werden, und bis zu anbrechen

dem Ta e gefchloffen bleiben.

Der * trth darf beim Eintritt der obi en

Stunde nicht mehr zu trinken geben, und at»,

tlzaäiir zu forgen, daß die Giifie das Haus ver

a .en.

Eine Ausnahme von diefer Beftimmung fin

det ftatt, in Hinficht der Reifenden, der Jahr

märkte am Orte. der Tanztage, die in einem

Wirthshaufe gehalten. und der Hochzeiten., die

in einem folchen gefeiert werden.

Z. 14. An Sonn- und ebotenen Feiertagen*

follen alle Wirths- und chenkhäufer (fo wie

auch die Kafieehäufer) während der Dauer des

vor- und nachmittägigen *yfarrgottesdienftes fiir

alle Einheimifchen verfchloffen fein.

Z. 15. Entfteht in einem Wirths- oder Schenke

haiife Wortwechfel oder Streit, fo foll der Wirth

die in Atortwechfel oder in Thätlichkeit gerathe

nen Perfonen zur Ruhe anmahnen. und falls

diefe Mahnung fruchtlos wäre„ fo foll er dem

Ortspolizeibeamten, oder dem tyolizeidiener hie

von Anzeige machenr

Z. 16. Alle Wirthe find iiberhaupt zu Obhal

tung guter Ordnung und Sittliilykeit in ihren

Häufern, fo wie zu genauer Befolgung der vo

lizeilichen Verordnungen„ namentlich jener iiber

das Tanzen und die Fremdenpolizei verbunden..
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0. Strafbefiimmungen.

F. 17. Wer entgegen dem Z. 1 und Ldes ge

genwärtigen Gefeßes unbefugt witiheß oder Ge

tränke im Kleinen verkauft, verfällt das erfie

mal in eine Geldbuße von 20 bis 40 Franken.

Zn jedem Wiederholungsfalle wird die Strafe

verdoppelt. _

Ä. 18. Em Wirth„ der die ihm fiir feine

W rthfchgftringerhumte Befugniß (53. 3 bis 11)

überfchretteth verfällt das erftemal tn eine Geld

buße von 20 bis 40 Franken, das zweltemal

wird die Strafe verdoppelt, das drittemal hat

er in fo ferne er eini erfonalrecht befifzt, das

felbe verwirkt, und in o ferne er die Wirthfchaft

lehensweife ausiibte, diefelbe ohne allen Anfprueh

auf Entftbädlgung fogleichzu verlaffen. Zft er aber

felbft EVenthumer einer Nealwirthfcbaft, fo foll

er diefe( e nicht ferner perfönlich benutzen können.

Z. _19. Der Wirth, der falfcbes Maß oder

Gewicht braucht, oder durch Zubereitungen, die

der Gefundheit und dem menfcbliifben Leben fcbäd

lich und gefährlich find, Getränke vetfälfwt,

(8- 12) werd nach Anleitung des Polizeiftraf

gefeßbuches beftraft.

Im Falle der Wiederholung wird ihm über

hin , fei er Eigenthlimer oder Lehenmann, das

Wirthen auf immer unterfagt.

s, 20. Der Wirth, der entgegen den ZZ. 13

und 14 zur vorgefchriebenen Zeit nicht zu wir-then

aufhört, und feine Wirthfchaft flhließt, verfällt

in eine Strafe von 10 Franken. _

Der (Haft, der auf die Mahnung des Wir-the!

fich nicht entfernt, wird um vier Franken gebußt,
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Zn jedem Wiederholungsfalle wird die Strafe

verdoppelt.

Z. 21. Der Wirth. der bei entfiehenden Strei

tigkeiten die Liorfihrift des Z. l5 nicht befolgt.

Zerfiizlt in eine Geldbuße von' vier bis fechszehn

ran en.

H. 22. Wenn ein Wirth in feinem aufe un

ziichtige Handlungen duldet. oder zu fo chen Vor

fcbnb leiftet. wird er nach ?Anleitung des Poliz

zeiftrafgefefzhuches beftraft. und ihm iiberhin. fee

er Eigenthiinier oder Leheninann. das Wirthen

auf immer verboten. - . _

ß. 23. Sollte ein Wirth zulaffen. daß in fei

nem Hanfe mit Bedacht Fliiche oder Scbwüre

ausaeftoßen, oder die Religion und Sittlichkeit

verletzende (Hefpiäwe gefiihrt wiirden. fo foll er

mit einer Strafe von vier bis acht Franken be

legt. und in jedem Wiederholungsfalle die Strafe

verdoppelt werden. _ 7

Z. 24. Wenn ein Wirth zuliißt. daß in feinem

Haufe Gliicks- oder f'. g. Harzardfpiele gefpielt

werden. fo verfällt er in _eine Buße von zehnbis

fünfzig Franken. Die gleiche Strafe trifft ihn.

wenn er zuläßt. daß ein fonfl erlaubtes Spiel

(jbermäßi gefpielt wird.

s. 25. t enn ein Wirth einem Gaft in einem

folchen llnmaß zu trinken gibt. daß diefer leh.

tere fich beraufeht und hierdurch feines Bewußt

feins verlurftig ivird, fo verfällt der Wirth in

eine Strafe von vier Franken,

8. 26. Jeder Wirth. der die ihm übergebene

fihwarze Tafel. das Verzeichniß der Perfonen

enthaltend. welchen den Befuch der Wicths- und
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Schenkhäufer verboten tfi, nicht an einem dazu

geeigneten und in die Augen fallenden Orte in

der Gafiitnbe aufhängt, und [tels angebracht

läßt, foll das erfiemal mit vier Franken Strafe

belegt, und bei jeder erneuerten Klage die Strafe

verdoppelt werden. '

8. 27. Der Wirth , der eine Perfon in fein

aus aufnimmt, welcher durch ein Urthei( der

eine() der Wirths- und Schenkhäufer verboten,

und deren Namen daher auf die in den Usirths

fiuben angebrachten fcbwarzen Tafeln aufgezeich

net wäre, foll das erftemal mit einer Bleße von

fiinf bis zehn Franken, und für jede Wiederho

lung jedesmal um das Doppelte befiraft werden.

In die gleiche Strafe verfällt der Wirth, der

ivijfentlicl) eine vom Waifenailtte unteritüßte Per

fon ln fein Hans aufnimmt und ihr Speife und

Trank reicht.

s. 28. Wenn ein Wirth Minderjährigen oder

Bevogteten Anlaß und Gelegenheit zum Schwel- "

1gen gibt, io wird er mit einer Strafe von ehn

is zwanzi Franken belegt, die in jedem ie
derholungsixalle verdoppelt wird.

8. 29. Wenn ein Wirth Minderjährigen und

Bevogteten borgt, fo wird er nicht nur einer

folchen Anfprache auf immer verlnrfiig, fondern

foll auch mit einer der machenden Anfpraclye

gleiehkommenden Geldbuße unnachfichtticty belegt

werden. _

Z. 30. Die gemäß der gegenwärtigen Ver

ordnung zn verhängenden Geldfirafen, die im

Fglle der Llnverlnögenheit in_ eine angenleffene

Etnfperrung umzuwandetn find, follen nach An
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leitung des Polizeiftrafgefeßbuches_ zwifchen dem

Staate, der betreffenden Gemeinde und dem

Leider vertheilt werden. -

Z. Z1. (Hegenwärtiges Gefetz, durch welches

alle friihern iiber den gleichen Gegenfland fich

aufgehoben befinden, foll mit den erforderlichen

Unterfchriften und dem Sigill des Großen Rathes

verfehen, in das Staatsarchiv niedergelegt, und

eine gleiche Ausfertigung dem Kleinen Rathe

zur Bekanntmachung und Handhabung zugefiellt

werden.

Alfo befchloffen 2c.

14. Befehln 'ib rAbmderun d r ZZ.5 1indß7ldees WißhsgefeYesx

vom 26. März 1836.

-l, Allen *yintenfchenken und Mofiwirthen.

feien diefelben im Befiße von Real- oder Per

fonalrechten, ebenfo den Bierfchenken ifi geftat

tet, ihren (Häften nebft kalten angefochten Spei

fen annoch Suppe und eine warme Speife vor

ziifehen. Denfelben bleibt aber unterfagt. Gafi

inale oder fogenannte 'knblQZ .euere zu halten.

ll. Der Kleine Rath ift beauftragt, die Ca

nons fiir diejeni en Wirthsberechtigungen, fiir

welche jährlich (anons bezahlt werden und für

diejenigen, deren Befugniffe durch egenwärti.

ges Gefetz erweitert werden, einer Merlin-in zu

_unterlegen und fur diefelben eine verhaltniß

mqfiige Taration vorzunehmen.
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lll. Gegeswärtiges Gefeß foll dem Kleinen

'Rathe zur Bekanntmaebun und Vollziehung

aind zur Niederlegung ins taatsarchiv in ur

fchrift zugeitellt werden.

15. Gefetz iiber die Mileb- und Kaffee

fchenken; vom 14. Chriftmonat 1851.

s. 1. Jeder, der eine fogenannte Milchz und

Kaffeefchenke halten will. bedarf hiefiir der

Bewilligung des Regierungerathes. -

s. 2. Die Bewilligung iii zu ertheilen, wenn

a) ein wirkliches Bediirfniß hiefür vorhanden ifi,

b) die Lokalität. in welcher die Milch: und

Kaffefaienke ausgeübt werden will, anfiän

dig eingerichtet, nicht abgelegt-n. und zur

ge

net

örligen Yolizeilichen Ueberivachung geeig

i , un '

o) der Bewerber durch feine Perfönlichkeit und

guten Leumund hinlängliche Gewähr in _fitt

licher Beziehung fowohl als für Betreibung

des Gewerbes innert den gefetzlichen Schran

ken barbie-tet.

Ueber das Vorhandenfein diefer Bedingungen

hat fich der Bewerber durch eine Befcheinigung

der Ortsvolizei zu Handen des Amtsfiatthalters

_auszuweifem welcher der; Ausweis famint fei

nem Guiachlen dem Regierungsrathe einfendet.

. 3, Die Bewilligung wird nur auf eine

be immte Zeitdauer nnd gegen Entrichtung eines

jährlichen Kanone von 5 bis 30 neue Franken
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ertheilt, welche beide Punkte dee Re ierungsratb

jeweilen bei Ausfiellung der Konze fionsurkunde

näher feiifeßt.

I. 4. Den Milch- und Kaffeefchenken bleibt nn

terfagt, unter welchem Vorwande es immer fei,

geiftige Getränke auszuwirthen, oder fonft folche

im-Haufe zu halten oder einzukellerit.

Dagegen fteht ihnen zu." nebfl Milch und Kaf

fee noch Brod, Butter, Kafe, Ziege: und Kiichli

auszuwirthen.

s. 5. Die Milch- und Kaffeefchenken find

leich andern Wirthfchaften, der polizeilichen Auf

?icht unterworfen.

Auf fie finden auch die in den ZZ. 17 bis

und mit 24 der allgemeinen Wirthsordnung vom

6. März 1834 enthaltenen Strafbeflimniungen

fowie der Z. 71 des Finanzgefetzes Anwendung

mit der befondern Vorfchrift, daß "Von die erfi

malige Uebertretitng, neben der Strafe, den

?ez-tutti der Konzeffion für deu Berechtigten zur

o ge hat.

Z. 6. Diefes Gefe tritt 1nit dem i. Jänner

1852 in Kraft, nnd at fowohl auf dieufchon be

fiehenden, als auf die erfl noch zu eroffnenden

Milch- und Kaffeefclhenken Bezug. p

s. 7. Gegenwärtiges Gefeß foll dem Regie

rungsrathe ur Bekanntmachung und _Vollzie

hung zugefie t und in's Staatsarchiv niederge

legt werden. »
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16. Gefeß iiber die Entfehädi ung deu

vor' dem 21. Wintermonat 183_ beftaue_

denen Ehehafteci; vom 21. Mai 1843B)

Z, 1. Jedermann _ift geftattet die Gewerbe von

Huffchmieden, Getreideinuhlem Oeltrotten M., . ?Es
.gen und Backereien unter nachfiehenden Bedin-x

gungen frei auszuüben.

Z. 2. Wer eines der genannten Gewerbe ausq

üben will, hat fich bei dem ehemeinderathe ausq

zuweifen, daß er eine zweckniaßige und wo Jenerz

werke damit verbunden find. auch eine feuer

fichere Einrichtung zur Ausübung desfelben nach

Anleitung des Brandverfiiherungsgefehes get-col»

fen hat. Anftände hierüber mit dem Gemeinde

rathe_ können inner der durch Z. 52 des Orga

nifationsgetetzes feftgefelzten Frift zur endlichen

Enifcheidung au den Regierungsrath gebracht

werden.

Z. 3,. Die Gewerbsbefißer werden in folgende '

drei Klaffen einge-rhein:

a] die erfte Klafie bilden diejenigen, welche vor

dem 21. Wintermonat 1839 beftanden findZ

oder die eigentlichen Ehehaftenbefilzerz

b) die zweite .ltlalfe bilden diejenigen, welche

felt dem 21. Winterinonat 1839 bis zu dem

Zeitpunkte, in ivelchein das gegenwärtige

Gefeh in Kraft tritt, entfiiinden, oder die

'perfonalrechtbefiherz

7*) Die Vollziehung diefes Gefetzes ift durch eine

befondere regiernngsräthl.“ Verordnung vorn

17. Mai 1843 regulirt; fiehe neue Gefehesx

fammlung l. Bd. pg. 4 . *

38
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o) die dritte Klafie bilden diefer-eigen, welche

entfiehen, nachdem das gegenwartige Gefeß

wird in Kraft getreten fein.

Z. 4. Die -Gewerbsbefitzer der erften Klaffe

oder die ehemaligen Ehehaftenbefitzer find dieje

nigen, welche auf die durch gegenwärtiges Ge

feh feftgefetzte Entfchadig-ung gunacbfi Aufbruch

haben. Die Gewer-bsbefiizer der dritten Klaffe

treten in die Entfchädigungsrechte derjenigen der

erften Klafie nach den Beft-inrmringen des Ge

feßZ-Zein.

e Gewefbsbefißer zweiter Klafie befißen

bloße Perfonalberechtigungen. welche .von ihnen

beliebig auf egeben werden können und welche

jedenfalls in t dem Tode der gegenwärtigen Be

tiher erlöfchen. Sie -könnenifich jedoch durch Ab

tragiin der fefigefeßten Schatz-un sfumme ,au

die vor andenen Gewxerbshefißer er er und drit

ter Klaffe in die Eiitfchädi ungsrechte derfelben

einkaufen. Solange diefe' ' werbsbefißer zwei

ter Klafie noch 'ihre Gewerbe ausüben, ohne fich

durch Abtragung der Schatzungsfumnee in die

Entfchävigun echte *derjenigen aus der erfien

nnd dritten lafie eingekauft zu haben, miifien

fix'- qqlqbkllcb für das ieweilen *laufende Jahr

die bis er dem Staatszahlamte zu entrichtende

Gewer sgebühr fpätefiens am Ende Jänner an

den Gerichtspräfidenten einhändigen, welcher

fie auf die Gewerbsbefißer in feinem Gerichts

bezirkeh welwe die Entfchädigungsrechte der er

|en_und dritten Klafie genießen.- *zu gleichen

Theilen_ vertheilt.

Verfaumt der Gewerbsbefißer zweiter Klalfe
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die Entrichtung feiner Gebühr, fo hat er die

Ausübung feines Gewerbes einzuftellen, widri.

genfalls er nach Anleitung des *yolizeifirafgefeßes

zu befirafen ift.

Z. 5. Die Schaßungsfumme, welche als Ent

fchädigungsmaßfiab fiir die Ehehaitenrecljte an

enornmen wird, ift folgendermaßen fefigefeW

ine Huflfymiede ift gefchaht zu . Fr.

Oeltrotte . . . . . . „ 300

Getreidemühlen mit einem Mahlgange „ 800

„ „ zwei . „ . „ 1300

„ „ drei oder mehrern 1600

Me g . . . . . . „ 600

Bä erei . 600

Die Schahungsfummen aller vor dem 21.*

Wintermonat_ 18 0 in einem Gerichtsbezirke be

fiandenen gleichartigen Ehehaften werden zufam

mengerechnet. Die ausdiefer Zufammenrech.

nung hervorgegaYene Gefammtfumme bildet

den Maßfinb der. ntfchädilgung, welche_ von a-l

len gleichartigen Gewerbs efiZi-rn _gleichmäßig

getragen werden foll. _Diele chaßungsfumme

wird auf die bisherigen und die neuhinzutreten

demgleichartigen Gewerbsbefiher zu Leichen

Theilen bebufs der Entfchadignng nach fo genden

nähern Befiimmungen verl t.

Z. 6. Will ein Gewerbs efißer der zweiten

Klaffe (Z. 34-11) oder ein Perfonalberechtiger

fich von der jahrliihen Entrichtung der Gebuhr

an den oder die Gewerbsbefitzer der erjten und

dritten Klaffe, in feinem Gerichtsbezirke toskan

ken undfomit in die gleichen Rechte mit den

felben eintreten", fo hat er jedem derfelben das
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ihm zukomniende Betreffniß der auf fie und ihn

zu gleichen Theilen verlegten Schahnngsfumme

zu bezahlen. Z. B. wenn im Bezirk Rothenburg

zwei Huffchiniedeehehaften oder Gewerbsbefifzer

erfier tilaffe und eiii Gewerbsbefitzer dritter Klaffe

fich befänden und es wollte einGewerbsbefi er

zweiter Klatfe oder ein Perfonalbereehtigter ich

tn die Rechte derfelben einkaufen, fo hätte er den

vierten T ei( der Schatzungsfunime, welche nach

Z. 5 in 1 00 Franken beftiinde, nämlich 400 Fr.,

an die drei Befiper der erften und dritten Klaffe

ufammem alfo 133 Frkn. 3 BH. 3 Rp. an je

en derfelben _zu entrichten.

s. 7. Will in Zukunft, in Folge des ge en

wärtigen_ Gefehes, eine Huffchiniede, eine Sel

troiteh eine Getreideniiihle, eine Metzg oder eine

Bäckerei errichtet werden, fo ift die Schatzun s

fuinme der im Gerichtsbezirie vorhandenen e

werbebefißer erfiernlaffe auf diefe Gewerbe

defi er, io wie auf diejenigen der zweiten

Kia e, welche fich bereits iu die Rechte der er

fien Klaffe eingekauft haben, und endlich auf

denjenigenh welcher eine Gewerbsfiätte errichten

will, zu gleiehen Theilen zu verlegen, Diefer

Letztere hat an den übrigen hier benannten Ge

werbsbefiher den ihm betreffenden Theil als

Entfchadigung zu bezahlen. Z. B. im Gerichts

bezirfe Rothenburg hätten vor dein 21. Win

termonat_ 1839 zwei Scbmiedeehehaften oder Ge

werbsbefißer erfter Klaffe beftandenz in Folge

des Gefehes vom 21. Wintermonat 1839 wären

'vlt-det zwei Gewerbsbefißer zweiter Klaffe ent

iianden, welche bereits? durch Entrichtung der
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Schafzungfunime fich in die Rechte deefeni en

der erfien Klaffe eingekauft hätten; nun mö te

ein Fünfter-in Folge des gegenwärtigen Gefehes

eine Schmiedewertftätte errichten. fo wäre die

Schahungsfumine von 1600 Fr. in fiinf Theile

zu theilen; der fünfte Theil. alfo die Summe

von 32() Fr. wäre die Entfchädigungsfumme.

welche der neue Gewerdsbefißer an_ die vier

andern Befiher. 80 Fe. . was er an jeden der

felben zu bezahlen hätte. Wollte ein Sechster

eine Schmiede errichten . fo hättediefer an die

fiinf fruhern Befifzer zufammen. 20v Fr. 66 Rp.

1 A. u entrichten ic.

Z. . Die Befifzer von Mühlem. Schmiede

und Oeltrottenehehaften. welche den urfpriing

lich an die Staatskaffe bezahlten Kanon zufolge

Gefe vom 21. Wintermonat 18ZZ9 zuriickgefor

dert aben und deren ehehaftlichen Rechte fomit

als erlofchen zu betrachten find. gehören. wenn

unter Entrichtung eines jährlichen Kanons ihr

Gewerbe noch ferner ausiihten. in die Klaffe

derjenigen Gewerbsleuie. welche feit dem 21.

Wintermonat 1838i bis zum Zeitpunkte. in wel

chem das gegenwärtige Gefefz in Kraft tritt.

ihr Gewerbe begriindeten oder in die zweite

Klaffe oder die der Perfonalbcreihti ten.

B. 9. Die Entfchädigung der ?l etzger und

Bäcker. nach den Beftiinmungen des gegenwär

tigen Gefetzes. ift nur an folche zu leifii-u. wel

che fich ausweifen können. daß fie vor dem 21.

Wintermonat 1839 eigentliche Ehehaften befefien

haben. Der ?lusiveis hierüber ift bei dem be

treffenden Bezirksgertchte zu [riften.
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Wo die Meßgen_ und Bäckereien durchweg in

allen Gemeinden eines Gericbtsbezirtes als he

haften beftanden, erfolgt die Abfchaßung und

Entfehädigung derfelben ebenfalls nach dem Ge

richtsbezirkez wo diefe Gewerbe nur in einzel

nen Gemeinden des Gerichtsbe irkes Ehehaften,

in andern aber frei gewefen nd, erfolgt die

Abfchatzung und Entfchädigutig nach Gemeinden.

Die feit dem 21. Wintermonat 1839 errich

teten Bäckereien und Meßgen find Perfonal

rechte und dürfen daher weder verkauft, noch

verliehen, noch fonfi auf irgend eine Art* ver

äußert werden. Diefelben erlöfchen durch jede

folche Uebertragung auf eine andere Perfon oder

dann mit dem Tode des Berechtigten.

s. 10. Die Gewerbsberechtiguitgen haften auf

den Liegenfchaften und gehen weder durch Hand

änderung, noch durch den Tod des Befißers,

noch auch durch Nichtausiibung verloren. Will

derjeni eh welcher ein Gewerbe auf einer Zie

genfcha t befitzt, das gleiche Gewerbe auf einer

andern Liegenfchaft betreiben, fo hat er nach

den Befiimniungen des Gefeßes die Entfchadi

gung zu leiften, an welcher auch die Lie enfehaft,

auf welcher er fehon ein Gewerbe be effen hat

oder noch befißt. Theil nimmt, mag das Gewerbe

auf derfelben ausgeübt werden oder nicht.

s. 11. Die Bezirksgerichte fiihren über die in

ihren Gerichtsbezirken vorhandenen, im gegen

wärtigen Gefeße bezeichneten-Gewerbe und uber

derenlEntfctiädigungen ein eigenes Protokoll, wel

' ches ihnen unentgeltlich vom Staate zu verab

folgen ifi.
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Sie beziehen für* die Fiihrung diefer Proto

kolle, fo wie fiir alle durch gegenwärtiges Ge

feß* ihnen übertragenen_ Berrichtiingen Eins

vom Hundert der Entfchädigungen.

Entlieht über die,Frage, ob eine Entfchädi

gung ftattfinden miiffe. oder iiber das Maas

derfelben Streih fo fteht der Entfcheid den Ge.

richten zu. _

Z. 12, Sobald in einem Gerichtsbezirke fo

Viele find, welche das gleiche Gewerbe ausiibem

daß ein zu ihnen neuhinzutretender Gewerbs

mann nach den Beftimmungen des gegenwärti

gen Gefehes nur noch. eine Entfchadigun sfum

me von acht ig Franken an alle bis erigen

gleichartigen werbshefiizer znfammen zu ent

richten hätte, fo hort nie Entfchadi ungsverpflich

tung fur ihn und fur die Nach olgenden auf,

und das betreffende Gewerbe wird ohne allen

Entgelt frei ausgeübt. __ _

Z. 13. Durch ge enwartiges Gefeß ift das

Gefeh über Gelder sfreiheit vom 21. Winter

mouat 18397 foweit es die Huffchmieden, Oel

trotten, Getreidemühlen, Pteßgen und Bäckereien

betrifft, aufgehoben. _

Z. l4. Gegemoärtiges Gefeß ift in Urfchrift

ins Staatsarchiv niedirzulegen und dem Regie.

rungsrathe zur Vollziehung, Ertheilung der ei*

forderlichen Weifungen iiber die Anwendung

desfelben und zur Bekanntmachung zuzufiellen.
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Ü. Bäckerordnrmg; vom 31. Chriftm. 1851.

Z. 1., Jeder, der das Väckergewerbe treibt,

Colt _verbunden feinh den Bacfofen und die Züge

_ us demfelben, fowie das Kgmxn durchaus feuer

iicher einzurichten, bei Zubereitung des Brodes

fich der größten Reinlichkeit u befleißenh_ und

ebenfo die Backfiube und-den rt, wo das Bros

:aufbewahrt wird, fietsfauber zu hatten. Auch

hat feder Bäcker fich mit einer guten, vom ani

gefiellten Amtseichmeifiet »geprüften Waage und

*mit dem nöthigen geeichten eifernen Gewiayte

zu verfehen. " 7 _

8. 2. Jeder Wacker 1| gehalten, aus ein- oder

Zweiziigigem Mehl gutes Rauch-mad Weißbrot'

gu backen, und dasfelbe den Käufern um den

Unten befiilnmten ?like-is abzureichen.

Z. 3. Alles Brod foll gut durchgebacken fein„

'und einen gehörigen Rand (Raufti haben.

W8. 4; Jedes Naucbbrod foll genau 5 Schwei

Zrrpfunde und jedes Weißbrot) genau 4 Schwei

gerpfunde wagen. _ » _p

Der _Bäcker ift verpflichtet, dem Kaufer, wenn

ec es verlangt, das Brod vorzuwägen und,

falls etwas am Gewichte fehlt, das Mangelnde

'von einem andern Brode bis zum vollen Ge

wichte beizulegen.

Die Ortspolizeihehörden und Beamten find*

Herpflichtet, von Zeit zu Zeit die Richtigkeit des

Brodgewichtes bei den Bäckern zu nnterfuchen.

Sie werden jedesmal tvenigttens 12 Brode, die

'am 'Leichen Tage gebacken tvorden, tviigen. und

das ewicht znfammenzähleti. Wenn aus dic“
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fer Rechnung hervorgeht, daß durchfcbnittliflt

gerechnet, auf ein We ggenbrod am Tag wo

es gebacken worden, mehr als 2 Loth, und am

folgenden Tag mehr als 4 Loth„ oder auf ein

iiberlegtes Brod am erften Tag mehr als

1 Loth, und am zweiten Tage mehr als 'Z Loth

fehlen, fo ift der Bäcker dem Strafriwter zu

iiberweifetth um nach *Zlnweifung des *Zlolizeiftraf

gefehhucties zur Ahndnng gezogen zu werden.

Die] Oberpolizeibeyörden follen dafiir forgen,

daß diefer ?Port-dritt genau nachgelebt werde.

_ Z, 5. Die Beftimmnngen des vorhergehenden

ß, finden jedoch nur auf die genannten zwei

Brodarten, .richt aber auf andere Gattungen von

Brot., und namentlich nicht auf fogenannte Ln

rusbrodexals da find: Semmelbrode, gefchnit

tene Brode, wie fie die Wirthe brauchen u. dglr

ihre. Anwendung.

8. 6. Der Getreidehandel hat nach dem neuen

Schweizerviertel ftattzufinden, deren zehn ein

neues Schweizermalter ausmachen.

F. 7. Der Preis des Brodes richtet fich im

merhin nach dem Mittelpreife des an jedem

Wochenmarkte im Kornhaufe zii Luzern verkauf

ten Kernens und Waizens, und zwar in dem

Verftande , daß zuerft das anze Gewicht aller
verkauften gefundenc nicht tgchmeckenden Früchte

an Kernen und Walzen, durch die Zahl 205-,

als das angenommene Mittelgewicht eines neuen

Schweizermalters, eingerechnet das Gewicht des

Sackes, etheilt werden foll. . _

Das rgebniß diefer Reaznung wird als die

Anzahl der verkauften Normalmalter angenom
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men, und' durch diefelbe 'bird der gefammte

Geldbetrag der verkauften Früchte nochmals ge

thellt. Das dießfallfi e Ergebniß foll dann als

der Mittelhceis eures - alters angefehen werden,

Zn diefem Biittelpreifetverden noch 3 Fran

ken 45 Rappen neue Währung als Bäekerlohn

gefchlageu, und die fich ergebende Summe durch

46, als foviel Nauch- und Weißbrode auf ein

Normalniatter gerechnet werdenz_ getheilt. Der

heranskomuiende Betrag foll die *hreisbefiiui

mun für ein Rauchbrod von b Pfund oder für

ein eißbrod von 4 Pfund fein.

um bei Halbbrodenzhalbe Rappen zu vermei

den, foll die kpreisbeftcmmung der ganzen Brode

immer in geraden Raddenzahlen gemacht wer:

den, z. B. 48 Rappen, al) Rappen. 52 Rappen.

Ergibt fich aus der Berechnung des Preifes ei

ne ungerade oder eine Bruchzahl, fo follen„ wenn

diefelbe z. B. 49 Iiappen oder noch eine Bruch.

zahl mehr beträgt, 50 Rp., 'ioenn fie aber eine

Oruchzahl unter 49 Rp. betragtf 48 Rappen als

Brodxreis beftimmt werden.

Z. . Die Angabe des Preifes, um ivelchen

Käufer und Verkäufer gehandelt haben, foll von

diefen in Treue und ?Lahrheitzbei Eidespfliäften

gefchehenh und zwar von beiden zu [eich noch

vor 11 Uhr Vormittags desfelben tarktta es

vor einem im Schreibzlmmer des Kornhan es

anwefenden Mitgliede des Stadtrathes von Lu

zern. Die gemachte-Angabe foll fodann fogleich

pom Kornhausfchreiber nach dem Dezimalfuß

in neue Franken und Rappen, zu Protokoll ge

nommen: werden.
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Glaubt der anwefende Beamtete Grund zur

Vermuthung zu haben, daß eine unrichtige An

gabe des Preifes ftattgefunden, fo zeigt er es

der im F. l0 bezeichneten Kornhauskoniiniffion

an. welche. nach ihrem Ermeffen, die verkaufte

Frucht durch Sachverfiändige unterluchen und

abfchähen läßt, worauf dann der von diefer Leh

tern efuiidene Werth in die Berechnung des

Mitte preifes enomnien. oder wo diefes wegen

Zeitverlult ni t gefcheheii kann, der an egebene

- Kauf ganz aus der Berechnung aiisgela en wird.

Hierbei foll iiberhaupt den Vorfchriften der von

der Regieruna befiätigten Kornhausordnung für

den Kornmarkt in Luzern genau nachgelebt wer

den.

8. 9. Bezüglich auf die Ausmittlung des Ge

wichts der verkauften Frucht. fo hat der Korn

hausauffeher von jeder Partie der verkauften

'Zzriichte ein oder mehrere Matter wiigen zu laf

en. Zeigt fich eine Verfchiedenheit in der Be

fthaffenheit und Güte der verkauften Partie. fo

foll diefelbe ganz gewogen werden. Ueber das

glefundene' Gewicht fietlt er einen Schein mit

iigabe der Anzahl der Matter der verkauften

?partie und der Namen des Käufers und Ber

äufers zu Handen des Kornhausfchreibers aus.

Der Stadlrath von Luzern foll die nöthigen

Einrichtungen treffen. daß das Abwägen auf

eine' bequeme und mö lichfi wenig zeitraubende

Weile vor fich gehen ann. _ _

F. 10. Die Berechnung .des Mittelpreifes der

Früchte und des daraus _hervorgehenden Brodz

preifes felbft hat immerhin von einer aus drei
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Mii lieder-n des Stadtrathes beftehenden Kom

mif on zu erfolgen. '

Z. 11. Der Broddreis„ welchen feder Bäcker

des Kantons genau zu halten hat, ohne ihn auf

irgend eine Weife überfibreiten zu_ dürfen. foll

fo (eich, nachdem er feftgefefzt fein wird, den

B 'ckern der' Stadt Luzern mitgetheilt werden,

und tritt für die Stadt Luzern fofort Tags

darauf in Kraft. .

_Für die iibrigen Gemeinden des Kantons er

hält derfelbe mit ,dem nächft darauf folgenden

Sonntag feine Wirkfamkeit.

,_ Z. 12. Jeder Bäcker ift überhin verpflichtet,

für einen Lohn von 3 Fr. 45 Rp. neue Währ.

auf das Planer, oder 1-/2 Rp. der Pfund, den

Einwohnern das Mehl, welches ihm iiberbraiht

wird„ 'u verbaiken.

Z. 1 . unrichtige Angaben des Verkaufsprei

fes, fihlechtes Backen des Brodes, fowie jede

Art von Betrug überhaupt in Zubereitung des

Brodes und fonjtige uebertretungen der gegen

wärtigen Verordnung find, infofern bereits dar

über befondere Sträfverfügungen beftehen, gemäß

Borfchrift derfelben, fonft aber nach Anleitung

des all emeiiien Polizeiftrafgefeßes zu beurtheilen.

Z, 1 . Gegenwärtige Verordnung, womit die

Viickerordnung vom 2d. Chrifimonat 1837 auf

gehoben ifi, tritt fofort in Kraft und foll zu Ie

dermanns Kenntniß und Verhalt der Gefetzise

fammlung beigerückt, in's Staatsarchiv nieder

gelegt und "auch im Kornhaufe zu Luzern und

in jeder Backerfiube zur ftäten Einficht ange
cchlagen werden. .
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18. Weifiiiig des Regieriingsrathes über

Handhabung der Backerordnnng an die

Statchalteraniter nnd Gemeinderathe;

vom 20. Mai 1.553.

Wir haben auf amtlichem Wege Kenntniß

erhalten von verfihiedenen Anfiandeit, welche

hie und da über Anwendung und Auslegung

mehrerer Artikel der neuen Bäekerordnung vom_

31. Dezember [851 fich ergeben, was uns ver

qnlaßt, dießfalls folgende allgemeine Weifungen

zu erlaffeu.

Gemäß Z. 4 genannter Bäekerordnun foll

jedes Rauchbrod genau 5 Pfd, und jedes eiß

brod genau 4 Pfd. wägen. Der allgemeinen

Uebung zufolge diirfen auch Halbbrode beider

Gattungen gebacken werden, die dann aber auch

genau das halbe Gewicht der ganzen Brode

haben follen und gleicher polizeilicher AllifiWt

und Unterfuchung unterworfen find. wie die

ganzen Brode. _

Wenn bei einem Barker bei Vornahme der]

Unterfuches die 12 abgewogenen Brode durch

fchnitilich zu leicht efunden werden, fo muß

alles vorfindliche cod, mit Ausnahme des

Lurusbrodes, gewogen und das Refultat im

Verbalprozetfe genau angemerki werden, damit

bei der Zutheilung der Strafe darauf Rljckfiwt

kann genommen werden. Finden“ fich aber nicht

12 Brode vorhanden, um laut Vorfchrift mittelfi

des Zufammenivägenr? das durihfahnittliaye Ge

wicht jedes Brode zu ermitteln, fo find nur

die VorgefundenenZ hetrage deren Zahl. welche fie
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wolle. zu diefem Zwecke *ufammen uwe'. en und

die Berechnung des ge efzlichen ewi s dar..

nach zu beftimmen. Immerhin foll auch alles zu

leicht gefundene Brod nur zerfihnitten dem

Eigenthumer zugeftellt werden. damit der Ver

kauf deslfeben einzig nach dem Gewicht fiattfin

den kann.

Mehrere Bäcker backen auch fogenanntes halb

weißecl Brod. welchem fie ein beliebiges Ge

wicht geben. und fich dabei auf eine irrige Aus

legung des s. 5 der Bäckerordnung be iehen.

laut welcher das Gewicht von 5 und 4 fund

nur für Rauih- und Weißhrod. nicht aber für

andere Gattungen von Brod Anwendung finde.

Diefe unfiatthafte Auslegung. wodurch der

wohlthätige Zweck der Bäcterordnung vereitelt

und das lyubliknm fehr benachtheiligt würde.

kann nicht geduldet und es foll daher das halb

weiße Brod nur als Raucbbrod ange

fehen und nicht anders. als zu fiinfPfund als

anzes und zu 21/7 Pfund als halbes Brod ge

ZacLen. auch zu keinem hohern Preife als das

Nauchbrod verkauft werden,

unter andern Gattungen von Brov.

wovon die Bäckerordnnngfpricht. find einzig

Viertelbrode. fogenannte gefchnittene Bro

de. wie die Wirthe an einigen Orten brauchen.

und Semmelbrod verftanden. Alles großere

Vrod. als Viertelsbrode. muß zu ganzen im

Gewicht von 5 und 4 Pfund. oder halben Bro

den von 272 und 2 Pfund. als Rauch- oder

Weißbrod gebacken iind es dürfen keine Zwi

tchengattungen geduldet werden,
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*Endlich find auch diejenigen Perfonen. welche

ohne den Bäckergeiverb zu treiben , fich mit

Brodverkauf abgeben, den gleichen Vor

. zfchriften unterworfen, wie die Bäcker felbft, und

es foll auch bei folchen von Zeit n Zeit ein
polizeilicher Unterfiict) iiber dasWge-fzeizlictie Ge

wicht der von ihnen zum Berka e ausgefeßteu

.Brode vor enoninien werden. , _

Wir weten Sieh fo wie alle Polizeibeamte

und Bedienfiete an, die obigen Vorfihriften und

diejenigen der Biickerordnung iiberhaupt äreng

ii handhaben und die Dawiderhandelnden be

-reffenden Orts zu vet-leiden.

19. Verorduun über die ?lei chf-l anervom 17.gBrachmona*i 13X5, ) '

s. 1. Die Fleifclqfctyauer haben auszumitteln,

cob das Fleifcti eines zur Abfchlachtung beftinini

ten Thieres die erforderlichen Ei enfchaften be

fiße, um zum .öffentlichen oder float-Verkauf*

„ganz oder theilweis ziiläffig zu fein.

8. 2. llnbefchränkt ifi der Fleifchverkauf

Hind FleÖfKgelni-:ß zii gexattenchvon Thißren, die

- ei der cha tun i dur den äu ern und

inne(rn UnterfuchJobkomZZi gefund bewähren,

die namentlich äl er, weine und anderes

läölchxilgtalfiyieh) wenthgfieixt 14 Tage alli und wohl.

* e ei ind, die o ne *pur eines ii ertrag aren

Krankheitsftoffes erfcheinen, und die - infofern

:fie von einem andern Kanton ein efiihrt werden

- mit Gefundheitsfcheinen verfeßen find
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Z, 3. Nach Entfernung einzelner krankhafter

Theile ift öffentlich und privatweife der Fleifch

verkauf und Fleifchgenuß zu gefiattem von Thie

ren. ioelihe vor der Abfchlachtung gefund erfchei

nenh die jedoch bei der innern Unterfuchung ei

nige krankhafte Stellen zeigen, infofern diefe

noch nicht den ganzen Körper in Mitleidenfclyajt

ezogen haben, wie z. B. geringe Grade von

erlinfigfeit. theilweife Verhärtungen und Ver

ejiterungen an Lungen, Lebern, Nieren ic.

Z. 4. Nach Entfernung der krankhaften Theile

darf privatweife. jedoch nicht auf öffentlichen

Bänken, das Fleifci) verkauft werden von Thie

ren, welche wegen Krankheit gefchlachtet werden

miiffen, infofern die Krankheit keinen höhern

Grad eines fäulichten Charakters angenommen,

keine Aiiflöfung oder fonftige Entmifchung der

Blutmaffen eingetreten ift und infofern bei der

Abfchlachtun eine vollftändige Entleerung des

Blutes mög ich war. unter diefe Fälle find vor

zu sweife zu rechnen: _

o? Thiere, tvelche an der gntartigen Maul..

und Klauenfenche, an der Räude und wur

michten Lungenfetiche (bei Schafen), an

ßen_ Finnen (bei den Schweinen) gelitten

a en.

b) Thiere, die an irgend einerForm des örtlich

herrfchenden Milzbrandes krank waren, wenn

folche zeitig getödtet, die Ablederung und

Korperöffnung fogleich flattgefunden hat,

und uberdieß noch keine aus edehnie bran

dige Zcrftorung oder fulzige rgießung ein

getreten. * *
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o) Thiere, die allfällig noch lebenswarm todt

efunden wurden und bei denen eine gänz

iche Entleerung des Blutes möglich war,

infofern die Todesurfache eine mechanifche,

z, B. Schlag. Stoß, Erwiirgiing, Erfiiifung

im Feuer u. f. w. iii.

Zn folchen Fällen darf nach forgfiiltiger Entfer

nun der krankhaft ergriffenen Theile das übrige

Flei ch zur Verwendungimeigeneii Haushalt oder

zum Privatverkauf henußtwerden, nichtaber zum

Verkauf auf -öfientlichen Banken und nicht nach

der gewöhnlichen Fleifctztare,

Z. 5. Zn den vorbezeichneten Fällen s. 4 litt.

b. n. mund in allen Fällen, wo diefßleifcbfchauer

liber den Genuß des Fleifities befondere Bedenken

tragenc haben noch befondere Befchränkungen

ftattzufinden, nämlich das Fleifchfoll wiederho tin

frifcbes Waffel* getaucht, uiid weuigiiens während

12 Stunden in ftarkes Salzwaffei* gelegt und

nach llinfiiiuden hinlänglich geräuihert iverdeii.

Z. 6, Gcinzltch verboten ift der Verkauf

und Genuß des Fleifches von Thieren. die in

Folge lan andauernder Krankheiten und daheri

er Auflö ung und Entmifitiiing der Säfte e

ihlachtet wurden, und deßlvegen ein verdor e

nes. gehaltlofes Fleifch liefern; von Thiere-n,

die an der Lungenfeuche, an Tollwutt) und

Löferdürre 2c. gelitten oder- ,Krankheii verdäch

tig findzrbenfo tn allen Fällen. wo das Zletfch

bereits ftinkend geworden und in Jäulniß iiber

gegangen ift. _ f_ - _

s. 7. Zn allen Fallen, wo fammtliches Flecfch.

oder doch der größere Theil einesgroßen Haus

Zi'
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khiers weggefchafft tverden-muß, haben die Fleifäy

fehauer dafiir zu forgen, daß die_ Wegfchaffnng

dnrb den betreffenden Wafeninecfier nach den

Vo f-.tzriften der Wafenordnung geicbehe.

Z. 8. Die Fleifchfchauer fiihren über ihre Ver

richtungen ein Tagebuch, in ivelchen fie den

Namen des Eigenthiimer; den Namen des Metz

gers, die Gattung, Farbe und das *Alter eines

reden von ihnen beficiltigten Thieres, ihre jedes

malige Verfugung und allfällige anderwärtige

Umftande nnd Bemerkungen eintragen *und fo(

ches mit dem Datum und_ einer fortlaufenden

Nummer bezeichnen. -

Diefes Tagbuch fieht der Sanitätskommiffion,

deu Attitsärzten und den Amtsthierärzten jeder

zeit zur Enficbt offen.

Gegentoärtige Verordnung ift dem Santitäts

kollegium zuzufiellen und durch das Kantonsbiatt

bekannt zu utachen.

L0. Polizeiverordntmg .über die Sehifi

fahrt; vom 8. (Zhriftmonat 1837.

8. t. Jeder, der ein oder mehrere Schiffe auf

einem der Seen des biefigen Kantons oder auf

dem Reußfluffe zum Gebrauche des Publikums

halten will, ifi verpflichtet, in Zeit von vier

Wochen nach Erlaß diefes Befcblufies und in

der Özolge, fo oft er ein folches Schifi fich an

fcha t. hievon dem betreffenden Gemeiude- oder

Stadtrath Kenutmß zu geben. Diefer fieht nach,
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ob das Schiff ficber und .folid gebaut fer'. und

vermerkt in diefem Fall die“ Anzeige in einer

eigenen Kontrolle mit Angabe des Datums der

Erbauung der Schiffe und der Gattung derfel

ben. Dcr-l-Hemeinderath läßt fonach das Schiff

von dem Amtseiazmeifter mit 0. l4. und *mit

der Jahreszahl feiner Erbauung an eicbnen.

Z. 2.„Ein jedes Schiff, das nicht ogleich nach

feiner Erbauung von Innen und Außen drei

mal mit Oelfarbe/an_ eftrichen worden ift. foll

in der Regel länger ni t als drei Jahre gebraucht

werden dürfen. Ausnahmsweife kann ein folches

Schiff. wenn es* nach Verlauf von drei Jahren

von einem unpa-rteiifclyen Sachknndigen noch

gut und fictzer erfunden wird, vom Gemeinde

rath dem Eigenthiimer noehfür ein viertes Jahr

zum Gebranche bewilligt werden.

Schiffe. die auf oben bezeichnete Weile mit

Oelfarbe fich angeftrichen finden, können 5 Jahre

gebraucht werden. -

Z, 3. Jeder Schiffhalier ift auch verpflichtet.

feine Schiffe fiets mit allen nöthigen Schifis

geräthfchaften, als Ruben Swiffsringe u. f. w.

auhsgerüftet, in gutem und ficherm Stande zu

er a ten.

Z. 4. Es darf aber ein Schifi niemals fiärker

beladen werden, als daß immer noch überall der

?grid des Schiffes einen Schuh über dem Waffel:

e e.

Z. 5. Betreffend *den Schiffslohn, fo behalten

wir uns vor, da. woder Maßfiab der Billig

keit ilberfchritten werden follte. das Erforderliche

zndeffen Ermäßigung zu verfügen. Ueber die



-612- K-*i

Anwendung des im Gefeh vom 29. Chriftm. 1836,

ausgefprochenen Grundfaßes der Neziprozität in

Ausübung der freien Schifffahrt gegen die in an

dern Kantonen liegenden Geftade des Bierwald

ftätterfees, werden wir,fe nach Umftänden, eben

falls angeineffene nähere Anordnungen treffen..

I. 6. Wer eine der in vorliehenden Artikeln

enthaltenen Vorfchriften außer Acht fe t, foll

dem betreffenden Strafrichier zur Be afung

überwiefen werden, nnd kann iiberhin für den

durch feine Schuld oder Fahrläßigkeit verurfach

ten Schaden verantwortlich gemacht werden.

Z. 7. Gegenwärtige Verordnung, deren Voll

iehung die Zuftiz- und .Polizeikommiffion zu

eauffichtigen beauftragt ift, foll 2c.

xxx-nr. Auszug aus dem Gefeße über

die Mliiärorganifation;

vom 7. Jänner 1854Fk)

nun!, T l t e l.

Strafrecht.

I. 158. Verbrechen, Vergehen, Diseiplin- und

Ordnungsfehler der den Militärgefeßen unter

_worfenen Perfonen werden nach den Vorfchrif

ten der Bundesgefehgrbung geftraft.

if) Es ifi diefes Gele-tz erft während dem Drucke

des vorliegenden Werkes erfchirneii und wird

auszuglcch als Nachtrag mitgetheilt.
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Die in gegenwärttgem Gefeße enthaltenen*

Strafbefiimmungen find als Ergänzungen der

felben zu betrachten. *

Z. 159. Anftatt der durch die Bundesgefeh

gebung vorgefkhriebenen Ordnuugsfirafen und

neben denfe ben können die Ptilitärbehörden und

Beamteten. wegen Nichtbeachtung ihrer Befehle

und Anordnungen gegen Fehlbare. welche nicht

im aktiven Dienfte fiehen. auch Geldbußen ver

hängen. und zwar ein Sektionschef bis auf 6

Fr.. ein Bezirksfommandant bis auf 12. Fr..

der Milizinfpetior bis auf 20. Zr.. das Mili

tärdepartement bis auf 30 Jr.

Gegen jede Strafe ift dem Betroffenen der

Rekurs an die unmittelbar obere Stelle wäh

rend 10 Ta en geftattet.

Z. 160. it dem Bezüge diefer (Heldbußen

ift die Kanzlei des Militärdepartenients beauf

tragt. an welche die, Sektionschefs und die Be

irkstonimandanten von ihren ausgefällten Stra

fen unverzüglich Anzeige zu machen haben. Im

Falle der unzahlbarkeit des Beftraften tritt an

die Stelle der Geldftrafe Gefäugniß und war im

Verhältniß von 2 Fr. für einen Tag Gefängniß.

Z. 161. Der Ertrag obiger Gelddußen foll zu

militärifchen Zwecken verwendet werden.

Die Art der Verwendung bleibt befondern Be

fchliiffen des Regierun srathes vorbehalten.

Z. 162. Zur Beurthei un von Verbrechen und

Ver ehen findet fich ein riegsgeriiht und ein

Ka ationsgerichnaufgefiellt. _

Z. 163. Das Kriegsgericht befteht aus

einem Großrichter. zwei Richtern und acht. oder
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.wenn Todesflrafe in Frage kommen .kaum zwölf

Gefchwornen. Der Staatsanwalt_ verfieht bei

demfelben die Stelle eines-Audito-rs und der

Schreiber des Kriminalgericbts diejenige des

Kriegsgericlytsfäireibers. (s. 186 d. Org-Gef.)

Z. 104. Der jeweilige Präfident des Kriminal

gerichts ift Großrichter. Die zwei Riajter, fo

wie zwei Erfaßmänner derfelben bezeichnet der

Regierungsrath aus dem Kantonaloffizierskorps

auf die Dauer von drei Jahren.

Diefelben werden bei ihrer Einberufung durch

den Großrichter beeidigt, nach Einleitun der

Eidesformel für die eidg. Militärgerichtsper onen.

Z. 165. Derfenige, welcher bei dem _Angeklag

ten oder Befchädigten in gerader Linie oder in

der Seitenlinie bis und mit dem Grade von

Gefchwifterkindern verwandt oder verfchwägert

ift, oder bei einem Straffalle ein perfönlicbes

Zntereffe hat, kann in der Sache nicht als Groß.

richter, Richter, Auditor oder Gerichtsfcbreiber,

fowie auch nicht als Gefchworner handeln.

Z. 166., Zur Vornahme der Geichwornenwahl

wird alljährlich vom Militärdeparteineute eine

Gefchwornenlifie gebildet, enthaltend:

1. die Namen fammtliciyer Offiziere, mit Aus

nahme der Richter und deren Erfatzmänner,

der Kommandanten und Majore;

2. die Namen fämmtlicher uuteroffiziere;

3. die Namen fämmtlicber Korporale.

Zugleich bezeichnet das Militärxdepartement aus

der ubrigen_ Mannfchaft jeder Konipagnie durch

das Loos vier Gefchworne. deren Namen der

Lifie Nr. 3 beigefügt werden.
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Dieie Gefchwornenlifie wird gebildet und dem

Großrichterijbergeben. bevor ein einzelner Fall

anhängig ift.

Z, 167. Aus den nicht rekufirten Gefchwornen

wird die Jury (Gefaiwornengericltt) ge.

wählt. welche bei Beurtheilung des Angeklagten

mitzuwirken hat. Zu diefem Behufe läßt der

Großriclyter in offener Sihun und im Ange

efichte des Auditors und des Angeklagten oder

eines Vertheidigers durch den Gerichtsfclyreiber

4 Offiziere. 2 Unteroffizjere und 2 .teorporale

oder Soldaten und. wenn Todesftrafe eintreten,

könnte. 6 Offiziere. 3 unteroffiziere und 3 Korpo

rale oder Soldaten mitielft des Loofes bezeichnen.

Der Großrichter läßt iilierdieß aus der allge

meinen Gefchivornenlifte('Z.166. mittclft des Loo

fes die Namen zweierOffizieri-.eines llnteroifiziers

und eines-Korporals oder Soldaten herausziehen.

Die fo bezeichneten vier Gefclyworuen find die

ordentlichen_ Erfahmänner der Jury fiir die be

treffende Sifzung. f _ _ z _

Vorftand der Zurh ift derjenige Offiziernveliher

im Grade oder Rang am böchften fteht. Bei glei'

chem Grade oder Rang -entfcheidet das Dienftalter

und bei gleiayem Dienftalter das Lebensalter.

Z, 165. Gefihworne. welche fich nicht rechtzeitig

bei der Si ung einfinden. und die dießfällige

Verfäumni nicht geniigend entfchuldigen. wer

den von dem Gerichtshofe mit einer Disztplinar

ftrafe belegt. -welche fiir Offiziere bis auf 14tcigi

gen ftrengen Arrefi. fiir Unteroffiziere. Koxpo

tale oder Soldaten bis auf t-ttägiges Gefang

niß gehen kann.
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Die dießfäll' e Erkanntniß wird von dem Gex

richishofe dem etreffenden_Strafpolizeibeamten

(Z. 192)- oder nach Umfianden _dem Militär

departeinente zur Vollziehung mitgetheilt.

s. 169. An die Stelle a-usdlefbender Gefehwor

nen treten die ordentlichen Erfaßmänner. Rei

chen diefe nicht aus, fo werden fofort außeror

dentliche Erfaizmänner folgendermaßen gewählt.

Fiir jeden fehlenden Gefchwornen bezeichnet

der Großrictiter aus den tn der Nähe befindlichen

Militärs drei der gleichen Kategorie angehörende

Erfatzmänner, von denen jede Partei einen ab

lehnen darf. unter mehrern nicht rekufirten Er

fasmännern bezeichnet das Loos denjenigem

welcher in die Jury eintreten foll. ,

Z. 170. Das Kaffationsgericbt befteht

aus dem Präfidenten des Obergerfchts, welcher

den Vorfis führt, aus zwei Mitgliedern des Ober

Yrichts, welche diefes bezeichnet, und aus zwei

ffizieren tvenigfiens niit Haupt-mannsgrad,

welche der Regierungsrat!) ernennt. - Der Ober

gerichtsfchreiber verfieht die Stelle des Schrei

ers des Kaffationsgerichts.

Das Obergericht bezeichnet aus feinen Mit

gliedern einen Erfaizmann z ebenfo wahlt der Re

gierungsrath einen folchen aus den Offizieren,

welche ioenigfiens den Grad eines Haudtinanns

haben. Die Wahl erfolgt auf drei Jahre.

Der Präfideni beeidigt die Offiziere, ehe fie ihr

Amt antretenh nach der eidg. Eidesforniel.

8. 171. Zen Falle das Kaffationsgericht einen

Prozeß an ein anderes Kriegsgericht als dasje

nige. welches die Sache bereits behandelt hat,
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verweist, fo wird das neue Gerichi für den be.

trefienden Fall folgenlzerniaßen gebildet.,

Das ObergerWt wahli aus feiner Mitte den

(Hroßriehter; der Regierungsrat() ernennt die

zwei Riciiier und ,die _zwei _Erfaßmänner aus

dem Offizierkorps. x _

Z. 172. Die Befngniffe der Kriegsgetiäyte und

die Art und Wein* der Llusiibung derfelbenfind

durch das Bandes efexz iiber die Strafcechtspflege

für die eidgenöffii9cl>ci1 Truppen benimmt. -

Die in oiefein (Hefeße dem oberfien Komman

direnden eingeräumten Bcfugniffe fiehen dem

Militärdepactemezitc „ und diejenigen des Bun

desrathes dem_ Regiernngsrathe zn.

Strafpolizeibeamte. welche das gerichtliche Ver

fahren anbefehlen oder felbfl leiten (Art. 300 des

eidg. MilitärgefeßesP find im Liktivdienfie der

Kommandant des TrnppenkorpS. fonfi*aber die

Bezirkskommandanten nnd der Milizinfpekior,

s. 173. Das BegnadignnKsrecht übt der Große

Rath ansfchließlich ans. 8 ehabiiitationen find

beiZdem Obergerichie auszuführen

L'
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des Krimina firafgefetzbuches.

Abtreibung der Leibes- Befteihung 99.

Frucht. 68. Betrug. Begriff 91.

Amtsanmaßung 95. - als öpolizeiverg. 95.

Amtsgewalt, Mißbrauch - einfacher 92.

9b. - qualifizirter 93.

Anklage, faifche 57. - zum Otachtheil frem

Anma ung d. Familien- der 'Rechte 92, 95.

fiandes 96. Blutfihande 59.

Aufruhr 46. . Brandfiiftung 51,

Auffland 45. 46. Dauer derEinfperr. 8.

Ausfe ung hlilfslofer - der Kettenftrafe 6.

Per onen 69. - der unbefiiinmten

Ausftellung in Verbind. Freiheitsfirafen v.

mit Kettenflrafe 6. - der Zuchthausftr. 7.

Bankerott, betrug. 94. DiebftahNiiberhauptZZ

VefreiungeinesGefang- - als KriminalvrbrJFZ-l

nen, unbefugte 49. - als Polizeivergeh. 88

Begnadigung 37. -Bereibnung 88

BegünfiigungdVerbre- - einfacher 84.

chen.Vgr..S“tr. 20,21 - Erfchwerungsgr, 87.

Bekanntmachung 12, - qualifizirter 85.

Berechnung der Jrei- -- Strafe 87.

heicsftrafen 8. EhrenfähigkeißVerlW.

Befchiidigung 90. Eidbriich 58.

WfchreibungderKetten- Etgeiithumsbefihädi

firafe 5. gung 90.

- d. Zuchthausfir. 6. Einfperrungsflrafe 7.
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-- Dauer 8. Gewaltthätigkeit 45.

- Verfchärfuit 8. Giftmord 62.

Eintheilung d. trafen4 Gottesläfieritng 58.

Entführung 77. Heiligthnmsentweih. 59,

Entffheidung iiluVorfaß Hochverrath. Vegrifi42.

oder Fahr äßigkeit 14. Strafe 43.

Entfcbeidungsbehörde Kettenjtrafe. Vefchrbg. 5

über Zurechnung 27. Dauer 6.

Entweihung d.Hlgth.5t) mit Ausfiellung 6.

Erlöfcbungd.Starfbk.37 Ketten- u.Zuckzthausftrc'ff

Ermeffen des Richters, linge, Verwaltung

UmfangGrenzen30,31 ihres Vermögens 11.

Erpreffung 8'.. Kinderausfeßung 69.

Crfchwericngsgrijnde . Kindesmord 65.

allgemeine Z8, Komplottehverbrech. 18.

beim Diebftah( .87 Konfiskation 55.

beiKörperverleh. 73. Körperverletzung 71-75.

beim Raub 81. Kofien in den Strafan

Fälfchung der Münzen] ftaltenhZumeffung 8.

55. Landesverrath 43„ 4.

bffentlurkuud. 55. Landesoerwejfung 9.

öffentl. Siegel 56. Leibesfruciyt, Abtreibung

in amtlStellung 98. 68.

Fahrlaffigkeit 13. 'Meineiky Strafe 57.

Familcenfianb 96. [Menfchenraub 76.

Folgen eines Kriminal- Oltildernngsgrutfde 28„

ftrafurtheils 10, 12. f 74.

Freiheltsitrafen 8. Mißbrauch der Amts

Gefan. enlcbaft 78. gewalt 96.

Gehilfen bei Verbrechn Mittel. untaugliche zu

18. 19, 20. einem Verbrechen 15.

* Geldfirafen 10. Mord 66.

Gefehbuch. Ausdehn. 2. Miinzfälfchung 54.



- 620 >

Niederkunftverheiml. 67 Strafen. Eintheilung 4.

Nöthigung 79. StrafbatkeißErlöfchung

Nolhwehr 26. 37.

Nothznclyt 79. Sttafvekwandlung 32.

Perfonen. hilflofe. Aus- Strafnctheile. Bekannt

feßung 69 machnn 12. g ,

olizeianffichh-belfx 11.» Theilnahme an Verbre

olizeivecgehen 95. chenZnreclynng Stra

ofiTeheimnißVerllW fe 21, 22.

au 80, 81. .Todesfirafe,Vollzieh. 5,

Raufhändel 92. Todfchlag 63.

Reglement über d. Frei- Tödtung. überh.. 61.

heitsfirafen 9. aus Fahkläffigkeit 64.

Rehabilitation, fiehe ,_ in Ranfhänoeln 64,

Wiedereinfeßung 7c. Uberfchwemmung, -

RückfallkVerbrech. 36. fiäyll. verucfachte 54.

Rückkehr eines Verwie- Umwandlung der Stra

'fenen 50. fe 32. 33.' 34.

Ruthenftreiche 9. Unfittlichkeit 61.

Scyändnn_ UnterdrücknngdesFami80.Schadenercäaß vonTheil- lienfiandes 96.

nehmerna. Verbr. 22. Untekhaltungskofien der

ScbriftenvernWtung 91 Sträfllnge 8. '

Schwangerfclyaft, Ver- Untetfchlagung 89,

heimlich-mg 67. unznchtgeg, d.2)iatur60.

Sekundanten 76. Urheberv.Verbr.16„ 17,

Siegel und Stempel. urkundenfälf>ung55,59

Falfcbung 56. Verbrechen als Gegen

Sittlichkettsvergehen 61 fland d. Gefeßbuch. 3.

Stellun, unterbefonde- Vegünfiigung 20,

re__P_o tzeianfficht ll. Urheber 16. 17.

Straflcnge. Abfönd. 7. Verfuch 14. 15_

UnteehaltungskoNenZ. Vollendung 14.
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Verbrechen vontitorpora- Vollendung eines Ver

tionen 17. brechens l4.

Verbreitung falfcher Vollziehung der Todes

Münzen 55. [trafe 5.

Werfer-tigung f, M. 54. Vorfaß 13.

Veriührungzunzuchth() Widerfpenftigkeit gegen

Vergehungen gegen die Borgefeßte 100. _

Sittlichkeit 61, Widerfiand egen die

Vergiftung 51. Obrigkeit 8. _ _

Verheimlichung der Wiedereinfeßung in die

Schwangerfchaft 67. bürg. Ehren Z8.

Vetiährun der Straf- Zeitberechnung bei Frei

barkeit 7. 38, heitsllrafen 8.

Verletzung deszKörpers Zeugnis, falfctyes, 57.

71 - 74. unbedachtfames 58.

WYofigeheiinn. 100. Zuchthausfirafe 6.

d. ittlichkeit 61 . Ziichtigungkörperl. 9.

Vernichtung v. Schrif- Zuinefiung der Strafe,

ten, böswillige 91. überhaupt 28.

Verfchärfung der-J; Ein- Erfchwerungsgi28.

fperriingsfirafe 8. Milderungsg. Z9.

Verfuch! eines _Verbrech- d. Unterhalungskofien

ens 14, 15. i. d,_Strafanftalt 8.

Veruntreuung 89h 90. Zurechnung 23-27.

in amtl. Stellung 98, Zufammenfluß mehrerer

Verwandlun derStra- Verbrechen 34.

fen 32-3 , Zweikampf 75.
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N e g i ft e r

des PolizeifirafgefeßbuGes.

Abbitte 129. p Ausfeßung, ungef. 125.

Abrichtung deyKinder z. Ausübung d. Heil'. 140,

Betteln 152. Bankerott, leichtfin, 134

Abreißnng obrigk. Wap- Beerdigung, heiml. von

pen_ 7c. 119. - Leichnamen 141.

Aktlvbütgerretjyt, Still- Begnadjgunq 112.

ftellung 131. Begiinftigung einesEnt

Amtsehre. Beleidt?, 118 wichenen 112,

Amtsentfeßung l() . 154 Bekanntmachung der

Amtspfltcht. Verl. 152, Strafurtheile 109.

UndrehungvBrandfiif- Beleidigung 127.

tun?, Mord 1e. 139, Beraufctyung 148, .

Ar' a en. falfche, 121. Vefcvädigung d, Eigen

An eßung v. Hund. 142. tyunts 138,

Anklage. falfcve, 121. Befcbunpfungv-Bebtl?

Anwendung älterer Ge- Befiecbung bFLIahl, 117

feße 154. Befudlung obrigkeittich.

TlnzetgedRothwehr 116 Wappen 2c. 119

v. Geburts- u. Ster- Betragen, ttngebührlich.

befällen 116. d. (Gefangenen 114.

ArbeitFFnecHtlxxnSonn- Betrug im Allgem. 13:1.

en 145. bel Wahlen 116.u. ?efitag

Urbeishausfirafe 103. einfacher 132,

Aufkelznng gegen Gefeß Bettler 151.

und Obrigkeit 1145. Bewilligun vonSchau

Aufkuyk-Tyeilnahm114, fpielen 1 9.
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Branddrohun 139. ?euersbrufi a.Fahrl.139

BriefßErbre ung, 137 euersgefahr143._ _

Br-unicenverunrein. 141 Folgen eines Polizei

Benkäieliee-etc ?citiexiicilifxtnog

Diebftahl, iiberhvt. 130 Freifchießen 150,

Dietriche/Verferti . 143 ZriichtenuHolzfi-ev. 131

DirnemoffntlIBe r. 146 iihrung d. bin-geri. Re.

Drohungen 118. g-cfieizJiachla figk.116.

Ehebructy 14d-, l Gefangnißftrafe 103.

Ehrenangrifie 129, Gefahren d. Diebft. 143.

Ehrenbezeuöung d. Ve- Gefangenauffeher 113.

nerabileX -nterlaf. 47. Geheimnißverleß, 1.38.

Ehrenerklarung 129. Geifterbefclhwörungtßiz

Eid.unbedachtamec121 Geldftrafen 107. 154.

Eidbrccci) 12-1.. Gefchirrewerderbl. 141.

Eigenthumsbefcleäd. 138 .Gefetziß ciltere. Auw. 154 -

Eingrenzung 105. Gewaltthätigkeit 124.

Uberfchreitung 132, Gewerbsausiibung un:

Einwechsluug 2c. falfcher befu te 115.

BMünzen 112. Gewer sverluft 119.

Entführung 126. Gewicht u.Maß, unäcß.

Entfehicng v. amtlichen tesh Gebrauch 133.

Stellen 107, 154, Gold u.Silberwaren143

EntweicizungBegiinftll2 Gottesdienfi. Stor. 144.

Zlichtigicng 113. Verfäum ung 144.

Erbrecbun. v.Brief.137-, Gußg ftohlene s, 131.

v.Schlo cr1_17c.137. Haube 143.

Erfci)recken,miithw.142. Hvndlungembetrii .133

Erwerbun geftohlenen minderjähr.Pcrf?110.

Gutesc 1. Hafardfpiele 49.

Zalfchtverbung 115. Hauptfct)(uffel,Verf._143.

ahrlciffigkeii 109, 139.Hacisrccht.Verleß.12Z.
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Heilkunde . unbefugte Mittel. untaugl. zfeinent

Ansubung-140. Verbrechen 11 .

Herausforderung zum LNiinzen. fiilfcbe. 119.

Ziveikainpf 12.)'. [Lliijnzfteinpel 120.

Holzfrevel 131. kiiachliiffigkeitd. Gefan

HundmAnheiziing. 142. genauffeher 113.

Kantonsveriveifung 113 inFiihrnng d. (iiirgerl.

Kinder. Abrichtung zum * Regifier 116.

Betteln 152. Nachtlcirineu 151.

Vernachläilig. 147. Nicht-entehrung durch
Vertragung 125. t ?yolizeifirafen 109.

Konfiskation 108. Nirhtkantonsangehbri e

Körperverletzung 122. Strafbefiinitnungt

KramliidemVi-r chließen Nichtzurechnung 109.

with. d. Gottesd. 145. Aiiederkunftverhnil. 124.

Kugeliverfen 151. Nöthigung 124.

Kupfergefchirri-.verderb- Norbit-ehr. Unterlaffung

liche 141. der Anzeige 116.

Lärmen. nächtlicher 151. Obrigkeitl. Siegel 115.

Landesgefetze.ubert.1t2 *yaffe und Wauderbijcly.

Lebensmittel. iingefiiiide Verfiilfctiung 120.

Verkauf x140. Perfonen. hililofe. Ver

Verfiilfihung 133. luahrlofung 125.

Lebenswaudehunfit. 148 nictiteigenreclytige 135

Lelchnai-ne. nienfchliche. Pflichtverletzung amtli

l2eiml.Befeitig.141. liche. 152. 153,

Lotterien 150. *liolizeiauffictiß bef. 109.

Maß u. Gewicht 132. ?polizeivergehen 103.

Maskeradengehen 149. “polizeiftro.furtheil. Fol

Medizinalivaaren. un- gen 109.

befugterBerkaiif 140. Bekanntmachung 109.

Mindei-fahrige. ?liichkzu- Negifier. biirgerl..naih

Zukkkhllllug 111. i lciffige Führung 116,
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ReligionsunterrichHVer Straßen Sperrung 141.

fäumnng 144. Sufpenfion 108.

RetorfioubEhrang. 129 Tanzen 149. „

Scbadenerfah 109. Tarordniing.Ubrfcli.132

Scbaßgräberei 133. Theilnahm an einem ge

Sauausflellung 148. dclinmt. Aufruhr 114.

SchanfpielgBewill. 149 Thiere, gefährliche, Ver

Schießemmuthwill. 150 nachlaßigung 142,

Schloffer. Erbrech. 137. Tödtung ausFahrl. 122.

Schioangerfcbaft. Ver- Tumult 117.

heimlichung 124. ueberforderung abSeite

dritte 146. von Beamten 153;

Settenftiftung 144. Ueberfchreitung der Tar

Sekundanten 123. ordnung 132.

Selbfthiilfßunerl.. 115. „ dei-Eingrenzung 113.

Siegel, obrigkeitlicfye Ubertretung derLandes.

Verfertigung 120. gefehe 112.

Verlepuug 115. lleberziunung 141.

Erbrechung 137. 1imwnndl*.d.Straf.107.

Sittlichkeitsuergeh. 146. Unfittlichkeit 147.

Sperrung der Straßen Uuterfclylngung 134.

zur siaciitzeit 141. Anzucht. iiberhaupt 146.

StempelNZerfer-t. 140. _in.Minderj.ihr. 147.

Steuerfainineln 152. 1 Vorfcbubleiftung 147.

Stiftung v. Sekten 144,»Venerabile Unterlaffuug

Stillftellung im Aktiv-i d. Ebreubezeug. 145.

bürgerrecht 131. iVekfälfihung von Päffen

Störung dxbottesd. 144* u. Wanderb. 120.

Strafen, Folgen 109. | v. Waaren u.Leb. 133

Nicbtkantonsangeh.108 Verfertigung o. Schliif

Strafverwandlung 107.1 fein u. Dietrichen 143.

Strafurtheile. Bekaiint- verderbl.Gefcbirre141

machung 109. - obrigt. Siegel 120,
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Ver ehungen wider die Verfueh e. Verbrech. 108.

Ehre 126. Vertragungv. Kind. 125

g.d.Eigenthum 130. Verunreimv. Brun. 141

g. d. Sittlichkeit 146. Veruntreuung 134,

VerheimliihuxSchwan- Verwahrlofung 125.

gerfchaftruNdrf. 124. VerwandldStraf. 107

v. Waarenec. 133, Verweifung a.d.Kt. 105

Verjährung 111. Vorfchubg.Entweich.112

Verkauf v. Medizinalw. zur Anzucht 147.

u. Guten. unbef. 140. Waarenverheiml. 133-.

v. ungefLebensnt. 140 Waarenverfälfch. 133.

VerlehrnnPerfonemdie Wahlen. Befiecb. 117.

nichteig. Rechtes 135. Betrug 116.

uerläuindung 126. Wahnfinnige . Vernach

Verletzung der Amts- läfftgung 142x.

pflicht 152. Werfen. boshaftes 123.

d. Geheimniffe 138. Widerruf. Abhitte 129.

d. Hausrechts 123, Wucher. Begriff 135.

obrigbSiegel 115. Strafe 136. -

d. Sittlichkeit 146. Zeugniß. falfches 121,

VerlufttuGewerbs 107. ärztliche. falfche 138.

VernachläffignngimKin- Züchtigung. körperl, 106.

der 147. gefährlicher wegen Entweicb. 113.

Thiere 142. luahnfitr- wegen ungebiihri. Be.

niger Perfonen 142. tragend Gei- 114.

Verordnung. ovrigkeitl. 31nneifungd.Strafe111

Abreißung 119. Zurechnung 127.

Verfperruttg d. Str, 141 Zweikampf 123.
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R e g i ft e r

des Strafrechtsverfahrens.

Abfaffung d.urtheile des Anzeigen v, Ver ehen d.

Appellations und Ma- d. GdeIilin. 1 9,188.

lefi gerichts 249. durch Polizeid, 159.

Abga e des Gutachtens durch Privatuerf.159,

v. Sachoerftcind, 213. a. d. Staatsanw. 160.

Abhörun v.Perfon.167 Anzeigen derSchuldmll

des BeYchädigten 208. emeine 223, 224. be

dSclyuldverdächt. 169 ondere 227, 228, 229.

der Zeugen 208. der Unfchuld, allaem.

Wiederholung 210, 230 befondere230.

' AbfilnnbOllolizeig. 18|. Anzeigen dAppellations

Abtreien d. Parteien241 rechts d. Verurth, 246

Abverdienend Przk. 196 Apdellationserklärun_ ,

Abwendung d. Verhafts Beurkund 189, 246.

durch Kautionslft 179 Appellalionsgericht als

Akteneinlegiiiig durch d. 2te Jnfian 197.

Staatsanwalt 190. Apvellations rifr 246,

Akteniiberantwortung a. Aufhebung, Verhaft 179

d.*))rcif,d.Kring. 236 Aufnahme iGefänq 177

Angabe der v. Gericht zu Auifchuv der Urtheils

ladenden Zeugen 235. vollziehnng 262.

Anordnung der Wieder- Aufftellung eiiieszweiten

aufn d.Unterfuch.150 Verhöramts 200.

Autragd.Statsanw.201 Au enfcheimBegriff' 187

Anza ld. Richierz. einer Öeweiskraft 221.

git tigen Verhndl. 181 oriiahnie 112.
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* Augenfcheinsprotok. 112 Beurtheilitng d. Poti ei:

Ausfertig.d.urth.186. u. Krimiualfälle 1 57

Ausmittlung d. Verhält- 191. 241- 2427 249.

niffes d.Zeugen 209. Beurtheil. d. Vorfr. ijb.

Ausfiand d. Richter 182- Vollft. d. Prozed. 241,

198 der weitern Frag. 241.

_Autorifation-Ertheilung Beweis 187, 216, 233.

'ex od.Verweigerung261. Beweiskraft eines einz.

Beerdigung d. Sachver- Zeugen 189. des Au

ftcindtgen 213. genfch.221. des Gut

Begehren um Vervollfi. achtens von Sachverft.

2e. d Prozedur 235. 221, d. öffent( urkun

Behandlx-.Verhaft 177 den 222. d. Privatm

Be anntmachnnge llrth kunden 223

iiber Abwefende 259 Beweismittel 216.

Veköftig dVerhaft 177 BezahldPro eßk 253.

Benehmen dVerhorricb Bezug dProze toft. 194

geg.d.Angefchuld. 203 Dar fielluitg des. Rechts

BerathungnberdieBor- falls von Seite des

icnterfuchung 171. Staatsa nwaltes 235.

Berichterftattixng dVer- Denunziat_ u. Klug. 16()

hört-Wars 208. Dolllnetfcl) b.Berho'r206

BefchlüffederZnfiizkam. Ediktalladun 257.

bunterfncbnngen 201 Einkaffirdo rozeßk.253

Befchwerd d Verhaften Einlegung d. Akten 190.

178, Angeklagten 243, Einleitung des ungehor

Beftimmungzijb, d. Ber-j famsoerfahrens257.

haftung] 5. allg.iib.'Eiitfchreiten d. GdeMm.

die Indizien 228. bei. uZ-rcedensricbters iu

b. Todes- u.Kettenfir. dringenden Fällen 170

der Abwefeitdeti 258. xEiitfenduug' d,Pro edur

Beurkundnnqder?lppel-i dem Gerichte 18 .

lationserklcirung 246. 'Einth. d. Schuldanz, 224
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Einvernahme d. Verhaf- Feffeln d. Verhaft. 178

teten 177. der Zeugen FeftnahinedBerbr. 176.

durch Amtsfiatthal. u. Folgen d, Erkennung der

Gerichtsprcif 210. der Svezialiinterfuch 202

Zeugen v. Gericht 220 Form des Urtheils 245,

Endurtheil, Inhalt 244 Fragen, verfängn, 204.

Eniiaffgd Losgefp.243 Gang d. Verhandl, vor

Entfcheidungvorläufige Gericht 237-241.

über Zeugen 247. der Geldttrafe, llmwandlng

Frage ii. Liollftändig- in Gefängnißftr. 195.

keit der Prozedur 248. Geleit, ficheres, Ertheil.

Entfchuldiciuug durch 255. Zurijckzieh. 256.

?trivaturfunden 222. Gefiändniffe, Begriff u.

Er orderniß z. e. vollgiil. Erforderniß188, 217.

Gefiändniffe 217. z. e. außergerichtliche 218.

vollgiilZeugeubeiveis ervorrufuug durch

218. zErkennung der wang Verbot 205.

Svezialunterfuih. 202 Widerruf 218.

Erforfchung der Schuld.Gettiindnißwiderfp. 218

oder Uiifcljuld 203. [Gewißh. durch Anz.231.

Erkläruu d. Appell 189 Gülti' keit einer Zeugen

der Zn ompetenz 186. aus age 219.

derSchuldlofigkeit 172 Gutachten bei einer Lei

Eroffnung der Vefchliiffe chenfchau 213,

172. d. Strafurth. 185(Handfclyrifteii,Vergl.223

243. d. Spezialu. 202jHausdurclyfuctiung über

Erfcheinung vor Krimi- haupt214j 254. dazu

nalgericht 237. erforderl. Perf. 215.

Erfcheinungspflicijt der rotokolliib. diefelbe

Zeugen 209. *15. Verfahren 215.

Eriheilung fichern Ge- Jmplizirung von Mit

leits 25 . der Autori- fchiildigen 207._ p

tation 261, Zndizienbeweis 234.



- 631-

JnbalttxEndurtb. 244. Maßnahtxiegeverdäcip

Znkompetenzerklär. 186. ti en Aowef. 169,254,

nfiruktion d. Kriniinal- Mit chuldigßJmplYrg.

prozefie 199, 207. Konfroniat. 11.

Jnfiruttionsertheil. ab Mittheilung d. Urtheile

Seite d.App.Ger. 170 zur Vollziehung 261.

Zufiizkammer Befcbliiife Nacveile den Flucht, 254.

bei unterfuchung. 201 Naelyforfclyung bei Vet

Kanzleitifch. Niederleg. gehen 157.

d. Akten 236. Niederlegung der Akten

Kafiation d.Stfurth. 191 aufd.Kanzleitifcb 236.

Kindestödtung, Vorun- Obforge d. Petit'. [Ruve

ierfuch 165, u. Ordnung 237.

KlagenlxPolizei . 161. Qeffentlichkeit der Ver

Konfrontation dZeuge-i handlungen 237.

211. d. Befcvuldigten erfonald.ger.Pol. 158

mit d. Z. 211. zweier 9 olizeigerichte 181.

Mitfcyuldigen 211. *polizeiver ehen , Vor

Konfront.-Peotokoll212 unterfu . 162.

Koniumazialverfah. 193 Polizeiverhaft. 179.

KriminalprozZnfir. 199 Privaturkunden, Be

KriminalgerichßBeftand weiskraft 223. alsEnt

u.Wahl197. fchuldi ungsbew. 223

Berfammlung 197. Protoko über Verhöre

Kriminalverhait 180. 210. Hausdurcbfuijd

Kunfiverfiändige, Verf. ungen 215. Vollfireck.

lxBeiiclyiigung. 213. d. Urtheile 261.

Lerchenfctyau.Gutacb.213iProzedur, Begehren um

Leitung d.unterfueh.2tl0 Vcrvollfiändig. 235.

Losfprecloung von d. In- Einfend. d. Ger. 182.

fiqn 243. Entfeheidung iib.Voll

Male zgerWtVorfchrif- fiändigkeii 248.

*cn iii- dasfeibe 249, Prozeßkofi.193.252„253
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Retognition 213. Thellnahme des Staats

Nekiifationsrecht198,247 anw.a,d.unterf. 200

Revifionsgefuci) 192. Todes- od. Kettenftrafe.

Niiekweifung euyrozeffes befondre Beftim. 258.

d. Seite d. Air-G. 191 Todesflcaie Vollzieh.262

SachverfiändigeZnzieh. Tödtung Vorunterf. 163

212. Beendigung 213. Ueberantioort d, Akt. an

Schadenerfaß 182, 251 d. (Pi-iii. d. Kriiilg. 236

Scbliißbeftiniinung 264. limwandldGeldftrafei.

Schlußoerhöric. 234. Gefängnißftrafe 195.

Schuldanieige, Einthei- Ungehorfanisfirafe 205.

lung 223 U-ngehorfamsverfah257

Schuldlofigkeitserkl. 172 Unierfchied zw. Dennnz.

Solidaritätfiir d. Scha- u. Klage 160.

denerfaß251.die*yro- unvollftandigkeit der

zeßkofien 252. Prozedur 186.

Spezialunterfnchng202„ Urkunden,Beweiskr.222

260. Urkunden nnd Indizien

Spuren von Vergehen, beweis 189.

Erhebung 157,163. Urtheil. Abfaffung 249.

Steckbriefe 255. Vollficeckung 195.

Stellvertreter des Ver- Weiterziehnng 258.

hörrichters 199. VerbotdesZwangszum

Stillfchweig d.Zeu .210 Gefiändniffe 205.

Strafe d. Linge-hoc .205. Verdacht 231.

Strafanivendung beimVerhaft. Abwend, durch

Zndizienbeweis 232. Kautionsleiftung 179.

Strafkonipetenz 182. VerhaftetqBehandlung

Strafurtheil. Eröffnung ii. Bekdfiignng 177.

185, Kaifation 191. Yerhaftbefeh1Vorw.176

Suggeftiofragen 204. Verhöi-protokoll 206.

Tagesanfehung und Be- Verhörrichter, Wahl u.

urtheil. 190. 236, 247. Verrichtungen 174.
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Verhörfchreiber 199. Würdigung der Zeugen

Verriclptungen d.Staats- ausfagen 212. d. An

aiiwalts 190. zeigen der Schuld 229.

Verfammlung des Poli- Zeugen. Auferlegung d.

zei erichts 182. ' Stillfchweig. 210. Er

Verf iollenheit d. Kon- fcheinungspflicht. Er

tumaz 259. mahniing 269. Kon

Vollz.d.Strafurth 195 frontation 211.

Vorlaounq des Schuld: ungültige 219.

verdächt, 167. d. Par- Zeiigenabhorung 208.

teten vorGei-ictyt 183. Wiederholung 210.

Vorfchriften für dasMa- Zeugenausiagen, Gul

lefizgericlpt 249. tigkeit, Würdig. 219.

Voruuterfuch beiVerbrF Zeugenbeweis 188.

im Allg. 161. gering Erfordernis zur Voll

olzeiverg.162. fchw. ftändigung 217.

olizeiv. u. Verdi-ech. Zeugeneinvernahnie 210

162 Tödt,163. Kin- vor Gericht 220.

destödt 165. Vergift. Züchti .d.Verhaft. 178

165. Verivund. 165. Zurü [teilung geftohle

Verdacht heiml. Geb. uer Effekten 251.

166. Eigenthuinsbefch. Zufanimentreffen einer

166. Brandfiift. 166. außergerichtl Auslage

WahlfdStaatsaniv. 172 mit der Auslage eines

d. Verhorrichters 174. gültigen Zeugen 233.

eines Vertheidig, 234 von Anzeig, mit einem

Weiterz. des urth. 258. außergr. Geftänd. 233

Wiederaufn. der unter- Zuziehung von Sach

fuch. 250. d. Proz. 259 verftändigen 212.

Wirkung d.Ausfage von Zwan zum Gefiänduiß,

Zeugen 220. Ver ot 205.



Nachträge und Verbefiernngen.

n) Nachträge.

Auszug aus dem Sportelngefeße

vom 9, März 1843; - in Kraft getreten den

4. Juni 1843 [ll. Band. Seite 201]. foweit

dasfelbe in--Sucaffachen anwe ndbar.

und mit Beeuckfichtigung des Großraths

dekrets. betreffend die Umwandlung der in

verfchiedenen Sportelutarifen in alter Währung

ausgedructten Anfatze in neue Währung. vom

8. März 1854.

(In Kraft getreten den 2. April 1854.)

h. 1

Die Gebühren (Sporteln). welche _die Beani

teten und Bedieiifteten fur ihre amtlichen Vir

richtungen zu ihren oder des Staates Handen

zu beziehen haben. und die Gebuhrxn. welche

Streuparte-ieu angerechnet ioerden durfen. find

folgende:
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C-rfier Abfchnitt.

Nantonalq Vollziehungs( und 'erwaltiiugt

behindert.

Handelskammer.

s. 3.

__ _ _ _ * Fr. Rp.

Fur ein rechtlnhes Gutachten in Han

"delsfaclien, nach llmltändeu 3 bis 6 -

Fur die Ausfertigung desfilben. von

jeder Foliofeite _ - 30

Für die Einprotokollirung desfelben.

von feder Folziofeite -

Dem Weibel fur Abwart von jeder

Partei - 30

Sanitätsbehörd en.

Sanitätskollegium und San-ttätskommiffion .

H. 4.

Fiir Abordnung eines Mitgliedes des

Sanitätstollegiums. Vertbftigung

inbegriffen:

für einen ganzen Tag 12 -

z, „ halben Tag 6 -

K. 5.

Fürein Gutachten der Sanitätskom

miffion 3 bis 6 -

Fiir! ein Gutachten des Sanitätskolle

giums 6 bis 12 .
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FmRp.

h. 7,

Fiir die Ausfertigung eines Gutachtens

oder einer Erkanntniß des Sanitäts

kollegiums oder der Sanitätskom

_g miifion 1 50

Fur einen Protolollsauszug - 60

Amtsärzte und Amtswundärzte.

h. 8.

,Bei einem Aucien-[chein mit oder ohne

die Gerichtsbehorde _dem Atntsaczte

u. Amtswundarzte fur Veelofiigiing

fiir einen ganzen Tag 6 »

g fiir einen halben Tag 3 -

Fiir die amtliche unterfuohung ohne

Sektion Jedem 4 50

Fiir eine amtliche unierfuchung mit_

_Sektion verbunden. jedem 9 bis 12 -

Fiir denZVefund (Wenn ei; reportum)

_ _ _1,_5_0bis 4 50
Für einen Befundfchetn in medizinifctf

polizeilichen Fällen dem Amtsarzte k

und Amtswundarzte 1. 50 bis 3 -

Bei Abordnung eines Amtsarztes oder

Amtsloundarztes zu Erfiillunxiemes

Auftrages in medizinjfch-volizeilichen

Fällen. „denifelhcn fur Verkoftigung

fiir einen ganzen Tag 6 -

„ _ fur einen halben Tag Z ,"6

Fur die unterfuchung *7



Fe- Rp

Jür einen dahertgen Befundfchein b_ z 50

is -

DiefeGebijhren werden nur bei bifcheinigter

Unvermogenheit der betreffenden zahlungspfliclz:

tigen Pirfonen aus _der Staatskaffe vergütet.

Hingegen fallen diejenigen Gebühren. ivelche

die olge einer von Staatspolizei wegen "tatt

gehavten Abordnung oder llnccrfuchung find,

immerhin der Staatskaffe zur Lafi.

Amtsthierärzte.

h. 11.

Yeiullen Abordnnngen der Anitsthierärzte,

wie bei cpizootifcticn oder anfieckenden Krank

heiten unter den Thieren. haben diefelben zu

beziehen: „ f __

Für unterfuch iind nothige medizinal

polizeiliche Anordnungen, Verkolti

gung inbegriffen:

fiir einen ganzen Tag

fiir einen halben Ta

Nebftdem fucllnter uch und Q duktion

eines tollionthigen Thie-res

,eines nicht tolliiiiithfgen T-hieres

Fur _Abfaffiing eines ausführlichen

fcbrifilicbeii Berichts an Behörden,

nach einer Abordnung und amtlichen

„unterfuchung 1. 50 bis 3 »

Fur einfache Zengniffe und Befcheinf

gunginin vorkommenden inedjzinifch

polizeilichen Fällen -- 45

ciao-OÖ*:
1|11



Amtsfiatthaltereien.

Amtsftatthalter.

H. 14.

Zn Polizeifachem

„ Fr. Rp..

Fz-ur eine Vorladung. einen Vorfüh

xungs- oder-_Verhaftungsbefehk * - 45

Fire ein Verbot -- 75.

Fur einen Augenfchein oder eine Harm_

durcbjuchung'. n-eblt* befcheidener

,Verloftigung 2 25*

Fur ein Urtbeil gegen ue-berfcbreitung '

der Eingeiinzung- ' ' ** -* 75.

Für eine Ertannt-nifi-zurnlbroandlung

'eines geringem Polizetltraffalies ' -- '75Z

In- Kriminaliatben,

Fiir Bildung einer Jnformativpcoze

dur i n* Krfmin-glfacben unter 8 Seiten 61-_

Wenn die Prozedur 8 Seiten iiberfteigt,

für jede folgende Seite noch * - 30g

Fiir einen Angenfchein oder eine Haus

- dutcbfucizun g in Kriminalfällen. neblL

Verklißigung: - 4., 50-.



'Ymts'fchreiber,

h. 15.

In Polizeifachen.

Fiir ein_ Bei-hör .

-Fur Niederfchrefbting eines Yerhiirs

und andere Schreibeeeien .fur jede

, _Foliofeite - 30

?Fiir einen Augenfchein oder eine Haus:

durchfuchung, ncbft Verkofiigung 2 25

__ ?In Kriminalfachen.

?Fiir Bildung _einer Jnformativproze

dur in Kriminalfactjen unter ZSeitcn 6 >

f fiir jede Seite mehr - 45

-Fiie einen Augenfchein oder eine Haus

durcitfztchung in Kriminalfallen nebft

Verkofrigung 4 .50

Amtsweibel.

h. 16.

"Von ?jeder Partei bei einem Vorftande j

oder Verbot vor dem Statthalceramte -- 30

Fr. Rh.

- 75

g ?Für jede Verladung einer Perfon. wenn

die Entfernung nur eine Stunde

_ beträgt _ - 30

von jeder Siundeweiterer Entfernung - 45

_ __ Die Yorladungen follen fo ,viel

-uioglich mitteln Schreiben an die Ge



FmRp.

meindeammänner durch die Pott ge.

[Wehen.

Bei Augenfcipeinen und Hausdurchfuch:

ungen. nebfi Verkiiftigung 1 50

Als Vollziehungovote für jeden Tag 5 .

Zweiter Abfchnitt.

Eerichtsvehörden.

Obergceicvt.

Z. 18.

Fiir die _Einfcbrcibung _einee Appella

tion, eines Rekurfeo, eines Kaifations

oder Reoifionsbegeyrens - 75

Fiir Einfclyreidung einer Abfiands

_erklärung - _ - 75

Fur Piittyeilung derfelben an die Ge

genpactei - 75

File eine Voeladung, Aufforderung ode:

,Mittheilung _ _ - _ , -- 75

Fur jedes Hauptuetheil tn Polizeifa

lehen fammt Befiimmung der Prozeß

o[ten

Fiir jedes Hauptuetheil in Kriminal

fachen

Für die Ausfertigung eines Befcbejdes,

einer Eckanntniy oder eines urtveils

fammt _Einpeotokollirung 1 80

Enthält die Ausfertigung mehr als. 4

18

24...



' _ Fr. Rp.

Foliofeitem_ fo wird iiberhin für jede

weitere Seite bezahlt - 35

Fiir Protokollauszljge und anderweiti

_ae Abfcdriften per Foliofeite .- 35

Dem Obergericiitsioeibel fiir “eine

Verladung:

o.) bis zu einer Stunde Entfernung .- 30

b) bei weiterer Entfernung fur

jede Stunde -- 30

Die Borladnnqen follen aber fo viel

miialicb an die Geniefndeammänner

zu Handen der Parteien durch die

'Pott erfolgen.

Fur Abwart bei Gerlcbtsverhandlungen

von jeder Partei -- 30

Obige Gebühren des Obergericbis. mit Aus:

nahme der Kommilfionsgelder und der Weidel

gebijhren. fließen in die Staatskaffe Die Koni

miffionalgelder fallen den Kommiffionsmitglie

dern, die Weibelgebiibren dem Weide( zu.

Jufiizkommiffion.

K. 19.

Fiir eine Verfiigung oder Erkanntniß

1. 50 bis 3 H

*Fiir Ausfertigungfderfelben fammt

Einprotokollirnng_ 1 50

Enthalt die Ausfertigung mehr als 3

Foliofeitem_ fo wird uberhin fiir jede

ioeitere Seite bezahlt - 30



Fr. Rp.

Für Schreiben oder Befcheide. welche

in Form eines Schreibens 1m Inte

reffe einer Partei eriafjen werden. für

jede Foliojeile -- 35

Kaffatjonsgericht.

I. 20.

Bei__dem Kaffationsgericht werden die gleichen

Gebuhren bezogen. wie bei dem Obergerlchte.

Kriminalgericht.

a h. 21.

F ein Haupturtheil von 12 (116124 -

FL jeden Nebenentfweid _ _ "4 50

Die Weibelgebühren find denjenigen fur den

Weide( des Obergerrchts gleich, mit Ausnahme

des Anfatzes bei Augenfcvelnen. wo der Staat

die Kolfendefireitugg ubermmin-t. _

.Die Gebuhren fur das Kruumalgericljt fallen

in die Staatskaffe.

Kfiegsgericijt.

* I. 22.

Bei dem Kriegsgericljte werden die_ gleichen

Gebuhren bezogen. wie bei dem Krnncnalge

richte. - .. »„
.Ferrara-KMUs n? 11W
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j Fr,Rp.

Staatöanwaltfchaft.

s. 23.

Fiir eine Anklage vor Bezirksgericht 6 -

Fiir eine Anklage vor .firiminalgericht 12 „

Fiir--cine Anklage _vor Obirgericht *

Fur eine allfällige *Vocuntecfuchung hat der

Staatsanwalt die namlichen Gebühren zu ve

ziehen._ioelctie der Amtoftatthaltcr fur eine fol

che bezieht. __ „ - *

.Die Gebuhren fur den Staatsanwalt fallen

in die Staaiskaffe.

Kriminalverhöramt.

I. 24.

Fiir Blutung der Prozedur bis auf

10 Seiten „ 24 -

Fiir jede Seite d._Verhorprotolollsmehr - 75

Die Enifchadigungcn an .Zeugen

und Sachkundige und noch befon

ders zu 'entrichten _

Fiir einen Augenfchein oder eine Haus

durchfuctzung 15 -

*nibit Vcrgutung der Auslagen. _

_ Die Gebühren des Weibils [ind-gleich den

ienigen des Weibels ani Obergeriaite. niit Aus

nahme des *unfatzis bei' Augenfcheintn. wo der

Staat die Auslagen beficeitit. , __

Die_Gebuhren für das Kriminalverhoramt

fallen in die Staatskaffe.



_ 11 ..

Bezirksgecichte.

h. 25.

a) In Rechtsfireitigkeiten.

Fr. Rp.

Fiir einen einfeitigen Vorfiand nebfi

dem darauf folgenden Befcbeid oder

_Eckanniniß _ z 1 50

Fur einen Vorftand in Rede und Wi

derride. fammt der Ertanntniß uber

eine Vote. ,Zioifchen- oder Nebenfrage

z_ 3 bis 4 50

Fin Aus-fällung _eines Endurtheiles 6 -

Fur-_Abhorung eines .Zeugen über all:

-fallige_Erläutecungsfragen z . 150

?In Beerdigung_ eines Zeugen iiberhin 1 50

r Abhaltung einer Koinmiifion. Ver

kiifii' un_ i riffemjed Mit liede
g fl-?r [iiiiegn ganzen ?ag g 4 50

fur einen halben Tag 3 -

Die Weibelgebiihren find:

Fiir Verrichtung einer Vorladung, g

a) bis zu einer Stunde Entfernung - 30

b) bei weiterer Entfernung fur jede

Stunde _ - Z()

Jedoch wird das Stundenge-ld nur ein

fach und nicht doppelt fur den Hin

und Hergang berechnet. Auch: darf

neben dem Stundengelde_ keine be

fondere Verrichtungsgebuhr -* gefor

dert werden.

Wird die Verciebtuiig außer dem Ge
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Fr. Rp.

elchtsbezirke durch den betreffenden

Gemeindeanimann beforgt (I, 86 d,

Civilcicidtsverfahrens). fo beiieht der:

ielbe die oben ausgefeizten Gebühren,

Für Abwact bei gerichtlichen Verhand

lungen von jeder Partei - 30

Für Abwart bei Kommilitonen. auiier

ordentlichen Gericbtsfilzungen. Ver:

köftig-ung _inbegrifiiem

fiir einen ganien Tag

fiir einen halben Tag

In Sreafiachen beziehen die Bezirks

gericbte die gleichen Soorteln. wie in

Recbtsiteeitiqkeieen es. 52). -

Jedem Veiirksricbter für Bein-oh;

nung bei Beth-Iren und fiir Voll

itändiakeitsei-kläruna einer Kriminal

peozedur bei dem Statthalteramte. _

fiir jede Stunde - 7o.

Präfident des Bezirksgecichts..

b» 27.*

Fiir eine Vorladung - - 45

"B61 dutich"t'sFuÖWeäee-ci ung un n er rii eine __ 30

Fiir Veurtheilungeines Haufirfallsi 1 50

Gerichtsfchreiber.

h. 29.

Der (Heeichtsicbreibee bezieht für das V etz

Gruben d es Manuals gleich einem Richter

BW .c-i

S
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den Ynthei( der fije das Gericbtausgewocfenen

Gebubxen_ Deefelbe hat den Bezug der Spor

feln fin! die Richter und derenquattalnxeife

Vxctbeilung zu beforgen. _Er bezieht überdeeß:

Fur Abfaifnng von Schriften fammt

„Ausfertigung von jeder Foliofeite - 35

Fur Auszuge, Abfclzeeiven von Attenodec

_Cm-protokollicen, fur jede Foltofeitc 30

Fur eine Bekanntmachung im Kanton'

blattnebitVergiitungderDruckkoiten - 60

Dritter Abfcbnitt.

Ermeindebehörden.

Gemeindeammann.

K. 34.

Fiir eine Vorbeeufung, Vorladung,

Erkundigung in Straffachen, Aus

-fertigutig eines Befebles_ . _ -o 30

Für einen Augenfcbejn, mit Inbegriff

des Betjcbtö und der Auslagen,

für einen ganzen Tag 3

für einen halben Tag 1

Vierter Abfcbnitt.

Dedienitete.

1. Landjäger.

S. Z7.

Fiir die Arreiiation eines aus dem

Strafhaufe oder obrigkeitlichen (He

I)
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fangniffe -_C-ntwichenen oder fonfi

"Ausgefibriebenen 6 -

Fiir die Entdeckung eines Kriminal

verbiecdens. fiir welches der Tbätee

noch nicbtangeklagtifi. und das fich

tn Folge des iiber ihn verlzängten

„Prozeffes erwavrt 6 -

Fur jeden. der mit niclit auf ihn lau:

tßnden oder mit falfclien oder mit ver

feilfchten Papieren ceifend angetrof

_Fen wird k _ 4 50

Fur die Arreftation einer heimatblofen

oder fonlt herumvagirenden. nicht

kantonsanael-,origen einzelnen Perfon - 75

Fiir die Arreiiation einer folcven Fami

"lie von 7 . 1 Fr. 50 bis 2 25

Fur- die Ari-eliation eines Vettlers und

fiir die Hinführung deöfelben zum

Waifenvogtr feiner Heimathgemeinde - Z0

I11 der Bettler außer die Gemeinde.

in weleher er angehalten. worden. zu

fuhren. bis auf 2 Stunden Weges - 75

Sofern der Vet-tler aber iveiter als 2

Stunden zu fuhren ift. von feder wei

„tern Stunde Weges noch - 30

Fur den Transport von Arrefianten iin

Innern des Kantons von jeder Stun

de_ Hinreife_ -

Fur die Riickreife wird nichts bezahlt.

'Fiir den Traneport von Gefangenen

außcr__den Kanton.

fur einen ganzen Tag 3 -
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_Füe einen halhen Tag 1 50

Fin: Unterhalt eines Gefangenen für den

Tag und die Nacht 1 -

ditto für den Tag allein - -- 60

AlliälligeAuslaqen für Scbiffloll

Verpflegung kranker Arrefianten und

dergleichen wei-den hefonders bezahlt.

Fiji-Beiwohnung bei einem Augenfcbein,

einer Hansdurcbfucbung oder einem

andern Anlaffe. Zoo eine Bewachung

nothwendig ift. fat einen ganzen Tag

o-her eine ganze Nacht 1 50

fur_ einen halben Tag 7- - 75

Für einen Wacbedienij bei einer offent

lieben Qlnsliellunq, bei einem zum

Tode Vecuethejlten oder bei deffen

Hinricbtung - 75

Jijc die Einbringung einer in einer (He

meinde einqeacenzten und außer der

felven betrofi-'enen Perfon 3 -

Fiji: Bekleidung yon Polizeivekgehcn

kommt dem Landjäger dee Viertel

der eelegtcn Geldfieafe zu. '

2. Gcfangenwäcter.

I, 38.

a) In der Hauptfiadt.

Fiji: jeden Gefangenen, Abwartlohn f

flie den Tag - 30

Sind viele Gefangene vorhanden,
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fo darf die _Qibioartgebuhr ZFrk. für

den Tag nicht uderfteigen.

Sind aber dereii_nur xvenige vor

handen, fo darf diefe nicht unter 2

„Feb herabfinlen.

Zur das Einheizen eines_-O_fens, mit

Inbegriff des Holzes. fur [eden Tag - 45

Die Nahrung erhalten die Gefan

Zßnen auf Ynordnung der von der

hxgierung dießfalls beauftragten Be:

or e. *

Solciien, welche aber außer der gewöhn

lichen Effenszeit in Verhaft kommen

oder forigehen. kann der Thurx-nioart

eine Suppe abreiihen und dafur an

reiiixien _ - 15

Fiir_ die Kranken ordnet der Ge

fängninarzt die angemeffcne K191i im

Einocefiändniffe mit der .Behorde an.

b) Auf der Landfehaft.

Fiir Adware eines Gefangenen, auf _

„den Tag - 43

Fur die Nahrung jedes Gefangenen auf

den Tag, in drei nahrhaften Sup

pen nebii Brad dritt-hend _ - 45

,_ Dem Regierungsrathe ift jedocb

uberlaffenh die Enifitiädigung der

Thucmioarte der Landichaft fur Sun_

pen und Brad je nach dem jeweili

iiiie-,n Preife der Lebensmittel zu be:

immen.
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Fur bloß anf demTcansport duribpaf:

firende Gefangene. die nicht in un: “

terfncbung 17W befinden. kann für ein

Nacvtqnartier. Abend- und Morgen

fnppe. fammt Abwurf nicht mehr an

gerechnet ioerden. als im Ganzen

für jeden Gefangenen --' 60

Bleiben felbe aber einen ganzen *

Tag in Verve-it. fo tritt die gewohn

liche-Gebuvr ein.

Zur folche Gefangene aber. die.

auf dein Durcbtransport begriffen.

bloß über Mittag in Vcrhaft find.

foll von den Thurmloarten qar nichts

angerechnet ini-eden. da der tra-ns

portirende Landjäger die Verl-olli

gung des Gefangenen auszubauen

und zu verrechnen hat.

Fiir Kranke kann auf Veranfial:

tung des Amtsfiatthalters eine be

„fondere .noft angewiefen ioerden.

Fur das Eltrveizen eines Ofens. mit

Inbegriff des Holzes _ - 45

Den Thurnnoaeten liegt die Pflicht ob.

auf ihre Koiten die nölbigen Bettgerätye. Hem

den und Mobiliar. nach Anweifung der Ge

fängnißkom-niffion. an-zufcbaffen. zu unterhalten

und für deren Reinliibkeit zu wegen.

Außer dieien Gebühren haben die Thurm

warte in der Hauptltadt und auf der Landfcbaff

durchaus keine ioeitern Sportcln zu beziehen
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Fünfter Abfchnitt.

,drogen und Zachverjliindige.

H. 40.

Jedem Zeugen. ide-iin das Gericht nicht

, eine andere Verfugung erliißt-(h. 139

. des Cioilrechtsberfahreno) fur" eine

Erfcheinung mitbder ohne Abvorung

Im *Kalle der_'Beeidigung_ annoch

Den ?Zeugen uberhin von jeder Stunde

Entfernung von dem Wohnorte

Wenn er mehr als einen Teig der

wenden muß. foll ihm auch fur jede

Stunde der Hciinreife bezahlt werden

Fiir eine Entfernung von ioeniger

als einer Stunde wird kein Stunden:

geld verguiet. _ _

Einem Sachkundtgen fur _C-rjtatiung

einer Gutachiensoder Berichts. Ver

cojtigi-ing _inbegeif-fen:

fiir einen gan en Tag

fur einen hal en Tag iind we:

niger von 7o Rp. bi

Sechster Abjihnit'.

Parteien mid Zathmcilicr.

Gewinnende Part-ei.

42

Fr. Rp.

130
150

-45

*-45

6..

s3

_ _ h. .

Die verlierende Partei hat der obfiegenden

111 bezahlen :
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Fur einen Vorftgnd vor dem Bezirks

?ericbt oder einer Kommiffion des

-elben 3 -

Fiir einen Bertrand vor dem Kriminal

geriedtet dem Obergerichte oder einer

.Komimifion deefclben 6 -

Stundengeld bei Anlaß der Vorljände

von jeder _Stunde Entfernnteg, je

docb nur einfach berechnet - 45

Wenn eine Partei mehr als einen

Tag hiezu verwenden muß, wird auch

fur jede Stunde der Heiinreife be

zahlt -- 45

Fiir einen Gang, um eine Verladung

zu begehren, oder eine Schrift zu ent

heben, die am Gerichte aufgelegt

ivird, von jeder Stunde Entfernung

vom Wohnorte _ -- 45

Diefes Stundengeld darf jedoch in

dem gleichen Gefchäfte und an den

gleichen Ort hin nur für einen ein:

ziqen Gang angerechnet ioerden. ,

Neven den obigen Geb-Foren hat der obfie

qende Partei an der nnterxiegenden_ zu fordern

die gehavten F-Iluslagen fur Gqerxebts- nnd

Scvreibgebuheen, (Entfcbadtgnng von

Zeugen u. „Saebkundinen und dee Oak()

walreegebuhcen, mit Ausnahme der Ver

köfiigung.
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Advokaten oder Sachwalter.

K. 43.

Fr. Rp.

Für Avfaffung von Rechtsfcbriften

von jeder der drei erfien Foliofeiten 1 50

für vier oder mehr Foliofeitcn 6 »

Fiie einen Voeiiand vor dem Bezicks

getichte, oder einer Koma-Won des:

[elben. je nach det Wichtigkeit oder

Wejtläufigkeit des Gefcbäjts von 3 bis 9 -

Fiir einen Vocfland vor Obecgericbt,

oder einer Kommjffion desfelbem je

nach der Wejiläufigteit dee (He

fcfdäfts von 6 bis 18 -

Aue Vorfiände im gleichen Gex

[cväfee (wenn auch mehrere 'pexfonen

dabedi betheiliZt find ulnd vertXten

wer em, wel e am qeichen a e
und vor dee gleichen Behörde gehagl

ten werden, gelten für einen einzi

'gen Votßand -

Fur_ Verkoiiigung und Reifen daz-f

niöbYaiedxkZbezogen ioetdenY-?Lls füe

1e e tun e niferkiun vom ohn
oete, auf der Hin- unogauf der Her

reife - 60

I. 44.

2in9_ Bei-träge zwifcbcn Sacbwaltern odee

Gefcbaftsbcforgern einerfeiis und ihren Parteien

oder Vollinacbigebecn andcrfeits, wodurch von

'kfiern großere Gebühren ausbedungen oder

bezogen werden, als durch S. 43 des gegen
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wärtigen Geictzes eftattet find. find ungültig.

ueberhin find aanoalter und Gefchäitsbe.

forger. welche in gegebenen Fällen mehr bezo

en haben. als durch gegenwärtiqes Gefeiz ge:

?tattet wird. nach I. 19 des Verantwortlich

keitsgeielzes zu behandeln. (Hleichieitiq ilt iii

nen durch das Ober-gericht auf eine deltimmte

oder unbeltl-ntmte Zeit die uebernatnne von

Rc-chtoqefihaften zu verbieten. was öffentlich

bekannt gemacht werden foll.

Siebenter Abfchnitt.

Declan-ebene ycitimmuiigeii.

47S. .

Andere als die bezeichneten Gebühren dürfen

von den in diefen Gefctzen benannten Behör

den. Beainten. Bedienfieien und Sireiiparteien

nicht bezogen ioerden, Wo von denfelben an.

dere Gebühren bezogen oder das in dein Geietze

vorgeichric-bene Maß nicht beobachtet ioird. teilt

dic Riickerliattung und Vefirafung nach h. 19

des Verantioorclicltkeixsgefelzes ein.

Die beiioaenen Gehuhren [ollen jedesmal auf

den betreffenden Akten verzeichnet werden.

g 48.
unter den i'm gegenwärtigen (Helene aufge

zählten Gebühren find die Stempel: und Polt

gebiiiiren nicht inbegriffen; diefelben werde!) ie

desmal noch beigerechnet iind belondexs verguiet.

Bei“ Berechnung der Schreibgebubren muß

genau darauf gehalten werden. daß lebe Su!?

eines_ Bogens wenigftens acht und zii-anita
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inien und .jede Linie -toenigfiens vierzig Buch:

aben enthalten. _

?Lo diefes Maß nicht beachtet third. tritt die*

Ruckerfiattung und Bettrafung nach H. 19 des

Verat.ttoortlWl-eitsgefekzes ein.

s. 49.

In Armenia-Heu dürfen von Yeinec Behörde

und von keinem Beatnteten Gebuyren gefordert

werden. '

Vet .Gerichtskoften in Straftat-ben vergütet

der Staat, im Falle der unzahlbarkeit des

Straffälligen, dem Llmtsltatthalcec und dem

Gerichte neben den Auslagen bie Hälfte der

Gebühren, mit Ausnahme derjenigen des Ober

geeiebts unt) der .Rotten bei Ptivateyrenfireitig

keiten, mofur in die-tem Falle keine Vergütung

fiatt findet*: _ _

Die Bezirksgertcbte fenden die daherigen Po:

lizeiiirafurthetle nut einem genauen gegenweär

wärtigem Gefelze -entforeclyenden Koiienveezeictz

niffe dein *Umtsfiagtthaltec zu Dec-Amtoitatt

halter legt das -Kofienverzeicbniß für [eine ei:

enen Vcreichtuugen :in Strafiacben bei„ und

endet beide an den Staatsanwalt. Der Staats

anwalt ptnft diefe -oljenverzeicinuife und legt

diefelben, tnioiueit er findet. daß fie die Anfätze

des Spottelngele-ßes ijdeeiteigen. dem Oberge

ricilte zur _Entfchetbung vor. i?)

Wenn jedoch die Rechnung jener Gerichts

koiten nicht auf den 3.1. Chrifiinonat jedes

*J Modifizirt durch das ober eeiehtliclpe Re

_gulat-rv v. 17. Hoi-nung 18 2.
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Jahres ab efehloflen und bis Ende des darauf

folgenden iinners durch den Aintsftatthaltee

verrechnet und der Staatsanwaltfchaft zur all:

fälligen Berichtigung eingefendet wird. fo wird

keine Ver-gutung der Gerichtskoften geleiftet,

fondern die Rechnung ohne Bezahlung wieder

zuruckgefendet.

Der Beweis der unzahlhaekeit _muß durch

Beilegung des Armuthzeugniffes geleifietwerden.

Ueber diejenigen . von welchen es noch nicht

vollftändig ausgeniittelt ift. ob fie zahlung-fii

hig oder zahlungsunfähig find. werden die Be

zirtsgerichte und Amtsftatthalter der Jahres

rechnung ein vollfiiindiges Verzeichniß veilegen

und fich jedesmal vorbehalten, in letzterem Julie

dem Staate die _Hälfte der Koften innächfter

Jahresrechnung in Anrechnung zu bringen.

h. 50. j

Die Amtsfchreiber und die Gerichtsfcloreider

haben fiir die Qlnfchaffnng der Protokolle. des

S-chreibmaterials und der ubrigen Kanzleibe

dilrfniffe auf_ihee Koften zu foegen.

Die Genieinderathsfchreiher forgen fiir An

fehaffung des Sehteibmaterials ebenfalls auf

ihre Koften; die Aufchaffung der Protokolle

hat auf Kolten der Gemeinde zu erfolgen.

h. 51.

Die den richterlichen Behörden. Benni-ten und

Bedienfteten zufallenden Gebühren muffen th:

nend von den Parteien fogleich entrichtet

wer en.
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H. 52.

Der Regierungsratb und das Obekgeeiäzt

find ermäcbtiqt, falls fich uber die Auslegung

*einzelner Beuitnmungen diefes Gefetzes An_

fiänd-„erheben foflten, je nach Beicbaffenvett

der Falle, im Sinne und (Heiße de-ö ganzen

Gefelzes darüber innert ihren Gefibeiftokreifen

die nöthigen Weifungen zu eetheilen.

Großratbsdekret v. 10. Juni 1854.

HandelmitAbga-tgfalz(Piannenfiein)

betreffend.

Nils Erläuterung „zum N8 (zweitleßte Zeile

auf p-XZ'. 498) fuhren wir nacbiragltcb an :

l. Auer Handel mit. Abraum- oder Ab

gangfalz, worunter auc() der foqenannte

Ptannenfiein-_lvegriffen ifilfieht ausfchliefilich dem

Staate vermaae des Salzeegals zu.

]|.'Qll]e_s mittels Scbleicbbandel in den Kan

ton emgeiubrte Abgangfalx verfällt dem Staate.

Der Sebleiebbandel mit folcvcm Salze lnird

nach Bokfebrtft des Polizeifirafgefcßes beflraft.

.Dem Leider kommt die Hälfte des Verkaufs

Yfelfes von dem dem Staate verfallenen Sal

e zu.

[ll. Gegenwarttges Dekret foll u. f. w.
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unter der Rubrik:

Dil/111. Armciipolizei (pg. 475)

wird nachträglich ergänzt:

4. Auszug aus dem Befcbluß iiber eine

neue Armenordnung.

vom 11. Oktober 1819.

h, 5. Ulli-es Betteln iin Kanton-Luzern foioohl

für Auge-vorige desfelben. als fur Fremde, fee'

unter jedem Vorwande gänzlich verboten.

F. 6. unter Bette-ln wird veriianden:

a.) Alles Almofeniordern auf Straßen, in Häu

iern. in_ Gaitböien und fo überall, es ge

fitiehe offenilieh oder im Geheimen,

1.) Das Nachtherhergefordern. io wie das Ein

fammeln von Erdäpieln. Obi?, Wei-g und

andern Viktualien und Produkten.

o) Das Heruinzieben eur _Zeit der Kiecbiveihe

und der alten Fafinacbt. fo ioie das Hei?

umziehen unter dem Vorioande des ?lehren

lefeiis und das Singen zur Weihnachts

und Neujahrszeit.

h. 7. Jeder, der dem Vettel nachgehend an:

getroffen wird, foll von den Polizeidienern an:

gehalten und dem Wajfenuogte der Gemeinde.

in ioelcher der Arme einheiinift() 1|- zugeführt

werden. _

Hierfür foll dem Polizeidiener, - infofern

der Bettler nicht weiter. wie zwei Stunden, zu

fiihren ioiire, - 75 Cent.. und iniofern er

weiter. wie zwei Stunden, gefiihrt würde. Wk()

Abrechnung dieferh von jeder Stunde Wege

iveiters noch 30 Cent. bezahlt werden.



-26_

Wird' eine folche dem Vettel nachziehende

Perfon in ihrer Genteinde ergriffen; fo gebührt

dem syolizeidiener. der fie arretirte. 30 Cent.

Das Waifenaint foll gegen unverbefferlfcbe

Bettler nach Anleitung des s. 29 verfahren.

Vetreffeild die fremden Bettler. herurnziehen: .

den Handwerkßburfche u. dgl. follen diefe nach

Anleitung der dießfalls befiehenden Polizeigefeße

behandelt ioerden.

s, 10. Außer obgemeldten Fällen ifi das

Wajfenarnt keineswegs "cbuldi . irgend eine un
terftiißung verabfolgen zu lafzfen; _vielmehr tft

dasfelbe vervunden._ gegen muthiolllige Artnr.

die ohne fremde Bclhiilfe fiel) durchzuhelferl nn

Stande luacen. nach Anleitung der in gegen

wärtiger _Verordnung enthaltenen Vorfchrlften

einzufctrrelten.

Y. 29, Dem ?Waifenamte ifi zu diefem Ende

folgende Strafbefngniß zugeftanden:

a) Gegen Kinder obiger Art darf dafftlbe

nach erflbooften Erlnahnungen und Vor

ftellungen. eine Kirchen: oder Scdulftrafe

im Einoerftändniffe mit dem Herrn Pfarrer

oder eine angemcffene Einipecruitg zu Waf

fer und Brot'. die jedoch die Dauer von

vier Tagen nicht uberfihreiten darf._ oder

elneqatrgemeffene. torperliclde .Züchttgung

verhan-en.

Jin Falle von unverbefferliclper Vösartig

kei( foll das Waiienamt folchen dem Ar

men: undPVormtindfclZaftSrathe. zur wet'

'cern Verfugung. anzeigen,
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13) Gegen Arme. die fich fcblecht benehmen,

oder Bettler. die dem Waijenamte. laut

H. 7. zugefnhrt werden. darf dasfelbe eine

gleiche Einfperrnngs-jtrafr verhängen. die

aber nie acht Tage iiberjteigeii foll.

Peifonen.-jeien fie Liiigehorige der Ge

meinde oder nicht. die zum zweiteuincil in

derfelben im Vettel ergriffen werden. kann

das Waiienaint ijherd-ieß die Haare ab

fchneiden laffen. _

Auf Heimatfchein Angefeffene in einer

Gemeinde. die felbft bettein oder die _Jhrie

gen bettelti laffen. follen in ihre Heimats

gemeinde zuriicigeioiefen loi-eden. _ .

b) Gegen Leute. ioelche die ihnen ein _etheilten

Olrmen fchlecht behandeln. oder ie ihnen

anvertrauten Kinder nicht gehorig beforgen

und erziehen. können. - je nach Brida-idi

iiit? der llmliände. - folche Arme und

*Kinderfweggenoinmen und auf ihre Kojten

anderidciris derjorgt werden.

5. Auszu aus dem Befehluß über

.Kran enpflege der Armen;

vom 13. März 1829.

Y, 1. Fiir jede Gemeinde oder Steuerbrie-f

1'011 ein Armeiiarzt fich aufgefielit finden.

h. 2. Derfelbe wird alljährlich am Srinuffe_ des

Monats Aprils durch das betreffende "Warte-n

amt au. der Zahl der von der Sanitaisbeiior

de anerkannten und patentirten Aerzte befie-(lt.
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Nach Verlauf des Jahres kann jedesmal der

gleiche Arzt in diefer Eigenfchaft als Armenarzt

einer betreffenden Gemeinde wieder befiätigt

werden. *

Z, 3. Ein folcher Arztmui? in der gleechen- oder

einer nahe gelegenen (Gemeinde lvohnhaft fin.

h. 4. Jin Laufe des Monate Mai foll all:

jährlich jedes Waifenamt dem Llrmenr und Vor

mundfchaftseathe fchtiftlicl) den von thm veficll

ten Armenarzt anzeigen. _

Der Armen- und Vormundfcbaftsrath fuhrt

hierüber ein tabellarifmes Verzeichniß. _

Y 5. Der beflellte Armenarzt hat nur tn den

betreffenden Gemeinden oder Steuerbriefen

dieieni en Kranken ausfchlicfiliel) zu behan

deln, ?lie die das Waifenamt die ärztlichen Ko:

flen vefirejtet, und ihm daher vom Waifenvogt

angeiviefen loerden.

I. 6. DeeArmenaezt hat fich in einem folchen

Falle aanz nach Vorfcldrift des S. l9 der Armen

ordnung vom 11. Chrjitmonat l819zn verhalten.

s. 7. Der. Walienvogt hat demnach jedes-nal

ibm bei xErtheilung des Auftrages zu Behand

lung eines Kranken einen Schein zuznftellen,

auf toelclyem fie() diefer Auftrag, unter Venen

nnna des zu Behandelnden und der Anmerkung

des Datums verzeichnet finden foll. - Der

Arzt hat alle diefe Scheine forgiältig aufzuhe

wahcen, um fie hei (Einreichung [einer Rechnung

produziren zu konnen.

In Nochiäflcn hat der Arzt die erforderliche

Özlfe zn [elften und fonach nach gefchehener An;

Zuge elnen folchen Schein einzuholen.



_29

Y. 8. Sollte der Fall _eintreten,_daß bei äu

ßerfl bedenklicden llmlieinden, bei Vornahme

einer ivicbtigen Operation u. dgl. der Arzt iiie

nothioendig fäinde noch einen andern Arzt 3u

znzievein fo oil er hiezu begioältigt [eine jedoeh

Jason dem Waijenvogte die Anzeige zu machen

a en.

Z, 9. Wenn der Kranke fiirbt, oder keine

weitern Heilsntittel bedarf, fo hat der Armen

arzt hievon unverweile den Waifenvogt zu be

nncbricvcigen. _ _, k_

H., ll). Falls ein unvermogendes, Unterfiutzung

bedurftiges Individuum in einer fremden Ge

meinde oder Steuerl-rief erkranken oder von ei:

nem llnfalle betroffen iverden jollte, die eine

ärztliche Hulfe erfordern wurde, fo foll der Ar;

menarzt derjenigen Gemeinde, in der fich das

betreffende Individuum ivicklicl) aufbaltet oder

befinden verbeigereifen werden, der die Behand

lung deff lben zu überne 1nen_l)at. Der -Arzt

foll aber fogleicd dem emetndeammanti des

Orks, wo der Kranke liegt, laut s 19 der Ar

menordnung vom 11. Cheifimonat 1819 hievon

Anzeige machenj der dem Waifena-nt der. Hei

matortes des Erkrankten fogleici) durch Expref

fen dießialls Kenntnifi-qibt. Dickes letztere ift

verpflichtet dem Exprejjen einen Empfangsfcvem

auezuftellen.

Der obige Armenarzß der bereits die Behand

lung des Krantbeiallenen begonnen hat. ifi an

geioiefen, auf fo lange diefelbe, auf Rechnung

der Heimategemeinde des Kranken forizuicxxe-F

bis das Waifenamt des Heimatsocts allfallig
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entweder die kranke Perfon nach der Heimats

emeinde hat transportiren laifenl oderxin fo

ern es eine angrenzende Gemeinde wäre, dem

eigenen Yrmenarzt _die Behandlung deffelben

übertragen habengolrd *

K. 11. Bei Notbfcillen foll, wie_ fich von felbft

verliebt. der näcbfie Arzt - let er--Ollmenarzt

oder nicht -- die erforderliche erfte Hulie teilten,

worauf aber dann fogleich, nachdem dieles er

folgt in, die Behandlung nach den »beftehenden

Verfügungen fiattfinden loird..

H. 12. Wenn allfällig nach Ablauf eines Jah

ces der Armenarztin einer Gen-xeiirde oder Steu

erbeief abgeändert loiirde, fo ubergelzt die-_Be

handlung der vom Waifenamt nnterfinlzcen

Kranken an den nenbeliellien Armenarzt, mit

Ausnahme von akuten Krankheiten, Bein: und

Arrnbtiicben n. dgl. In diefem Falle letzt der

abgehende Aemenarzt die begonnene Kur fort.

_ Z. 13. Der Armenaezt einer Gemeinde führt

ein eigenes Recbnnngsbuebxiiber alle jene Kranke,

fur die das Wailenamr den Arzttonto bezahlt.

Jedem lolelzartigen Kranken wird ein eigenes

Blatt in diefem Recßnnngsbuel) benimmt, auf

welchem dann jedesmal die Krantheitsart und

die verabfolgten Medikamente fpezifieirt, nebft

Datum und Preis gehörig angemertt "ein follen.

_ 8. 14. _Dieles Bua) 'icht jedesmal den fälnmf:

lichen Mctglxedern des betreffenden Wailenam

tes* zur Einllcbt offen. __

73. l5. Alle Jahre anfden 1, Mai uberreicbt

bei Yeelufi der Anfprache der Atmel-arzt "killt-l

WiWi-zieren Conto dem Waifenvogte, .oo lena-h
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diefer, das Waifenamt und der Recbnungsaus- *

fchuß denfelben prüft, und mit dem Rechnungs

bucb des Arztes. lo_ er zu produzfren und vor

zuzeigen hat, vergleicht.

Dem Waiienvogte iii unbenommen, dem Arzte

tt-'Zhrend dem Jahr Abfchlagszahlungen zu ent

re ten.

s. 16. Rechtsftreite iiber von Aeezten geftellte

orderungen an einer Gemeinde unterliegen dem

ntfcbeid des Civilrichtets.

Berühren die obmaltendeir Anfiände aber bloß

dgs Mehr oder Minder einer zorixerungg fo

kön-nnt der daherige Unterfucb un die allfallige

Ermäßigung der Sanitätskommilfion in Folge

H. 3, litt. i; des Gefeßes v. 28. Jänner 1820 zu.

Die dießfallfige Erkanntniti tft, fobald fie

ausgefiilltifi, von der Sanitätskommiffion dem

Armen- und “Bormundfchaftsrathe zur Kennt

nißnahme mitzutheilen.

g, 17. Findet der Reclinungsanßfclduß die

Konti eines Armenarztes etwas (iberfpannt, fo

mag derfelbe bei ifkrltattung_ eines Berichtes

der verfammelten Gemeinde die dießfalls geeig

neten Bemerkungen machen. welcbe dann auch

ohne eben einen Rechtsflreit anzuheben, dem

Waifenamte empfehlen kann, fich um einen an

dern Armenarzt umzufeben, f_ g_

h. 18, Die Abfchliefiung von Alto-den uber

die Behandlung eines Kranken zidifcben dem

Waiienamte und dem Armenarzt iii durchaus*

verboten. _

h. 19. Jni Falle der Aemenarzt" irgend _eine

der voritehenden Beltimmungen uberfchreitcn
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wiirde. fo foll er. nebft der Strafe, die laut

“gefetzlicher Anleitun auf ihn fällt. ab Seite

. der Sanitätstjoinnii "ton von ein bis fiinf Jah:

ren in feiner Eigenfaiaft als Armeuarzt fiir jede

Gemeinde fufoeiidirt werden. N

Von einer folchev getroffenen Verfugung ift

jedesmal oon der Saniiäisfoinmifiion dem Ar:

inen: und VormundfWaftsratl) Notiz zu ertheilen.

h. 20. Sollte ein Aeinenarzt otienbarer Bei: *

nachläßigung der unvermogenden Kranken durch

Wailenoogie oder Waifenämtee wahruebmfi'

fo hat er folches unvermeilt und umftä h;

dem Armen: und Vormundfclpaftorath zur IQ_

mii zu bringen.
n“

b) Verbeffer ungen. -"

Auf xing. 188 ift dem Abfahe zwifclyen-den hh.

96 iind 98. welcher init den Worten beginnt:

„Die Grundfäße von der _Zulälfigkeit u. f. io.

iii M. 97“_ oorzufeizen.

Auf 7121,-:: 232 _bei Z167. 3 nach „That“ das

Wörtchen_ _.,nicht“ einzufchalten.

Auf ps3. 255 neunte .Zeile von Oben „Befol

gung“ fiatt Befoldiing. _ '

Auf pit-x. 319 _zioeitleezter Zeile, desgleichen

auf pag. 328 in iwolfte _Zeile von unten und

auf xing. 359 auf vierter ,Zeile von Oben ift

ltatt des h. 52 der h. 100 a des Organifa

tionsgefetzes zu feizen.

Auf frag. 337 Z1. 6 von Oben „Queclfilbem“
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